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JV: 5 (2)

3ittljaït

Hebrr|tdjt uni» $ilarç
(grfte Abteilung:

fterfjumtg i»es fleincit Vermögens

Staub bee Keinen Staatsberutöflene
öett>tnn= ititb »Bevtuftredfttuttfl
!)ïcd)itnng bev Saufenben ^ertnaltung

I. tteberfidjt bee dinna^men unb ûluëgabeit
II. ©pejtefie Otedjituwfleit

^ to et te Ibteilung:
Itedjuung i»er JJermfigensbeJlnniitetle (Jlktiuen uni» Jlaflttten)

I. ©tautmtierœiigen
A. Söalbungen
B. $ontänen
C. ©otnänenfaffe
D. fjhftotfjeîarlaffe
E. tantonalbanf
F. Anleihen
G. Qstfenbahnfaftttalien
©tteieböbeentögeit

H. Setrieb8tapitatber©taat8taffe
A. ©ftejialbermaltungen (SBorfdjttffe unb ®ef>ot8)

B. ®elbanlagen
C. ïaufenbe SSevtnaïtuttg, Sontoforrent
D. S5orfd)ttffe ait öffentliche Unternehmen
E. ®ef>ot8 bet ber «Staatstaffe
F. Anleihen
G. fiaffe
H. îtusftanbe (gätttge ®utl}aben unb ©djulben)

i. SRedjnungêfatbo ber Saufenben SBer»a(tun<
K. SDÎobilteninttemtar

Jlnljung. Jledjmmgen i»er gtpejtalfuni»«

$eridit fiber i»ie ^taatsredjnung

©rite

3—5

7—78

8

8

9—78

9

10-78

79-93

80—87

80—81
80—81
80—81
82—83
82—83
84—85
84—87

86—93

86—93
86—87
86—87
88—89
88—89
88—89
90-91
90—91
90—91

92-93
92—93

96—129

131—144

WÊf~ 3»»* flotij. Um Bet bent ïiac£)fc£)tagen her ttt bett Nabelten unb im 33ertdjt ber Staats*
redjnung tiorfommettben ©eitenja^ten^inmeifungen llebereinftimmung ju erzielen, fittb bie Seitettjalflen ber

StaatBredjiiunij in klammern ciitgcfe^t unb öerroeist baê 'ânijattgôerjetcfjntê audj nur auf btefe. — Sie
an ben Sden ftefjenben Seitenjaljlen bejeicfynen bie forttaufenbe Sßaginierung ber ^Beilagen.
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52 — Ni 5 (4)

Bfaafe-Brtljramg ües Hantait« Bam für fra« Jafjr 1912.

Stand deê StaatêdermdgenS am 31. Sejetttder 1911. $evtnögenSs

@011. $aden. Konten unk 9tetf>»ttttt0£rubti(ett. Soll.
fr. SB. fr. SB.

i0bct|iit)t nnb £ilun;.
SB.

16,303,650
31,921,850

1,956,896
284,458,452
250,060,628

22,348,260

21
13
99

2,689,785
264,458,452
230,060,628

51,173,220

1,048,600

13
99

I. Stantmdevmdgen.

A. ^Salbungen. Seite 80
B. Domänen. 80
C. Sotnänentaffe. 80
D. ô^o^eïorïnîfe. 82
E. üantonaHrnnf. 82
F. Slnleiljen. 84
G.a©ifen6o|n!nbttalten. 84
G.b ètfenbainantorttfnttongfonbg. 86

Slntftufe unb Setzung ê=f
ertjötjungen \

Steue (guthaben unb 3lüct=

3at)lungen bon ©cfjulben

133,691
746,651
950,878

190,490,046
3,335,530,633

462,500
293,000

30
10
50
57
87

607,049,737 33 549,430,686
57,619,051

12
21

Summen ber Slttiben uttb ber Sßaffiben.
Steine Slttiben.

Summe ber Vermehrungen 3,528,607,401 34

50,440,995 37 54,726,815 69

n. SSetriebëDerutôflen.

H. ®etrieb8ta|>ital ber Stnatëfnîfe :
Seite 92

Vorfcljûffe, ©elbanlagen uttb Sepotè.
Steue (guthaben u. S<hulben=

jaljtungen 98,817,579 83

1,225,181
4,246,723

11,659

84
07
24

246,405
4,227

805,743

13
20
46

Jîaffen unb ©egenrechnung.
UtftiOauêftâttbe.
Spoffibauêftâttbe.

Sinna^nten
Steue gorberungen
Sluêgaben

3,690,566,518
3,691,193,475
3,691,133,573

54
82
23

55,924,559

6,073,960

52

81

55,783,191
611,471

48
48 J. 9ted}nung8falbii ber Saufenden Ver«

bmltnng. Seite 92
K. 9)toliilien=3nbentar. Seite 92

®innat)men=lleber|d)uf3
3fnbentarbermel)rungen

11,171,711,147

99,233

42

65

61,998,520 33 56,394,662
5,603,857

96
37

Summen ber Slttiben unb ber Spafftöert.
Steine Sittiben.

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

11,171,810,381
* 209,398

07
41

607,049,737

61,998,520

33

33

549,430,686

,56,394,662

12

96

I. Stantmbermögen. Seite 4

II. VetriebSberntögen. „ 4
Vermehrungen |

3,528,607,401

11,171,810,381

34

07

669,048,257 66 605,825,349
63,222,908

08
58

Simonen ber Sittiben nnb ber ^afftben.
9tetne§ fernlägen.

Summe ber Vermehrungen 14,700,417,782 41

IStfans.
669,048,257 66 605,825,349 08 ®ertttbgen8beftnnbtetle. Seite 4 Vermehrungen 14,700,417,782 41

— — 63,222,908 58 Stetneê Slerntögen. „ 8 Verminberungen 63,466,769 70

669,048,257 66 669,048,257 66 14,763,884,552 11



(5) JVÎ 5 - 53

^faatö-Eerfjmmg îre$ îtantmt# Bern für to Jaljr 1912

öerättbevuugen. Staub be© Staat©bevntögen© am 31. Sejember 1912.

£abe«. tîanteu uttb füe^uuug^vttbvifeu. Soll. $at>en.

gt. SR.

ilfbftfidit rail Sil«.
gv. SR. gr.. SR.

85,431
510,394
864,878

190,490,046
3,335,530,633

755,500

30
10

57
87

1 Verläufe uttb Sd)äi3ung©=
1 rebuftionen.

Gleite Sdjulben uttb 9tüdäaf)=
luttgen bon ©utfjaben.

i. Statmnbermügeit.

A. SBalbungen Seite 81
B. înmanen 81
C. $omänenlaffe 81
D. ôtjhothetiirfaîfe 83
E. lontottotbttitt 83
F. Vnleiljen 85
G.a(gifenbnlljn!abitalien 85
G.b(gifenk{)namortifation8f(>nb© 87

16,351,910
32,158,107

1,591,901
292,441,046
302,175,419

22,641,260

71
68
09

2,238,790
272,441,046
282,175,419

50,710,720

1,804,100

68
09

3,528,236,883
370,517

84
50

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

Summen ber Slftiben unb ber Spaffiben
Steine Slltiben

667,359,644 48 609,370,075
57,989,568

77
71

99,020,071

3,691,133,573
3,690,566,518
3,690,990,984

13

23
54
52

Sieue ©Bulben unb ©ut=
fjabettetngötige.

Sluêgaben.
@inna£)men.
Steue Sdjulben.

n. $3etrieb©t>eriuögen.
H. Vetriebëïafùtal ber Staatöfaffe:

Seite 93
Vörfdjüffe, ©elbanlagen unb ©efmtê

Äaffen unb ©egenredjnung
Slltibauêftânbe
SpaffiDauêftânbe

47,971,197

618,774
4,870,133

650

90

51
15

52,459,509

207,052
680

652,145

52

49

51

11,171,711,147
273,325

35,306

42
14

92

3lu©gaben=lleberfchuff.

$nöentarberminberungen.

J. Vedjnungëfalbo ber Saufenbeit Ver«
toaltung Seite 93

K. SWoöilien«,3ntietttar Seite 93

53,460,755

6,137,887

56

54

53,319,387

884,796

52

62

11,172,019,779 48 Summe ber Verminberungen. Summen ber Slltiben unb ber Sjlaffiben
Steine îtftitien

59,598,643 10 54,204,184
5,394,458

14
96

3,528,236,883

11,172,019,779

84

48
| Verminberungen.

1. Stammbermögen Seite 5

II. Vetrie&Sbermögen „5
667,359,644

59,598,643

48

10

609,370,075

54,204,184

77

14

14,700,256,663
161,119

32
09

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

Summen ber Vttiben uttb ber Sßaffibett
Veine© Vermögen

726,958,287 58 663,574,259
63,384,027

91
67

ISifang.
14,700,256,663 32 Verminberungen. VermögenSbejtanbteile Seite 5 726,958,287 58 663,574,259 91

63,627,888 79 Vermehrungen. Veine© Vermögen „8 — — 63,384,027 67

14,763,884,552 11 726,958,287 58 726,958,287 58

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913. 14*
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56 — Ni 5 (8)

Bfaatrfütfjnmtg te* Hantait# Bern für ïra# Hafjr 1912.

ÜBotmnfdjfog

2*a.
für 1912.

$afcett.
Junten uni» ^ettymtngsrubriiteit.

totale 1 Summen.

£at»en.

©a
®oa.

lût.
£>ab«ti.

Sr.

8,055,625
60,167,283

Sr.

63,222,908

fRettted ^iaatStiermogen.

©tanb am 1. fanner VI, 251
Slermefjrung, mie ïjtettadj
Sterminberung, mie fytenaä)
©tnnb ant 31. îiejentber

Sr.

63,466,769
63,384,027

9t.

70
67

Sr.

63,222,908
63,627,888

9t.

58
79

Sr-

"
63,384,027

91.

67

Sr-

63,222,908
161,119

9t.

58
09

68,222,908 63,222,908

(^cnHiut= uttb sßerl«ft=
redjnuttg.

A. SBectnebcungen unt> Stevtniiu
»evuttgen Des SevrndgenS. *)

1. 5Red)nung ber Saufenben 33erroal=

tung:
@inttai)men
Sluêgaben

©eite 9

B. Sevitfttigmtgett.*)

1. Söalbungen :

Verlauf : ÏRefjrerloê
•Dîtnbererlôê

Slnïauf : ÏRefjrïoften
ÏDtinberïoften

Soêïauf bon ©erbituten
aSerïauf bon 9îecf)ten

SBafferberïauf
2. Somänen :

SSerïauf : ÏRef)rerlbê
SOtinbererlbê

Slnïauf : aiïeÇrïoften
SJlinberïoften

SSerïauf bon 9îect)ten

Sôafferberïauf
©d)a|ungsi)eri(i)tiguttgen
Abtretung bon Sßfrunbbomänen

3. SSermaltungêinbentar :

33erme£)rungen
SSerminberungen

VI, 251

126,850,797 37 126,850,797 37 — — •-

51,385,263
48,329,638

63,088,097 83
62,814,772 69

} 273,325 14

3,055,625 — 63,088,097 83 62,814,772 69 273,325 14 — --

— —

2,235
75,809

150

2,490
27,190

101,470
134,020

35,306

95

92

4,777

90

574
1,300

138,416

3,150
3,322

500
561,751

99,233

60

70

20

45

50

65

71,451

1 "

70

441,969

63,926

20

73

— — 378,671 87 813,116 10 — — 434,444 23

3,055,625 — A. SBernteljrMttgen unb SBerntinbes

ruttgen beg Semogeng
B. Sertdjtigungen

©umrna SSermogenêberânberungen

*) ®cfc(s »om 31. Sitli 1872, § 31.

63,088,097
378,671

83
87

62,814,772
813,116

69
10

273,325 14
434,444 23

3,055,625 — 63,466,769 70 63,627,888 79 — •— 161,119 09



(9) Ni 5 — 57

Bïaafë-ltrtferamg ür# Baitfmt# Bern für te Safer 1912.

Dtedjnung

1911.*)

löaranfdjlag

1912.*)
uttii Jlrrfjmingsnilmkrtt.

lltu
dtnnufjwen. Slulguben.

»e
(üinnaljuten.

in«
3lulgaben.

Sv.

927,779
1,325,738

36,796
1,351,899

348,214
1,258,283
5,653,793

12,220
2,783,209

684,962
1,315,133

'

2,488,427
3,753,034

155,226
636,461
162,455
662,732

1,220,328
10,989

1,542,422
1,200,000

609,400
4,654

68,662
870,805
761,949

2,433,647
520,986

94,524
1,080,591

1,010,628

293,763

384,259
10,051,756

24,093

m.

72
32
87
71
80
41
82

92
75
55
93
30
49
89
17
64
18
83
65

43
05
41
72
53
97
60

60
38

68

10

61
13
22

gr.

926,185
1,346,680

38,635
1,461,175

372,540
1,340,204
6,059,303

12,220
2,858,625

671,431
1,293,562
2,415,235
3,962,470

155,860
728,180
164,995
643,500

1,211,952
23,300

1,609,900
1,100,000

535,000
3,100

51,100
862,120
534,550

1,609,700
441,500

89,500
1,039,000

902,700

293,763

321,400
9,526,190

9t.

Sattfentoe JBcrnmltwtg.

I. Stffgciitcinc IBertoaltung • •

II. ©eridjtlbernmltung
III.a$iiftt3
III.» g)oItjei
IV. ällüitär
V. Ätrdjenfoefeu

VI. ttnterridjtltoefen
VII. ©euteinbetoefeu
VIII. Mrutefflnefen

IX.a$olïin>irtfdjnft
IX.b ©efuubljettiniefen
X. Soutocfen

XI. Olnleiljen ;

XII. gtnanjtoefen
XIII. Sunbtoirtidiaft
XIV. ^arftoefen
XV. ©toutltoulbungen

XVI. $outäneu
XVII. 2)ontiiitenlaiic
XVIII. ô^ot^eïorïttjfe
XIX. iunttmttlbanf
XX. ©taatlïaffe

XXI. Sujjen unb töonftlfationen
XXII. $ugb, gtfdjerei uitii IBergbau

XXIII. ©aljljanblnng
XXIV. ©tentbels©teuer
XXV. ®ebiitjren

XXVI. drbfdjuftls uni) ©djenfungls
©teuer

XXVII. 8Bafferredjtlrtbgnben
XXVIII. SBirtfdjoftls unb «leinberfauiös

btttentgebüjjren
XXIX. Anteil ont drtruge bei WlfoljaO

utanoboll
XXX. Anteil nut (irtrnge ber ©djttietj.

9latianalbauf •

XXXI. aRititärjteuer •

XXXII. Grefte ©teueru
XXXIII. Uuborljergefetjenel

dtnnaljuten
Mulgaben
tlebCrfi^ufe ber <$tnmijjmen
tteberfdjujj ber 3tulgaben

S*.

69,151
2,037
1,492

1,646,046
1,698,121

1,572
1,444,793

469,087
593,787

1,934,078
1,289,124

802,000
913

1,505,504
132,860

1,245,001
1,342,256

65,926
13,500,935
12,810,609
1,085,816

273,633
121,167

1,744,136
907,972

2,443,186

680,030
115,373

1,243,863

1,262,108

293,763
946,898

11,141,522

9t.

55
60
30
93
19
55
81

08
24
25
14

80
32
58
35
04

79
35
51
62
98
32
85
12

41

75

25

10
46
45

Sr.

965,721
1,335,628

39,556
3,036,772
2,001,365
1,315,565
7,464,027

12,617
3,279,201
1,279,303
3,234,040
3,779,945
4,766,265

152,664
2,192,929

295,861
574,858
126,503
90,047

11,835,128
11,710,609

359,977
267,738
55,943

835,832
83,932

199,592

83,775
21,506

168,059

126,210

534,689
711,826
150,400

3t.

17
27
44
60
12
41
18
30
15
73
08
43
60
9i
66
78
55
24
30
23
35
29
82
20
63
30
97

84
60

06

80

81
Ol

Sr

670,142
1,215,752

1,665,807
1,100,000

725,839
5,894

65,224
908,303
824,040

2,243,593

596,254
93,866

1,075,804

1,135,897

293,763
412,208

10,429,696

9t.

8o
80

56

22
80
78
69
55
15

57
40

69

45

10
65
44

Sr.

896,569
1,333,590

38,064
1,390,725

303,243
1,313,992
6,019,233

12,617
2,810,114

685,516
1,299,961
2,490,821
3,964,265

151,75V,
687,425
163,001

24,121

150,400

9t.

62
67
14
67
93
86
37
30
07
49
83
29
60
11

34
20

30

22,835,206
22,904,628

69,421

90
48

58

20,774,975
23,830,600

3,055,625
—

62,814,772

273,325

69

14

63,088,097 83
23,462,090

273,325

65

14

23,735,415 79

22,904,628 48 23,830,600 — 63,088,097 83 63,088,097 83 23,735,415 79 23,735,415 79

*) Sie Ulufgaftet» ftttb mit fieftettDett, bie (»itttirthtttctt mit ftn«fit>3<tl)Ien angegeben.

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1913.
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58 — JVs 5 (10)

Staats-Berfiramg ties &antuns Bern fur iras Jafjr 1912.

ätedjiittnß

1911.

^oranf^Ias
1912.

gt0ttt^n unît ^cttjnungsrubrikcn.
9tof

©tnnafijtteit.

eilt«
fêtmtaljmen.

3fr. SR.

145,680

145,680

72,500

72,500

8,561
3,500
1,439
5,510

19,011

Sr-

120,000

120,000

72,500

SR

Saufettbe iSernmltuitß.

^pejleffe ^edjwmgett.

I. HUgemeine gfcrttttltung.

A. ©roßt* 8t«t.

1. ©Ujuttgêgelber, fReifeeritf(f)äbtgitngen,
Âommiffioitëïofteti I, 1

72,500

15,000

71 15,000

2,440
35

2,475

26,633
30,606

6,543
36,616

7,985

24,430

132,815

3,000
1,000

4,000

40
60
19
47
89

27,300
31,040

6,500
50,000

8,000

20,280

55 143,120

B. 9Ugimtna£«at.

1. 93efoIburtgen ber fRcgierurtgêrâtc I, 4

c. mamttbit.
1. ïïiatêtoftert, 93ibïtDtl;eï I, 7

2. görberuttg geineinttü|. Unternehmungen I, 9
3. prberung Don SBtffenfdjaft uttb ßimft 1,10
.4. llrrterftii^urtgett unis isiilfeleiftungen

D. Zt&nbtt&tt unb ÄommifTäre

1. Stänberäte
2. Äommiffäre 1,13

1,12

E. ®taat$ïanalet.

1. SBefoIbimgen ber 93eamten .1,14
2. SSejblbitngen ber Slngefteltten 1,15
3. Sureouloftert 1,18
4. 2)rucïïoften 1,350
5. aSebiertuttq urtb SSebehung beê 9lat=

fjaufeê I, 31
6. fflîietjinê 1,31

S*-

3,644

3,644

1,633

1,633

21
19,730

2,235

21,987

05

05

20

20

30

87,541

87,541

68,279

68,279

9,586
2,650

13,098

25,334

2,320
2,120

4,440

SR.

10

10

81

26,424
28,853
6,525

84,673

10,236
20,280

176,994

90
90
75
30

40

25

SR. 3r-

87,541

87,541

68,279

68,279

9,586
2,650
9,454

21;690

10

10

95

95

41

35

76'

2,320
486

2,806

26,424
28,853
6,504

64,942

8,001
20,280

155,006

80

80

90
90
05
70

40

95



(ait)» jvi 5 — 59

Staat*-toftramg to Hanta* %txxt fnx to Jafjr 1912.

Äedjnttttg

1911,

Slijranfdjtog

1912.
ftanten unît itatprongsntbrilun.

91

@tnna|men.

OÏ»

Wuêgaben.

9te

dtnnaljmett.

i It »

îluSgaktt.

gr.

10,000
24,177

5,105
27,406

81.

65

gr.

10,000
23,500

6,000
27,500

SR.

Saiifettbe SBertoaltmtg.

1. Allgemeine Perroaltung.

F. Xdflbiatt uni» ©«fefc»

famtnluna.

I 1. Spadjtâinê beê Stmtêblatteê laut SSertrag I, 32
2., Abonnemente ber SDirte 1,32

' 3. 9tebattionëtoften beë $agbtatteê 1,33
; 4. Srucffoften beê Sagblatteê unb ber

©efefjfammlung I, 35

G. fïrattjdflf<f)eê Stmtê&tatt uefcft SöeUaflett.

1. Spa^tjinê beê 21mtêblatteê tautSSertrag 1,36
2. Abonnemente ber SBtrte 1,36
3. Srnctfoften beê Sagbtatteê unb ber

©efe^fammlung I, 37

1. SSefoIbungen ber Regierungêftattfyalter I, 39
2. ©eïretariat beê fRegierungêftatt£)alter=

arateè S3ern 1,40
3. @ntfä)äbtguhgen ber ©tettbertreter .1,41
4. SBureaufoften 1,43
5. Aîietjinfe 1, 45

J. SlmtSfdjtetbmien.
1. SBefolbungen ber Sïmtêfcjjretber .1,46
2. @nt|ct)äbignngen ber Stettoertreter 1,47
3. SBefolbungen ber 3tngefteltten .1,49
4. SBureauïo'ften I, 51

.5. SJitetjinfe 1,53

gr-

5,000
24,183

fH. gr-

4,850

27,339

SR.

85

gr-

5,000
'

24,183

SR. gr-

4,850

27,,339

SR.

85

1,665 35 — — 29,183 — 32,189 85 — — 3>006 85

5,000
7,551
9,845 05

5,000
7,500
8,000

— 5,000
7,704 -—

3,784 05

5,000
7,704 —

3,784 05

2,705 95 4,500 — 12,704 — 3,784 05 8,919 95 —

05

95
26
90

130,799
1 4,800

1,830
20,997
20,036

95

80
42
65

131,900
4,800

3,000
19,600
21,095

—
— — 130,625

4,800
2,055

19,987
22,522

05

95
26
90

—

— 130,625

4,800
2,055

19,987
22,522

178)464 82 180,395 — — — 179,991 16 — 179,991 16

123,388
1,010

224,787
16,357
15,659

35
30
15
79
55

122,950
2,000

235,600
16,200
18,920

— —
120,883

2,979
228,212

16,170
18,920

50
90
60 —

— 120,883
2,979

228,212
16,170
18,920

50
90
60

881,208 14 395,670 — 387,166 — — — 387,166 —



60 — MS (12)

Bfaafe-Kerftramg to Kantt*m Bern ßir to Safte 1912.

Wedjmtttß

1911.

Worattjdjlaß

1912.
lianten unî> $edrnung0r«bnken.

Wo$

@intttt|»ett.

Wein?
©iitnajjmen. Stupaben,

gr. ' SR gr. SR.

145,680
72,500
19,011
2,475

132,815
1,665

2,705

178,464
381,203

15

71
65
55
35

95

82
14

120,000
72,500
15,000
4,000

143,120

4,500

180,395
395,670

927,779 72 926,185

135,500
1,571 40

135,500
1,900

137,071 40 137,400

26,493
36,713

4,495
5,842

10,585
1,329

10
25
09
60

55

27,750
37,200

4,500
5,800

9,980
1,400

85,458 59 86,630

151,103
7,653

53,891

26,782
31,135
12,303

20
35

85
85
35

151,425
9,000

57,000

26,300
31,955

1,500
500

272,869 60 277,680

Saufettbe ^crhmttmtg.

I. Allgemeine Verwaltung.

A. ©rafter Wot
B. Wegterungirat
C. Watëlrebtt
D. ©tänberate uttïi Äomioipre
E. ©taatëïanjïet
F. $eutfdjeë îljtttëblatt, îagblatt uub ©efe(j=

fotttittlitttg
G. gronpftfibeë Amtsblatt, 2agb(ntt uitb ©es

febfotnnttunfl
H. Weßierimpjtottljalter
J. îfottôfdjretbereten

äßeniger atuëgaficn als »eratifcfjlagt gr. 29,615.38

II. ®erid)t0uerwaltuttg.

A. jCbergerttyt.

1. SBefoîbuttgen ber Dberricfjter
2. : Sntfcbäbigurtgen ber Sulppkartten

B. ©»>erôericJ)tér<wjlei.

1. SBefplbungen ber Beamten
2. SBefoIbuttgett ber HlngefteUten
3. SBureauloften
4. Söebienuttg, SSefjeijuttg vrab ®eleud)=

tung'.bes Obergerief) tsgefaa itb e s
5. ajlteljittfe
6. SSibliotfjef

I, 55
1,56

I, 58

I, 59
1,61

I, 64
I, 66
I, 67

C. 9bnt*0tri$tc.
1. SBefoIbmtgett ber ©ericfjteprafibenten 1,68
2. Stttfäjftbigimgen ber ©ieïïPertreter 1,70
3. @rtt|if)öbtguttgert ber 3Jiitglieber uttb

(Sigrpleantett. ;. 1,74
4. 33ureauloften 1,76
5. ïfttetjinfe I, 78
6. SÄujjerorbentlicfye ©ericbtêbeamte 1,79
7. üteifeloften ber 3Iu}ficl)tëbel)brbe I, 80

gr. SR

3,644
1>633

21,987

29,183

12,704

69,151

gr- SR

05
20
30

87,541
68,279
25,334

4,440
176,994

32,189

3,784
179,991
387,166

55 965,721

133,287
1,887

135,174

26,305
37,490

4,501

5,204
9,980
1,052

84,534

150,008
7,177

50,360
24,191
31,955

1,445
224

265,362

gr.. SR.

10
95
81

25

85

05
16

8,919

17

95

30

85

05

90

10

15
58

50
59

35
05

22

95

gr.. SR.

87,541
68,279
21,690

2,806
155,006

3,006

179,991
387,166

896,569

10
95
76
80
95

85

16

62

133,287
1,887

135,174

26,305
37,490
4,501

5,204
9,980
1,052

84,534

150,008
7,177

50,360
24,191
31,955

1,445
224

265,362

15
80

95

30

85

05

90

10

15
58

50
59

35
05

22



(13); M S - 61

Siaafe^Bwftmmg bt# Banüm» Bern fca« Jafjr 1912.

1911.

S^ovanf^Iag

1912.
glonten mtà llcdjnungsrubnkcn.

9t o |
(finnaljmen. îtuôgaben.

Mein«
(§ttnttt(jmen. Ausgaben.

SB. gr.

fittufenbe ^ernuiltnitß.

II. (BeridjtstJerttmltimg.

119,822
1,725

130,785
14,441
9,785

276,559

05
60
35
33

122,200
2,000

130,875
12,700
11,085

33 278,860

D. ©ertdjlêfdtreibereten,

1. S3efolbuttg'ert ber ©eridjtêjiïjreiber
2. Sntfäjäbigungen ber ©tellöertreter
3.- Sefolbuttgen ber Slngeftellten
4. Sureauloften
5. S/Hetjirtfe

'

1.81
1.82
I, 84
1.87
1.88

86,142
4,000

734
5,720

325

46,921

18,135
6,478

822

5,051
12,310

42,797

1,289

113,299
3,836

135,172
139,626

14,080
7,427

19,429
1,265

435,428

05

18
52

36,200
4,000

800
6,400

325

75 47,725

90

65

95
95
70
20
65
35
95
50

90

20,000
9,500

1,500

4,500
12,900

48,400

1,300

119,600
2,000

127,000
138,600
13,550

7,000
20,470

1,500

431,020

1. SBefoIbwtgen ber 33eamteh

2.; 53ejoIbuttg beê Ingefteïïtert beê ©e=
| tteràfyroluratorê : ;

3. Sitreaufoften bes ©eneralprôîuratorè
4. Sitreaufoften ber âe-jirfêbroturatoren

unb beê ftettüertretenben ?ßro!urators
5. ÏJHet^mê j /'.

I, 89

1.90
1.91

1,93
I, 94

F. ©efdttvottungtvirftte.
1. Stttjtfjäbtgimgett ber ©etdjtuornen .1,95
2. 3ietjef often unb Unterhalt;ber 2lfftfen=

ïammer <. 1,96
3. i Sntfdjcibtgungen ber (Srfaijmchtner,

Solmetfdjer utib SBeibet ;. 1,98
4. ; Sureautoften j. 1,100
5. SJHetjjittfe 1,102

6. ©etreibuttflS« u«&£Ä«mfur$ämter.

1. 33urèau= uttb SRétfeïoften bér 2luffict)tê=
Be£)örbe J j. 1,103

2. Sefolbuttgert ber Beamten
3. @ttt|d)äbigungen ber ©tettUertreter
4. SSefotbnngen ber 93etreibungëgeï)ûlfen 1,115
5. Sefolbungen ber Stngefteïïten
6. IBureauîoften
7. Formulare uttb Kontrollen
8. ïïîietjinfe .i
9. Koften in fëljrenfolgenfactjen

1,117
1.119
1.120
1.121
1.122

gr-

1,925

' 2

1,927

10

10

60

60

41

Â

50

gr-

121,908
1,482

128,401
14,920
11,085

277,797

gï.

40
20
10
95

65

50

36,284

•4,000
630

3,526
325

44,767

14,290

4,045

1,566
3,792

13,000

36,695

1,327
120,983

2,905
140,700
143,790

15,221
13,432
20,470

629

459,460

85

53

72

gr¬

il9,983
1,482

128,401
14,918
11,085

275,870

10

50

55

85
35

25

25
45

55
80
65
35

60

65

36,284

i 4,000
630

3,466
325

44,707

14,290

; 4,045

1,566
3,792

13,000

9t.

30
20
10
95

55

85

53

72

10

36,695 25

1,327
120,983,

2,905
140,700
143,749

15,221
13,423
20,470

629

459,410

50

55

85
35

25
45

55
10
65
55

60

15

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 16*



62 — JVt 5 (14)

Staate-Eerfiramg to f&mtim« Bern für to Jaf|r Wß.
Äedjnuitß

1911.

gtoranfdjIaQ

1912.
gUmtat traft $e$mmgsrtibritwn.

i

9t

(Siititalnten.

i Ij »

Ausgaben.

Äe
i (finnaljttteit.

i n«

Äiiögabctt.

ji 8r-

5,533

SR.

85

3*.

6,000

91.

Sattfettbe SBettoaltwtg.

II. (üeridjtstjcrraoltung.

H. ©etnerbegMidtfe.

1. ßlrftencmteile beê Staate^ 1,124

J. ÜSertvaltunglgerirfjt.
\

1. Sefolbungen bcr SSeamtert .1,125
| 2. JBefolbmtg beê îlngefteCtten 1,126
3. @rtt|c[jäbigitngen ber ÎJlitglieber 1,12.7
4. SBureautoften 1,128
5. TOietainâ 1,129

£L ©bergerWjlSgebittt&e, SRdblimwg.

(Soften in 1911.)

3*-

i

«

«. 3r-

5,058

SH.

95

3»- SR. 3r-

5,058

91.

95

5,533 85 6,000 — — — 5,058 95 — — 5,058 95

13*500
lf650
3,363
1,740
2*450

90
30

13,625
6,400
8,000
1,500
3,440

— —
— 13,625

1,870
6,420
1,422
3>440

20
20

— — 13,625
1,870
6,420
1,422
3;440

20
20

22,674 20 32,965 — — — 26,777 40 — — 26,777 40

422 80

i 1,92:7
60

50

10

50

135,174
84,534

265,362
237,797
44,767
36,695

459,460
5,058

26,777

95
10
22
65
10
25
65
95
40

—

—

135,174
84,534

265,362
275,870

44,707
36,695

459,410
5,058

26,777

95
10
22
55
10
25
15
95
40

422 80 r— —

137,071)
85,458

272,869
276,559

46,921
42,797

435,428
5,533

22,674
422

40
69
60
33
75
90
90
85
20
80

137,400
86,630

277,680
278,860
47,725
48,400

431,020
6,000

32,965

— fik Gterftvi#.
B. Obergeridjtôtanjlei
C. «mtôgeridjte
0. ©eridjtëfdjttibereien
E. @taatMntoaltfrijaft
F. ©efdjtoarnengeridite
G: Söetreibimßg« unb tonturMtntet. •

Hr. ©etoerbegeridite
J. 8ertoattuttß8ßerid)t

(0&ergeridjtgge(>äubc, attiibtùïung.)

Sentger ausgaben at? tteraitfcïjlagt fjr. 13,089. 33

1,325,738 32 1,346,680 — 2,037 60 1,335>628 27 — — t/333,590 67

|



(15) As 5 - 63

Staafe-lterfjramg ta* îlantmt* %tm für ïra* Jafjr 1912.

ftedjnung

1911.

fBoranfdjlag

1912.
ftotrtflt mti> $edjttungsntbrif«ti.

Kl
(Sunnaljnten.

il) s

ausgaben.

« *
dimtaljmen.

in«
ausgaben.

gr-

5,500
6,175
4,024
1,475
1,635

SR.

52
25

gr-

5,500
6,200
3,800
1,000
1,635
1,000

SR.

' s

Suufcitbe jCerttmltuttg.

III."

A. WtttoaUuntftofltn be* SMftiabtrertiott.
1. 23efolbung beê ©eïretftrê 1,131
2. SBefoIbuttgen ber Sïngeftettteit. 1,132
3. ôureauîoften 1,134
4. SRed)têfoften 1,136
5. SUlietjinfe 1,137
6. «Rotartatëfammer uttb «Rotariatë=

Prüfungen 1,138

B. @efe%0ebunfl£fommiffion uttb ®efefc«
tetOfton.

1. fRebtfton^, fRebaïttonê= unb 2)rucf=

ïoften 1,140
V

c. <$nlptttt>x*t îfftt bie uttb @evi<fMê>
b*v«ten.

1. Sefolbungen ber Beamten 1,142
2. S3ureau= unb SReifefoften berfelbeit 1,143

D. £(bvlin0étnefen.

l.-l. Unterricht 1

12. «Prüfungen } l>140

1. jßernmltungSldften ber Sufftlbtretttiin
B. ©efebgebungSfdntutiifitin unb ©efefcretoifian
C. ^nfpeltarat für bie amtS« unb (SferWjtSs

Treibereien
0. SeljrlingStoefen

SSeniger lu&ga&en a(« Beïanfdjtagt gr. 570.86

gr-

40

SR. gt.

5,500
6,217
3,675
2,357
1,635

1,052

».

75
40
20

45

gr. SR. gr-

5,500
6,217
3,675
2,317
1,635

1,052

SR;

75
40
20

45

18,809 77 19,135 40 — 20,437 80 — — 20,397 80

3,754 55 3,000 —
3,007 3,007

8,754 55 3,000 — — — 3,007 — — — 3,007 —

9,500
2,361 90

9,500
3,000

9,500
2,782 34

i

9,500
2,782 34

11,861 90 12,500 —r — — 12,282 34 — — 12,282 34

2,370 65 4,000 I

1,265
187 30

2,065
1,764

i

30
'800

1,577

2,370 65 4,000 -t 1,452 80 3,829 36 — —1 2)377 —i

18,809
3,754

11,861

2,370

77
55
90

65

19,135
3,000

12,500

4,000

\

Ç

40

1,452 30

20)437
3,007

12)282
3,829

t

5

sj
6

34
3d

— —;

20,397
3)007

12,282
2,377

80

34

36,796 87 38,635 H 1,492 30 39,556 44 — — 38,064 14



64 — Ai/S (16)

Sfaat0-H^nun0 to Hattfmt» %tm pit to la^r 1912.

Stedjttung
'

1911.

$oraitfdjlag
1912.

gtanftn nnfr $Urijnttngsrttfrrttom. ;
«

ife.

(ftnttaljmen.

Il $ S

Ausgaben.

9U

fêtnnaljmen.

in«
KttSgaben.

ftv.f

13,925
'

32,700
V 8,608

3,525

9J.

60

Sr.

15,000
32,900

8,000
3,525

91.

i

i

^

Saufenbe s&crhwltmtg.
v. "

III." JJoltjri.

; f s 1 f
' '1 *

A. âUrttmltuuûéfofteit »it tpoltjeitrfrettiott.
1. Sefplbutigen ber Beamten 1,149

; 2. SÖefoIbuttgett ber 2lttgefteUten • 1,150
3. éureauïoften : I .• '. .1,155
4. aJiietjirtfe. 1,155

B. ^rentl>enpo(i)ei un» gapn&uttflStwefen.

1. unb grembertpoltget 1,156
2. 3a^ttbuttgê= uttb ginbriugungstoften 1,158
3. 2ranêport= uttb 2lrmettfu£)r{often 1,175

1

O.

1. 93efoIbuttgett ber Beamten .1,176
2. ©olb ber Saubjäger I, 186
3. SSeWeibuttg 1,188
4. ^Bewaffnung unb Stuêriiftung 1,190
5. îtntfyropometrtfcfjeê Sureau 1,191
6. Sureauïoften 1,193
7. Slietjinfe. .: .1,344
8. 2öof)nunge= unb SiobfliarentfdjabU

gungen 1 I, 205
9. 9lrj«often 1,21-0

10. Serfcf)iebene Seriualtuttgëfofteit 1,215
11. ÜMfeentfdjäbigungen uttb. 3ftt[truï=

tiottëlurfe .1,220
12. Settràg auô bent dsrtrage ber ©elb=

bu|èn. 1,220
v'.\ < Zi V,

; •' ; '
v !i. '

i "S i

r

Sr.

V " •* • i

; j i

' i *
' ' o V "*v

' :i' : i
' 477?

9Î.

90

Sr-

: i5,ooo
33,700

: 8,882
J;;': 3,525

9t

24

il; Sr- 9t: " Sr-

15,000
33,700

8,404
3,525

9Î.

34

58,758 60 59,425 —r 477 90 61,107 24 - - \
'

— 60,629 34

1,306
10,836
18,870

50
70
30

1,300
11,000
23,000 4,471 35

1,350
10,999
25,502

10
60
70

1,350
10,999
21,031

10
60
35

81,013 50 35,300 4,471 35 37,852 40 — — 33,381 05

10,750
743,870
25,785

1,999
1,598

; 3,002
82,258
13,553

4,000
4,169
8,021

20,000

55
15
70
90
50
60
80

95
92
10

10,750
756,368
21,633
2,000
1,500
3,000

86,684
: 14,850

4,000
4,300
8,000

20,000

—

3,992

256
10

880

20,000

45

75

10,750
756,893
20,123

2,257
1,511
3,001

86,253

13,526
4,005
4,323

: 8,001

j,

85
95
85
11
10
55

50
40
14

16

-1
'

i

2O,p00

—

10,750
752,901
20,123

2>001
1,501
3,001

85,373

13,526
4,005

: 4,323
i •

!'

8,001

40
95
10
11
10
55

50
40
14

15

879,001 17 893,085 25,139 20 910,647 60 — - -
; 885,508 40

1



(17) M 5 — 65

Staate-Herfimmg fre* Bauten* Bern flir tra* laljr 1912,

ftedjttiMtß

1911.

$oriinfdilag
1912.

fUrnten uni» $*djnung$rnbrifwn.
9i(

dittitalntett.

»Is
Ausgaben.

8te

(Stnnaljmett.

in*
ftuëgaben.

Sr.

20,125
8,501

18,635

85,837
14,043
30,740

9t.

97
91

59
35

Sr.

18,000
9,000

18,640

82,000
13,000
31,305

9t.

gaitfettbe ©erhjultmtjj.

III.» jßoli;tf.

». ©efängniffe.'

1. 3in ber §auptftabt :

a. 9tal)rimg ber ©efangenen 1,222
b. Verfcbiebene Verpftequnqêtoften 1,225
c. Vtietjinfe 1,226

2. Sn bert Ve-jirten :

a. 5tal)rung ber ©efangenen 1,237
b. Verriebene Verpflegungëtoften 1,249
c. Vtietjinfe I, 251

E. etrafanftalten.
1. ©trafanftalt Sfjorberg.

a. SBertualtuttg
b. Unterridjt itnb ©otteëbienft
c. Stauung
d. Verpflegung
e. ÎJHetjittê
f. ©etoerbe

g. SanbtDtrtf<^aft

Vetriebêergebniê
h. ^nbentartoeremberung
i. lîoftgetber

I, 252

2. ©trafanflalt @t. Stoljannfett unb 2lrbeitê=

anftalt 3fnê.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. îtahrung
d. Verpflegung
e. Vtietjinê
f. ©etoerbe

g. Sanbunrtfdiaft

Vetriebêergebniê
h. Snöentaröeranberung
i. üoftgelber
k. Veitrag auê bem SUtopoljehntel

1,252

Sr-

200

674

9t.

30

Sr.

19,274
9,026

18,640

81,037
15,516
33,208

9i.

90
90

76
25
85

Sr- 9t. Sr-

19,074
9,026

18,640

80,363
15,516
33,208

9Î.

90
90

46
25
85

177,883 82 171,945 — 874 30 176,704 66 — — 175,830 36

18,603
1,982

59,087
32,594
15,374
56,651
14,070

51
22
92
62
80
87
34

22,000
2,000

62,000
32,200
15,000
47,000
11,500

—

607
85

1,302
7,098

104
174,902
77,168

40
45
75
65
15
10
69

18,934
2,268

62,886
40,815
15,830

113,787
65,625

63
43
74
39

62
96

61,114
11,542

48
73

18,327
2,182

61,583
33,716
15,725

23
98
99
74
85

56,920
1,958

630

86
26
50

74,700

300
—

261,269
10,394

10

19
73

320,148
9,883

774

77
35
20

511 38
58,879

764

58

20

59,509 62 75,000 — 271,673 92 330,806 32 — — 59,132 40

17,308
1,404

43,098
45,715
9,830
8,045

69,624

26
26
49
14

75
36

19,600
1,200

41,400
24,900

9,090
7,500

55,390

—

23
29

3,965
4,680

43,358
168,791

50

55
55

60
53

16,460
1,307

52,581
43,025

9,090
22,095

107,645

85
84
34
35

65
61

21,262
61,145

95
92

16,437
1,278

48,615
38,344

9,090

35
84
79
80

39,686
3,368
9,840
6,000

04
65
75

33,300
7,000
8,500
6,000

—
220,848

4,072
10,283
6,000

73
85
40

252,206
13,280

35

64
70

10,248
6,000

40

31,357
9,207

91
85

27,713 94 25,800 241,204 98 265,522 34 — — 24,317 36

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 17



66 — JVs 5 (18)

Staats-Berffmmg très tüantmts Bern pir îras Jaïjr 1912.

SRedinung

1911.

jBoranfdjtoß

1912.
flauten uni» Jledjmmg$ntbriticn.

»
©ittnapmen.

a p i
3l«8flabcn.

8te

(Einnahmen.

4 it «

Sluêgaben.

»*• 8t. Sr- 8Î.

Saitfettbe Ü$crhwltmtß.

III.» $oli?ei.

E.

Sr. 8t. Sr. 8t. Sr. 8t. Sr- 8t.

27,824
2,596

88,700
48,683
10,819
39,257

219,293

32
43
60
32
35
08
80

23,300
1,920

79,200
44,000
15,010
24,630

127,800

—

3. ©trafanftalt SBitjwil.
a. Verwaltung
b. llnterriipt uitb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfcpaft

564

3,632
8,442
1,664

98,557
470,652

25

70
30
25
35
81

27,747
2,826

101,030
55,898
15,010
57,639

239,897

23
17
50
42

15
21

40,918
230,755

20
60

27,182
2,826

97,397
47,456
13,345

98
17

80
12
75

79,926
15,200
17,803
62,790

86
50
95
26

11,000

13,000
50,000

—
Vetriebêerqcbniê

h. ^iwentamräuberuuq
i. Äoftgelber

k. Neubauten

583,513
6,874

10,250
6,623

66
30

65

500,048
55,522

99,668

68
90

31

83,464

10,250

98
48,648

93,044

60

66

19,740 05 48,000 — I, 252 607,261 61 655,239 89 — — 47,978 28

7,576
958

10,957
6,944
1,100
3,527

784

98
66
35
70

30
84

7,020
770

10,320
5,500
1,100
1,500
2,490

—

4. gwangêerâiepungêanftalt ïrncpfelwalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vîtet-pnê
f. ©ewerbe

g. fianbwirtfepaft

34
64

477
376

3,867
15,698

50
90
90
50

70
27

7,824
1,037

11,677
8,311
1,100

249
12,925

43
11

30

50
90

3,618
2,772

20
37

7,789
972

11,199
7,934
1,100

93
21
10
80

23,225
939

5,308

55
45
30

20,720

3,000
—

Vetriebêcrgebuiê
h. Sntientarüerärtberung
i. ^foftgeïber

20,519
1,140
5,163

77

85

43,125
1,900

24
70

5,163 85

22,605
760

47
70

18,856 70 17,720 — 1,253 26,823 62 45,025 94 — — 18,202 32

9.099
670

19,905
11,455
5.100
6,368
1,730

04
61
42
29

75
51

10,500
700

18,500
11,500
5,380
7,800
2,000

—

5. 3Irbeitêanftalt fiinbelbanE :

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vliet^inê
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfcpaft

19

491
2,394

13,959
13,531

30

15
80

50
75

10,372
646

24,107
14,229
5,380
2,697

11,503

13
34
12

09
59

11,262
2,028

41
16

10,352
646

23,615
11,834
5,380

83
34
97
20

38,131
597

4,267
4,200
9,193

10
05
50

20

36,780

3,580
4,200

—

Vetrtebêergebniê
h. ^noentarberänberung
i. Äoftgelber

k. Veitrag auê bem îllfopoljepntel
(Vergütung burcp ©t. $opamtfen.)

30,396
1,110
4,713
4,200

50
90
30

68,935
1,611

27
15

4,713
4,200

30

38,538
500

77
25

21,067 45 29,000 I, 253 40,420 70 70,546 42 — — 30,125 72

| |
i i

1 |



(19) .Y» 5 — 67

Staat«-î&rfimmg te« Baittmt« Bern pxx tra« Jaljr 1912»

SRedjituitfl

1911.

jBaranfdjlafl

1912.
gltmten un!» $t£djmmtj$ntbrilwtt.

9t o b

©innajjmen.

ffteins
©innotjmen.

gv-

'
59,509
27,713

19,740
18,856
21,067

107,407

10,717
10,717

142,702
153,765

300
1,093

22,946
800

2,462

14,353

80,848
2,633

83,481

Sr. 9t.

75,000
125,800

48,000
17,720
29,000

66 195,520

10,300
10,300

63
94

30
68

94

01

115,000
115,000

300
1,000

21,500
800

2,000

23,600

80,300
2,000

95 82,300

F. »efäntpfuttfl SHfoftoliStm»#.

Beitrag au§ bem llfoijotjefjntet I, 254
Seitrag att baê îlrbeiterfieim uttb att
bett SdjufeaumcbtsPerein für enttaffene

Sträflinge .1,254

G. uni» tpolijeifoften.

1. Soften in ©traffacfjen 1,287
2. Äoftenrüierftattungen unb ©ebütjren 1,301
3. Vergütungen für ©ebütjrenanteile I, 302
4. OfiergeridjtêgeMtjren in 3nftijfact)en I, 305
5. 5ßo%ifoften I, 331
6. Äpnlarbat jum Sentie junger Seute

in ber ffrembe I, 336
7. ©nigungëâmter I, 337

XI. 6tt»itftanK.

1. @ntfd)abigung ber ©bilftanbëbeamten 1,339
2. $nfpettionëtoften unb 3lnf(^affungen I, 341

Sr. 9Î.

ëattfettbe ^ertualtmtg.

: III." Polijci.

E, Strafimftalte».
1. ©trafanftplt S^orberg
2. ©trafanftalt St. ^otjannfen unb S41rbeits=

anftalt Snê
3. Strafanftatt SBi^wit
4. âiuangserjietjungëanftalt $rad)felloalb
5. îlrbeitèanftalt ^inbelbant

271,673

241,204
607,261

26,823
40,420

1,187,384

10,069

10,069

63
412,327

1,870
2,693

416,955

83

15

'15

20

675

675

330,806

265,522
655,239

45,025
70,546

Sr. R.

1,367,140

10,069

10,069

111,324
242,099

300
831

26,184

800
2,020

383,559

87,051
2,639

89,690

32

34
89
94
42

91

10,069

15

15

Si'.

59,132

24,317
47,978
18,202
30,125

179,756

15

10,069

29

170,228

1,039

84 33,395

80

58

10

111,261

300

23,490

800
2,020

36

87,051
1,964

89,015

40

36
28
32
72

08

15

06

97

29

50
30

80



68 — JMs S (20)

Staate-Egiftmmg ftgg Eanfrme Bmt für trag Jaf?r 1912,

9iedjituttg

1911.

SBoranfdjfog

1912.
Itantcn unît $edjnmtgsnibrit«n.

«olj
dinnalpen. StuSflaien.

letit
(finitaljmen. ftulgakn.

gr. SR.

58,758
31,013

879,001
177,883
107,407

14,353
83,481

1,351,899

9,166
17,192
5,997
3,000
2,625

37,981

3,875

4,200
16,708
4,473
3,300
1,476

11,344

22,688

gr. SR.

60
50
17
82
66

01
95

59,425
35,300

893,085
171,945
195,520

23,600
82,300

71 1,461,175

70

38

82

9,500
16,400
6,000
3,000
3,000

90 37,900

35
52

55

45

97

4,000

4,200
15,800
4,500
3,300
1,500

11,100

22,200

Saufenbe SScrttwltmig.

III.» Holijei

A. Sertottltttttpfoften ber ®ottjefomttton
B. ^rentlientioltjci ttttb gfaptiunptoefen •

C. ißdltjetforlrä
D. ©efättpiffe
E. ©trnfanjtatten
F. Befämbfung lieg Sllfoljoligmuö
G. unti jpolijeifojlen
H. (littiljtattii

SBemger 2tu«ga6en alê Deranfdjtagt gv. 70,449. 33

IV. Pilitär.

A. SBemaltungétoften ber $ireftion.
1. Sefolbungeu ber Beamten
2. Sejolbungen ber 9lngeftettten
3. Sureaufoften
4. -DHetjinje
5. SîobilmacfiungêborbereitMtgen

11.1
11.2
11,6
11,6

II, 392

B. ftantonëfricglfommiffariat.
1. Sefolbmtg beê ,ffantonäfrieggfom=

miffârê II, 8
2. SSefoIburtg beê Ibjunften II, 9
3. SSefoIburtgett ber SfngefteEten II, 10
4. Sureaufoften II, 14
5. -Diietjinfe II, 14
6. @infteibungê= unb Organisations

fofteu II, 15
7. ^oftenanteil ber Äonfeftion II, 16

gr. SR.

477
4,471

25,139
874

1,187,384
10,069

416,955
675

1,646,046 93

gr. SR.

61,107
37,852

910,647
176,704

1,367,140
10,069

383,559
89,690

3,036,772

2,800
52

2,852

1,666

325

10,618

12,610

60

9,500
19,686
6,051
3,000
4,792

60 43,031

65

90

gr. SR.

33,395

60

70

62

5,000
3,500 —

15,800
4,799
3,300

1,447

33,847

37

95

32

10,618

gr. SR

36

60,629
33,381

885,508
175,830
179,756

89,015

1,390,725

9,500
16,886
5,999
3,000
4,792

40,179

25

3,333
3,500

15,800
4,473
3,300

1,447

34
05
40
36
08

80

67

95
37

70

02

35

47

95

21,236 52



(21) JVs S — 69

Staate-fefyramg Hantelt* Bern für tra* Safjr 1912,

9iedjnung

1911.

$0YUttfdjfaB

1912.

gr. 3t. gr- 3t.

3,816 65
22,587 50 25,880 —

2,634 40 3,000 —
1,210 55 1,300 —

— 100
2,700 — 2,700 —

16,474 55 16,490 —
16,474 55 16,490 —

104,131 95 108,000
17,941 85 21,000 —
1,163 70 1,510 —
1,500 — 1,350 —
4,350 — 4,350 —

146,529 35 152,700 —
16,474 55 16,490 —

955 10 — —

12 20 — —

3,612 44 3,650
3,065 40 3,070 —

6,677 84 6,720 —

gtmttat mti> ^crfjnutrgsrutiriben. M ; e t tt :

dinitaljmejt. 8fo0pben.

Saufeitbe *>erhmltmtß.

IV. PUitSr.

C. «Jettfl&rtttébettomltuttG

1. SSefoIburtg bes SSertoalterê
2. Söefolburtgen ber 2lngefteïïten
3. Sureaufoften
4. 33erfd)ieberte Stertoaltuttgëfoften
5. ÏJÎobeEfammluttg
6. SDltetginfe

II,
II,
II,

18
21
24

II, 25
7. Äofiettanteil ber ^eugljauêlDerïftâttert II, 25

D. 3eu0l)auétt>ttfft(itten.

1. 3lrbeitëïbï>ne 11,388
2. Sôerïjeuge uttb Jabriîationêmûterial II, 31
3. UttfaÛberfidieruttg ber Arbeiter II, 34
4. gttrê beê $etriebêïaï>italê II, 34
5. ïfttetjmê II, 34
6. Steferuttgett II, 36
7. SSeriralttmgêfoften II, 36
8. ^nbentarberänberuttg II, 34

E. Sepot in $aif)£felfc«tt.

1. 91uffidjt itttb Slitêlagett
2. 2)ltetäinfe

II,
II,

37
38

gr. SR.

1,274

16,492

17,766

256
868

137,942

139,066

5,063

5,063

gr. 31.

40

05

45

55

15

70

26,013
4,271
1,273

2,700

34,258

90,076
16,461

1,253
1,464
4,350

197
16,492

865

131,160

3,639
8,130

11,769

gr. 31.

16,492

50

137,745

06 7,906

13

13

05

15

64

gr. 3i

26,013
2,997
1,273

2,700

16,492

15
95

05

89,820
15,593

1,253
1,464
4,350

16,492
865

3,639
3,067

6,706

35
20
30

05
61

13

13

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913. 18*



70 — JVs 5 (22)

Staat#-Herfimmg tre# Banfim# Bern flir ta laïjr 1912.

Otedjnuitg

1911.

&dranfdjlaß

1912.
ginnten uni» iterijmmgsriibriken.

9ti
dimtaljmett. 8lu8ßnkn.

«e
fêinnafjmen.

in»
HnSftabtn.

Sr.

3,750
2,400

19,993
2,982

81,301
83,500

SR.

15

45

Sr.

3,750
2,600

20,050
3,000

81,500
83,500

9t.

£aufettbe 50erUm(timg.

IV. Pilttar.

F. Aafet-nent>ettvattun0.

1. Sefolbung beê Sertoalterê II, 39
2. Sefolbmtgett bec 2lngeftettten II, 40
3. Seiriebêfoften II, 53
4. îtnfdjaffmtg bon Settmaterial II, 55
5. SHetjinfe 11,56
6. Sergütimg ber @ibgenoffenfcf)aft II, 57

1. Stttfdjäbtgung ber Äreiäfummanbanten :

a. Sefolbungen II, 394
b. SLaggelber 11,59
c. @ntfcï)âbtguttg fiir ^üfjrurtg ber

lïorfiêfontrotte beè Sanbfturmê. 11,61
2. Sureaufoften ber$rei§ftmtmanbanten II, 64
3. @eftionâ(^efè :

a. Sefolbungen II, 68
b. (gntfcfjabigung für ffüfjrung ber

Çûlfêbienftrbbel 11,69
4. ïîefrutertauêfjebitng II, 72

H. «o«fettiott J>«r ®eïletïmnfl unt> SUuërftftunfl.

1. 31nfcf)affimgen unb Slrbeitêlbfjne 11,393
2. llnfattberficfjerung ber Arbeiter II, 87
3. beê Setriebêfafjitalê II, 87
4. SHetjittê II, 87
5. Sieferungen II, 89
6. Setriebêfoflen II, 90
7. SIagajtn=@tnrtc§tnngen II, 90

Sr-

28,489

8,698
83,500

SR.

06

55

Sr-

3,750
3,000

48,513
2,980

90,000

SR.

61

Sr.

83,500

SR. Sr.

3,750
3,000

20,024
2,980

81,301

SR.

55

45

26,926 60 27,400 — 120,687 61 148,243 61 — —: 27,556 —

22,600
6,145
1,000

16,373

57,989
1,717

4,694

20

75

20
85

82

22,600
7,000
3,200

16,500

58,000
3,000

4,800

—:

3,350

7

—
22,570
5,010

2,243
16,467

61,345

1,861
5,144

40

81

80

15
97

i

—

22,570
5,010

2,243
16,467

57,995

1,861
5,137

40

81

80

15
97

110,520 82 115,100 8,357 — 114,643 13 111,286 13

821,434
711

21,695
5,250

894,715
11,344
10,000

54
90
45

45
45

500,000
880

14,000
5,250

531,230
11,100

—
110,905

18,229

980,331

88

40

10

1,005,794
837

55,195
5,250

10,618
5,000

57
15
60

25
980,331 10

894,888
837

36,966
5,250

10,618
5,000

69
15
20

25

24,27!) 11 — — 1,109,466 38 1,082,695 57 26,770 81 —



(23) JVs 5 — 71

&taat#-Bettung te Hantmt« Bmt für te Safjr 1912»

SRed|nung

1911.

$oranfdjtag
1912.

gtmfcn uni» îlettjmmgsnibriltttt.
9t

©ttttttt^men.

dlj«

Ausgaben.

9te

(ginttaljuten.

in«
Ausgaben.

Sr.

17,925

9,144

38,998
21,713

513
1,423
6,425

776
17,730

91.

96

23

20
80
95
90

90

Sr.

19,000

9,000

36,500
24,000

1,500
1,000
8,000
1,000

17,730

91.

Saufenbe SBevfraftttttg.

IV. muitfr.

J. Stufbetvafynma uitb Unterhalt ht» Kriegs«
materials.

1. MtegSlommtffartat :

a. Seïletbnng urtb perfottltdje 3luê=

riiftung II, 103
b. (Mité bon Kleibern II, 105

2. ,8cugl)auê :

a. Sflerjbitlicf)e Setuaffnung .II, 109
b. iîorpëauêrûftung II, 111

c. ÏJÎunttioit II, 112
d. (Mité boit Miegêmatcrial .II, 396

3. Transporte II, 118
4. Ulffeïurattj II, 119
5. SOiietjinfe II, 119
6. Slagajineinriditnngen .11,119

K. @vtö» hott fantonalem Kriegsmaterial.
1. (Mité bon alten Metbern .11,120
2. (Mité bon altem Mtegêmaterial II, 120

Ii. $erf4tiebenc SDJiHtärauSgaben.

1. ©djüijentoefen II, 121
2. Setträge an neue Äabettengeroefjre II, 123
3. llnterftü|ung bon gamilien bon

SienftpfUdjttgen II, 125
4. 5lene ©tammtontrollen II, 130

(Söalbbranb bei SBimmiS, £>ülfSbienft)

Sr.

191,111
14,898

31,660
14,849

580
1,904
2,348

11,400

9i.

65
50

25
50
45
55
80

Sr-

172,127
7,972

68,134
38,829

1,348
1

7,945
774

29,130
20,000

9i.

34
75

92
45
45
20
64
30

Sr-

18,984
6,925

1,903

91.

31

75

35

Sr-

36,474
23,979

768

5,596
774

17,730
20,000

91.

67
95

84
30

93,515 68 97,730 — 268,753 70 346,264 05 — — 77,510 35

1,411
1,219 20

500
1,000

2,108
3,765

65
20 160

2,108
3,605

65
20

2,630 20 1,500 — 5,873 85 160 — 5,713 85 — —

28,353
146

5,844

26,005

05

96

94

30,000
500

10,000

10,000

— 52

12,570

80

30

28,184
350

16,759
9,997

25
40

93
55

— —
28,131

350

4,189
9,997

45
40

63
55

60,349 95 50,500 — 12,623 10 55,292 13 — — 42,669 03



72 — J\is 5 (24)

Staafe-Berfjmmg te laarttims Bern fîtr te laïjr 1912,

Stedjnung

1911.

ÜBornnfdjlng

1912.
Itairtw unit itedjmmpnibrtlien.

9to(«
fëtnnaljttten. Ausgaben.

Stein«
(Snnnaljnten. SCuggakn.

& St.

37,981
22,688
16,474

12
6,677

26,926
110,520
24,279
93,515

2,630
60,349

90
97
55
20
84
60
82
11
68

20
95

348,214 80

301
500

801

743,053
5,828

20,182
48,513
31,161
5,814

580

801
1,379

172,590
1,600

17,500

1,047,400

0fr-

37,900
22,200
16,490

6,720
27,400

115,100

97,730

1,500
50,500

372,540

95 400
500

95 900

95

10
56

35
30

766,000
6,000

20,600
50,250
34,100

6,350

580

801
2,000

171,260
1,600

4,500

7,500
3,000

27,500

20,000

56 1,120,439

Saufettbe &e?tt>aftitttg«

IV. Pilitar.
A. JBertomltunggfoften kr îùrettion
B. Kantongfrteflgfomwijfamt
C. geugfiaugbertoaltung
D. geuglaugtoerïftâtten
E. 2>ef)ot in ^a^gfelkn
F. iaferiteitbtrtoaltung
G. ßreigbertoaltung
H. Confection kr ©efteibung itnïi Slugriiftang
J Slttfktoatjrnng uitb Unterhalt beg Crieggs

matertalg
K. drlög boit (antonalem Crteggtnatertal
L. ©erfdjiekne SRUitinauggnkn

SBentger Sliisga&en a(8 üeranfdjtagt %x. 69,296. 07

V. Birdjtntticfett.

A. »emaHttnflkofttn bet Siteftfott«
1. Sureauïoften 11,132
2. Sefolbmtg beê ©etretârê .11,133

B. $roteft«»tif$e «tt#e.
1. Sefolbungen ber ©eiftlicfjeit II,135
2. Sefolbungêplagen II, 136
3. 20ôt;nungèentfc£)âbigungett II, 137
4. ^joljentfdîâbigungen II, 138
5. Seibgebinge (Sßenfionen) .II, 139
6. Setträge cm fiottoturen uttb äußere

©eiftlidje .11,140
7. Settrag att bett reformierten @ottes=

bienft in ©otottjurn II, 140
8. Seiträge an üßfarrbefolbungen II, 141
9. Stfeologifctje Sßrüfunggtommiffion II, 142

10. Sîietjinfe II, 1.43

11. Seitrag an bie ©eelforge ber berni=
fd)en înubftummen .II, 143

12. 2)eutfct)=0.,3tmnertf)al, Seitrag an ben

^Pfarrljauêbau (Sostauf, ber 2öot)=
nungêentfdjâbigungêbflidjt) II, 144

13. Äönij, ffiliatfirct)e, Seitrag II, 144
14. $runtrut,ßapelte in Sîiécourt, Seitrag 11,145
15. Sern, $ofjanneêtir<ï)e, Sosfauf ber

3Sof)nimgsentfd)äbiguttg .II, 145
16. Oelsberg, Soêtauf ber 2Bof)mtngS=

entfct)äbigung II, 145

3*-

2,852
12,610
17,766

139,066
5,063

120,687
3,357

1,109,466

268,753
5,873

12,623

60
80
45
70

61

38

70
85
10

1,698,121

801
480

1,281

SR. s*- St.

43,031
33,847
34,258

131,160
11,769

148,243
114,643

1,082,695

346,264
160

55,292

62
32
50
06
13
61
13
57

05

13

19 2,001,365

331
500

831

35

747,239
5,791

18,553
49,391
33,285

6,427

580

1,810
171,260

1,600

4,500
7,500
3,000

27,500

20,000

35 1,098,437

3*- st.

7,906

26,770

5,713

64

81

85

12

20

20

801
30

61

3*

35

40,179
21,236
16,492

6,706
27,556

111,286

77,510

42,669

303,243

02
52
05

13

13

35

03

93

331
500

831

747,239
5,791

18,553
49,391
33,285

6,427

580

1,330
171,260

1,600

4,500
7,500
3,000

27,500

20,000

1,097,156

20

20

85

10
36

30

26



(25) Xi 5 — 73

Staat«-Burning ht« Bantxm« Berit pit ha« Jaljr 1912.

9tedjnirog

1911.

Stouitfdjliig
1912.

gmrtrtt uttîi Htcrtjmmgsrabrtkrn.
3t o ï)

dinitaljttten. Ausgaben.

fletit«
(ginitalimen. Ausgaben.

5ï. SR,

164,450
1,100
2,968

800
13,300

1,865
188

Sr. SR,

20

90

184,672 10

17,025
2,500
1,950
1,050
2,750

133 80

25,408

801
1,047,400

184,672
25,408

1,258,288

5,062
15,771

7,650
950

8,650
6,187

44,271

168,000
1,100
3,000

800
13,300

1,865
200

188,265

17,150
2,500
1,950
1,050
2,750

200
5,000

80 30,600

95
56
10
80

900
1,120,439

188,265
30,600

41 1,840,204

50
35
74

4,750
16,600
7,650

950
9,000
5,500

44,450

Saitfettbe sBerftmliung.

V. Itrdjenroefen.

C. SRdmifcfjfat&olifdK «itd»e.
1. 33efolbuttgen bet @eiftltcf)en .11,146
2. Stefolbungêgulagen 11,147
3. Sôotjnungêentfdjâbigimgeit .11,148
4. -fpoljentfcbctbigmtgen II, 149
5. ßeibgebinge (Sßenfiotten) .11,150
6. 33eitrag att bie Stefolbmtg beö 33i|c£)t)fè II, 151
7. 2l£)eologtfct)e Sßrüfutigsfommi||7ort II, 152

I>. ©brtftfatbotifdje «Htdie.

1. Stefolbungett ber ©etftlicf;eit .11,153
2. Ste|olbuttg3§itlagett 11,154
3. 2öof)nungeent|d)äbtgungm .II, 155
4. -^oljentfctjcibigungeit 11,155
5. Stettrag att bie 33e olbuttg bee 33ifcf)ofê II, 156
6. Stjeologijcfje Sßrü ungêtonurtiffiot| II, 157
7. @t. ^turner, jîircf)ettbau, Settrag .11,158
8. ßeibgebinge II, 158

A. &ertoattunggfoften ber îireftian
B. gJrateftttntif^e Ätrdje
C. &ämtjdjtatljoltfdje jfirdje
D. (Sljrikfatijolifdje IHrdje

Sßentger Stuêgaben als oeranfdjlagt gr. 26,211. 14

VI. Unterridjtsroefrn.

A. SBettvaltuußMoften bet Siteftion uttb
bet ®nuobe.

1. Sefolbuttg beê @etretär§ .11,159
2. Stefolbwtgen ber Stngefteïïten .11,160
3. Sureautoften 11,165
4. SDtietginfe 11,165
5. Sprüfungêtoften, (Sjpertifen, Steifefoften II, 176
6. Sijnobalfoften 11,177

»f- SR.

151

95

246

45

45

1,281
246

45

1,572 55

gv. SR. Sv. SR

20

20

7,217

7,217

165,284
1,100
3,000

800
13,300

1,865
226 60

185,575 60

16,701
2,500
1,950
1,050
2,750

199
5,000

571

30,721

831
1,098,437

185,575
30,721

1,315,565

4,750
16,636
7,593

950
17,544
4,904

52,379

41

ux- SR.

165,132
1,100
3,000

800
13,300
1,865

131

185,329

16,701
2,500
1,950
1,050
2,750

154
5,000

571

80

60

40

30,676

831
1,097,156

185,329
30,676

20
26
40

1,313,992 86

4,750
16,636
7,593

950
10,327
4,904

45,162

55
25

75
85

40

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 19



74 — ffi 5 (26)

Staat«-Bßrfjramg to« Kartttm« Bern pit to« Jaftr 1912»

föedjnunß

1911.

^orattf^Iag
1912.

ftanten mti> Jlbttpumgsrubrilwtt.
91

@ttttttt|men.

oljS

9tu§flnben.

9te

üumtaf)men.

tit«
SütSgaben.

gr.

335,448

4,125
42,090
45,734
78,669

143,537
25,000

15,263
3,330
1,190
6,108
3.699
2,541

772
3,805
3,829
3,213
2.700
3,254
6,287
4,481

1,010
1,913
3,614

1,463
831
337
635

1,192
2,169

1,263
463
788
475

1,099
1,995
1,380

357
10,004
3,885

SR.

35

80
15

80

40
67
25
25
80
38
35
45

85
50
95

55
85
90

50
90
50
50
60
55

74
35

35
90
70
80
55
85
10

gl-

341,340

1,500
44,700
46,435
82,500

143,537
25,000

79,100

SR.

Sattfettbe Sßetttwltmtß«

VI. itntcrridjtettiefctt»

B.
1. Sefolbungen ber 5ßrofej|oren uttb

Honorare ber SDaaenten .II, 188
2. fjenftonen II, 189
3. SSefolburtgert ber 2lffiftenten. .II, 194
4. 33e)olbungen ber Sttrtgeftettten II, 195
5. älermaltunggfaften (Mobiliar, 33e=

beijung îc.) II, 204
6. mtainfe 11,208
7. Beitrag an bie StabtbibliotljeÉ II, 209
8. fieljrmittel unb Subfibiaranftalien :

1. sßoliflimfäje 2tnftalt. .11,211
2. ß()mirgifd)e gflintf .II, 213
3. ïïîebiainif^e mini! II, 215
4. SInatomtjdjeë $nftitut .11,218
5. Sp^ljfiologtfc^eë Snftitut II, 221
6. 2lugenf)etlfunbc II, 224
7. Ottatrifd)=lanugo!, $nftitut II, 225
8. ^atijologi)c£)e îlnftalt 11,228
9. Obtain, ^emife^eê Snftitut 11,230

10. ^^gtcrttfc^=baïtcrtotog. ^nftitut II, 233
11. $afieur=3nftititt II, 234
12. Organise 6f)emie .11,237
13. 21ttorganifd)e Geeinte .11,240
14. ^bbfifaltfdjeg Cabinet unb tel=

lurifdjeê ©bferbatorium II, 243
15. ^meralogifdje (Sammlung II, 245
16. ,8ooIogijcl)e Sammlung. .11, 247
17. ^ljarmaceutt]cljes $nftitut II, 250
18. Sßljarmafologifdjeä ^nftitut 11,252
19. Sbermatologtfdjeê ^nftitut 11,253
20. ©eograbbifdjeë Snftitut II, 255
21. SPfb<|ologtf<I)e§ $nftitut. 11,256
22. ihmfibiftorifcfie Sammlung II, 257
23. 5p^t)fi£al.=d)em. SMogie II, 258
24. Anatomie .11,259
25. spbbfiologie
26. Sßatbologtf^e Anatomie s-. II, 262
27. 2ierauct)t S II, 263
28. 6f)irurgtfc()e Mini! s II, 264
29. 2Jîebiatnt|'4e flliniï Il, 265
30. SImbuIatorifcÇe Älinif rf. II, 268
31. 33eterinâr=2l))otl)eïe ^. II, 270
32. $ibliotf)eï II, 271
33. £el)ramt§fcïjule 11,272
34. Snftitutêgebûîjren .11,273
35. Seminarbibliotljelen. II, 275

ilebertrag

gr-

13,287

375
927

3,820

5,000

5,899
3,065

10,589

SR.

50

80
45

30

gï-

345,633
1,500

44,375
47,895

77,393
143,537
25,000

15,921
3,320
2,002
5,788
3,908
2,389

908
3,543
3,376
3,282
7.700
3,898
4,695

4,533
1,135
1,296
3.701
2,216
2,206

911
298
901
582

2,882

1,399
719
984
512

7,010
5,261
1,394

448
20

4,699

SR.

25

35

97

90
70
71

70

25
44
30
30

35
15

15
25
70
55
65
70
05
65
80
05
94

85
90
45
70
40
60
60
70

gr.

10,569

SR.

30

gr-

332,346
1,500

44,000
46,968

73,573
143,537
25,000

15,921
3,320
2,002
5,788
3,908
2,389

908
3,543
3,376
3,282
2.700
3,898
4,695

4,533
1,135
1,296
3.701
2,216
2,206

911
298
901
582

2,882

1,399
719
984
512

1,110
2,196
1,394

448

4,699

SR.

25

35

47

90
70
71
70

25
44
30
30

35
15

15
25
70
55
65
70
05
65
80
05
94

85
90
45
70
60
15
60
70

749,957 44 764,112 42,964 05 789,187 06 746,223 Ol



(27) Ni 5 — 75

Sfaafe-I&tïjmmg to Manions Bern ptr fca* Jaïjr 1912.

9tedjttuitß

1911.

&orattfdjlag

1912.
Ritten uttii |nttjramg0nttirili£K.

@inna|ttten.

olj «

SlHSßttöen.

9te

diimaljnteH.

in»
5ttt§ßaben.

Öv-

749,957

33,475

10,735
7,021
2,500

185,000

8,433

3,000

33,854
5,595
1,500

SR.

44

24

56
50

25
10

Sr.

764,112

33,500

7,000
5,300
2,500

170,000

10,000

3,000

14,692
5,595
1,500

SR.

Saufenfce ©ernmltung.

VI. Hnterrid)t0tuefetu

B.

llebertrag

9. Sotani[d)cr ©arten : II, 276
a. Setriebêredjnung
b. Spacing

I c. Seitrag beêSurgerrateëDmt Sera
10. 2ierf|»tal 11,276
11. Sîatritelgelber 11,277
12. Seitrag ber Sinwotjnerqemembe

Sern an bie poIi«inifd)e Enflait II, 277
13. Seitrag an bie flltniïen im 3:n}el=

fpital :

a. Seitrag an ben Setrieb ber

ïlinifcf)en Snftitnte II, 278
b. Sergütung für greibetten in

ben Minifen II, 278
c. Seitrng an bie Setriebdtoften

beë Sîimtgen^pparateê II, 278
d. Stmortifation ber Sauborfdjüffe II, 279
6.^Sergütung für ©ebäubeunterijalt II, 279

14. Seitrag an bie Spoliftinit bes $enner=
fpitalë 11,280

C. 9Ritt«lf$ulctt.
1. Âantonëfdjule Spruntrut, Seitrag 11,281
2. ©taatêbeitrâge an ©tjmnafien unb

Srog^mnafien II, 282
3. ©taatêbeitrâge an Setunöarfdjiden II, 292
4. Snfpeftion II, 294
5. Spetifiortcn für sJJHttetfd)ultef)rer. II, 300
6. ©tipenbien II, 302
7. Seitrag an bie ©teEoertretungêtaffe

bernifdjer Siittetfdjuttetjrer .II, 303
8. Seiträge für ©tubienreifen für Serrer

an Sîittelfd)ulen II, 304

Sr.

42,964

1,496

1,000
43,953

7,447

2,500

10,156

IsR.

05

97

70

60

Sr.

789,187

24,090
11,895

35,707

200,000

8,412

3,000
23,442
5,595

1,500

SR.

06

03

08

50

15
10

Sr.

1

I
8,246
7,447

2,500

SR.

62

Sc.

746,223

33,488

200,000

8,412

3,000
13,285
5,595

1,500

SR.

Ol

06

50

55
10

1,000,557 97 987,599 — 109,518 32 1,102,828 92 — — 993,310 60

56,300
275,159

819,818
10,400
70,804
13,980
2,500

500

45

75

15
60

56,300
295,725

875,702
10,850
74,525
15,700
2,500

500

—

10,691
10,417

3,549

200

80

30

60,250

311,624
882,922

10,850
81,420
17,442

2,500

700

25
70

70
50

— — 60,250

300,932
872,505

10,850
81,420
13,893

2,500

500

45
70

70
20

1,249,462 95 1,381,802 24,858 10 1,367,710 15 — — 1,342,852 05



76 — iNÎ 5 (28)

Staate-tectum# to# Tanten» Sem für îra* lafjr 1912»

fftedjmtttß

1911.

$ovanfd}laß

1912.
|t0itt£n unît Itedjitimgsntbrilttn.

iïof\
dtttittt|œen. Ausgaben.

9let«:

gr. 9t.

2,193,418

152,359

96,479
25,150
15,000

60,000
226,941

4,000
63,824

4,685
7,551

56,711
53,902
19,626

840

5,825

2,000

2,988,317

8,534
33,087
23,610
21,182
14,890

27

101,277
739

15,137

85,400

gr. SR.

2,482,000

152,708

104,000
26,000
15,000

60,000
259,500

4,000
64,300

4,500
6,000

62,000
64,000
15,000
2,000

6,700

05 3,327,708

8,300
34,600
27,100
17,000
14,920

100

10
60
50

101,820

15,000

86,820

Saufenbe sßertomltiutß.

VI. iCnterrtdjtsmefen.

D. faulen.

1. Orbentlicfje Staatêplagen an Set)rer=

befolbmtgen II, 309
2. Stufferorbentlidhe ©taatêjulagen an

arme ©emeinben 11,311
3. Seibgebinge (Spenfiouen) .II, 395
4. Setträge an erweiterte Oberfaulen II, 318
5. Seiträge an Sehrmittel unb Siblio=

treten II, 391
6. Seiträge an Sdjuüjauöbaaten II, 391
7. Stâbcfyenarbeitêfcljulen .II, 324
8. Turnunterricht II, 325
9. Schulinfpettoren II, 327

10. SIbteilungêmeifer Unterricht .*11,328
11. §anbfertigteitêunterricht 11,330
12. Seiträge an Sehrmittel für Schüler II, 332
13. gwrtbiïbungëfchute 11,334
14. Stellvertretung tranter Seller .II,349
15. Stellvertretung tranter 9trbeitéleljre=

rinnen II, 354
16. Seiträge an Spejialanftalten für

anormale lïinber II, 356
(.flurs für Sehrer an Spejialtlaffen.)

E. tfebretbUbuttöSanftaUeit.

1. ©eutfcheë Sehrerfeminar :

A. llnterfeminar fpofmil.
a. Sermaltung
b. llnterridf)t
c. Nahrung
d. Serpflegung
e. Stiet^inê
f. Sanbwirtfd)txft

Setriebêergebnté
g. $nVentarVeränberung
h. Jîoftgelber

II, 357

gr. SR.

113,816

59,992
38,358

10,000
162

32

33,658

; 1,732

257,753

16
10,164
5,203

416

860

16,661
3,669

13,887

34,219

gr. SR.

85

30

50

15

80

40

2,566,649

212,601
134,513
25,941

14,990
70,000

254,792
3,880

63,700
3,961
5,710

58,915
59,871
50,481

2,664

6,733

3,535,404

90
85
60
40

20

8,499
44,605
28,436
22,904
14,890

714

120,050
518

25 120,569

gr. SR.

40

65

10

15

05

15
70
50

65

35

77
59
91
46

10 146

83
90 3,150

13,887

73

10

90
50

gr.

2,452,832

152,609
96,154
25,941

14,990
60,000

254,629
3,880

63,700
3,928
5,710

58,915
59,871
16,822

932

6,733

3,277,651

8,482
34,440
23,233
22,488
14,890

103,388

86,350

SR.

55

70
65

10

65

90

15
70
70

25

35

87
74
31
06

88

48



(29) JVs 5 — 77

Staafe-feJiramg to Banfcm« Bmt fiir to Jaïjr 1912,

ffttdjmmg

1911.

üSwtnfdjfog

1912.
gUmtw uni» iUrtjnmtgsnibrilwn.

9ti
Einnahmen.

i h «

Ausgaben.

9te

(Einnahmen.

in®

Ausgaben.

5v.

665
3,627
1,500

284
282

38,458
3,307
9,415

45,074
525

91.

95
95

93
60

45

20

gr-

500
4,000
1,600

165
250

38,800
2,500
9,415

50,800
525

91.

Sanfenbe ®erftmltwiß.

VI. JtttterridjtBnKfeit.

E. £ebmi>Ubun0£<mftalten.

B. Oberfeminar Vern.
a. Vermaltung :

1. 3Jîobiliar, 9lttïauf u. Unterhalt II, 358
2. Veheijwtg, Veleucfjtung, k. II, 360
3. Slbmart 11,361
4. Vureauïofteit II, 362
5. ©ebäube, Unterhalt .II, 363

b. Unterricht:
1. «efolbungen II, 364
2. Sehrmittel, Sibliotljct, k II, 366

c. SJÎietjinê 11,367
d. Stipenbien 11,368
e. Sfteifeentfchäbigung 11,369

2. Seminar Sßruntrut.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Währung
d. Verpflegung
e. Sanbmirtfchaft

Vetriebêergebniè
f. Sttbentarberänberung
g. Äoftgelber
h. Stipenbien für ßjtcnic

II, 370

3. Seminar fnnbelbanl.
a. Verwaltung
b. llnterridht
c. Vahrung
d. Verpflegunq
e. Vtiet^ing

Vetriebëergebnië
f. Snbentarberänberung
g. Äoftgelber

II, 370

Sc-

770

91.

75

gr-

412
4,331
1,600

266
409

38,925
2,917
9,415

47,513
525

9t.

40
55

75
20

60

70

gr- 9t. gv.

412
3,560
1,600

266
409

38,925
2,917
9,415

47,513
525

9t.

40
80

75
20

60

70

103,141 08 108,555 — 770 75 106,316 20 — — 105,545 45;

6,476
30,154
14,465
6,871

95
31
06
10

6,500
32,450
15,000
7,225

—
1,115

242
477

10
50
10

6,614
33,395
15,019
7,085

90
67
73

i

—

i

6,614
32,280
14,777

1 6,607

90
57
23
90

57,967
3,582
6,450

16,000

42
95

61,175

5,300
16,000

—
1,834

298
7,025

70
90

62,115
1,327

16,000

30
60

7,025
—

60,280
1,028

16,000

60
70

71,100 37 71,875 — 9,158 60 79,442 90 — — 70,284 30

2,313
11,106
8,557
6,038
1,640

90
58
16
85

2,640
10,455
9,800
4,800
1,640

—

47
252

25
35

2,561
11,055
9,004
5,412
1,640

47
25
75
85

—

—
'

2,561
11,055

8,957
5,160
1,640

47
25
50
50

29,656
1,778
6,635

49 29,335

6,635

299
2,149
6,635

60
50

29,674
195

32
1,954
6,635

50
29,374 72

21,243 49 22,700 9,084 10 29,869 32 — — : 20,785 22

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 20*



78 — JVs S (30)

Jtaafe-Bflftramg fôanfmt* 3txn für te Jafjr 1912»

9tcdjmmg

1911.

Soranjdjtag

1912.
Junten ttttfr §Urijnrotg$nita;iltttt.

9t«

Einnahmen. Ausgaben.

9te

Einnahmen.

in «

Sfaggaben.

St-

4,632
6,111

12,309
4,388
2,555

SR.

95
05
75
40

S1-

4,650
6,200

13,175
3,800
2,555

SR.

gattfettbe ïBerluattung.

VI. Knterridjtsmefen.

4. Seminar Selêberg.
a. Sermattung
b. Unterricht
c. SMjrung
d. SSerpfCegung

e. Sîietjinê

Setriebêergebniê
f. Snfentaröeränberung
g. ßoftgelber

II, 370

5. SBieberfiolungêïurfe unb Sßenfionen.

a. éeminarIet)rer=Spenfionen II, 371
b. 20ieber£)oIungè= unb gortbit=

bungëfur)e II, 373

6. Schtueig. SdjulauSfteEung, Seitrag 11,374

7. Seitrag aus ber Sunbesfubüention
(VI. J. 2. o.) II, 374

St-

101

SR. St-

4,598
6,417

12,856
3,495
2,555

SR.

55
70
25
27

St- SR. St-

4,598
6,316

12,856
3,495
2,555

SR.

55
70
25
27

29,997
49

5,630

15
50

30,380

5,700 _

101
160

5,400
50

29,922
101

77
59

5,400
50

29,821 77

24,416 65 24,680 — 5,661 50 30,023 77 — — 24,362 27

4,100
2,485 35

4,100
2,700

— — — 4,100

2,700

— — — 4,100

2,700

—

6,585 35 6,800 — — •— 6,800 — — — 6,800 —

11,000 11,000 11,000 11,000

11,000 — 11,000 — — — 11,000 — — — 11,000 —

60,000 — 60,000 —
60,000 60,000

60,000 — 60,000 — 60,000 — — — 60,000 — —



(31) Ni 5 — 79

Staatg-lletfemtitg îtm Hantait* Berit fur îra* Safer 1912,

Stemming

1911.

ätoranfdjlag

1912.
ganten utiî» llicrijtumgsnibrilwtt.

9t«

(ginnaljtttett.

Üs

Ausgaben.

9t e

Einnahmen.

i tt«

HuSgaBen.

fr-

85,400
103,141

9t.

08

fr-

86,820
108,555

91.

Saufettbe SBerttmltuitß.

VI. itnterridjtsttjefen.

1. SeutfcÉjeê Seîjrerfemiitar :

A, Unterfeminar |joftoiï
B. Dberfeminar Serti

2. Seminar ißrimtrut
3. Seminar |jinbelbanî
4. Seminar Oelsberg

5. 3Siebert)olungSïurfe unb ipeniiutten
6. Sd)uIauSfteIIimg, Seitrag
7. Seitrag aus ber SimbeSjubttention

F. îatt&ftumtttenaufialteu.

1. Saubftummenanftalt 3JUincf)enbu(f)fee.

a. Sertoaltung
b. Unterricht
c. 57at)rung
d. Serpflegung
e. SHetjinS
f. ©enterbe

g. Sanbmirti^aft
Setriebêergebttiê

h. Snbentarberänberunq
i. ^oftgelber

II, 375

2. ïaubftummenanftalt Söabern.
Seitrag beS Staates II, 375

3. ïanbftummemSubftitutionSfcmbS.
Zinsertrag II, 375

fr-

34,219
770

9t.

25
75

$v.

120,569
106,316

9t.

73
20

Sc- 9Î. S*-

86,350
105,545

9t.

48
45

188,541
71,100
21,243
24,416

08
37
49
65

195,375
71,875
22,700
24,680

—
34,990

9,158
9,084
5,661

60
10
50

226,885
79,442
29,869
30,023

93
90
32
77

— —
191,895

70,284
20,785
24,362

93
30
22
27

305,301
6,585

11,000
60,000

59
35

314,630
6,800

11,000
60,000 —

58,894

60,000

20 366,221
6,800

11,000

92

60,000

—
307,327

6,800
11,000

72

262,886 94 272,430 118,894 20 384,021 92 — — 265,127 72

97
28
82
85

5,076
10,374
23,383
11,932
7,485

523
845

73
76
63
40

10
10

5,000
11,900
23,700
11,915
7,485

• 1,000
1,000

—
819
658

6,351
4,326

40
50

80
60

5,015
12,294
24,219
15,945
7,485
4,984
2,837

97
28
22
35

03
10

1,367
1,489

77
50

5,015
12,294
23,399
15,286

7,485

56,884
144

14,200

32
70
55

58,000

13,000

12,156
1,675

15,027

30
25
20

72,780
1,276

95
30 398

15,027
95
20

60,624 65

42,828 47 45,000 — 28,858 75 74,057 25 — — 45,198 50

10,500 10,500 10,725 10,725

10,500 — 10,500 — — — 10,725 — — — 10,725

2,508 25 2,500 2,508 25 2,508 25

2,508 25 2,500 — 2,508 25 — — 2,508 25 —



80 — As 5 (32)

Staate-Brrfimmg îrr# Bantert# 3txn für üas Saftr 1912.

Stedjnung

1911.

Sornnfdjfafl

1912.
Itontcn unî» Jterijmmgsrabnlttn.

9t0lj:
(üinnaljttten. Sfagßaben.

Stein«
(jeinnafjnten,

gl. sR

42,828
10,500
2,508

47

25

50,820 22

15,000
10,797

3,000

3,000
4,300
1,114

300
9,365
2,000
3,000

5,000
600

80

57,476

280,569
150,656
169,030

334.

298,904

36,374

6,150
2,154
4,026
2,710

855
6,038

21,934

gl. 31

45,000
10,500
2,500

53,000

15,000

3,000

3,000
4,300
1,114

300
5,000
2,000
3,000

5,000
600

80 42,314

50
46
80
95
95

274,711
110,345
164,985

500
270,965

84 50,394

6,150
2,650
3,350
2,650

800
5,000

88 20,600

Sattfettbe SßerUmltuttß.

VI. interndjtswefen.

F. Xauftfiutmnenattftatten.
1. Staubftummencmftalt Sîûndiettbndjfec
2. Saubftumtnenanfialt SBabern
3. û£aubfiummett=©ubftitutionêfonb§

G. aunfi.
1. |)iftorifcï)eê Shtfeum :

Settrag att bie Setriebêïoften II, 376
(Settrag für Sanbanfauf, 'ÎImorti=
fatten.)

2. $unfttttufeum, Seitrag att bie Se=

triebêtoften II, 376
3. SCÏabemifc^eÄuttftfamtnlung,Seitrag II, 376
4. Shtfif]cC)uIe, Seitrag 11,377
5. ©djieetjerifcfieg (fbiutifon, Seiträge II, 377
6. ©djtneijerifclje Sibliografsgie, Seitrag 11,377
7. ßrfjattung bott ßunftaltertümern II, 378
8. „Särnbütfct)", Seitrag II, 379
9. érfteKung beë bermfctjen llrfttrtbett=

tnerïê II, 380
10. ©tabtttjeater, Seitrag att bett Setrieb II, 381
11. Sllfiitteë Sîufeum, Seitrag 11,381

H. fiet)tmUte(>S8erlan.

1. ßefjrmittel.
a. Sorräte auf 1. Januar.
b. @rftettuttgêïoftert bott ßelfrtnitteln
e. @rlbê bott ßefjrmitteln
d. ©ratisejemplare
e. Sorräte auf 31. üDejentber

2. Setriebêtoften.
a. Sefolbungen
b. iilrbeitetöijne
c. 30riagagitt= unb Sureaufoften
d. SHetjinä
e. gradtiten unb Sßorti.
f. §inê bes Setriebëtafsitats

gi. 8t.

28,858

2,508

31,367

2,500

2,500

1,379

179,468

321,160

502,008

22

1,629

1,651

gv. 9t.

74,057
10,725

84,782

15,000

3,000
3,000
4,300
1,114

300
6,900
2,000

3,000
5,000

600

44,214

10

45

55

300,284
151,916

588
1,042

10 453,831

40

49

6,116
2,430
4,176
2,640
3,391
5,906

89 24,660

gl. 3t.

25

2,508

25

179,468

320,117

47 48,176

65
90
17

11
10

93

25

45

60

63

$i.

45,198
10,725

50

53,415 25

15,000

3,0001
3,000;
4,300
1,114

300
4,400
2,000

3,000
5,000

600

41,714

298,904
151,916

588

6,116
2,430
4,153
2,640
1,761
5,906

23,009

95
42

05

65
90
77

62
10

04



(33) JVs 5 — 81

Staats-Britiramn fres Haitians Bern für iras Jatjr 1912.

SRetljmtng

1911.

$dranfdjla(i
1912. glitten uni» pe^nungsnttrrilmt.

9td

©innafjttten. 9lu§gaben

9te

(Stttttafjuten.

in»
%ggaben

gr. 8t. gv- 8t.

Saufettbc jöerhmttitttß.

VI. îtntcrridjtsincfen.

H. 8et»rmtttet>»crlag.

gr. 3t. gr- 3t. Sr. 81. gr. 3t.

2,997
11,442

62
34

3,000
26,794

—
3. (Srtragêbermenbung.

a. 21mtlidjeê ©ctjulbtatt, Soften
b. fêintage in bie Sîeferbe

— — 3,595
21,572

34
25

— — 3,595
21,572

34
25

14,439 96 29,794 — — — 25,167 59 — — 25,167 59

36,374
21,934

84
88

50,394
20,600

— 1. Setjrmittel
2. Setriebêtoften

502,008
1,651

10
89

453,831
24,660

47
93

48,176 63
23,009 04

14,439
14,439

96
96

29,794
29,794 z Setriebêertrag

3. ©rtragëbermenbung
503,659 99 478,492

25,167
40
59

25,167 59
25,167 59

— — — — II, 382 503,659 99 503,659 99 — — — —

J. Stmbebfubbenttou für bie <t$rintarfd)Ulr.

387,526

130,000

36,905
60,000

76,124

81,671

1,800
1,025

20

30

30

60

387,000

130,000

38,000
60,000

10,000
60,000

89,000

—

1. Seitrag beê Sunbeê 11,383
2. Sermenbmtg :

a. Seitrag an bie 8et)rerberfid)e=
rungêfaffe II, 383

b. ,3uf<|üffe an ßeibgebinge. .11,383
c. @taatêfeminare, Seitrag an bie

SteÇrtoften (VI. E. 7.) II, 384
d. Seiträge an (Sctjuïfyauêbauten II, 384
e. Seiträge an belaftete ©emeinben

mit geringer «Stenerïraft .11, 384
f. Seiträge an bie ©emeinben, 80%.

auf ben Sßrimarfdfüler .II, 385
(Seiträge an Sugenbbibliottjeten.)
(Seiträge an §ortbitbungêïurfe
für Serrer.)

387,526 20

130,000
38,208

60,000
10,000

60,419

88,898

30

05

85

387,526 20

130,000
38,208

60,000
10,000

60,419

88,898

30

05

85

— — -— — 387,526 20 387,526 20 — — — —

K. »e*ämt>ftt«d beb sufoliotibtnub.

1,500
1,500

— 1,500
1,500

— 1. Seitrag au§ bem Slltotjolgetintel II, 386
2. Seiträge an ßinbertjorte. .II, 386

1,500 —
1,500

— 1,500
1,500

— — — — 1,500 — 1,500

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 21



82 —- JV» 5 (34)

Staate-Haltung Hantmte Bern flir fcae lefyx 1912.

Stedjnunß

1911.

Soranfdjfoß

1912.
ganten nni> ftedjnnngarubnken.

Stoti Stein«
dtnnaijnttn. Slugpöen.

gr-

44,271
1,000,557
1,249,462
2,988,317

262,886
50,820
57,476

5,653,798

5,125
3,800
2,300

995

89
97
95
05
94
22
80

82

12,220

10,625
18,840
6,135

950

36,550

32

32

gr.

44,450
987,599

1,331,802
3,327,708

272,430
53,000
42,314

6,059,303

9i

5,125
3,800
2,300

995

12,220

10,625
20,800

5,000
950

37,375

öelljmöilöunBganftoltett
SttuBftummenanftalten

E.
F.
G.
H. SeljrttttttelüSerlaß
J. SunbeSfubbention für nie Sfrintarfdjule

K. Sefäntjifunß be§ 50fo|otië«iul

SBcniger SSluSga&eit ate öcranfdjtagt gr. 40,069.63

VII. ©emeinbetnefen.

A. SBctl»altuw0ëïoften be* Sitettion t>t$

6kmeiuï>ci»efenê.

1. öefolbuttg beê @e!retftr§ III, 1

2. S^efolbuttg be§ SlngefteEten III, 2
3. Sureauloften III, 4
4. ïfttetjmfe III, 5

SKelje Sluäga&ett ate »eranfdjlagt gr. 397.30

VIII. ^rtnenmefen.

A. 'ikrtoaltuufldtofteu be* $ireetion i>cö

«tttntittocfeM«.

1. 33efolbuttgett ber Beamten III, 6
2. Sejolbuttgen ber 5IngefteEten III, 7

3. 93itreau!often III, 197
4. üüiietjjinfe III, 10

gr.

Saufettfee ^ertoalttmg.

VI. iCntcrridjtsrocfcn.

A. SfcïtowltttnftSïofiett bee îsireftion n. bee Sijnobe
B. §odjfdjule
C. SJlittelfdjulen
D. Sfrintttrfdjnien

7,217
109,518
24,858

257,753
118,894
31,367

2,500
503,659
387,526

1,500

1,444,793

600

600

3f. gr.

52,379
1,102,828
1,367,710
3,535,404

384,021
84,782
44,214

503,659
387,526

1,500

81 7,464,027

5,125
3,800
2,697

995

12,617

10,625
21,400

7,016
950

39,991

st. gr. 91.

18

30

30

81

81

gr.

45,162
993,310

1,342,852
3,277,651

265,127
53,415
41,714

6,019.233

5,125
3,800
2,697

995

12,617

10,625
20,800

7,016
950

39,391

40
60
05
35
72
25

37

30

30

81

81



(35) Ni 5 — 83

Staate-Br^nung to Banten# Bern flir to Jaftr 1912,

SRedjitttng

1911.

Soranfdjlag

1912.
gtantcn uni» fftcdjmmgsntbrilwn.

91 o Ii

(finnatjtttcn.

Stein «

(finnatjmett. Stttgßaden.

ftr. st.

228

10,000
2,005

16,650

28,884

1,122,825
380,993

288,563
363,723

200,000

2,356,106

;fï-

60 400

9,000
2,000

18,000

20 29,400

1,160,000
410,000

300,000
355,000

200,000

78 2,425,000

12,250
9,125

11,175

8,800
10,275

10,625

6,050

11,900

80,200

81,000

81,000

3t.

Saufeitbe &evtt>alimtg.

VIII. ^rmcnrocfen.

B. ftotttmiffiott uni» sufpettouu.

III, 111. Cantonale 3irmenïommiffion
2. Cantonale Slrmeninffieîtoren:

a. SSefoIbuttgen III, 12
b. fReifeïoftert

3. ,f?reiè=3lrmeninff)eftoren
III, 13

III, 16

C. Sttrmftipflefle.

1. Seiträge att ©emeinben:
a. Seiträge für bauernb Unterftü^te III, 20
b. Seiträge für öorübergefjertb lltt=

terftü|te III, 23
2. 3lu§tt>ärtige Irmertfiflege:

a. llnterftüijungen au|er Danton III, 39
b. Soften gemäfj §§ 59 uttb 123

31. © III, 195
3. 3lujjerorbentlict)e Seiträge att ©e=

meinben III, 54

D. ©ejitïô« uttb ©etncinbe«?üerbfft8M«fl^"
anftatten, ©etttäge.

1. ßberlänbifcf)e Stnftalt itt liegen 111,56
2. ©eetänbifd)e 3tnftaït in Söorben 111,56
3. Stittellänbifdie 3lnftalt in Diiggis=

Berg 111,56
4. Stabtbemifctie 31nftalt in Äütjletoit III, 57
5. £>beraargauifd)e 3lnftalt in 2>etten=

büt)l 111,57
6. Smmentljalifdje Sïnftalt in fyrieni§=

berg III, 57
7. 3lnftalt beë 3lmteê Signait in

Sangnau III, 57
8. Serfdjiebene ®emeinbe=3lnftalten 111,58

St-

1,173

1,099

25,464

26,192

53,928

Sr.

296

10,000
2,525

17,027

29,848

1,146,257

389,795

325,432

381,179

200,000

S*

40

95

88 2,442,665

12,100
9,250

11,550
8,625

10,550

11,150

6,150
12,200

81,575

65

18

46

98

27

3v.

296

10,000
2,525

17,027

29,848

1,145,084

388,696

299,968

354,987

200,000

2,388,736

12,100
9,250

11,550
8,625

10,550

11,150

6,150
12,200

81,575

40

15
40

95

58

06

40

35

39



84 — Jß 5 (36)

Siaafe-taftramg to Haitian# Bmt fûx to Jafjr 1912»

1911.

fBoranfdjlag

1912.
Konten mti> llcrtfttungsrubrikcn.

I
dinnahmen. Stuipben.

»ein«
dinnahttteu. Stuêgafien.

gr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
3,500
2,500
7,000

36,000

4,356
4,476

14,726
8,230
5,170
4,844

32,114
1,398
8,155

25,357

Si.

35
10

22

41

26
10

36

3,890
4,766

15,680
11,004
4,835
5,491

34,685
5

8,697
1,000

24,982

36
23
76
05

24

16

50

66

gr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500
7,000

36,500

3,900
4,800

14,920
8,200
5,330
5,400

31,750

7,750

SR.

gaufettbe üerhmltmig.

VIII. Urmettmefen.

E. ©ejitïé» tint) $ß«it>At'<g«3ieftun0£anftaltten,
®eitt&tu

24,000

3,830
5,400

15,115
9,200
4,835
4,320

34,0601

8,060

26,000

1. Orphelinat in ©aignelégier
2. Orphelinat in ^runtritt
3. Orphelinat in (Sourtetart)
4. Orphelinats in ©elêberg
5. Orphelinat in Steconbitier
6. érjie^ungêanftalt in Dberbipp
7. Srjiehungganftalt in (Snggiftcin
8. Sqteijnngöanftatt im ©teinpljli
9. SKnftalt für fc§macf)finnige lïinber

in SSurgborf

111,59
111,59
111.59
111.60
III, 60
111.60
111.61
111,61

111,61

F. Cantonale ®rjt<&w«fl8iittft<tltett.

Sanborf.
a. SBertoaitung
b. Unterricht
c. 9taf)rung
d. 33erf>flegmtg

e. TOetjinfe
f. Sanbmirtfchaft

SBetriebêergebnië

g. Snbentaröeränberttng
h. floftgelber

III, 62

3Iarmangen.
a. Sßermattung
b. Unterricfjt
c. îtahrung
d. SSerfjftegnng
e. Sftietjinfe
f. Sanbmirtfdhaft

Sgetriebêergebniê

g. ^nöentaröeränberung
h. ,9?oftgelber
i. SBeitrag beê Unterftûijmtgôfonbë

III, 62

gr.

16
740

1,107
3,457

160
27,584

33,065
635

12,450

46,150

214
837

17,593

18,645
994

12,450

32,089

15

15

14

14

gr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

36,500

4,368
5,499

16,244
13,347
5,330

19,183

63,974
1,814
1,235

67,023

3,942
5,112

15,935
11,318
4,835

13,286

54,431
2,226
1,245

57,902

SR. gr-

8,400

11,215

17

4,306

13

11,205

13

78

61

gr.

2,500
3,500
3,500
6,000
2,500
5,000
4,000
2,500

7,000

36,500

4,352
4,759

15,136
9,890
5,170

30,908
1,179

20,873

3,942
5,112

15,721
10,480
4,835

35,785
1,232

25,812

SR.

54
75
83
58

92
10

02

70
92
48
50

99

99



(37) Ns 5 — 85

Staate-Errfjmmg trrg Banten* Brm für fräs Jafjr 1912.

atedjnung

1911.

IBaninfdjfog

1912.
$mtfcen rntfc llcdjmmtjsnibrilttn.

91

dtnnnljtiten.

tlj «

StuSgaben.

9te

(Sinnaljmeit.

in«
Ausgaben.

gv.

3,905
3,370

16,702
7,620
3,804

10,750

91.

26
46
23
44
50
98

g*-

3,700
4,000

15,300
6,500
3,785
5,985

9t.

Sottfettbe &e?tt)alimtg.

VIII. JUmettwefett.

F. Kantonale ^tjiebungdanftalten.

3. ßrlafy
a. SSerroalturtg
b. Unterricht
c. -Jlafyruttg
d. SSerpfïegung

e. -JJiietjinje
f. ßanbttitrtfdjüft

Setriebsergebnis
g. Snüetttarberänbenmg
h. ßoftgelber

III, 62

4. $eï)rfajj.
a. SSerlnaltung
b. Unterricht
c. îlafyruttg
d. Sßer^flegung
e. ÜUHetjinfe
f. Sanblrirtfdjaft

Setriebêergebttiê
g. Snbetttarberänberung
h. Jîoftgelber

III, 63

5. SMttelen.
a. Serttmltung
b. Unterrid)t
c. 9taf)rimg
d. SSer^ftegung
e. -iMetjinS
f. Scmblirirtj'djaft

SSetriebêergebmê

g. Qnbentarberäitberung
h. ßoftgelber

III, 63

gt-

221
380

1,470

28,888

9t.

20

35

85

gv.

3,797
3,637

16,118
11,266
3,785

16,888

SR.

16
51
55
19

gv-

12,000

91.

85

gv-

3,797
3,416

15,738
9,795
3,785

9t.

16
31
55
84

24,651
3,536
6,707

91
50
50

27,300

6,500
—

30,960
333

10,087

40
50
50

55,492
2,121
1,080

41

9,007 50

24,532
1,787

Ol
50

21,480 91 20,800 — 41,381 40 58,693 41 — — 17,312 Ol

3,786
4,530

14,131
6,055
4,660
2,112

84
83
67
13

03

3,800
4,400

13,150
6,700
4,660
2,960

—
2

1,274
252

25,767

60
15
35

22

3,710
4,034

17,126
6,864
4,660

21,381

25
31
11

48

97 4,385 25

3,710
4,031

15,851
6,612
4,660

25
71
96
13

31,052
97

6,680

44
35

29,750

5,750
—

27,296
1,698

10,400

32
80

57,777
2,103
1,015

12

9,385
—

30,480
404

80
20

24,469 79 24,000 39,395 12 60,895 12 — — 21,500 —

3,824
4,247

14,083
8,856
3,765
6,492

41
12
79
65

97

3,790
4,200

12,600
7,300
3,765
3,800

— 21
1

384
2,741

20,282

45

65

52

3,929
4,086

14,198
15,338
3,765

13,456

19
47
57
80

57 6,825 95

3,908
4,085

13,814
12,597
3,765

19
02
57
15

28,284
365

6,657
40
50

27,855

5,455 —

23,430
2,094

11,210

62
70

54,774
2,161
1,100

60
70

10,110
—

31,343
67

98

21,991 90 22,400 36,735 32 58,036 30 — — 21,300 98

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 22*



86 — Xi 5 (38)

Staate-Hetfjramg fre» Hantelt* Bmt für üa* Jaljr 1912,

äftedjnung

1911.

ÜBavanidjfafl

1912.
glitten mtö $edjmmgsnibriittn.

3t i

@tnitahtttt)t.

Ij*
Ausgaben.

9tt
Einnahmen.

int
ftuggabeit.

gr.

4,725
4,326

16,173
7,570
4,385
4,107

9t.

80
99
15
01

70

gr-

5,025
5,200

16,500
11,500
4,385

610

91.

Sattfettbe *>erhmltimg.

VIII. Jtrtnemuefen.

F. Aantonale @?3ief)Utt0$anftattett.

6. ©onbilter.
a. SSertoaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. SSerpflegung
e. iDtietjinS
f. Sanbroirtfctjaft

33etriebêergebniê

g. Snbentarberänberimg
h. Jîoftgelber

III, 63

7. Sobereffe.
a. SSerttaltung
b. Unterricht
c. 97at)rung
d. tßerpflegung
e. 2JUetätn3
f. ßcmbtoirtjchaft

Setriebêergebnté

g. 3fnbentarberänberung
h. ßoftgelber

III, 64

1. Sanborf
2. Slarttxxngen
3. (Srladj
4. ßetirfaij
5. töriittelen
6. @embitter
7. Sobereffe

gr-

61
356

1,242

35,752

9t.

20
75
35

37

gv-

5,209
4,512

19,268
11,181
4,385

45,880

9t.

21
23
15
12

23

gr. 9t. gr-

5,209
4,451

18,911
9,938
4,385

10,127

9t.

21
03
40
77

86

41,288
2,511
9,692

65
65
50

42,000

9,000

37,412
9,009

13,812

67
15
50

90,435
1,616
1,220

94
10 7,393

12,592
05
50

53,023 27

34,107 80 33,000 — 60,234 32 93,272 04 — — 33,037 72

2,684
1,682
5,297
2.809
2.810

33

15
35
40
35

95

2,800
3,200
8,560
4,800
2,810

S20

—

363
678

7,716

70

45

2,712
1,945
6,997
4,377
2,810
6,481

25
80
10
05

05 1,235 40

2,712
1,945
6,633
3,699
2,810

25
80
40
05

15,317
30

2,290

20 21,350

4,200

8,758
668

3,880

15 25,323
2,060

410

25

3,470

16,565
1,392

10

12,997 20 17,150 — 13,306 15 27,793 25 — — 14,487 10

25,357
24,982
21,480
24,469
21,991
34,107
12,997

36
66
91
79
90
80
20

24,000
26,000
20,800
24,000
22,400
33,000
17,150

—

46,150
32,089
41,381
39,395
36,735
60,234
13,306

15
14
40
12
32
32
15

67,023
57,902
58,693
60,895
58,036
93,272
27,793

17
13
41
12
30
04
25

— —
20,873
25,812
17,312
21,500
21,300
33,037
14,487

02
99
Ol

98
72
10

165,387 62 167,350 — 269,291 60 423,615 42 — — 154,323 82



(39) As 5 — 87

Sïaafe-ï^ramg to Eattfmt# Brrn für to lafjr 1912»

fftedjmmfl

1911.

Soruttfcljlag

1912.
flauten mtfe jî^ramgsrubrilttit.

9t

©tnnatjtttett.

alj«

îtirêftaBeit.

9te

(ftmtaljtttett.

tits
Ausgaben.

gr.

24,021
31,059

5,000

20,000

91.

70
30

gr-

26,000
31,000

5,000

20,000

81.

Sttttfenbe &ettt>alimtg*

VIII. Hrmenmefen.

G. Serftfjiebene Unterftft%ungen.

1. Serufêfttpettbien 111,68
2. SerpJIegung tranter ßatttott§frember III, 74
3. Seiträge att fputfêgefeïtfcffaftett im

luêlanbe 111,77
4. tlnterfiüt|mtgen bei ©traben buret)

îtaturereigniffe III, 78

H. Sefetupfung be» Sfltoftotifttttt»«

1. 3ufä)ufj ittë bem Stttotjot-jetintel III, 79
2. Sefämpfung beë Slttotfotiêmuê III, 81

J. »eiträße att Staffeltet* fût Saute» uttb
6itt«i4tuttgett.

1. auê bem Unterftûijuugê*
fottbê für 91nftaltert III, 82

2. Setträge att 2trmen= uttb $ranfett=
anftalten III, 83

gr.

350
5,299

1,694

8t.

50
85

35

gv.

28,867
31,520

5,000

21,694

8t.

75
70

35

gr. 3t. gr.

28,517
26,220

5,000

20,000

9t.

25
85

80,081 — 82,000 - 7,844 70 87,082 80 — — 79,738 10

38,491
38,491

15
15

36,000
36,000

35,950
8,484

65
44,434 65

35,950 65
35,950 65

— — — — 44,484 65 44,434 65 — — — —

43,347

43,347

95

95
93,487 25

93,487 25

93,487 25

93,487 25

— — — 93,487 25 93,487 25 — — — —



88 — As 5 (40)

Biaafe-taijramg Banimt* Bern pxx îra* laljr 1912,

SRedjmtng

1911.

Soranfdjlag

1912.
Junten mtfc jgtedntungsntkriken.

Ut
@tnna^men.

>1-

9tu8gabeu.

Ut
(§ittnn|meit.

ttt«
Ausgaben.

Sr.

36,550
28,884

2,356,106
80,200
36,000

165,387
80,081

32
20
78

62

sr.

37,375
29,400

2,425,000
81,000
36,500

167,350
82,000

9i.

Saufettbc ©ertoaltmtg.

VIII. Urmemuefen.

A. Sertomltungêfojten ber 2)treWton
B. Äowmtfflon uub Sufoeïtoren
C. 3lraen|iflege
D. Seairfêtoerbflegungganjtatten, Beiträge
E. SejirtgerjieljungSanftalten, Beiträge
F. Cantonale érjidjuttgëiutffaltett
G. S^erf^teïiene ttuterftübunaen
H. Seïamjifttng ï»e§ Sllfoljoltëmui
J. beitrage ait Mnftoltcn fur Sauten uuïi

dinrid)tungen

SBcntgev ausgaben ats »eranfdfjlagt |Çr. 48,510. 93

IX.® ^olksroirtfdjaft.

A. ©eruxtltuttôSïofïen ber îûreftion ht»
Jfttttern.

I. S3efoïbuttg beê ©eïretârâ III, 84
2. Sejolbuttgett ber Slngeftellten III, 85
3. Sureauïoften III, 89
4. aJHetjinfe III, 89

B. StatifHï.
1. Sefolbmtg beê Sorfte^erê 111,90
2. SBefolbuttgett ber îtngefteïïten 111,91
3. Sureaufoftett uttb Srudïofiett III, 93
4. SJttltfjtmrtfdjaftëftatiftit III, 94

(gtbgettbffifdje SMfôjâJjluttg.)
(dtbgettbfftj^e äßtefßäfjlung.)

S*-

600

53,928

269,291
7,344

44,434

93,487

91.

88

60
70
65

25

Sr.

39,991
29,848

2,442,665
81,575
36,500

423,615
87,082
44,434

93,487

91.

81
95
27

42
80
65

25

Sr. 91. Sr.

39,391
29,848

2,388,736
81,575
36,500

154,323
79,738

91.

81
95
39

82
10

2,783,209 92 2,858,625 — 469,087 08 3,279,201 15 — — 2,810,114 07:

5,125
17,000

5,041
2,045

56

5,313
17,500
6,000
2,045

30

5,313
17,500
5,496
2,045

70

5,313
17,500
5,466
2,045

70

29,211 56 30,858 — 30 — 30,354 70 — — 30,324 70

5,500
6,800
4,480

3,179
2,482

37

90
85

5,500
6,800
4,500
2,000

—

17
300

25

5,500
6,800
4,517
2,294

07
—

—

5,500
6,800
4,499
1,994

82

22,443 12 18,800 — 317 25 19,111 07 — — 18,793 82



(41) As 5 — 89

Staafe-terrain# to Hantxm* Bmt fitr to Jaïjr 1912,

»edjititng
1911.

Sottutfdjlaß

1912.
gUmten utti» ^cdjmingsntbriltttt.

9t(
@tnna$tttett. 8lu8ßttben.

Sie

fêinnaljittcn.

in«
Slulgaben.

gr

10,461

13,245
194,294

18,000

3,794
1,400

8,750
1,075

4,794

4,800
1,540

25,000
7,445

25,000

43,480

100,000

81.

25

35

40

95

64

90

47

gr¬

il,000

13,500
200,000

18,000

4,000
1,400

8,750
1,500

5,000

4,560
1,540

7,500
25,000

42,000
1,500

100,000

31.

Saufenbe ?öcrnmltuitg,

IX.» golkstmrtfdjaft.

O. $anbel unb (bewerbe.

1. gbrberung bon .franbel uttb ®e=
toerbe im allgemeinen III, 97

2. ©emerblidje Sti^enbien III, 102
3. 3ad)= unb ©emerbefäjulen III, 105
4. kantonales ©etoerbemufeum III, 108
5. §nfbe(cf)Iaganftalt unb §uffcf)miebe!urfe:

a. Curfe III, 109
b. 2Riet3in§ 111,110

6. .&anbelé= unb ©eroerbefammer :

a. Sefolbungen ber Seamten III, 111
b. ©itjungêgelber unb 9teifeber=

gütungen III, 112
c. Sureau= unb 9teifefoften, 5ßubli=

lationen III, 114
d. Sefolbungen ber 3lngeftellten 111,115
e. ajlietjinê III, 116
(ütedjnilum Siel, Saufoften, Seitrag.)

7. Ijauêmirtfdjaftlicljeê Silbungëmefen 111,117
8. Seitrag an bie bemifdjen Serfef)rS=

bereine III, 119
9. SetjrlingSmefen 111,123

10. Slrbeiterinnenfd^u^gefe^, ^nflaeïtiott
11. ©djweijer. Sanbeêauêftellung in

Sern 1914, Seitrag, III. State 111,127

D. ftantottale# Xetyttifutn itt Söurgborf.

1. llnterrid)t:
a. Sefjrerbefolbungen
b. Seljrmittel

2. SerWaltung:
a. 2luffid)ts= unb 5ßrüfungSlommiffion
b. Sureau= unb Steifeïoften
c. §eijung, Seleuctjtung, Steintjaltung
d. Stbmart

Setriebêergebniê
3. @cf)ulgelber
4. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
5. Seitrag beê Sunbeê
6. ©ttyenbien
7. Srtrag ber äöiefe

111,128

gr-

7,102
13,573

222,448
17,070

4,715

11,555

13,515

3i.

02

05

gr-

17,963
26,818

438,867
35,070

9,483
1,400

9,375

963

6,004
4,560
1,540

19,055

25,000
59,354

100,000

81.

15

85

40

07

53

gr. 81. gr.

10,861
13,245

216,419
18,000

4,768
1,400

9,375

963

6,004
4,560
1,540

7,500

25,000
45,838

100,000

81.

15

83

40

07

48

93463,081 96 445,250 — 289,978 07 755,454 — — — 465,475

83,808
6,504

816
3,315
8,861
2,433

50
43

60
51

89,200
6,400

850
3,550
7,800
2,500

—
280

18 10

89,256
6,934

830
3,908
8,923
2,628

22

10
30
89
30

— —

89,256
6,654

830
3,890
8,923
2,628

22

10
20
89
30

105,739
16,341
17,826
35,853

3,525
65

04

68

110,300
14,000
19,470
37,930
4,000

298
17,351
19,154
37,353

15

10

57

112,480

3,800

81
17,351
19,154
37,353

15

57

112,182

3,800

71

39,178 36 42,900 — 74,171 67 116,280 81 — — 42,109 14

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 23



90 — JVs 5 (42)

Staate-Itepjmmg l&antett# Bsrtt pir îra* Saïjr 1912»

t.

fJtedjttunfl

1911.

$dranfdjlaß

1912.
gttmten unit iUdrnmtgsrninrtlmt.

9t <

Einnahmen.

»Ij*
Slnggaben.

9t e

Einnahmen.

in«
îtitëflakr

St.

123,062
20,003

1,749
2,791
6,501

14,550
3,800

328

at.

85
95

80
60

35

80

St.

126,900
24,390

1,500
2,520
6,295
8,300
3,700

200

9t.

Snufettbe ^erltmltnng«

IX.8 Polksroirtfdjaft.

E. Segttifttm »tel.
a. SEedjniïum.

1. Unterridjt:
a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Sermaltung :

a. 2lufjtc§tê= uttb gadjlomTttiffionett
b. SBefoIburtgett

c. Siireau= uttb Reifefoftert
d. Neigung, Seleudjtung, Reinhaltung
e. Rbmarte

3. Uhrenbeobacfjtungêïmreatt

Setriebëergebnië
4. ©chulgelber
5. ©rlité au§ Arbeiten
6. Serjchiebeneê unb Solalmiete
7. Äahitalginfe
8. Beitrag ber ßinwohnergemeinbe Siel

(Seitrag ber Surgergemeinbe Siel.)
9. Sunbeêbeitrag

10. ©tipenbien

III, 129

b. Sifenbaljttfdjule.
1. llnterri^t:

a. Sehrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Sermaltung:
a. 2lufftct)tè= unb 5)Brüfung§lommif|ion
b. Sefolbnngen
c. Sürean= unb Reifefoften
d. Neigung, Seleuchtung, Reinhaltung
e. Rbtoarte

Setriebêergebniê
3. ©djnlgelber unb Serfcljiebeneê
4. Seitrag ber ©nmohnergemeinbe Siel

(Seitrag ber Surgergemeinbe Siel.)
5. Seitrag ber Sunbeêbahtten
6. ©tipenbien

III, 129

St-

93

1,142
18
5

1,730

9t.

40

45
05

20

St.

122,410
14,782

1,635
2,520
6,444

10,188
3,705
2,205

9t.

75
08

60

85
45

St. 9t. St-

122,410
14,688

1,635
2,520
5,302

10,170
3,700

474

9Î.

75
68

60

40
40

80

172,788
18,229
6,068

745
1,561

30,743
3,000

56,346
875

85

90

70
05

173,805
25,000

5,800
1,300

30,345
3,000

48,002
1,000

—

2,989
19,473

7,677
490

1,538
31,552

37,792

10

30

80
90

163,891

52

369

875

73

80

85

19,473
7,624

490
1,168

31,552

37,792

50

95
90

160,902

875

63

62,969 70 61,358 — 101,513 10 165,189 38 — — 63,676 28

27,925
1,184

1,045
1,646
2,919

600

50

80
50
25

30,090
1,080

120
890

1,205
1,535

600

—
85

20

15
24,673

800

120
890

1,079
1,441

600

70

75
85

—

—
24,673

715

120
890

1,059
1,441

600

55

75
85

85,321
1,425
7,699

500
11,099

725

05

35

35,520
1,500
7,393

500
11,340

1,000

—

105
1,125
6,305

9,458

15

60

40

29,605

675

30
1,125
6,305

9,458

60

40

29,500

675

15

16,322 70 15,787 — 16,994 15 30,280 30 — — 13,286 15



(43) A» 5 — 91

Sfaafe-Berfjmmg ïre# Eanfmt# Bern für trag Jafjr 1912.

atedjitung

1911.

jßoranfdjlag

1912.
irafr

«
(itnnaljttttn.

i ij «

Ausgaben.

9te

(Sinnaljmen.

in«
Ausgaben.

gr-

18,036
219

1,045
844

1,774
600

SR.

95
70

80
85
45

g*-

16,390
280

120

890
1,320
1,550

600

SR.

Sttufeitbe ©ernmltmtg.

IX.8 üolK«mrtfd|aft.

E. Xufyttifum ©ici.

c. Sßoftfcljule.
1. Unterrid^t :

a. ßeljrerbefolbungen
b. ßefjrmittel

2. Serttialtung:
a. <Sntfd)äbigung an .ffommiffion unb

Sjperten
b. Sefolbungen
c. Sureau= utib IRetfeïoffcett
d. fpeijung, Seleud)tung, SReittfjaltuttg
e. 2lbtt>arte

Setriebêergebniê
3. (Sdjulgelber
4. Seitrag ber @imt>of)nergemeinbe Siel

(Seitrag ber Surgergemeittbe Siel)
5. Sunbeêbeitrag
6. Stipenbien

III, 129

a. Secbttilum
b. ©fenbafjnfcfjulc
c. Spoftfcfiule

F. unb ©en>i<f)t.

1. Sefolbung beê ^ttfpeftorä III, 130
2. Sureau= uttb fReifeïoftert beêfelben III, 131
3. SttftjeltiottSfoftett ber ©djmetfter III, 132
4. Stoffe, @ett>icf)te uttb Separate • HI/133
5. Slietjini III, 133

t. SebenömittelttoHjei.

1. <$Oer"ifcOeS ßaboratorium :

a. Sefolbung b.Âantonêc^eiuiferê III, 134
b. Sefolbungen b. 2lffiftenten, beê

ßaboratorium§gel)ülfen unb
beê 3lbtoartê III, 135

c. SUetjjinê III, 136
d. Sfjemilalien, ßiteratur, Se=

leuc§tung te III, 138
e. Saiteriolog. Unter) utfjungen
f. SMcfcrftattungen bon ïtnalt)îe=

ïoften m, 142

Uebertrag

gr-

43

SR. Sr.

\

16,174
273

127
890
924

1,673
600

SR.

20

50

gf- SR. gf.

16,174
273

127
890
881

1,673
600

8t.

20

50

22,521
3,085
4,444

500
6,603

375

75

30

90

21,150
2,500
3,889

500
6,483

800

43
2,172
4,032

6,349

60

20,661

600

70
2,172
4,032

6,349

60

20,618

600

70

9,263 55 8,578 — 12,596 60 21,261 70 — — 8,665 10

62,969
16,322
9,263

70
70
55

61,358
15,787
8,578

— 101,513
16,994
12,596

10
15
60

165,189
30,280
21,261

38
30
70

—
— 63,676

13,286
8,665

28
15
10

88,555 95 85,723 — 131,103 85 216,731 38 — — 85,627 53

1,500
352

4,796
447

1,400

95
25
60

1,500
1,000
5,500
1,000
1,400

—

65
—

1,500
689

5,014
878

1,400

79
95
60

—
—

1,500
689

5,014
813

1,400

79
95
60

8,496 80 10,400 — 65 — 9,483 34 — — 9,418 34

5,000
14,256

4,375
3,761

83
7,203

72

02

6,000
14,400

4,375
5,000

500
5,000

—

7,246 (J(i

6,000

14,400
4,375

4,186

921

40

20 6,325 70

6,000

14,400
4,375

4,186 40

20,272 70 25,275 — 7,246 90 29,882 60 — 22,635 70



92 — JV» 5 (44)

Staats-Bafjramg très üantmts Bern flir tras lafjr 1912.

«edjuung

1911.

«oranidjlag
1912.

gtfltrtro mtii Jtedjmmgsntbrilwn.
«dl)

©iunnljmen.

«ein«
©innaljitteit. «uggaben.

3v.

20,272

13,450
9,856

440
536

18,881

25,673

46,000
26,154

8,896

5,609

5,340

6,515
1,805

8,321

29,211
22,443

463,081
39,178
88,555
8,496

25,673

8,321

684,962

70

75

80

65

90
45

35

56
12
96
36
95
80
65

35

75

gr. ft

25,275

14,000
10,000

1,500
925

28,200

28,500

44,000

44,000

7,000
2,000

9,000

30,858
18,800

445,250
42,900
85,723
10,400
28,500

9,000

671,431

£attfettbe ^crhmituttfl.

IX.a Polkstmrtfdjaft.

G. SebettSmtttelpolijei.

Uebertrag
2. 9lad)fd)auett :

a. Sefolbungen ber (Sjperten Ill, 145
b. Sîeifebergûtungen unb Sureau=

ïoften Ill, 147

c. ^nftruftionêEurfe III, 148
3. Sureauïoften uttb 2>rud!foften. Ill, 149
4. Suubeêbeitrag III, 149

H. «efämpfuttfl ftWoftoligt»««.
1. Seitrag aitë bem Slltopoljetjntel III, 151
2. SeEämpfung beè 5Ilfotjoliëmuê im

aEgemeinen III, 153
3. Seiträge an ,f?oct)= unb fpauêf)at=

tungêfurfe III, 155
4. Seiträge an Soltêtiic^en, ßaffee=

unb ©peifetjaEen III, 156
5. Seiträge an ïrinïerpeilanftaltennnb

^oftge'lbbeiträge jur Unterbringung
bon unbermi)gtid)en Printern III, 157

6. 9îeferbe für ©runbung einer £rinfer=
f)eilanftalt im $ura III, 158

7. Prämien an Söirte, meiere feinen
©canapé anêfdjenfen III, 159

J. ftfeuevpattgei.
1. geuerpolijei III, 160
2. ^nfpeftion ber Söfctjanftalten III, 161

A. ätotoaltunggfofiteit ber $ireWian •

B. ©tniiftiï
C. §anbel unb ©enterbe
D. 2ed)ttifum Surgborf
E. ïedjnilum Siel
F. SÄajj unb ®en»d)t
G. Ôebenguttttelpolrçet
H. Sefiimpfung beg MlfofjoligmttS
J. geuerpolijei

SJteljr 3Iu«ga6en als öercmfcf)lagt gr. 14,085. 49

gr. 9t.

7,246

14

16
18,401

25,679

44,000

28,337

72,337

105

105

30
317

289,978
74,171

131,103
65

25,679
72,337

105

593,787

40

24

Sr. 9t.

29,882

11,820

8,476
480
287

50,945

20,283

35,041

1,500

5,801

3,660

6,050

72,337

6,860
1,744

8,605

gr. 9t. gr. 9t

60

18

18,401

78

44,000

65

30,354
19,111

755,454
116,280
216,731

9,483
50,945
72,337
8,605

1,279,303

70
07

81
38
34
78

65

73

95

22,635

11,820

8,461
480
271

25,266

20,283

6,704

1,500

5,801

3,660

6,050

6,755
1,744

8,500

30,324
18,793

465,475
42,109
85,627
9,418

25,266

8,500

685,516

70

63

38

75

65

60

70
82
93
14
53
34
38

65

49



(45) JVÎ 5 — 93

Staats-taJimmg tes Hanftms Bmt flir tes Jaftr 1912.

OWjnung

1911.

I&oranf^lao

1912.
glatten nnî» Itcrfjnungarwbriken.

91 a li :

(Siitnaljinen. Ausgaben.

; e t it s

fêinnafjmen.

5v. «. gr. 9t.

5,614

3,200
1,365

400

80

65

5,800

3,200
1,600

400

10,580 45 11,000

7,118
5,011

350
147,508

17,000

50,000
280,000

60,000

70
15

35

8,000
3,500

350
175,372

17,000

60,000
280,000

60,000

566,988 20 604,222

24,150
11,624
56,313
63,394

1,785
26,940

48
21
05
73
60

24,500
5,000

52,000
40,000

2,000
26,940

184,208
14,870

7,600
2,800

31,378

190,315

07
50

30

87

150,440
16,000

7,500
2,800

124,140

Saitfettbe ©ertualtung.

IX.b ŒcfmtbJjeitowefcn.

A. ®erh>altunfl8ïoften,

1. Sanitätsfoüegium, Prüfungen, 3n=
fpeïtionen III, 165

2. Sefolbung beê 3lngefteltten Ill, 167
3. Sureauïoften III, 169
4. Sttetjinä III, 170

B. @efuwbf>ett£tt>efen tm aUfletneitten.

1. Allgemeine @anitâtêborïet)ren
2. ^mpfwefen
3. ÏBartgeloer an 2lerjte
4. Beiträge an bie Sejirlêfranfen^

anftalten
5. Seiträge an ©bejialanftalten fur

branle
6. Seitrag an bas ^nfelfpital
7. (Srmeiterung bet ^rrenpflege
8. Serf)iitung unb Selämpfung ber

2uber£ulofe

III, 172

III, 174

III, 176

III, 179

III, 181

III, 181

III, 181

III, 183

C. 0fraMenft»itat.

1. Sertoaltung
2. llnterriäjt
3. 9tat)rnng
4. Serpftegung
5. ©tjnätologifdje Spoliïlittiï
6. SHetjinê

Setriebêergeïmiê
7. Äoftgetber bon Pfleglingen
8. Äoftgelber bon §ebammenfd;ulerinnen
9. ,<?o|tgelber bon Stärterfdjülerinnen

10. Snbentarberänbernng

III, 184

gr. 9t. gr. 9t.

273

273

30 5,438
3,200
1,602

400

30 10,640 93

68,930

45,211

11,839 50

125,982

601
1,464

871
15,300

20

18,258
29,644
8,100
2,615

340

58,957

95

65

81,201
1,336

350

198,372

17,000
56,276

280,000

71,839

10 706,375

25,870
12,930
67,213
67,708
2,178

26,940

202,841

81

10,664

75 213,586

gv. 9t

50

60

79
47
26
47
20

19
29,644

8,100
2,533

94

5,165
3,200
1,602

400

10,367

12,270
1,336

350

153,160

17,000
56,276

280,000

60,000

580,393

25,269
11,465
66,342
52,407

2,158
26,940

184,582

10,324

154,629

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 24*



94 — JVÏ 5 (46)

Staate-Berfjmmg hantelt« Bmt tatr ïras Mï|r 1912.

ftedjmtita
1911.

ätoanfdjlag
1912.

ftontett ntti» jgUd)tnmg$r»brilttn.
9tu

(itnnaljntctt.

h
^uëgaben.

9te

Einnahmen.

in»
Stuggaben.

gr.

1,440
254

9t.

70 2,500
300

9t.

Saufettfee ©etltmliuttß.

IX.b (Sefunöljeitöroefett.

D.

1. Äoft= uttb SReifeentfchäbigungen III, 185
2. ©eëinfeïtionêmittel, Seiträge III, 186

JE. ^rreuanftalt Sttalbau.

1. Sertoaltung
2. Unterricht unb ©otteâbienft
3. 5tat)rung
4. Verpflegung
5. Sîietjinfe
6. ©ettierbe
7. Sanbtoirtfdhaft

Setriebëergebniê
8. ^nbentarberänberung
9. $oftgelber

10. Seitrag bee ÜBatbaufonbe

III, 188

F. ^trenanftaU aWünflttfleit.

1. Sermaltung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. 97aï)runq
4. Verpflegung
5. Sîietjinê
6. ©etoerbë
7. Sanbtnirtfchaft

Setriebêergebnté
8. Snüentaröeränberung
9. fioftgelber

III, 189

Sf. 9t.

76
187

9t.

25

Se- 9t. gr.

76
187

9t.

25

1,694 70 2,800 — — — 263 25 — — 263 25

125,526
2,782

272,629
140,842
56,490
13,805

7,242

19
82
82
84

20
64

126,685
2,500

260,000
140,000
56,400
10,900
10,000

—

6,617
15

25,188
10,350
2,100

61,956
123,271

54
90
45
95

90
06

134,038
2,579

315,635
157,013
58,700
41,899
93,366

81
37
28
01

21
62

20,057
29,904

69
44

127,421
2,563

290,446
146,662
56,600

27
47
83
06

577,223
870

406,885
32,685

83
10
50

564,685

382,000
32,685

—
229,500

2,956
420,806

32,685

80
10
70

803,232
24,702

7,396

30

413,410
32,685

70

573,731
21,745

50
90

136,783 23 150,000 — 685,948 60 835,330 30 — — 149,381 70

131,976
3,382

272,744
120,680
117,029
21,030
23,330

60
55
55
65
60
25
85

143,000
2,000

280,000
130,000
117,140
17,540
20,600

—
20,837

38,055
13,430

915
128,567
144,466

35

20
05

10
60

155,681
2,395

326,953
157,580
117,697
109,586
117,362

15
90
85
30
70
50
25

18,980
27,104

60
35

134,843
2,395

288,898
144,150
116,782

80
90
65
25
70

601,452
24,814

342,878

85

25

634,000

340,000
E

346,271
15,462

373,854

30
90
15

987,257
25,340
19,815

65
50
85 354,038 30

640,986
9,877

35
60

283,388 60 294,000 — 735,588 35 1,032,414 — — — 296,825 65



(47) Ni 5 — 95

Staate-Betfemmg to Hauten* Bmt fur ha* Safer 1912,

SRedjnung $otmnfdjfog
gtmtfen utti> §Udjmitigsnibriiwit.

Ut 9t e : n «

mi. ma. (Stnnaljmen. Ausgaben. dinnaljmen. ftuägabeit.

gr. SR. gr. SR. Sr. 91. Sr. SR. Sr. SR. Sr- SR.

Sattfettfee &e¥it>aftmtg«

IX.b (öefunöljeitsttiefeit.

G. Sttenattflatt ©cöelal).

55,330 95 52,830 1. SSertoaltuitg 55 90 57,392 41 57,336 51
1,703 47 1,700 2. Uttterridjt urtb ©ottesbienft 269 30 1,795 88 — — 1,526 58

110,062 58 102,300 3. 9tafjruttg 23,865 10 144,057 74 — — 120,192 64
51,800 55 57,900 4. SJetpflegung 13,175 25 67,239 98 — — 54,064 73
23,812 65 23,770 5. SJUetjinä 1,311 50 25,320 — — — 24,008 50

7,404 20 5,000 6. ©eroerbe 41,197 70 30,850 29 10,347 41

3,277 10 6,100 — 7. 8cmbtt)irtfc(jaft 111,347 55 90,923 16 20,424 39 — —

232,028 90 227,400 Setrtebêergebntê 191,222 30 417,579 46 — — 226,357 16
19,509 30 — 8. $nbentart>erimberung 7,514 35 16,423 80 — — 8,909 45

126,155 70 120,000 9. Ifoftgelber 128,591 50 1,425 80 127,165 70 — —
125,382 50 107,400 III, 190 327,328 15 435,429 06 — — 108,100 91

10,580 45 11,000 A. $erttmltung 273 30 10,640 93 10,367 63
566,988 20 604,222 B. ©efunbljeitëmefen im allgemeinen 125,982 10 706,375 60 — — 580,393 50
190,315 87 124,140 C. granenfoital 58,957 75 213,586 94 — — 154,629 19

1,694 70 2,800 D. ^ebammenfurie — — 263 25 — — 263 25
136,783 23 150,000 E. Srrenanftalt SBalbau 685,948 60 835,330 30 — — 149,381 70
283,388 60 294,000 F. $mnanftalt SJtiinfingen 735,588 35 1,032,414 — — — 296,825 65
125,382 50 107,400 " G. $mnanftalt SMelai) 327,328 15 435,429 06 — — 108,100 91

1,315,133 55 1,293,562 1,934,078 25 3,234,040 08 — — 1,299,961 83

äReljr 3lu8ga6ett ol8 tteranfd)lagt gr. 6,399. 83



96 — JMs 5 (48)

Staats-Brdjmmg tes Hantons Bom für tes Jaftr 1912,

gtedjmtttfl

1911.

$oriotfdjlaß
1912.

unît JUdjramgsnünrilwtt.
9t

(Snnnajjmcn.

11} «

Vürägaben.

9te

(fêinnafjmen.

in«
Ausgaben.

g*-

29,000
32,566
15,152
4,580

SR.

60
25

gr-

29,375
38,740
13,500
4,580

SR.

ßttufcnbe SSerUmltimg.

X. Paumefen.

A. ötr centralen »au«
toerlnaltnnö.

1. Sefolbungen ber Beamten IV, 1

2. Sefolbungen ber Vlngeftellten IV, 2
3. Sureau= mtb IRetfeïoften IV, 9
4. Stietjinfe IV, 9

B. »ejirfSbeljdröen.

1. Sefolbungen ber Se-jtrfêingemeure. IV, 10
2. Sefolbungen ber Vlngeftellten IV, 11
3. Sureau= itttb üteifefoften IV, 16
4. 3Jtiet§tnfe IV, 17

C. Unterhalt J»e« ®taat0«el>au&e.

1. Vlmtêgebâube IV, 44
2. üpfrunbgebäube IV, 60
3. iîirdjengebctube IV, 66
4. Oeffentlicfie pä|e IV, 68
5. 2ßirtfcf)aft§gebäube IV, 73
6. spfruttbloëfâufe

D. 9Utu $o<l)bauten.

1. SSerft^iebene ^ocfjbautett :

1. Sorarbeiten, Sauauffictft IV, 77
2. Stünfingen, ©djlojjbomäne, Äanal. IV, 79
3. Sern, 6f)emiegebäube, elebtri|c£)e

(Sinridjtungen IV, 80
4. Sem, grauenffjital, SBäfdjeret uttb

S^eêirtfeïtionê=3ïttlage IV, 81
5. Sern, botan. ©arten, Vlbort IV, 81
6. ©djioarjenburg, Schloff, Sureau IV, 82
7. Sern, ftrauenfmtal, @rtoeiterungê=

bauten IV, 83
8. @t. ^ofjannfen, Vlnftalt, 9teubau IV, 85
9. Sern, Ifeugfyauê, ©arage .IV, 86

10. Sôttnmiê, 2lmtêfd)retberetgebâube,
Sabeinrictjtung IV, 87

liebertrag

gr-

18

SR.

60

60

gr-

30,791
38,606
16,000
4,580

SR.

70
65
10

gi- SR. gr-

30,791
38,606
15,981
4,580

SR.

70
65
50

81,298 85 86,195 — 18 89,978 45 — — 89,959 85

32,250
16,000
11,270
2,662

20
50

70

32,250
16,200
11,800
2,700

— — —
23,925
16,197
11,789
2,372

90

21
50

— —
23,925
16,197
11,789
2,372

90

21

50

62,182 62,950 — — — 54,284 61 — — 54,284 !61

165,000
69,999
10,457

999
24,998
19,000

10
55
25
05
60

170,000
75,000

7,000
1,000

25,000

—

34,001
509

12,330

5

35
75

204,001
75,510
17,564
2,725

25,015

60
30
10
20
40

—

— 170,000
75,000
5,204
2,725

25,010

25
55
10
20
40

290,454 55 278,000 — 46,846 10 324,786 60 — — 277,940 50

299,998 90 250,000
19

63,722
100

10

60

45,942
1,797

1,937

1,909
1,301
1,040

38,048
69,816

3,542

724

60
40

10

45
75
55

60
20
40

50

—

—

45,923
1,797

1,937

1,909
1,301
1,040

38,048
6,093
3,442

724

50
40

10

45
75
55

60
60
40

50

299,998 90 250,000 63,841 70 166,060 55 102,218 85



(49) As & — 9?

Staats-Hrrfimtnjj trr* Cantons Brrn für îras Jaljr 1912,

Stcdjituttft

1911.

jßornnfdjlas

1912.
glairten mti» Itertjitirngsniirrilmt.

9tdtj
dtitttaljHten.

ein«
(Çtttttajjmett. 5tu8flttbcn.

gr. 91. gr. 9i

299,998 90 250,000

299,998 90 250,000

Saufettbe i*ernmltuitß.

X. Pctttnefen.

D, Seue .<e>o<f)bmtteu.

llebertrag
11. îtjun, ©#ofj, Ilmbauten IV, 87
12. fRütti, 9!Mferetf(f)ule, ©f>i#einri#

tung IV, 88
13. (Ma# Slnftalt, ©djeune IV, 88
14. SRütti, SMfereifdjuIe, Sab IV, 89
15. Sern, pattjolog. $nftitut, §eij!effel IV, 90
16. Sem, 6ijemiegebäube,Saboratorium IV, 91
17. Sauden, ©djiofj, Äanalifation .IV, 92
18. ^nterlafen, e(eftr. Si# .IV, 93
19. Sern, îlnatomie, Sabeittri#ung. IV, 93
20. Äeljrfatj, 3Inftalt, @c£)iueincftaU .IV, 94
21. Sßruntrut, Seminar, gentraltjeijg. IV, 95
22. Saufen, 2lmtf)au§, 5leubau IV, 96
23. |joftt»I, ©eminar, 2öanbf#ättfe. IV, 97
24. §lün#nbu#ee, £aubftummenan=

ftalt, Stegenftalt IV, 97
25. Äefcfafc, Enflait, @#uue IV, 98
26. ©#of}tmï, ©#o&, eleftr. Si# IV, 98
27. SRütti, 2M£eretfct)ule, ©#neine=

ftälte IV, 99
28. Sem, alte $Poft, ^anfarbe IV, ICO
29. Surgborf, Sedjnihtm, èrmeiterung IV, 101
30. ©onbilier, 31nftalt, ©#une IV, 102
31. Sern, Oberfeminar, ïurnfyatle,

Einbau IV, 103
32. Sern, eternal. £>auptroa#, Umbau IV, 103
33. ©tefftéburg, Sßfrunb, ßanalifation IV, 104
34. Stanfenburg, @#ofj, 2öafferber=

forgung IV, 104
35. £ra#etoalb, 2lnftalt, ©#neine=

ftälle IV, 105
36. Sem, Anatomie- unb 6t)emiege=

bäube, ©njäumung .IV, 105
37. ©uttannen, ^farrtjaus, 3Baffer=

berforgung IV, 106
38. Slünfingen, 91nftalt, Sireftorwc#

nung IV, 106
39. Sem, ßtjemiegebäube, eleftr. Si# IV, 107
40. fRütti, Merei, £o#amin IV, 107
41. #:untrut, ©eminar, âeictinungêfaal IV, 108
42. 5pruntrut,.Rantonëf#tle,##iffaal IV, 108
43. Sern,eternal.Wmtef#eiberei,Abortiv, 109
44. Sem, liatijauë, 3lr#be IV, 109
45. ©onbilier, ïtnftaït, @inri#ungen IV, 110

Uebertrag

gr. «.

63,841

17,500

795

3,400

70

85,586 70

gr.

166,060
430

1,080
4,396
2,203
5,479

552
999
806
300

10,363
10,735

5,408
2,503

1,141
364

1,597

14,676
789

107,128
2,552

4,263
390
704

3,475

2,894

1,036

295

1,851
629
762

2,000
1,500
2,917
3,000

226

oo

65
85
35
95
10
60
75
05
60

95
70
85

90
15
30
25

05
40
60

40

85

90

10

40
60
45

15

60

865,519 65

gr. SR.

13,103 30

3,035

Sr.

30

102,218
430

1,080

2,203
5,479

552
999
806
300

10,363
9,940
5,408
2,503

1,141

1,597

14,676
789

107,128
2,552

4,263
390
704

3,475

2,894

1,036

295

1,851
629
762

2,000
1,500
2,917
3,000

226

279,982

85

90

65
85
35
95
10
60
75
05
60

95

85

90
15
30
25

05
40
60

40

85

90

10

40
60
45

15

60

95
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98 — JVÎ 8 (50)

Staate-lerfpumg t&anfmtö %zxn fiir tra* Safjr 1912.

Sftedjnung

1911.

j&ovanfifjlaß

1912.
$tanten uni» ftedjmntgsntbrifcen.

»
dtnnaljmen.

ob*

ftuëgabett.

9t c

üinnabnten.

in «

Ausgaben.

gr-

299,998

321,765
321,765

SR.

90

75
75

%x.

250,000

313,000
313,000

SR.

Saufenbe gRetfraftuttg.

X. Pöttmefen.

D. Keue ^ocfjbautett.
Uebertrag

Srrenanfialten (Srrenfonbê) :

2. Söalbait, @rtt>eiterungëbauten IV, 129
3. Sßalbau, ©eu)âcf)êf)auê IV, 122
4. Btünfingen, ©rroeiterungsbauten IV, 123
5. Bellelat), SBafc^aus .IV, 125
6. Beïïelal), baut. Berbefjerungett IV, 125
7. BeMai), Sßortalborbau IV, 126
8. Bel(elat), Hüd)e, neue Seile, u. IV, 126
9. Bellelat), eleïtr. Beleuchtung IV, 127

10. Btiinfingen, ®<ï)eunenetnfaf)rt IV, 127

E. Unterhalt tier Straften.

1. SSegmeifterbefotbungcn IV, 136
2. @tra|enunterhalt IV, 221
3. 2öafferjct)aben u. ©chroellenbauten IV, 237
4. Berfchiebene Soften IV, 397
5. Srlbö bon ©traftengraê, Sanb=

abfchmtten ac IV, 246

F. 9teue Straften« nnt» ©rütfenbautcn.

I. Berjct)tebeue ©trafjenbanten :

1. 5lareübergang, Bern=9larberg .IV, 248
2. ^tt)eiliit|d)tnen=£auterbrunnen IV, 250
3. Hbnij=9ttebermuf)Iertt, 5. Seftion IV, 250
4. £>fter:munbingen=Bed)igett IV, 251
5. Biamiêl)auë=gM:en=éambach IV, 251
6. £aupen=Bbftngen, ©enfenbrücfe IV, 252
7. §eimi§n>tl=ßueg IV, 252
8. @aignelégter=la derrière, Hanoi. IV, 253
9. ©atgnelégier=£ramelan IV, 253

10. ïï)im=ôberf)ofen IV, 254
II. ©teffiëburg=@ct)n>ctbiê IV, 254
12. ©t. 3mmer=$]Sotttittê .IV, 255
13. Saufen-SBahlen, Bir^afferelle .IV, 255
14. jRbfcfjen^Bteijerlen IV, 256
15. Bîontfabergier=@t. Bratê .IV, 256
16. Btiinfingen=Sornf)aIbe, Hanalifat. IV, 257
17. âweilût(chinen=®£inbelsualb IV, 257
18. Beatenberg=Str., Htrc()e=@<ijIofferet IV, 258
19. Branbbfchgrabeu=@trafte .IV, 258
20. ©rünen=2öa)en, Berlegung IV, 259
21. ©umtéttsalb, Bahnhofftrafte IV, 259
22. 9tiebergoIbbacï)=§utttt)il. .IV, 260

llebertrog

gv.

85,536

238,907
4,983

16,387
228
627
600

05
9,500
1,852

SR.

70

15
20
75
45
45

10

10

gi-

365,519

238,907
4,983

16,387
228
627
600

Qa

9,500
1,852

SR.

65

15
20
75
45
45

10

10

SR. gi--

279,982

SR.

95

95299,998 90 250,000 — 358,717 90 638,700 85 — — 279,982

540,243
499,968
135,637
20,008
3,093

95
99
98
36
50

550,000
500,000
100,000
20,000
2,500

— 386
16,496
3,161

236

22,206

70
85
35
25

569,828
516,532
168,856
20,154

80
Ol
10
96

22,206

—

569,442
500,035
165,694
19,918

10
16
75
71

721,192,765 78 1,167,500 — 42,487 15 1,275,371 87 — — 1,232,884

220,761 60 225,000

10,900

—

6,300
7,150

15,197
55

10,084
236
149

2,000
8,400
9,800
2,684

12,000
1,068

12,000
4,000

777
4,568
8,466
5,052
1,000
2,000
3,406

40
75

80
60

05

50

10
70

10

3,749 60
6,300

15,197

10,084
236
149

2,000
8,400
9,800
2,684

12,000
1,068

12,000
4,000

777
4,568
8,466
5,052
1,000
2,000
3,406

75

80
60

05

50

10
70

10

220,761 60 225,000 — 10,900 — 116,396 — — — 105,496 —



(51) JV. 5 — 99

Sfaafe-Eedjram# te îtanfom» Bern für te Safpr 1912,

Wedjnuitß

1911.

Sornnfdjlaß

1912.
ftonten nnit $edjnmtgônibriitttt.

Wo!).
(ütnnaljitten. «»gfittlien. (Siittnaljttten.

Sr. SR. Sr. SR

220,761 60 225,000

220,761 60 225,000

Saufettbe 23ethmltuug.

X. Pauwefett.

F. SReue Straßen« unt> »rüden&anten.
UeBertrag

23. SRitegëbad)=Siumêtt>aIb .IV, 260
24. 2öittigett=£of£)ol3 IV, 261
25. Oberönä=Steinf)of IV, 261
26. Serien, 2Iare= unb Äanalbriiden IV, 262
27. Sangentpal, SHttelfirafje IV, 262
28. Homberg^berfotb IV, 263
29. Sonfol=Seumebéftn IV, 263
30. Stefftèburg=@djroarijenegg .IV, 264
31. Sufjtt>U=2Sorben IV, 264
32. |)aêleberg=Str., (Mberen^Ütenti IV, 265
33. ©rofje Scpetbegg, 9ïofenlaut=2lmté=

grenze IV, 265
34. (i)fleig=@ftetgiDtler IV, 266
35. StötfdjroiBStation §tnbelbanl IV, 266
36. Sern=£tjôrtéljau3, frottoir IV, 267
37. Sätterltnben=3lupp0lb§rteb IV, 282
38. ®ftaab=ßauenen IV, 268
39. Sad)=|i>eimenfd)tt)anb IV, 268
40. 25eIêberg=Sopf)ièreê IV, 269
41. ïïîerligen=llnter)een IV, 269
42. SigrtënriI=Sd)tt)attben IV, 270
43. Sern, $ird)enfelbbrüde.... IV, 270
44. (Sourrenblin, ßreujung 5Jiünfter=

Sicqueê IV
45. 2>iemtigtf)aI=Str., SSampflenbritde IV
46. §rutigen=3lbeIboben IV
47. grutigen=Äanberfteg, Stainbrüde IV
48. gruttgen=Äcmber[teg, Vorreltion IV
49. Sugnej=2)ampl)reuj, Sriide IV
50. ßberbüt)d)el=*ftieberbütfd)el. IV
51. @rünen=Sumislcalb, ßanalifation IV
52. Uetenborf=2£)ierad)era, )pau0tier=

fefjung IV
53. St. Urfann=Soubep IV
54. SRötf)enbad)=Süberen, £)auêt>erte|. IV
55. @unten=Sigrisn)it, iîanalifation IV
56. Sd)toarjenburg=9itffettmatt. .IV
57 Sîiinfter=St. âofepï), frottoir, it. IV
58. 2lefd}au=9leuenfd|tranb IV
59. £fjutt=3ruttgen, ^auênerfe^ung .IV
60. ®aanen=@ftaab, fianalifation IV
61. ©unten=SîerItgen IV
62. £»nbelbanl, Sorfftrajje.... IV
63. f)ieterêtt)tI=SeetDil IV
64. @rlad)=St. Sotjamtfen .IV
65. Seatenberg=Str., Station=Äird)e IV
66. Sriidenunterfudjungen IV

271
271
272
272
273
273
274
274

275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
267

Sr. SR.

10,900

2,600

300

13,800

Si¬

ll 6,396

5,390
5,120
1,002

14,000
2,000
3,875

336
9,370
1,506
5,000

8,000
9,000
6,063
1,000

46
135

2,972
318

1,500
7,533
8,200

1,200
73

1,200
900

2,378
2,200

26
51

250
10

150
386

1,432
175

1,000
300

1,261
500

5,140
6,041
4,971

260
24

238,701

50
50
40

46

Sr. SR.

124 25

105,496

224,901



100 — të 5 (52)

Staats-Hrrfjnmtg for# Haitian# Bern für ïra# Jafjr 1912,

fftedjnung

1911.

fBoranfdjlag

1912.
gt0nt^n rnti» lledjmmtjsntbriittn.

9t a 1)

fêtmtnljtttett. Ausgaben.

9t ein«
Stnnaljmett. Ausgaben.

gr. m. Sc-

428,870 04 320,000

428,870 04 320,000

5R. gr- «.

£attfenbe SBertnaltung,

X. iauraefeti.

G. 23affert>attten.

S5erfc^tebette SBafferbauten :
1. Säjleufen in 2t)un unb Unterfeen IV, 288
2. £>iimbad) ju Çilterfingen IV, 352
3. ©iirbe, <Quettgebiet=23el)) .IV, 390
4. 93ettelriebbad) Stoeifimmen IV, 294
5. Sorfbad) -ju Oberrod .IV, 294
6. Sfdferjtebad) ju ©fteig .IV, 295
7. Äonber, ßien=Stegroeib IV, 350
8. Simme ju St. Stefan .IV, 298
9. Sauenengraben ju f>of)fIuf) IV, 299

10. Sammbad) ju Srienj IV, 301
11. Sombad), oberer Sauf IV, 302
12. Sagi= n. Söibenbad), Sauterbrunnen IV, 303
13. ïrubbad) unb Suftüffe.... IV, 304
14. 3tfi^,@mmenmatt=Äröfcf)eitbrunnen IV, 306
15. Sumte, ,lîainmertboben=,Sïantonê=

16.
17.

28
29

grenje IV
©rüne ju Sumiètoatb .IV
fpombadj ju Söafen IV

18. Sdfeulte ju SSicqueê .IV
19. Senfe, Sdjroarjroaffer=Saane IV
20. Stare, ©ürbe=3elfenauroet)r IV
21. Stunberbact) ju Itanbergrunb IV
22. Äanber, @ngfttingen=,Rien IV
23. Seimbad) ju grutigen .IV
24. $lb|>fligraben ju SJtütjtenen IV
25. Storfbad) ju SJiünfingen IV
26. Sürrbad) ju Sorotl IV
27. Sc^roarjroaffer §u Stüfctjegg IV

•ßurjeneigraben ju Söafen .IV
Soitbê su Soubet) IV

30. Stare, 9tuntigen=Sfarberg IV
31. Saane jn ©ftaab IV
32. Sauenenbad) ju ©ftaab IV
33. Saane in ber ©emeinbe S)idi IV
34. ©iirbe im 5Ü)aI, Sd)W.=Unterf)aIt IV
35. .Qutg, 2JiüIterfd)roeIIe=8ernftrafje IV
36. 3ït|> unb î)iiit)tebact) ju ÎJieiringen IV
37. Stare ju ^nnerttiretjen
38. Sagenbad) ju ©uttannen
39. Sombad), unterer Sauf
40. Sütjel, itantmtsgrert^Strê
41. 18irê ju • • •

42. SDorfbad) ju SÎttiêroil
43. 93irê ju Sieeberg
44. Sunbgraben ju Sunbtauenen
45. Siitfd)ine ju ©rinbetroalb
46. S3riiggbad^ ju 2Biebtiêbad)

IV
IV

,IV
IV

,IV
,IV
IV
IV
IV

.IV

347
308
309
310
312
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
396
324
325
327
327
328
328
329
329
330
332
333
333
334
334
335
335

3,644
27,043
4,100
3,488

53,640
119,849

40,931
15,910

28,130
23,692

78,789
8,097
1,070
1,428

22,250
58,157
11,400
13,800
10,000
10,000
10,000
17,677

7,631
4,000

25,200
12,650

234

8,240

1,260
5,216

6,500

Uebertrag 634,035

Sr. ft

60
30

80

55
50

988

59,080
6,531
4,237
5,644

93,680
8,142

62
79,719
22,742

7,915
46,312
48,060

128,241
23,012

5,097
2,173

56,443
16,117
20,800

9,539
20,000
10,000
17,500
18,000

825
5,913
1,290

33,737
2,609
7,839

411
500
967

10,619
24
30

2,676
212
271

1,801
7,103

11,048
400

11,177

10 809,505

gr. St.

93

18
80
30
50
60
35
50
35
89
70

3,644

111,707

42,040

4,260

6,805

10,040

5,563

18

60

50

10

90

70

gv-

25

988

32,037
2,431

748
5,644

40,039

62
38,788
6,832
7,915

18,182-
24,368

49,451
14,915
4,027

744
34,192

9,400

10,000

7,500
322

1,913
1,290
8,537

7,839
176
500
967

10,619
24
30

212
271
541

1,887
11,048

400
4,677

175,470



(53) 16 5 — 101

Maat»-Humming bm Manforts Burn für ba» Jatyc 1912.

iftedjnung

1911.

$oranfdjla(|
1912.

mtî> §t£rtrnimg$rubntttit.
9t

($iiutaljttten.

i f) «

ftuägaben.

9te

(fiitnalfjittett.

ttts
Slttëgabeit.

g»-

428,870

91.

04

gr.

320,000

91.

Sattfettbe SBerhmltung.

X. itourocfett.

G. 28afferbauten.
Uebertrag

47. S"ïg, ÏJÎülterfc£)ix)eile=®umm IV, 336
48. 33irö p ©ourrenbltn IV, 336
49. Sotfbad) p Oberbifp .IV, 337
50. Stare, ©c£)üijenfal)r=®Ifenau IV, 337
51. îrame p éromelatt IV, 338
52. S3trê uttb Some p Oelsberg IV, 348
53. ©untenbadj=33erbauung. IV, 351
54. Söüljrtgraben p üteuffeutijal IV, 339
55. ©riittttbacf) p SDÎerligett IV, 340
56. Söilbbödje/p Spérl) IV, 340
57. 9lare unterhalb Sttjurt, ©taumelt IV, 341
58. ©iftlenbacf) p .fpofftetten .IV, 341
59. 9iütigrabeit p i?röfd)enbrunnen IV, 342
60. .ffurjengraben p Söafert IV, 342
61. .ffiurjeneigraben auf ber,ffitr^enetalp IV, 343
62. fiiiet p Cet) IV, 343
63. Söetterbad) p Äattberfteg .IV, 344
64. SBirê p Spontenet IV, 344
65. (Mibacf) im Äientijat IV, 345
66. Sßilbbädje p SBengi .IV, 346
67. £>oub§ p Ocourt IV, 346
68. .fîaufltébad) p ©aattett .IV, 349
69. Ärummbact) p Sen! .IV, 349
70. .gulgmünbmtg, Umbau .IV, 351
71. 33erfdf)tebene Soften IV, 289

72. 2Bafferbau=5ßor|c^üffe,31mürttiattüu IV, 339

2. SSefolbimgen bet @d)Ieufen= unb
©djmeïïenmeifter IV, 366

| 3. ^uragetoäfferforreUion, Unterhalt IV, 370

H. 2Bafferred)têtt>efen.

1. 35ermaItungê£often IV, 374
2. ©ebbten IV, 375
3. Einlage in bett sJlaturfc£)abenfottbs IV, 378

J. ©ermefîttttflétofiett.

1. SSermeffungëïoften, orbentlidie. IV, 383
2. .Çfantouêfarte IV, 384
3. îlîtetjinfe (.ffatafterbur. Sprimtrut) IV, 384
4. Sprobebermeffungen, Ütüiferftattungen IV, 385

gr.

634,035
8,100

6,000
10,010
3,300
1,800
6,000

10,000

6,972
80

400

280
1,574

13,200

6,800
5,300
1,042

SR.

10

65

30

53
52

80

gr.

809,505
12,800

620
15

5,044
120

13,285

3,150
10,961
17,913

1,841
12,742

113
689

8
170
983
389

13,201
2,177

234
4,940
1,474

13,544

SR.

18

15
05
30

75

80
48
45
60

80

50

95
70
90
20

30

gr-

5,880

3,300

11,022

5,326
5,300

SR.

30

gr-

175,470
4,700

620
15

5,044

3,275

1,350
4,961
7,913
1,841
5,770

33
289

8
170
983
108

11,627

234
4,940

12,501

SR.

08

15
05
30

10

80
48
45
30

80

50
47
43

90
20

50

428,870
108,870

04
04

320,000 — 714,895 90 925,926
108,870

11
04

— 211,030
108,870

21
04

320,000
5,582

96,169
96,169

10

91
91

320,000
8,000

43,000
42,000

—
714,895

1,314

80,877

90

50

99

1,034,796

5,380

80,877

15

40

99

— -

319,900

4,065

25

90

325,582 10 328,000 — 797,088 89 1,121,054 54 — — 323,966 15

11,919
17,136

1,637

95
80
50

14,000
20,000

2,000
— 16,498 60

11,679
18

1,615

10
60 16,480 —

11,679

1,615

10

3,579 35 4,000 — 16,498 60 13,312 70 3,185 90 — —

15,998
188
590

2,563

45
80

15

21,000

590

— 2,048
599

10,980

35
20

90

21,652
464
590

75
80 134

10,980

40

90

19,604

590

40

18,962 80 21,590 — 13,628 45 22,707 55 — 9,079 10
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102 — M 5 (54)

Staate-Iterfjramg Hanttm* Bern ftix &a« lafpc 1912,

Oledjnnng

1911.

Sorattfdjlag

1912.
fönten unît fttdjmmgsnibrilten.

9i o

Gnnnaljmett.

*•
Mnëgaben.

»ei
dtnnaljttten.

n»

StuSgaben.

Sr. «t. gr- SR.

Saufettbe ©erlualtiutg.

X. Pttumefen.

K.
1. 3luffi(^têïoften IV, 386
2. ©ebiifjrett IV, 387

gr-

38

9t.

95

gr-

1,046

s.

80

gr-

38

3t.

95

gr.

1,046 80

— — — — 38 95 1,046 80 — — 1,007 85

81,298

62,182
290,454
299,998

1,192,765
220,761
325,582

3,579
18,962

85

70
55
90
78
60
10
35
80

86,195

62,950
278,000
250,000

1,167,500
225,000
328,000

4,000
21,590

—

A. Bertoaïtnnggïojten tier jentralen Bannet»
tomltnng

B. BeatrtSbeljiirben
C. Unterhalt bet ©taatêgebâitbe
D. 9leuc §odjbanten
E. Unterhalt net ©trajjen
F. 9lette ©traben» nnb Britfenbanten
G. SBafferbanten
H. 2Bafferredjt§toefen
J. Berineffnngitaefen
K. ©djiffaljrt

SJÎefjr îtitêgaben als »eranfrf)togt gl-. 75,586.29

XI. JUtletyett.

A. {Rftffgalituna uttb »erjittfuna.
I. 9iU<ljal)Iuttg :

a. Slnletfyen toon 1895,
St. 43,167,500, 3 °/o V, 1

b. Inletten toon 1900
gr. 19,847,000, 3Vi % V, 1

2. Berjinfung:
a. 2lttlei£)en bon 1895,

8fr. 43,167,500, 3 % V, 2
b. 2lnleil)en toon 1900,

gr. 19,847,000, 3 Va % V, 2
c. 31nleif)en toon 1906,

gr. 20,000,000, 31/« °/o V, 3
d. ïtnïeifjen toon 1911,

gr. 30,000,000, 4 °/o V, 3

B. 3ln(etftett$foften.
1. $ßroöiftonen, transport!often unb Slgto V, 4
2. 2)rucftoften, Spublitationstoften V, 6
3. Soften bee Utnteifjens b. 1906, Slmortif. V, 7

4. ßoften beê 2lnleif)enê b. 1911, Stmortif. V, 7

(Soften beê 2Metf)enê to. 1900, Stmortij.)

18

46,846
358,717
42,487
13,800

797,088
16,498
13,628

38

60

10
90
15

39
60
45
95

89,978
54,284

324,786
638.700

1,275,371
238.701

1,121,054
13,312
22,707

1,046

45
61
60
85
87
46
54
70
55
80

3,185 90

89,959
54,284

277,940
279,982

1,232,884
224,901
323,966

9,079
1,007

85
61

50
95
72
46
15

10
85

2,488,427 93 2,415,235 — 1,289,124 14 3,779,945 43 — 2,490,821 29

580,000

153,000

1,312,425

700,000

700,000

200,000

—

597,500

158,000

1,295,025

694,645

700,000

400,000
800,000

— 597,500

158,000

1,295,025

694,645

700,000

1,200,000

—

— 597,500

158,000

1,295,025

694,645

700,000

400,000

—

3,645,425 — 3,845,170 — 800,000 — 4,645,170 — — — 3,845,170 —

14,430
1,000

92,000

178

65
65

14,000
1,300

92,000
10,000

—

2,000
—

17,772
1,323

92,000
10,000

55
05

— — 15,772
1,323

92,000
10,000

55
05

107,609 30 117,300 — 2,000 — 121,095 60 — — 119,095 60



(55) 5 — 103

Sfaafe-ltri^mmg to Hattftmg Bern für to Jatjv 1912,

Oted^nunn

1911.

&dtttnfdjlag
1912.

ftonten mti> f^tfynungsritJrrtltm
»1

dimtaljmcn. ftuëpben.

9te

dmttajjmen.

in«
Ausgaben.

Sr.

3,645,425
107,609

91.

30

Sr.

3,845,170
117,300

91.

Saufettbe $Be?ttttlittng«

XI. Jtaletycn.

A. 9tü(fjtt|lun0 uttb Stoainfttitß
B. Slnleiljeniïoften

SDÎeljr 9tu«go6en at« öeranfdjtagt gv. 1,795. 60

XII. 3Finan|wcfcn.

A. »ertoaltwnfléfofteu öct f?in<tn}l>iveftion
ttttb Sotnättenbitettiott.

1. 33efoIbung be§ Selretctrê V, 8
2. 33efoIbmtgen ber 31ngeftetttett V, 9
3. 23ureau= uttb Uteifeïoften V, 13
4. -JJUetismfe V, 13
5. IRecOtèïoftert V, 14

1. Sefolbungett ber Beamten V, 16
2. SSefoIbungen ber Süngeftettten V, 17
3. 33urectu!oftett V, 20
4. Srudfoften nnb 93nc(jbtnberfoften V, 22
5. Soften beê 5poftdjcc!ûerfet)rë V, 23
6. JJHetjinfc V, 23

C. srmt$f$<»ffnmien.

1. Sefolbungen ber Imtêfcfiaffner. V, 33
2. SSureanfoften V, 35
3. gjlietjinfe V, 36

Sr-

800,000
2,000

91. Sr.

4,645,170
121,095

SR.

60

Sr. 9t. Sr.

3,845,170
119,095

9t.

60

8,753,084 30 3,962,470 — 802,000 — 4,766,265 60 — — 3,964,265 60

5,500
8,313
3,359
1,080

409

35
33

20

5,500
10,000
4,500
1,080
1,000

—

237

80

10

5,500
9,399
3,304
1,080

918

90
27

40

— — 5,500
9,399
3,067
1,080

838

90
17

40

18,661 88 22,080 — 317 10 20,202 57 — — 19,885 47

22,500
33,733
2,304
4,147
4,869
1,160

30
66
75
60

17,000
34,800

3,000
4,000
5,000
1,160

— 531
64

80
90

17,000
34,150

2,701
4,560
4,956

960

55
05
24

— —

17,000
34,150
2,169
4,495
4,956

960

75
15
24

68,715 31 64,960 — 596 70 64,327 84 — — 63,731 14

61,698
4,331
1,820

30
62,000
5,000
1,820

— 61,866
3,366
2,901

80
70

— — 61,866
3,366
2,901

80
70

67,849 30 68,820 — — 68,134 50 — — 68,134 50

18,661

68,715
67,849

88

31
30

22,080

64,960
68,820

A. Stoiualtunpfofien ber ^inaitjbirefttatt uttb
2)dtttiinettliireïtton

B. $anton8bndjl)alteret
C. fttntöfdjaffnereten

Zeitiger 3tu«gabert at« üeranfd)(agt gv. 4,108.89

317
596

10
70

20,202
64,327
68,134

57
84
50

— — 19,885
63,731
68,134

47
14
50

155,226 49 155,860 — 913 80 152,664 91 — — 151,751 11



104 — As 5 (56)

Staats-Bßtfimmg très Bantmts Bern flir tras Jaljr 1912.

gtedjnung

1911.

ätoanfdjlag
1912.

unît $erijmm0srabrikett.
9t o Ii «

(Sitmtafjmctt. 8fo8gaben.

Stein«
(finmiljmen. Ausgaben.

Sv.

5,125
8,000
2,495

2,750
1,795

550

65

70

20,716 35

15,506

3,500
10,807
16,000

2,750
400

2,400
50,000
10,000
39,995

149,993
29,999

47,983
117,989

497,324

85

10

80
05
15

05
40

8t. «

5,125
8,300
2,500

2,750
1,800

550

21,025

20,000

5,000
13,000
10,000

20,000

2,750
1,750
2,400

60,000
30,000
40,000

150,000
30,000

40,000
130,000

1,000

40 555,900

Saiifeitbe &e¥tt>aftttttg.

XIII. fanötmrtfdjaft.

A. Sûetfctaltunflêfoften bet Sivettion.

1. Sefolburtg beê ©eïretftrê V, 38
2. Sefolbungen ber Slngefteltten V, 39
3. Sureaufoften V, 41
4. ^antonStierorjt :

a. Sefolbmtg V, 42
b. Sureau= unb Dleifeïoftert V, 44

5. Mietjinö V, 44
6. Siireaueinricfjtung V, 325

B. £<tnbt»ittf<fyaft.

1. fjbrberung ber Sanbmirtfcfjaft :
: a. ffbrberung im allgemeinen V, 46
b. fförberung beê Sôeinbaueê :

aa. aSerfuctie mit ameri!. IReben V, 48
bb. 9teblauêbefâmf>fung V, 49
cc. görbermtg beê äöeinbauee im

allgemeinen V, 50
c. Maifäfetprämien V, 51

2. £anbroirtfd)aftlicf)e Meliorationen:
a. Sefolbung beê .ÇMturtecfjniferê V, 52
b. Sefolbung beê ©epiUfen V, 53
c. Snreau= unb Steifefoften V, 54
d. Sobennerbefferungen V, 79
c. Sergroeganlagen V, 56

3. fyorbernng ber ^ferbejucljt V, 58
4. ffôrberuttg ber 1Rinbt>ief)jucf)t V, 63
5. gorberung ber .Rleinbiet)juc£)t V, 327
6. ^rämienrücterftattungen V, 67
7. ijagelberfidjerung V, 68
8. 3Jiet)ber|id)erung V, 69
9. Beiträge an Obftbaumfjflanjungen

langé àtaatêftrafien

Sv. 9t gt. «.

49

2,750

2,799

8,841

1,192

2,109

2,750

159,766
55,190
33,225

120,741
10,058
22,101
44,698

281,091

741,766

50

50

86

5,125
10,302

2,549

5,500
1,800

550
1,700

50

27,526

25,769

5,000
12,981

12,104
1,704

5,500
400

2,400
219,766

85,190
73,224

270,740
40,189
22,101
89,397

408,183

1,274,654

50

75

30

42
85

60
55
50
70
80
25
72
30

74

gt. w

5,125
10,302
2,500

2,750
1,800

550
1,700

24,727

16,928

5,000
11,788

9,994
1,704

2,750
400

2,400
60,000
30,000
39,998

149,999
30,131

44,698
127,092

532,887

45

95

92
85

55
55
75

86

88



(57) As 5 — 105

Staate-Errfptmtg trrg Bartten« Brrn für ta Jaljr 1912,

fftedjnung

1911.

SBoïanfdjfofl

1912.
tarnten mti» Itcdjmmgsnibrikßii.

9to

fêinnnljttten. 9tu§ö«kn.

)3c

(gttutafjmen.

in«
Ausgaben.

g*.

33,981
1,830

15,247
17,926
11,640

7,800
6,476

31.

70
70
42
99
06

88

gv-

34,500
2,000

16,400
17,450
11,250

7,800
5,500

SR.

Saufettbe ©erhmltung.

XIII. fanömirtfdjaft.

1. £anbnrirtfc£)aftltd)e «Schule:
a. Unteramt
b. £anbnnrtfc£jaftM)e Verfudje
e. Verwaltung
d. îtaprmtg
e. Verpflegung
f. VHetjittg
g. Irbeiten ber ^'oglinge

Vetriebêergeïmiê
h. Snbentarberänberung
i. Äoftgelber

k. Vunbeêbeitrag

2. ©utêtoirtfct)aft

1. Sanbnurtfctjaftlidje Soffitte
2. ©utönurtfdjaft
3. äftoftereibetrieb

(Veitrag an bas Vtenenïjauê.)

V, 71

D. SRolfmifdjttle.

1. Vtotfereifdjule :

a. llnterridjt
b. Verwaltung
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VtietjinS
f. Arbeiten ber Zöglinge

Vetriebëergebniê

g. Snbentaröeränberung
h. ßoftgelber
i. ©tipenbien

k. Vunbeêbeitrag

gv.

2,242

5,337
44,691
12,865

6,909

3t.

25

75
35

32

gv-

35,889
1,402

20,784
64,893
24,636

7,800

31.

57
57
90
35
07

gv-

6,909

3t.

32

gv-

33,647
1,402

15,447
20,201
11,770
7,800

3t.

32
57
90
60
72

81,949
434

15,300
14,909

99
90

51

83,900

15,500
15,750

—

72,045
6,182

16,700
15,552

67
60

81

155,406
5,984

970

46
40 198

15,730
15,552

20

81

83,360 79

7851,405 58 52,650 — 110,481 08 162,360 86 — — 51,879

23,713 69 5,000 130,405 17 107,977 07 22,428 10

1023,713 69 5,000 — 130,405 17 107,977 07 22,428 — —

51,405
23,713

951
3,658

58
69
42
80

52,650
5,000
1,000

— 110,481
130,405
31,150

08
17
75

162,360
107,977
29,417

86
07
34

22,428
1,733

10
41

51,879 78

30,399 27 46,650 — 272,037 — 299,755 27 — — 27,718 27

32,109
5,835

16,174
2,335
3,460
1,200

41
23
51
20

32,300
6,000

14,200
3,180
3,460
1,200

—

1,735
177

4,351
4,294

1,200

91
10
30
05

32,284
7,978

18,125
5,952
3,460

87
75
43
35

1,200

—
30,548

7,801
13,774

1,658
3,460

96
65
13
30

58,714
3,390

15,275
250

15,707

35
85

04

57,940

11,400
1,600

16,150
—

11,758
779

12,900

15,757

36

30

67,801
3,117

190
25

40
10

50

12,900

15,731 80

56,043
2,338

190

04
10

24,591 46 31,990 — 41,194 66 71,134 — — — 29,939 34

;

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 27



106 — % 5 (58)

Bfaafe-teftramg Banïrnt* Bern für ïra* laïjr 1912»

Sftedjnung

1911.

ätoanfdjlaa
1912. fatten uni» llerijmmgsritbrilttn.

»
dinnahttten.

DÛ*

%«§go6en.

9te

Einnahmen.

tlt«
SfoSpbeit.

Sr.

5,320
4,157
3,992
5,151
1,986
4,973

201,240
222,986

8,733
1,917

8t.

91
80
80
15

05
37
78
42
96

Sr.

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

185,000
202,400

2,000

8t.

Saufenbe &etbmlimtg.

XIII. fûttïitmrtfdjaft.

2. BîoHerei :

a. Blietjinfe uttb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube

c. ©eräte unb SJîafdeinen
d. Brennmaterial unb Beleuchtung
e. Bejahungen unb ïtrbeitslôfme
f. Berfchiebene Betriebêfoften
g. Btilchantauf
h. Sprobuïte
i. Sememe

(fiäjerei Battmooê.)

1. BWfereijct)uIe
2. BloUerei

V, 72

E. Söinterfi^ulen.
1. fianbmirtjchafttiche SBinterfdhuIe Stiitti:

a. Unterricht
b. Bertoaltung
c. Nahrung
d. Berpflegung
e. Biietâinê

Betriebêergebniê
f. iîoftgelber

h. Bunbeêbeitrag

V, 73

2. filiale in 8angentf)al :

a. Unterricht
b. Bermaltung
c. îtahrung
d. Berpftegung

Betriebëergebniê
e. Snbentarberänberungen
f. Äoftgelber

g. Bunbeêbeitrag

V, 73

Sr-

150
739

1,409
208

165

296,962
73,449

3Î.

95
60
24

70

41
92

Sr.

5,510
4,012
4,193
5,599
3,414
5,534

241,963
47,380
60,452

3t.

45
19
70
65
40
82
72

25

Sr.

249,582
12,997

St.

41
67

Sr.

5,360
3,272
2,784
5,391
3,414
5,369

241,963

st.

45
24
10
41
40
12
72

2,980 16 1,700 — 373,085 82 378,061 18 — — 4,975 36

24,591
2,980

46
16

31,990
1,700

— 41,194
373,085

66
82

71,134
378,061 18

— — 29,939
4,975

34
36

21,611 30 30,290 — 414,280 48 449,195 18 — — 34,914 70

25,274
5,300

26,017
6,750
6,980

93

50

27,200
5,300

24,000
6,550
6,980

4,045 95 31,343
5,300

25,300
6,550
6,980

73

80
— - '

— 27,297
5,300

25,300
6,550
6,980

78

80

70,822
21,697
12,556

43
80
44

70,030
18,750
13,225

4,045
21,960
13,031

95

29

75,474
334

53
60 21,625

13,031
40
29

71,428 58

86,068 19 38,055 — 39,037 24 75,809 13 — — 36,771 89

6,610
103

8,726
2,539

34
22
35
27

7,300
200

8,000
2,200

—
611

200
1,234

60 7,644
132

7,776
3,729

21
49
15
47

—
—

7,032
132

7,576
2,495

61
49
15
47

17,979
906

5,800
3,047

18
60

60

17,700

5,250
3,500

—

2,045
1,174
5,850
3,223

60
60

64

19,282

80

32
1,174
5,77,0
3,223

60

64

17,236 72

8,224 98 8,950 12,293 84 19,362 32 — — 7,068 48



(59) JVs 5 — 107

Sfaafs-Barfptnng; to Haitians Barn für iras Jaljr 1912.

fltedjnunß

1911.

Voranfdjlaß
fttmftn uni» ifredjtwttprubrilwit.

olj* 9te ins
îyiz. ($tnnalpten. »trêpkn. Einnahmen. Äulßakn.

: gr. SR. gr. SR. gr. SR. gr- SR. gr. SR. gr. SR.

i
Sattfettbe jöerhmltimg.

I XIII. fanötmrtfdjaft.

E. aSBintetf^wlcn.
3. filiale in îfîûttfittgen :

7,117 71 7,500 — a. llnterridjt 574 90 8,519 04 — — 7,944 14
201 11 200 — b. Verwaltung ; — — 218 24 — — 218 24

8,667 65 8,000 — c. Vaprung 616 75 9,203 95 — — 8,587 20
2,219 60 1,800 — d. Verpflegung 560 — 2,727 — — — 2,167 —

18,206 07 17,500 — Vetriebêergebnté 1,751 65 20,668 23 — — 18,916 58
669 25 — — e. Snbentarberctnberungen 954 60 — — 954 60 — —

5,730 — 5,250 — f. Äoftgelber 6,020 — 60 — 5,960 — — —
3,488 45 3,600 — g. Vunbeêbeitrag 3,587 61 — — 3,587 61 : —
8,318 37 8,650 — V, 74 12,313 86 20,728 23 — — 8,414 37

4. Sanbwirtfdfaftliclie SBittterfdjule Sßruntrut :

8,715 10 9,400 — a. Unterricht 49 — 9,100 49 — — 9,051 49
1,857 80 1,900 — b. Verwaltung 11 90 1,404 25 -— — 1,392 35
5,503 — 7,360 — c. Vaprung — — 6,454 90 — — 6,454 90
1,510 55 I 2 900 d. Verpflegung — — 711 75 — — 711 75
2,000 — \ e. VUet^inê — — 2,000 — — — 2,000 —

19,586 45 21,560 — Vetriebêergebnis 60 90 19,671 39 — — 19,610 49
4,702 60 6,000 — f. Äoftgelber 4,800 — — — 4,800 — — —
— — — — g. ©ttpenbien — — 250 — — — 250 —
4,146 62 4,400 — h. Vunbeêbeitrag 4,290 79 — — 4,290 79 — —

10,737 23 11,160 — V, 74 9,151 69 19,921 39 — — 10,769 70

36,068 19 38,055 1. Sanbwirtfd)aftlic()e 2ß inter)djule Uiiitti 39,037 24 75,809 13 36,771 89
8,224 98 8,950 — 2. filiale in ßangenttjal 12,293 84 19,362 32 — — 7,068 48
8,318 37 8,650 — 3. filiate in Vliinfingen 12,313 86 20,728 23 — — 8,414 37

10,737 23 11,160 — 4. ßanbwirtfd)aftlid)e SBinterfdjuIe Sßruntrut 9,151 69 19,921 39 — — 10,769 70

63,348 77 66,815 — 72,796 63 135,821 07 — — 63,024 44

F.
717 60 3,500 — 1. $nftrultionêïurfe V, 75 1,702 45 3,904 90 — — 2,202 45

2,344 20 4,000 — 2. Verfd)tebene Soften Y, 77 121 40 2,072 — — — 1,950 60

3,061 80 ; 7,500 — 1,823 85 5,976 90 — — 4,153 05

20,716 35 21,025 A. SBertomltoitflSïoften Her 2>tretttoit. • • 2,799 50 27,526 50 24,727
497,324 40 555,900 B. 8attiitoift|d)oft 741,766 86 1,274,654 74 — — 532,887 88

30,399 27 46,650 — C. ôanïmùrtfiljaftlidje 8d)ule 272,037 — 299,755 27 — — 27,718 27

21,611 30 30,290 D. aWolïmifdjttle 414,280 48 449,195 18 — — 34,914 70
63,348 77 66,815 E. 8anbbitrtf^aftlif|e SBinterfdjnlen 72,796 63 135,821 07 — — 63,024 44

3,061 80 7,500 — F. glttfdjfdjatt 1,823 85 5,976 90 — — 4,153 Ob

636,461 89 728,180
SBentger StuSgaBen at8 oeranfdjlagt g t. 40,754.66

1,505,504 32 2,192,929 66 — — 687,425 34



108 — JVs 5 (60)

Staate-Helming to Banten* Bern flir to Saftr 1912.

»edjnunft

1911.

Vorattfdjlag
1912.

nnî» itedjmmprubrümt. »olj:
dinnaljjnten. 9Cu3gaHen.

»ein:
<§tnnaljtnen. 8fa8flnben.

Sr.

12,010
3,632
1,360

17,002

73

73

13,503
1,210
3,616

270

69,388
4,229

14,597
3,643

25,816
45,930

65
30

20
20
30
55

90,344 20

5,108 24

50,000

55,108 24

17,002
90,344
55,108

gr. ».

12,510
3,000
1,360

16,870

13,500
1,200
3,700

625

70,000
4,000

15,500
3,800

27,000
46,700

92,625

5,000

50,000

500

55,500

73
20
24

16,870
92,625
55,500

162,455 17 164,995

£a»fe»be SBertoaltung.

XIV. Mtroefen.

A. »ertoxtltiwflSfofittt bet centralen gorfï»
Sertoaltung.

1. Vefolbung beê ©elretftrë.
2. Vefolbmtgen ber Slngeftellten V, 81
3. Vureait= uttb fReifeïoften. V, 84
4. Vlietjittfe Y, 85

B. govftpolijei.
1. gorftmeifter :

a. SSefoIburtgert ber gorftmeifter V, 86
b. Vureauïoften V, 87
c. Dîetfeîoftert V, 89
d. 2Rietjin8 V, 89

2. Jîretêoberförfter :

a. Vefolbungenber.lîreiëoberfôrfter Y, 90
b. Vureauloften V, 329
c. Steifefoften V, 94
d. Vtietjinfe V, 95

3. Oberbannmarte unb SDalbauffeljer V, 96
4. Sittteil ber ©taatêtoalbungen att

bett Soften ber Âreiêoberfbrfter V, 96

C. gfdtbetntta be« gorfttoefen«.
1. beitrage att Söalbrotrtfdjaftê^Iatte

uttb g'örberung beë gorfttoefenê im
allgemeinen V, 100

2. Verbauungen bon 2Bilbbäd)en unb
Stufforftnngen V, 102

3. Vorarbeiten jur Sanbeêauêftellung V, 103

A. fBeetomltuttpfoften
B. gorfOiolijei
C. prbtrung beg ^orfttoefeng

SBentgcr luêgaben a(8 berattfdjiagt gr. 1,993. 80

gr. at.

1,290
11,369

185
95

12,844 95

5,976
84

651

29,232
42

4,362

4,717

46,587

91,653

28,362

28,362

12,844
91,653
28,362

132,860

gr. at.

13,528
14,367
1,545

30
51

29,440 81

19,920
1,232
3,699

625

97,438
3,893

21,088
4,246

31,545

05 183,689

58 32,218

50,000
512

58 82,731

29,440
183,689
82,731

58 295,861

gr. at.

50
80
35

50
50
35
20

46,587

20

77

78

Sr.

12,238
2,997
1,360

16,595

13,944
1,148
3,047

625

68,206
3,851

16,726
4,246

26,828

- 92,036

30
56

86

35
45
45

35
20
35

15

3,856

50,000
512

54,369

39

80

19

16,595
92,036
54,369

163,001

86
15
19

20



(61) te 5 — 109

Staate-Berfjnmtg te Tanten» Bern fîir te lafjr 1912.

fRedjmtttg

1911.

Saranfdjfog

1912.
Itanten mti> ^ed)ttntt$$rnltntun.

91 a 9'

fêtnnaljaett. Ausgaben.

Stein«
©tnnafjmett.

Sr.

938,905
177,752

1,116,657

645
1,339

26,247

28,232

20,712
60,000
41,367

193,604
1,243
4,859

634
3,609

7,004

333,036

558
39,370
58,261

98,189

Sr. SR

925,000
175,000

1,100,000

10
90

500
800

26,000

27,300

82

95

40
95
50
47

15,000
60,000
42,000

195,000
2,000
6,500
1,000
5,000

5,000

97 331,500

600
40,000
57,000

3,000

39 100,600

Saufeitbe SBertoaltung.

XV. Staatsmolîiungcn.

A. £aut>t> «Mb ^ioifdiemutfcunaen.

1. £>auf)tnu|ungen V, 104
2. ,3toifd(jettttut)ungen V, 104

1. ©ttxïlofungen V, 105
2. ©rubenlofungen, îorf V, 107
3. 3Beib= unb Seljenjtnfe, ®raë= uttb

Sif^ettroub V, 109

C. Sôirtfftaftêfofto».
1. Sßalbfulturen
2. SBeganlagett
3. ^utlbfjne (Sannroartenlbf)ne)
4. jRüftlbfjne
5. 2Jlarc£)ungen, Sermeffungen
6. <Stetgerungê= uttb Serïaufêfoften
7. $etf)tëïoften
8. Serbauungen bon Sacklaufen unb

9îutfct)balbett
9. ©ebäuoereparaturen

V, 127

V, 128
V, 129
V, 130
V, 131

V, 133
V, 134

V, 135
V, 137

D. ®<f4)t»etben.

1. Sieferungen an Seredjtigte unb 9lrme V, 140
2. ©taatêfteuern V, 141
3. ©emeinbefteuern V, 149
4. ©cfjlnettenmaterial V, 156

960,663
178,976

1,139,639

2,156
673

26,834

15
20

35

29,663

70,915

4,122

75,047

650

650

SR. gr. gr. SR.

960,663
178,976

1,139,639

1,657

6l5
70 2,272

94,039
60,000
45,486

199,493
1,994
4,942
1,470

4,848
7,007

80 419,283

10

70

499
673

26,218

80 27,390

84

52

60
40
50

97
20

03

85

508
40,775
60,268

164

85 101,715172

S* SR

90

23,123
60,000
41,364

199,493
1,994
4,932
1,470

4,848
7,007

344,235

508
40,775
59,617

164

101,064

Beilagen zun Tagblatt des Grossen Bates. 1913 28*



110 — .Vi 5 (62)

Staafe-taftramg to ^antims Bern für to Jaftr 1912.

Stedjnnng

1911.

üBdYanfdjlttQ

1912.
gttntt^n mû JUdfraragsniitrilttn.

Stall
(üttnafjmen. Stuêgabcn.

Stein«
(Sinnaljmett. SlttSfidlien.

St. 91

45,930

5,000

50,930

1,116,657
28,232

333,036
98,189
50,930

662,732

Sr. 91

46,700

5,000

51,700

1,100,000
27,300

331,500
100,600
51,700

64 643,500

236,110
•. 11,681

14,685
902,887
146,390

3,494
18

1,315,265

47
05

35

230,000
11,000
13,355

911,607
146,390

500
100

87 1,312,952

Saufettbe Söerttmltimg.

XV. StaatsttiaUiuttgen.

E. älecfealtungifoften.

1. Slnteil her ©taaténmlbuttgett att
bert Soften ber .ffreiêoberfbrfter

2. Seitrag att bte llttfall= uttb iîratt-
ïettfafje ber Söalbarbeiter

V, 157

V, 157

A. 6a«bt« unb StoifdjennnlMtttßen
B. ftebennuljuttgett
C. SBirtidjaftëïajlen
D. Seidjtoerben
E. ®ertoattungêtaften

Stte^r Simtafjmeti atä öeranfdjtagt Sr- 26,642.80

XVI. Pomatten.

A. drtvafl.
1. ^adjtjittfe bott Sibilbomättett
2. Sßac^taittfe Don ißfruttbbomättett
3. SOiietjittfe bott $irä)engebäubett
4. Slietjinje bott 9lmtögebäubett
5. Slietjittje bott Stilitärgebäuben
6. (Srl'ôê bott Sprobuftett
7. SBerfdjiebette ©irtnatjmeit

V, 161

V, 162
V, 164
V, 165
V, 164
V, 166
V, 167

Sr. 9t.

1,139,639
29,663
75,047

650

1,245,001 35

Sr-

234,433
11,682
13,355

917,099
146,390

6,258
173

1,329,392 06

46,587

5,000

51,587

2,272
419,283
101,715
51,587

574,858 55

Sr. 91.

1,139,639
27,390

Sr. 9t

46,587

5,000

51,587

90

1,222
76

6,300

2,023

9,622

670,142 80

95

15

233,210
11,606
13,355

910,799
146,390

4,235
173

10 1,319,769 96

344,235
101,064
51,587

23
87



(63) Xt 5 — 1 1 1

Staats-Krifemma très Hantans Brrn flir fräs Safer 1912.

fftedjnung

1911.

SBavaufdjlag

1912.
ginnten unît Jtcdjmmpntbrilmt.

dinnaljmen.

ll)s
Slitëgaben.

91 e

dinnafyttten.

in«
ausgaben.

gi-

2,637
196
407

2,962
45,702

81.

05
35
32
09

gi-

5,000
500
500

4,000
48,000

81.

Saufeitbe ißeritmlhmg.

XVI. Pomanen.

B. SBirtf^aftêïoflen.

1. .fMturarMten uttb JSerBefferuttgett V, 168
2. 3Dîarc§uttgett, Sôermeîfurtgen V, 169
3. Sluffidfjtêïoften V, 170
4. Âaufê= uttb S3erpoi^tuttgê!oftett. V, 171
5. S9rartbt)erfi(^>eruîtgêïoften Y, 174

C. &ef<f>n>et*en.

1. ëfaotêfteuem V, 176
2. ©enteittbefieuern V, 182
3. Söaffermietaiitfe V, 186

A. drtrag
B.
C. Sefdjtoertien

Sölefjv (Sinnaljmett aïs öeranfdjtagt gv. 3,800. 80

gi-

4,132

1

156

81.

80

14

gi-

9,132
12

322
2,970

48,055

81.

80
70

96
89

gi- 81. gi-

5,000
12

322
2,969

47,899

81.

70

96
75

51,904 81 58,000 — 4,289 94 60,494 35 — — 56,204 41

21,068
20,622

1,341

56
40
92

21,500
19,000

: 2,500

351
7,647

575

39
40
25

27,194
27,095

2,096

91

38
50

26,843
19,447

1,521

52
98
25

43,032 88 43,000 — 8,574 04 56,386 79 ; — — 47,812 75

1,315,265
51,904
43,032

87
81
88

1,312,952
58,000
43,000

1,329,392
4,289
8,574

06
94
04

9,622
60,494
56,386

10
35
79

1,319,769 96
56,204
47,812

41
75

1,220,828 18 1,211,952 — 1,342,256 04 126,503 24 1,215,752 80 — —



112 — J6 5 (64)

Staat#-fetpttmg îrm fôantmt# Bent fur Ira# Jatjr 1912.

gttdjnung

1911.

$driutfdjla(!
1912. ftwttn nni) itcttjmmgsnibrikcn.

»1
(Sinnatjmen. %ugga6en.

9te

©iitnnfjjnen.

in«
Ausgaben.

Sr.

80,070
91,060

SR.

80
63

Sr-

66,250
89,550

SR.

Saufenbe ©ethjattiiitg.

XVII. iomancttkaflfe.

A. ginft UK <§utljafien V, 188
B. 3tttje für Kauffdjiilbett V, 188

SDÎeÇv 3tu8ga6cn als beranfdjlagt %v. 821.30

XVIII. Igjwtljekarkaflfe.

A.
1. ginfe Don §ppot£)e!ar=2)arIef)n
2. ginfe Don éarletjn an ©emeinben
3. ^3ittfe Don jeitweiligen ©elbanlagen
4. SßroDifionen
5. -JJiietjinS Dont SlnftattëgeMube
6a. 3inêb.3Meif)enê,D.l 897,gr.47,646,500,3°/o
6b. ginê beê2Meit)enê D. 1905, gr. 30,000,000,

3'/«%
6e. ginê beê Slnteitjenê Don 1911, gr. 10,000,000

4%
7. Soften b.Sinlöfung b.Souponê u.Obligattonen
8. Slmortifation ber ïlnleifjenëfoften
9. ^tnfe ber 35epot§ auf Kaffafctieine

10. ginfe ber $)ej?otê in Kontokorrent.
11. Sittfe ber Spareinlagen
12. Momentane ©elbaujnatjmen
13.aSerIufte

13.b@inlage in ben SteferDefonbê
14. ©inïommenêfteuern
15. ginê beê Stammïapitalê

1. ïaggelber ber S3ertoaItungêbet)ôrben
2. S3efoïbungen ber Seamten
3. Sefolbungen ber Ingefteïïten
4. Sftietjinfe
5. SBureauroften
6. fRec^tê= unb SBetreibungêïoften
7. Smolumente

Sr.

65,926

SR. Sr.

90,047

SR.

30

S*-

65,926

SR. Sr-

90,047

SR.

30

10,989 «3 23,300 — 65,926 — 90,047 80 — — 24,121 80

10,601,177
416,565
639,816
22,714
15,782

1,455,856
1,050,000

216,667

11,217
325,395

4,390,505
1,067,035
1,110,117

85,254

10,000
254,837
800,000

55
40
62
70
06
85

30
65
85
81
55
95

50

10,827,600
425,000
643,500

23,000
15,200

1,444,400
1,050,000

400,000

12,000
352,700

4,360,000
1,040,000
1,110,000

89,300
2,000

30,000
264,000
800,000

— 11,526,690
455,236
615,458
54,192
21,710

359

35
15
89
65

80

8,175

984
22,171
3,989

1,441,234

1,050,000

400,000
30,263

332,663
5,100,302

973,997
1,060,855

75,321
11,501
30,000

275,500
800,000

05

40
25
64
35

35

15
19
70
10
80

11,518,515
455,236
614,474

32,021
17,720

30
15
49
40
36

1,441,234

1,050,000

400,000
30,263

332,663
5,099,942

973,997
1,060,855

75,321
11,501
30,000

275,500
800,000

35

35

35
19
70
10
80

919,167 87 979,900 12,673,647 84 11,616,958 98 1,056,688 86 — —

9,339
47,500
87,726

7,000
27,178

452
2,451

10

70

87
35
80

13,500
47,500
88,500

7,000
15,500

500
2,500

—

17,746
6,238
3,302

95
60
40

9,284
47,500
92,534

7,000
56,106

5,743

70

60

40
55 495

3,302
05
40

9,284
47,500
92,534

7,000
38,359

70

60

45

176,745 22 170,000 — 27,287 95 218,169 25 — — 190,881 30



(65) JVÏ 5 — 113

Staat*-Brrfjnung to Battftm* Bern für to Jaljr 1912.

1911.

$oranfdjtog
1912.

ftimfcit mtî> $*djnmt00r»ta:itwtt.
9ti

(C'tnttabwen. Ausgaben.

ffte

öuunafiroen.

tn«
tfaëgaben.

gi--

800,000

91. 3r.

800,000

91.

Sttttfettbe SßetUmltwtg.

XVIII. ItypotyeKircKafjrc.

C. 3ttt# beS Stammfapitalé

gv.

800,000

91. 91. gi--

800,000

91. gi-- 91.

800,000 — 800,000 — 800,000 — — — 800,000 — — —

919,167
176,745
800,000

87
22

979,900
170,000
800,000

— A. Utoljertrag
B. ©ertoaltungëtoftett
C. 8tit§ be8 ®tatmnf«bttal§

V, 189

SDlefjr @innaf)meu al« »evanfdjtagt gr. 55,907. 56

XIX. ftantotmlbank.

A. »etriet>Sertri*g.

1. Sßedjfelertrag
2. Strife :

a. Sittêbeê91nlet£)enêb. 1899, Sr. 14,216,500,
3V«#/o

b. 3ittêbeê2Meifjettêt). 1911,gr. 10,000,000,
4%

c. Äoften ber Scuf>tmä=®tttlöfung
d. Slmortifation ber Wrtïettjettëîoften b. 1911
e. ©erfdjiebene Stufe

3. iprobiftottett unb 31ufbeu>at)rimgëgebûfyrett
4. Cantonale uttb ©emetnbefteueru

15. ©erlufte
\6. 21bfd)reibungen

7. $iträgettntttt auf Söertfcfirtften
8. ©erttmltungêïofteu

B. ertraget»ettocn&uttg.

1. llebertragung tu bie ©Jjegialreferbe für
§orberungert

12,673,647
27,287

800,000

84
95

11,616,958
218,169

98
25

1,056,688

800,000

86
190,881 30

1,542,422 65 1,609,900 — 13,500,935 79 11,835,128 23 1,665,807 56 — —

1,265,715

504,627

200,000

3,387
10,000

1,592,990
612,399
136,123
77,423

248,187
123,150

1,080,222

88

45

70

86
68
84
43
52
80
34

1^00,000

490,400

400,000

2,400

1,492,800
500,000
150,000

[ 100,000

950,000

— 1,422,825

10,561,600
745,582

30,777
49,823

50

52
03

95
35

490,398

400,000
4,534

13,316
8,637,032

11,751
200,930

14,828
545,761

1,262,233

85

50
80
85

60
66
40

91

1,422,825

1,924,567
733,831

49,823

50

67
03

35

490,398

400,000
4,534

13,316

200,930
14,828

514,983

1,262,233

85

50
80

60
66
45

91

1,334,284 94 1,100,000 — 12,810,609 35 11,580,788 57 1,229,820 78 — —

134,284 94 — —
129,820 78 129,820 78

134,284 94 — — — — 129,820 78 — — 129,820 78

1,334,284
134,284

94
94

1,100,000 — A. SetrtebSertrag
B. (Irtragltoertoenbung

V, 190

12,810,609 35 11,580,788
129,820

57
78

1,229,820 78
129,820 78

1,200,000 — 1,100,000 — 12,810,609 35 11,710,609 35 1,100,000 — — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 29



114 — JV» 5 (66)

Sfaafe-taftmmg to ßantmts Bmt für to Safte 1912.

Stedjnnnß

1911.

$oranfdjlnß
1912.

^tonten «nii Itfdjnttttgswbrilwn.
n

(Sinnahmen.

«h«

îHnbgaben.

9te

(Sinnahmen.

in«
MttSflaben.

S*- SR. Sr. SR.

£<titfettbe SBerhialtutifl.

XX. StaatsKaflfe.

A. Stufe 00» ©utbatxn.

ftr. SR. Sr. SR. 5c. SR. 8rr- SR.

280,091
47,091

539,855

121,253
28,874

6,483

3,536

69
80
05

10
44
91

60

250,000
47,000

547,000

113,000
10,000
5,000

—

1. gtttfe bon ©elbanlagen:
a. SBanïbepot V, 191
b. Obligationen V, 192
c. Slïtien V, 193

2. ginfe bon 95orfcf)üffen :

a. Spejialbertoaltungen V, 194
b. Oeffentliche Unternehmen V, 195

3. 3ibfe bon betriebenen ©ittfjaben
nnb S3erfpâtungêginfe .V, 200

4. betriebene Sinnafimen V, 201

211,276
46,727

609,081

156,567
43,941

5,482
9,167

66
25
25

59
87

07
20

4,217
706

9,114

6,134

82

55

10

207,058
46,021

599,966

156,567
37,807

5,482
9,167

84
25
70

59
77

07
20

— —

1,027,186 59 972,000 — 1,082,243 89 20,172 47 1,062,071 42 — —

B. 3inf« für ®(f)utt>ett.

390,730
16,409

703
1,389
3,831
7,500

48
60
50
15
70
03

400,000
20,000

2,000

7,000
8,000

—

1. ginfe für Oepotë :

a. ©he-jialbermaltungen V, 202
b. ©erichtticfje ©elbljinterlagen V, 205
c. 3lbminiftratibe (gelbhinter lagen V, 207
d. ©foegialforthê V, 209
e. 3Serf(hiebene Oe^otë V, 211

2. ©conti für Barzahlungen V, 215

3,543
29

52
10

288,609
25,845

599
1,299

14,067
9,382

67
36
98
02
86
93

2,244 50

288,609
25,845

599

14,038
9,382

67
36
98

76
93

417,786 16 437,000 — 3,572 62 339,804 82 — — 336,232 20

1,027,186
417,786

59
16

972,000
437,000

A. gtitfe boit ©«thabcit
B. Stufe für ©Ottilien

1,082,243
3,572

89
62

20,172
339,804

47
82

1,062,071 42
336,232 20

609,400 43 535,000 — 1,085,816 51 359,977 29 725,839 22 -— —
SDÎeljr (Siuitaljmeti al« öevanfdjfagt S1'- 190,839. 22



(67) JVs 5 — 115

Staate-Urtfjramg Hantem Bern für bas Jaftr 1912.

Dtedjnunß ©oranfdjfaß
litanten uni» ïtcdmunasntbrikett.

91 1 ff S Slté in »

1911. 1912. <$tmtal)t»e!t. Mttëflabeit. dêtnnapten. 'Jluößaden.

sr. Si. Sr. Si. Sr. si. Sr. Si. Sr. m. Sr- Si.

Saitfettbe &e?tt>aftttng 4

XXI. Pußett und Konfiskationen.

A. »ußeit.

171,511 80 130,000 — 1. ©efyrodjene Sufcen V, 221 180,134 90 745 179,389 90 —
23,656 70 30,000 — 2. Umgetoanbelte Sujjen V, 224 — — 25,976 28 — — 25,976 28
6,248 15 6,500 — 3. SÜerjä^rte Sitten V, 227 — — 6,609 — — — 6,609 —
4,605 30 500 — 4. 2lbmimftratit)£mgen V, 232 5,588 55 589 85 4,998 70 — —

878 24 1,000 — 5. Anteile an eibgenöfftfcljeri Sudelt V, 233 1,155 28 — — 1,155 28 — —

147,090 49 95,000 — 186,878 73 33,920 13 152,958 60 — —

B. »wftcimcrwenöMttfl.

6,189 53 5,000 — 1. Sejugêloften V, 237 — — 6,223 17 — — 6,223 17

2,959 90 3,000 — 2. Selofynungen an ©emetnbepoli^et=
biener nnb 5ßrit>ate V, 238 — — 2,627 30 — — 2,627 30

20,000 — 20,000 — 3. Seitrag an bie Sefolbmtg be§

spoligeitorpê V, 239 — — 20,000 — — — 20,000 —
17,000 — 17,000 — 4. Settrag an bie $ntmltbenîaffe beê=

felben V, 239 — 17,000 — — — 17,000 —
45,211 65 23,000 — 5. Anteil ber ©entetnben V, 240 — — 45,211 65 — — 45,211 65
45,211 65 23,000 — 6. Slnteil beê ©cfunbfjeitstnefenè V, 240 — — 45,211 65 — — 45,211 65

7,678 10 4,000 — 7. Ser|ct)iebene Sufjenanteile V, 244 — — 11,136 40 — — 11,136 40
2,839 66 — — 8. Sortrag 31t öerteilenber einteile V, 245 77,396 34 82,944 77 — — 5,548 43

147,090 49 95,000 — 77,396 34 230,354 94 — — 152,958 60

C. ©tfaij unt) «onftitattonen
4,140 05 3,000 — 1. ®r)ab V, 250 9,333 65 3,463 75 5,869 90 — —

514 — 100 — 2. .(îonfiefationen V, 252 24 90 — — 24 90 — —

4,654 05 3,100 — 9,358 55 3,463 75 5,894 80 — —

147,090 49 95,000 A. Jönjjen 186,878 73 33,920 13 152,958 60
147,090 49 95,000 — B. Sufeenbertoendunß 77,396 34 230,354 94 — — 152,958 60

4,654 05 3,100 — C. drfak und Äoitfisfatinneu 9,358 55 3,463 75 5,894 80 — —

4,654 05 3,100 — 273.633 62 267,738 82 5,894 80 — —

SKefjv (Sinnafytncu al« Bcvanfdjta.qt S1'- 2,794.80



116 — A» 5 (68)

Staat#-ürrfjramg tics Hatttan» Bern für fras Jafjr 1912.

t.

9ted|nung

1911.

ätoanfdjlag
1912.

gtuirtfit unît ^djnwngsrubrikcn.
9ti

(Sttnnaljitten.

Üs
Ausgaben.

»e
dhwaijnten.

t tt 5

Ausgabe«

gr-

78,796
14,640
14,770
2,008
5,297

9t.

40

10
70
57

70,000
14,000
15,000
2,000
2,500

9t.

ëaitfettbe

XXII. $agi>, ftfdjeret un) Scrgbau.

A.
1. $agbbateutgebiit)ren .V, 254
2. Anteil ber ©emetnben, 20 % • V, 255
3. Auffict)tê= unb Sepgêtoften V, 257
4. ^jebuttg ber Sagb V, 258
5. Vergütung ber @ibgertoffenfcf)aft V, 258

B. gtftfteret.

1. gifdjejettjittfe u. Sßatentgebüljrert V, 260
2. Aufftd)tê= uttb Sejugâïoften V, 326
3. ^jebwtg ber gifdjjudit V, 263
4. Vergütung ber ©ibgenoffenfcfyaft V, 265
5. gifcf^uctjtanftalt V, 266
6. Aecpfoften Y, 268

C. Bergbau.

1. 33ejblbung beë SAinen^nfpeftorS V, 269
2. @ifenerggebiifjicett V, 270
3. ©teinbrüdje :

a. ÄonjefftonSgebübren V, 271
b. @to<ïernftembrucb, Ausbeutung V, 272

4. Hebung bes 33ergbaueë

A. 3«gb
B. gifdjem
C. ÜBergbau

SDteljr (Simtaljmen atä beraufdjtagt. gr. 14,124. 78

gr.

84,684

767

2,980

9t.

20

60

02

80
15,920
17,454
2,000

9t.

60

45

gr-

84,603

2,980

9t.

60

02

g*-

15,920
16,686
2,000

9t.

85

52,675 17 41,500 — 88,481 82 35,455 05 52,976 77 — —

15,910
10,150

162
9,411

647

58
32
80
58
15

15,600
11,000

500
4,500

900
400

—

16,575
88

4,715
5,463
1,573

25
80

55
15

226
11,987
4,941

1,169
189

05
65
40

68
80

16,349

5,463
403

20

55
47

11,898
226

189

85
40

80

14,361 89 9,100 — 28,415 75 18,514 58 9,901 17 — —

1,000
2,041

173
831
421

92
43

1,000
1,500

175
325
500

— 2,286

173
1,859

84

92
65

1,000

973 57

2,286

173
886

84

92
08

1,000 —

1,625 35 500 — 4,320 41 1,973 57 2,346 84 — —

52,675
14,361
1,625

17
89
35

41,500
9,100

500

— 88,431
28,415

4,320

82
75
41

35,455
18,514
1,973

05
58
57

52,976
9,901
2,346

77
17
84

— —

68,662 41 51,100 — 121,167 98 55,943 20 65,224 78 — —



(69) JVs 5 — 117

Staats-Merffmmg tes Harrtarts Bern für tes Jafjr 1912»

9tedjminß Voranfdjlng
Itonfcit uni» $edjnmtgsrubrikcn.

il) « 9te in»
1911. 1912J. ©tnnaqttten. Huögaben. (fctnnnljmen. »Xuigaben.

S1'- 31. Sr. 9t. Sr. 91. Sr. 91. Sr- 91. Sr- 91.

Satifettbe ©erhmïtmtg.

XXIII.

A. SaKgt»erlauf.
54,347 50 — 1. ©aljborrüte auf 1. $ümter — — 55,726 16 — 55,726 16

1,095,271 30 1,100,000 — 2. flo^falj 1,635,795 — 495,302 65 1,140,492 35 — —
1,514 — 1,400 — 3. Safelfalj 3,875 — 2,835 — 1,040 — — —
1,255 — 750 — 4. Vleerfalj 1,995 — 645 — 1,350 — — —

14,431 40 16,000 — 5. ®etoerbefa% 39,522 65 24,046 05 15,476 60 — —
600 — 1,700 — 6. tÇetnfaïj 2,095 50 753 75 1,341 75 — —

1,686 — — — 7. geinfteê Vergolberfalj „©renal" 1,719 45 642 91 1,076 54 — —
214 40 100 — 8. ÜTafelfalj „Géréboê" 1,166 80 618 — 548 80 — —

| 55,726 16 — — 9. ©algöorräte auf 31. SJejember 57,626 52 — — 57,626 52 — —

1,115,921 90 1,119,950 — 1,743,795 92 580,569 52 1,163,226 40 — —

B. SSetrtebSfofien.

16,000 — 16,000 — 1. ginê beê Vetriebêlapitals — — 16,000 — — — 16,000 —
76,955 74 81,000 — 2. Sranêfjortïôften — — 80,173 30 — — 80,173 30

109,938 89 115,000 — 3. 3luërt)âgerlbl)ne — — 114,743 03 — — 114,743 03
9,295 30 9,800 — 4. SJlagajinlbline — — 9,1.46 90 — — 9,146 90

12,481 51 13,500 — 5. Vergütungen für Varjaljlung — — 12,913 23 — — 12,913 23
1,123 05 1,500 — 6. Verriebene Vetriebêloften — — 994 10 — — 994 10
2,051 65 100 — 7. Verriebene @imtal)men 340 40 — — 340 40 — —

223,742 84 236,700 340 40 233,970 56 — — 233,630 16

C. SEtertualtuuaöfoften.

12,160 12,160 — 1. Vefolbungen ber Veamten — — 12,159 95 — — 12,159 95
1,243 40 1,000 2. Vureautoften — — 1,162 60 — — 1,162 60
7,970 — 7,970 — 3. VMetjinfe — — 7,970 — — — 7,970 —

21,373 40 21,130 — — — 21,292 55 — — 21,292 55

1,115,921 96 1,119,950 A. Snljtierfauf 1,743,795 92 580,569 52 1,163,226 40
223,742 84 236,700 — B. Vetrtefigïoflen 340 40 233,970 56 — — 233,630 16

21,373 40 21,130 — C. ätotoaltunpfoften — — 21,292 55 — — 21,292 55

870,805 72 862,120 — V, 277 1,744,136 32 835,832 63 908,303 69 — —

jiSDleljr Sirtnaljmen als Devanfdjlagt %x. 46,183.69

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913. 30*



118 — JVs 5 (70)

Staats-î&rfimmg très Hanfmts Sent fîir tras Jaï|r 1912.

9tedjnung

1911.

Satanfdjlaß

1912.
fönten mhÎ> ilcttjimngsrubriKen.

9ta

Stnnafjttten. 'Kuëgafien.

9te

Einnahmen.

i il s

9lu§pbett.

gr.

107,954
690,885
36,126

SR.

65
55
70

68,000
500,000
32,000

sr.

Srtufeitbe SßerUmltuttß.

XXIV. Stcmpcl=$tcuer.

A. ®tcwt>elftfMer.

1. Stempelfiapiet
2. ©tempelmarfen
3. ©htelfarten=<gtemhel

V, 312

B.
1. Rohmaterial uttb Unterhalt ber ©eräte V, 317
2. ißroöifionen ber ©temhelberfäufer V, 317
3. Sejugêloften V, 319

C. !B«rtt»altuttôéKoften.

1. Sefolbung bes Sorfteherê ber

Stempelbertoaltung V, 320
2. Sefolbungen ber ïngeftellten V, 321
3. Sureau!often V, 323
4. ÎRietjinfe V,323

A. ©tembelfteuer
B. tBetïielrêfofteit
C. SertottltttttflSloften

üRetjr einnahmen at« ocranfdjtagt gr. 289,490. 55

gr.

103,524
763,365
40,614

SR.

75

50
5,904

9t. gr-

103,524
757,461
40,614

SR.

75

50

•gv. SR.

834,966 90 600,000 — 907,504 25 5,904 — 901,600 25 — —

19,276
39,585

286

85
42
25

17,000
34,000

300

— 468 60 20,253
42,190

1,079

30
45

— — 19,784
42,190

1,079

70
45

59,148 52 51,300 — 468 60 63,522 75 — — 63,054 15

4,500

5,400
3,418

550
85

4,500

5,600
3,500

550

—
—

—
4,500
5,600
3,855

550
55

— — 4,500
5,600
3,855

550
55

13,868 85 14,150 — — — 14,505 55 — — 14,505 55

834,966
59,148
13,868

90
52
85

53

600,000
51,300
14,150

— 907,504
468

25
60

5,904
63,522
14,505

75
55

901,600 25
63,054
14,505

15
55

761,949 534,550 — 907,972 85 83,932 30 824,040 55 — —



(71) JVÎ 5 — 119

Btaatö-Redjramg ttm fôanftm* Bmt flu* îra# Jaïjr 1912»

îKerfjmtttfl

1911.

jödtanfdjfofl

1912.
gtmrten uni» ^rtjmmgsrnbrihen.

9t

(iinna^ittcn

dl«
Äwgßaben.

9te

(Sinnn|nten.

in«
ftulßaüett.

gl'-

1,483,197
169,737
450,584

1,438

SR.

83
90
40

90

gv.

850,000
130,000
370,000

1,200

|SR.

Saufenbe ilernmltmtg.

XXV. «efrityrett.

A. Statte« util» ©eridûéfd)r«t&tt
und S8ctrcH»Uttflê= ttttö ftottturMmlet.

1. Sßro^entgebüifrett ber Sttmtêfdjreiber VI, 10
2. gije ©ebiifjren ber 91mtêfd)reiber VI, 261
3. @ebiiÉ)rcn ber ©eridjtêfdjreiber unb

ber 33etretburtgê= unb .Étmlursâniter VI, 56
4. SBejuqêîoften VI, 57

B. Staatéfanjlei.

1. fêmolumente, Sßatentgebüijren urtb
9laturaIifationêgebûf)ren VI, 60

fr

C. Werirtjtöfattjlcien.

1. ©bergeridjt, ©ebi'tfjren in 6iüi()nc^en,
.SanjIeU unb Sßatentgebü^ren VI, 61

2. 2krn>altung§gerid)t VI, 62
(©ebüfyren in ©traffacfjen, jte'lje IIIb, 6, 2.)

D. Sttfti} wttD Sßottsei.

1. ©ebüfjren ber Suftijbireftion unb ber

Sßoligeibireltion VI, 67
2. ©ebüfjren für 5Jiarft= unb .f?aufier=

patente VI, 65
3. Sßatenttajen ber £>anbelêreifenben VI, 65
4. ©ebüfjren für gat)rrabbeiuiEiguugen VI, 66

gi'.

1,149,173
397,995

520,595

SR.

49

gi'-

598
179,266

2,989
1,144

SR.

87
70

80
50

gï-

1,148,574
218,728

517,605

81.

62
30

20

gi'-

1,144

SR.

50

2,102,081 23 1,348,800 — 2,067,763 49 183,999 87 1,883,763 62 — —

38,588 35,000
50,845 100 95 50,744 05

38,588 — 35,000 — 50,845 — 100 95 50,744 05 — —

12,850

310

— 7,000

600

—
13,250

740
— — — 13,250

740
— -- —

13,160 — 7,600 13,990 — — — 13,990 — -— —

19,749

86,088

87,858
61,264

60

30

95

14,000

76,000

70,000
40,000

—
24,385

85,744
93,192
80,295

20

10

235

275
14,570

05

10

24,149

85,744
92,917
65,725

95

20

— —

254,960 85 200,000 — 283,616 30 15,080 15 268,536 15 — —



120 — AÎ 5 (72)

Staats-Iterfiramg fces fèantmts 3tm tîir ïras Jatjr 1912.

Stedjnunß

1911.

jRotuufdjlug

1912.
ftoirteti unit $etfynungsnibriken.

9t<

©tiutafjuten.

IM

ftuggaben.

9te

©imtaljtnctt.

ins
Äugguben.

gv-

1

3,212
14,112

450

3t.

99
90

gv-

3,000
12,000

200

3t.

Sattfettbe

XXV. ieiriiiitett.

E. ®trcftiott bcë ^ttnern.

1. flönjefftottägebü^rett VI, 68
2. ©etrerbef(^eiri=@ebüf)ren VI, 69
3. ©ebüfyrett bet §attbetö= uttb ©ewerbe=

ïammer VI, 70

F. $finatt3bivettian.

1. ©molumente uttb <SaIjauêmâget=
patente VI, 71

2. Sîeîurêïommtffion VI, 73

A. Wmtfc uttb ©ert^töf^reiber uttb Setreibuugg«
unb ^ouïurStttuter

B. ©taatSfanjlei
C. ©eridjlgfanjleien
D. ^uftij unb ^oltjet
E. $irefttou bei Innern
F. gftUttUjbireltion

SLtictjr Qfimtaljmett a(8 öeranfdjfagt gr. 633,893.15

XXVI. (jfrbfdfafts* unb Sct)enhungs=

Steuer.

A. ber uttb ®<t)enfuttu««
®teuet.

1. Orbentlidje Abgaben VI, 74
2. Anteil ber ©emeinben, 10 % • • VI, 75
3. Su&ett VI, 75

gv-

3,176
13,395

750

3t.

03
30

gv-

14
38

3t.

50
50

gv-

3,161
13,356

750

3t.

53
80

gv. 3t.

17,775 89 15,200 — 17,321 33 53 — 17,268 33 —

150

6,932

— 100

3,000

—
150

9,500 359
150

9,141

7,082 — 3,100 — 9,650 — 359 — 9,291 — — —

2,102,081

38,588
13,160

254,960
17,775

7,082

23

85
89

1,348,800

35,000
7,600

200,000
15,200
3,100

—
2,067,763

50,845
13,990

283,616
17,321
9,650

49

30
33

183,999
100

15,080
53

359

87
95

15

1,883,763
50,744
13,990

268,536
17,268
9,291

62
05

15
33

— —

2,483,647 97 1,609,700 — 2,443,186 12 199,592 97 2,243,593 15 — —

588,055
58,854
3,147

28
75
85

500,000
50,000
2,000

676,246
322

3,425

12
96
82

3,669
67,606

63
78

672,576

3,425

49

82
67,283 82

532,348 38 452,000 — 679,994 90 71,276 41 608,718 49 — —



(73) Ni 5 — 121

Staate-Berfinmtg to Bauten* Bern für to Saïjr 1912.

Stedjnung

1911.

$oranfdjfag

1912.
#0ttt*n utti> Jledjramgsratrrilttn.

Ät
(itnnaljnten.

Üs
Ausgaben.

»e
dtnnaljttten.

in»
Ausgaben.

gr-

10,969
392

SR.

08
70

gv.

10,000
500

SR.

Scwfeitbe îlserhmituitfl.

XXVI. ®rbfdjafts= uttö ^ttjcnkungs-
Steuer.

B. »ejuflgfoftm.

1. Sejug^robiftonett VI, 76
2. 33erfc|tebene 23ejugèfoftert VI, 77

A. (Srbfdjafti« unö ©^enïtt«p«@teuer •

B. löepgglofte«

SWeljr ©ttutafjmen ate oeranfcf)(agt $r. 154,754. 57

XXVII. Mafirerredtiteabgaben.

A. be# SBafTe#ve^t0(tbg<tben»

1. Abgaben VI, 98
2. 3lnteil be» 9laturfc£)abenfonb§, 10% VI, 102

B. SejMgStoftctt.

1. ®rucf= uttb attbere SBejugêïoften VI, 103

A. drtrag ber 2Baffemdjtëabgaben....
B. Sejugifdftcn

SDÎe^v Stnnatjnten ate öeranfcfjlagt %x. 4,366.40

gr.

35

SR.

51

gr-

12,197
301

SR.

83
60

gr. SR. gr-

12,162
301

SR.

32
60

11,861 78 10,500 — 85 51 12,499 43 — — 12,463 92

532,348
11,361

33
78

452,000
10,500

679,994
35

90
51

71,276
12,499

41
43

608,718 49
12,463 92

520,986 60 441,500 — 680,030 41 83,775 84 596,254 57 — —

105,050
10,505

65
05

100,000
10,000

115,373 11,050
10,432 30

104,323
10,432 30

94,545 60 90,000 — 115,373 — 21,482 30 93,890 70 — —

21 500 24 30 24 30

21 — 500 — — — 24 30 — — 24 30

94,545
21

60 90,000
500

115,373 21,482
24

30
30

93,890 70
24 30

94,524 60 89,500 115,373 21,506 60 93,866 40 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 31



122 — JVs 5 (74)

Staat#-teaming île# Bantxm# Bern flir tra# Jaftr 1912.

Stedjnung

1911.

&oranfdjIaß

1912.
gtmtfen uni» Iterijmmgsntbrilmt.

9t<

(§tnna|men. SKuëgakn.

9te

(Sinnirijnten.

in«
8lu§ßakn.

g*-

1,176,545
111,992

SR.

27

gt.

1,140,000
115,000

SR.

Saufettbe aScrtnaltung.

XXVIII. üirtfdjafts- itnî) llcinocrkttufs=
patentgebüljren.

A. aBirtfdjaflSlmtentflebflftreu.

1. ;patentgeMï)ren VI, 111
2. Slnteil ber ©emeittben, 10 % • VI, 114

B. »f*t<*ufSfleWU>rett.

1. Spatentgefmfjren VI, 117
2. ittietl ber ©emeiitbett, 50% • VI, 119

C. SB«îUô8ï0fï<tt.

1. ^ttfpeîttonê=, 2ojatiottê=, 9ejugê=
unb Srudïoftett VI, 120

A. SBirtf^aft^atentseBü^ren
B. SfcrïaufSfleliitljreit
C. äkjttßifoften

SIReljr (Smnaijmen aïs oeratifdjlagt gr. 36,804.69

g*-

1,211,233

SR.

55

gr-

34,870
116,257

SR.

60
86

g1--

1,176,362

SR.

95

gr.

116,257

SR.

86

1,064,552 73 1,025,000 — 1,211,233 55 151,128 46 1,060,105 09 — —

33,043
16,487

80
50

32,000
16,000

— 32,630 20 40
16,440

32,590 20
16,440

16,556 30 16,000 32,630 20 16,480 — 16,150 20 — —

517 65 2,000
450 60 450 60

517 65 2,000 — — — 450 60 — — 450 60

1,064,552
16,556

517

73
30
65

1,025,000
16,000

2,000

1,211,233
32,630

55
20

151,128
16,480

450

46

60

1,060,105
16,150

09
20

450 60

1,080,591 38 1,039,000 — 1,243,863 75 168,059 06 1,075,804 69 — —



(75) .Ys 5 — 123

Staat#-Berfptmtg tre# Bantmt# Bern für ta Jaïjr 1912.

9tedjniutß

1911.

SBoranfditaß

1912.
gtanfrit uttb Jterffmmgsrnbrikeit.

91

(Stmtajjmett.

Il Ij s

Skuêpfteit.

9te

fêtmtaljtttett.

in«
ÂuSpBeti.

S*-

1,122,920

20,917
1,500

38,491
46,000

5,383

3d.

75

85

15

07

S*

1,003,000

20,500
1,500

36,000
44,000

1,700

9Î.

Sattfettbe sBertualtung.

XXIX. Anteil am (frtrage des ^lkoljol=
monopols.

1. ^ïtrafl^Slnteil VI, 122
2. Sefämpfuitß beö MlfofjoltSntttb :

a. Spolijetbireliiott VI, 122
b. llnterïi(ï)tëft)efen VI, 122
c. Slrmenbtreftiott VI, 123
d. ©ireïtion beë $nttent VI, 123

1 -»• «X : : :VI'123

50tet|r ®innaf)men als Derattfdjlagt $r. 233,197.45

XXX. Anteil am Ertrage bet Sdjmeifer.
üationalbank.

1. @ittfct)ftbigurtg Doit 50 SRp. pro
Rimbert ber sJtotenenu|fion ber
.fîatttmtalbart! VI, 126

2. @tttfd)cibigimg bott 30 fRp. pro
$opf ber SBofjrtbebblïerurtg VI, 127

3Rcf)r ©innaljmen als »evaitfdjlagt gi\ —. 10

gr.

1,262,108

Si.

25

Sr.

20,269
1,500

35,950
44,000
24,491

31.

15

65

Sr.

1,262,108

3i.

25

Sr-

20,269
1,500

35,950
44,000
24,491

SR.

15

65

1,010,628 68 902,700 — 1,262,108 25 126,210 80 1,135,897 45 — —

100,000

193,763 10

100,000

193,763
100,000

193,763 10

100,000

193,763 10

293,763 10 293,763 293,763 10 — 293,763 10 — —



124 — JVÏ 5 (76)

Staat#-HMjramg to Hanfmt# 3tvn flir to Jafjr 1912»

ÜRcdjnunß

1911.

Soranfdjlag

1912.
gt0trtcn u#î> fUdjimnpnitrriltttt.

9t

(§i«najjmen.

i fj «

ftitignbett.

9t e

dimtnljmejt.

im
Ausgaben.

Sr. at. 3r- at.

Saufcitfce ©erttialtiiiiß.

XXXI. iUilitarftcucr.

A. «DtUit&vflettev.

Sr. at. Sr- at. Sr- at. Sr. at.

732,113
97,074
19,474
5,844

421,408

10
36
30
05
85

670,000
70,000
5,000
5,000

370,000
—

1. fianbeëattroefettbe (Irfatftflidjtige VI, 132
2. SonbeêobtBefenbe @rfal$flid)tige VI, 146
3. @rjai(|jflt<ï)tige SDeljrmcmtter VI, 149
4. atüdftänbe VI, 152
5. »ntetl ber @tbgenoffenfd»af: VI, 153

775,800
102,543
28,204
4,519

05
40
75
60

2,100
37

8,057
9,388

445,742

50
60
55
07

773,700
102,505
20,147

05
90
15

4,868
445,742

95
07

421,408 86 370,000 — 911,067 80 465,325 72 445,742 08 — —

B. Xasatiott#« ttttî» SBcjugätoften.

6,844
5,561

56,518

1,937

33,712

45
85
15

50

70

5,600
6,000

64,600

2,000

29,600

—

1. SSefoIbuttgctt ber Vlrtgeftetttert. VI, 154
2. îajationéloften VI, 155
3. SSe^ugstoftert, 2)rucf£often, 5Red)tê=

ïoften VI, 159
4. Anteil att ber SSefolbuttg bes

Âantotrê=,fîrtegê£ommtffctrâ. VI, 165
5. Anteil beê Sunbeë VI, 165

171

35,659

30

36

6,000
5,585

56,111

1,666

65

79

65
35,659 36

6,000
5,585

55,940

1,666

65

49

65

37,149 25 48,600 — 35,830 66 69,364 09 — — 33,533 43

421,408
37,149

86
25

370,000
48,600

A. 8Hilitärftetter
B. înrittionô= u*b ©epgöfoftett

911,067
35,830

80
66

465,325
69,364

72
09

445,742 08
33,533 43

384,259 6i 321,400 —
äJteljr Sinnafjtiten a(« »eranfdjtagt gr. 90,808. 65

946,898 46 534,689 81 412,208 65 — —



(77) Ni 5 — 125

Staat#-Kerfîntmg te Bantmt# Bern pit te Jatjr 1912.

9te^nu«8

1911.

Sotanfdjlag

1912.
gtontrn unî> |lcdjitmtg0rubriltcn. ftfllj

<£innaljjttten.

:etn:
dinnafinen. Ausgaben.

Sr.

2,492,318
697,652

1,820,112
196,299
74,203
39,058

5,319,645

3,081,362
866,944

35,669
5,689

987,838
62,722
53,060
35,932

5,129,220

17,508

20,202

114,147
156,040

3,197
5,274

19,146

385,517

Sr. SR,

90
27

43
80
83
39

2,500,000
699,200

1,775,000
197,800
15,000
5,000

62 5,192,000

592,
79

59
40

97
05
83
65

>,925,000
814,200

32,000
5,980

875,000
57,500
25,000
10,000

87 4,744,680

50

69

80
32
30
55

17,000

40,000

105,440
141,295

5,000
5,500

28,000

35 342,235

£attfettbe %£ertoattung.

XXXII. drehte Steuern.

A. StawtdaettWttiet.
1. ©rmtbfteuer:

a. alten Danton, 2,5 %o
b. Sm $ura, 2,3 °/oo

2. Äapitalfteuer :

a. 3m alten Danton, 2,5 °/oo
b. 3m 3«ra, 2,3 %o

3. îtadjbejûge
4. ©teuerbufjen

VI, 174
VI, 175

VI, 177

VI, 178

VI, 179

VI, 181

B. @in(ommendfteuer.

(Sinlommenêfteuer I. klaffe :

a. 3m ulten Danton, 3,75 %
b. 3m 3ura, 3,45 °/o
©tnïommenêfteuer II. klaffe :

a. 3m alten Danton, 5 °/o
b. 3m 3uia, 4,60 >
Stnlommenêfteuer III. klaffe :

a. 3m alten Danton, 6,25 %
b. 3m 3ura, 5,75 °/o
9la<^begiige
@teuerbn|en

VI, 185
VI, 190

VI, 193
VI, 195

VI, 197

VI, 198

VI, 203
VI, 208

C. Xasatfottê' un* »egugttofictt.
1. Soften ber <Sinïommenêjïeuerïom=

mifftonen VI, 211
2. Cantonale 9teïuri!ommiffton VI, 227
3. SBepgêprobtftonen :

a. Sßermögensfteuer VI, 216
b. Êinlommensftener VI, 216

4. Soften ber @teuerge|e|rebtfton VI, 217
5. @ntfd)ctbigungen an bie ©emetnben VI, 218
6. SSerfc^tebene Sejugêloften VI, 225

Sr. SR.

2,508,715
710,750

1,922,750
194,390
100,818
56,010

5,493,435

3,403,361
992,944

38,005
6,297

1,077,931
76,797
34,970
17,445

Sr. SR

51
27

76
63
76
06

99

5,647,752

334

334

40

25

12
54

14,388
326

2,245
1,585

18,544

Sr. SR.

2,494,327
710,424

1,920,505
192,805
100,818
56,010

565,474,891

06

40

40

192,221
57,433

528
254

12,724
1,249

264,413

17,543
33,763

120,458
167,807

691
5,303

22,161

67
60

80
80

81
61

3,211,139
935,510

37,476
6,042

1,065,206
75,547
34,970
17,445

29 ),383,338

367,728

20
84

23
18

65
55
76
06

43

58
90

20
60

44
39
12
54

77

96

3r.

17,543
33,763

120,458
167,807

691
5,303

21,827

367,394

20
84

86
51

05
10

56

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913. 32"



126 — Xi 5 (78)

Bfaafe-fefjramg fce« Hantmt# Bmt pit fras Hatjr 1912,

Otedjuung

1911.

IBorattfrfjlag

1912.
fttmlen rntii Itedjmmgsrabrikeit.

9t

fêintt tauten.

Ol)*

îtulgaben.

9t e

(ftnnaljtiten.

in*
'Xttëgaitett.

gr-

11,000
40,100

8,738
1,755

SR.

01

gr-

11,000
43,500
12,000
1,755

SR.

£aitfettbe SScthialtuiig,

XXXIL Hirchtc Steuern.

D. Slertottltuttfl^foften.
1. SSefolbungen ber SBeamten VI, 228
2. Sgefolbungen ber Stngeftellten VI, 229
3. 58ureau= uttb Dîeifefofteri VI, 233
4. SMetjinfe VI, 236

A. ISBermoftenSjietter
B. fêittïonuitenêjiteuer
C. ïajationë* uttb SBepgëfaften
D. jBerumltitngSifoftett

SRefjr einnahmen a(8 beranfdjlogt gr. 903,506.44

XXXIII. iltniorljericfeljettc«.

1. (Srblofer 9tad)Ia&
2. Slnontjme ûîûtïerftatturtgert VI, 249
3. IReferöe (für bie Soften ber @rwtb=

bu^bereittiguttg) VI, 249
4. 3uiretfung art etnert gonbê für

©rünbung einer $en[ions= unb
^nOalibenfaffe VI, 249

3Ref)v ïïuêgabeit a(« »eranfdjtagt gv. 150,400. —

gv. SR. gr¬

il,000
43,400

4,984
1,755

81.

20

gr- SR. gr¬

il,000
43,400

4,984
1,755

SR.

20

61,593 01 68,255 — — — 61,139 20 — — 61,139 20

5,319,645
5,129,220

335,517
61,593

62
87
35
01

5,192,000
4,744,680

342,235
68,255

— 5,493,435
5,647,752

334

99
06
40

18,544
264,413
367,728

61,139

56
29
96
20

5,474,891
5,383,338

43
77

367,394
61,139

56
20

10,051,756 13 9,526,190 — 11,141,522 45 711,826 Ol 10,429,696 44 — —

1,796

22,297

05

17

—
— — — 400

100,000

50,000

— — — 400

100,000

50,000

—

24,093 22 — — — — 150,400 — — — 150,400 —

•



(79) M 5 — 127

15tt>eife JVßfeiftmg.

ber

erroogenjpßeftcmMeife
(^ktiorn unit JJafluif«).

I. Innung îles Stummuermogeits.

II. Hed)tmttg î»e0 fetriebmiermogetis.

1912.

sfc>£2'%*iDN^--—



128 — N» 5 (80)

StaaMteäpwatg. to Bantxtm Bern Tür to Jaï|r 1912.

@latrt> bee Staatebermögene ont 81. Sejerofeer 1911. ^evitibgenSs

©oH. $afcen. ftowten unb iRedtmtngërubtifm. Soll.

Sr. 91. Sr. 91.

I. Sttttnmücrtnögcn.

A. äBalÖuttflcit.

Sr- 91.

16,303,650 ©runbfteuerfd)aj$ung gr. 16,303,650. —. SBalbanläufe
Viehrerlitë
Serlauf bon Stedten.
Vtinberïoften
Söafferberlauf

126,949
4,777

574
90

1,300

60
70

16,303,650 — — — Summe ber ïllttben. VII, 1 Summe ber Vermehrungen 133,691 30

B. Domänen.
*)

©runbfteuerfäjahung gr. 41,921,850. —.

*) (Eimlbotrtänen gr. 36,488,686.—
^Pfrunbbomänen §r. 5,433,164.—

31,921,850 S)omänenan!äufe
9Jie£)rerIöö

Schatjungêerhohungen
Sôafferberïauf
Verlauf bon Steckten.
Mnberloften

39,510
138,416
561,751

500
3,322
3,150

95
20
50

45
gr. 41,921,850.—

31,921,850 — — — Summe ber 2lïtiben. VII, 2 Summe ber Vermehrungen 746,651 10

C. $>omänenfaffe.

412,568 78 1. @ut£)aben für Verläufe VII, 4 5ieue ©utljabett :

Von Sßalbberläufen
Von £>omänenberläufen

7,237
245,223

30
15

— — 2,689,785 — 2. Schulben für Anläufe VII, 4 Strahlung bon Kauffchulben 617,454 95

1,544,327 43 — — 3. £>hhothelarlaffe, Kontokorrent
VII, 5 Sinnahmen für Kaufguttjaben 80,963 10

1,956,896
732,888

21
79

2,689,785 Summen ber îtltiben unb ber Sßaffitoett.
üteine Sßaffiben.

Summe ber Vermehrungen 950,878 50

*



(81) té 5 — 129

Btaafe-Berfjmmg très ^antrnts Berit für üa* Saïjr 1912

^cräitberttitficit. (Siattb beê <5taat§9ermi>gett3 am 31. Sejent&ev 1912.

gaftett. Konten unb Ülcdimittfltirubrtfe». @00. $afrett.
Sv. 9t.

I. Stammuermögen.

A. Üßalbungen.

gl- 9t. gr. 9i.

7,237
75,809

150
2,235

30 äßctlbtierföitfe ((Mos),
•ütefyrltoften.
Soâfauf bon ©erbituten.
2JiinbererIôê.

©runbfleuerfctjatjung gr. 16,351,910. —. 16,351,910

85,431
48,260

30 Summe ber töerminberungen.
steine ißermetjrung.

©umme ber Stttiben VII, 1 16,351,910 — — —

B. Romanen.

©runbfteuerfctiaijung ffr. 42,158,107. —.

*) Stötlbomünen gr. 36,827,776. —
^frartbbomäiten gr. 5,330,331. —

245,223
2,490

27,190
101,470
134,020

15

95

üDomcmenbertäufe (Srloê).
SRinbererlbâ.

•Dîeljtfoften.
©cfjaijungêrebultionen.
Abtretung b. 5ßfrunbbomänen.

32,158,107

gr. 42,158,107. —

510,394
236,257

10 ©umme ber 33erminberungen.
fReine SSermetjrung.

©umme ber 2lttiben VII, 2 32,158,107 — — —

C. $0tttänen!affe.

80,963 10 Eingang bon ©utfjaben. 1. ©uttjabeu für Sßerläufe. VII, 4 584,066 13 — —

126,949
39,510

617,454

95

95

9leue ©Bulben :

Söatbantäufe.
Somänenantäufe.

Stuêgaben :

Ibjattfungen.

jä. ©Bulben für 2Infäufe VII, 4

3. §t)f)Oti)efar!affe, Kontokorrent
VII, 5 1,007,835 58

2,238,790 —

864,878
86,000 50

©umme ber SSermtnberungen.
fReine 33ermet)rung (33er=

minberung ber reinen ©d)ulb.)

©ummen ber 3I£tioen unb ber Spafftben
Steine Sßafftben

1,591,901
646,888

71
29

2,238,790 "

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913- 33



130 — As 5 (82)

Sfaafg-ïirtïjmmg ta# Hattfxm# Brrtt für tag Mjr 1912.

©taub bcé ©taatäbmuöflens am 81. Sejembev 19 LI.

©oa. #<rbett. Wanten uttb »«(tjnunflSrubrttcn. ©QU.

9«.

249,262,194
9,937,273

300,000
335,584

1,475,848
8,390,721
5,809,646

».

50
15

53
20
80
35

7,938,526

1,008,657

284,458,452

3,175,029
22,103,440

1,475,088
2,001,325

42,101,841
55,156,573
53,358,717
30,669,971

17,230,976
14,659,691

4,536,749
1

2,700,000
25,000

866,224

250,060,628

50

10

13

50
09
Ol
80
09
10
26
50

19
95

05

45

99

8*.

1,544,327
48,145,000
30,000,000
10,000,000

304,515
117,202,715
23,878,004
29,606,364

3,176,631

600,894

264,458,452
20,000,000

42,101,841
2,778,111
6,502,555

83,160

24,216,500
1,000,000

348,923
418,766

64,048,126
34,893,902
46,824,000

2,028,891
2,700,000

812,166
1,303,684

230,060,628
20,000,000

».

43

13

09
20

04
49
76
13

50

84
94

99

I. SStammoennögen.
D. §Wot|jefarfajfe.

1. Sarlefjn auf ©runbpfanb.
2. Sarletyn att ©emeinben.
3. Immobilien.
4. Kaffe uttb ©egenredjnung.
5. Kantonalbant.
6. Söertfdjriften.
7. Staaiêfaffe, Kontokorrent.
8. Somünentaffe, Kontokorrent.
9a. 3litleif)en bon 1897, 3%.
9b. Snleifjen bon 1905, 31/« 0/o-
9°. 2lnleif)en bon 1911, 4%.

10. lnIeif)ettë=3ïmortijation.
11. 3)epotê gegen ®djulbfcE)eine. 1

12. 2)ej)otë in Kontokorrent. J

13. Spartaffe=@inlagen.
14. âtnfe bon ©uttjaben, ^robifionen tc.
15. ginfe bon ©Bulben, Abgaben tc.
16. ©etoinn nnb Serluft.
17. Snleifjenëïoften.
18. Seferbe=f$onbë.
19. ,3nfel=Sf)itaL

Summen ber Sftiben unb ber Spaffiben.
Seine Sftiben (Stammtapital). VII, 6

E. Katttonatban!.
•Raffe.

Sdjmeijermedjfel.
grembmedjfet.
fmtterlagenluedjfel.
fjauptbant unb Filialen.
Sttrebitierte.
Korrefponbenten.
2öertfd)riften.
Sombarbborfdjüffe.
S)arlei)tt.
^t)pott)etar=3tnIagen.
|>t)j)ott)etarfdjulben.
âmmobitien (intl. Santgebäube).
SSobiliar.
3lnleit)en.
Seferbefonbê.
Sfiejialreferbe für ebent. Kurëbertufte.
Sjjejialreferbe für gorbcrungen.
Sepotredjnungen.
Sf)ar=@inlagenfd)eine.
Kaffafdjeine.
Sccefüationen.
Sotationêtapitat ber ^ibeiganftatten.
©rûnbungêfoften neuer giiiaten.
^tttfenbortr. u. Sûdbiêïonto aufSöedjfeln.
@ett>imt= unb Serluftkonten.
Summen ber Sftiben unb ber Sßaffiben
Steine Sïtiben (Stammtajntal). VII, 6

Seite 35artet)tt.
Seue Sarle^n.

Sinnatjmen
35ef)ot in Kontokorrent
Srloerbungen
6inja£)Iungen
Süctjablungeu
Smortifation

Singelôête Obligationen.

Sepotküdjatilungen

®inlagen=3tüdäat)lungen
Seue SHtibjinfe tc.

Sbja^ïung bon ginfen ÎC

Koften u. ®rtragê=3lblieferung
3inê
®ntna()tne
Stüdjabtungen

Summe ber Sermeljrungen.

Seite ©uttjaben unb Süd=
jatjlungen bon Scfyulben

Summe ber Sermetjrungen

».

24,378,528
1,775,260

80,760,985
14,306,545

547,000
10,485,940

707,502
498,500

470,507
5,318,700
3,288,750

10,886,589
12,700,935
11,523,169
12,637,967

11,059

192,103

190,490,046

418,278,834
520,424,952
103,344,242

8,067,387
381,647,503
207,140,515

1,081,075,754
34,680,686
23,160,712
4,885,479
9,718,814

161,359
537,172

46,007
412,500

21,000
457,955,247

21,965,716
12,996,500
4,523,610
2,700,000

5,000
2,150,000

39,631,638

3,335,530,633



(83) JVs 5 — 131

Staafë-tofymm# fte» Hanftm» Bern fxtr Ira» Jaïjr 1912.

^errtitberuitgc«.

$a&eit.

Stöiti» bee ©taatêbermôôenê aw 31. Sejembev 1912.

Stouten unit SRe<f)mtna£vubvifeu. @0«. ^abett.
St¬

il,315,546
486,008

80,759,908
14,874,771
7,164,001

10,159,201
171,010

498,500
13,384,200
5,141,376
9,592,063

11,891,560
11,835,128
12,637,967

332,663
54,035

192,103

190,490,046

418,484,241
518,347,137
103,161,267

7,569,159
381,647,503
191,486,823

1,083,422,492
33,786,730

7,112,314
6,642,195
2,185,730

78,199
1,111,821

46,007

115,684
472,352,588

32,731,769
26,731,000

4,070,922
2,700,000

15,000
2,186,267

39,545,774

3,335,530,633

05
35

92
08
80
73
40

46
60
09
23
70

75
41

57

51
85
76
95
12
84
54
52
82
62
80
15
99
20

84
20

87

®ar!el)n=Stücfäal)lungen.
Sarleljnkudfjaljluttgen.

Sluêgaben.
SSepotküdjüge.
Stüdjatjlungen urtb Verlauf.
Stüdjüge.
Sinjaljlungen.

gäütg geworbene Obligationen

®e)jot=@itt3of)lungen.

ïleue (Einlagen.
Eingang non ginfeu K-
Sieue Spafftöginfe tc.

Stmortifation.
Stnlage.
©epotê.

Summe ber Sterminberungen.

Steue Sdjulben unb @in=

gänge bon ©utijaben.

Summe ber SSerminberungen.

1. Stamimiermögen.
D. §D|>otl)eï«rl#ffe.

1. 25arleïjn auf ©runbpfanb
2. Sarle^n an ©emeinben
3. Immobilien
4. Äaffe unb ©egenrec^ming.
5. Kantonalbanl
6. Söertfdjriften
7. Staaiêfaffe, Kontokorrent
8. SDomänenfaffe, Kontokorrent
9.a3lnlei£)en bon 1897, 3%
9.b3Meif)en bon 1905, 31/« %
9.° ÏCnletijen bon 1911, 4%

10. 2tnIeit)enë=2lmortifation
11. ÎJepotê gegen ScE(ulbfc£)eine
12. 2)ejjotö in Kontokorrent
13. Spar!affe=<SittIagen.
14. Dinfe bon ©utfyaben, Sßrobifionen îc
15. Ijinfe bon Sctjulben, Abgaben tc
16. ©eloinn unb Sßerluft
17. Inleifienâtoften
18. 3teferbe=g-onbê
19. 3nfel=Spital

Summen ber Slltiben unb ber Ißaffiben
IReine Slftiben (Stammïapital) VII, 6

E. Kontonalbanf.
Kaffe
Sdjlbeijertoecfifel
grembtoecfyfel
.Öinterlagemuec^|et
^auptbant unb Filialen
Sffrebierte

Korrefponbenten
Sßertjctjriften
Sombarbborfdfüffe
25arlef)n
£)typoti)efar=lnlagen
|il)pot^etar)(f)utben
Immobilien (mtl. SBanlgebctube)
Mobiliar
SMeifjen
Steferbefonbê
Spejialreferbe für ebent. Kurêberlufte
Spejialreferbe fur gorberungen
Sefjotrectjttungen
Spar=®ittlagefct)eine
Kaffafdjeine
Icceptationen
Sototionêlapital ber Dioeiganftaiten.
©rünbungstoften neuer fji'lialert
ginfenbortr. u. ÎRiictbiêtonto auf Söedjfetn
®etoinn= unb Sßerluftkonten

Summen ber lltiben unb ber ^affiben
Steine Iftiben (Stammïafjital) VII, 6

SV. SR. St- SR.

262,325,176 60
11,226,524 80

300,000 —
336,660 69
907,623 05

4,773,720 —
3,136,385 54

— — 1,007,835 58
— — 47,646,500 —
— — 30,000,000 —
— — 10,000,000 —
— — 332,507 50
— — 125,268,215
— — 25,730,630 85
— — 28,311,837 80

8,747,902 20 — —
— — 3,488,590 20

687,053 80
— — 654,929 75

292,441,046 68 272,441,046 68
20,000,000 —

2,969,622 34
24,181,254 61 — —

1,658,062 35 — —
2,499,553 30 — —

55,189,339 91 55,189,339 91

72,354,360 25 4,322,206 76
52,990,680 98 8,481,257 11
31,563,927 30 — —
16,048,397 38 — —
15,474,259 78 —' —
22,192,775 84 — —

3,962,100
1

— — —
X

23,804,000
— 1,000,000 —
— 348,923 04
— 513,451 43
—- 78,445,468 08
.— 45,659,954 42
— 60,558,500 —
— 1,576,203 90

15,000
1,076,084 05 1,058,293 66

— 1,217,820 78

302,175,419 09 282,175,419 09
20,000,000 —



132 — A« 5 (84)

Sfaafe-toijmmg te# Jkantvm Bmt für frag Jaljr 1912.

beä Staatööeviuijflens am 31. Sejembev 1911. 5Bermögeit3=

Soll. gaftett. ftonten wttö Sttecfyttunaërubrifttt. @oU.

5v. SR. Sv. SR.

I. Statnmocrmögcn.
Sr. SR.

F. Hnleiljen.

1. 9ïnleif)ett bon 1895, fît. 43,167,500,
3 %.
Stateit be« ©tammber»

mögen« S1'- 42,961,000. —
Anteil ber ©taatsfaffe

(©ielfeH, ©taatslaffe) „ 206,500.—

— — 42,961,000 — SRitdjafjIung 391,000 —

Sr. 43,167,500. —

2. Knieten bon 1897, Sr. 48,145,000,
3 °/o. ©telje D, fjtjpotfiefarfaffe.

3. 2lttlei))en bon 1899, §r. 14,216,500,
3'/a °/o. ©iefje E, Santonatbanf.

4. 5ïnlet£)en bon 1900, Qx. 19,847,000,
3'/a %.
Stnteit beä ©taramber«

mögen« gr. 8,212,220. —
Anteil ber ©taatsfaffe

(©telje H, ©taatsïaffe) „ 11,634,780.—

— — 8,212,220 — Viicfjaijlung 71,500 —

Sr. 19,847,000. —

5. 9Meifjen bon 1905, fÇr. 30,000,000,
3V2 °/o. ©ietje D, Çtibotlfeîarfaffe.

6. 3lnlei|en bon 1906, 3?r. 20,000,000,
3 Va °/o. @te£|e H, ©taatêfaffe.

7. 5lnleit)en bon 1911, gr. 30,000,000,
4 °/o. ©ietje D, §t)petl)efar!affe, E, Sam

tonatbanf unb H, ©taatêfaffe.

— — 51,173,220 — Summe ber S)3affiben. VII, 7 Verminberung ber ScEjuIb 462,500 —

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

358,560
350,000
859,000

1,724,500
215,000

3,120,000
500,000

807,200
2,050,000

980,000
1,980,000
1,185,000

504,000
1,768,500

—

—

—

Ga- ©t(en6o|nfa)iita(ten.

1. §uttîûit=2BobIÎ)uien=S8af)n.
2. .éa«Ie=lîonoIftngen=2;f)itn=S8ûf)n.
3. Spie3=@rIenbad)=Vaf)n.
4. Vern=ïleuenburg=Vaf)n.
5. 23ern=2öorb=Vaf)tt.
6. @aignelégier=6f)aujbefonbê=S8aî)tt.
7. S)3runtrut=S8onfot=©renäe.
8. ©iirbetf)aI=Sa^n.
9. greiburg=ÎJfurten=3nâ=S8af)n.

10. ®r£enbacf)=3toet(immen=Saf)n.
11. Satgnelégter ©lobelter=Vafjn, neue

©efea^aft.
12. SenfethaI=Val)tt.
13. 93îontreuj=Verner Oberïanb=S8a|n.
14. S8ern=Sc^roaQenburg=S8af)n.
15. Verner Élfienba^n.
16. SoIotl)um=2)[lünfter=S8ahn.
17. 8angentf)al=3ura=$8aï)tt.
18. Ûîamfet=SumtsmaIb=|)utttoil=Vaf)n.
19. Sern^oEtîofen«2Borblaufen=S8a£)n. llebertragung bom Vetriebê=

Âafjilaï ber Staatêfaffe 293,000

—

22,348,260 — — — Summe ber 3lïttben. VII, 8 Summe ber Vermehrungen 293,000 —



(85) Ni 5 — 133

Staate-Hrrfemmn to Banteng Bern pit to Safer 1912,

«erättfcerttttQen.

#abeu.

Staub bcé StaatêUermôgetté am 81, Sejember 1912,

Konten un» SRedmunflSrubrifcit. Satt, $abett.
3*-

462,500

293,000

Sermefyrung ber Sdjulb.
Steine Serminberung.

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeljrung.

I. Stammucrmoge».

F. ÄitleUjeit.

1. Slnleifjen bon 1895, Sr. 42,570,000,
3 %.
Stnteit be8 @tamm»er=

mögen« fjr. 42,570,000. —

2. SMeifym bon 1897, ftr. 47,646,500,
3 °/o. @te§e D, §t)potf)efarfaffe.

3. ïnleif)en bon 1899, gr. 13,804,000,
3l/z °/o @tef)e E, tantonalbanï.

4. 3lnïeiî)en bon 1900, gr. 19,689,000,
3»/a °/o.
Stnteiï be« @tamntber=

mögen« Sr. 8,140,720. —
Stnteit bei- @taat«(affe

(@telje H, ©taatëfgffe) „ 11,548,280.—

Sr. 19,689,000. —

5. SMeifyen bon 1905, gr. 30,000,000,
3Va °/o. @tef)e D, §t)potIjefar!nffe.

6. Sïnïei^en bon 1906, $r. 20,000,000,
3'/a %• ©te()e H, @taat«!affe.

7. Slnïeiijen bon 1911, gr. 30,000,000,
4 % @iel)e D, §l)pott)elarfaffe, E, San-

tonalbanf unb H, @taat«faffe.

Summe ber Sßaffioen VII, 7

G.a @tfenk|ntabitalien.
1. §uttmil=SBol)Il)ufen=a9a^tt
2. .éaëte=Âonolfingen=2;i)urt=58af)n
3. Spie^®rlenbaci)=33ai)n
4. Sern=3teuenburg=Sai)n
5. Sern=2ßorb=S3a^n
6. Saigneïégier=S^anïbefonbê=Saf)n
7. Sßruntrnt=33onfol=©ren3e
8. ©ürbetl)al=Sai)n
9. greiburg=S,Jturten=3nâ=S3af)n

10. 6rIenbac£)=3iDeifimmen=33aijn
11. Saignelégier ©lobelier 93a£)n, neue

©efellfdjaft
12. Sen|"eti)al=Sa^n
13. sIRontreuï=îierner DberIanb=SaI)tt
14. î!ern=Sd)marj5enburg=Sai)n

Semer llpenbafm
SoIot£)urn=9!Jiünftcr=Sai)n
8angenti)aI=$ura=Sai)n
3îamfei=SumiêmaIb=|)ntttt)iI=Soï)n
Sern=3oEi!ofen=3ßorbiaufen=Sat)n

15.
16.
17.
18.
19.

Summe ber SHtiben VII, 8

Sr.

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

358,560
350,000
859,000

1,724,500
215,000

3,120,000

500,000
807,200

2,050,000
980,000

1,980,000
1,185,000

504,000
1,768,500

293,000

3t.

42,570,000

8,140,720

22,641,260

50,710,720

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 34*



134 — Xi 5 (86)

Sfaafe-Hrrfjramg to îiautxm# Bent für to Jafjr 1912.

Stattï» beë <3taaté4>e*m3geitê am 31. Sejentber 1911.

©aH. fatten. Honten nnb SRedmungërubtifen.

^cvmôgcnêï

eon.
8*- 31.

50,700
38,600

295,817
37,050

1,204,756
1,185,000

2,532
57,038

2,032,593
142,833

16,791,751
2,265,185

172,929
322,204

1,024
813

24,600,832

11,015,783

10,419,351

21,435,184

20
64
62
77
98
33
40
16
55
31
91
51
70
25

33

fr-

1,048,600

1,048,600

934

28,349
77,396
50,835

107,790
4,502

19,340
17,881
3,926

4,329,498
14,783

1,064,086
8,049

5,727,375
18,873,456

51

30

81

5,650,517

9î.

5,650,517
15,784,617

95

34
98
90
59

25

85
70
51
60

67
66

43

43
38

I. Stammuermögen.

Gb- (ItfenktjnsftmorttfattongfonM.

1. lîontotorrent. VII, 8

0. istricbstjcrmögen.

H. Setwklajiititl ïier ©taatSlaffe.

A. dtreiialvrrtvaUnnaen.

(SSorfdjiiffe ber @taot8faffe unb SDepotb
bei berfelben.)

d.
e.
f.

g-

a. Slttgemeine Verwaltung.
b. ©erichtêbermaltung.
c. âuftij.

^oiijei.
SOtilitärbertoaltung.
Unterric£)têiuefen.
SlrmenWefen.

h,l.VoIfëwirtfchaft.
h,2.©efuttbf|citëlx)c}cn.
i. Vauwefett.
k. ëifenbafinwefen.
1. ginanjraefen.

m. Sanbwirtfchaft.
n. gorftberwaltung.
o. Stemhelbertoaltuug.
p. ©emeinbetoefen.

VII, 32
VII, 36

VII, 59
VII, 95
VII, 117

VII, 141

VII, 150

VII, 157

VII, 164

VII, 177

Vil, 187

VII, 219
VII, 227
VII, 290
VII, 301
VII, 305

(Summen ber Slttiben unb ber SJ3affiben.
IReine Sittiben.

B. Âtlbanlngen.

1. $antonaïban!, SDepot. VII, 350
2. Dhpothetartaffe, $ontotorr. VII, 363
3. 3Bertjc|riften. VII, 376

Summen ber Slftiben unb ber $affiben.
meine Sittiben.

Summe ber Verminberungen
Steine Vermehrung

Steue Vor|i|üffe unb Stiict=

Zahlungen bon S)epotê

Summe ber Vermehrungen

Steue Sepotê
Stüdjahtungeu
Slntauf unb .thtrêgeroinn

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung

755,500

44,550
3,800

235,288
483,483
608,481

1,302,619
158,720
329,778

1,068,948
100,559
534,473

15,690,312
472,670

2,183,470
186,724

23,403,883

39,844,233
10,849,677
1,606,937

52,300,847
1,631,492



(87) JVs 5 — 135

Sfaafë-Helming to fèanfem# Bmt fair to la^r 1912.

&evänbevmtgen.

gaben.

©tanb be© Staatöbevmögeu© aw 31. Sejember 1912.

Konten nnl> tRetbnunflSru&rifen. ©OK. gaben.
gr.

755,500

755,500

48,936
3,800

17,297
474,100
513,721

1,021,614
154,323
325,018

1,017,681
29,340

297,930
15,701,055

488,069
2,110,748

188,223

22,386,862
1,017,020

45,562,670
8,152,420

217,250

53,932,340

9t.

85

30
05
35
68
82
79
75
40

47
35
77
70

28
80

09

(Sittlage.

Summe ber 33erme£)rimgen.

Steue Sepotë uttb S3orf(^ufj=
Stiidfjaljlungen.

Summe ber SSerminberungen.
fReirte SSetntefjtung.

$>ept>t=Stü(!äüge.

Sinjablungett.
StM;jaf)lung.

Summe ber äkrnttrtbeumgen.

I. Stammuermögett.

G » ^ifenba^nsiKtttarttiattonêfottbs.

1. Äontotorrent VII,

II. Petrietemmogen.

H. SetïieMïttbitttl bee Staatêlafîe.

A. $mithwmaOtrattn.

(SSorfdjliffe ber ©taatêtaffe unb ©epotê
bet berfetben.)

a. Sittgemeine ißermaltung
b. ©eridjtëôertDûttung
c. 3ufHa
d. ißolijei
e. SJiilitärtierwaltung
f. Unterricf)têmefen

g. Slrmeumejeu

h.l.33oIïëmtrtf^aft
h,2.@e|unbi)eit0U)e)en
i. Stoumejen
k. (Sifenbaljnmefen

1. ginanjtDefeu
m. Sanbmirtfdjaft
n. gorftbermaltuug
o. Stempeluermaltung
p. ©emeinbemefen

VII, 32
VII, 36

VII, 59

VII, 95

VII, 117

VII, 141

VII, 150

VII, 157

VII, 164

VII, 177

VII, 187

VII, 219
VII, 227
VII, 290
VII, 301
VII, 305

Summen ber SIftitoen unb ber 5ßaf|it)en
Steine Slftiben

B. «tlbnnlajnt.

1. Äantonalban!, 2)epot VII, 350
2. £)t)pot£)eîar!affe, .fîontoforr. VII, 363
3. 3öertfd)riften VII, 376

Summen ber Stëtiben unb ber Sßafftoen
Steine Slïtiben

Sr.

50,700
38,600

517,951
51,982

1,291,625
1,447,340

2,515
65,458

2,086,900
217,911

17,028,295
2,303,091

164,133
376,824

761
813

25,644,905

5,297,346

11,809,038

17,106,384

63
76
62
91
64
35
44
11
40
34
Ol
81

25

3v.

1,804,100

1,804,100

27

50

30

80

321

32,492
82.944
42.945
89,125

23,000
20,921

7,784

4,378,147
21,385

1,045,984
9,285

5,754,427
19,890,477

2,953,260

2,953,260
14,153,124



136 — JVÎ 5 (88)

^taaMirrfjramg tog Hattümg Berit für trag Jaïjr 1912«

@tanb ï>C0 Staatêbermôflené am 31« Sejentïiev 1911« ^evmdgettês

@00« $at>en« Konten nnt> 9te<f>nnn0ë«n<>vtten. Soit.
8v. st. S*- 81. 9t.

II. IteteietwKrmögen.

H. 8etriebilu|>ital lier Staatätajfe.

C. Janfcnbe Htiwaltnng.

611,471 48 — — 1. Kontokorrent. VII, 377 Steue S3orf(^üf)e :

(©ielje ©cite 9 unb 92.) 2M)t=2tuêgaBen ber Sau=

fenben fflertoaltung 273,325 14

611,471 48 — — Summe ber Slltiben. Summe ber 33ermef)rungen. 273,325 14

C. ©efMlidje JltttenteiwttBgtB, Parf((|B|Jt nub

ilfliat».

672,035 79 — — 1. Katafterborfäjüffe. VII, 383 158,686 85
83,089 49 — — 2. 33ranbberfid)erungêan[talt. VII, 432 3,593,507 99

3. 93auborf(^)ixffe :

— — — — a. §ocf)Bauten. VII, 433 Steue SSorf^iiffe unb S)epot= — —
732,856 54 — — b. StrafjenBauten. VII, 433 Stiidjafilungen — —

1,192,353 51 — — c. SöafferBauten. VII, 433 — —
1,013,766 03 — — 4. SSerfcfjiebene Sorfc^üffe. VII, 476 711,149 05

99,455 39 13,719 12 5. gorftyolijeil.Slufforftungen. VII, 477 189,658 57

3,793,556 75 13,719 12 Summen ber ïlftiben unb ber Sßafftben. Summe ber S5ermeC)ritngen. 4,653,002 46
3,779,837 63 Steine Slftiben.

E. Pegot« hi hi Staatakafe.

— — 331,102 46 1. £>interlagen Bet ben ©ertöten.
VIII, 35 313,843 77

— — 23,089 25 2. ^unterlagen Bei ben 3tegierungê=
[tattfialtern. VIII, 59 39,009 76

— — 581,677 51 3. Sepotë b.SetreiBungêamt. VIII, 105 903,215 16
— — 269,990 20 4. |>t)))otf)elarlaffe,2)e)iotëjïïr $epot=StitcfjaI)lungen.

Sarteïjn. VIII, 199 14,220,424 40
— — — — 5. Spe^ialfonbê, Kontokorrent.

VIII, 399 1,286,197 45
— — 288,064 05 6. 33erfd)iebene SDepotê. VIII, 447 1,130,831 25

1,493,923 47 Summe ber Sßaffiben. Summe ber SSerminberungen
ber 2)e))0tê 17,893,521 79

Steine 33ermef)rung ber Sepotë 688,096 64



(89) ff. 5 — 137

Staafg-Berfpumg üe« Banfcmg Bern für ta laïjr 1912,

SBeranbermtgen. Stottï» bed Staotêbcrmôgcnê out 31, Sejember 1912,

fabelt. «onten unb SRedmuugétubrifen. Soll. Hüben.

»• SR.

33orfd)ufj=Ütü<läat)Iungett :

3M)r=6innal)mett ber 8au=
fettbett 33ertoattuug.

Summe ber 23erminberungen.
fReirte 33ermel)ruttg.

33orf<t)ufj=3tüd3at)Iungen unb
neue 2)ef>otö.

Summe ber SSerminberungen.
fReine SBermeljrung.

•ïteue SDepotê.

Summe ber 33ermet)rungen ber

Sepotè.

" i -,

n. Pctricbsuermiigen.

H. »etrieBBtojittal ber Staatêïaffe.

C. ftnftnh DmvtUmti.

1. Kontokorrent VII/ 377
(@iel}e @eite 9 unb 93.)

Summe ber 2Wtit>en

D. 0tf(ntiU|t jiutrruebmunaett, 9nf4vft nnb

Prtiel».

1. Kataftert>orftf>üffe VII, 383
2. Sranbtoerjidjerungêanfialt VII, 432
3. $aut>orfd)üffe :

a. -fpocpauten VII, 433
b. Strajjenbauten VII, 433
c. SBajferbauten VII, 433

4. 23erfd)iebeue SSorfc^üffe VII, 476
5. gorftyoIijeil.SIufforftungen VII, 477

Summen ber Slftiben unb ber SSßaffiben
fReine Stttiben

E. Prtrele M ktr SUitslisff.

1. Hinterlagen bei ben ©eridf)ten

VIII, 35
2. Hittterlagen bei ben 9iegierungê=

ftatt^altern VIII, 59
3. SDepotê b. SSetreibungMmt. VIII, 105
4. ^ljpotHeïarïaffe, SDepotê für

Sarletm VIII, 199
5. Sfjejialfonbê, Kontokorrent

VIII, 399
6. 33erfd)iebene Sefjotê VIII, 447

Summe ber ^affinen

3Ï-

884,796

SR.

62

SR.

273,325 14
884,796 62 — —

129,098
3,203,850

108,870
456,376
221,055

20
12

04
84
13

701,624
472,747

732,856
1,083,483
1,268,538

75,861

44
36

54
47
24
16 21,521 45

4,119,250
533,752

83
13

4,335,111 21 21,521
4,313,589

45
76

152,837

20,108,

974,791
14,073,513

1,286,197

2,074,170

68

63

48

45

19

—
—

170,096

4,188
653,253

123,078

1,231,402

37

12
83

80

99

18,581,618 43 — — 2,182,020 11

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 35



138 — M 5 (90)

Staate-Bettung tos Battions Bern für Iras Jaîjr 1912.

©tant» ï>cê StaatêôermôflCtt# aw 31. Sejentber 19 11. «ermôôcnés

®oH. ^»abeit. j »«.m 3oU.

»• ». »• ïïî.

II. IBetriebsocrmögen.

H. 8etïieli8ïtttittttl lier ©taatëtoffe.

F.

»• 9t.

— —

206,500

11,634,780

20,000,000
10,000,000

—

1. 3lnleil)en boit 1895, 3%. VIII, 457
(@tel)e aud) «Seite 84.)

2. 2lnleiljen b. 1900,3'A %. VIII, 457
(Sie^e aud) ©ehe 84.)

3. Slnleifjen b. 1906, 31/* %. VIII, 457
4. Sinteren bon 1911, 4%. VIII, 457

iRitcEja^Iung

9tiiclj$al)Iimg

206,500

86,500 —

— — 41,841,280 — ©umme ber Sßaffiben. Verminberung ber ©djulb 293,000 —

G- M».

1,225,181 48 246,405 13 1. 2lmtêfdjaffnereiïaffen. VIII, 459
2. ©egettretfimmgëïaffe. VIII, 459

$affa=@htnal)men
@ittttaf)mett burcfj Slbrec^ngtt.

38,742,174
3,651,824,344

35
19

1,225,181 84 246,405
978,776

13
71

©ummen ber Slftibert uttb ber Spaffibert.
steine 2lltiben.

©umme ber Sittna^mert
9ieitte Verminberung.

3,690,566,518
567,054

54
69

H. Hn»|lînle (Sättige (Sutljaben uttb ©djulben).

4,246,723

11,659

07

24

4,227

805,743

20

46

a. 2lïtibauêftânbe(fälttige©utfjabett)
VIII, 460

b. Sßaffibauöftänbe (fällige ©djulben)
VIII, 461

îleue Slltibauëftârtbe (S9e^ugS=

anroeifungen)
Slbjafil. b. 5)3affibauêftânben

($uêga6en)

3,691,193,475

3,691,133,573

82

23

4,258,382 31 809,970
3,448,411

66
65

©ummen ber Stltiben uttb ber Spaffiben.
Sfleitte Slftiben.

©umme ber Vermehrungen 7,382,327,049 05



(91) Ai 5 — 139

Staatsriming très Banfrms Berit für îras Jafjr 1912»

$erftttberttttgett. <5iattb be<5 Staatêbermôgeuê am 31« Sejetttbet? 1912,

fabelt. Jtonten mit Sott, $at»ett.
S*- 9i.

II. PttrieitsttemtSgen.

H. SöetrieMtofittal ber StaatSlaffe.

F. ätnlelbr».

8*. SR. SeSR.

— —

—

1. Snleifyen bon 1895, 3% VIII, 457
(Sielje audj Seite 85.)

2. 3lnïeif)en bon 1900, 372% VIII, 457
(Sielje aud) Seite 85.)

3. 2lnletf)en bon 1906,372% VIII, 457
4. SnteiÇen bon 1911, 4%. VIII, 457

— — il,548,280

20,000,000
10,000,000

—

293,000
Sßermeljrung ber @d)ulb.
Seine SBermtnberimg b.Sdjulb.

Summe ber Sßaffiben — — 41,548,280 —

;

G-Me.

39,309,229
3,651,824,344

04
19

ÄaffoSuögaben.
Suêgaben burd) Sbrecfjngn.

1. Smtëfdjaffnereiïaffen VIII, 459
2. ©egenredjnungëïaffe VIII, 459

618,774 51 207,052 49

3,691,133,573 23 Summe ber Suëgabett. Summen ber Sïtiben unb ber Sßaffiben
Seine Sftiben

618,774 51 207,052
411,722

49
02

H. }n»|K«te (Sättige ©utiiaben unb Sdjulbett).

3,690,566,518

3,690,990,984

54

52

©ingattg b. Sltibauêfiânben
(@trtnaf)men).

Seue spaffibauöftänbe (Sal)=
ïungëanmeifungen).

a. Sïtibauêftânbe (fällige ©utljaben)
VIII, 460

b. Sßaffibauäftänbe (fällige Sdjulben)
VIII, 461

4,870,133

650

15 680

652,145 51

7,381,557,503
769,545

06
99

Summe ber 33erminberungen.
Seine Söermeljrung.

Summen ber Sftiben unb ber Spaffiben
Seine Sftiben

4,870,783 15 652,825
4,217,957

51
64



140 — JUt 5 (92)

Staat«-Brrf|ramg très Battfmt* Brm für ïra* Jaftr 1912,

Staub beé Siaatêbevmdgenê am 31, Sejember 1911, $er»uö0en$s

@all. gaben. Aunt«» ttttfe 91e(fyttunß$rubtifett. So«.

Sr. 3t. Sr. 3t.

0. $etrieb09enttögen.

H. öetrteMtobital bet Staatëfaffe.

Sr- 3t.

24,600,832
21,435,134

611,471
3,793,556

33
81
48
75

5,727,375
5,650,517

13,719
1,493,923

41,841,280

67
43

12
47

A. $ttt]itl»rrwtUmgra. Seite 86
B. «eUiattlitjen. „ 86
C. janfrak Prrwaltnttg, fsnteforent. „ 88

D. Potfiifift an tfftntlMir üntrrntlimrn. „ 88
E. Jleptte ki kr Siiwtekafl't. » 88
F. Mtikn. « 90

Steue ©ut^aben unb 3Depot=

rüctjatjlungen

23,403,883
52,300,847

273,325
4,653,002

17,893,521
293,000

08
36
14
46
79

50,440,995
1,225,181
4,246,723

11,659

37
84
07
24

54,726,815
246,405

4,227
805,743

69
13
20
46

G. »«ffr. „ 90
H. a. Jkthmi«|lätik. „ 90

b. 9afligiM»|ßnk. „ 90

Stnnatjmen
Steue gorberungen
Sluägaben

98,817,579
3,690,566,518
3,691,193,475
3,691,133,573

83
54
82
23

55,924,559 52 55,783,191
141,368

48
04

Summen ber Slttiben unb ber ^affiben.
IReine Slttiben.

Summe ber Vermehrungen 11,171,711,147 42

J. Äedjnungafalbo ber Saufeitben

!8erU)ttltu«0.

— — 611,471 48 1. Staatêïaffe, Kontokorrent VIII, 462
(Stelje Seite 88.)

Ueberfct)u6 ber dinnahmen
ber Saufenben Vermaltung _ _

— — 611,471 48 Summe ber 5ßaffiben. Summe ber Vermehrungen — —

K. SRobilieiu^nbentar.

1,729,276

3,574,720

769,963

65

31

85

— —

1. Snbentar ber Slllgemeinen Verloaltung
VIII, 467

2. ^nbentar ber Staatêanftalten.
VIII,467

3. Kriegêinbentar. VIII, 467

Snbentarbermehrung unb
llebertragung

419
98,814

45
20

6,073,960 81 — — Summe ber Sittiben. Summe ber $nbentarbermehr. 99,233 65



(93) Jk 5 — 141

Staat«-Brriptung trr« Hanfmtö Bern flir tra« laï|r 1912.

^cfäitöcrmtgen. ©taub bee ©taatebevinögene am 31. Sejerofeer 1912.

#a6ett. Konten unb atedinuttgerubrifen. @0«. $af»ett.

3*- SR.

II. Petriebsnermdgett.

H. ©etwb§fa)nta( Der ©taatSfaffe.

Sr- SR. Sr. SR.

22,386,862
53,932,340

4,119,250
18,581,618

28
09

33
43

9teue ©epotê uttb Üiüctäat)=

lungen bon ©utfjaben.

A. äpriithitraralfaragni Seite 87

B. bSelbanlajett „87
C. Smtftnbe ünnsUsns, $0nts'$imitt „ 89

D. Patfi^nflt an äffeitiliiite Knterntliraen „ 89
E. fepta bei ber Staatshaffe „89
P- Inleibett „91

25,644,905
17,106,384

884,796
4,335,111

27
80
62
21

5,754,427
2,953,260

21,521
2,182,020

41,548,280

81
15

45
11

99,020,071
3,691,133,573
3,690,566,518
3,690,990,984

13
23
54
52

Slusgaben.
(äinnafjtnen.
9teue ©Bulben.

G. fait 91

H. a. JktwanaJïtibe 91
b. |)afßnan0|IStfbe „91

47,971,197
618,774

4,870,133
650

90
51
15

52,459,509
207,052

680
652,145

52
49

51

11,171,711,147 42 ©umme ber 33erminberungen. ©ummen ber Slftiben unb ber spaffiben
Steine SHtiben

53,460,755 56 53,319,387
141,368

52
04

i. Sftedjnungëfalbo ber Saufenben
éertoaltung.

273,325 14 lleberfdiuü ber Sïuêgaben ber

Saufenben Sßerioaltung.

1. ©taatêïaffe, Kontokorrent VIII, 462
(Siebe Seite 89.)

— — 884,796 62

273,825 14 ©umme ber SSerminberungen. ©umme ber Spafftben — — 884,796 62

K. 9Robilten«3nbentar.

17,397

17,909

67

25

Snbentarberminberung unb
llebertragnng

1. Snbentar ber Sittgemeinen SSermattung

VIII, 467
2. ^nbentar ber ©taatêanftalten

VIII, 467
3. Kriegêinbentor VIII, 467

1,729,696

3,656,136
752,054

10

84
60

—

—

35,306
63,926

92
73

©umme ber $nbentarberminb.
Steine 33ermet)rung.

©umme ber Slftiben 6,137,887 54 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. L913. 36*





(95), JVÎ 5 — 143

2lttljitttg«

bet

6e$ Jicmtons JScrn

fiir ba§ %àfyv

1912.

2>ie Spejial^onbê geübten nidjt jum ©taatôbermbgen uttb finb in bemfelben tti^t inbegriffen ; hingegen ijl bie SSertoaltung

berfelben bem Staate unterteilt, unb eê ift in ber Staatêred^nung barüber 9ted)nung ju legen. ©efefc bom 31. 3uli 1872, § 33.



144 — fls5 (96)

Brtftrautgrit frrr Spriiaïfmtîr* îrz% îianfom# Bern für îra* Jaftr 1912.

Staub beê ^evtnijflens am 31. SejetnOev 1911. S8ermâôettê=

?tftiÖCtt '^affinen 8)ieâtûl gonbê. (*innaf)nteu.

»• 81. ». SR.
'

»• 8i.

1,433,536 60 — — 1. ©iehentfdjäbiflunpfaffe.
$hpothe!axfaffe ^r. 1,433,536. 60

Stufe
Vufjen

56,684
1,475

62
80

Summe ber Vermehrungen
IReine Verminberung

58,160
2,501

42
40

175,920 — — — 2. spfertiefdjeiitfttffe.
|>hpotherarlaffe gr. 175,920. —

Sinfe
Srlbê bon Sßferbefc^einen

7,122
6,120

—

Summe ber Vermehrungen 13,242 —

657,835 39 5,893 31
Viftoriagut gr. 275,250. —
SRoWIten „ 71,337. —
^tljjot^eïarïaffe „ 310,806. 99
ÉlertfTriften „ 400.—
Slîtibauêftânbe „ 41.40

floftgelber ._

Veiträge
©efchenïe
Sinfe
Äurägemtnn auf äöertfehriften

24,919
3,000

197
15,501

369
40
25

lïtiben ffr. 657,835. 39

flafle, Çafftofalbo §r. 5,893.31
ipafftbett 3r. 5,893. 31

3r. 651,942. 08 Summe ber Vermehrungen
leine Verminberung

43,986
532

65
45

21,898 21 — — 3.b fêrçieljuttggfonlil ber Viltoriaftiftung.
§t))3t)t^elarlaffe 3r. 21,898. 21

Sirtfe
Sintrittëgelber
Äoftgelbanteile
Veiträge

903
300

1,190
472

29

65

Summe ber Vermehrungen
leine Verminberung

2,865
364

94
96

2,289,190 20

i

5,893 31 Uebertrag

• ; • f i / :

• i: 5 :
' "

: '

118,255 Ol



(9?) Ni 5—145

Brimingen trer Bpepalpmfcg fre# Bantmt» Bern pir fräs Jaljr 1912.

^eräubetmugeu. Staub beê SScrmSflcnê out 31. Sejentbev 1912.

Shtôgobeu. S fi e j i u l 3 o n b ê. Nttiueu ^affiuett.
3*- 91. 5r- 9t. Sv. 9t.

38,661
22,000

32
50

S3ieî)ge[uttbî)ettê^oItjet.
SSergütungen für 33ief)berluft.
SBermaltungëtoften.

1. 94ie9eittf^äbtguitB@faffe.
ot^tefarïaffe 3r. 1,431,035. 20

1,431,035 20 —

60,661 82 Summe ber SSermtnberungen.

134
1,400

80 Soften ber üßferbefdjeine.
@utfct)äbiguitg f. SpferbeberXufi.

äterioaltimgäfoften.

2. SPferbefdjeittïttffe.
§J#oÛ)eïarïaffe 3r. 187,627. 20

187,627 20 —

1,534
11,707

80
20

Summe ber Sterminberuugen.
Steine SSermefjrung.

41,909
903

397

68
29

67

Äoften ber Srjiefjungäanftalt.
ginêanteil beê 6r^te£)ungê=

fonbê.
^iuöanteil beë llnterftû^ungê=

fonbê.

3.a$tftorttijittftuttg.
SSiïtoriagut 3r- 275,250. —
ïïtobilien „ 74,444. —
§itf>otf)eïarïaffe „ 305,245. 82
Slttioauêftânbe „ 57. 70

654,997 52 3,587 89

29
1,236

42

08
91

47

Sittêanteitb. Sfubtlâumêfonbê.
3tnêanteil beg ilife ®6er=

folbfonbê.
^inêanteil beg Saufonbê

Stïtibeu 3r. 654,997. 52

Jîaffe, «paffiUfalbo 3r. 3,587. 89

Sßaffiüen gr. 3,587.89

3r. 651,409. 63 ;

44,519 10 Summe ber SSerminberungen.

3,230 90 îtuëftattungen u. Sefjrgelber. 3.b dérjteljunflâfiutbS ber SWtoriafttftung.
^^ot^eïarïaffe $r. 21,533. 25

21,533 25 — —

3,230 90 Summe ber SSermmberungert.

109,946 62 llebertrag 2,295,193 17 3,587 89

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913. 37



146 — Aß 5 (98)

Urifyramgrn to Sprftalfto» to üanfmt# Brrn für to Jafp: 1912.

Staub bed Smuößend am 31. Sejember 1911. Vermögend»

Stftiben fßaftibett. @{>ejiaI 3ortbê. (gimtabmen.

5v. SR. SR. 3*- SR.

2,289,190 20 5,893 31 llebertrag 118,255 Ol

9,640 59 — — 3.cttnterjtühung§fonb§ tier Viftoriaftiftung.
§^ot£)elar!affe fjfc. 9,640. 59

^infe
©oben

397 67

Summe ber Vermehrungen 397 67

705 84 — — 3.d âubilaujjtSfontiS tier Viftoriaftiftung.
£>ht>i>thefarïaffe gr. 705. 84

©oben

Sip
146
29

25
08

Summe ber Vermehrungen 175 33

29,985 51 — — 3.«(§tife ©licr(oHisgonti8 Her Viftorias
ftiftung.
§^ot^elarfaffe gr. 29,985. 51

S»P
^Beiträge

1,236
790

91

Summe ber Vermehrungen 2,026 91

1,030 26 — — 3/ Vaufontrê tier Vittoriaftiftung.
|>hf>othetar!affe $r. 1,030. 26

©oben

SP:
153
42

60
47

Summe ber Vermehrungen 196 07

18,893 — 1,132 22 4. @rjie|ttng8fonti8 lier (Srjief|ung8anjtalt
Öantiorf.
$^otî)e!arfaffe gr. 18,893. —
^affibfalbo „ 1,132.22

Stufe
$oftgeIbanteile
Veiträge

723
1,235

70

gr. 17,760. 78 Summe ber Vermehrungen
Steine Vermtnbermtg

1,958
508

70
90

24,917 50 138 55 5. fêrçieljHttggfoittig tier (SrjtehungSattftalt
9tart»angen.
^^ot^eïarïaffe gr. 24,917. 50
Mitofalbo „ 138.55

Stp
Äoftgelbanteile
Veiträge

996
1,245

300

70

8fr. 24,778. 95 Summe ber Vermehrungen 2,541 70

2,374,362 90 7,164 08 Uebertrag 125,551 39



(99) AÏ 5 — 147

Bßrfjmmgnt tor ^pefialftmto to» Hantmt« Brot fur Ira» Jaïjr 1912.

SBevimberuttgett. Strtttt) ï>eê ^crittôgcttë ant 31. Sejember 1912.

Spe3ial=ff onbê. îtftiben
gr. 31. S1'- SR. gv. SR.

109,946 62 Uebertrag 2,295,193 17 3,587 89

214 15 Unterftütsungen. 3.cttnterftäljunpfonb8 ber SBiftomftiftung.
|)t)potf)etartaffe ffr. 9,824. 11

9,824 11

214
183

15
52

Summe ber SSerminberungen.
Steine Sßermeljruttg.

— — — 3.d ^itbiliittmbfanbS ber Stiftoriajtiftung.
|ü)f>otf)efartaffe ffr. 881. 17

881 17 — —

175 33
Summe ber SBerminberungeu.
Steine 35erme|rung.

1,476

10

90

15

Silbungêloften für brei Se=

minariftinuen.
2)iberfe often.

3.e($ltje (fiberfolb ffonb§ ber Stiftorias
ftiftung.
£jt)ï>otf)etarïaffe ffr. 30,525. 37

30,525 37 — —

1,487
539

05
86

Summe ber 58erminberungen.
Steine Sßermefjrung.

— — — 3.f SBaufottbä ber fBiftoriaftiftung.
£fy|)otf)etartaffe ffr. 1,226. 33

1,226 33 — —

196 07
Summe ber Serminberungen.
Steine Slermeijrnng.

250
2,217 60

Setjrgelber.
Unterflüijungen.

4. dérjiefjunpfoitbg ber drçteljunpttnjitalt
Sanborf.
Istjbotljetarïaffe ffr. 18,616. 70
Sßaffibfatbo „ 1,364. 82

18,616 70 1,364 82

2,467 60 Summe ber 33erminberungen. ffr. 17,251. 88

500
1,792 07

Sefjrgelber.
Unterftüijungen.

5. (frjieljuitpfdnbg ber @rjie^unpanftalt
Slartoaitaen.
§t#otI)eïarïaffe ffr. 25,214. 20
qSaffitJfalbo „ 185.62

25,214 20 185 62

2,292
249

07
63

Summe ber 33erminberungen.
Steine 35erme£)rung.

ffr. 25,028. 58

116,407 49 Uebertrag 2,381,481 05 5,138 33



148 — K« 5 (100)

Bftfjuungen tor j&prfialfunto tog Hantoit# Brm fur frag Jafjr 1912,

Staub bee ^erntöflcnö am 31. Sejember 1911. ^crmöflcttl:

?l!tibe« ^affibeti. ©pejictiUgonbS

gi- SR. gr. .SR. gv- SR.

2,374,862 90 7,164 08 liebertrag 125,551 39

16,604 68 — — 6. <$t3idjungëfoitirë ber (SrjieljuttfiäanftttU

^^poi^eïarfaffe gr. 16,604. —
Ülttibfalbo „ —. 68

Stufe
Äoftgelbanteile
Beiträge

664
980

20

Sr. 16,604.68 "Summe ber Vermehrungen 1,644 20

9,909 70 — 35 7. @rùehunfl8fonb§ kr ßrjte^ungianftalt
Vrütteleit.
Ç^ot^elarfaffe Sr. 9,909. 70
Spaffttofalbo „ —. 35

Stufe
fiüftgelbauteile
Veiträge

396
1,100

100

40

gr. 9,909. 35
Summe ber Vermehrungen 1,596 40

54,109 10 1,621 47 8. drrieljuttpfonbä ber (grîiehungëanjtatt
teçrfai
§^öt^e!arfaffe gr. 54,109. 10
Spaffibfalbo „ 1,621.47

Stufe
•ffoftgelbanteiie
Veiträge

2,114
1,015

150

20

8fr. 52,487. 63
Summe ber Vermehrungen 3,279 20

12,283 31 — — 9. (Srjtehungôfonbë ber bèrjieljungëanftalt
©oittoilier.
f>hf>0thetartaffe gr. 11,186. 20
SHtitofalbo „ 1,097. 11

Stufe
Jîoftgelbanteite
Vetträge

447
1,220

40

8fr. 12,283. 31

Summe ber Vermehrungen
Steine Vermtnberung

1,667
11

40
87

852 60 — — 10. (grjteljunßgfonbS ber fêrjtehungëanftalt
yotorcffc.
§t)potï)eïorlaffe 852. 60

ßofigelbanteile
Stufe

410
35 10

Summe ber Vermehrungen 445 10

2,468,122 29 8,785 90 llebertrag 134,183 69



(101) Ni 5 — 149

Hrrfjmmgen te Sprpalfmtüs te Haitian« Uten für te laftr 1912.

^eroitberitngeit. Staub bed Vermögend am 31. Sejcntber 1912.

^«dgabeit. Spejinl^onbö. tatiben ^afßben.
Sr. 9t. Sr. 9t. Sr. 9t.

116,407 49 Uebertrag 2,381,481 05 5,138 33

175
I 801 05

Seljrgelber.
Unterftiiijungen.

6. (frjteljtmpfonbd Der (frjiejjuttgSanftalt
(Mad).
^jjotfeïarïaffe $r. 17,268. 20
SHtibfalbo „ 4.63

\

17,272 83 — —

'

976
668

05
15

Summe ber SSerminberungen.
Steine SSermefjrung.

ftr. 17,272. 83

100
1,071 40

Seijrgelber.
llnterftüfcungen.

7. (grneljungöfaitbS ber ($rjiefjungSanfta(t
©rüttele«.
^fpotfjetarfaffe $r. 10,306. 10
Slïtitofalbo „ 28.25

i

10,334 35 — —

gr. 10,334. 35
1,171

425
40 Summe ber Skrminberungen.

Steine Sßermeljrung.
•

250
1,315 24

Sefirgelber.
Unterftüijungen.

8. <§ttieljtmß§fottbd ber (Srjief)Uttß3anjtalt
Äejjriafj.
^fpotfelarïaffe gr. 54,723. 30
Spaffibfalbo „ 521. 71

;

54,723 30 ; 52i 71

gr. 54,201. 59
1,565

1 1,713
24
96

Summe ber SSerminberungen.
Steine SSermefrung.

1,679 27
Sefrgelber.
Unterftüjjungen.

9. drjieljttttßdfottbd ber drjieljunßdanftitlt
Sonbilier.
§t)pott)etarïaffe $r. 11,633. 60
Slïtïbfalbo „ 637.84

12,271 44 — ;

&r. 12,271. 44 '

1,679 27 Summe ber SSerminberungen.
i

51 — Unterftüfcungen. 10. ©rjieljunßSfonbd ber (Srjieljungganfitalt
Soberejfe.

1,246 70 ~ —

51
394 10

Summe ber 33erminberungen.
Steine SSermefrung.

§t)})otf)etarlaffe gr. 1,246. 50
SHtibfalbo „ —. 20

%v. 1,246.70

121,850 45 Uebertrag 2,477,329 67 5,660 04

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 38*



150 - Xi 5 (102)

Iterfjramgrn ter Spitalftmte te« Hattfrm« Brrn fiir ïra« Safer 1912,

Staub bed ©ermögend am 81. Sejember 1911. «etmögettd:

««ttbeu. ^afßbeu. ©pejialcgonbö. @iuua(imeu.

Öv. st. »• 31. St- 3t.

2,468,122 29 8,785 90 liebertrag 134,183 69

517,584 60 — — 11. ^ttbaltbenfaffe bed ^oUjetforbd.
$»}pothelarïaffe gt. 517,584. 60

3tn[e
Veitrag bes Staates
Setträge ber Sattbjäger
©ejcfjeitïe
Verriebene (Einnahmen

20,547
17,000
41,937

25

26

85

35

Summe ber Vermehrungen
fKeine Verminberung

79,510
2,546

46
75

842,538 50 — — 12. 9Rugljiifen«gdnt)3.
^»^ot^elartaffe gr. 842,538. 50

Sinfe
Sttyenbien=9{tichjahlung

33,308
1,012

55
50

Summe ber Vermehrungen 84,321 05

147,869 90 — — 18. 0djitlfcileH?oiti>g.
^ot^eïarïaffe gr. 147,869. 90

£infe
Veitrag auê bem Vtuêhafen=

Jonbê
Sttpenbien=lMd3ahIung

5,731

5,400
300

85

Summe ber Vermehrungen 11,431 85

108,090 40 14. ^antonSMul^onlid.
^tlpot^etarlafje gr. 108,090. 40

£infe 4,323 60

Summe ber Vermehrungen 4,323 60

4,084,205 69 8,785 90 Uebertrag 263,770 65



(103) M 5 — 151

Bettungen to Spefialfanîr# to Canton# Biîrn fîtr îras Jaftr 1912.

SSetäuberungeit. Staub ï>eè ^ermôgeuê attt 31. $ejember 1912.

$tuêgabett. SpejUI^onbê. $aftibett
8-i'- SR. gv. 9t. 9t.

121,850 45 llebertrag 2,477,329 67 5,660 04

80,143
220

1,021
671

65

86
70

üßenfionen.

llnterftütjungett.
Stiiäerftattungen.
Sermaltungêtoften.

11. ^ntoalibentaffe be§ Sßdlijeifdtpg.
£ppotpeïarïafje gr. 515,037. 85

515,037 85 — —

82,057 21 Summe ber Serminberungeit.

25,269
2,445
5,400

85 Stipenbien.
Sdjulgelbbeiträge.
Settrag att bett Scbuliedek

fottbë.

12. âftuêljafensgoubê.
£ppott;ctar!affe ftr. 843,744. 70

843,744 70 — —

33,114
1,206

85
20

Summe ber Serminberungen.
Üleitte Sermefjrung.

7,700
1,750
1,695

10 85

Steifeftipenbien.
Steijegelber.

greife.
gäbmingerftipenbium.

13. S$u(fetf{I«^dnb@.
§t)pott)efarfaffe ftr. 148,145.90

148,145 90 — —

11,155
276

85 Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

2,161 80 Seitrag an bie Sîitteïjcf)ul=
Stipenbien.

14. $tanton§fcl)uHÇanb§.
|>ppott)etarfaf{e <}v. 110,252. 20

110,252 20

2,161
2,161

80
80

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

250,340 16 liebertrag 4,094,510 32 5,660 04



152 — JVi 5 (104)

Eetfyramgen to SpeiialfOTto to Banftm# Bern flir to Safjr 1912.

«tûitï» bcë Vermögens ant 31« Sejetit&er 1911. SSertttôgenë:

tätigen. ^affifcett. Spejial'gonbg. (SimtaOmeit.

3r- SR. 3r. ». 3v. ».

4,084,205 69

i

: 8,785 90 Uebertrag 263,770 65

— —
'

— — 15. Sntialitienïaffe beg 3nftruttion§for)>8- Beitrag ber 5WiUtäxbu|ettfaffe 2,948 85

Summe ber 33erme|rungert 2,948 85

1

44,354 55 — — 16. äßtlitärbufeenfaffe.
£>S$oti)efarfaffe gr. 44,354. 55

•JJtilitärbujieu
£mfe

10,802
1,853

50
60

Summe ber SSermefjrungen 12,656 10

62,707 25 — — 17. 2aubfhtmme«sS«bfHtuttan§=$onb8.
^pottyefarfajfe gr. 62,707. 25

Sinfe 2,508 25

Summe ber S3erme|rungen 2,508 25

73,458 57 — — 18. tlntevftöjunggfottbg ber îaubjUimmens
aitjtolt SKiittdjenbudjfee.
|>t)))t>tf)eïarïaffe gr. 73,300. 80
3lftto[aIbo „ 157. 77

Sinfe
(sintrittêgelber
©efdjenfe

2,932
220

1
1
1

St. 73,458. 57 Summe ber Sßerme^rungen 3,152 —

4,264,726 06 8,785 90 Uebertrag 285,035 85



(105) As 5 — 153

Hrrfjramgrtt te Sprjialfate te Hantrnt» Bern für te Saïjr 1912.

SBcviin&etunflen. (Staub beê SBettttôgettê aut 31.'$ejemfcer 1912.

îluêôûben. ©pejial^Sottbê. Stttitoeu. ^affibeu
91. 2fr. 91. gv. 91.

250,340 16 tlebertrag 4,094,510 32 5,660 04

2,915
33 85

Sßettfiottett.

Stufe.
15. ^nbaltbenfaffe be§ ânftrnWionëïdrfjg. — — — —

2,948 85 ©limine bei Serminberungen.

336

2,948

2,000

2,800

30

85

ütnfcbaffungeu für unbe=

mittelte Straten.
Seitrag an bie Snbalibenïaffe

beê Snftruftionêlorpê.
Settrag an bie 3BtnleIrieb=

ftiftung.
Sefolbung etneê Slngeftettten

ber Siilitiirbirettion.

16. SRilitärbuftentaffe.
§t)f>otï)eïatfaffe Sr. 48,925 50

48,925 50 — —

8,085
4,570

15
95

©umme ber Serminberungen.
Ületne Sermeijrung.

2,508 25 Seitrag an bie Soften ber

Saubftuinmenanftatten.
17. rau(fhitititten«@ttbfitttutidngs^oitli§.

$t)))Dtt)etarïaffe Sr. 62,707. 25
62,707 25 — —

2,508 25 ©umme ber Sertninberungen.

2,865 10 Unterftü|ungen. 18. ttnterjHtonnß8fdttb§ ber £aubftummens
anftalt âJliittd)ettbud)fee.
î>t)l>ott)eïarïaffe Sr. 73,432. 80
SOtitofalbo „ 312. 67

73,745 47 — —

2,865
286

10
90

©umme ber Serminberungen.
Dieine Serme^rung.

Sr- 73,745. 47

266,747 51 liebertrag 4,279,888 54 5,660 04

Beilagen zum Tagblatt dos Grossen Rates. 1913. 39



154 — Mi 5 (106)

Jtrtfjmmgm ter Sprftalfrntte te» î&arrttms Brrn für tes Jafjr 1912«

Stûttl) beê ©ertitöflettö ant 31« Sejember 1911. $$ermdgenS

Kttitoett ^affftett« Spe3tal=gtnibê.

5^. 3t. 3t. Sv. 3i.

4,264,726 06 8,785 90 liebertrag 285,035 85

52,153 30 — — 19. 8Rû8ïtn'fd)e8 öegat.
^>t)pot£)eïarïaffe f}r. 52,153. 30

Sittfe 2,082 10

Summe ber Vermehrungen 2,082 10

15,982 30 — — 20. ttnterfHiüuit(jäfonb§ für arttte SBödj«
nerinitett be§ Sraiteitfoitttfê.
§t)pott)eïar!affe gr. 14,819. 25
Suêfteljertbeê Segat „ 500. —
SOttofalbo „ 663. 05

S«tfe
©ef(|enïe
Veiträqe

611

201

35

50

gr. 15,982. 30

Summe ber Vermehrungen 812 85

9,403 21. ttitfaüfoitM be8 fyraucnffjitalö.
|)t)lpotl)eîar!affc $r. 9,403. —

Stnfe
SSettrag ber 3ln|"talt

395
500

10

Summe ber Vermehrungen 895 10

8,310 20 22. gaUer'fdje spreiswebattte.
|pt)pott)efartaffe gr. 8,310. 20

Stnfe 331 10

Summe ber Vermehrungen
Steine Vertuinberung

331
68

10
60

7,755 40 _ 23. 6ütfe*6ti|)enbhtiit.
|>hï>i>theïarïaffe $r. 7,755. 40

Stufe 310 20

Summe ber Vermehrungen 310 20

4,358,330 26 8,785 90 Uebertrag 289,467 20



(107) të 5 — 155

Brrtjiumgrn ürr &pe£ialfmtïrg îre* Hanftm« Bmt für te Jafjr 1912,

«erimberungeu. Staub bed Vermögend am 31, ^ejentber 1912,

Studgaben. SbejiaI gonbd. SWtiben. ^affibett.
g*. SR. gr. SR. g*- SR.

266,747 51 Uebertrag 4,279,888 54 5,660 04

150 — Sßreife. 19. SWüdHn'fdjed fiegnt.
§t)pot^eîarïaffe. 3?r. 54,085. 40

54,085 40 — —

150
1,932 10

@umme bet SBerminberungen.
Seine Sßerme^ruttg.

506 85 Unterftiiipng armer 3öbct)=
nerittnen.

20. ttnterjtübuttfldfonbd für arme 2öäd|s
nerinnen bed fÇrauenfbitaïS.
^jtgmtljeïarfaffe gr. 15,319. 25
Suêftetjenbeê ßegat „ 500. —
Sïttofalbo „ 469. 05

Sr. 16,288. 30

16,288 30 —

506
306

85 Summe ber Sßerminberungen.
Seine Söermefyrung.

21. ttitfaHfonbd bed grauenfbüalö.
§t)pot^eïarïaffe gr. 10,298. 10

10,298 10

895 10
Summe ber SBerminberungen.
Seine Sfermefyrmtg

399 70 9Sebaitten. 22. ôaUer'fdje Sßreidmebaille.
§t)b°tf)efarïaf|e $r. 8,241. 60

8,241 60

399 70 Summe ber SSerminberungen.

Stipenbien. 23. Sut(e«Stibenbittiit.
£)t$otl)eïarïaffe $r. 8,065. 60

8,065 60

310 20
Summe ber SBerminberungeu.
Seine 33ermet)rung.

267,804 06 UeBertrag 4,376,867 54 5,660 04



156 — Äs 5 (108)

Betonungen üer Spe|taïfmte ïre# Gantait» Bern für üa« Jafyr 1912.

Staut) t>eS öcrutöficn^ am 31. $esentt»er 1911. »crmöficttös

«ïtitoen. ^affitoeti Spejial^onbS einnahmen.

»• 8t. »• 8t. »• 9t.

4,358,330 26 8,785 90 liebertrag 289,467 20

6,349 50 — — 24. 8ajaru8#reti.
|>t)l>oti)elar!affe gr. 6,349. 50

3infe 254 —

Summe ber Vermehrungen 254 —

4,181 72 — — 25. ©tttljnifcSttftttttfl.
§t)pot^eïarïaîfe $r. 4,000. —
âecÇttungêfaloo „ 181. 72

Sinfe 160 —

gr. 4,181. 72

Summe ber Vermehrungen 160 —

36,333 30 — 26. ïrttd}fel«@tiftiutfi.
.Ç^ottjelartafje gr. 36,333. 30

3infe 1,439 50

Summe ber Vermehrungen 1,439 50

22,663 — — — 27. öaßersStiftuttg.
§^ott)eîarïaffe gr. 22,663. —

Stnfe 888 50

Summe ber Vermehrungen 888 50

— — 2,023,188 25 28. (Srtoeiterttitg Der Smityjlege.
Stantêlaffe, Sßorfdjufj gr. 2,023,188.25

Slmortifation 280,000 —

Summe ber Vermehrungen
Steine Vermehrung ber Sdjutb.

280,000
63,600 75

4,427,857 78 2,031,974 15 llebertrag 572,209 20



(109) JVs 5 — 157

Uerfptunaen te Speftalftmîr# te ftrntftm* 3txn für to laftr 1912.

gkrättbevungett. ©taub be§ ^crinögcits am 31. Sejember 1912.

Çbtêgafien. ©peäiat ff onb§. Stttibe» ^affiben
Sr. >R. Sr. SR. gr. SR.

267,804 06 Uebertrag 4,376,867 54 5,660 04

— — greife. 24. 8ttjnnt8#m§.
|>t)potl)efartaffe ffr. 6,603. 50

'
6,603 50 — —

254
— ©umme ber Sterminberungen.

Steine ïïermefjrung.

141 66 Stebifion unb Srgänjung bei
botanifdjen Sammlungen.

25. ©utfjttitfsStiftung.
^ppotpelarlaffe ffr. 4,000. —
Éedjnmtgêfaibo „ 200. 06

ffr. 4,200. 06

4,200 06 — --

141
18

66
34

©umme ber SSermittberungen.
Steine SSermeprung.

1,238 80 Seibrente. 26. £rädjiel«©tiftun(|.
§t)potpelartaffe ffr. 36,534. —

36,534 — — —

1,238
200

80
70

©umme ber S3erminbernngen.
Steine Stermeprung.

600 — ©tipenbium. 27. £>al((rs©tiftun(i.
Ippotpelartaffe ffr. 22,951. 50

22,951 50 —

600
288 50

©umme ber SSerminberuttgen.
Steine Siermeprung.

243,648

18,089

11,051

70,811

35

85

55

ffrrenanftalt Söalbau, San=
loften.

Srrenanftalt SJtünfingen,
SJauloften.

Srrenanfialt Seßelat), 58au=

lüften.
Sinfe.

28. (grtoeitentttß ber Srrenjjfleße.
©taatêlaffe, S3orfc£)u§ ffr. 2,086,789.—

— — 2,086,789 -

343,600 75 ©umme ber SSerminberungen.

613,385 27 liebertrag 4,447,156 60 2,092,449 04

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1918. 40"



158 — M 5 (110)

Ifcdiramgen te Sp£|ialfate te Meintnm %zxn fîir te Jafjr 1912.

Staub bed löeriuögend dm 81. Sejetubev 1911.

«tfiiben. ^affiben. Spe;$ial S0nbé.

'•Vermögend:

(Sinuatjmen.

4,427,857

2,057,603

29,015

459,314

Sr-

2,031,974

3,273

80

2,496

11,540

51,992

7,039,820

50

61

60

56

15

05

2,035,247

llebertrag

20

Sr.
29. gBal(lMtt«t?i)nii§

Siegenfdjaften
.Snbentar
£>ppott)efartaffe
Staatêtaffe
^tjpot^etargutfjaberi
Saufenbe ©utfjaben
33orfd)üffe on

Patienten
flaffa, 3Htib=SaIbo

3lfttoen Sr. 2,057,603, 27

927,737. 92
502,228. 30
607,020. 70

9,462. 21

2,861. 08
254. 70

1^426. 58
6,611. 78

Saufenbe Sctjulben

Spaffibett

Sr. 3,273. 05

Sr. 3,273. 05

Sr. 2,054,330. 22

80. Sept SRitfjleimmn.
£>ppotpeïarîaffe Sr. 29,015. 80

81. äRdftts@tiftunß.
§ppott)eïarïaffe Sr. 357,189. —
Kapitalanlagen auf

©runbpfanb „ 100,000. —
3inëanêftanb „ 2,125. —

Sr. 459,314. —

82. Senat Flügel.
|>t)potIfefartaffe Sr. 2,496. 50

88. ^rrenfoitbd Per ^rrenanftalt äßalbau.
^ppotpeïarïaffe Sr. 9,366. 70
SBertfdjriften „ 2,173. 91

Sr. 11,540. 61

84. UnfaK^onPS Per $mnanftolt SBalbau.
•^ppotpetarfaffe Sr. 51,992. 60

llebertrag

^îacÊjt^infe
Kapitatjinfe
Segate unb Sdjenfungen
Snöentarbermefjrung

Summe ber SSermeprungen

SM«

Summe ber SSernteprungen

Stnfe

Summe ber SSermeprangen

Stttfe

Summe ber Sßermetjrungen

Segate

3i"fe

Summe ber Stermetjrungen

Beitrag ber 5lnftalt
Stnfe

Summe ber Sßermetjrungen

Sv.

572,209

34,865
24,413

21,745

20

10

90

81,024

1,160

1,160

18,661

18,661

99

99

464

464

2,000
2,155

4,155

677,775

60

60

57

57

80

80

15

15

90

90

22



(Ill) A» 5 — 159

Herfjnmtgim to Sprftalfto* to Banïmt* Bmt für to Jafjr 1912.

sßeränbevu»Qett. Stanb beb ©erntögeite am 31. $e$embev 1912.

Îïuê0o5e»t. SpejiaI gonbë. «Hüben. $affibett.
3v. SR. gr. SR. gr- SR.

613,385 27
llebertrag

29. aßalbaus^oitbä.
Siegenfctjaften gr. 927,737. 92
Snbentar „ 523,974. 20
§Wotf>eïarïafîe „ 631,433. 80
Staatêïaffe „ 12,562. 31
§t)i)ött)efargutf)aben „ 2,861. 08
ßaufenbe ©utfyaben „ 251. 95
Sorfdjüffe an

^Patienten „ 291. 51

flaffa, 3Htit)=SaIbo „ 3,556. 45

gr. 2,102,669. 22

4,447,156

2,102,669

60 2,092,449 04

32,685 Seitrag att bie Soften ber

3rrenanftalt.
22

32,685
48,339

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

— — — 30. öegat SMfjlemantt.
fptjpottjefarraffe gr. 30,176. 40

30,176 40 _ --

1,160 60
Summe ber 33ermtuberitttgett.
fReitte 33ermef)rung.

539 07 Slbgaben. 31. 3Rdfer*@tiftuitß.
fpt)|)üti)efartaffe gr. 375,311. 50
jlajjitalanlagen auf

©runbpfanb „ 100,000. —
^inêauêftanb „ 2,125. —

477,436 50 — —

gr. 477,436. 50
539

18,122
07
50

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefjrnng.

— — — 32. £egat gliiatl.
§t)pott)elarfaffe gr. 2,596. 30

2,596 30 — —

99 80
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeijrung.

33. ,3rrenfdnb§ ber ^mnanjtalt SBnlbau.
Istfljottjeïarïaffe gr. 9,830. 85
SBertfdiriften „ 2,173. 91

gr. 12,004. 76

12,004 76

464 15
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefjrmtg.

— — — 34. ttnfafcgottbâ ber ^rrenanftfllt Söolbau.
$ty>otÇelarlaffe gr. 56,148. 50

56,148 50

4,155 90
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung. »

646>609 34 liebertrag 7,128,188 28 2,092,449 04



160 — Xi 5 (112)

ftedpttrngen te SprsialfOTte tre« Hanürn* Bern für te Jafjr 1912,

@tanb bee $e¥tttôgettë mit 81, Se^entlter 1911, ^ermôgcttês

«tttttoen. ^affinen. Spejial^onbê. ÊimtaOïttctt.

3r. 81. gv. SR. 3v. 8t.

7,039,820 56 2,035,247 20 llebertrag 677,775 22

47,413 40 — — 85. llnfaUs$ditb8 ber Srrenanjitolt SWun«

fingen.
Seitrag ber Stnftatt
Sinfe

2,000
1,929 80

§t)jpottjeïartaffe gr. 47,413. 40 Summe ber Sermetjrungen 3,929 80

33,640 40 350 — 36. llnfaKs^aitbë ber Srreitanftalt Melnb-
^Ijjiotfjetartaffc $r. 33,640. 40
tßaffiüfatbo „ 350. —

Settrag ber îlnftalt
Sinfe

2,000
1,411 40

gr. 33,290. 40 Summe ber Sermetjrungen 3,411 40

6,500 — — — 87. $rrens$dnb§ bec $mnanftolt SWfi««

fingen.
©efcfjente
Sinfe 260

—

^jtjpottjetarïaffe gr. 6,500. — Summe ber Sermetjrungen 260 —

3,370 45 — — 88. $rren»gdnb§ bei* $rrenanftolt Meint).
§tjpottje£artaffe gr. 3,370. 45

©efdtjente

Sinfe 128 45

Summe ber Sermetjrungen 128 45

1,232 95 — — 39. 28etljnadjtë«§dnb§ ber ^reennnftnlt
Meint).

©efdjenïe
Sinfe 46 95

§tj)jotf)etarfaffe gr. 1,232. 95 Summe ber Sermetjrungen 46 95

53,383 60 — — 40. ©ttyenbienfdnbS ber djrifïfatljolifdjen
gnïuttnt.
^pottjeïarïaffe gr. 53,383. 60

Sinfe
©efctjenïe

2,109 70

Summe ber Sermetjrungen 2,109 70

131,538 20 -- — 41. StamntfonbS (8enjs#et)innnns@tiftnng)
ber djriftfntljdliidjen fyafultat.

Sinfe
©efctjenle

5,249 30

£tjpottje!arïa[fe gr. 131,538. 20 Summe ber Sermetjrungen 5,249 30

7,316,899 56 2,035,597 20 llebertrag 692,910 82



(113) JVÎ 5 — 161

Jteäpmn$m te Sprftalfmtfcs te îtaufmt» Brrtt für te Jaljr 1912.

$Beräni>evuugcn. Stattï) ï>es SJertitögenö am 31. Sejentber 1912.

Shtégafcett. Spejial^ottbê. Stttibett ^affinen.
gi-- 91. gv- 91. gi-- 91.

646,609 34 lleberirag 7,128,188 28 2,092,449 04

— — — 35. ttnfafc^anbg ber ^rrcnanftaït äWüns

fingen.
51,343 20 — —

3,929 80
Summe ber 33erntinberungen.
fReitte SSermctjrurtg.

§t)pot^eïar!affe §r. 51,343. 20

— — — 36. ttnfalH!ronb§ ber ^rrenanftalt iMelaty.
^^pot^eiarîaffe gr. 37,051. 80
laffibfalbo „ 350. —

37,051 80 350 —

3,411 40
Summe ber 3Serminberutigen.
Steine ®erme^ïuttg.

fjfc. 36,701. 80

260 — ©efdjenïe für arme Patienten. 37. 3rrens$onb§ ber $rrennnftalt 9Äitn=

fingen.
6,500 — — —

260 — Summe ber Serminberungen. ^jtypotljelarfaffc gr. 6,500. —

128 45 2Beif)nad()tëgef<ï)enïe. 38. SrrensfÇonbê ber $rrenanftalt SMelat).
|>typotI)eïarïaffe $r. 3,370. 45

3,370 45 — —

128 45 Summe ber 3Serminberungen.

46 95 2BeiI)nad)tègefc|ettîe. 39. SBeiijttttdjt8s§onb8 ber ^rrenanftalt
SMefat).

1,232 95 — —

46 95 Summe ber SJerminberungen. §t)f)oti)eîarîaffe gr. 1,232. 95

1,800 — Stipenbien. 40. SttyenbtenfanbS ber djriftïatijolifdjen
gnïnltât.
£t))>t>tf)eîarïaffe 3-r. 53,693. 30

53,693 30 — —

1,800
309 70

Summe ber SSermtnberungen.
Steine 33ermef)rung.

4,000 — Beitrag an bie cfjriftïat^.
fÇafuItât.

41. Siantntfanbg (öenjs|»el|ntannsStift«ng)
ber djrifKatijo(ifdjen gafultät.

132,787 50 — —

4,000
1,249 30

Summe ber Serminberungen.
Steine S3ermeî)rung.

^tfljotïjeïarîaffe §r. 132,787. 50

652,844 74 liebertrag 7,414,167 48 2,092,799 04

Beilage D ZUm Tagblatt des Grossen Rates. 1918. 41



162 — JMS S (114)

Eignungen tar Sprfialfmtta tas Eantmt# Brm für ta# Hafjr 1912.

Stôttï) ï>cô öermögeuö am 31. $ejew5er 1911. «crmögcitö:

Stttifcett ^afftoen. ©pejtalsgottbê. <§Httta!)tttett.

&r. SR. gt. 31. Sr- 31.

7,316,899 56 2,035,597 20 Uebertrag 692,910 82

138,584 40 — — 42. 8en3s§eb«tatt!ti@ttyeitl>ùnf0nM.
£i$otIjercu:ïajie gr. 138,584. 40

Stnfe 5,402 60

Summe ber Vermehrungen 5,402 60

1,000,000 — — — 43/ $atttonttlknï«9tefem.
Äantonalban! gr. 1,000,000. —

— — —

871,374 47 43/ Äaittoiittlbanf, @pqiat«9iefertien.
$antonalbant gr. 871,374. 47

slteue Sintage 129,820 78

Summe ber Vermehrungen 129,820 78

523 60 — — 44. §ülf8« ttitb SPtttronat8fonïi8.
^>t)pot^eïarïaffe $r. 523. 60

Sttt^e 20 90

Summe ber Vermehrungen 20 90

11,512 87 — — 45. 8l«ol)oljeI)ntel*9tefem.
§t$ot£)efarfaffe ftr. 11,512. 87
jEvinfer^etlftätte Slttdjtern, 3ttt=

teitfdjein, gv. 40,000. —.

9teue ßinlage
Sittfe

24,491
279 23

Summe ber Vermehrungen 24,770 23

951,335 68 — — 46. ©djtoetfenfonbg fur bit ^uragetimffers
farreftion.
^^ot^eïarïaffe gr. 951,335. 68

Sinfe 38,053 42

Summe ber Vermehrungen
Dteine Verminberung

38,053
29,549

42
72

10/290,230 58 2,035,597 20 Uebertrag 890,978 75



(115) Xi 5 — 163

Bütfjmmgßn tftx Sptfjtalfmte ïie# liantvm 3txn fiir te lafjr 1912,

^crâttbcrttttôen. Staub beS ôcvmôfleué am 81, Sejetn&er 1912,

^(uëfiftben. SpeätaI=gonbS. «Wtibctt, Mfitoen,
Sv- SR. 3v. SR. Sr. SR.

652,844 74 Uebertrag 7,414,167 48 2,092,799 04

5,280 — .Qumenbung eut bte S.

Settjj Stiftung für bie

Scptoet-j.

42. 8enjs§ebmannsSttpenbtenfdnli§.
|jppotpetarlaffe 3r. 138,707. —

138,707 — — —

5,280
122 60

Summe ber SBermtuberungen.
SReine SBermeprung.

— — — 48." $atttdnalBanf«9lefertoe.
ßautonalbaul gr. 1,000,000. —

1,000,000 — — —

21,000 (Sntnapme. 48.b .flantottalfianf. ©bejtalsffteferben.
Äantonalban! gr. 980,195. 25

980,195 25

21,000
108,820 78

Summe ber Söerminberungen.
SReine Sßermeprung.

— — — 44. öülfs« unb ^atronntbfonbi.
|>ppotpelar!affe gr. 544. 50

544 50 — —

20 90
Summe ber SSermtnberuugeu.
SRetne tßermepruug.

6,500 — Setämpfung beê 2lI!opoIiê=
ntuë.

45. fHlfdpdlgeljntebiSteferbe.
|)ppotpe!arfaffe gr. 29,783. 10
SCrtnlerpettflättc SRildjtcrn, 3tn»

teitfdjein, gv. 40,000. —.

29,783 10 — —

6,500
18,270 23

Summe ber SSerminberuugen.
SReine Söer'meprung.

67,603 14 Unterhalt ber banale. 46. 6djtoel(ettfditt)3 für bte $uragetoäffers
fdrreftidtt.

921,785 96 — —

67,608 14 Summe ber tßerminberungen. §ppotpeïar!affe gr. 921,785.96

753,227 88 Uebertrag 10,485,183 29 2,092,799 04



164 — Jfc 5 (116)

Btrfjmmgnt te Speftaiflmîr» ïrm Hanfcm* Bern flit te Jaijr 1912.

bel ^erittbgettS ai» 81. Sejember 1911. 58ermôgenë=

«tttitoe». <Spe3tal=gonbê CHttttafymett.

g*- SR. gr- SR. 3*- 9t.

19,290,230 58 2,035,597 20 tlebertrag 890,978 75

4,796 90 — — 47. jfraitletttaffe ber Suragctimfferfomfttait.
^^ot^elorloffe gr. 3,938. 30
Srfhamiêtaffe ïtibau „ 739. 75
ßaffe „ 118. 85

Setträge ber Arbeiter
Stufe

248
193

40
65

gr. 4,796. 90
©umme ber Vermehrungen 442 05

9,343,471 06 454,738 85 48. ^nfelfeital.*)
a. Snfelf onbê.

^)l)pDt{)e!aï=@utf)aben gr. 4,629,624. 62
fihjjothelarïaffe „ 243,766.30
ßiegenfdjaften „ 3,499,713. 40
Vanfonto „ 200,302.60
Snbentar „ 356,710. —
^ttfela^jotïjeïe „ 29,400.53
Sauöorfchitffe „ 358,126. 16
ßaufenbe ©ittîjaben „ 25,827. 45

«fttoett gr. 9,343,471. 06

©pejiatfonbg gr. 293,678. 82
SepotöberSßatienten „ 2,633.84
ßaufenbe ©Bulben „ 6,126. 20
£)t)|)otf)efar=éc£)ulb „ 150,000. —
Äaffe, $paffit>--©aïbo „ 2,299. 99

Çafftoen ge. 454,738.85

flajntaljinfe
Sßad)t= unb SMetjinfe
ßegate unb ©efdjenïe
Seiträge
Snfelapothefe

185,135
7,805
9,645
3,120
1,511

49
10

85
37

gr. 8,888,732. 21
©umme ber Vermehrungen
9teine Serminberung.

207,217
57,013

81
58

62,530 — — — b. Sabefteuerfonbê.
Snfelfonbê gr. 62,530. —

Stnfe
ßegate uttb ©efd&ettïe
Setträge

2,501

4,381

20

95

©umme ber Vermehrungen 6,883 15

15,000 — — — c. Si^tuêfonbê.
Snfelfonbê gr. 15,000. —

Stufe
Setträge

600
369 60

©umme ber Vermehrungen. 969 60

11,620 37 — — d. SBeiïjttadjtëfottbê.
Snfelfonbê gr. 11,620.37

Stufe
Seittäge
ßegate unb @ef(|enïe

464

492

80

17

©umme ber Vermehrungen. 956 97

19,727,648 91 2,490,336 05 tlebertrag 1,107,448 33
*) SRedjnung für 1911.



(117) -Y? 5 — 165

Brrfjnungrn ter Sprstalfmtte te* Hattfmt* Brm für üa* Jafjr 1912»

SSevänbevuttgeu. Staitï» bed SSermögeit# am 31» Sejemfcev 1912»

tWtt#ga&eit. Spe3tal=gonbë. îlftiPeit. $aftifcen»

St- S. St. 81. St- 8t.

753,227 88 liebertrag 10,485,183 29 2,092,799 04

89 25 Hranfeugelber, Serpflegitngê--
uttb ârjtïoften.

47. iranfenfaffe Der Suragetomfferforreftton.
£)ppott)etartaffe $r. 4,561. —
llrfparatétaffe 3tibau „ 588. 20
Haffe „ —. 50

5,149 70 — —

3fr. 5,149. 70
89

352
25
80

Summe berSermtuberuugen.
IReine Sermeljrung.

237,488
2,886

12,726
6,130
5,000

06
55
32
46

$nfelfpttal, Höften.
Sefdjtoerben.
Abgaben.
Sermaltungêïoften.
Slbfdjretbungen auf Stegen=

fdjaften.

48. $nfelfpital. *)
a. ^nfelfonbê.

£>t)pott)efar=®utlja6en gr. 4,624,464. 37
§ppott)eïarïaffe „ 167,944.90
ßtegenfdjaften „ 3,505,719. 15
Sautonto „ 201,644. 15
3fnbentar „ 354,140. —
gnfelapotljeïe „ 28,597.85
Sauborfct)üffe „ 358,613.92
ßaufettbe ©uttjaben „ 28,493. 30
Haffe, 9lfatiö=Salbo „ 13,722.02

»en gr. 9,283,339. 66

Spejialfonbê 0?r. 295,704.84
®epotë ber Patienten „ 4,311. 04
Saufenbe Scfjulbeu „ 1,605. 15
$ppotf)etar=Sdjutb „ 150,000. —

9,283,339 66 451,621 03

Saffiben gr. 451,621.03

gr. 8,831,718. 63
264,231 39 Summe ber Serminbermtgen.

6,883 15 Setträge für Sabeïuren. b. Sabefteuerfonbê.
.gnfelfonbê $r. 62,530. —

62,530 — — —

6,883 15 Summe ber Sermiuberungen.

969 60 Srinïïuren. c. Sitjtuêf onbë.
Sufelfoubê gr. 15,000. —

15,000 — — —

969 60 Summe ber Serminberungen.

450 — SOeiljnadjtëgefdjenïe. d. SBettjnadjtêf onbê.
gnfelfonbê Sr. 12,127.34

12,127 34 — —

450
506 97

Summe ber Serminberungen.
Sîeine Sermeljrung.

1,025,851 27 liebertrag

*) Stedjmmg für 1911.

19,863,329 99 2,544,420 07

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.



166 — Ns 5 (118)

Herfjmmiîim to Sp£fiaIfimfr0 to ftanfmt* Bern fur îra» Jaftr 1912.

Staub bee öevtnöflcttö am 81. Sejernbev 1911. $ermögett$s

SWftiben, ^affibett. ©pejtal'gonbS. ÊimtaOnteit.

Sv- SR. Sr. SR. Sr. SR.

19,727,648 91 2,490,336 On Uebertrag 1,107,448 33

25,743 45
48.

e. geerteberftiftung.
Snfelfonbè Sr. 25,743. 45

£infe 1,029 75

Summe ber Vermehrungen. 1,029 75

100,820 f. SReifegelberfonbê.
Snfelfonbâ Sr. 100,820. —

Stnfe 4,032 80

Summe ber Vermehrungen. 4,032 80

10,884 40 _ g. ^fenfdjmibftiftung.
Sfnfelfonbê gr. 10,884. 40

3tnfe

»

435 35

Summe ber Vermehrungen. 435 35

44,623 95 — -• h. ©ibotlet» u. 3mï)ooffttftung.
Sfttfelfottbê Sr. 44,623. 95

£infe
Beiträge
Segate uttb ©efdjente

1,784
2,210

95
50

Summe ber Vermehrungen. 3,995 45

22,456 65 — — i. Sarafonbê.
^nfelfonbê gr. 22,456. 65

Stufe
Veitrftge
Segate unb (5îef«^ett£e

898
592

25
20

Summe ber Vermehrungen. 1,490 45

19,932,177 36 2,490,336 05 llebertrag 1,118,432 13



(119) JVs 5. — 167

Bßrfptimgm te Spefialfwttr# te %antvm Bern f!ir te Jafjr 1912.

^erftubeeungeu. «Staub bed ©erntögenö aut 31. Sejetubee 1912.

2tudgabeu. Spejial'gonbS. 21ttiöeu tßaffiben

g-f. 91. St- 91. St. 91.

1,025,851 27 liebertrag 19,863,329 99 2,544,420 07

85 tlnterftii|ungen.
48. ^nfelfoital.

e. geerleberftiftung.
SnfelfonbS Sr. 26,688. 20

26,688 20

85
944 75

Summe ber SSerminberungen.
üleitte Stermeïjrung.

1,218
2,814

40
40

Uttterfttifcungen.
SBetträge.

f. Sieifegelberfonbê.
Snfelfonbë Sr- 100,820. —

100,820 — —

4,032 80 Summe ber SSerminberungen.

400 — Söärterprämien. g. Sfenfdjmibftiftung.
Snfelfonbê Sr- 10,919. 75

10,919 75 — —

400
35 35

Summe ber Sßermirtberuttgen.
Steine Sßermeljrung.

3,456 50 Separate für unbemittelte
Patienten.

h. ©iboIlet= u. Smtjoofftiftung.
Sfnfelfonbê Sr. 45,162. 90

45,162 90 — —

3,456
538

50
95

Summe ber 33erminberungen.
Sieine 3Serme|rung.

1,490 45 Unterftiitjungen. i. Sarafonbê.
Snfelfonbê Sr. 22,456. 65

22,456 65 — —

1,490 45 Summe ber Sßerminberungen.

1,035,316 02 liebertrag 20,069,377 49 2,544,420 07



168 — Ai 5 (120)

Hrrfjmmgrn ïrrr Speiialfmtfr« în>$ nanticm* lent für îra* Jaljr 1912,

Stattb beê $8erutößens am 81* Se^ember 1911* ©ermdgcitês

Sîlttiben. ^affitoen* <SpeâiaI gortbê. (itmtal)men.
Sc. SR. Sc- SR. Sc- SR.

19,932,177 36 2,490,336 05 Uebertrag 1,118,432 13

100,902 70 — — 49. S8aItiarBetter»1tnfatt« «nb tranfenfaffe
ber ^orftbcrtoaltung.
^pot^eîarïaffe gr. 100,902. 70

Veiträge ber Arbeiter
Sinfe
Staatèbettrag

8,597
4,042
5,000

Ol
54

Summe bet Vermehrungen 17,639 55

21,471 50 50. Ä«M«nens!8i&Itotl)efcgonb8.
|>hpotheïarïaj|e gr. 21,471. 50

Ôinfe 842 55

Summe ber Vermehrungen 842 55

7,356 70 51. £itlfëfottb8 Her StomitflSeraieljiinßgss&it»
lait rradjfeltoalt).
^^ot^eïarïaffe gr. 7,356. 70

Strife 294 20

• Summe ber Vermehrungen 294 20

47,312 10 52. ttrtfaHfonb8 ber Strafanftalt SSifyttU.
^tlpotçeiarïaffe 3*. 47,312. 10

Stufe
Veitrag ber Slnftalt

1,892
3,000

75

Summe ber Vermehrungen 4,892 75

20,109,220 36 2,490,336 05 llebertrag 1,142,101 18



(121) JVs S — 169

Innungen ter Sprftalftmte te* Banian* Brrit flir ira* Jaljr 1912.

$eräitt>mtitöcit. <Stant> t>es ißertitögcttö am 31. Sejentber 1912.

2luöflat»eit. Spe^ial^onbö. Slftibeit ^affifcett.
Sr. 91. Sr. 9t. Sr- 91.

i

1,035,316 02 liebertrog 20,069,377 49 2,544,420 07

9,895 20 @ntjct)äbigungen. 49. 2Balbarbeiter«ltttfaIIs «nb Äronfenfaffe
ber gorftbertoaltimß.
|jty))ott)etarfaffe gr. 108,647. 05

108,647 05 — —

9,895
7,744

20
35

Summe berißerminberungen.
tReirte 23ermef)rung. ;

806 55 llrtterï)aït ber 33iblit>tt)eï. 50. 9tuWMtt*lBt<)Katijef»t!ronb9.
§^ott)etar!affe gr. 21,507. 50

21,507 50

806
36

55 Summe bet 33erminberungen.
IReine SBermefjrung.

51. $ülfgfonb3 ber 3b>aitß3erjte^uttßSs%n«
fait Sradjfeltoalb.

ot^eïarïaffe $r. 7,650. 90

7,650 90

:

294 20
Summe ber SJerminberungen.
Steine tßermeijrung.

4,393 30 (Sntfdjäbigungen. 52. UitfaUfottbg ber Strafanftalt SBüjtoil.
$i$otI)e!arIaffe gr. 47,815. 40

47,815 40 3 85

4,393
499

30 Summe ber 33erminberungen.
Steine SSermeijruug.

fîaffiôfalbo „ 3.85
45 %x. 47,811.55

1,050,411 07 llebertrag 20,254,998 34 2,544,423 92

Beilagen znm Tagblat.t (les Grossen Rates. 1913. 43



170 — As 5 (122)

Hcrfjramgrit tier Sprfialfimfcs ürs Banftm« Bern fur îraa Jaïjr 1912,

Stftttï» ï>eo SBermôôCttê atti 81, Sejem&er 1911, SBenuôgettôs

2t!tit)Ctt $afti»ett. Spejial^onbS. einito^mctt.
S1'- SR. S*- SR. 3*- SR.

20,109,220 36 2,490,336 05 llebertrag 1,142,101 18

606,763 05 53. HttterfitityunQgfdtttô fur iranien« unti
ÎCnnenonjittUen.
§ty|30tf)eïarïaffe $r. 606,763. 05

£vinlerljetlftätte SRiidjtern, Slntcilfc^ein,
gr. 6,000. —

@tn§al)Iung auë ben ßrebiten
für baê Slrmentoefen

Sinfe
50,997
22,400

55
55

Summe ber SSermefyrungen.
Steine Serminberung

73,398
20,089

10
15

36,480 60 54. 3e$enbers£i6tiot()efs3rdnl>3.
£t)bott)elarïaffe ftt. 36,480. 60

Sittfe 1,418 80

Summe ber 33ermet)rungen.
Steine SSerminberung

1,418
81

80
20

517,251 35 55. SfteljmfiiIjttimQgfdnitâ.
§t)potf)efartaffe $r. 517,251. 35

£infe
fêrlbê bon 33ief)ffeinen

21,564
58,515

55

Summe ber Sßermeljrungen. 80,079 55

3,619,007 60 — — 56. Sernifdje SeljremrfidjeruitflStoffe.
a. III. Abteilung.

£)t)potf)efarfaffe (Jr. 3,619,007. 60

Staatêbeitrag
ÎJÎitglieberbettrâge, ®intrittë=

gelber unb SÏad)jat)lungen
Stnfe

130,000

400,393
157,185

65
25

Summe ber Söermefjrungen 687,578 90

24,888,722 96 2,490,336 05 llebertrag 1,984,576 53



(123) Ni 5 — 171

Bcrfjramgen te Sjrefialfmte te Cantons Bern für te Jafp; 1912.

$e¥ätti>e¥ttttgeit. Staut» beë Vermögens am 31. Sejember 1912.

iHttbgabeit. S)teâiaI=gonbê. ttttitoett. Wtfbett.
Sf- 9t. gr- 8t. 8t.

1,050,411 07 Uebertrag 20,254,998 34 2,544,423 92

10,000
7,000
3,000

9,260
5,000
3,284
1,072
7,500
6,470

20,000

17,500

3,400

90

35

Seiträge art folgenbe 2Inftat=
teit:

„©otteêgnab" itt Sîett.
sil|t)(„@otteëgnaby' inßangnau.
grjiefiungêanftalt Siftoria itt

SBabern.

fîranïenfjauê Sîeirittgett.
grjiefjung^anftalt Oberbipp.
SerpftegungêanftaltSeïïenbûf)!.
SerjjflegungêanftattSfiiggiëberg.
Serpflegungganft. fÇriertisberg.
Sejirfëfpital ißruntrut.
Slnftalt fiir fäjmadjjtmtige

lîinber „Sunnefcfytyn".
@rgiel)uttgêattftaït (Mad)

(Scfyeitnebau).
grjieljungganftalt ^îetjrfatj

(Umbau ber Sietjfctjeune).

53. ttttterftufcunggfimiig für Uranien« unb
Wratenanftaltcu.
^ijpottjetartaffe gr. 586,673. 90

SCvinfer^eilfiätte 9tttdjtern, 3tnteilfd)etn,
gr. 6,000. —

586,673 90

93,487 25 Summe ber Serminberungen.

1,500 Seibrente.

Unterhalt ber Sibliotfjet.
54. 3^enber«St(It0t^ef«^dnbg.

|>l$ott)etartaffe gr. 36,399. 40
36,399 40

1,500 — Summe ber Serminberungen.

2,735
77,344

25
30

Ruften ber Sief)fd)eine.
Seitrag an bieSietjberfidjerung.

55. Siefjtierjiiljerunßgfonbg.
^jtypottjetarïaffe §r. 517,251. 35

517,251 35

80,079 55 Summe ber Serminberungen.

98,598
22,341

12,964

55
20

25

ipenfionen.
Ibgangèeittîdjâbigungen unb

SlücEöergütungen.
Sermaltungêïoften.

56. Sernifdje öe^rerberfi^etunggfttffe.
a. III. Abteilung.

$ty>otyefaxlaffe Sr. 4,172,682. 50

4,172,682 50 — —

133,904
553,674 90

Summe ber Serminberungen.
ïïteine Sermefjrung.

1,359,381 87 Uebertrag 25,568,005 49 2,544,423 92



172 — m 5 (124)

Brimingen to Bpepalfmtîrg to Banian# Bern für bas Jaf|r 1912.

Slant» beê ^ernnögenä am 31. Sejemftev 1911. Sôermôgenê

Wtiüc« ^affinen« Spe^ial^onbê (ginttaljtnen.

gr. SR. gi-- SR. gt. 31.

24,888,722 96 2,490,336 05 Uebertrag 1,984,576 53

264,996 50 — —
56. IBewiffle öejjrerberftdjcrunft§fajfe.

b. II. Abteilung.
^>^4>otf)eïarïaffe ^r. 264,996. 50

Sßramien
Sinfe

1,772
11,041

50
50

Summe ber Vermehrungen 12,814 —

c. I. 31 bteilung. Vettrag ber II. 31btetlung 2,950

Summe ber Vermehrungen 2,950 —

30,620 60 — — d. ^jülfpfoubp.
ftypotfjeîarïaffe fit. 30,620. 60

©efdjenïe
3tn]~e

333
1,275

60
90

Sumiue ber Vermehrungen 1,609 50

11,320 70 — — 57. (Sbuarh SMbolf SletnsfÇonlrê.
|)^potl)e!arlaffe ^r. 11,320. 70

Sutfe 452 80

Summe ber Vermehrungen 452 80

128,577 10 58. $oljattn Mebt^onbS. Stttfe 5,245 65
^potbeïarlaffe fit. 89,577. 10
ÉJertfcfirtften „ 39,000. —

Sumiue ber Vermehrungen 5,245 65

fit. 128,577. 10

2,165 90 59. Segal Solj. •Btnfe 81 80
§ljpot|elarfafje gr. 2,165.90 Summe ber Vermehrungen

Steine Verminberung
81
78

80
20

53,364 15 — — 60. 9faturfdjatiett*!?dtrttâ.
^jtypotheïarïajfe gr. 53,364.15

Slnteil an ben äöafferrec£)tö=
abgaben unb ÄonjefftonS»
gebühren

Stnfe
12,047
2,134

30
55

Summe ber Vermehrungen 14,181 85

25,379,767 91 2,490,336 05 llebertrag 2,021,912 13



(125) 5 - 173

Mztttratngen te Sp£|talfmtfr* te Danton« %txn flir te 3af|r 1912,

«erattfrevungen. Stentï> fceS ^crmögcnb am 31, Sejentber 1912,

iHuöga&en. SpejioI=gunb0. Httitoett,

gr. SR. gr- SR. gr- SR.

1,359,381 87 Uebertrag 25,568,005 49 2,544,423 92

4,400
2,950

— ßapitalabjatilungen.
©eitrag att bie I. Abteilung.

56. ©ernifdje Qejjremrfidjerungbfaffe.
b. II. Abteilung.

|)i)potf)eïarïaffe gr. 270,460. 50
270,460 50 — —

7,850
5,464

— Summe ber ©erminbermtgen.
meine ©ermefjrung.

2,950 Spenfionen. c. I. Abteilung.
2,950 — Summe ber ©erminberungen.

1,608 60 llnterftütjungen. d. § iilfê fonbê.
fitypotfjeïarïaffe gr. 30,621. 50

30,621 50 — —

1,608 60
90

Summe ber ©erminberungen.
üleine ©ermefjrung.

— — Spretê. 57. (üftttavb Äbolf Stein«gonb§.
^tjpotljetarfaffe gr. 11,773. 50

11,773 50 — —

452 80
Summe ber ©erminberungen.
meine ©ermefjrung.

58, 3o^itnit 5tebt«ionb8. 133,822 75

5,245 65
Summe ber ©erminberungen.
meine ©ermeljrung.

|)t)potf)elarfaffe gr. 94,822. 75
SßertfTriften „ 39,000. —

gr. 133,822. 75

160 IpreiS. 59. Scflttt Sotj. 2,087 70

160 — Summe ber ©erminberungen. §$>ott)eïarlaffe gr. 2,087. 70

— — — 60. 9tatttrfdjaben«t?0nb8.
§t)|)ot|e!ar!afje gr. 67,546. —

67,546 — — —

14,181 85
Summe ber ©erminberungen.
meine ©ermetjrung.

1,371,450 47 liebertrag 26,084,317 44 2,544,423 92

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.



174 — JVs 5 (126)

Herfjmmgnt to Bpesialfimïr# to ïlanfims Bmt tlir to M|r 1912.

Statib beë öcrmöfieits am ai* SejentOer 1911» SSermôftenê

?tftiben. ^affibeu« Sf>eätal=§ottb8.. (jgiunafymeu.

St. 81. St. 9t. St- 9t

25,379,767 91 2,490,336 05 llebertrag 2,021,912 13

48,116 88 — — 61. §dnb8 für $er(jiüuttg unb Sefätnbfu#fl
Der 2uberfttlofc.

@inlage
Stufe 1,924 62

|)t)f)otf)eïarïaffe §¥.48,116.88 Summe ber Sermeljrungen
Ulettte Serminberung

1,924
9,914

62
88

216,939 40 62. Segat Sorb ber ^rrenanftalt Söalbau. 3infe 8,677 60
|>t)i>otl)elartaffe §r. 216,939. 40 Summe ber Sermeljrungen 8,677 60

19,642 60 — 63. Äaittditaler 9teb*§dub§.
£)t)t>otl)elarlaffe §r. 19,642.60

Staatöbeitrag
Seiträge ber fRebbefi^er
8Me
Sunbeêbeitrag für 3Reben=

reïottftruftion

10,000
2,270
1,037

256

97
63

50

Summe ber Sermefjruttgen 13,565 10

38,540 40 — — 64. ftdttbg be3 2edjntfutit§ Siel.
aBertfd^rtftert §r. 27,583. 60

Stufe 1,463 80

§t)f}Ot(ie!arlaffe „ 10,956.80 Summe ber Sermeljr^rtgen 1,463 80
§r. 38,540.40

24,592 70 — — 65. Seritifdjer §ottb§ fite SdjuÇauffidjt.
£tyf)Otf)elarlaffe §r. 3,417.—
SDertfTriften „ 21,175.70

Settrag auê bem 5ll£o£)ol=

jef)«tel
Stufe

4,700
1,491 80

§r. 24,592. 70 Summe ber Sermefjrungen 6,191 80

10,113 30 66. SdtfdjbergsStiftung.
^Dpotlfelarlaffe §r. 5,113.30
2Bertfd)riften „ 5,000. —

Stufe 404 50

Summe ber Sermefjrungen 404 50

Oft. 10,113.30

25,737,713 19 2,490,336 05 llebertrag 2,054,139

j

55
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tafyramgen to Sprfialftos to %antvm Berit fur to Jaljr 1912,

Jöcrättberungett. ©taub beb Söermögene aw 31« Sejem&er 1912«

îtuôgûtJcn. ©pejial^onbê. Slttibeit. ißaffitoen.

Sc. 31. Sc. 3Ï. Sr. 8t.

1,371,450 47 liebertrag 26,084,317 44 2,544,423 92

11,839 50 StucEjug. 61. Sonbi für Berljütung unb Befümfifung
ber $it6ertulofe.

38,202 — — —

11,839 50 ©umme ber 33erminberungen. |)typotf)etarïaffe gr. 38,202.—

62. Segnt Sorb ber ^rrenanftalt äßalbau. 225,617

8,677 60
©umnte ber SSerminberungen.
Steine ätermeljrung.

|>t)i>ot£)etarfaffe gr. 225,617. —

513 Beiträge für 9îebenrcfonftruï=
tion.

63. kantonaler 9ie6^oiib§.
^bbotbeïarïaffe gr. 32,694. 70

32,694 70 — —

518
13,052 10

Summe ber Sßerminbentngen.
Steine tßermetjrung.

1,463 80 Ablieferung ait baë 2ect)=

rtiïum Siel.
64. ^oitbb bei îedjnifumi Biel.

Söertfdjriften fjjr. 1,458. —
38,540 40 — —

1,463 80 ©umme ber S3erminberungen. §t)poti)e!arïaffe „ 37,082.40
%x. 38,540.40

1,100 — Unterftü^ungen. 65. Bernifdjer §oitbi für ©djutjaufftdjt.
§t)pt)tl)eïarfaffe $r. 14,684.50
SBertf^rtften „ 15,000. —

29,684 50 — —

1,100
5,091 80

©umme ber SSerminberungen.
Steine 33ermef)rung.

$r. 29,684.50

66. SötfdjbergsStiftong. 10,517 80

404 50
©umme ber SSerminberungen.
Steine tBermefjrung.

|>t)}iott)e!arïaffe $r. 5,517.80
3BertfcÉ)riften „ 5,000. —

Se. 10,517.80

1,386,366 77 liebertrag 26,459,573 84 2,544,423 92



176 — JVs 5 (128)

ßrrfjramgrit ter Sprftalfmtte te* fèattfxm* Brrtt für bas Safjr 1912.

Stanb ï>eê ^cvtitögens am 31. Sejember 1911. öermößene s

^afftoett. Spe^ial^onbê. CHmtaOittett.

Sr. SR. g». SR. gl-- SR.

25,737,713 19 2,490,336 05 Uebertrag 2,054,139 55

— — — — 67. 2Saltijer 3Wunjinflers©tiftunß. Sdjenlung uttb ©efd)en!e
3infe

59,971
2,273

90

Summe ber Vermehrungen 62,244 90

— — — — 68. §fdutô fur toic (Smdjtung einer $en«
ftonStoffe für tiie Beamten unb 81««

gefüllten Der @tnatël>er«mïtung.

Einlage 50,000 —

Summe ber Vermehrungen 50,000 —

25,737,718 19 2,490,336

23,247,377

05

14

totale Summen ber SHtiben unb ber Spaf=

fibert.
fRetne 2Ktiben.

Sotale Summe ber Vermeh=

rungen 2,166,384 45

•



(129) JVs 5 — 177

Utetfjmmgen ta Sprftalfmte ta liarttumi Berit für ta Jafyr 1912.

üBerän&erwngett. Staub bc<3 Skrmôgenê ant 31. Sejentber 1912.

Ausgaben. Speâial=3onbë. Patinen ^affi^en.
91. Se- 91. 91.

1,386,366 77 llebertrog 26,459,573 84 2,544,423 92

— — — 67. SBaïtljer SRuitjinger^Stiftung.
Söertf^riftett gr. 53,400. —

62,244 90 — —

62,244 90
Summe ber Sferminberungen.
Steine SSermeijruttg.

^tjpot^elarïûffe „ 8,844.90

Sr. 62,244.90

— — — 68. fÇonbS fiiv bie (ürridjtunß einer ^eits
ftonSïoffe für bie Beamten unb 51 m
geftellten ber Stuutëticrlualtung.

50,000 — — —

50,000
Summe ber SSerminberungen.
Steine SSermetjrung.

^»i))3otf)eïarïaffe $r. 50,000. —

_

1,386,366

780,017

77

68

Slotale Summe ber 33ermiu=

berungen.
Steine Sö'ermeijrung.

Sotale Summen ber Slïtiben unb ber 5ßa|=

fiben
Steine SHtibeit

26,571,818 74 2,544,423
24,027,394

92
82

•

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.



178 — As 5 (130)

Sorliegenbe Staatêrecf)nung bcê .ffantottë Sern für ba§ Sîec^nungëjaïjr bom 1. $atmar bis 31. Scomber 1912

ift übereinftimmenb mit ben paffierten 3ted)nmtgen ber Sermaltungen unb Äaffen uttb mit ben Sifafontroïïen ber ,f?antonë=

bnct)f)alterei bargeftellt.

Sern, ben 21. ïïîârj 1913.

2)er ßantonöbncbtialter:

©. |tmg.



(131) JV» 5 — 179

über bie

gffaatsrerfmung des gantons "gSerrt

für ôas ga^r 1912.

D e r r ffinanjbireftor!
Sie ,l¥antottêbucf)t)aIterei beehrt fid), Seiten permit bie

Staatsrectjnung für baë ffafjr 1912 borjulegen.
Stact) biefer Dtedjnuitg tjat baê Staatêber mögen beë

,lîa utone Sern auf 31. Se^ember 1912 folgenbett Seftanb :

Slftiben ffr. 726,958,287.58
^affinen „ 663,574,259.91
Dî e i it c ê S e r m b g e it ffr. 63,384,027. 67

Stm 31. Sejember 1911 mar brr Seftanb beô Staatë=
berniôgettë :

Slftibcn ffr. 669,048,257.66
Sßaffibcn „ 605,825,349.08
ûieiiteê Ser mögen ffr. 63,222,908.58

®ê f)aben fontit in 1912 jugenommett :

bie Slftiben tint ffr. 57,910,029.92
bie Spaffibett um „ 57,748,910.83
ttnb baë reine Sertit bgen um ffr. 161,119. 09

Sie Sïftiben beè ©tammbermbgenë beratenden
fid) um ffr. 60,309,407.15 ttnb bie ißaffiben um ffr.
59,919,389. 65. Sagegen b e r tu i n b e r t e tt fid) bie Dl f t i b e n
beê Setriebëbermbgciië um ffr. 2,399,877.23 unb bie

tßaffibcn um ffr. 2,190,478.82. 3luê biefeti Seränbe=

rangen ergibt fid) für baê Stammbermögen eine Ser
mefiruttg boit ffr. 376,517.50, für baê Setriebêber
mögen eine Serminberung bon ffr. 209,398.41.

I. pe îîeri)«uttg filter iuts reine Dertttfigcn.
@eite 7—78.

A. feitnitrt- uttîr Steluflmfjmmg*
Sie angegebene Scrmetjrung beë reinen Sermbgenê im

Setrage bon ffr. 161,119.09 get)t auê folgettben Serättbe=

ruitgen fyerbor:

Sermetfrungen:

ßaufenbe Serloaltung:
Sinnatjmen ffr. 62,814,772.69

20 a l b u n g e n :

Sietjrerlcs berfaitfter Söatbungen ft 4,777.60
Stinberfoften angefaufter Söatbungen II 90.—
Serfauf bon Dtectjten If 574. 70
SDafferberfauf tt 1,300.—

Somänen:
fflietjrertbê berfaufter Sontättett tt 138,416. 20
Sîinberfoften aitgefaufter Sontätten ft 3,150.—
Serfauf boit Dtedjteit tt 3,322. 45
Söafferberfauf ft 500. —
Sc^a^ungêert)b|ungen tt 561,751.50

Sermattungêinbentar:
Sermetjrungen ft 99,233. 65

Summe ber Sermetjrungen ffr. 63,627,888. 79

S e r m i n b e r u n g

ßaufenbe S e r m a 11 u n g :

Stuègaben

3DÖ a l b tt n g c n :

SJtinberertbë berlaufter Söalbitttgen
SJtefjrfoftett angefaufter Söalbuttgen
ßosfauf bott Serbituten

S o m ä n e it :
SJtinbererfoê berfaitfter Somänen
sJM)rfoften angetaufter Somänen
Scfia^ungêrebuftionen
Abtretung bon tßfrunbbomäiteit

Sermaltutt gêiitbentar:
Serminberuttgett

Summe ber Sermiitberangen

Dïeiitc Senn et) rung

ett:

ffr. 63,088,097.83

nätitlid) :

Sermetjrung infolge Seridjtigungen
im Sinne beê § 31 beê ©efetjeë bom
31. ^u« 1872

Uebertrag

2,235. —
75,809. —

ft 150.—

2,490. —
27,190. 95

101,470.—
tt 134,020. —

tt 35,306. 92

ffr. 63,466,769. 70

ffr. 161,119.09

ffr. 434,444. 23

ffr. 434,444.23
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liebertrag ffr. 434,444.23
Verminberung burd) bie ÏRehrauS»

gaben ber Saufenben Verwal=
tung 273,325.14

Ûteine Vermehrung, wie oben. ffr. 161,119.09

Von ben Vtehrfoften angefaufter SSalbungen be=

treffen ffr. 50,560.— bie SöalbparjeEe SürSrütti. Vom
VlehrerlbS berfaufter Domänen entfaEen ffr. 125,207.—
auf bie 93efi^ung „Oranienburg" in Sern. Sie Schalung S=

erliöt)ungen bon Domänen finb bie ffolge bon 9teu=

bauten, Ilmbauten ober Vachfchatjungen. Sie wichtigeren £)b=

fette finb folgenbe:

ffrauenftjital, bauliche Veränberungcn ffr. 90,800. —
Vlilitäranftalten, „ „ 77,700.—
^frrenanftalt Vtüttfingen, Erweiterung

bon bier Spabillonë „ 58,900. —
©trafanftalt Söitjwil, ffruc£)tfc£)eune,

Sßertftattgebäube, Sampfteffelgebäube,
Neubauten „ 52,300. —

Saufen, ©efangenfdjaften, Neubau „ 42,720. —
Saufen, 5lmtl)auS, Umbauten. „ 32,140.—
©trafanftalt ©t. ^ohamtfen, 3ßieber=

aufbau „ 28,400. —
Vîolfereifchule IRütti, SöohnungSaufbau

auf ©diweinefcheune, Söertftattgebäube,
Neubauten „ 27,800. —

©eminargebäube in Hofwil, bauliche
Veränderungen „ 21,500.—

$n ber Summe ber ©chatsungSrebuftionen bon Somänen
figuriert bie 5lbfd)reibung bee abgebrannten ©ebäubeS ber

©trafanftalt ©t. ^o^artttfen mit ffr. 87,400. —.

B. Eafframg te laufinttrim

Sie Rechnung ber laufenben Verwaltung geigt folgenbe
Srgebniffe :

Einnahmen ffr. 62,814,772.69
5luSgaben „ 63,088,097. 83

Ueberfdhufs ber 5luSgaben ffr. 273,325.14
ober wenn nur bie Vettoergebniffe ber einzelnen Verwaltungen
in Vetradjt gebogen werben:

Einnahmen ffr. 23,462,090.65
5luSgaben „ 23,735,415.79

Ueberfdjuf) ber 5luSgaben ffr. 273,325.14

3m Voranfdjlage waren beregnet:
bie Einnahmen 31t ffr. 20,774,975.—
bie 31 u S g a b e n ju „ 23,830,600. —

lleberfdsufi ber 5IuSgaben ffr. 3,055,625. —
Sie Einnahmen iiberfteigen ben Voranfchlag

um ffr. 2,687,115.65
nnb bie 51 u3 g ab en blieben barunter

um „ 95,184.21
bie Rechnung fchliefjt fomit um ffr. 2,782,299.86

giinftiger ab aie ber,Voranfchlag.

3n ber Rechnung finb aufserorbentlidje im Voranfchlage
nicht borgefehene 5luSgaben enthalten bon ffr. 204,982. 95,
nämlich : ffr. 100,000. — Einlage in bie IReferbe für Secfung

ber .Soften ber ©runbbuchbereinigung, ffr. 50,000. — Einlage
in einen ffonbê für bie ©rünbung einer Sßenfionö= unb 3n=
balibentaffe für bie Veamten unb 5lngefteEten ber ©taatS=

berwaltung, ffr. 25,000. — VücEIagen für sJJiagagineinric^=

tungen im Zeughaus unb ffr. 29,982. 95 Vtefjraufwanb für
Hochbauten. l)ne biefe Extraausgaben würbe ber 5luSgaben=
überfchuf} ffr. 68,342.19 betragen haben.

5luf bie einzelnen VerwaltungSjweige berteilen fief) bie

5lbweid)ungen bom Voranfchlage folgenbermafjen :

•Mehreinnahmen:

XXXII. Sirette Steuern. ffr. 903,506.44
XXV. ©ebühren „ 633,893.15

XXIV. ©temf>el=@teuer. „ 289,490.55
XXIX. 5lnteil am Ertrage beS

5lItoholmonof)olS „ 233,197.45
XX. ©taatStaffe „ 190,839.22

XXVI. SrbfchaftS= unb ©chen=
lungS ©teuer. „ 154,754.57

XXXI. VHlitärfteuer „ 90,808.65
XVIII. Hhpotheïarlaffe. „ 55,907.56
XXIII. ©alähanblung „ 46,183.69

XXVIII. aQÖirtfchaftë= unb Slein=
bertaufSfjatentgebiihren „ 36,804.69

XV. ©taatSwalbungen „ 26,642.80
XXII. 3agb, ffifcherei unb

Vergbau „ 14,124.78
XXVII. 2Bafferre<htSabgaben. „ 4,366.40

XVI. S 0 m ä n e n „ 3,800. 80
XXI. Vufjen unb flonfiaïa-

tionen „ 2,794.80
XXX. 5lnteil am Ertrage ber

©djweij.Vationalbant „ —.10
©umme ber Mehreinnahmen ffr. 2,687,115.65

Minbereinnafjmen:
teine.

MinberauSgaben:

III", iß olig ei ffr. 70,449.33
IV. Militär „ 69,296.07

VIII. 5lrmenwefen „ 48,510.93
XIII. Sanbwirtfchaft „ 40,754.66

VI. UnterriäjtSmefen „ 40,069.63
I. 5lllgemeine Verwaltung „ 29,615.38

V. .Kirchenwefen „ 26,211.14
II. ©erichtêberwaltung „ 13,089.33

XII. ffinangwefen „ 4,108.89
XIV. fforftwefen „ 1,993.80
IIP. 3uftig 570. 86

©umme ber MinberauSgaben ffr. 344,670.02

Mehrausgaben:

XXXIII. Un both erg efeheneö ffr. 150,400.—
X. Vauwefen „ 75,586.29

IXs. VoltSmirtfdjaft „ 14,085.49
IXb. ©efunbheitêwefen „ 6,399.83
XI. 5lnleihen „ 1,795.60

XVII. Somänenlaffe „ 821.30
VII. ©emeinbewefen „ 397.30

©umme ber Mehrausgaben ffr. 249,485.81



ÜJie^reittnaf)mert ffr. 2,687,115. 65
Vünbereinnapmen „ —. —

— ffr. 2,687,115. (55

Viinberauägaben ffr. 344,670.02
VieprauSqaben „ 249,485.81

- ^

95,184. 21

Veffereê 3ie(pnung£ergebniê,
wie oben ffr. 2,782,299.86

©egenüber ber fRectjnurtg für 1911 befiedert folgertbe 3Ib=

Weisungen ber VecpnungSergebniffe non 1912:

9JÎ e £) r einnahmen:
XXXII. Sirelte Steuern. ffr. 377,940.31
XXIX. Slnteil am Srtrage beê

3lIfopolmonopolS „ 125,268.77
XVIII. fpppotpelarfaffe. „ 123,384.91

XX. StaatSfaffe „ 116,438.79
XXVI. @rbfd)aftê= unbScpen--

lungê Steuer. „ 75,267.97
XXIV. Stempelsteuer. „ 62,091.02
XXIII. Saljpanblnng „ 37,497.97
XXXI. Vlilitärfteuer „ 27,949.04

XV. Staatêwalbungen „ 7,410.16
XXI. Vupen unb KonfiSla=

t ton en „ 1,240.75

emntme ber Vlepreinnapmen ffr. 954,489.69

Viinbereimtapmen:
XXV. ©ebüpren ffr. 190,054.82
XIX. Kantonalbanf „ 100,000.—

XXVIII. 2ßirtf«^)aftS= urtb
Oerlaufspatentgebüpren „ 4,786.69

XVI. Somänen „ 4,575.38
XXII. $agb, ffifcperei unb

Vergbau „ 3,437.63
XXVII. 3Bafferre(ptëabgnben. „ 658. 20

Summe b. Viinbereinnapmen ffr. 303,512. 72

Vteprauêgaben:
VI. 11 n t e r r i cp t S w e f e n ffr. 365,439. 55
XI. 9Inïei£)en „ 211,231.30

XXXIII. tlnborpergefepeneS „ 174,493.22
V. flirrenwefen „ 55,709.45

XIII. Sanbwirtfcpaft „ 50,963.45
III". Sp o I i 3 e t „ 38,825.96

VIII. 3lrmenmefen „ 26,904.15
XVII. Somänenlaffe „ 13,131.47

II. ©ericptêberwaltung „ 7,852.35
X. Vauwefen „ 2 393.36

IIP. 3 n ft i i „ 1,267.27
IXs. Volfëtoirtfcpaft „ 553.74

XIV. fforftwefen „ 546.03
VII. © emetnbewefen „ 397.30

Summe ber VleptouSgaben ffr. 949.708.60

ViinberauSgaben:
IV. Militär ffr. 44,970.87

I. Slllgemeine Verwaltung „ 31,210.10
IX". ©efunbpeitêwefen „ 15,171.72
XII. ffinanjwefen „ 3,475.38

Summe ber Ditnberausgabett ffr. 94,828. 07

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

(133) As 5 — 181

Vieprauögaben ffr. 949,708.60
Vîinberauêqaben „ 94,828.07

ffr. 854,880. 53

Vicpreinnapmen ffr. 954,489.69
Vtinbereinnapmen „ 303,512.72

650,976. 97

Vteprauêgaben in 1912 ffr. 203,903.56

giept man bie pierbor erwähnten aujjerorbentlüpen 3lus=

gaben bon ffr. 204,982.85 in ©etrac^t, fo ftettt fiel) bas
ÎRecpnungSergebniê für 1912 um ffr. 1,079.29 g ün ft ig er
als baSjentge bon 1911.

I. JUlgmehte Verwaltung.

Sie Koften ber allgemeinen Verwaltung blieben um
ffr. 29,615. 38 unter bem Voranfcptag unb um ffr. 31,210.10
unter benjenigen bes Vorfapreê. SDte (Irfparnis ift pauptfäcplicp
auf bie Vlinberloften bes ©r offen IR a t e S, ffr. 32,458.90,
unb für Vefolbungen ber Slngeftetlten ber 3lmt§=
fipreibereien, ffr. 7,387. 40, jurüdgufüpren. @S finb in=

beffen folgenbe Vieprausgaben ju berjeiepnen: 3t a t s f r e b i t
ffr. 6,690.76, Sructfoften ber StaatSlanjIei ffr.
14,942.70, Vureauloften ber 9tegierungêftatt
palter ffr. 387. 26, Viiet^infe ber 3iegierungêftatt=
palter ffr. 1,427. 90 unb Sntfcpäbigungen berStell=
bertreter ber SlmtSfcpreiber ffr. 979.90. SaS

franjbfifcpe 31 m t Sb1a 11 ergab eine Viepreinnapnte bon

ffr. 4,419.95, baê beutfepe 3lmtSblatt pingegen eine

ÏJiepraitsgabe bon ffr. 3,006. 85. fiepteres Srgebniê pat feinen
©runb in ber Stebuftion beê SjSa^tginf eê um ffr. 5,000.—,
bie, mit 3tü(fficpt auf bie Sßublilation ber aus Shtlafj beê

lieberganges 3um neuen üteepte abgegebenen ®üterrecptSer=

tlärungen, bom ÏRegierungêrate für bas (fapr 1912 jugeftanben
worben ift.

II. ©erieptsuermaltung.

Sie Sluêgaben ber ©ericptsberwaltung napmen gegen 1911

um ffr. 7,852. 35 ju, blieben aber um ffr. 13,089. 33 unter
bem Voranfcplage. SluSgenommen bie Vet reib ung§= unb
K 0 n t u r s ä m ter, bie ffr. 28,390.15 mepr beanfpruepten,
Weifen fdmtlitpe .giauptrubrüen (frfparniffe auf. Sie bebeu=

tenbften betreffen bie 31 m t s g e r i cp t e mit ffr. 12,317.78
nnb bie © e f cp Wornengeriipte mit ffr. 11,704.75.
ffolgenbe Spejialtrebite finb überfepritten worben: Vefot
bungen ber 3lnge ft eilten ber DbergericptSlanjlei
ffr. 290. —, Vureauloften ber©ericptöfcpreibereien
ffr. 2,218.95, Vlietjinfe ber ©efcpwomengeridpte
gr.100.—, Vefolbungen ber VetreibungSbeamten
ffr. 1,383.45, Sntfepäbigungen ber Stellbertreter
berVetreibungSbeamtenffr. 905.—, Vefolbungen
ber Vetreibungêgepûlfen ffr. 13,700.55, Vefot
bungen ber 31 n g e ft eilten ber Vetr eibnngöämter
ffr. 5,149. 10, Vureautoften ber VetreibungSämter
ffr. 1,671.65 unb fformutare unb Kontrollen
ffr. 6,423. 55.

IIP. $ttfiij.
®S beftept auf bem ©efamtlrebit eine SrfparniS Dort

ffr. 570. 86, meiftens perriiprenb Oort ben Viinbertoften für
baê SeprlingSwefen Don ffr. 1,623.—. Ser Krebit für
Sîecptêïoften würbe um ffr. 1,317.20 überfepritten.

III".
Sie Kofiett finb um ffr. 70,449.33 niebriger, als fie

bereepnet waren, unb um ffr. 38,825.96 pöper alo in 1911.
Sas beffere Üiecpmutgsergebnis gegenüber bem Voranfcplage

46*
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für 1912 rüfjrt in ber fpauptfadje per bon ben 5Jie£)rem=

nahmen an .ftoftenrücterftattungen unb ©ebneren,
Jr. 55,228.58, unb ben Stinbertoften ber ©trafanftall
Sporberg, Jr. 15,867.60, unb beê tpolijeitorpê,
Jr. 7,576. 60. .ftrebitüberfcpreitungen finb auf folgenbctt Stub-
rifen borgefommen : Sefolbungen ber 3lngeftellten
ber tpoli^eibirettion -Jr. 800.—, Sureauîoftep ber
Sßoligeibireltion Jr. 404. 34, Staprung ber ©efan-
genen in ber fpauptftabt Jr. 1,074.90, berfcpiebene
Serpflegungêtoften Jr. 2,516.25, 97Îietginfe für
©efängniffe Jr. 1,903.85, ^mangëerâiepuitgêait-
fiait Sracpfelmalb Jr. 482.32, Slrbeitêanftalt
•fjinbelbant Jr. 1,125.72, Spolijeitoften Jr.1,990.97
unb Sntfcpäbigung ber ^ibilftanbëbeamten
Jr. 6,751.50.

IV. ptlitär.
©egenüber bem Sorjapre finb bie .ftoften um Jr. 44,970.87

jurüiigegangen, gegenüber bem Soraitfcplage finb fie um
Jr. 69,296. 07 geringer. Siefe Srfparnië refultiert borab auë
beit Stepreinnaprnen ber .3 e u g p a u ë to e r f ft ä 11 e n
Jr. 7,906.64, ber .ftonfettion ber Setleibung unb
Sluêrûftititg, Jr. 26,770.81, unb für @rlôê öon tan-
t o n a l e m ,ft r i e g ë m a t e r i a l, Jr. 4,213. 85. Sa^u tommt,
baß infolge ber erpöpten ©ntfcpäbigung beë Sunbeë fid) für
Set lei bung unb perfonlicpe 3litêrûftung ftatt ber

borgefepenett SJteprauêgaben Don Jr. 19,000.— eine SJiepr-
einnähme bon Jr. 18,984. 31 ergibt, mobttrcp bic Stedjttung
fid) um Jr. 37,984. 31 berbefferte. -JJiit Stüdfidjt auf biefe

Sefferftelluttg tourben Jr. 20,000.— für sJJt a g a 3 i it e i it
ricptungen jurüdgelegt, nebft ben Jr. 5,000.—, bie jttnt
gleichen gmecte bem Srtrage ber .ftonfettion ber Setleibung
unb Sluërûftung entnommen loorben finb. Seibe Stüctlagen
maren im Soranfcplage nicpt borgefepen. SJteprauêgaben fittb
nod) folgenbe borgetommen : Sefolbungen ber Singe-
ftellten ber SJtilitärbirettion Jr. 486. 95, 90Î0biI
macpungêborbereitungen Jr. 1,792.70, Sefolbun-
gen ber Singe ft eilten ber ^eugpauëbermaltuttg
Jr. 133.—, Sefolbungen ber 31 nge ft eilten ber
,ftafernenberlualtung Jr.400.— unb Stetrutenauê-
I) e bun g Jr. 337. 97.

V. gtirtpeitntefen.

Sie 3litêgaben überfteigen biejeitigen beë Sorfapreë uut
Jr. 55,709.45, ftepen aber 11111 Jr. 26,211.14 unter bem

Soranfcplage. Sie @rfparniê fällt faft aitëfcpliefflicp auf bie

p r 01 c ft a n t i f d) e ft i r d) e. Sie Sluëgabe für S e i b g e b i n g e

(cprifttatpolifdje ftircpe) Jr. 571.— mar int Soranfcplage
nicpt borgefepen.

VI. Ilttterritijtsuiefeii.

Sie .ftoften bee llnterricptëmefenê paben fid) gegen 1911
um Jr. 365,439. 55 bermeljrt, fittb aber um Jr. 40,069. 63
geringer, ale fie beranfcplagt loaren. @ê fjaOen mepr erforbert,
aie bie auôgefepten ftrebite betrugen : S e r m a 11 u n g ë £ 0 ft e n
ber Sirettion unb ber ©pnobe Jr. 712. 40, fpodj-
f cpule Jr. 5,711.60, Stittelfcpulen Jr. 11,050.05
ttitb 2 a u b ft u m m e n a n ft a 11 e n Jr. 415. 25. Sagegeit
blieben unter ben ftrebiten bie 3luegaben für bie tßrimar-
faulen um Jr. 50,056.65, bie Seprerbilbungê-
anftalteit um Jr. 7,302. 28 unb für .ft un ft urn Jr. 600.—.
@e finb Stadpfrebite ausjumirten für folgenbe SJteprauêgaben :

5jBr üfu nge £ often, Sppertifen, Steif et oft en Jr. 1,327.75,
Sefolbungen ber 31 it g e ft elite it ber .£) 0 dp f cp u I e

Jr. 533.35, Sefjrmittel unb ©ubfibiaranftalten
Jr. 197.94, Seitrag an bie Hin. Qnftitute Jr. 30,000.—,
ftantonêfcpule Üßruntrut, Seitrag, Jr. 3,950.—,
©taatëbeitrâge an © p nt 11 a f i e n uitb S r 0 g p m

na fielt Jr. 5,207. 45, Sßettfioiten .für 9JÏ ittelfd^ul
Ieprer Jr. 6,895. 70, ©tetlbertreter tranter Seprer
Jr. 1,822.70, S a it b ft it in tit e n a it ft a 11 SJt ü n d; e n b u cp f e e

Jr. 198. 50 uttb Sau b ft uni m en a tt ft a It SBabern, Sei-
trag, Jr. 225. —.

VII. ©îiucinbrujffcit.

Jür S u r e a u £ 0 ft e n beftepeit SJteprauêgaben bon

Jr. 397. 30.

VIII. lUmeuutefett.

Sie Steihauëgaben betragen Jr. 26,904. 15 mepr alë in
1911 uitb Jr. 48,510. 93 meitiger, alë fie berechnet maren.
Së blieben unter bent Soranfcplage bie ftoftett ber 3lrmen=
pflege uni Jr. 36,263. 61, ber ©rgiepuugeauftalten
urn Jr. 13,026.18 unb bie berfd)iebeneit II u t e r
ft ü putt g en um Jr. 2,261.90. Sie .ftofteit ber Straten-

pflege finb im ganzen unt Jr. 32,629. 61 geftiegen. Sinjig
bie .ftoften gemäß §§ 5'' unb 123 31. ©. finb jurüctgegangeit.
Sie SJtinbertoften ber grjiepungëanftalten finb bie Jolge ber

(Srpöpung ber ftoftgelber, ber im Sorattfcplag, meil erft nadj
Slufftellung beêfelben befdjloffen, nid)t Stecpnung getragen
mar. Jolgenbe iîrebite finb überfdpritten morbeit: Sureau-
toften Jr. 2,016. 81, Sefolbungen ber tantonalen
Slrmeit infpettoren Jr. 1,000.—, Steif et often bief er
S e a m t e 11 Jr. 525.15, Setträge an S e 3 i r t ë unb
© e 11t e i n b e - S e r p f l e g u it g ë a n ft a 11 e n Jr. 575. — unb
S er ufô flip en bien Jr. 2,517. 25. • 3luë bent 11 it t er
ftûpungêfottbë für Slrmen- unb ftrantenan-
ftalten finb Jr. 93,487.25 Seiträge berabfolgt morben.

IX11. goitwtnirtrdjûft.

Sie Soften ü6erfd)reiten benSoranfcpIag uut Jr. 14,085.49.
Jut Sergleii^e (ptm Sorjatjre paben fie um Jr. 553. 74 ju=
genommen. @ë Beftcpen ftrebitüberfcpreitungen auf folgenben
Stubriten: Ja<p= ttub ©emerbefdjulen Jr. 16,419.—,
liufbefcplaganftalt, fturfe, Jr.768.83, Sefolbungen
ber Seamten ber §anbelê= unb ©emerbefaminer
Jr. 625. —, S urea it unb Steifefoften, S u b l i î a

t i 0 tt e n Jr. 1,004.07 unb ß e p r l i n g ë m e f e n Jr. 3,838.48.
Sie ©efamttoften beë S e d) it i t u nt ô Siel blieben um
Jr. 95.47 unter bem Soranfcplage. Jür bie 3lbteilungeit
Seep ni tum unb tßoftfdpute finb bie Sluëgaben puar urn
Jr. 2,318. 28 unb Jr. 87.10 größer, aber eë beftept für bie

@ i f e tt b a p n f d) u I e eine grfparnië bon Jr. 2,500. 85.

IXb. OSefutibpeitsmefeit.

Ser ©efamttrebit mirb urn Jr. 6,399. 83 überfepritten.
Sie IDteprauëgabeit betreffen bie allgemeinen © a it i
tâtëbortepren mit Jr. 4,270. 20, baë Jrauenfpital
mit Jr. 30,489.19, bie Jrreitanftalt 2Jtiinfingen mit
Jr. 2,825.65 unb bie Jrreitanftalt Sellelap mit
Jr. 700.91. Siefen Steprauêgaben fiepen Srfparniffe gegen=
über auf einer Steipc bon Stubriten. Sie erpeblicpfte baboit
meift bie Stubrit Seiträge an bie Se3tr£ë£ran£en
a it ftalten mit Jr. 22,211.65 auf. Ser biefer Stubrit gut=
gefcpriebcnc 3lnteil auë bem Sußenerirag iiberfteigt ben Soranfdjlag

um biefe ©umme.



(135) As 5 — 183

X. $iuu»efcit.

Sic sJ!Jîef)rauâgabcri Doit ffr. 75,586. 29 finb hauptfadjlid)
burd) bie Soften beë ©IrajgeitUnterhaltes entftanben.
Serfelbe erforderte ffr. 65,384. 72 met)r, alê im 53orcxrifcî)£age

Dorgefeljeit mar. ffür SBegmeifterbefolbungen mürben
ffr. 19,442. 10 unb für SBafferft^abert unb ©d)mel
lenbauten ffr. 65,694.75 mehr ausgegeben. Sagegen
gingen an@rlôëbon©trafjengraê,Sanbabid)nitten
etc. ffr. 19,706. — mefjr ein, alê beregnet mar. Ser .ffrebit
für neue fpoerbauten ift gitr äkrmeibung bon Ueber=
iragungen auf baê neue 3at)r um ffr. 29,982.95 Übertritten
morben. Sie 23ermaltungêtoftenbergentralen33au=
b e r m a 11 u n g überfteigen ben SSorantlag um ffr. 3,764.85,
mogegen bie Äoften ber S e g i r t S b e t) ö r b e n um ffr 8,665.39
bantnter blieben. $on ben ©emeinben ,t?anberfteg, Jîan
b e r g r u tt b unb © i g r i § m i l gingen für Rüderftattung bon
.Soften ber bort aufgeführten iprobebermeffungen
ffr. 10,980. 90 ein. Sie ©nnatjme mar im 23oranfchlage
nid)t eingeteilt. Sie ©dfiffatjrt beranlafjte 3luëgaben bon
ffr. 1,007.85. Sin Vrebit hierfür ftanb im 23oranfd)lage
nidht gur Verfügung. Sie in 1911 auf tBorfdjufctonto über=

tragenen ^Mehrausgaben für 3öa ff erbauten finb in 1912
ané bem orbentlidhen Söafferbautenlrebit amortifiert morben.
3luf ©nbe beë ffat)reë tjaben bie Skmborfdjüffe folgenben
Seftanb :

hodjbauten ffr. —
©trafjenbauteu „ 732,856.54
Söafferbauten „ 1,083,483.47

ffr. 1,816,340.01

XI. lUtleitjcit.

Sie Mehrausgabe bon ffr. 1,795.60 betrifft faft auê=

fdjtiegtid) bie Rubrit ißrobifionen, Sranêporttoften
u n b 31 g i o.

XII. finttnjrocfett.

ffür biefen Öl e fctjärts ^m e t g ergibt fid) auf bem ©efamt=
trebit eine érfparuië bon ffr. 4,108. 89, obmotjl'für Srud=
to ft en unb atuct)binbertoften ber J?antonSbud)
1)alterei unb Mietginf e ber Slmtëfdjaffnereien
Meljrauêgaben bon ffr. 495.15 unb ffr. 1,081. 70 beftehen.

XIV. ^orfluiefeit.

Sie Rechnung geigt im Rergleid) gum ©efamttrebite eine

©rfparniê bon ffr. 1,993. 80. Sie tîrebite für SBefolbungen
ber ff o r ft m e i ft e r, 3t ei feto ft en ber ßreisför'fter
unb Mietginf e berfelben finb gmar gufamincn um ffr. 2,116.90
überfdjritten morben, aber biefen ÏRehrauêgaben ftetjen M im
bertoften auf anbern Rubriten gegenüber, bie erftere mehr
alê ausgleichen.

XV. ^taatsnmlîuutgeit.

Set Reinertrag ber ©taatëmalbungen ift um ffr. 7,410.16
höher alê in 1911 unb überfteigt ben ffioranfdflag um
ffr. 26,642. 80. fpau|>t= unb Qmifdjennitungen er=

gaben ffr. 39,639.—, bie Rebennu|ungen ffr. 90. 90
met, alê berechnet mar. Sie 30 i r t f et) a f têt often über=

treiten bie Sere^nungen um ffr. 12,735.23, bcêgleidjen
gehen bie S3 e f djm erben um ffr. 464. 87 barüber l)inauê.

XVI. Domänen.

Ser Reinertrag ber Somänen beträgt ffr. 4,575. 38 me=

ttiger alê im 2SorfaI)re, ift aber um ffr. 3,800.80 ht>her/

er berartfdjlagt mar. Siefer Unterblieb ift gufammengefeijt
auê Mehreinnahmen an Rohertrag ffr. 6,817.96, @r=

fparniS auf ben äöirtfcljaftStoften ffr. 1,795.59 unb
Mehrausgaben für 93ef<hmerben ffr. 4,812. 75.

XVII. DffttiänenknfTe.

Sie ginfett bon © ut 1) ab en blieben um ff*-324.—
hinter bem 33oranfd)lage gurüd unb bie 3 iu îe u für V a it f=

fBulben überfteigen benfelben um ffr. 497.30. Sie Reim
ausgaben finb bafjer um ffr. 821.30 höher, alê fie Berechnet

maren.

XVIII. fjtjpotljekrtrkafle.

Sie 31ttibginfen finb um ffr. 723,847.84, bie ißaf
f i b g i n f e n unb Jîoften, ol)tte bie Sermaltungëtoftcn, um
ffr. 647,058.98 lmher, fa beranfd)Iagt maren. Ser
Rohertrag überfteigt infolgebeffen ben äSoranfdjlag um
ffr. 76,788. 86. Sie Sermaltungêtoften geljett um
ffr. 20,881. 30 über bie 33ered;nungen hùtauê. ®e* ^e"t=
ertrag ift um ffr. 55,907.56 fyotyt alê bubgetiert unb um
ffr. 123,384.91 höher alê in 1911.

XIII. lanbrnirtfrfjaft.

Sie 31uëgaben für Sanbmirtfd)aft blieben um ffr. 40,754.66
unter bem ©efamttrebit unb überfteigen biejenigen bon 1911
um ffr. 50,963. 45. ©inige Ärebite, fo namentlich berjenige
für 30Ïaitäferhräntien, tarnen nicht gang gur ißermenbung.
Saneben finb bie Soften ber lanbmirtfd)aftlid)en
©d)ule in 3tnbetrad)t beë ben 33oranfd)lag um ffr. 17,428.10
überfteigenbett ©rtrageê ber ©utemirtfdjaft um ffr. 18,931.73
geringer, alê fie berechnet maren. hingegen fd)liefjt bie

ÎH ol ter ei ftatt mit bem im SSoranfdjIage angenommenen
©irtnal)menüberfd)ufj bon ffr. 1,700. — mit einem tßerluft
bon ffr. 4,975. 36 ab. Mehrausgaben finb ûberbieê borge=
tommen auf folgenben Rubriten: Sefolbungen ber 31 n=

gefteltten ber Sirettion ffr. 2,002.—, fförberung
ber ,<?Ieinbiet)gutt ffr. 131.75 unb ^>agelöerfiche
rung ffr.4,698.H6. ffür ben ißoften tSureaueinrichtung,
ffr. 1,700. —, ber eine aufjerorbeittlichc 31itSgabe bilbet, mar
im 33oranfd)Iage fein Ärebit borgefehen.

XIX. |tantmialbauk.

Sie ©innahmen überfteigen ben 3Soranfd)lag um ffranfen
6,017,809.35, be§gleid)en finb bie 3luëgaben ltm §ranfeit
5,887,988. 57 ther, alê fie borgefel)en maren. Sarauê cr=

gibt fid) ein um ffr. 129,820. 78 höherer Reinertrag, alê
beranfd)lagt mar. Saë MehrerträgniS ift ber © p e gi a l
referbe für ff orberungen gugemiefen morben, fo baf) ber

©taatêtaffe bom ©rtrage ber Vantonatbanf ffr. 1,100,000. —
gufallen nad) 33ubget unb gleich 5lA °/° ^es ©runbtapitatS
beë ©taateë.

XX. htaûtskûfle.

Ser ©rtrag beë 3Ietriebëfapitalê ber ©taatêtaffe ift um
ffr. 116,438.79 (the* 'rt 19t 1 unb überfteigt ben

Ü8oranfcf)lag um ffr. 190,839.22. Sie .gin f en bon @ut
haben gehen um ffr. 90,071.42 über bie 3lnfähe beë

33oranfd)lageê h'uaus unb bie g i n f e n für © d) u l b e n
blieben um ffr. 100,767. 80 unter benfelben. Ser ginê beê



184 — JVs 5 (130)

Sanlbepotë ift um ffr. 42,941.16 geringer, als Beregnet

war, bagegett überfteigen bett SSorartfc^lag bie Zinfen öon
AEtien um ffr. 52,966. 70, bie ^tttfert Don Sorfchüffen
an Spezialberwaltungeit um ffr. 43,567. 59 unb bie

Zinfen bon Sorfchüffen an öffentliche llnter=
nehmen um ffr. 27,807.77. ffür uerfchiebene Ein
nahmen, bie ffr. 9,167. 20 Betragen, War im Soranfd)lage
ni«htö berechnet, $n ben Slttienginfen ift bie erftmalë auë=

gerichtete Sibibenbe à 2% auf ben AEtien ber Surgborf=
2t)un öat)n mit ffr. 43,130. — enthalten. Son benZittfen
für Schulben beanfpruchten bie Sinfen für Sepotë ber
Spejialberwaltungen ffr. 111,390.33 weniger, bagegen
bie Smfen für gerichtlich^ Hinterlagen ffr. 5,845.36,
bie ZM6" für betriebene SepotS ffr. 7,038. 76, bie

Slonti für Sarjahlung ffr. 1,382.93 mehr, als an=

genommen war.

XXI. gtofen nnb Itanßskatirmm.

Ser Sußenertrag unb bementfprechenb auch bie 33u ßen=
berwenbung überfteigen ben Soranfchlag um ffr.57,958.60.
Sen@emeinben unb bem ©efunbheitëwefen lonnten
ffr. 22,211.65 mehr jugewiefen werben als nach Subget.
An Erfaß unb ÄonfiSlatioiten gingen ffr. 2,794.80
mel)r ein, alê beranfchlagt war.

XXII. §togb, fifdjrret uitb fergbau.

Sie brei Regalien brachten ffr. 3,437. 63 weniger ein als
in 1911. ©egenüber bem Soranfchlage finb bie Einnahmen
um ffr. 14,124. 78 höher, nämlich: Zagb ffr. 11,476.77,
ffifcßerei ffr. 801.17 unb Sergbau ffr. 1,846.84. Sie
beiben Ärebite für Auffid)tS unb SejugSEoften finb
überfchritten worben, berjenige für Zagb um ffr. 1,686.85,
berjenige für ffifcherei um ffr. 898. 85.

XXIII. §«Ijlj«nî»lung.

Auë bem Saljregal flofj ein Reinertrag, ber um ffranfen
37,497.97 größer ift als in 1911 unb ben Soranfchlag um
ffr. 46,183. 69 überfteigt. Siefer Setrag feßt fich jitfammen
aus bem Sleßrertrag für SaljberEauf ffr. 43,276. 40, ber

ErfparniS auf ben SetriebëE often ffr. 3,069. 84 nnb ber

SleßrauSgabe für S e r W a 11 u it g S o ft e n ffr. 162. 55. ES

würben in 1912 kg. 10,905,900 Vochfalj berfauft, kg. 446,900
mehr als im Sorjahre.

XXIV. §trmpcl-ftmr.
Sie Stempelfteuer ergab netto ffr. 62,091. 02 mehr als

in 1911 unb ffr. 289,490.55 mehr als ber Soranfchlag.
Ser Rohertrag überfteigt letzteren um ffr. 301,600. 25. Sie
SetriebSloften unb bie SerWaltungSEoften finb ent=

fprecßenb bem üermehrten ÜRarEenabfaß f}öt;er als beranfchlagt,
erftere um ffr. 11,754.15, letztere um ffr. 355.55.

XXV. ©fMtiren.

Ser Ertrag ber ©ebühren ift gegen bem Sorjahre um
ffr. 190,054.82 jurücfgegangen, überfteigt inbeffen ben Soran=
fchlag um ffr. 633,893.15. Sie Abweichungen bon ber

Rechnung bon 1911 betreffen in ber Hauptfache bie Sß r o

Zentgebüßren ber Amtsf ehreiber mit einer 9Rinberein=

napute bon ffr. 334,623.21, bie fijen ©ebühren ber
A m t S f ch r e i b e r mit einer Sïehreinnahme bon ffr. 48,990.40
unb bie ©ebühren ber @eri<htëf<hreiber unb ber
SetreibungS= unb .SÎottEurëâmter mit einem Stehr-
ertrag bon ffr. 67,020. 80. ©egenüber bem Soranfct)tage finb

bie llntcrfchiebe folgenbe: Stehreimtahmen : $ r o j e n t g e

Bühren ber AnttSfdhreiber ffr. 298,574.62, fije ®e=

Bühren ber AnttSf ehr eiber ffr. 88,728.30, ©ebühren
ber ©erichtSfchreiber unb ber SetreibungS= unb
St onlurSämt er ffr. 147,605.20, ©ebühren ber Staat S=

ï a n g l e i ffr. 15,744.05, ©erichtSlanjleien ffr. 6,390.—,
©ebühren ber ^uftijbireltion unb ber Sßolizei
bireltion ffr. 10,149.95, StarEt= unb Haufierf>a
tente ffr. 9,744.20, ißatenttayett ber ^>attbelSrei
fenben ffr. 22,917.—, ff a h r r a b b e w i 11 i g u n g e n
ffr. 25,725.—, ©ebühren ber Sireltion beS $n
nern ffr. 2,068. 33, ©ebühren ber ffinanjbireltion
ffr. 6,191. —.

XXVI. ©rbftßafts- «nî> ^t||enkung0-$teuer.

Sie Reineinnahmen überfteigen bas Ergebnis bon 1911
um ffr. 75,267.97 unb ben Soranfchlag um ffr. 154,754.57.
Sie orbentlidjen Abgaben gehen um ffr. 172,576.49
über benfelben hinaus, bementfprechenb auch bie Ausgaben,
nâmlid): bie Anteile ber ©etneinben um ffr. 17,283.82
unb bie SejugSprobifionen um ffr. 1,963.92.

XXVII. Paflerredftsiibgflhen.

Ser Reinertrag überfteigt ben Soranfchlag um ffr. 4,366. 40,
bleibt aber um ffr. 658. 20 hinter bemjenigen beS SorjaßreS
ZurücE.

XXVIII. pirtfthftfte - unb ^letnuerkaufspatentgebûtjren.

Sie Reineinnahmen betragen ffr. 36,804.69 mehr, als
fie beranfchlagt waren, aber ffr. 4,786.69 weniger als
in 1911. Sie äöirtfdjaftSpatentgebühren gingen um
ffr. 182.05, bie SerEaufSgebühren um ffr 453.60
ZurücE. Sa^u war ber Anteil ber ©emeinben an
erfteren ©ebühren um ffr. 4,265.59 hôher int Sorjahre.

XXIX. Jlntfil am Ertrage bes ^Ikoßolutonopiils.

Ser Ertragsanteil überfteigt ben Soranfchlag um
ffr. 259,108. 25 unb baS Ergebnis bon 1911 um ffranten
139,187.50. SaS Reinerträgnis ift um ffr. 125,268.77
größer als im Sorjahr unb um ffr. 233,197. 45 größer, als
eS beranfchlagt war. ffür SeEämpfung beS A l ï o h o

liSmuS waren zu berwenben ffr. 126,210.80. Sabon
würben ffr. 101,719.80 ausgegeben unb ffr. 24,491.— in
bie Attofjoljehntelreferbe (SpejialfonbS 45) gelegt.
Seßterer floß nebft btefer Summe ein Zinsbetrag bon
ffr. 279.23 ju. Sagegen würben ißr für Seitrag an bie

ÄnabenerpehungSanftalt Cberbipp ffr. 6,500. — entnommen.

Auf Enbe 1912 hat fie einen Seftanb bon ffr. 29,783.10.

XXX. JjUtteil nm ©rtrage ber ^djutei). Jtationalbank.

Ser Ertragsanteil ift genau gleich 9r0& wie in 1911
unb wie er beranfchlagt war.

XXXI. ptlitärlleuer.
Ser Rohertrag ber Stilitärfteuer hat gegen 1911 um

ffr. 48,666. 44 zugenommen unb überfteigt ben Soranfchlag
um ffr. 151,484.15. Sementfprechenb ift auch ber Anteil beS

SunbeS um ffr. 75,742.07 größer, als er beranfchlagt war.
Sem Äanton berbleibt eine Sîehreinnahme bon ffr. 75,742.08
refp. mit ber ErfparniS bon ffr. 15,066.57 auf ben Saja=
t i o n S nnb S e j u g S t o ft e n ein um ffr. 90,808.65
höheres Erträgnis, als beranfchlagt war.
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XXXII. Direkte steuern.

Ser Ertrag ber PermögenSfteuer ift um ffr. 155,245.81
ßößer als itt 1911. Sie fpmaßme betrifft größtenteils bie

Äaßitalfteuer im alten Danton, fomie bie Radß=
belüge unb Pußen. Sie SintommenSfteuer ergab
ffr. 254,117.90 meßr als im Porjaßre. Sie Permeßrung
berührt bie (SintommenSfteuer I. klaffe im alten
Danton mit ffr. 129,776.99, biefelbe ©teuer im ffitra
mit ffr. 68,566.11 unb bie ©intommenSfteuer III. filaffe
im alten ßanton mit ffr. 77,367. 47. Sie Racßbejüge
nnb Steuerbitßen ßaben hingegen ffr. 36,577. 82 meniger
abgemorfen. Sie SajationS nnb PejugStoften finb
gegen 1911 nm ffr. 31,877.21 geftiegen, bie Permal
tungStoften hingegen um ffr. 453.81 juriicfgegangen.
Ser Reinertrag beträgt ffr. 377,940. 31 mehr als in 1911.

©egenüber bemPoranfcßlage befteßen folgenbe Rbmeicßmtgen :

Pteßreinnaßmen : Vermögens ft euer ffr. 282,891.43, @ i n=

lorn mens ft euer ffr. 638,658. 77 ; PießrauSgaben : Saja=
tionS= unb PejugSloften ffr. 25,159. 56; PtinberauS=
gaben: PermaltungSloften ffr. 7,115.80. Pom Pießr=
ertrag ber PermögenSfteuer fallen ffr. 145,505.65 auf bie

flapitalfteuer im alten Äanton, ffr. 85,818. 76 auf
Racßbejüge unb ffr. 51,010. 06 auf bie ©teuerbußen.

2lm Pießrertrage ber SinfommcnSfteuer ßaben Seil bie ßin
lommenSfteuer I. filaffe im alten Danton mit
ffr. 286,139. 58, bie @inlommenSfteuer I. klaffe im
ffura mit ffr. 121,310.90 unb bie SinlommenSfteuer
III. Älaffe im alten ßanton mit ffr. 190,206.44.
Sie PießrauSgaben für SajationS= unb PejugStoften betreffen
bie PejugSßrobifionen, melcße bie bejüglicßen Rnfäße
um ffr. 41,531. 37 überfteigen unb bie Soften ber (Sin
lommenSfteuerlommif fionen, melcße um ffr. 543. 20
über ben Söoranfdßlag ßinauSgeßen. 3m ganzen beträgt ber

Reinertrag ber biretten Steuern ffr. 903,506.44 meßr, als
er beranfcßlagt mar.

XXXIII. Ilmmrßergefeßettfs.

(Sine in 1911 eingegangene anonßme Rüder ft attung
bon ffr. 400. — mürbe auf begrünbeteS ©efucß ßin mieber

ßerauSgegeben. 3>n bieReferbe fürSedung ber floften
ber ©runbbucßbereinigung mürben ffr. 100,000.—
gelegt unb einem ffonbs für ©rünbung einer pen
fionS unb ffnbalibentaf f e für bie Beamten unb Rn=

geftellten ber ©taatSbermaltung eine Summe bon ffr. 50,000.—
pgemiefen.

11. fie Jjtedjntntg über bie Iferntijgcnsbeftanbteile.
Seite 4 unb 5 unb Seite 79—93.

SaS in ber Recßnung über baS reine Vermögen nacß=

gemiefene StaatSbermögen bon ffr. 63,384,027.67 feßt fiiß
folgenbermaßen jufammen :

Ritiben:
SBalbungen ffr. 16,351,910.—
Somänen „ 32,158,107.—
Somänentaffe „ 1,591,901.71
§ßpotßetartaffe „ 292,441,046.68
ßantonalbanl „ 302,175,419.09
Sifenbaßntapitalien:

©tammbermögen „ 22,641,260. —
StaatSlaffe „ 22,331,388.70

StaatSfaffe „ 31,129,366.86
Ptobilieninbentar „ 6,137,887.54

Summe ber Rttiben ffr. 726,958,287.58

spaf f iben :

Somänentaffe ffr. 2,238,790.—
.fpßpotßetartaffe:

Rnleißen „ 87,646,500.—
llebrige Sßaffiben „ 184,794,546.68

^antonalbant :

Rnleißen „ 23,804,000.—
llebrige Spaffiben „ 258,371,419.09

Rnleißen :

©tammbermögen „ 50,710,720.—
StaatSlaffe .'

„ 41,548,280.—
ßifenbaßnamortifationSfonbS „ 1,804,100.—
StaatSlaffe „ 11,771,107.52
RecßnungSfalbo ber laufenben

Permaltung „ 884,796,62
Summe ber paffiben ffr. 663,574,259.91

Reines Permögen ffr. 63,384,027.67

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913,

Sie Pemegung ber Rttiben unb paffiben beträgt (Seite
4 unb 5):

Soll:
Permeßrungen ber Ritiben unb S3er=

minberungen ber paffiben ffr. 14,700,417,782.41

$aben :

Perminberungen ber Rttiben unb
Perineßrnngett ber paffiben „ 14,700,256,663.32

Reine PermögenSbermeßrung ffr. 161,119. 09

Sie Peränberungen beS StammbermögenS betragen (Seite
4 unb 5):
Permeßrungen ffr. 3,528,607,401.34
Perminberungen „ 3,528,236,883.84

Reine Permeßrung Jfr. 870,517. 50

Siefe reine Permeßrung feßt fieß folgenbermaßen ju=
fantmen :

Söalbungen.

Per meßr ungen:
PleßrerlöS ffr. 4,777.60
Plinbertoften „ 90. —
Pertauf bon Recßten „ 574. 70
äöafferberlauf 1,300. —

Summe ber Permeßritngen ffr. 6,742. 30

47
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Verminberungen :

VlinbererlöS ffr. 2,235. —
Vleprloften „ 75,809.—
fioSlauf Dort Serbituten „ 150. —

Summe bee Verminberungen ffr. 78,194. —

S)o matten.
Vermehrungen :

ViefjrerlöS ffr. 138,416.20
Vtinberlofteu „ 3,150. —
Verlauf bon UîecÊ)tett „ 3,322.45
SBafferberlauf „ 500. —
SchatjungSerhöhungen 561,751.50

Summe ber Vermehrungen ffr. 707,140.15

Verminberungen:
VlinbererlöS ffr. 2,490. —
îMjrloften „ 27,190.95
SchahungSrebultionen „ 101,470. —
Abtretung bon ißfrunbbomänen „ 134,020. —

Summe ber Verminberungen ffr. 265,170. 95

2) o m ä n e n:
Vermehrungen ffr. 707,140.15
Verminberungen „ 265,170.95

ffr. 441,969.20

Sßalbungen :

Verminberungen ffr. 78,194.—
Vermehrungen „ 6,742.30

ffr. 71,451. 70

Veine Vermehrung, mie oben ffr. 370,517.50

A.
Ser SdjahungSmert ber äöalbungen hat [ich um

ffr. 48,260. — bermeljrt unb beträgt ant Ênbe bee Jahres
ffr. 16,351,910. —. ®S ent)bricht berfetbe ben ©runbfteuer=
fchaijungen. Sie Vermehrung feßt fid) mie folgt jufammen :

•

Vermehrungen:
Vnläufe ffr. 126,949.—
tlebrige Vermehrungen (fiepe oben) „ 6,742.30

Summe ber Vermehrungen ffr. 133,691.30

Verminberungen:
Verläufe ffr. 7,237.30
Uebrige Verminberungen (fiepe oben) „ 78,194. —

Summe ber Verminberungen ffr. 85,481. 30

Veine Vermehrung, mie oben ffr. 48,260. -
b. Soutane«.

2)er Sdjatjungsmert ber 2)omänen nahm um ffr. 236,257. -
ju unb eS haben bie 2)omänen auf @nbe beë ffapreS einen

Veftanb bon ffr. 32,158,107.—, nämlich ©rimbfteuerfcpahum
gen ffr. 42,158,107. —, fummarifcher Vbjug ffr. 10,000,000.

2)ie reine Vermehrung geht au§ folgenben Veränberungen
herbor :

Vermehrungen:
Vnläufe ffr. 39,510.95
Uebrige Vermehrungen laut Setail hierbor „ 707,140.15

Summe ber Vermehrungen ffr. 746,651.10

Verminberungen:
Verläufe ffr. 245,223.15
llebrige Verminberungen laut Setail pierbor „ 265,170.95

Summe ber Verminberungen ffr. 510,394.10

Veine Vermehrung, mie oben ffr. 236,257. -

C. Somöttenfajje.
2)ie .Kapitalbemegung ber 2)omänenfaffe ift folgenbe:

Vermehrungen 2fr. 950,878.50
Verminberungen „ 864,878. —

Veine Vermehrung ffr. 86,000. 50

Siefe geht mie folgt herbor:
Veue (Guthaben :

bon Söalbberläufen ffr. 7,237.30
„ Somänenberläufen „ 245,223.15

Veue Schulben:

für Sßalbanfäufe ffr. 126,949. —
„ Somättenanläufe „ 39,510.95

2fr. 252,460.45

2fr. 166,459.95

Veine Vermehrung, mie oben ffr. 86,000. 50

Vm @nbc bes SapreS beträgt bie reine Sdpulb ber

Somänenlaffe ffr. 646,888. 29, nämlich :

üßaffiben ffr. 2,238,790.—
Vitiben „ 1,591,901.71

Veine Scljulb ffr. 646,888.29

i>. #»)potl)ef«vfa«e.
Sie Vemegung ber ,Kapitalien ber ^ppotpelarlaffe beträgt

im Soll mie im -Ipaben ffr. 190,490,046. 57. Vftiben mie

Sßaffiben haben fiep um ffr. 7,982,594. 55 bermehrt. Von
ben Vitiben nahmen bie Sarlehn auf©runbpfanb um
ffr. 13,062,982. 10 ju, bagegen gingen jurücl bie 2öert=
fünften um ffr. 3,617,001.80 unb bas ©utpaben an ber

StaatStaffe um ffr. 2,673,260. 81. Von ben VnleipenS=
loften mürben ffr. 332,663.— amortisiert. Sie Vermehrung
ber ipaffiben betrifft pauptfâcplich bie SepotS gegen
Schulbfcheine, ffr. 8,065,500.—, unb bie SepotS in
.Konto!orrent, ffr. 1,852,626. 20. Ser VeferbefonbS
bermehrte fich um ffr. 54,035. 75 unb beträgt am ßnbe bes

SapreS ffr. 654,929. 75. SaS ©runblapital ift unberänbert
geblieben.

E. &antonatl>auL
Ser allgemeine ©ejcpäftSberlepr ber ,Kantonalbant erreichte

in Soll mie in |>aben bie Summe bon ffr. 3,335,530,633.87.
Sie Vltiben mie Spaffiben haben einen um ffr. 52,114,790.10
hohem Veftanb als am (Snbe bee Vorjahres. Sie Vermehrung
ber Vitiben fällt größtenteils auf bie -jjauptbanl unb
ffilialen, bie Vllrebitierten, bie èhpotpelar Vtt=
lagen unb bie Sontbarbborfchüffe, bie Sunapme ber

Vatfiben borgugSmeife auf bie |>auptbanl unb ff i
liaten, bie Sepotrecpnungen, bie Spar @inlage
freine unb bie .Kaffafcheine. 9Vit ber gumenbung aus
bent SrträgniS beS $apreS 1912 betragen bie betriebenen
Veferben jufammen ffr. 1,980,195.25 ober ffr. 212,505.72
tnefjr als im Vorjahre, lud) bas ©runblapital ber Kantonal--
baut ift unberänbert geblieben.
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F. WttleiOett.
Sie Slnleipenêfdpulb beë Stammbermogenê pat fid) burcp

StUcpjaplung uni ffr. 462,500. — berminbert uub beträgt am
@nbe beë $apreê ffr. 50,710,720.—. Sie ©efamtanleipenë=
fcpulb beê Staates ^at folgenben Seftanb:
Slnleipen Don 1895, 3% • • • • ffr. 42,570,000.—
Slnleipen Don 1900, 372% „ 19,689,000.—
anleiten bon 1906, 3 7» °/o „ 20,000,000.—
Sinteren bon 1911, 4% „ 10,000,000.—

TMammen ffr. 92,259,000. —

fpierjit fommt bie Slnteipenëfipulb ber beiben ftaatlicfjen
ffinan^inftitute, bie infolge Slmortifation um ffr. 911,000. —
jurücfgegangen ift unb auf 31. Sejember 1912 beträgt:

fpppotpefarfaffe ffr. 87,646,500.—
Kantonalbanf „ 23,804,000.—

gufammen ffr. 111,450,500. —

Ga. (*ifenf>nf)ttfapHa(tett.
Sie ßifenbapnfapitalien beê Stammbermbgenë paben uni

bie Subvention ber Serit=,8ollif0fen=28orblaufen=Sapn bon
ffr. 293,000.- jugenommen unb betragen nun ffr. 22,641,260.-.
Ser ©efamtbeftanb ber ©fenbapnfapitalien ift auf 31. Se=

jember 1912 folgenber:

Kapitalien beê Stammberm
fmttwil=2öolpufen^Sapn ffr.
.£aste=Kottülfittgen=£pun=Sapn
Spie3=@rlenbacp=Sapn
Sern=9teitenburg=Sapn
Sern=äöorb=Sapn
Saignelégier=6pau£=be=ffonbë=Sapn
!$runtrut=Sonf ot=05ren^e

®ürbetpaI=Sapn
ffreiburg=3Jturten=Sns=93at)n
(Menbad)=3weiftntmen=Sapn
Satgnelégier=®lobeIier=Sapn, neue

fellfcpaft
Senfetpal=Sapn
9Jlontreuj=öeraer ©berlanb=Sapn
Sem=Scpwarjenburg=Sapn
Sterner Sllpenbapn
Solotpurn=Stünfter=Sapn
fiangentpal=3fura=Sapn
9îamfei=Sumiêmalb=|mttmiI=Sapn
93ern=^3olltïofert=2ö orßlaufen=93al)n

®e

bgenê:
160,000.

2,151,500.
480,000.

3,155,000.
358,560.
350,000.
859,000.

1,724,500.
215,000.

3,120,000.

500,000.
807,200.

2,050,000.
980,000.

1,980,000.
1,185,000.

504,000.
1,768,500.

293,000.

Kapitalien ber StaatSfaffe:
ffr. 22,641,260.

Subventionen :

Sterner Sllpenbapn
Srametan= Sreuleuj= 9toir=

mont=Sapn
,3weifitnmen=8enf=Sapn
SöorbIentpat=Sapn
Solotpum=Sem=Sapn
5)letWIfteimêberg=Sapn

Sorfcpüffe:
5Pruntrut=Sonfol=Sapn
Sern=3ßorb=Sapn
SenfetpaI=Sapn
Sern=9teuenburg=Sapn
8angentpaI=$ura=Sapn
Sigevâ=fprâgelê=Stapn

ffr.
14,000,000.—

322,800.—
400,000.—
352,000.—
291,900.—
51,840.—

166,000.—
20,000.—

125,184.—
1,000,000.—

148,000 —
60,000.—

15,418,540.

1,519,184.—

Söertfcpriften :

Sterner ©berlanb=Sapnen
Spunerfee=Sapn
Spie3=@rlenbad)=S3at)tt
@mmentpal=Sapn
£angentpal=fputtwiI=Saptt
Sramlingen=Sactjsfelben=

Sapn
Saignelégier Sa @pauj=

be=ffonbë=Sapn
Surgborf=Sptm=Sapn
Spuner= unb Srienjerfee
Êleltrifcpe Sapn 8oècpe

8eë=SainS

liebertrag ffr. 39,578,984. —

90,020.—
3,477,576.65

310,950.—
790,000.—
400,000.—

50,000.—

200.-
3,250.—

176,096.65

5'00°'~
5,303,093. 30

90,571.40
ffr. 44,972,648.70
„ 43,222,507.85

ffr. 1,750,140.85

ffr. 58,000. —

161,400. —
176,000. —

58,600.

Sßrojeltftubien
Sufammen

Sim 1. $anuar war per geftanb
@r pat ficp fomit bermeprt urn

nämlidj :

5ßruntrut=Sonfol=Sapn, neuer Sorfd)uf)
Srantelan Sretileur Stoirmont Sapn,

II. State

2öorblentpal=Sapn, II. State

Sern Sollitofen Söorblaufen Sapn,
V.State

2Jtett=ffrieniêberg=Sapn, I. State

Solotpitrn=Sern=Sapn
Slnlauf ban £punerfeebapn=3lltien
Slnlauf bon Slftien ber Spieg=@rlenbacp

Sapn
Slnlauf bon Slftien ber Sampffd)iffaprt§=

gefellfcpaft 2puner= unb Srienjerfee
tprojeftftubien, neue Sorfcpüffe

^ufammen, wie oben

Sluf 31. Segentber 1912 beftanben folgenbe Serpflid)
tungen für bewilligte (Sifenbapnfubbentionen :

Serner Sllpenbapn ffr
2ranielan=Sreuleur=Stoirmont=Sapn
3weifimmen=8en£=Sapn
Solotpurn=Sern=Sapit

51,840.
20,800.

1,209,287.

9,000. —

2,310. —
2,903. 85

ffr. 1,750,140.85

3,500,000. —
484,200. —
100,000. —
572,100. —
528,000. —
820,000. —

1,761,500.—
207,360. —
280,000. —

S5ßorblentpal=Sapn
SieI=Sâufelen=3nê=Sapn
©beraargau=SeeIanb=Sapn
•ûtett=Sîeiniêberg=Sapn
•£)er^ogenbud)fee=Söangen=Stat)n

Sufammen

Siefe Serpflidjtungen überfteigen bei weitem bie berfüg=
baren Stittel ber Staatêlaffe.

Gb. (Sifcnbal)n=tMmörtifntiönöf<mbö.
Siefer ffonbê bermeprte fid) um ben Setrag ber Slnleipen§=

ffr. 8,253,160.

amortifationen bon ffr. 755,500.
beê 3apreê ffr. 1,804,100.

unb beträft auf Snbe

liebertrag ffr. 39,578,984. —

Ii.
Sie Seränberungen bes Setriebsbermügens finb folgenbe

(Seite 4 unb 5):
Sermeprungen :

Staatëfaf f e gr. 11,171,711,147.42
St obilieninbentar 99,233. 65

Summe ber Sermeprungen ffr. fl,174,810,381. 07
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Verminberungen :

Staatëlaffe ffr. 11,171,711,147.42
Siecfjnungëfatbo ber ïaufett=

bett Verwaltung „ 273,825.14
Vîobilieninbentar „ 35,306.92

Summe ber Verminberungen ffr. 11,172,019,779. 48

Steine Verminberung jfr. 209,398.41

Siefelbe betrifft fotgenbe äierättberuttgert beë Vetriebs=
berm'ôgenë :

3luêgabenûberf(f)ufî ber laitfenbett
Verwaltung ffr. 273,325.14

Steine Vermehrung beë Vtobilien=
intientorë „ 63,926.73

Steine Vermehrung, mie oben ffr. 209,898.41

3lm Enbe beë Safjreë beträgt baë reine Vetriebëbermbgen
ffr. 5,394,458. 96 in folgenber Sufammenfetsung :

31 ï tit) en ffr. 59,598,643.10
^affinen 54,204,184.14
Steineë Vermögen, wie oben ffr. 5,394,458. 96

H. 23etriefrêfat>itat bev Stantêïûffe,
Saë reine Vetriebêlapital ber Staatëlaffe ift unberäubert

geblieben unb beträgt am Enbe beë ffafjreg wie am Slnfange
beêfelben ffr. 141,368.04. Vermehrungen unb Verminberungen
gleiten fiel) mit ffr. 11,171,711,147.42 auë. Sie 2lltiben
wie bie üßaffiben tjaben fich um ffr. 2,463,803.96 ber=

minbert.

Sie Slltiben finb:
Vorfchüffe unb ©elbanlagen
«äffen, Slltibfalbi .'....Slltibauëftânbe
3at)lungen für Steäjnung bon 1913

Summe ber Slltiben

unb bie spafftben :

Sepotë unb Slnleitjen
«äffen, spaffibfalbi
Einnahmen für Stedjnung bon 1913
Spaffibauêftânbe

Summe ber spaffibett

Steineë Vetriebêlapital, wie oben

ffr. 47,971,197.90
618,774. 51

4,870,133.15
650. -

ffr. 53,460,755.56

ffr. 52,459,509. 52
207,052. 49

ff 680.—
ff 652,145. 51

ffr. 53,319,387.52

ffr. 141,368.04

A. Jtpejialberwaltungett.

Sie neuen Sßorf^üffe an bie Spejialberwaltungen unb bie

Sepotrüdjjahlungen an biefelben betragen ffr. 23,403,883.08, bie

neuen Sepotë unb bie SSorfctjufjrücE^atjluttgen ffr. 22,386,862.28.
Saë reine ©utljaben ber Staatêtaffe an ben Spejialber=
waltungen t)at fid) fomit um ffr..1,017,020.80 ber mehrt
unb beträgt am Enbe beë SaÇreë ffr. 19,890,477.46, nämlid):
Vorfdjüf f e ffr. 25,644,905.27, Sepotë ffr.5,754,427.81.
Sie nähere ^ufammenfe^ung ber Vorfdjüffe unb Sepotë ift
folgenbe :

aßorfd^üffe:
Stllgemeine Verwaltung:

SJlmtëfchreiber, ©ebührenmarlen ffr. 50,500. —
Staatëarc^ibar, Vorfchujï für Sluëlagen 200. —

llebertrag ffr. 50,700.—

liebertrag
©eridftëberwaltung :

©eridhtëfdjreiber, ©ebührenmarlen
Vetreibungêbeamte, ©ebührenmarlen

u ft i 3 :

£jaftpftid)tftreitigleiten, «oftenborfchüffe
Slmthauê Saufen, Vtöblierung
Staatêanwaltfctjaft SJtittellanb
Stotariatêregifter, Vorrat
©runbbuchbereinigung, «often

Spolijei:
Strafanftalten, «ontoforrente
«often in Streitfällen
Spatentbureau, Vtartenborfi^up
Spatronatëtommiffion
3lutomobiI= unb ffahrrabberleljr, bor=

rätige Sdjilber unb Sluëweife

Vtilitär :

«antonë=«riegê=«ommiffariat, «affa^
borfchufj

«onfeftion bon Vtititärlleibem, Ve=

trieböborfdjufj
Seugljausberwaltung, Vetriebêborfchufj
Sepot Sac^sfelben, Vorfchufj für 3luê=

lagen

llnterrichtêwefen :

Unterridjtêanftalten, «ontolorrent.
Sierfpital, «ontolorrent
fietjrmittelberlag, «ontolorrent
fpiftorifcheë Vtufeum, Vtünjfammlung
|>iftorifd)e§ SJtufeum, Vorfchufj für

ethnographifdje Sammlung
Sdjweij. Sdjulatlaë
Sct)ulliauêbautett, Vorfdjufj
Vunbeëfubbention für bie sprimar=

ferule, Veitrag beë Vunbeë pro 1912
«lin. $nftitute, Vauten, «oftenanteil
Veterinâr=anatomifc§eë ,3'nftitut, Vor=

3lrmenwefen :

Erjiehungëanftalten, «ontolorrent

Vollêwirtft^aft :

Sectjuifdje Spulen, «ontolorrent
ffa<h= unb ©eWerbefchulen, Vorfchüffe
Ùljrenmactjerfrifiê, Vorfdjüffe

©efunbljeitömefen :

«ranlenanftatten, «ontolorrent
Erweiterung ber ffrrenpflege

ffr. 50,700. —

19,800.—
18,800. —

1,584. 92
2,933. 35

600. —
1,289. 25

511,544. 11

41,549. 38
920.10

2,000. —
301.08

7,212. 20

25,000. —

1,260,800. 08
4,225. 54

1,600.

10,296. 41
18,857. 60

194,996. 20
3,750. —

15,450. —
20,000. —

387,735.55

387,526. 20
408,388. 95

340.—

2,515. 64

2,233. 35
28,835. —
34,390. —

111.44
2,086,789. —

V a u W e f e n :

Vemeralpen=Stelief bon Simon „ 25,000. —
3lrbeiter=Unfallberfid)erung „ 11,514.15
2tmtëfcf)reibereien, Vureauerweiterungen

infolge ber ©runbbuchbereinigung „ 22,332. 25
Sriangutation IV. ßrbnung „ 154,494.61
Eigene «often ber Vaubireltion au»

©runbbudtibereinigung „ 4,570.10
liebertrag ffr. 5,770,986.46
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llebertrag ffr. 5,770,986.46

fêifenbabnmefen:
gifettbabnfubbentionen
Sorfdfjüffe att 6 ©efeEfdjaften
sprojeftftubien

ff inaitjmef en:

Slnleibenêamortifation
9lnleibenêloften
SSorfdjiiffe für 2luêlagen
Sorfcbüffe in Streitfällen
Somäne Sîûntfcbemier
©aljbcmblmtg, Setriebêborfibufi
©ebübrenmarfenborfd)üffe
©cbmeij. 9tationalbanE, (Srtragêanteil

für 1912
Brennerei 3Bi|roil, ülftienbeteiligung
@ibg. SUfoljolberroaltung, Uteft @rtragö=

anteil für 1912
|jiftortfdf)eê Slufeum, Sorfcbufj
©cijlofjmatte Siünfingen
(Srbfdjaft Oh, 9tem=f)orl
Sßfrunbmatte Self), Sîeliorationen
Sereinigte fctnoei^. Eipeinfalinen, ,ffa=

pitalanteil bee .Santons Sern
©runbbuc£)bereimgung, Soften betref=

fenb bie ©taatêbomchten
Srenneret Söitjmil, Äontotorrent

£anbtt>irtfc£)aft:
Sanbmirtfcbaftlicbe îtnftalten, ,Sonto=

lorrent
Söeinbau, tJiotftanbêborlebren, ,Supfer=

bitriolborräte
Sorfd)üffe an ©emeinben beS ©eelanbeë

ff orftmefen :

sJ£eite 3öirtfc£)aftörec£)nung (1913)
©taatêroalbungen, .Sontolorrent
©ebüf)renmar£ent)orfd)uf}
Sßirtfcbaftöpläne
UnfaEberficberung
©runbbutfjberetnigung, Soften betref=

fenb bie SBalbungen
©umigelalpbütte, 9teubau

©ternpelbermaltung:
Sîeïurêfommiffion

©emeinbem ef en :

Sorfd)üffe in ©treitfac^en

15,418,540. —
1,519,184. —

90,571.40

500. —
„ 461,316.90

2,810. -200. -
„ 6,000. —
„ 400,000. —
„ 9,907.20

„ 293,763. 10

„ 38,074.95

„ 593,308.25
13,500. —
21,899. 35

3,450. -4,816. 25

„ 370,000. —

52,880. 31

30,665. 03

88,913. 51

2,109.50
73,110. —

161,741. 38
187,462. 81

7,285. 30
2,942. 38

741.85

16,606. 32
44. 77

761.

813. 25

Sufammen ffr. 25,644,905. 27

Sie Soften ber ©runbbucfjbereintgung finb biê
@nbe 1912 auf ffr. 575,441.09 angeftiegen gegenüber einer Ute=

ferbe auf gleiten geitpunït bon ffr. 700,000. —. Ser Sor=
fcbup für ©ct)ul^auêbauten bût um ffr. 5,487.15 ab=

genommen, hingegen bermebrte fid) ber Sorfd)itfj für @rmei=
terung ber Srrenpflege um ffr. 63,600. 75. 2luf ben

31nIeibenê£often mürben ffr. 105,900. 95 amortifiert.
Sie (Srlebigung ber Sorfdjüffe für Tl o b 1 i e r u n g b e ö 21 m t=

paufeê in Saufen mirb in 1913 ftattfinben.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913.

Sepotê.

3lllgemeine Sertoattung:
©taatëfanglei, Äontolorreut ffr. 321.80

3uftij:
©runbbucbbereinigung, ©ebübren für

nachträgliche Inmelbungett „ 32,492. —

tpolijei :

Sufjenauteile „ 82,944.77

Slilitär :

fReferbe für ÏRagajim unb 3Bertftätten=
einriditungen „ 37,517.38

ERobilifationêborbereitungeit „ 5,427.85

Unterricf)t§mefen :

Scrfdficbene ©emeinben „ 89,125.90

2lrmenmefen:

(frfiebungêanftatten, .Sontolorrent „ 88.67

Sollêmirtfdiaft:
3ieferbe für ©rüttbitng einer 2rinler=

beilanftalt im Sura „ 23,000. —

©efunbbeitêmefen:
.Sranlenanftalten, ßontolorreut „ 20,921.79

S a u m e f e it :

Kautionen „ 5,624.20
fReite fiantonêfarte „ 2,160.20

ffinanjmefen :

Staatsanleihen, ülinortifation „ 691,075. —
Staatsanleihen, Qitifen „ 1,304,047.50
©alfbanblung, Äontolorrent „ 204,365.53
©al^magajin Sern „ 7,841.25
©pejialreferbe für Semite ber laufen=

ben Sermaltung „ 677,702.83
tpoftiijecEbureau Sern „ 253,094. 73
ifantonalbanl, SeparatEonto „ 540,020.91
fReferbe für bie Soften ber ®runbbud)=

bereinigung „ 700,000.—

£anbmirtfd)aft :

tprämienrücferftattungen bon 1912 „ 21,385.45

ff orftmefen :

©taatêmalbungen, ßontoEorrent „ 831,322.12
9teue SBirtftbaftsreibnung (1913) „ 214,662.63

©ternpelbermaltung :

©ebübren= unb ©tenipelmarten „ 9,285.30

ffufommen ffr. 5,754,427.81

Sem .fEontotorrent ber ©taatêmalbungen finb für
Serbefferung fc£|lec£)ter ©taatsftrajfen ffr. 197,028.74 ent=

nommen morben.

48*
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B. ©elîwttlflgen.

Sie ©elbanlagen bermeprten fic£) um gr. 52,300,847. 36
uttb berminberten fid) um gr. 53,932,340. 09. Setto paben
fie fomit urn gr. 1,631,492. 73 abgenommen. Sie 9lb=

napme ftept in näepftem Sufammenpange mit ber Sermeprung
bei! S o r f ep ü f f e an bie ©pepalberraaltungen,
gr. 1,017,020. 80, unb ber Sorfepüffe an öffentliche
Unternepmen, gr. 533,752.13; femer mit bem 2ïuê
gabenüberfepuß ber laufenben Sertoaltung,
3*. 273,325.14, unb ber Sermeprung ber 31 u s ft ä n b e urn
gr. 769,545. 99, foroeit biefe ilnterfepiebe niept buret) bie Ser=
minberung ber K a f f a b e ft ft n b e unb bie Sermeprung ber

berfepiebenen Sepotê bei ber ©taatêlaffe lompem
fieri toerben. Sie ermähnten Stutationen paben baê Sanf=
be pot beeinflußt, baê fid) ûberbieê burd) bie UUidpge ber

|jppotpelarlaffe urn gr. 2,697,257.28 unb ben Serlepr
auf ben Söertfepriften um toeitere gr. 1,389,687.— ber=
minberte. dsrtoorben mürben unter anberm 3264 311 tien ber

Spunerfeebapn, moOon 3000 ©tüd gegen Erlegung beê

Kaufpretfeê für ben 3lnlauf beê Unternepmenê ber Sampf=
fepiffaprtëgefellfcpaft für ben Spuner= unb Srien^erfee. 31uf
ber Slftienbeteiligung an ber .guderfabril 31 arberg finb
gr. 200,000. — einbe^aiyit morben.

3lm Ghtbe beê Solfié betragen bie ©elbanlagen:

Kantonalbanl, Sepot gr. 5,297,346.50
SSertfepriften „ 11,809,038.30

Sr. 17,106,384. 80
ab: ©utpaben ber fpppotpelarlaf fe „ 2,953,260.15
91etto gr. 14,153,124.65

28ertfdjriften Snt>entar auf 31. Sepmber 1911.

Bins ïtominetl Sdjafqtttg
©bligattonen % Sr- % Sr.

Kanton greiburg 1892 3 181,500 82 148,830.—
(Sibg. lente 1900 4 30,000 100 30,000.—
©epmeij. Sunbeêbapnen

1901 31/2 20,000 96 19,200.—
©epmeij. Sunbeêbapnen

1903 3 y2 587,000 96 563,520.—
Senter Dberlanb=Sapnen

1895 3V2 73,000 90 65,700.—
©emeinbe 6ermier 1894 33A 62,500 92 57,500.—
Sernifepe ©enoffenfepaft

für geuerbeftattung 4 10,000 100 10,000.—
©epulbbrief @. Sßafer

©pß, güriep 4 315,000 100 315,000.—
Obligation für 8anbber=

lauf 4 19,700 100 19,700.—

Iktit« ïtmmneU per Ätürfe

Spunerfee=Sapn 3,845,400 321.46 3,477,576.65
©pie)S=@rlenba<p=Saßtt 352,500 441.— 310,950.—
Serner £)berIanb=Sapnen 19,000 640.— 24,320.—
@mmentpaI=Sapn, tprio=

rität 390,000 500.— 390,000.—
@mmentpaI=Sapn, @ub=

bention 400,000 500.— 400,000.—
8angeittpal=.fputtmil=Saßn 400,000 500.— 400,000.—
Sramlingem Saepëfelbem

Sapn 150,000 66.66 50,000.—
@aignelégier=8a 6pauj:=

be=gonbë=Sapit 2,000 20. — 200. —
Surgborf=$pun=Sapn 5,000 325. — 3,250. —

Uebertrag gr. 6,285,746.65

liebertrag gr. 6,285,746.65

Sernifepe Kraftmerle 3,400,000 500.— 3,400,000.—
©cpmeij. lationalbanl 3,555,500 495.— 1,742,195.—
Spuner= unb Srienjerfee=

Sampffepiffgefellfepaft. 268,500 327.92 176,096.65
®leltr. Sapn 8oèepe=8eê

Sainë 5,000 250.— 5,000.—
Suderfabril Larberg 500,000 500.— 200,000.-*)

Sufammen 11,809,038.30
*) 40% einBegaptt.

Sie ©cpäpungen finb nid)t mepr überall jutreffenb.
®ine Seütfion mirb bei 2lnlaß beê Umtaufdjeê ber Spunerfee=
bapn=9lltien unb ber Slltien ber Sampffepiffaprtêgefellfepaft
Spuner= unb SBriettgerfee gegen 9lltien ber Serner 311penbapn

borgenommen toerben.

C. gmtfenîm Ifermaltmtg.

Sie ©epulb ber laufenben Sermaltung im Kontokorrent
mit ber ©taatêlaffe bermeprte fiep um ben 9luêgaben=
Überfluß ber erfteren bon gr. 273,325.14 unb beträgt am
®nbe beê ^yapireë gr. 884,796. 62.

D. (Drfentlicße |tnterneljmen.

SieSermeprungen ber Sorfepüffe an öffentliche Unter=
nepmen betragen gr. 4,653,002.46
bie Serminberungeit „ 4,119,250.33
reine Sermeprung gr. 583,*752.13

®ê paben fiep bermeprt bie Katafterborfepüffe um
gr. 29,588. 65, baê Kontoforrentgutpaben an ber Sranb=
berficperungêanftalt um gr. 389,657.87 unb bie ber=
fepiebenen Sorfepüffe um gr. 254,772. 21. Som Sor=
fcpuß für Söafferbauten finb gr. 108,870.04 amortifiert
morben. Unter ben berfepiebenen Sorfepüffen figurieren folgenbe
Unternepmen :

©immekorreltion ju ©t. ©teppan fyr. 318,761.65
Smmekorreltion p llpenborf „ 345,493. 05
halenbrüde, Seubau „ 245,680. —

E. §eputs bei ber ^toaMafle.
Sie ©injaplungen betragen gr. 18,581,618. 43, bie

Stüdjjaßlungen ^r. 17,893,521.79. hierauê ei8^t ftep
eine Sermeprung ber Sepotê um gr. 688,096.64.
Siefelben paben am ®nbe beê ^apreê einen Seftanb bon
f)r. 2,182,020.11. Son ben berfepiebenen Sepotê be=

trifft eine ©umme bon gr. 1,093,621.99 @ifenbapn
ejpr opriationen.

F. Jlnleipen.

Ser Sittteil ber ©taatêlaffe an ben ©taatêanleipen pat
fiep burep Stüdpplungen um §r. 293,000.— berminbert
unb beträgt auf 31. Sejember gr. 41,548,230. —.

G. fap.
Sie ginnapmen ber Slmtêfepaffnereien belaufen fiep auf

gr. 38,742,174. 35, bie 3luêgaben auf gr. 39,309,229. 04.
Sap lommen bie Sinnapmen unb îtuêgaben burep ©egen=
reepnung tgegenfeitige ©Iripturen opne ©elbbemegung) mit
je gr. 3,651,824,344. 19. Semnaep beträgt bie gefamte
Siquibation bon ©utpaben gr. 3,690,566,518.54, bie gefamte
Siquibation bon ©epulben gr. 3,691,133,573. 23.
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H. 3lus|ïâttîw.

a. Slïtibauêftânbe.
Sort bert Serroaltuitgen wurbett Sesugêanmeifungen für

baê $abr 1912 auêgeftellt:
Seite

A. Söalbungen 81 Sr. 85,431.30
B. Somänen 81 „ 510,394.10
C. SDomänentaffe 81 864,878. —
D. £t)f)otbefarlaffe 83 „ 190,490,046.57
E. Üantonalbanf 83 „ 3,335,530,633.87
Gb. ®ifenbabnamortifa

tionêfonbê 87 755,500. —
H. ©taatêïaffe (A—F) 93 „ 99,020,071.13
I. 9t ecbnungêfalb o ber

laufenbenSermal=
tung 93 273,325.14

K. 3Jlobilien=3ttOentar 93 „ 35,306.92
L. ©ewinn unb Serluft 8 63,627,888. 79

Summe ber neuen 9ï!ttoauêftcmbe
SMtiöauSftänbe am 1. Januar

Sr. 3,691,193,475.82

„ 4,246,723.07

Sufammen ju liquibieren Sr. 3,695,440,198.89

©abon finb erleb igt loorben bitrcl) :

@tnnal)men in 1911 für 1912 Sr-
dtnttaljmett in g-r.

1912 3,690,566,518.54
motion für 1913 680.—

liebertrag
C. Somänenlaffe 80
D. f>t)j)ott)eïartaffe 82
E. iîantonalbanï 82
F. 2lnleit)en 84
Ga. ßifenba^ntapitatien 84
H. Staatêtaffe (A—F) 92
K. Stobilieninbentar 92
L. ©eminn nnb Serluft 8

Summe ber neuen 5paffit>auêftcmbe
5jßaffiOauäftänbe am 1. Januar

âufammen 31t liquibieren
$>abon mürben e r I e b i g t burä) :

Sluêgaben in 1911 für 1912
Sluögaben in gr.

1912 3,691,133,573.23
wotwn für 1913 650. —

Sitfammen
unb t'y bleiben ant @nbe beê $abreê

unerlebigt

Sr. 880,342.40
950,878. 50

190,490,046. 57
3,335,530,633. 87

462,500. —
293,000. —

98,817,579. 83
99,233. 65

63,466,769. 70

Sr. 3,690,990,984.52
805,743. 46

Sr. 3,691,796,727.98

Sr. 11,659.24

„ 3,691,132,923.23

Sr. 3,691,144,582. 47

Sr. 652,145.51

4,227. 20

3,690,565,838. 54

Mammen Sr. 3,690,570,065. 74

unb am @nbe beê Satyrs blieben

unerlebigt Sr. 4,870,133.15

b. Sûffibauêftânbe.
2)ie Sermaltungen Ijaben für 1912 Mjlungêanweifitngen

auêgeftellt :

Seite

A. Söalbungen 80 Sr. 133,691.30
B. Domänen 80 „ 746,651.10

liebertrag Sr* 880,342.40

J. fRedwttttoSfafto ber Saufettbett ©evwaltuttfl.
2)ie Sctjulb ber laufenben Sermaltung an bie Staatêïaffe bût

ficb um ben 2lu§gabenüberfdf)uji ber erfteren mit Sr. 273,325.14
tiermel)rt unb beträgt am Snbe bes Saljreê Sr. 884,796. 62.
(Sergl. H. C. biertmr.)

K. »iobitien=Sttt>etttar.

$)aö Snbentar ber allgemeinen Sermaltung ber=

rnebrte ficb um Sr. 419.45 unb baëjenige ber Staatê
anftalten um Sr. 81,416.53. D)aê Âriegêinbentar
nabm um Sr. 17,909. 25 ab. San ben Sermebrungen beê 3n=
bentarê ber Staatêanftalten fällt ein Setrag bon Sr. 48,648.60
auf bie S t r a f a n ft a 11 Sö i b m i l. Sluf @nbe beê 3abreè beträgt
ber Sibâtsungêmert beê Slobilieninbentarê Sr. 6,137,887.54.

111. $?iltraj.
Seite 4 unb 5.

2)ie Silanj weift bie lleberetnftimmung ber iïiect)nung über
bas reine Sermögen mit ber Segnung über bie SermDgenê=
beftanbteile nacl) buräE) folgenbe ©leidjungen :

a. Serïebrêbilanj.
Soll.

Sermebrungen ber Sermbgenêbe=
ftanbteile Sr. 14,700,417,782.41

Serminberungen beê retnen Ser= "

mbge'nê 63,466,769. 70

Mammen Sr. 14,763,884,552.11

§ a b e n.

Serminberungen ber Sermôgenêbe=
ftanbteile Sr. 14,700,256,663. 32

llebertrag Sr. 14,700,256,663.32

liebertrag Sr. 14,700,256,663.32
Sermebrungen beê reinen Serntôgcnë „ 63,627,888.79

Mammen, »ie oben Sr. 14,763,884,552.11

b. Sluêgangêbitanj.

©oll.
Summe ber Slïtiben Sr. 726,958,287.58

£aben.
Summe ber Sßaffiben
Sieineë Sermögen

Sr. 663,574,259.91
63,384,027.67

Mammen, wie oben Sr. 726,958,287. 58
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1Y.
@eite 95—129.

Sie gai)! ber ©pejialfonbd t;at fid) urn jwei betmeljrt :

bie 2öaltf)er SJluttjittger Stiftung, ffr. 59,971. 90,
unb berffonbd für bie Errichtung einer S|3enfiond=
unb Sfuualtbettïaffe fur bie Beamten unb 3ln
geftellten ber ©taatdberwaltung, ffr. 50,000.—.
Severer ffonbd pat ben 3wed, eine fReferbe ju äufnen für
ben fJaXI ber ©rünbung einer Sßenfiondfaffe für bad ißerfonal
ber ©taatdberwaltung. Sie erfie Einlage gefdjap ju Saften ber

laufenben Verwaltung. Sie bon fperrn SJIrof. Sr. S£)eobor
.lîodjer anläßlich ber freier feineö bierjigfährigen ffubiläumd
unter bem Flamen „S^eobor J?ocher ffonbd bed ffor
fchungdinftituted für Viologie" gemalte ©(penlung
bon ffr. 200,000. — ift erft im $at)re 1913 ausgerichtet
werben.

Sie Veränberungen ber ©pejialfonbd finb mit Angriff
ber beiben neuen ffonbd folgenbe:

Einnahmen ffr. 2,166,384.45
Ausgaben „ 1,386,366.77

Vermbgendbermehrung ffr. 780,017.68

Sad Vermögen ber ©roffzapl ber ©pejialfonbd f)at ntefjr
ober weniger zugenommen. Sie wefentlidjften Vermehrungen
finb folgenbe:

Sehrerberfictjerungdtaffe, III. 3lb=

teilung ffr. 553,674.90
Rantonalbanl, ©pezialreferben „ 108,820.78
3Balbau ffonbd „ 48,339. —
Slltoholjehntelreferbe „ 18,270.23
Vtofer @tiftung „ 18,122.50

9<taturfchaben ff onbd „ 14,181.85
ßantonaler iKebfonbd „ 13,052.10
Sßferbefcheinfaffe „ 11,707.20

Eine Vermögendberminberung weifen nadjftehenbe ffonbd
auf:
Snfelfpital ffr. 57,013.58
@bh wellenfonbd ber 3uragewäffer=

torrettion „ 29,549.72
llnterftü^ungdfonbd für ßranten=

unb Slrmenan ft alten „ 20,089.15
ff o n b d für Verhütung unb Ve

lämpfung ber Suberfulofe „ 9,914.88
Snbalibentaffe bed 5)3oIijeitorf)d „ 2,546.75
Viepentfchäbigungdlaffe. „ 2,501.40
Viïtoriaftiftung „ 532.45
@rjiehungdfonbdber@rjiehungd=

anftatt Sanborf „ 508.90
Erziepungdfonbd ber Viïtoria

ftiftung „ 364.96
3ehenber VibIiothel ff onbd „ 81.20
Segat Volz „ 78.20
Hjatler'fdje ^reidmebaille „ 68.60
Erziepungdfonbd ber Erziepungd^

anftalt ©onbilier „ 11.87
Ser Vorfcpufj für bie Erweiterung ber $rren=

pflege ^at um ffr. 63,600.75 zugenommen unb beträgt
Enbe 1912 ffr. 2,086,789.—.

3luf 31. Sejember 1912 belauft fid) bad reine Ver
mögen ber ©pezialfonbd auf ffr. 24,027,394. 82, nämlich:
31 ftiben ffr. 26,571,818.74, ißaffiben ffr. 2,544,423.92.

£jerr ffinanjbireltor!

Sie ßantondbudjhalterei beantragt Shnen, Sie motten borliegenbe ©taatdrecpnung bem Ütegierungdrate ju fpanbett
bed ©rofjen ütated jur ©enepmigung empfehlen.

Sern, ben 23. Slpril 1913.

Ser Äantondbitcppalter:

|tmg.
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Ergebnis der Beratung durch den Grossen Rat Eventuelle Abänderungsanträge des Regierungsrates
bis zum 23. Mai 1912. und der Grossratskommission.

vom 3./6. Mai 1913.

Gresetz
betreffend

Jagd und Vogelschutz für den Kanton Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anbetracht der Notwendigkeit, das Jagdgesetz
vom 29. Juni 1832 einer Revision zu unterwerfen und
in Vollziehung des Bundesgesetzes über Jagd- und
Vogelschutz vom 24. Juni 1904;

auf den Antrag des Regierungsrates,

bcschliesst :

I. Jagdrecht and Jagdpatente.

Art. 1. Das Jagdregal steht dem Kanton zu. Das
Recht zur Ausübung der Jagd im Gebiete des Kantons
Bern unterliegt den Vorschriften der eidgenössischen
und kantonalen Gesetzgebung und wird durch die
Verabfolgung eines Jagdpatentes erteilt.

Art. 2. Die Anmeldungen zur Erlangung eines
Patentes sind gemäss der alljährlich im Amtsblatt durch
den Regierungsrat zu erlassenden JagdVerordnung bei
den Regierungsstatthalterämtern anzubringen, welche
dieselben prüfen und mit ihrem Bericht der
Forstdirektion zu übermitteln haben.

Art. 3. Jeder Bewerber hat bei seiner Anmeldung

. eine Kaution im Betrage von 2000 Fr. zu leisten,
welche für allen Schaden haftet, welchen der
Jagdberechtigte oder seine Gehilfen bei Ausübung
der Jagd verursachen, sofern die Schadenersatzforderungen

spätestens einen Monat nach Ablauf
des Jagdpatentes bei der Forstdirektion angemeldet

werden.
Die Kaution kann durch Hinterlegung in bar

oder von guten Wertschriften oder endlich durch
Personalbürgschaft geleistet werden. Die
Forstdirektion entscheidet unter Vorbehalt des
Rekurses an den Regierungsrat über die Hinlänglichkeit

der angebotenen Kaution;

. oder sich unter Vorweisung der bezüglichen
Police darüber auszuweisen, dass er gegen
Schaden, die dritten durch seine Schuld, sei es
durch Unfall, aus Unvorsichtigkeit oder Fahr-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913,

I. Jagdrecht, Jagdpatente und Jagdscheine.

Jagdpatentes oder Jagdscheines erteilt.

49
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lässigkeit, zustossen können, zu deren Gunsten
bis zum Mindestbetrage von 10,000 Fr.
versichert ist.

Art. 4. Zuständige Behörde zur Erteilung und zum
Entzüge der Jagdpatente ist die Forstdirektion unter
Vorbehalt des Rekurses an den Regierungsrat.

Ueber verspätet eingereichte Patentbewerbungen
entscheidet nach Erlegung einer besondern Gebühr
von 10 Fr. durch den Bewerber die Förstdirektion
endgültig.

Art, 5. Die Jagdpatente gelten nur für diejenigen
Personen, auf deren Namen sie lauten und nur für
die in denselben näher bezeichnete Jagdart. Sie
enthalten die genaue Bezeichnung der Jagdberechtigten
und die Angaben der Gültigkeitsdauer und der Jagdart.

Art. 6. Der Jagdberechtigte hat sein Patent auf der se[n patent oder seinen Jagdschein auf
Jagd auf sich zu tragen und den zur Ausübung der
Jagdpolizei Berechtigten (Art. 16) a.uf Verlangen
vorzuweisen. Den letztern, sowie den Jagdberechtigten
wird von der Forstdirektion alljährlich rechtzeitig ein
Verzeichnis der Patentinhaber zugestellt.

Art. 7. Das Jagdpatent darf nicht erteilt werden an
Personen, welche

a. das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben ;

b. notorisch einen schlechten Leumund geniessen
oder dem Trünke ergeben sind;

c. bevormundet oder im Aktivbürgerrecht eingestellt
sind oder ihre Steuerpflicht nicht erfüllt haben
oder öffentliche Unterstützung geniessen oder
endlich in Konkurs erklärt oder fruchtlos
ausgepfändet worden sind bis zu ihrer Rehabilitation;

d. jemals zu Zuchthaus oder in den letzten 5 Jahren
vor der Patentbewerbung zu einer Freiheitsstrafe
von wenigstens 2 Monaten oder mehr als einmal
wegen Widerhandlungen gegen die Polizei
Vorschriften über Jagd und Vogelschutz verurteilt
worden sind, wenn von den letztgenannten
Verurteilungen mindestens eine auf 30 Fr. Busse oder
eine höhere Strafe lautet.

Tritt eine der sub lit. b—d angeführten Tatsachen,
welche zur Verweigerung des Patentes berechtigen,
bei einem Jagdberechtigten ein, so soll die
Forstdirektion demselben das Patent ohne Entschädigung -, -, T i u • i.

• ° ° das Patent oder den Jagdschein ohne...

II. Jagdarten und Jagdzeiten.

1. Die niedere Jagd.

Art. 8. Zu der niedern Jagd gehört die Jagd auf
alles Wild, welches das Bundesgesetz vom 24. Juni
1904 nicht als Hochwild bezeichnet.

Art. 9. Die Flugjagd in der Niederjagdzone beginnt
mit dem 1. September, die allgemeine Jagd mit dem
1. Oktober; der Schluss für beide findet am 15.
Dezember statt.
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Der Regierungsrat ist indessen befugt, zum Schutze

des Wildes

a. obige Jagdzeiten abzukürzen;
o. wöchentlich 1 bis 2 Schontage während der

offenen Jagdzeit bezirksweise oder für den ganzen
Kanton einzuführen;

Den besondern Verhältnissen der verschiedenen
Bezirke soll dabei tunlichst Rechnung

getragen werden.
*. vorübergehend die Jagd auf einzelne Wildgattungen

im ganzen Kanton oder bezirksweise zu
verbieten;

d. gemäss Art. 7 des Bundesgesetzes über Jagd und
Vogelschutz vom 24. Juni 1904 noch weitere
Schutzbestimmungen, wie zum Beispiel Schaffung
von Bannbezirken und so weiter aufzustellen.

2. Die Hochwildjagd.
Art. 10. Die Hochwildjagd richtet sich nach den

beaüglichen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
24. Juni 1904. Die Jagd auf Gemsen und Murmeltiere,
sowie auf die im Hochgebirge vorkommenden
Rehböcke ist beschränkt auf die Zeit vom 7. bis 30.
September. Die Jagd auf das übrige Hochwild dauert vom
7. September bis 15. Dezember.

Vorbehalten bleiben die im Art. 9, AI. 2 erwähnten
Befugnisse des Regierungsrates, welcher auch die
Grenzen der Hochwild- und der Niederjagdzone
festsetzen wird.

Art. 11. Bei der Jagd auf Gemsen. Rehe, Hirsche
(Art. 7, Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1904)
ist die Verwendung von Laufhunden untersagt.

Art. 12. Die vom Regierungsrat gestützt auf
die in Art. 9, AI. 2, erwähnten Befugnisse zu
erlassende Verordnung über die Jagd ist jeweilen bis
spätestens den 15. August bekannt zu geben.

III. Jagdpatenttaxen.
Art. 13. Die Patenttaxen betragen:

c. für die Niederjagd inklusive Rehe, Auer-, Birk-
und Haselwild in der Niederjagdzone 100 Fr.;

h. für die Nieder- und Hochwildjagd 150 Fr.
In den Patenttaxen sub. a und b ist die Verwendung

eines Hundes inbegriffen; verwendet ein
Jagdberechtigter mehr als einen Hund zur Jagd,
so ist für jeden weitern Hund eine Taxe von
20 Fr. zu entrichten;

c. für die Anstellung eines Treibers bei der Hoch-
wildjagd 50 Fr.;

d. für im Kanton Bern nicht niedergelassene
Schweizerbürger und in der Schweiz niedergelassene

Ausländer, werden obige Taxen um
50%, für in der Schweiz nicht niedergelassene
Ausländer um 100 % erhöht.

An Bürger solcher Kantone, welche Nichtkantons-
bürger von der Patenterteilung ausschliessen, werden,
sofern sie nicht im Kanton Bern niedergelassen sind,
keine Patente erteilt.

Wird infolge Jagdverpachtung das der Patentjagd
verbleibende Jagdgebiet wesentlich eingeschränkt, so
ist der Regierungsrat ermächtigt, die Patenttaxen
angemessen herabzusetzen.
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Art. 14. Die Erträgnisse der Jagdpatenttaxen werden

wie folgt verwendet:
lj Mindestens 30% des Ertrages sollen zur Hebung

der Jagd, namentlich zur Jagdaufsicht verwendet
werden.

2; Der Rest fällt in die Staatskasse.

Abänderungsanträge.

IV. Bestimmungen über die Pachtjagd.

Art. 14a. Wenn die Mehrheit der Gemeinden eines
Amtsbezirks die Einführung der Pachtjagd beschliesst,
so ist dieser Beschluss für alle Gemeinden dieses
Amtes verbindlich.

Art. 14b. Begehren für Einführung oder
Wiederaufhebung der Pachtjagd sind von wenigstens einem
Viertel der Gemeinden eines Amtsbezirks beim
Regierungsstatthalteramt einzureichen. Die betreffenden
Beschlüsse sind durch die Gemeindeversammlung zu
fassen. Das Regierungsstatthalteramt ordnet nach
erfolgter Prüfung der Eingaben, die Abstimmung in
den übrigen Gemeinden an. Diese Abstimmung ist
innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten
durchzuführen und von dem Resultat derselben ist dem
Regierungsrate Kenntnis zu geben.

Art. 14°. Wird die Pachtjagd von der Mehrheit
der Gemeinden abgelehnt, so darf vor Ablauf von
4 Jahren kein neues Begehren für deren Einführung
berücksichtigt werden. Wird die Einführung der
Pachtjagd aber beschlossen, so darf vor Ablauf der
Pachtdauer, die 8 Jahre umfasst, die Pachtjagd nicht
wieder aufgehoben werden.

Art. 14d. Das Gebiet der Amtsbezirke, die die
Pachtjagd eingeführt haben, wird von der
Forstdirektion nach Anhörung der Gemeinderäte in
Jagdkreise eingeteilt. Wo dies für den Jagdbetrieb tunlich
erscheint, bildet jede Gemeinde einen Jagdkreis. Kleinere

Gemeinden können in zweckmässig begrenzte
Jagdkreise vereinigt, grössere in solche geteilt werden.

Art. 14e. Die Versteigerung der Pachtkreise erfolgt
durch die Amtsschaffner, ebenso der Bezug -der
Pachtbetreffnisse, die jeweilen mit Jahresbeginn zum voraus

zu bezahlen sind.
Die Pächter haben überdies eine Kaution in der

Höhe des jährlichen Pachtzinses in bar zu hinterlegen.
Der einfache Depotzins wird ihnen hievon am Schlüsse
der Pacht zurückerstattet. Unterpacht in jeder Form
ist verboten. <

Ueber die Hingabe der Pachtjagd entscheidet in
streitigen Fällen letztinstanzlich der Regierungsrat.

Art. 14f. Der Ertrag der Pachtjagd fliesst zu zwei
Dritteln in die Gemeindekasse und zu einem Drittel
in die Staatskasse. Bilden mehrere Gemeinden einen
Pachtkreis, so wird der den Gemeinden zufallende
Anteil am Pachterträgnis unter diese Gemeinden
proportional ihrem zum Pachtkreis gehörenden Flächeninhalt

verteilt. Mindestens die Hälfte der den
Gemeinden zukommenden Pachterlöse ist zu land- oder
forstwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden.

Antrag der Kommission:
Der Ertrag der Paöktjagd fliesst zu drei Vierteln

im die Gememdekasse Wid zu einem Viertel in die
Staatskasse.
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Art. 14g. Liegen in Amtsbezirken, die die Pachtjagd

eingeführt haben, Bannbezirke, so können die
beteiligten Gemeinden für den für sie erwachsenden
Ertragsausfall in billiger Weise entschädigt werden.
Eine Entschädigungspflicht tritt aber erst dann ein,
wenn der Bannbezirk länger als eine Pachtperiode
unverändert fortbesteht. Die Entschädigung wird aus
dem gesamten Pachtjagderlös bestritten.

Art. 14h. Das Recht zur Ausübung der Pachtjagd,
wird an die Verabfolgung eines Jagdscheines
geknüpft. Zum Bezug eines solchen ist berechtigt, wer
den in Art. 3, lit. b, und Art. 7 enthaltenen
Vorschriften für die Patentjagd genügt. Besondere
Gegenrech tsmassnahmen werden vorbehalten.

Art. 14b Die Anmeldung für Jagdscheine hat beim
Regierungsstatthalteramt des Wohnortes zu erfolgen,
dem auch die Erteilung derselben obliegt.

Art. 14k. Die Jagdscheingebühren, deren Ertrag
in die Staatskasse fliesst, betragen für Kantonsbürger
und im Kanton niedergelassene Schweizerbürger
10 Franken, für im Kanton nicht niedergelassene
Schweizerbürger und im Kanton niedergelassene
Ausländer 30 Franken und für Ausländer 100 Franken.

Die beiden letztern Gebühren können durch den
Regierungsrat erhöht werden.

Art. 14b Für die Pachtjagd gelten die im Bundesgesetz

über Jagd und Vogelschutz diesbezüglich
niedergelegten Bestimmungen.

Art. 14m. Der Jagdpächter darf weder einen
übermässig grossen, noch einen besonders schädlichen
Wildstand hegen. Bei Missachtung dieser Bestimmung
kann die Forstdirektion auf den Antrag der Gemeinderäte

im Sinne von Art. 4 des Bundesgesetzes über
Jagd und Vogelschutz einschreiten. Kommt der
Jagdpächter den Anforderungen zum Abschluss nicht,
oder nicht genügend nach, so kann die Forstdirektion
auf den Antrag der Gemeinderäte den Pachtvertrag
auf den Schluss des betreffenden Jahres künden.
Die Kündigung musis aber spätestens auf 1. Dezember

dem Jagdpächter angezeigt werden.
Jagdgesellschaften haben einen im Pachtkreis

wohnenden Vertreter zu bezeichnen, der Klagen über
Wildschaden entgegenzunehmen und zu erledigen hat.

Art. 14n. Für den durch Hirsche, Gemsen, Rehe,
Hasen, Dachse, Wildschweine und Fasanen verursachten

Schaden haften die Pächter des Jagdkreises
solidarisch. Wo eine gütliche Vereinbarung über die
Höhe der Wildschadenvergütung nicht getroffen werden

kann, erfolgt die Ermittlung derselben durch
eine Kommission von drei Sachverständigen, von
denen das erste Mitglied vom Regierungsstatthalter
für den ganzen Amtsbezirk, das zweite vom
Jagdpächter und das dritte vom Gemeinderat zu bezeichnen

ist. Bei Schadensanmeldungen bis zu 50 Fr.
kann die Ermittlung des Wildschadens durch den
Präsidenten der Kommission, als welcher das erste
Mitglied der erstgenannten Abschätzungsbehörde am-
tet, allein vorgenommen werden. Beträgt die
einmalige Schadenersatzforderung eines einzelnen
Grundeigentümers mehr als 300 Fr., so kann der Entscheid

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 50*
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der Schätz ungskommissi on innerhalb 6 Tagen an eine
vom Regierungsrat zu ernennende dreigliedrige
Oberschätzungsbehörde weiter gezogen werden.

Art. 14°. Nichtbeachtung der Grenzen eines
Pachtkreises seitens der Patentjäger sowohl, wie der Jagdr
pächter und deren Eingeladenen, wird bestraft wie
unbefugtes Jagen in offener oder geschlossener Jagdzeit.

Art. 14p. Grenzen Pachtkreise an einen See, so
darf die Jagd auf Schwimmvögel von den Pächtern
oder deren Eingeladenen nur vom Ufer aus betrieben
werden.

Die innerhalb von Pachtgebieten liegenden Seen,
oder Teile von solchen, bilden besondere, dem Staate
gehörende Pachtkreise.

14q. D,as nähere über die Verpachtung der
Reviere, sowie die aus der Einführung der Pachtjagd
sich ergebenden Einzelheiten überhaupt, wird auf
dem Verordnungswege festgesetzt.

IV. Allgemeine Bestimmungen. V. Allgemeine Bestimmungen.

Hebung und Förderung der Jagd.

Art. 15. Die gemäss Art. 14 zur Hebung und Förderung

der Jagd zur Verfügung stehenden Mittel sollen
namentlich für folgende Massnahmen verwendet werden

:

a. Einführung eines rationellen Wild- und
Jagdschutzbetriebes durch besoldete Jagdaufseher;

b. Erlegung des schädlichen Raubwildes;
c. Unterstützung der Aussetzung von Nutzwild;
d. Schaffung von Schonrevieren;
e. Entschädigung von nachgewiesenem Wildschaden

;

/. Unterstützung der Bestrebungen der Jagd- und
Wildschutzvereine für die Förderung des
Jagdwesens.

Zur Vorberatung der zu treffenden Massnahmen
wird der Forstdirektion eine Jagdkommission
beigegeben, welche mit dem Forstdirektor als Präsidenten
7 Mitglieder zählt und nach Anhörung der Jagd-
und Wildschutzvereine durch den Regierungsrat
gewählt wird.

Wildschaden in den der Patentjagd geöffneten
Gebieten und in den Schonrevieren;

Art. 16. Die beeidigten Jagdaufseher und Forstbeamten

des Staates und der Gemeinden, sowie der
Jagdpächter, stehen in betreff der Verfolgung von
Widerhandlungen gegen die Vorschriften der
eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung über Jagd
und Vogelschutz in den nämlichen Pflichten und
Rechten wie die ujntern Beamten der gerichtlichen
Polizei.

Die Aussagen aller dieser zur Ausübung der
Jagdpolizei berechtigten Beamten über Tatsachen, welche
sie in Ausübung ihrer Amtspflichten selbst
wahrgenommen haben, bilden vollen Beweis bis zum Nachweise

ihrer Unrichtigkeit.

Art. 17. Alles Jagen, Erlegen oder Einfangen von
Wild während der geschlossenen Jagdzeit oder ohne
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Berechtigung während der offenen Jagdzeit ist untersagt,

ebenso jede Beihülfe von nicht patentierten
Personen bei der Ausübung der Jagd. der Patentjagd.

Art. 18. An Sonn- und staatlich anerkannten
Feiertagen, an den Schontagen, sowie während der Nachtzeit

(von der ersten verflossenen Stunde nach Ka-
lencer-Sonnenuntergang bis eine Stunde vor
Kalender-Sonnenaufgang) ist die Jagd verboten.

Art. 19. Das Tragen von Stockflinten und zerlegbaren

Flinten, deren Verfertigung, sowie jeder Handel
und Verkehr mit denselben im Kanton ist verboten.

Ebenso ist bei der Ausübung der Hochwildjagd die
Verwendung von Repetierwaffen jeder Art und solcher
Kugelgewehre, deren Kaliber weniger als 9 mm
beträgt, untersagt.

Art. 20. Auf der Jagd dürfen keine Hunde verwendet
werden, für welche die gesetzliche Abgabe im Kanton
Berm nicht bezahlt ist. Auf der Flugjagd dürfen ausserhalb

der allgemeinen Jagd nur Hühnerhunde verwendet
werden. Vorbehalten bleiben ferner die viehseuchen-
poliieilichen Massnahmen betreffend Hundebann.

Art. 21. Vom achten Tage nach Schluss der Jagdzeit

an ist das Feilbieten, der Kauf und Verkauf von
Wild jeder Art, verboten, soweit nicht seine Einfuhr aus
dem Auslande durch amtliche Zeugnisse nachgewiesen
oder dasselbe wegen Schädlichkeit (Art. 15) erlegt
worden ist.

Zu jeder Zeit sind verboten:
a. das Feilbieten, der Kauf und Verkauf von solchem

Wild, von welchem der Beteiligte weiss oder nach
den Umständen annehmen muss, dass es gefrevelt
sei;

b. das Feilbieten, der Kauf und Verkauf von Steinwild,

von Gemskitzen, Hirschkälbern, Rehkitzen,
sowie von Auer- und Birkhennen;

c. das Feilbieten, der Kauf und Verkauf von
Rehgeissen, die im Hochgebirge gefangen oder erlegt
wurden ;

d. das Feilbieten, der Kauf und Verkauf von Hirschwild

überhaupt, soweit nicht seine Einfuhr aus
dem Auslande durch amtliche Zeugnisse nachgewiesen

ist oder soweit dasselbe nicht aus
geschlossenen Wildgehegen zum Verkaufe gebracht
wird oder gemäss Art. 11 und Art. 23 lit. d.
erlegt wurde;

e. die Ein- und Durchfuhr, das Feilbieten, der Kauf
und Verkauf von lebenden Wachteln, sowie von
denjenigen toten Vögeln, welche gemäss Art. 29
geschützt sind und von Eiern geschützter Vögel.

Art. 22. Es sind ferner verboten :

a. das Anbringen von Selbstschüssen, der Gebrauch
von explodierenden Geschossen und das Giftlegen ;

b. das Anbringen von Fangvorrichtungen jeder Art • • jßder Art, mit Vorbehalt der in Art. 6, lit. b,

(Fallen, Schlingen, Drahtschnüre und so weiter), des B. G. über Jagd und Vogelschutz erwähnten
das Anbohren von Füchsen im Bau ;

Ausnahmen (Fallen, Schlingen
c. das Jagen, Erlegen oder Einfangen von Steinwild,

von geschütztem Hirschwild, von Gemskitzen und
den sie hegleitenden Muttertieren (säugende
Gemsgeissen), von Rehkitzen, sowie von Auer- und
Birkhennen;
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d. das Jagen, Erlegen oder Einfangen von andern als
den in lit. c dieses Artikels bezeichneten Wildarten

während geschlossener Jagd oder ohne
Berechtigung während offener Jagd;

e. das Hinausjagen oder Herauslocken von Wild aus
den Bannbezirken oder Nachbarrevieren;

f. die böswillige Zerstörung von Nestern und Brüten,
das Ausnehmen der Eier oder der Jungen des
Jagdgeflügels und das Ausgraben der Murmeltiere ;

g. das Jagenlassen von Hunden während der ge¬
schlossenen Jagdzeit oder durch Unberechtigte
während der offenen Jagdzeit und die verbotene
Verwendung von Hunden durch Jagdberechtigte
während der offenen Jagdzeit.

Art. 23. Die Direktion der Forsten ist ermächtigt

a. zur Erteilung der Bewilligung an einzelne
zuverlässige Sachverständige zur Erlegung von Vögeln
für wissenschaftliche Zwecke gemäss Art. 20 des
Bundesgesetzes ;

b. zur Anordnung und Gestattung der Verfolgung
schädlicher oder reissender Tiere, inklusive der
Katzen im Walde, bei allzu starker Vermehrung
auch des Jagdwildes, gemäss Art. 4 des
Bundesgesetzes, sowie zur Bewilligung der Jagd auf
Enten und Schwimmvögel ausserhalb der ordentlichen

Jagdzeit.
Die von der Forstdirektion hiefür

festzusetzenden Gebühren betragen im besondern für
die Jagd auf Füchse 25 Fr., für die Jagd auf
Enten und Schwimmvögel 20 Fr. ;

c. zur Erteilung der Bewilligung für das Giftlegen
gemäss Art. 6, lit. a, des Bundesgesetzes und
Aufstellung der nötigen Sicherheitsvorschriften;

d. zur Bewilligung der Jagd auf männliche Hirsche
gemäss Art. 7 des Bundesgesetzes;

e. im Herbste bis nach beendigter Weinlese oder
Obsternte den Besitzern oder Pächtern das Ab-
schiessen von Staaren, Drosseln und Amseln,
welche in Weinbergen und eingefriedeten
Obstgärten Schaden anrichten, zu bewilligen. (Art, 17
letztes Alinea des Bundesgesetzes vom 24. Juni
1904.)

Art. 24. Die Ausübung des Jagdrechtes soll ohne
Schädigung des Grundeigentums und der
landwirtschaftlichen Kulturen und ohne Belästigung der
Grundbesitzer oder Pächter erfolgen. Die Jagdberechtigten
sind für allen Schaden verantwortlich, den sie oder
ihre Gehülfen bei der Ausübung der Jagd verursachen.

Art. 25. Ohne Bewilligung der Besitzer darf die
Jagd nicht ausgedehnt werden auf Wohnungen,
Wirtschaftsgebäude und deren nächste Umgebung und auf
Grundstücke, die in ihrem ganzen Umfange mit einer
Einfriedigung versehen sind, welche das Eindringen
von Wild verhindert.

Art. 26. Die Weinberge sind bis nach Beendigung
der Weinlese der Jagd verschlossen.

Das Absuchen von nicht geernteten Getreidefeldern,
sowie der Baumschulen ohne Bewilligung des
Grundbesitzers, respektive Pächters ist untersagt.
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Art. 27 an die vorberatenden Behörden zurückgewiesen.

Art. 27. Das Erlegen von Raubtieren, wie Füchse,
Iltisse, Marder, sowie von Habichten, Sperbern, Elstern,
Krähen, Hähern, ferner von Sperlingen und Eichhörnchen

ist den durch sie bedrohten oder geschädigten
Grundbesitzern im Umkreise von fünfzig Metern von
ihren Wohn- und Wirtschaftsgebäuden jederzeit
gestattet; das Erlegen der Sperlinge ausserdem in
Getreideäckern und der Eichhörnchen in den Obstgärten,
soweit nicht die polizeiliche Ordnung und die Sicherheit

von Personen und Eigentum dadurch gefährdet
wird. Dieses Recht können die Grundbesitzer auch
durch patentierte Jäger, denen sie schriftliche
Vollmacht zu erteilen haben, ausüben lassen.

Art. 27b. Sollten in einem Amtsbezirk die Mehrheit

der Gemeinden es wünschen das Pachtsystem
einzuführen, so ist der Regierungsrat befugt, durch
Verordnung einem daherigen Gesuch zu entsprechen.

Art. 27. Einem jeden Grundeigentümer oder Nutz-
niesser von Grundeigentum soll erlaubt sein, selbst
oder durch seine Pächter oder seine Leute, jedoch
ohne Hunde zu gebrauchen, Raubwild und nicht
geschützte Vögel, durch welche seinen Gütern Schaden
zugefügt wird, innerhalb der Marken derselben,
jedoch mit Ausschluss der Waldungen, Gemeinde- und
Privatweiden, zu erlegen.

Art. 27 b Streichung.

V. Vogelschutz.

Art. 28. Staat und Gemeinden unterstützen die
Massnahmen für die Erhaltung und Vermehrung der
nützlichen und der seltenen Vogelarten.

der nützlichen und der seltenen Vogelarten als
da sind:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

Sylvien : Zaungrasmücke (Mül-
lerli), Dorngrasmücke (Hagspatz), Sängergrasmücke
(Orpheussänger), Schwarzkopf, Gartengrasmücke
(Gross Hagspatz), Sperbergrasmücke, Waldlaubvogel,
Fitislaubvogel (Widezisli), Weidenlaubvogel (Dildap),
Berglaubvogel, Gartenspötter, Sumpfrohrsänger, Teich- •

rohrsänger (Rohrspatz), Drosselrohrsänger (Grossi
Rohrdrossle), Heuschreckenrohrsänger (Schwirrvogel),
Binsensänger, Schilfsänger, Gelbköpfiges Goldhähnchen,

Feuerköpfiges Goldhähnchen, Zaunkönig,
Wasseramsel (Bachamsle) ; — Schmätzer : Wasserschmät-
zer (s. Wasseramsel), Steinschmätzer (Wisschwanz),
Wiesenschmätzer (Chrutvögeli), Schwarzkehlchen,
Hausrotschwanz (Husröteli), Gartenrotschwanz (Gar-
teröteli), Nachtigall, Sprosser, Blaukehlchen (Blau-
brüsteli), Rotkehlchen (Waldröteli, Rotbrüschtli) ;

— Meisen : Sumpfmeise (Chöllerli), Weidenmeise,
Tannmeise (Waldmeuseli), Haubenmeise (Tschupp-
meusli), Kohlmeise (Spiegelmeusi), Schwanzmeise
(Pfannestieli), Blaumeise, Bartmeise, Beutelmeise; —
Braunellen: Alpenbraunelle (Flüevogel, Bluomtrittli),
Heckenbraunelle (Härdvögeli, Hagspatz); — Pieper:
Wasserpieper (Weisser), Wiesenpieper (Graslerche),
Baumpieper (Spiesslerche, Waldlerche), Brachpieper,
Spornpieper ; — Schwalben : Nachtschwalbe (Geisse-
mälcher), Alpensegler (Grosse Spyr), Mauersegler
(Spiri), Rauchschwalbe, Stadtschwalbe (Mählschwal-
be, Pfäischterschwalbe), Uferschwalbe (Sandschwalbe,
Grienschwalbe), Felsenschwalbe (Steischwalbe); —
Fliegenfänger: Grauer Fliegenfänger (Schnäpper),
Trauerfliegenfänger (Schwarzschnäpper)
Halsbandfliegenschnäpper, Seidenschwanz ; — Bachstelzen :

Weisse Bachstelze (Wasserstälze), Gebirgsstelze (Bärg-
stälze, Gäli Wasserstälze), Schafstelze (Gäli Wasserstälze).

Sperlingsvögel. Lerchen : Haubenlerche, Haidelerche

(Baumlerchli, Nachtjodler), Feldlerche
(Lerchli), Kurzzehenlerche; — Stare: Star (Rinderstore),

Rosenstar; — Amsel- und Drosselarten: Sing-
51
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Art. 29. Nachfolgend bezeichnete Vogelarten sind
un 1er öffentlichen- Schutz gestellt:

Sämtliche Insektenfresser, also alle Grasmücken
(Sylvien)-Arten, alle Schmätzer-, Meisen-, Braunellen-,
Pieper-, Schwalben-, Fliegenfänger- und Bachstelzenarten.

Von Sperlingsvögeln : die Lerchen, Stare, die Amsel-
und Drosselarten, mit Ausnahme der Reckholder-, der
Rot- und der Misteldrossel, die Buch- und Distelfinken,
die Zeisige und Girlitze.

Von Spähern und Klettervögeln : die Kuckucke,
Baumläufer, Spechtmeisen, Wendehälse, Wiedehopfe
und sämtliche Spechtarten.

Von Krähen: die Dohlen, die Alpendohlen, die
Alpenkrähen.

Von Raubvögeln: die Turmfalken, sowie sämtliche
Eulenarten.

Von Sumpf- und Schwimmvögelm,: der Storch und
der Schwan.

Es dürfen dieselben weder gefangen, noch getötet,
noch der Eier oder Jungen beraubt oder feilgeboten,
und es dürfen auch ihre Nester nicht böswillig
zerstört werden.

Der Regierungsrat ist befügt, auch andere Vogelarten

unter öffentlichen Schutz zu stellen. Er ha.t
solche Verfügungen namentlich dann zu treffen, wenn
einzelne Vogelarten der Gefahr gänzlicher Ausrottung
ausgesetzt sind.

Art. 30. Die Erziehungsbehörden haben vorzusor-
gen, dass die Jugend in der Volksschule mit den
genannten Vögeln und deren Nutzen bekannt gemacht
und zu ihrer Schonung ermuntert werde.

Abändernngsanträge.
drossel (Dröschtie), Blaudrossel (Blauamsle),
Steindrossel (Steirötle), Amsel, Ringamsel (Schildamsle),
Wasseramsel, bereits unter Insektenfresser aufgeführt.
Goldamsel; — Finken: Buchfink, Bergfink (Gägler);
— Zeisige: Erlenzeisig (Zisli), Zitronenzeisig (Zi-
trönli); — Girlitze: Girlitz; — Distelfinken: Distelfink.

i

Späh&r und Klettervögel. Kuckucke : Kuckuck ;

— Baumläufer: Baumläufer, Alpenmauerläufer (Stei-
chlän, Rotflügeli); — Spechtmeisen: Spechtmeise,
Kleiber (Blauspächtli, Chlän); — Wendehälse:
Wendehals (Dräihälsler); — Wiedehopfe: Wiedehopf,
Blauracke; — Spechte: Grünspecht, Grauspecht,
Schwarzspecht, Grosser Buntspecht (Schildspächt),
Mittlerer Buntspecht (Halbrotspächt), Kleinspecht
(Zwärgspächtli), Dreizehenspecht (Gälbchopf); —
Krähen. Dohlen : Dohle ; — Alpendohlen : Alpendohle
(Flüedäfi), Alpenkrähe (Steindohle), Mandelkrähe,
siehe Blauracke.

Raubvögel. Turmfalken: Turmfalke (Wannerli),
Rötelfalke, Rotfussfalke (Rotfüessli, Chäberfalk); —
Eulen : Sperlingseule (Zwärgchutzli, Spatzeheuel),
Steinkauz (Totevogel), Rauhfusskauz, Waldkauz
(Wiggle, Nachtheuel), Schleiereule (Turnheuel),
Zwergohreule (Jobbi, Zwärgchutz), Waldohreule
(Nachtchutz, Ohrechutz), Sumpfohreule (Schnäpfe-
chutz, Mooschutz).

Sumpf- und Schwimmvögel. Störche: Weisser
Storch, Schwarzer Storch ; — Schwäne : Schwan,
Höckerschwan, Kleiner Singschwan.

Art. 29. Die nach Bundesgesetz vom 24. Juni
1904, beziehungsweise nach Bundesratsbeschluss vom
16. Februar 1912 unter den Schutz des Bundes
gestellten Vögel dürfen weder gefangen noch getötet,
noch der Eier oder Jungen beraubt oder feilgeboten
werden und es dürfen auch ihre Nester nicht
böswillig zerstört werden.

Der Regierungsrat ist befugt, auch andere Vogelarten

unter öffentlichen Schutz zu stellen. Er hat
solche Verfügungen namentlich dann zu treffen, wenn
einzelne Vogelarten der Gefahr gänzlicher Ausrottung

ausgesetzt sind.

Art. 31. Aller Vogelfang mittelst ' Netzen,
Vogelherden, Lockvögeln, Käuzchen, Leimruten, Schlingen,
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Bogen und andern Fangvorrichtungen ist im ganzen
Gebiete des Kantons Bern unbedingt verboten.

VI. Strafbestimmungen.

Art. 32. Uebertretungen dieses Gesetzes werden,
soweit nicht die Vorschriften des Bundesgesetzes über
Jagd- und Vogelschutz vom 24. Juni 1904 (Art. 21. bis
26) auf sie zur Anwendung kommen, mit Bussen von
5—50 Fr. bestraft und es finden auf sie die allgemeinen
Bestimmungen der Strafgesetzgebung des Kantons Bern
entsprechende Anwendung, soweit nicht, in diesem
Gesetze besondere Vorschriften aufgestellt sind.

Art. 33. Im Rückfall sind die Bussen bis auf das
Doppelte zu verschärfen und es kann dem Verurteilten
das Patent entzogen und für die nächsten fünf Jahre
verweigert werden.

Der Rückfall kommt nicht mehr in Betracht, wenn
vom letzten rechtskräftigen Bussenerkenntnis an bis
zur Begehung der neuen Uebertretung fünf Jahre
verflossen sind.

kann dem wegen Jagdfrevel Verurteilten das Pa
tent oder der Jagdschein entzogen und

Art. 34. Das gesetzwidrig eingefangene oder erlegte
oder feilgebotene, gekaufte oder verkaufte Wild, die
gesetzwidrig eingefangenen oder erlegten oder
feilgebotenen, gekauften oder verkauften geschützten Vögel
und deren Eier und Junge, sowie die auf der Jagd
gebrauchten; 'unerlaubten Waffen und die verbotenen
Fanggeräte sind zu konfiszieren. Ebenso sind bei
Jagdfrevel oder verbotener Jagd die Waffen und Fanggeräte
zu konfiszieren.

Ist das betreffende Wild nicht mehr erhältlich,
so ist statt dessen der entsprechende Wert zu
bezahlen und zwar für : Gemse 50 Fr., Rehe 40 Fr.,
Rehkitzen, Murmeltier, Auer-, Birk- und Haselwild
15 Fr., Hase, Dachs 6 Fr., Fuchs 20 Fr., andere
Wildarten 3 Fr.

Art. 35. Für das Verfahren in Straffällen gelten die
Bestimmungen über die Strafrechtspflege im Kanton
Bern, soweit nicht im vorliegenden Gesetze
abweichende Vorschriften aufgestellt sind.

Von sämtlichen Bussverfügungen und Strafurteilen
ist der Forstdirektion innerhalb 3 Tagen Kenntnis zu
geben.

Bei Umwandlung unerhältlicher Bussen ist für je
5 Fr. Busse ein Tag Gefängnis anzurechnen. Die
Forstdirektion hat dem Verleider einen Anteil von
wenigstens einem Drittel bis zur Hälfte der ausgesprochenen

Bussen zuzuwenden. Ist die Busse nicht erhältlich,

so ist dem Verleider aus den Einnahmen der
Jagdpatente ein Drittel der ausgesprochenen Busse
auszurichten.

VII. Schlussbestimmungen.

Art. 36. Dieses Gesetz tritt, vorbehältlich der
Genehmigung durch den Bundesrat, mit seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes werden alle
widersprechenden Vorschriften, speziell alle noch
bestehenden kantonalen Gesetze, Verordnungen und
Erlasse irgend welcher Art betreffend Jagd und
Vogelschutz aufgehoben, also insbesondere
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1. die Verordnung vom 4. März 1811 betreffend Verbot

der Steckengewehre,
2. das Gesetz vom 29. Juni 1832 über die Jagd,
3. den Beschluss vom 14. Dezember 1836 über

Zuteilung der Jagdpatente und Bezug der Gebühren
für dieselben,

4. die VollziehungsVerordnung vom 26. Juli 1876
betreffend die Ausübung der Jagd,

5. das Gesetz vom 24. März 1878 betreffend Abänderung

des bernischen Jagdgesetzes von 1832,
6. das Kreisschreiben des Regierungsrates vom 13.

Mai 1885 betreffend strengere Handhabung der
Vorschriften über den Vogelschutz,

7. den Beschluss vom 15. August 1888 betreffend die
Jagd auf Enten und Schwimmvögel,

8. die Vollziehungsverordnung vom 26. Juli 1905
zum Bundesgesetz vom 24. Juni 1904 über Jagd
und Vogelschutz.

Bern, den 22. Mai 1912. den 3 /6- Mai 1913-

Im Namen des Grossen Rates

dér Präsident
Hadorn,

der Staatsschreiber
Kistler.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der Grossratskommission

der Präsident
G. Neuensehwander.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den

Grossen Rat

vom 6. Februar 1913.

Gresetz
betreffend

Abänderung des Strassenpolizei-Gesetzes und

Erhebung einer Automnbilsteuer.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Die kantonale Baudirektion übt die
Oberaufsicht über die Strassenpolizei aus.

Die Organe, welchen die Strassenpolizei obliegt,
sind

1. die Polizeiorgane des Staates und der Gemeinden;

2. das mit dem Unterhalt und der Beaufsichtigung
der Strassen betraute Personal des Staates und
der Gemeinden.

Diese Organe sind verpflichtet, die von ihnen
konstatierten Widerhandlungen gegen die Vorschriften
des Gesetzes vom 10. Juni 1906 über die Strassenpolizei

und die Ausführungsdekrete, sowie gegen die
Verordnungen dem Regierungsstatthalter zu Händen
des Richters anzuzeigen.

Fahrzeuge, Maschinen, Instrumente, Werkzeuge
und andere dergleichen Gegenstände, die bei Ueber-
tretung der Vorschriften der Strassenpolizei verwendet

werden, können von den Polizeiorganen zur Sicherung

von Busse und Kosten mit Beschlag belegt
werden, wenn der Fehlbare nicht sofort eine Kaution
im Betrage der höchsten Busse erlegt.

Die Polizeibehörden (Ortspolizeibehörde,
Regierungsstatthalter, kantonale Baudirektion) können die
von ihren untergebenen Organen angeordneten Siche-
rungsmassnahmen aufheben oder abändern, so lange
eine Ueberweisung an den Richter nicht erfolgt ist

Art. 2. Widerhandlungen gegen die Vorschriften
über die Strassenpolizei werden unter Vorbehalt
derjenigen Fälle, die in andern Gesetzen mit einer höhern
Strafe belegt werden, mit einer Busse von 1—500
Franken bestraft.

In geringfügigen Fällen kann der Richter dem
Angeschuldigten ohne persönliche Einvernahme eine
Busse eröffnen mit der Mitteilung, dass diese Busse
in Rechtskraft erwächst, wenn gegen die Verfügung
nicht innerhalb 10 Tagen Einspruch erhoben und
die Beurteilung des Falles nach den Vorschriften

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

Neuer Entwurf des Regierungsrates

vom 16. Mai 1913.

Gresetz
betreffend

Erhebung einer Automobilsteuer und Abänderung

des Strassenpolizei-Gesetzes.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,

besehMesst:

I. Die Automobilsteuer.

Art. 1. Für Automobilfahrzeuge mit Inbegriff der
Motorvelos und der Dampflokomobile, welche die
öffentlichen Strassen und Wege im Kanton Bern
benutzen, muss eine Steuer entrichtet werden. Diese
Steuer wird bemessen nach der Motorstärke und
Verwendungsart der Fahrzeuge. Sie darf für die
grössten Wagen den Betrag von 300 Fr., für Motorvelos

den Betrag von 20 Fr. im Jahr nicht
übersteigen.

Art. 2. Der Ertrag der Steuer ist ausschliesslich
für die Verbesserung der Strassen, insbesondere für
die Bekämpfung des Staubes zu verwenden.

Art. 3. Die nähern Bestimmungen über Anlage,
Höhe und Bezug der Steuer, sowie über die Folgen
der Nichtbezahlung derselben werden durch Dekret
des Grossen Rates geordnet.

Art. 4. Der Bezug der Polizeigebühren neben der
Steuer wird vorbehalten'.

II. Abänderung des Strassenpolizeigesetzes.

Art. 5. Die Art. 15 und 16 des Gesetzes vom
10. Juni 1906 über die Strassenpolizei werden
aufgehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:

Art. 6. Die Aufsicht über die Strassenpolizei wird
von der kantonalen Baudirektion ausgeübt.

Die Handhabung der Strassenpolizei liegt ob :

1. den Polizeiorganen des Staates und der
Gemeinden ;

2. dem mit der Beaufsichtigung und dem Unterhalt
der Strassen betrauten Personal des Staates und
der Gemeinden.

Diese Organe sind verpflichtet, alle Widerhandlungen

gegen die Vorschriften über die Strassen-
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des Gesetzes über das Strafverfahren im ordentlichen
Verfahren verlangt wird.

Der Grosse Rat ist ermächtigt, für Widerhandlungen

gegen die Ausführungsdekrete und Verordnungen
eine geringere Maximalstrafe anzusetzen und neben
der Busse auch den Entzug der behördlich erteilten
Eahrbewilligungen vorzuschreiben.

Ausserdem ist der Schuldige zur Entfernung von
gesetzwidrig erstellten Anlagen zu verurteilen.

Art. 3. Für den Verkehr von Automobilfahrzeugen,
inklusive Motorvelos und Dampflokomobile auf
öffentlichen Strassen und Wegen im Kanton- Bern ist
neben den Polizeigebühren auch eine angemessene
Steuer zu entrichten. — Diese Steuer wird für
Automobilfahrzeuge und Dampflokomobile je nach Stärke
und Verwendung derselben berechnet und soll ein
Maximum von Fr. 300 pro Jahr für die grössten
Wagen nicht übersteigen. Für Motorvelos darf das
Steuermaximum Fr. 20 betragen.

Die Festsetzung dieser Steuer, welche für Verbesserung

der Strassen, Staubbekämpfung etc., zu
verwenden ist, erfolgt durch Dekret des Grossen Rates.

Art. 4. Durch dieses Gesetz werden folgende
Bestimmungen des Gesetzes über die Strassenpolizei
vom 10. Juni 1906 aufgehoben : Art. 2, Al. 1, soweit
den Verkehr mit Fahrrädern und Motorfahrzeugen
betreffend, Art. 15 und Art. 16.

Art. 5. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Bern, den 6. Februar 1913.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
G. Müller,

der Staatsschreiber

Kistler.

Neuer Entwurf des Regierungsrates
polizei dem Regierungsstatthalter zu Händen des
Richters anzuzeigen.

Sie können Fahrzeuge, Maschinen, Instrumente,
Werkzeuge und andere Gegenstände, die bei IJeber-
tretung der Vorschriften der Strassenpolizei verwendet

werden, zur Sicherung von Busse und Kosten
mit Beschlag belegen, wenn der Fehlbare nicht
sofort eine Kaution im Betrage der höchsten Busse
erlegt.

Sie können Gegenstände und Vorrichtungen, durch
die das S trassengebiet in Anspruch genommen oder
der Verkehr gefährdet wird, nach fruchtloser Warnung

auf Kosten des Fehlbaren entfernen lassen.
Die Polizeibehörden (Ortspolizeibehörde,

Regierungsstatthalter, kantonale Baudirektion) können die
von ihren untergebenen Organen angeordneten Siche-
runggmassnahmen aufheben oder abändern, so lange
eine Ueberweisung nicht erfolgt iat.

Art. 7. Widerhandlungen gegen die Vorschriften
über die Strassenpolizei werden mit einer Busse von
1—500 Fr. bestraft. Höhere Strafandrohungen, die
in andern Gesetzen enthalten sind, werden
vorbehalten.

Durch Dekret des Grossen Rates kann das Maximum

der Busse für Widerhandlungen gegen die
Ausführungsdekrete und Verordnungen niedriger angesetzt

werden und es kann darin als Nebenstrafe der
Entzug der behördlich erteilten Fahrbewilligung
vorgesehen werden.

Art. 8. Handelt es sich um Widerhandlungen
geringfügiger Art, so leitet der Richter, sofern die
betreffende Polizeiübertretung nicht zugleich den
Tatbestand eines Verbrechens oder Vergehens erfüllt,
zuerst das folgende Verfahren ein.

Art. 9. Der Richter eröffnet dem Angeschuldigten
ohne vorherige persönliche Einvernahme eine Busse
und teilt ihm mit, dass diese Bussverfügung in Rechtskraft

erwächst, wenn gegen dieselbe nicht innerhalb
bestimmter Frist vom Angeschuldigten oder vom
Staatsanwalt Einspruch erhoben wird, sowie dass im
Falle eines Einspruches der einen oder andern Seite
die Hauptverhandlung vor dem Richter durchgeführt
wird.

Die nähere Ordnung dieses StrafmandatsVerfahrens

geschieht durch Dekret des Grossen Rates.

III. Schlussbestimmungen.

Art. 10. Durch dieses Gesetz wird Art. 2, Al. 1,
des Gesetzes über die Strassenpolizei vom 10. Juni
1906, soweit den Verkehr mit Fahrrädern und
Motorfahrzeugen betreffend, aufgehoben.

Art. 11. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Bern,' den 16. Mai 1913.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag des Regierungsrates
an den

Grossen Hat
betreffend

die Grossratswahlen und das Wahlverfahren.

(Januar 1913.)

Am 22. Mai 1911 gab der Regierungspräsident im
Grossen Rat folgende Erklärung ab: «Die Regierung
hat die Auffassung, dass die Frage der Einführung
eines neuen Wahlsystems für den Grossen Rat im
engen Zusammenhang stehe mit der Frage der Reduktion

der Mitgliederzahl dieser Behörde, respektive mit
der Repräsentationsziffer. Mit der Lösung und Erledigung

dieser Fragen steht weiter im Zusammenhange
die Frage der Wahlkreiseinteilung und endlich auch
die schon von verschiedenen Seiten gewünschte
Revision des Verfahrens im Sinne einer Erleichterung
der Stimmabgabe. Die Regierung ist einstimmig der
Meinung, es sei das Richtige, diesen ganzen
Fragenkomplex im Zusammenhang zu prüfen und alsdann
dem Grossen Rat Bericht und Antrag einzubringen».

Nach dieser Erklärung hat der Regierungsrat
Bericht zu erstatten über folgende Motionen:

1. Motion Steiger, vom Grossen Rat erheblich
erklärt am 20. März 1907 : « Der Regierungsrat wird
eingeladen, dem Grossen Rat Bericht und Antrag darüber
vorzulegen, ob nicht das im Dekret über das
Verfahren bei Volksabstimmungen und Volkswahlen vom
22. November 1904 vorgesehene Couvertsystem durch
ein anderes Abstimmungs- und Wahlsystem zu
ersetzen sei».

2. Motion Roth, vom Grossen Rat am 25. März 1907
erheblich erklärt: «Der Regierungsrat wird beauftragt,

die Frage zu prüfen, auf welche Weise den Mitgliedern
des Grossen Rates anständige Sitzplätze in genügender
Zahl verschafft werden könnten».

3. Motion der Staatswirtschaftskommission, vom
Grossen Rat erheblich erklärt am 28. September 1909 :

« Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und beförderlich darüber Bericht und Antrag
einzureichen, ob nicht Art. 19 der Staatsverfassung in
dem Sinne abzuändern sei, dass auf 3500 Seelen der
Bevölkerung ein Mitglied des Grossen Rates zu wählen

sei und dass eine Bruchzahl von 1750 Seelen
ebenfalls zur Wahl eines Mitgliedes berechtige».

4. Motion Moor, vom Grossen Rat erheblich erklärt
am 22. Mai 1911 : « Der Regierungsrat wird eingeladen,
über die Einführung des Proportionalwahlverfahrens
für den Grossen Rat beförderlich Bericht und
Antrag vorzulegen ».

I. Repräsentationsziffer.

Ueber die Ergebnisse der Volkszählung vom 1.
Dezember 1910 und die Wirkung dieser Ergebnisse auf
die Zahl der Mitglieder des Grossen Rates — sowohl
bei Belassung der bisherigen Repräsentationsziffer als
bei Erhöhung derselben — gibt die nachfolgende, vom
kantonalen statistischen Bureau ausgearbeitete Tabelle
Auskunft.
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Nummer Wahlkreûe
Wohn,

bevölkerung

vom

1. Dez. 1900

Bisherige
Zahl der
Vertreter

im
Grossen

Rate

Wohnbevölkerung

vom

1. Dez. 1910

Zahl der Vertreter
bei Zugrundelegung von

2500 3000 3500 | 4000

Einwohnern

1 Oberhasle 7008 3 6810 3 2 2 2

2 Brienz 4533 2 4373 2 1 1 1

3 Unterseen 6827 3 7821 3 3 2 2

4 Gsteig 9733 4 11083 4 4 3 3

5 Zweilütschinen 5897 2 6866 3 2 2 2

6 Prutigen 11166 4 17019 7 6 5 4
7 Saanen 5019 2 5412 2 2 1 1

8 Obersimmenthal 7156 3 7485 3 2 2 2

9 Niedersimmenthal 11222 4 10971 4 4 3 3

10 Hilterfingen 5554 2 6027 2 2 2 2

11 Thun 10334 4 12308 5 4 4 3

12 Steffisburg 11670 5 12774 5 4 4 3

13 Thierachern 5915 2 6059 2 2 2 2

14 Gurzelen 5087 2 5491 2 2 2 1

15 Belp 6653 3 7372 3 2 2 2

16 Riggisberg 7763 3 7779 3 3 2 2

17 Guggisberg 5127 2 5245 2 2 1 1

18 Wahlern 5833 2 5879 2 2 2 1

19 Köniz 11300 5 14102 6 5 4 4

20 Stadt Bern, obere Gemeinde 32241 13 42142 17 14 12 11

21 » mittlere » 13846 6 15690 6 5 4 4

22 » untere » 18140 7 27819 11 9 8 7

23 Bolligen 9988 4 11248 4 4 3 3

24 Biglen 8634 3 9004 4 3 3 2

25 Münsingen 6885 3 7884 3 3 2 2

26 Diessbach 6497 3 6774 3 2 2 2

27 Höchstetten 5853 2 5952 2 2 2 1

28 Signau 7430 3 7205 3 2 2 2

29 Langnau 12616 5 13063 5 4 4 3

30 Lauperswil 5001 2 4895 2 2 1 1

31 Sumiswald 6826 3 7126 3 2 2 2

32 Rüegsau 7153 3 7401 3 2 2 2

33 Huttwil 9752 4 9870 4 3 3 2

34 Rohrbach 8247 3 8283 3 3 2 2

35 Langenthal 10653 4 11691 5 4 3 3

36 Aarwangen 7908 3 8350 3 3 2 2

37 Oberbipp 8866 4 8883 4 3 3 2

38 Herzogenbuchsee 9119 4 9311 4 3 3 2

39 Burgdorf 13306 5 14230 6 5 4 4

40 Oberburg 7257 3 7434 3 2 2 2

41 Kirchberg 10035 4 10416 4 3 3 3

42 Bätterkinden 5766 2 5997 2 2 2 1

43 Jegenstorf 7668 3 7695 3 3 2 2

44 Wohlen 6870 3 6948 3 2 2 2

45 Laupen 9053 4 8817 4 3 3 2

46 Aarberg 8167 3 9378 4 3 3 2

47 Schüpfen 9257 4 9793 4 3 3 2
48 Büren 10980 4 11799 5 4 3 3

49 Nidau 17635 7 18572 7 6 5 5
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Nummer Wahlkreise
Wohnbevölkerung

vom

1. Dez. 1900

Bisherige
Zahl der
Vertreter

im
Grossen

Rate

Wohnbevölkerung

vom

1. Dez. 1910

Zahl der Vertretet
bei Zugrundelegung

2500 3000 3500

Einwohnern

ron

4000

50 Erlach 7066 3 7505 3 3 2 2
51 Biel 25180 10 27294 11 9 8 6

52 Neuenstadt 4269 2 4237 2 1 1 1

53 Courtelary 13851 6 13804 6 5 4 3
54 St. Immer 13687 5 12941 5 4 4 3

55 Dachsfelden 10516 4 12667 5 4 4 3
56 Münster 8862 4 10350 4 3 3 3

57 Delsberg 10132 4 11615 5 4 3 3
58 Bassecourt 5844 2 6310 3 2 2 2

59 Laufen 7491 3 8383 3 3 2 2
60 Freibergen 10511 4 10614 4 4 3 3

61 Pruntrut 15864 6 15106 6 5 4 4
62 Courtemaiche 10714 4 10505 4 4 3 3

Kanton 589,483 235 645,877 258 214 184 162

Nach dieser Tabelle wird sich bei Beibehaltung der
gegenwärtigen Repräsentationsziffer die Zahl der
Mitglieder des Grossen Rates im Jahre 1914 wieder —
wie schon infolge der Volkszählung von 1900 — um
23 vermehren und somit auf 258 ansteigen. Es wird
bei dieser Anzahl natürlich noch weniger, als es
gegenwärtig der Fall ist, möglich sein, den Mitgliedern des
Rates anständige Sitzplätze in genügender Zahl zu
verschaffen, wie es die Motion Roth verlangt. Es wird
im Gegenteil kaum möglich sein, allen Mitgliedern
überhaupt nur Sitzplätze zu verschaffen. Es wäre
das ein Zustand, bei dem es sein Bewenden nicht
haben darf. Es widerspricht der Ehre und Würde
des Kantons Bern, wenn seiner obersten Eandesbehörde
in ihren Sitzungen nicht einmal für die Anwesenheit
aller Mitglieder Raum geboten ist. Die Arbeitsfreudigkeit

und der Pflichteifer der Mitglieder werden hei
einem solchen Zustand leiden müssen.

Die Baudirektion hat infolge der Erheblicherklärung
der Motion Roth die Frage der Vermehrung der Gross-
rats-Sitzplätze, beziehungsweise der Vergrösserung des
Grossratssaales geprüft. Es stellte sich bei dieser
Prüfung sogleich heraus, dass eine Erweiterung des
Grossratssaales einzig nach Süden (Einbeziehung des
Grossratsvorsaales) unmöglich ist, dass vielmehr eine
Vergrösserung nach Osten das einzig Gegebene wäre,
was aber nicht bloss die Verlegung des Regierungsratssaales,

sondern geradezu den vollständigen innern
und zum Teil auch äussern Umbau des Rathauses
nötig machen würde. Das Kantonsbauamt hat für
einen solchen Umbau Pläne ausgearbeitet, welche den
Mitgliedern des Grossen Rates bei Anlass der Beratung
dieses Berichtes zur Besichtigung und Prüfung
vorgelegt werden sollen.

Die Ausführung dieser Pläne erscheint jedoch —
wenigstens für lange Jahre hinaus — als sehr
unwahrscheinlich. Die Kosten werden auf zirka 1 Million
Franken berechnet, einen Betrag also, der die
Kompetenzsumme des Grossen Rates bedeutend übersteigt.
Man hätte dann Sitzgelegenheit mit zugehörigem Pult

für 274 Mitglieder erzielt und nebstdem für
Kommissionszimmer, Garderobe, eine würdige Tribüne etc.
Sorge getragen. Aber abgesehen vom Finanzpunkt sprechen

auch Erwägungen anderer Natur gegen Ausführung
dieser Pläne. Die Zersplitterung der den kantonalen
Verwaltungen dienenden Räumlichkeiten wird schon
lange für die geordnete und zumal für die rasche
Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte als Uebelstand
empfunden. Die beste Abhilfe wäre ein Bau, der für die
gesamte Zentralverwaltung des Staates Raum bieten
würde. Durch den Umbau des Rathauses wäre die
Ausführung dieses Gedankens auf absehbare Zeit hinaus
unmöglich gemacht und es würden dabei die Mittel
des Staates in dem Masse in Anspruch genommen, dass
auch eine weniger umfassende Zentralisation der
Verwaltungsräume auf viele Jahre hinausgeschoben werden

müsste.
Eine nur geringfügige Vergrösserung des Grossratssaales

hingegen würde soviele Schwierigkeiten und
Kosten verursachen, dass davon abgesehen werden
mUss.

Aus diesen Gründen wird eine Abhilfe wohl besser
auf anderem Wege angestrebt. Einziges Mittel ist in
diesem Fall die Reduktion der Mitgliederzahl des Grossen

Rates. Es ist umsomehr angezeigt, die Abhilfe auf
dem Wege der Reduktion zu suchen, als auch andere
und gewichtigere Gründe, Gründe staatsrechtlicher Natur,

für die Reduktion sprechen. Diese Gründe
bedürfen hier keiner ausführlichen Darlegung, da sie
bei Begründung der Motion vom Sprecher der
Staatswirtschaftskommission genügend auseinandergesetzt
werden sind. Sie liegen (einerseits in der Stärkung des
Verantwortlichkeitsgefühles der einzelnen Mitglieder
der Behörde und andererseits in der stufenweise
erfolgten Erweiterung der Volksrechte. Im Zeitalter des
obligatorischen Referendums, der Initiative, der Volkswahl

der Bezirksbeamten, der Volkswahl des
Regierungsrates, ist. einer möglichst grossen numerischen
Stärke des Grossen Rates weniger Bedeutung
beizumessen, als ehedem in der Aera der repräsentativer

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1918. 53
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Demokratie. Heute sind noch zwei wesentliche
Aufgaben dem Grossen Rat als der obersten Landesbehörde

vorbehalten, die Ueberwachung der Staatsverwaltung

und die Ueberprüfung der ausgearbeiteten
Gesetzesentwürfe und Ausführungsdekretsentwürfe,
soweit sie nicht auf dem Wego der formulierten Initiative
entstanden sind. Für die richtige Erfüllung dieser beiden

Aufgaben ist eine immer weitergehende
Mitgliederzahl des Grossen Rates eher hinderlich als förderlich,

weil das Verantwortlichkeitsgefühl des Einzelnen
leicht im umgekehrten Verhältnis zu der Gesamtzahl
der Mitglieder stehen könnte.

Liegt somit eine Reduktion der Mitgliederzahl des
Grossen Rates auch im administrativen Interesse
des Staates, so ist nur noch die Frage des Masses
der Reduktion, oder mit andern Worten die Frage
nach der Höhe der Repräsentationsziffer zu
beantworten. Die Festsetzung dieser Ziffer auf 3000 würde
eine Mitgliederzahl von 214 bringen, würde den
Bestand des Grossen Rates hinsichtlich der Zahl seiner
Mitglieder also ungefähr demjenigen der Jahre 1894
bis 1902 (212) wieder gleichstellen. Eine Erfüllung
des in der Motion Roth enthaltenen Begehrens wäre
bei dieser Mitgliederzahl natürlich nur in ,sehr
geringem Masse möglich. Besser wäre sie möglich bei
der in der Motion der Staatswirtschaftskommission
vorgeschlagenen Festsetzung der Repräsentationsziffer
auf 3500, durch welche die Mitgliederzahl auf 184
herabgesetzt würde. Bei Festsetzung der Zahl wäre
es freilich rationell, heute schon in Berücksichtigung
zu ziehen, dass die Volkszählung von 1920 höchst
wahrscheinlich wieder eine Vermehrung der Bevölkerung

aufweisen und somit abermals eine Erhöhung
der Mitgliederzahl des Grossen Rates bringen wird,
eine Revision der Staatsverfassung jedesmal bei An-
lass der Volkszählung jedoch eine etwas umständliche
Sache ist. Wenn trotzdem der Regierungsrai der
Ansicht zuneigt, es sei mit der Erhöhung der
Repräsentationsziffer heute nicht weiter zu gehen als auf 3000,
so lässt er sich dabei von referendumspolitischen
Erwägungen leiten; da das Volk um seine Zustimmung
begrüsst werden muss, so ist zu befürchten, dass
die Ziffer 3500 oder gar 4000 ihm als ein zu
radikaler Vorschlag erscheinen und ein negatives Votum
provozieren würde. Wir fügen bei, dass nach den
Ermittlungen des Kantonsbauamtes die Raumverhältnisse
des Grossratssaales «gerade so knapp» für 235
Mitglieder ausreichen, während man künftig, bei einer
Repräsentationsziffer von 3000, wie gesagt, mit bloss
214 Mitgliedern zu rechnen hätte.

All diesen Schwierigkeiten, die jedesmal nach einer
Volkszählung sich geltend machen, könnte allerdings
für die Zukunft vorgebeugt werden dadurch, dass in
der Verfassung nicht die Repräsentationsziffer,
sondern die Zahl der Mitglieder des Grossen Rates
festgesetzt würde, die dann jeweilen auf die Wahlkreise
nach der Bevölkerungszahl zu verteilen wäre. Diese
Ordnung der Abgeordnetenwahlen ist in verschiedenen
Staaten die herrschende, unter den schweizerischen
Kantonen zum Beispiel in Basel. Sie weist gegenüber

der bei uns geltenden verschiedene Vorteile auf.
Wenn der Regierungsrat gleichwohl keinen dahin-
zielenden Vorschlag macht, so geschieht dies einesteils

aus der Erwägung, dass nicht ohne Not
Einrichtungen und Vorschriften, die sich in das Volks-
bewusstsein eingelebt haben, durch andere ersetzt werden

sollen, und sodann mit Rücksicht darauf, dass

auch für die Nationalratswahlen die Festsetzung der
Mitgliederzahl auf Grundlage der Bevölkerungszahl
erfolgt.

Der Regierungsrat neigt sich daher der Ansicht
zu, es sollte im ganzen an den bisherigen
Bestimmungen über die Volksvertretung festgehalten und
nur die Repräsentationsziffer auf 3000 Seelen
festgesetzt werden. Es würde das einzig die Abänderung
des Art. 19 der Staatsverfassung nötig machen. Einen
Entwurf dazu legen wir Ihnen am Schlüsse dieses
Berichtes vor.

II. Proportionalwahl des Grossen Rates.

Die Frage der Proportionalwahl des Grossen Rates
Ist im Schosse dieser Behörde schon mehrmals zur
Behandlung gelangt, zum erstenmal im Jahre 1892
bei Beratung der Frage der Verfassungsrevision
zufolge von Anträgen der Grossräte Dürrenmatt und
Mettier, in den Jahren 1896 und 1897 zufolge von
eingereichten Initiativbegehren, am 14. März 1899
bei der Beratung des Gesetzes über die
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen zufolge eines
Antrages von Grossrat Moor, am 3. September und
19. November 1900 zufolge einer Motion von Grossrat
Moor. Wo in diesen Fällen der Grosse Rat
grundsätzlich Stellung zu nehmen hatte, hat er sich
jeweilen mit Entschiedenheit und mit grosser Mehrheit

auf die Seite der Gegner der Proportionalwahl
gestellt.

Auch das Bernervolk hat sich zweimal über die
Proportionalwahl des Grossen Rates ausgesprochen.
In den beiden Volksabstimmungen wurden die
Initiativbegehren auf Einführung der Proportionalwahl
des Grossen Rates abgelehnt und zwar in der
Volksabstimmung vom 3. Mai 1896 mit 32,118 gegen 29,093
Stimmen, in der Volksabstimmung vom 11. Juni 1897
mit 23,504 gegen 19,521 Stimmen. Seither hatte das
Bernervolk noch zweimal Gelegenheit, über die Frage
der Proportionalwahl seinem Willen Ausdruck zu
geben. Handelte es sich dabei auch nicht um die
Bestellung des Grossen Rates, sondern um diejenige
des Nationalrates, so darf das Resultat dieser
Abstimmungen doch wohl zum Vergleich herangezogen
werden, da Freunde und Gegner der Proportionalwahl

in beiden Fällen im grossen und ganzen
dieselben sind. Am 4. November 1900 hat das Bernervolk

mit 40,292 gegen 19,051 Stimmen und am 23.
November 1910 mit 43,005 gegen 29,222 Stimmen
sich gegen die Einführung der Proportionalwahl des
Nationalrates ausgesprochen. Es wird sich nun
allerdings fragen, ob nicht in dieser Frage die Stimmung
der Stimmberechtigten seither sich geändert und das
Bernervolk sich unterdessen aus einem Gegner zu
einem Freunde der Proportionalwähl umgebildet habe.
Der Regierungsrat hat keinen Anlass, anzunehmen,
dass in dieser Beziehung sich ein Wechsel der
Anschauungen vollzogen habe. Auch die Befürworter
der Proportionalwahl scheinen nicht davon überzeugt
zu sein. Andernfalls würden sie wohl die Frage der
Proportionalwähl auf dem Initiativwege vor das Volk
gebracht und nicht den Weg der Motionsstellung
betreten haben.

Bei derartigen Verhältnissen kann es wohl kaum
in der Aufgabe der Behörden liegen, diese Frage
als einen Zankapfel wieder in das Volk zu werfen.
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Wird die Bewegung einmal wirklich von der
Volksmehrheit getragen, so wird sie auch sich geltend
zu machen wissen. Bis dahin werden die Behörden
besser daran tun, zuzuwarten. Gehört doch ohnehin
die Frage der Proportionalwähl zu denjenigen Fragen,

die richtiger und naturgemässer vom Volke aus
an die Behörden gelangen und nicht von den
Behörden an das Volk. Es kommt daher der Regierungsrat

schon aus dieser Erwägung heraus zum Schlüsse,
dass der Motion Moor und Mithafte keine weitere
Folge zu geben sei.

Der Regierungsrat hat sich aber nicht damit begnügt,
nur diese Seite der Frage in Erwägung zu ziehen;
er ist auf die materielle Frage selber eingetreten und
er hat sich in seiner grossen Mehrheit gegen die
Einführung der Proportionalwahl des Grossen Rates
ausgesprochen, da dieselbe einerseits die Hoffnungen
und Erwartungen nicht zu erfüllen vermag, die seine
Befürworter auf sie setzen und andererseits zu einer
tief greifenden Aenderung und Schädigung des
Staatslebens führen müsste. Dabei sei allerdings
hervorgehoben, dass die Erwägungen des Regierungsrates

nur auf die bernischen kantonalen Verhältnisse
Bezug nehmen.

Das System der Proportionalwahl soll nach der
Verkündigung seiner Anhänger die Wahlgerechtigkeit

verkörpern und zwar sowohl in positiver als
in negativer Beziehung. Positiv, indem ein auf dem
Wege des Proportionalverfahrens gewählter Grosser
Rat gleichsam eine getreue Abbildung des politischen
Lebens im Kanton darstelle und daher auch alle
irgendwie bedeutenderen Strömungen des Volkslebens

enthalte, was bei den Aufgaben, die dem Grossen

Rat obliegen, von ausschlaggebender Bedeutung
sei. Negativ, indem dieses System die politische
Entrechtung der Minderheiten, den Wahlrechtsraub
unmöglich mache. Was aber auf dem Papier, auf dem
Gebiet der Theorie richtig scheint, sieht manchmal
ganz anders aus, wenn es in die Wirklichkeit
übertragen wird, sobald wenigstens gewisse Voraussetzungen

nicht zutreffen. Ein getreues Bild des politischen

Volkslebens könnte eine auf dem Proportionalweg
gewählte Behörde nur dann sein, wenn erstens

alle Bürger sich einer organisierten Gruppe zuzählen

und zweitens alle Bürger an der Wahl teilnehmen.
Wo das nicht der Fall ist, wo eine grosse Anzahl
von Bürgern den Männern stimmen, die sie achten
und ehren, ohne damit ihre politischen Anschauungen

billigen zu wollen, wo eine Anzahl von Bürgern
darum wohl auch zu gleicher Zeit Männern ihre
Stimme geben, deren politische Ziele sich nicht dek-
ken, wo ferner nicht alle Bürger, sondern oft nur 40
bis 60 Prozent der Bürger an der Wahl sich beteiligen,

da wird das Proportionalwahlsystem nur ein
Zerrbild des wirklichen nationalen Lebens
hervorbringen. Was die Entrechtung der Minderheiten
betrifft, so darf wohl darauf hingewiesen werden, dass
im Kanton Bern, soweit es wenigstens den Grossen
Rat betrifft, wohl nicht im Ernst von Entrechtung
gesprochen werden kann. Die anerkannten
Wortführer der Minderheiten sind in diese Behörde
gewählt, Vertreter der Minderheiten finden sich in jeder
von dieser Behörde gewählten Kommission. Inwieweit

der Grosse Rat dem Ideal der Wahlgerechtigkeit
näher kommen würde, wenn zufolge der

Proportionalwahl die eine Minderheit in dieser Behörde
vielleicht ein paar Mitglieder mehr, die andere viel¬

leicht ein paar Mitglieder weniger zählen würde, ist
wirklich schwer herauszufinden.

Ebensowenig darf es unwidersprochen bleiben,
wenn dem ProportionalWahlsystem das Verdienst der
Milderung der Wahlsitten, der Ausmerzung der
persönlichen Angriffe und persönlichen Gehässigkeiten
zugeschrieben wird. Auf die Wahlsitten hat das
Wahlsystem erst in dritter Linie Einfluss. Vorerst werden
sie bestimmt durch die besondern Umstände, unter
denen eine Wahl stattfindet, sodann durch die
Gesittung und Bildung der Wortführer. Es kann daher
auch, wo die Verhältniswahl besteht, auf Wahlkämpfe
hingewiesen werden, bei denen unwürdige persönliche

Angriffe vorgekommen sind.
Zeigen diese Ausführungen, dass kein Grund

besteht, das Proportionalwahlsystem dem gegenwärtigen

System der Majoritätswahlen vorzuziehen, so
sollen die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass
dieses System zu verwerfen ist, weil es Anschauungen

und Gepflogenheiten in unser staatliches Leben
hineintragen würde, die einer gesunden Entwicklung
nicht förderlich sind. Drei Einwendungen sind es

vor allem, die gegen dasselbe erhoben werden müssen.
Der erste Vorwurf ist der, dass es das nationale

Bewusstsein, das Zusammengehörigkeitsgefühl untergräbt,

auf dem unser Staatswesen aufgebaut ist.
Art. 23 der Staatsverfassung hebt diese Grundlage
hervor : « Die Mitglieder des Grossen Rates sind
« Stellvertreter der Gesamtheit des Volkes und nicht
«der Wahlkreise, durch welche sie gewählt worden.
« Sie dürfen keine Instruktionen annehmen ». Dieser
Artikel müsste eigentlich aus der Verfassung
ausgemerzt werden, bevor das Proportionalwahlsystem
eingeführt werden darf. Der unter diesem System
Gewählte ist nicht mehr Vertreter der Gesamtheit,
sondern er ist Vertreter der Klasse oder Gruppe oder
Partei, die ihn gewählt hat. Ihr hat er zu dienen,
ihre Interessen hat er zu verfechten auch da, wo sie
den Interessen der Gesamtheit widersprechen. Dass
auf diese Weise das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl

Schaden erleiden muss, bedarf keiner
weiteren Darlegung.

Der zweite Vorwurf ist der, dass die Persönlichkeit

bei diesem System Schaden erleidet, dass es
die persönliche Freiheit des Wählers fast gänzlich
unterdrückt und die persönliche Initiative des
Gewählten lahm legt. Kann gegenwärtig auch derjenige
noch als Mitglied des Grossen Rates gewählt werden,
der durch ein gemeinnütziges Wirken sich die
öffentliche Achtung erworben hat, auch wenn er keiner
Partei und keiner besonderen Gruppe angehört, so
wird in Zukunft nur gewählt werden können, wer
sich einer Partei oder Gruppe verschrieben hat. Von
ihr muss er sein Wirken und Auftreten im Rate sich
vorschreiben lassen, von ihr muss er entgegen Art. 23
der Verfassung Instruktionen annehmen. An die Stelle
der Persönlichkeit wird noch weit mehr als bisher
die Partei oder die Gruppe treten.

Der dritte Vorwurf ist der, dass dieses System
den Keim der Auflösung in die geschichtlich gewordenen

Parteien trägt, um an deren Stelle Interessengruppen

treten zu lassen, deren Leitstern nicht mehr
das Wohl des gesamten Landes, sondern nur noch'
das Wohl ihrer besondern Klasse oder Partei ist,
das Streben, dieser zur Macht zu verhelfen. Ueber
den Parteien steht aber das Wohl der Gesamtheit;
und die festen Grundlagen unseres Staatswesens be-
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ruhen nicht auf dem Klassenkampf, sondern auf dem
Gedanken der trotz aller Gegensätze bestehenden
Solidarität der Interessen des zur staatlichen Gemeinschaft

vereinigten Volkes.
Das sind die Gründe, die die Mehrheit des

Regierungsrates bewegen, der Einführung der
Proportionalwahl des Grossen Rates entgegenzutreten.
Gegenüber diesen grundsätzlichen Einwendungen fallen
kaum noch in Betracht die Einwendungen praktischer
Natur betreffend die Auswahl eines richtig
funktionierenden Systems und die grosse Schwierigkeit,
überall die richtigen Leute zu finden zu den immerhin

nicht ganz einfachen Funktionen der Wahlbureaus.

Der Regierungsrat beantragt, es sei die
Einführung des Proportionalwahlsystems abzulehnen.

III. Wahlkreiseinteilung und Wahlverfahren.

Ganz kurz kann der Bericht sein über die Wahl-
kreiseinteilung und das Wahlverfahren. Der
Regierungsrat beantragt, auf diese beiden Fragen erst dann
einzutreten, wenn die Frage der Proportionalwahl
entschieden sein wird. Zur Zeit beschränkt er sich
darauf, darzutun, dass die Gestaltung dieser beiden
Vorlagen eine andere wird, je nachdem die Frage
der Proportionalwähl entschieden wird.

Im Jahre 1901 schon hat der Regierungsrat dem
Grossen Rat die Aenderung der Wahlkreiseinteilung
beantragt mit dem Hinweis auf die Kluft zwischen
Art. 18 der Staatsverfassung, der eine möglichst
gleichmässige Einteilung des Staatsgebietes in
Abstimmungskreise verlangt und der bestehenden
Wahlkreiseinteilung, die infolge der im Laufe der Zeit
eingetretenen Bevölkerungsverschiebungen zu einer
ganz ungleichmässigen geworden ist. Diesem Grund
fügt der Antrag des Regierungsrates auf Revision
von Art. 19 der Staatsverfassung einen zweiten bei.
Wird die Erhöhung der Repräsentationsziffer
angenommen, so werden dadurch Einerwahlkreise
geschaffen. Das System der Einerwahlkreise nun ist ein
eigenes Wahlsystem, das in Frankreich, Deutschland,

Italien etc. zu Recht besteht, das aber durchgehend
eingeführt werden müsste und nicht mit dem bei
uns geltenden System der Listenwahlen vermischt
werden darf. Eine derartige Vermischung führt zu
Ungleichheiten beziehungsweise Ungerechtigkeiten.

Eine Aenderung der Wahlkreiseinteilung ist also
beim Bestehen dieses oder jenes Wahlsystems
geboten, zumal für den Fall der Abänderung des Art.
19 der Staatsverfassung. Aber das Mass wird ein
anderes sein unter dem gegenwärtigen System, als
es sein müsste bei Einführung des Proportionalsystems.

Beim gegenwärtigen System wird man sich
damit begnügen, die ärgsten Ungleichheiten
auszugleichen, aber im grossen und ganzen möglichst an
dem Grundsatz festhalten, dass die Grossratswahlkreise

den Amtsbezirksgrenzen zu folgen haben.
Anders beim Proportionalwahlsystem. Dieses System
verlangt zu einer richtigen Durchführung grosse
Wahlkreise, die wohl am besten an die Nationalrats
Wahlkreise sich anlehnen dürften.

Noch deutlicher ist der Zusammenhang der
Proportionalwahlfrage mit derjenigen der Gestaltung des
Wahldekret.es, das ja das Wahlsystem zu enthalten
hat. Allerdings stehen die gegen das gegenwärtige
Dekret geltend gemachten Aussetzungen, die das
Couvertsystem, die Stellvertretung und die Wahlart
der Ausschussmitglieder betreffen, nicht in
unmittelbaren Zusammenhang mit der Fr^ge des
Wahlsystems. Aber es erscheint doch richtiger, diese
Revision ers: vorzunehmen, wenn ersichtlich ist, wieweit
sie sich zu erstrecken hat.

Bern, den 28. Dezember 1912.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
Lohner,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Abänderung von Art. 19 der Staatsverfassung.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Art. 19 der Staatsverfassung erhält, folgende
Fassung :

Art. 19. Auf je dreitausend Seelen der
Wohnbevölkerung wird ein Mitglied des Grossen Rates
gewählt. Eine Bruchzahl über eintausendfünfhundert
Seelen berechtigt ebenfalls zur Wahl eines Mitgliedes.

Massgebend für die Berechnung ist jeweilen die
letzte eidgenössische Volkszählung.

2. Der neue Verfassungsartikel tritt sogleich in
Kraft und ist erstmals bei der Gesamterneuerung
des Grossen Rates im Frühjahr 1914 in Anwendung
zu bringen.

Bern, den 28. Dezember 1912.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident
Lohner,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Nachtrag zum Bericht des Regierungsrates

an den

Grossen Rat
betreffend

die Grossratswählen und das Wahlverfahren.

(April 1913.)

Grossrat Hofer und Mithafte haben eine Eingabe
an den Regierungsrat gerichtet, es möchte auch die
Frage der Wahl des Grossen Rates auf Grundlage

1. der Zahl der Schweizerbürger,
2. der Zahl der stimmberechtigten Rürger

nebst einer Festsetzung der zur Erzielung der
gewünschten Gesamtzahl der Grossratswahlen geeigneten
Wahlziffern in Tabellen zur Darstellung gebracht
werden.

Der Regierungsrat hat in seiner Sitzung vom'
11. April abhin den Unterzeichneten beauftragt, dieser

Eingabe Folge zu geben. Er legt daher
nachstehende Tabellen dem Grossen Rate vor, dazu einzig,
bemerkend, dass er als Zahlen der Stimmberechtigten,
jeweilen diejenige eingesetzt hat, die sich bei der
Volksabstimmung vom 1. Dezember 1912 ergeben
hat. ; ; I

Nummer Watalfaireise

Bisherige
Zahl der
Vertreter

im
Grossen

Rate

Zahl der
Schweizer-

biirger
am

1. Dez. 1910

Zahl der Vertreter
bei Zugrundelegung

von

2500 3000 | 3500
Schweizerbürgern

Zahl
der
Stimmberechtigten

vom
1. Dez. 1912

Zahl der Vertreter
bei Zugrundelegung

von
600 700 800

Stimmberechtigten

1 Oberhasle 3 6670 3 2 2 1762 3 3 2

2 Brienz 2 4265 2 1 1 1197 2 2 1

3 Unterseen 3 7493 3 2 2 1792 3 3 2

4 Gsteig 4 10519 4 4 3 2539 4 4 3

5 Zweilütschinen 2 6388 3 2 2 1599 3 2 2
6 Frutigen 4 12361 5 4 4 3047 5 4 4
7 Saanen 2 5284 2 2 1 1361 2 2 2

8 Obersimmenthal 3 7359 3 2 2 1868 3 3 2

9 Niedersimmenthal.... 4 10643 4 4 3 2733 5 4 3

10 Hilterfingen 2 5777 2 2 2 1452 2 2 2
11 Thun 4 11807 5 4 3 2776 5 4 3
12 Steffisburg 5 12645 5 4 4 2918 5 4 4
13 Thierachern 2 6035 2 2 2 1561 3 2 2
14 Gurzelen 2 5458 2 2 2 1342 2 2 2
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Nummer Wahlkreise
Bisherige
Zahl der
Vertreter

im
Grossen

Rate

Zahl der
Schweizerbürger

am
1. Dez. 1910

Zahl der Vertreter
bei Zugrundelegung

von
2500 | 3000 | 3500

Schweizerbürgern

Zahl
der
Stimmberechtigten

vom
1. Dez. 1912

Zahl der Vertreter
bei Zugrundelegung

von
600 | 700 | 800

Stimmberechtigten

15 Belp 3 7322 3 2 2 1581 3 2 2
16 Riggisberg 3 7764 3 3 2 1655 3 2 2
17 Guggisberg 2 5236 2 2 1 1064 2 2 1

18 Wahlern 2 5873 2 2 2 1316 2 2 2
19 Köniz 5 13585 5 5 4 3223 5 5 4
20 Stadt Bern, obere Gemeinde 13 37030 15 13 11 9938 17 14 12
21 » mittlere » 6 13663 5 5 4 3396 6 5 4
22 » untere » 7 25097 10 8 7 6234 10 9 8
23 Bolligen 4 10862 4 4 3 2481 4 4 3
24 Biglen oO 8902 4 3 3 2232 4 3 3
25 Münsingen 3 7811 3 3 2 1790 3 3 2
26 Diessbach 3 6744 3 2 2 1566 3 2 2
27 Hochstetten 2 5918 2 2 2 1472 2 2 2

28 Signau 3 7175 3 2 2 1707 3 2 2
29 Langnau 5 12945 5 4 4 2950 5 4 4
30 Lauperswil 2 4878 2 2 1 1089 2 2 1

31 Sumiswald 3 7080 3 2 2 1679 3 2 2
32 Rüegsau 3 7344 3 2 2 1822 3 3 2
33 Huttwil 4 9785 4 3 3 2217 4 3 3

34 Rohrbach 3 8232 3 3 2 1883 3 3 2
35 Langenthal 4 11256 5 4 3 2554 4 4 3
36 Aarwangen 3 8247 3 3 2 1858 3 3 2
37 Oberbipp 4 8694 3 3 3 1848 3 3 2

38 Herzogenbuchseo 4 9189 4 3 3 2128 4 3 3

39 Burgdorf 5 13739 5 5 4 3233 5 5 4

40 Oberburg 3 7333 3 2 2 1710 3 2 2

41 Kirchberg 4 10345 4 3 3 2403 4 3 3

42 Bätterkinden 2 5885 2 2 2 1462 2 2 2

43 Jegensdorf 3 7621 3 3 2 1796 3 3 2

44 Wohlen 3 6883 3 2 2 1622 3 2 2
'

45 Laupen 4 8623 3 3 2 2136 4 3 3

46 Aarberg 3 8368 3 3 2 1786 3 3 2

47 Schüpfen 4 9692 4 3 3 2279 4 3 3

48 Büren 4 11562 5 4 3 2744 5 4 3

49 Nidau 7 17939 7 6 5 4076 7 6 5

50 Erlach 3 7471 3 2 2 1591 3 2 2

51 Biel 10 24263 10 8 7 5591 9 5 7

52 Neuenstadt 2 4019 2 1 1 860 1 1 1

53 Courtelary 6 13257 5 4 3 3141 5 4 4

54 St. Immer 5 12185 5 4 3 2868 5 4 4

55 Dachsfelden 4 11858 5 4 4 2477 4 4 3

56 Münster 4 9323 4 3 3 2212 4 3 3

57 Delsberg 4 10368 4 3 3 2430 4 3 3

58 Bassecourt 2 6037 2 2 2 1440 2 2 2

59 Laufen 3 7406 3 2 2 1817 3 3 2

60 Freibergen 4 9780 4 3 3 2366 4 3 3

61 Pruntrut 6 13036 5 4 4 3063 5 4 4

62 Courtemaiche 4 9624 4 3 3 2614 4 4 3

Kanton 235 609953 242 201 175 145347 244 209 179
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Die Tabellen ergeben folgendes Gesamtbild.

Bei 2580 Pers. Bei 3000 Fers. Bei 3500 Fers.

Vertreterzahl auf Grundlage resp. 600 resp. 700. resp. 800

Stimmberecht. Stimmberecht. Stimmberecht.

1. der Wohnbevölkerung. 258 214 184

2. d. Zahl d. Schweizerbürg. 242 201 175

3. Zahl der Stimmberecht. 244 209 179

Es würden bei Berechnung der Vertreterzahl auf
Grundlage der Zahl der Schweizerbürger gegenüber
der bisherigen Berechnungsart verlieren die
Wahlkreise Frutigen und Bern, obere Gemeinde je 2,
die Wahlkreise Köniz, Bern, mittlere und untere
Gemeinde, Oberbipp, Burgdorf, Laupen, Aarberg,
Biel, Courtelary, Delsberg, Bassecourt und Pruntrut
je einen Vertreter bei einer Repräsentationsziffer
von 2500;

der Wahlkreis Frutigen zwei, die Wahlkreise
Unterseen, Bern, obere und untere Gemeinde, Erlach,
Biel, Courtelary, Delsberg, Laufen, Freibergen, Prun¬

trut und Courtemaiche je einen Vertreter bei einer
Repräsentationsziffer von 3000 ;

die Wahlkreise Frutigen, Thun, Bern, obere und
untere Gemeinde, Laupen, Aarberg, Biel, Courtelary
und St. Immer je einen Vertreter bei einer
Repräsentationsziffer von 3500.

Diese Zusammenstellung erzeigt wohl zur Genüge,
dass — ganz abgesehen von den Erwägungen
grundsätzlicher Natur — im Kanton Bern eine Aenderung
des Systems der Berechnung der Zahl der Vertreter
auf Grundlage der Wohnbevölkerung schon darum
nicht angezeigt erscheint, weil sie für die Vertretung
der einzelnen Wahlkreise, wie der Gesamtheit nur
ganz geringfügige Veränderungen zur Folge hätte.

Bern, den 21. April 1913.

Der Regierungspräsident :

Lohner.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 22. April 1913.

Dekret
betreffend

Schaffung der Stelle eines 5. Arztes an

der Irrenanstalt Waldau.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. An der Irrenanstalt Waldau wird die Stelle
eines 5. Arztes geschaffen.

§ 2. Zufolgedessen werden die nachgenannten
Dekrete abgeändert, wie folgt:

1. In dem Dekrete vom 19. Mai 1908 betreffend
Abänderung des § 13 des Dekretes vom 9. Oktober
1894 über die Organisation der kantonalen Irrenanstalten

Waldau und Münsingen wird nach den Worten

: «4. der vierte Arzt» die Bestimmung eingesetzt

: « 4bis. für die Waldau allein : der fünfte Arzt ».

2. In § 1 des Dekretes vom 19. Mai 1908 betreffend

die Besoldungen der Beamten der kantonalen
Irrenanstalten Waldau, Münsingen und Bellelay wird
nach der Ziffer 4 die folgende Bestimmung eingefügt :

« 4bis. Der fünfte Arzt der Waldau, nebst
Wohnung, Befeuerung, Beleuchtung und Garten mit Obst
und Gemüsebau, eventu,ell Obst und Gemüse vom
Ertrage der Anstalt bis zum Betrage von 100 Fr.,
2500—3500 Fr. ».

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern,, den 22. April 1913.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 55
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regiernngsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

die Organisation der Betreibungs- und Konkursämter im Amtsbezirk Bern.

(Februar 1913.)

Bei der Einführung des eidgenössischen Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetzes im Jahre 1891
wurde die Organisation so gestaltet, dass in jedem
Amtsbezirk ein Betreibungs- und Konkursamt errichtet

wurde; nur im Amtsbezirk Bern wurden zwei
Amtsstellen eingeführt, die eine für die Einwohnergemeinde

Bern, das Betreibungs- und Konkursamt
Bern-Stadt, die andere für die übrigen Gemeinden,
das Betreibungs- und Konkursamt Bern-Land. Die
Leitung der beiden Amtsstellen wurde dem Muster
der übrigen Aemter entsprechend^ je einem Beamten
übertragen.

Während die Arbeit des Betreibungs- und
Konkursamtes Bern-Land sich in Grenzen hielt, welche
die Leitung und Beaufsichtigung durch einen einzigen
Beamten sehr wohl erlaubten, nahm diejenige von
Bern-Stadt einen Umfang an, dem die heutige Organisation

in keiner Weise mehr genügt.
Die folgenden Zahlen geben darüber Auskunft :

Das Betreibungs- und Konkursamt Bern-Stadt hatte
folgende Arbeit :

Betreibungen Pfändungen Verwer- Vervver- Konkurse

tungen fangen

alts Zahlung neue Zahlung

1892 9621 3955 44 62
1894 10785 2269 220 71
1898 15495 5223 476 62
1902 15554 4572 794 71
1906 20475 5428 867 74
1910 22913 6185 272 78
1911 24650 7324 392 94
1912 27254 8000 558 71

Zum Vergleich seien einige Angaben über
diejenigen Betreibungsämter angeführt, welche nach Bern-
Stadt am meisten Arbeit haben.

Es ergeben sich für das Jahr 1911 folgende Zahlen :

Betreibungen Pfändungen Verwertungen Konkurse

Für Biel 8881 3188 50 21
Interlaken 8803 3514 121 35
Pruntrut 6821 2387 219 11

Die Geschäftslast des Betreibungs- und Konkursamtes

Bern-Stadt ist also gegenüber derjenigen der
übrigen Aemter eine aussergewöhnlich grosse. Sie
hat seit Jahren stark zugenommen und wird auch
in Zukunft nicht abnehmen.

Es ist möglich, durch Vermehrung der Angestellten
einen Teil der Mehrarbeit zu bewältigen, es gilt

dies aber nicht für alle Amtshandlungen. Viele von
ihnen und naturgemäss die wichtigsten müssen vom
Beamten selber vorgenommen werden. Bei der grossen

Zahl der Betreibungen und Konkurse ist es
ausgeschlossen, dass der einzige Beamte dieser
Aufgabe so nachkommen könnte wie es das Interesse
der Sache verlangt. Er kann dem einzelnen Geschäft
nicht mehr die unbedingt notwendige Prüfung ange-
deihen lassen und die Erledigung den besondern
Verhältnissen des einzelnen Falles entsprechend,
anordnen. Daraus ergibt sich eine schablonenhafte
Geschäftsbehandlung, die in vielen Fällen den Interessen

der Gläubiger und der Schuldner gleichermassen
nachteilig ist. Dieser Zustand, der nun schon seit
längerer Zeit besteht, ist nicht mehr haltbar; es müssen

dem Betreibungsamt Bern-Stadt mehr selbständig
arbeitende und verfügende Beamte zugewiesen werden.

Ueber die Aenderungen, welche die bisherigen
Uebelstände beseitigen könnten, sind verschiedene
Ansichten möglich.

Die Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen, die schon seit Jahren auf die un-
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haltbaren Zustände hingewiesen hat, schlug vor, eine
andere Teilung des Amtsbezirkes vorzunehmen und
die untere Gemeinde der Stadt Bern dem
Betreibungsamt Bern-Land zuzuweisen. Eine andere
Lösung ist die Trennung des Betreibungs- und Konkursamtes

Bern-Stadt in ein Betreibungsamt und in ein
Konkursamt, welche beide selbständig verwaltet würden.

Man kann ferner daran denken, den ganzen
Amtsbezirk Bern zu einem einzigen Betreibungs- und
Konkurskreis zu verschmelzen und die bisherigen
Beamten von Bern-Stadt und Bern-Land, wenn nötig
mit einer entsprechenden Personalvermehrung, mit
der Leitung der Geschäfte zu betrauen. Es wird dies
wahrscheinlich die zukünftige Ordnung sein, wenn
durch die wachsende Ausdehnung der Stadt Bern
immer mehr Gemeinden in Verhältnisse kommen, die
denjenigen der Stadt und ihren Aussenquartieren
entsprechen.

Für heute schlagen wir vor, die beiden bisherigen
Kreise unverändert zu belassen. Ferner beantragen
wir, das Betreibungs- und Konkursamt auch fernerhin
einer einheitlichen Leitung zu unterstellen. Dagegen
soll der Beamte in der Weise Hülfe bekommen, dass
ihm zwei Adjunkte beigegeben werden, die als seine
ständigen Stellvertreter berechtigt sind, ausnahmslos

alle Amtshandlungen vorzunehmen. In der Aus¬

führung wird sich die Sache so gestalten, dass der
Beamte eine Arbeitsteilung vornimmt, sich ein
gewisses Arbeitsgebiet und die Oberleitung vorbehält
und jedem der beiden Adjunkte seine Arbeit bleibend
zuweist. Um die drei Beamten von den in die
Tausende gehenden Unterschriften auf Betreibungsurkunden,

die nicht wesentlicher Natur sind, zu entlasten,
ist weiter vorgesehen, der Beamte könne einzelne
Angestellte beauftragen, diese Urkunden im Namen
des Amtes zu unterzeichnen.

Die Wahl, Amtsdauer und Besoldung der Adjunkte
werden gleich geordnet wie dies für den Adjunkt
des Amtsschreibers von Bern geschehen ist.

Die kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetrei-
bungs- und Konkurssachen sowohl als der Betreibungs-

und Konkursbeamte von Bern-Stadt haben
sich mit diesen Vorschlägen einverstanden erklärt.

Wir beantragen, dem Grossen Rat den nachfolgenden

Dekretsentwurf zur Behandlung und zur
Annahme zu empfehlen.

Bern, den 1. Februar 1913.

Der Justizdirelctor :

Scheurer.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 11. Februar 1913.

Dekret
betreffend

die Organisation der Betreibungs- und Konkurs¬

ämter des Amtsbezirkes Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von § 1, Absatz 2, des Einführungsgesetzes

vom 18. Oktober 1891 zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs und Artikel 176,
Absatz 3 des Gesetzes vom 28. Mai 1911 betreffend
die Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

§ 1. Der Amtsbezirk Bern wird in folgende zwei
Betreibungs- und Konkurskreise eingeteilt:

1. Bern-Stadt, umfassend die Einwohnergemeinde
Bern,

2. Bern-Land, umfassend die übrigen Einwohnergemeinden

des Amtsbezirkes.

§ 2. Der Sitz der Betreibungs- und Konkursämter
für Bern-Stadt und Bern-Land befindet sich in der
Stadt Bern.

§ 3. Dem Betreibungs- und Konkursbeamten von
Bern-Stadt werden zwei Adjunkte zugeteilt.

§ 4. Die zwei Adjunkte werden auf einen
unverbindlichen Vorschlag des Betreibungs- und Konkursbeamten

durch den Regierungsrat gewählt. Ihre Amtsdauer

beträgt vier Jahre.

§ 5. In bezug auf die Wählbarkeit, die Amtspflichten
im allgemeinen und die Kautionsleistung gelten

für die Adjunkte die gleichen Vorschriften wie für
den Betreibungs- und Konkursbeamten selbst.

§ 6. Die Besoldung der Adjunkte beträgt 4400 Fr.
bis 5200 Fr. im Jahr.

§ 7. Die beiden Adjunkte sind die ständigen
Stellvertreter des Betreibungs- und Konkursbeamten von
Bern-Stadt. In dieser Eigenschaft können sie auf
seine Weisung hin sämtliche zur Leitung des Amtes
gehörenden Funktionen vornehmen. Der Beamte hat
für eine zweckmässige Verteilung der Geschäfte zu
sorgen.

Sämtliche Betreibungsurkunden und andere Schriftstücke,

welche von den Adjunkten ausgehen, werden
von ihnen im Namen des Betreibungsamtes
unterzeichnet.

§ 8. Der Betreibungs- und Konkursbeamte von
Bern-Stadt kann einzelnen Angestellten das Recht
einräumen, bestimmte Betreibungsurkunden und
andere Schriftstücke im Namen des Betreibungs- und
Konkursamtes selbst zu unterzeichnen.

Die Bezeichnung dieser Angestellten und der von
ihnen zu unterzeichnenden Urkunden und Schriftstücke

ist Sache des Beamten.

§ 9. Als Stellvertreter des Betreibungs- und
Konkursbeamten von Bern-Stadt hat nötigenfalls auch
der Betreibungs- und Konkursbeamte von Bern-Land
zu funktionieren, während umgekehrt als die ordentlichen

Stellvertreter des letztern der Betreibungs- und
Konkursbeamte von Bern-Stadt und dessen Adjunkte
bezeichnet werden.

§ 10. Dieses Dekret tritt mit dem in
Kraft. Mit dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens werden
alle ihm widersprechenden Vorschriften und
insbesondere das Dekret vom 19. November 1891 betreffend

die Einteilung des Amtsbezirkes Bern in zwei
Betreibungs- und Konkurskreise, aufgehoben.

Bern, den 11. Februar 1913.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident

Lohner,

der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regrerungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Wahl der Betreibungs- und Konkurs-Beamten

(Februar 1913.)

Die Wahl der Bezirksbeamten, soweit es sich um
Volkswahlen handelt, wird jeweilen nach der
ordentlichen Gesamterneuerung des Grossen Rates
vorgenommen. Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre und
beginnt am 1. August. Werden Stellen in der Zwischenzeit

frei, so findet die Wahl für den Rest der
laufenden Amtsdauer statt. Auf diese Weise geht die
Besetzung der Stellen in der Regel auf einmal vor
sich und nur ausnahmsweise, wenn eine Neuwahl zu
treffen ist, kommen Einzelwahlen vor.

Diese Ordnung gilt nicht für die Betreibungs- und
Konkursbeamten ; für dieselben besteht kein
übereinstimmender Beginn ihrer Tätigkeit, jeder von ihnen
hat je nach dem Zeitpunkt seiner erstmaligen Wahl
seine besondere Amtsdauer. Die Wahlen finden
deshalb von Amtsbezirk zu Amtsbezirk zu verschiedenen
Zeiten statt und fallen nur ausnahmsweise mit den
andern Bezirksbeamtenwahlen zusammen. Diese
Einzelwahlen verursachen einen Aufwand an Zeit,
Arbeit und Kosten, der mit ihrer Bedeutung nicht im
richtigen Einklang steht und der namentlich da lästig
wird, wo es sich um blosse Bestätigungen handelt.

Die Erfahrung lehrt, dass diese Bestätigungswahlen
unter allgemeiner Gleichgültigkeit der

Stimmberechtigten vor sich gehen; es ist dies gleich
bedauerlich vom Standpunkt der Demokratie aus wie
von demjenigen der Beamten.

Das Einführungsgesetz zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch gibt dem Grossen Rat in seinem Artikel
176 am Schluss den Auftrag, diesen Zustand zu
ändern und die Amtsdauer der Betreibungs- und
Konkursbeamten mit derjenigen der andern
Bezirksbeamten in Uebereinstimmung zu bringen.

Das vorliegende Dekret soll das tun. Es schreibt
vor, dass die zukünftigen Wahlen erfolgen sollen
für die seit 1846 üblichen, jeweilen am 1. August,
das nächste Mal im Jahre 1914, beginnenden Perioden

von 4 Jahren und dass Wahlen in der Zwischenzeit

für den Rest der laufenden Amtsdauer getroffen
werden.

Der Uebergang für die heute im Amt stehenden!
Beamten soll folgendermassen durchgeführt werden :

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 191<h.

Läuft die Amtsdauer vor dem Zeitpunkt der nächsten
allgemeinen Wahlen, dem 1. August 1914, ab, so
wird sie bis zu diesem Tag verlängert; die nächste
Wahl findet gleichzeitig mit den allgemeinen Wahlen
des Jahres 1914 statt; unter diese Bestimmung fallen
9 Betreibungsbeamte. Läuft die Amtsdauer nach dem
1. August 1914, aber vor dem 1. Januar 1915 ab, das
heisst verhältnismässig rasch nach den allgemeinen
Wahlen, so findet die Wahl mit den andern bereits
im Sommer 1914 statt; es betrifft dies 2 Beamte.
Läuft die Amtsdauer nach dem 1. Januar 1915 ab, so
wird sie verlängert bis zum 1. August 1918; die
Wahlen erfolgen in diesem Fall mit den allgemeinen
Wahlen dieses Jahres; es betrifft dies 20 Beamte.

Es wäre auch denkbar den Uebergang in der
Weise zu suchen, dass die Wahlen die vor dem
1. August 1914 stattfinden, nur bis zu diesem
Zeitpunkte erfolgen und diejenigen, die zwischen den
1. August 1914 und den 1. August 1918 fallen, nur
bis zu diesem letztern Tag. Das hätte aber zur Folge,
dass die für die Betreibungsbeamten bestehende
Ausnahme noch bis ins Jahr 1916 hinein dauern würde,
während nach dem von uns vorgeschlagenen System
mit Ausnahme von Vakanzen keine besondern Wahlen
für die Vorsteher der Betreibungs- und Konkursämter

mehr notwendig sein werden. Da der im
erwähnten Artikel 176 des Einführungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuch enthaltene Auftrag an den Grossen
Rat ganz allgemein lautet, halten wir es für zulässig,
die Angelegenheit durch die Verlängerung der heute
laufenden Amtsdauern zu ordnen.

Wir empfehlen Ihnen den vorliegenden Entwurf
zur Annahme.

Bern, den 27. Februar 1913.

Der Justizdirektor :

Scheurer.

56*
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Entwurf des Regierungsrates.
vom 8. April 1913.

Dekret
betreffend

die Amtsdauer der Betreibungs- und

Konkurs-Beamten.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 176, Absatz 3, des
Gesetzes vom 28. Mai 1911 betreffend die Einführung
des schweizerischen Zivilgesetzbuches,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Amtsdauer der Betreibungs- und
Konkursbeamten beträgt vier Jahre. Sie beginnt am 1.
August eines jeden Jahres, in dem die ordentliche
Gesamterneuerung des Grossen Rates stattfindet.

§ 2. Die Wahlen erfolgen gleichzeitig mit
denjenigen der übrigen Bezirksbeamten, die vom Volk
gewählt werden.

§ 3. Ersatzwahlen, die in der Zwischenzeit
notwendig werden, erfolgen für den Rest der laufenden
Amtsdauer.

§ 4. Die Amtsdauer und die Neuwahl der zur
Zeit im Amte stehenden Betreibungs- und Konkursbeamten

werden folgendermassen geordnet:
a) Geht die Amtsdauer in der Zeit vor dem 1.

August 1914 zu Ende, so wird sie bis zu diesem
Zeitpunkt verlängert. Die Neuwahlen finden im
Jahre 1914 mit denjenigen der übrigen vom
Volk gewählten Bezirksbeamten und für die
gleiche Amtsdauer statt.

b) Geht die Amtsdauer in der Zeit vom 1. August
bis 31. Dezember 1914 zu Ende, so findet
die Neuwahl mit derjenigen der übrigen vom;
Volk gewählten Bezirksbeamten im Jahre 1914
statt. Die Amtsdauer beginnt in diesem Fall mit
dem Erlöschen der bisherigen Amtsdauer und
geht bis zum 1. August 1918.

c) Geht die Amtsdauer in der Zeit vom 1. Januar
1915 bis 1. August 1918 zu Ende, so wird sie
bis zum 1. August 1918 verlängert. Die
Neuwahlen finden im Jahr 1918 mit denjenigen der
übrigen vom Volk gewählten Bezirksbeamten und
für die gleiche Amtsdauer statt.

d) Wird eine Stelle frei, so findet die Ersatzwahl
für den Rest derjenigen Amtsdauer statt, die
für die übrigen vom Volk gewählten
Bezirksbeamten gilt.

§ 5. Durch die Vorschriften dieses Dekretes wird
§ 5 des Einführungsgesetzes vom 18. Oktober 1891
zum Bundesgesetz vom 11. April 1889 über
Schuldbetreibung und Konkurs entsprechend ergänzt.

Dieses Dekret tritt am in Kraft.

Bern, den 8. April 1913.'

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

Lohner,

der Staatsschreiber

Kistler.
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Strafnachlassgesuche.

(Mai 1913.)

1. Jaggi, Alfred, geboren 1889, von Schattenhalb,
Säger, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde
am 25. Juni 1910 von den Assisen des I. Bezirkes
wegen qualifizierten und einfachen Diebstahls und
Diebstahlversuches nach Abzug von 3 Monaten
Untersuchungshaft zu 3 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus,

solidarisch mit E. B. zu 902 Fr. 05 Staatskosten

und allein zu weitern 751 Fr. 71 Staatskosten
verurteilt. In den Jahren 1908 und 1909 wurde die
Bevölkerung von Meiringen und Umgebung durch
fortwährende Einbruchsdiebstähle beunruhigt, ohne
dass es vorerst gelang, der Täterschaft habhaft zu
werden. Am 24. August 1909 wurde neuerdings in
der Dossenklubhütte die Holzkasse erbrochen und
ihres bedeutenden Inhaltes (138 Fr.) beraubt. Die
folgende Strafuntersuchung vermochte schliesslich
festzustellen, dass Säger Jaggi aus Willigen als Täter
in Betracht fiel. Jaggi wurde trotz seiner Bestreitungen

in Haft genommen und die vorgenommene
Haussuchung förderte alsdann verschiedene Sachen
zu Tage, die darauf schliessen Hessen, dass er auch
bei anderweitigen Einbrüchen und Diebstählen
beteiligt war. Es entspann sich eine weitschichtige
Untersuchung, in die bald auch der Freund und Kamerade

Jaggis, Bäckergeselle B. in Willigen, einbezogen
werden musste. Es zeigte sich, dass die beiden eine
grosse Zahl von qualifizierten und einfachen
Diebstählen begangen hatten. Die Geschwornen befanden
sie schuldig des qualifizierten Diebstahls in 13 Fällen
an Gegenständen im Gesamtwerte von über 100 Fr.,
des einfachen Diebstahls an Sachen im Werte von
30—300 Fr., des qualifizierten Diebstahlversuches im
Wertbetrage von über 100 Fr., des einfachen
Diebstahlsversuches im Wert von 30—300 Fr., Jaggi
allein des qualifizierten Diebstahls in 3 Fällen und
des einfachen Diebstahls in einem Falle. Abgesehen
von diesen letztern Fällen wurden die erwähnten
Diebstähle von den beiden Spiessgesellen planmässig,
in der Regel des Nachts und in Gebäuden ausgeführt,
die um diese Zeit nicht bewohnt waren. Sie hatten
es vornehmlich auf Geld abgesehen, Hessen indes
gelegentlich auch andere Sachen mitlaufen. So
brachen sie ein im Stationsgebäude der Drahtseilbahn
zum Reichenbachfall (2. Mai 1908), im Pavillon des
M. W. auf Schwendi bei Willigen (27./28. Juni 1908),
im Kassenpavillon der Aareschlucht (21./22. Juni
1908), desgleichen in der Alpbachschlucht (27./28.
Juli 1908), in der englischen Kirche zu Meiringen,
wo der Opferstock entleert wurde (im Sommer 1908),
im Hotel A. in Meiringen (in den Jahren 1908 und
1909 wiederholt) neuerdings im Stationsgebäude der
Drahtseilbahn zum Reichenbachfall (am 29./30. Juli
1908), wo ihnen nicht weniger als 875 Fr. in die

Hände fielen und so weiter. Zu diesen
Einbruchsdiebstählen, die alle von mehr oder weniger Erfolg
begleitet waren, kamen noch eine Reihe von
einfachen Diebstählen und qualifizierten und einfachen
Diebstahlsversuchen. Unter den von Jaggi allein
begangenen Diebstählen ist der an der Holzkasse der
Dossenklubhütte der gravierendste. Ein umfassendes
Geständnis, das E. B. nach anfänglichem Leugnen
schliesslich ablegte, erlaubte es, alle diese Delikte,
die bisher ungeahndet geblieben waren, in die
Untersuchung einzubeziehen. Die beiden Täter waren
bis dahin gut beleumdete, nicht vorbestrafte
Burschen. E. B. behauptete, sie seien durch das Lesen
von Räuber- und Indianergeschichten auf die
abschüssige Bahn geraten. Jedenfalls waren sie, nachdem

ihnen die ersten Diebstähle unentdeckt geblieben

waren, rasch zum gewohnheitsmässigen Verbrecher

herabgesunken und nahmen auch rasch die
Eigenschaften des Gewohnheitsverbrechers an. Ein
Reuegefühl über ihre Taten konnte bei ihnen denn
auch nicht aufkommen. In den Motiven des Urteils
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich
noch an der Hauptverhandlung darüber lustig machten.

Jaggi, der bis zum Schlüsse hartnäckig leugnete,
und auch sonst schwerer belastet war, wurde etwas
strenger bestraft als sein Komplize. Er stellt heute
das Gesuch um Erlass des Restes der Strafe. Er hat
in der Strafanstalt wiederholt zu Klagen Anlass
gegeben und musste nicht weniger als 3 Mal mit Arrest
belegt werden. Von einer bedingten Entlassung könnte
daher nicht die Rede sein. Der Regierungsrat hält
dafür, es dürfe umsoweniger die Begnadigung
platzgreifen. Im Vergleiche zu den zahlreichen und schweren

begangenen Delikten muss die Strafe als
verhältnismässig milde erscheinen und deren konsequenter

Vollzug ist angesichts der intensiven deliktischen
Neigungen, die Jaggi an den Tag gelegt hat, nur
geboten. Es wird demnach Abweisung des Gesuches
beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

2. Wyrsch, Walter, geboren 1888, von Buochs,
Portier, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde
am 20. März 1909 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen Raubes nach Abzug von 2 Monaten
Untersuchungshaft zu 51/3 Jahren Zuchthaus und
solidarisch mit einem Mitschuldigen zu 445 Fr. 10
Staatskosten verurteilt. Wyrsch und ein gewisser S.
führten am Abend des 12. Dezember 1908 an der
Aarbergergasse in Bern einen äusserst frechen Raub-
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anfall aus. Die beiden hatten sich einige Zeit vorher
in Lausanne getroffen, hatten in Granges
gemeinschaftlich einen Einbruch in der dortigen Post
unternommen, bei dem ihnen 1 Fr. in bar und 25 Fr. in
Postmarken in die Hände gefallen war und kamen
nun auch in Bern überein, sich die nötigen Mittel
durch Plünderung einer Ladenkasse zu verschaffen.
Sie kundschafteten eine Gelegenheit aus und zwar
hatten sie es auf einen Zigarrenladen abgesehen,
der sich von der nahegelegenen Poststelle übersehen
liess. Abends gegen 7 Uhr ermittelten sie, dass sich
Frau B. allein im Laden befand; der Moment war
gekommen. Während S. Wache stand, begab sich
Wyrsch, mit einer Portion Pfeffer versehen, in den
Laden, kaufte Zigarren für 10 Cts.,' bezahlte mit 20
Centimes und warf der bedienenden Frau in dem
Augenblick, wo sie die Ladenkasse öffnete, um
herauszugeben, eine Handvoll Pfeffer ins Gesicht, tat
sodann einen raschen Griff in die Ladenkasse, der
er eine allerdings leere Geldtasche und einige Münzen

entnahm und suchte sich mit dem Raube davon
zu machen. Die Frau hielt ihn instinktiv an der
Hand fest und rief um Hülfe. Wyrsch riss sich los
und versetzte ihr einige Faustschläge auf Kopf und
Arm, sodass sie stürzte und ergriff eilends die Flucht.
Es hatte indes Lärm gegeben, der Flüchtling wurde
von Passanten verfolgt und eingeholt. S. hatte bereits
vorher das Weite gesucht, konnte indes später
verhaftet werden. Die Beraubte musste eine schmerzhafte
Augenentzündung durchmachen, und es stellte sich
bei ihr infolge der erlittenen Misshandlungen,
Aufregung und Schrecken ein altes verheiltes Herzleiden
wieder ein, sodass sie schweren Nachteil erlitt.
Wyrsch stammte aus guter Familie, hatte sich aber
als niederer Hotelbediensteter schon viel in der Welt
umhergetrieben und war gleich wie sein Spiess-
geselle S. trotz seiner jungen Jahre auf eine Stufe
herabgesunken, von der zum gewerbsmässigen
Verbrechertum nur ein kleiner Schritt zu machen war.
Er stellt heute das Gesuch um Erlass des Restes
der Strafe. In der Strafanstalt hat er sich nicht
einwandfrei' aufgeführt. Es kann daher von der
Anwendung der bedingten Entlassung schon aus
diesem Grunde nicht die Rede sein, ganz abgesehen
davon, dass er nach Vollzug der bernischen Strafe
noch eine längere Strafe im Kanton Waadt wird
zu verbüssen haben. Der Regierungsrat ist aber auch
der Meinung, es seien Begnadigungsgründe nicht
vorhanden. Die Raffiniertheit und Frechheit der Tat
an sich, das Vorleben und die klaghafte Aufführung
des Petenten in der Strafanstalt sprechen entschieden
gegen eine Strafverkürzung. Der Regierungsrat
beantragt daher, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

3. Weczera, Karl, geboren 1854, Schreiner, aus
Nassajedel, Mähren, in Bern wohnhaft, wurde am
29. Oktober 1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz zu
12, 24 und 48 Fr. Busse und 9 Fr. Staatskosten
verurteilt. Der Knabe Walter Weczera fehlte die Schule
in der Zeit vom 17. Juni bis 21. September 1912
gänzlich. Es zog dies seinem Vater die erwähnten
Bussen zu. Letzterer stellt nun das Gesuch um Er¬

lass derselben. Er macht geltend, er sei von seiner
Ehefrau geschieden und dieser der Khabe zugesprochen

worden, sodass er für dessen Beaufsichtigung
nicht einzustehen habe. Diese Angaben sind nach
dem Berichte der städtischen Polizeidirektion nicht
zutreffend, Weczera war gar nicht verheiratet, den
fraglichen unehelichen Sohn hat er sich zusprechen
lassen, und es lag ihm wohl auch die Verpflichtung
zu dessen Erziehung ob. Weczera sei Hauseigentümer

und ziemlich gut situiert. Das Gesuch kann
nicht empfohlen werden. Der Regierungsstatthalter
äussert sich im gleichen Sinne. Es wäre Weczera
freigestanden, seine besonderen Verhältnisse vor Gericht
darzutun; er zog indes vor, den Termin ohne
Entschuldigung zu fehlen. Seine Anhringen können nun
nicht nachträglich gehört werden, zumal er
offensichtlich nicht mit der Wahrheit umgeht. Der
Regierungsrat hält dafür, es seien Begnadigungsgründe
nicht vorhanden und beantragt daher, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

4. Schweizer, Emil, geboren 1876, von Langnau,
Maurer, in Bümpliz, wurde am 3. September 1912
vom korrektionellen Richter von Bern wegen
böswilliger Nichterfüllung der Unterstützungspflicht
zu 4 Tagen Gefängnis und 3 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Schweizer hatte sich gegenüber den
Armenbehörden verpflichtet, an die Unterstützungskosten
seiner auf dem staatlichen Etat stehenden Mutter
einen Beitrag von monatlich 10 Fr. zu bezahlen. Seit
dem Monat März 1910 kam er trotz wiederholter
Mahnung und schliesslicher Betreibung seiner
Verpflichtung nicht mehr nach, sodass die Armendirektion

genötigt war, Strafklage gegen ihn einzuleiten.
Schweizer unterzog sich dem hievor angegebenen
Urteile ohne weiteres. Heute stellt er nun das Gesuch
um Erlass der Strafe. Er macht im wesentlichen
geltend, dass er nunmehr seinen Verpflichtungen
nachgekommen sei und beruft sich im weitern auf seinen
sonst einwandfreien Leumund. Von der Strafbarkeit
seines Verhaltens will er keine Kenntnis gehabt
haben. Das Gesuch wird von den Gemeindebehörden
von Bümplitz, vom Regierungsstatthalter und von
der Armendirektion übereinstimmend empfohlen.
Schweizer kommt in der Tat seiner Verpflichtung
nun regelmässig nach. Der Regierungsrat kann mit
Rücksicht hierauf, die übereinstimmenden Empfehlungen

und das Vorleben des Petenten dem Gesuche
ebenfalls beipflichten und beantragt demnach, dem
Gesuchsteller die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

5. Kuhn, Friedrich, geboren 1869, von Trub,
Magaziner in Bern, Genfergasse 5, wurde am 19.
November 1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz zu
12 Fr. Busse und 2 Fr. Staatskosten verurteilt. Der
Knabe W. Kuhn fëhlte während der Zensurperiode
vom 17. Juni bis 18. August 1912 von 108
Schulstunden 31 unentschuldigt. Es zog dies seinem Vater
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die erwähnte Busse zu. Kuhn war im gleichen Schuljahr

wegen Schulunfleiss mit 6 Fr. vorbestraft. Er
stellt nun das Gesuch um Erlass der Busse. Er macht
zu dessen Begründung geltend, der Knabe habe
zufolge seiner schlechten Anlagen in eine Erziehungsanstalt

Versetzt werden müssen. Vor der Verbringung
in die Anstalt habe er sich dann geweigert, die
Schule weiter zu besuchen, wodurch jene Absenzen
entstanden seien. Kuhn beruft sich weiter auf seinen
geringen Verdienst. Nach dem Berichte der städtischen

Polizeidirektion hat Kuhn allerdings keinen
hohen Lohn, sodass auch die Ehefrau zum Unterhalt
der Familie, deren Verhältnisse sehr ärmliche sind,
beitragen muss. Das Gesuch wird von der stadt-
bernischen Polizeidirektion und vom Statthalter
empfohlen. Der Regierungsrat hält indes dafür, es seien
ausreichende Gründe zum Erlass der ganzen Strafe
nicht Vorhänden. Die Busse ist nicht hoch, und
es dürfte Kuhn wohl in der Lage sein, wenigstens

die Hälfte' zu bezahlen. Die Schuld an der
schlechten Aufführung des Knaben dürfte kaum auf
dessen Veranlagung allein zu schieben sein; die
Eltern haben es wohl auch einigermaSsen an der nötigen

Zucht fehlen lassen. Der Regierungsrat beantragt

in Erwägung aller Umstände des Falles, die
Busse auf die Hälfte, das heisst Fr. 6.—, herabzu-
setzén.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte der
Busse.

6. Lauzi, Mario, geboren 1886, von Ancona, Chauffeur,

zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, würde am
30. März 1912 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Anstiftung zu Diebstahl nach' Abzug von
2 Monaten Untersuchungshaft zu 16 Monaten Zuchthaus,

20 Jahren Kantonsverweisung und 400 Fr.
Staatskosten verurteilt. Läuzi, ein trotz seiner Jugend
völlig verdorbener Bursche und gefährlicher
Hochstapler, kam im Frühjahr 1911 in die Schweiz, nachdem

er in Italien eine wegen Erpressung über ihn
verhängte 8-monatliche Zuchthausstrafe verbüsst
hatte. • Er hielt sieh zunächst in "Genf auf, wurde
daselbst- jedoch wegen Drohung verhaftet und
ausgewiesen^ In Biel, wohin er sich nun verfügte, gab
er sich überall als diplomierter Elektriker aus, ohne
indes etwas -zu arbeiten. Er unterhielt rege
Beziehungen zu Dirnen und-Freudenhäusern und liess
sich, wie es scheint, aueh von solchen aushalten.
Durch'sein elegantes und gewandtes Auftreten wusste
er sich in die Freundschaft eines jungen Tessiners
aus guter und wohlhabender Familie, der in einer
Uhrenfabrik daselbst Lehrzeit machte, einzudrängen
und brachte es binnen kurzem fertig, den jungen
und unselbständigen Menschen, den er in seine
schlechte Gesellschaft mitschleppte, zu korrumpieren
und - seiften Zwecken dienstbar zu machen. Er
veranlassteihn, in- der Fabrik Uhren zu stehlen und
ihm zu übermitteln. So gelangte er in den Besitz
von 5 Golduhren und einer Metalluhr im Gesamtwert
von zirka 700 Fr., die er in Biel, Solothurn und
Bern bis an eine teils verkaufte, teils versetzte. Den
Dieb liess er am Erlös partizipieren. Die Polizei in
Bern wurde auf den Uhrenhandel aufmerksam ge¬

macht, veranlasste Erhebungen bei der Fabrik in
Biel und damit die Entdeckung. Während Lauzi
hartnäckig zu leugnen suchte, legte dessen völlig
ernüchterter Freund ein unumwundenes Geständnis ab.
Dessen Vater, der avisiert wurde, sprach sofort gut
für den Schaden und veranlasste dadurch die Fabrik,
von der Stellung eines Sträfanträges gegenüber dem
verführten minderjährigen Burschen abzusehen.
Dagegen wurde Lauzi wegen Anstiftung zu Diebstahl
überwiesen und auch verurteilt. Er stellt nun das
Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe. In der
Strafanstalt hat er wiederholt zu Klagen Anlass
gegeben und musstè deswegen diszipliniert werden.
Der Regierungsrat kann angesichts dieser Tatsäche,
des Vorlebens und des Charakters des Petenten einen
Nachlass nicht empfehlen, sondern beanträgt, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

7. Kissling, Ludwig, geboren 1878, Maurermeister,
von und in Wolfwil, wurde am 18. März 1911 von
der I. Strafkammer des Obergerichtes wegen
Verleumdung und Ehrverletzung zu 4 Tagen Gefängnis,

zu 2 Bussen von je 50 Fr., zu 65 Fr. 80 Staatskosten

und 80 Fr. Entschädigung und 35 Fr.
Interventionskosten an die Zivilpartei verurteilt. Im Frühjahr

1910 brannte das Haus der Familie K. in W.
nieder. Maurermeister Kissling nahm es dem Eigentümer

übel, dass er ihn beim Wiederaufbau nicht
berücksichtigte. Am 2. Oktober 1910 war in der
Wirtschaft G. bei Schwarzhäusern Tanz. Daselbst war
auch der Sohn K. anwesend ; dergleichen Ludwig
Kissling. Dieser liess nun seinem Ae'rger in äusserst
unschöner Weise Lauf, indem er jenen vor allen
Leuten herunterzumachen und zu brandmarken
suchte. So äusserte er sich dahin,1K. könnte sagen,
wenn er wollte, wer ihr Haus verbrannt habe! Zu
zwei Mädchen, mit denen K. getanzt hatte, sagte er:
«Weit der öppe cho Lenzburgefoonfiture hole, dem
si Schwester isch' nämlich z'Lenzburg im Zuchthus
gsi». Es war Tatsäche, dass eine Schwester des K.
eine Gefängnisstrafe verbüSst hatte. Beide Aeusse-
rungen zielten daraüfhin, den K. blosszustellen und
der Missachtung des anwesenden Publikums
preiszugeben. K. erhob in der Folge Strafklage und Kissling

würde, wie erwähnt, verurteilt; Das Obergëricht
führt in den Motiven des Urteils ausdrücklich aus,
dass die Schwere und Verwerflichkeit der von Kissling

begangenen Ehrenkränkungen einen bedingten
Straferlass ohne weiteres ausschliesse. Im vorliegenden

Gesuche um Erlass der Gefängnisstrafe macht
Petent geltend, er habe die Strafhandlungen im
Affekte begangen. Er beruft sich im weitern auf seine
sonstige Unbescholtenheit, die Achtung, die1 er' bei
seinen Mitbürgern genresse und den Umstand, dass
er Busse und Kosten bezahlt und damit Sühne
geleistet habe. Das Gesuch ist von einer Anzahl Bürger
von Wolfwil und vom dortigen Gemeinderate empfohlen.

Auch der Regierungsstatthalter glaubt, es könne
dem Gesuche entsprochen werden, da es sich um
ein Antragsdelikt handle. Wenn das Urteil bis heute
nicht vollzogen worden ist, ist dies nach dem
Berichte des Regiefüngsstatthalters lediglich dem '

UmBeilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1913. 57



226 — .Ys 12

stände zuzuschreiben, dass Petent, beziehungsweise
dessen Anwalt es verstanden hat, die Einreichung
des angemeldeten Begnadigungsgesuches immer wieder

zu verzögern. Es darf demnach der ziemlich
grosse Zeitabstand seit der Ausfäilung des Urteiles
bei der Behandlung des Gesuches nicht etwa
zugunsten Kisslings berücksichtigt werden. Die
Darstellung des letztern, als ob er im Affekte gehandelt
hätte, entspricht keineswegs dem wahren Sachverhalte;

er hat denn auch anlässlich der Verhandlungen
selbst nicht etwa geltend gemacht, dass er von

K. in irgend einer Weise zu seinen Aeusserungen
veranlasst worden wäre. Wie bereits das Gericht
ausgeführt hat, qualifizierte sich die Handlungsweise
des Petenten als eine ausserordentlich verwerfliche,
die einen bedingten Straferlass ausschloss. Umso-
weniger kann von einer Begnadigung die Rede sein.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

8. Widmer, Oskar, geboren 1881, von Kirchberg,
St. Gallen, Hotelangestellter, zurzeit in Thorberg,
wurde am 17. Februar 1911 vom korrektioneilen
Gericht von Trachselwald wegen Betruges zu 3 Jahren

Korrektionshaus und 257 Fr. 90 Staatskosten,,
verurteilt. Widmer ist ein trotz seiner jungen Jahre
vielfach, zum Teil schwer vorbestrafter, Gewohnheitsverbrecher.

Seine Spezialität ist der Betrug. Im Frühjahr

1907 kam er nach Huttwil und trat dort unter
falschem Namen in Arbeit. Er schloss sich der
Heilsarmee an und trug deren Abzeichen. Dies brachte
ihm bei verschiedenen Geschäften Kredit, den er
sofort in betrügerischer Weise ausnutzte. So kaufte
er angeblich im Auftrage der Heilsarmee in Huttwil
im Bazar B. in Langenthal einen Posten Waren im
Werte von 36 Fr. 83 ein, die angeblich zu einer
Verlosung bestimmt waren. Die Waren verkaufte er weiter,

ohne sie zu bezahlen. Bald darauf schwindelte
er dem Zimmermann M, in Huttwil dessen Velo ab,
indem er, vorgab, er wolle solches kaufen, müsse
indes, um, wie verabredet, bar bezahlen zu können,
bei seinem Vormunde in Bern den Kaufpreis mit
100 Fr. sich vorschiessen lassen. M. stellte ihm zu
diesem Zwecke das Velo zur Verfügung. Er sah
weder Velo noch Mann wieder. Widmer hatte sich
nach Langenthal gewandt und machte nun die dortige
Gegend unsicher. In Madiswil beschwindelte er den
Mechaniker R. in ähnlicher Weise um ein Velo und
fügte ihm dadurch einen Schaden von 70 Fr. zu.
Ferner mietete er in einer Wirtschaft bei Langenthal
ein Lokal, angeblich in der Absicht, darin
Missionsversammlungen abzuhalten, bezog bei einer Firma
Tische und Stühle im Werte von 217 Fr. 80, bei
einer andern einen Tischteppich und Vorhangstoffe
im Weit von 32, Fr. 70, um damit das Lokal
auszustatten. Die Versammlung fand dann nicht statt
und Widmer liess, als ihm der Wirt das Lokal
kündete, die Waren wegbringen. Die Geschäfte blieben
um ihre Forderungen geprellt. Widmer verschwand
bald darauf spurlos. Im November 1910 wurde er
alsdann in Bern verhaftet und konnte wegen der
erwähnten Delikte zur Verantwortung gezogen werden.

Er suchte natürlich zu leugnen, indem er den

Unbekannten, dessen Namen er missbraucht hatte,
vorschob; es gelang aber, ihn zu überführen. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass des Restes der Strafe.
In der Anstalt hat er sich nicht tadellos aufgeführt,
sondern musste gegenteils mehrfach diszipliniert werden.

Der Regierungsrat hält dafür, es könne von,
einer Begnadigung angesichts • der zahlreichen
Vorstrafen und des Charakters des Petenten nicht die
Rede sein und beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

9. Ledermann, Johann Friedrich, geboren 1864,
von Affoltern, gewesener Pfarrer, in Bönigen, wurde
am 17. Januar 1913 vom Polizeirichter von Inter-
laken wegen Skandals und Aergernisses zu 10 Fr.
Busse, 1 Jahr Wirtshausverbot und 39 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Ledermann befand sich am Abend
des 19. Dezember 1912 in der Wirtschaft «LaGare»
in Bönigen und ergab sich dem Trünke. Er war
im Besitze des ganzen Haushaltungsgeldes der
Ehefrau, welches von einem Leibgeding herstammte, das
der Familie ratenweise ausgerichtet wird. Er wurde
nun von Drittspersonen, an die sich die Ehefrau
Ledermann gewandt hatte, aufgefordert, das Geld
wieder nach Hause zu bringen. Hierauf verursachte
er eine wüste Skandalszene, derentwegen er, wie
hiervor angegeben, gebüsst wurde. Er stellt nun heute
das Gesuch um Erlass der Wirtshausverbotsstrafe.
Ledermann ist, wie aus den Akten hervorgeht, dem
Trünke ergeben. Es liegen demnach keinerlei Gründe
vor, die gerade gegen dieses sein Laster gerichtete
Massnahme des Richters aufzuheben. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

10. Hochstein, Wilhelm, geboren 1879, von Dammheim,

Bayern, Confiseur in Bern, wurde am 14.
Januar 1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Sonntagsruhereglement der
Gemeinde Bern zu 5 Fr. Busse und 3 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Hochstein liess Sonntags, den 22.
Dezember 1912 zur vorschriftswidrigen Zeit durch
seinen Lehrling Konditoreiwaren vertragen. Er wurde
verzeigt und unterzog sich der ihm eröffneten Busse
ohne weiteres. Heute stellt er das Gesuch um deren
Erlass. Er beschränkt sich darauf zu bemerken, dass
die strikte Einhaltung der fraglichen Vorschriften
speziell in der Festzeit vor Neujahr nicht möglich
sei. Das Gesuch wird weder von der städtischen
Polizeidirektion noch vom Regierungsstatthalter
empfohlen. Die Uebertretung war eine vorsätzliche. In
der Tat ist das Gesuch nicht begründet. Der
Regierungsrat beantragt demnach, es abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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11. Blaser, Rudolf, geboren 1869, von Trubscha-
chen, Schneider, in Bern, wurde am 9. Januar 1913
vom korrektioneilen Richter von Bern wegen
Misshandlung zu 1 Tag Gefängnis und 20 Fr. Busse,
sowie zu 25 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Am 13.
September 1912 abends 81/2 Uhr verhaftete ein
Polizist in Zivil die wegen Diebstahls und Unterschlagung

verfolgte Marianne J. am Bollwerk in Bern.
Als er mit ihr die Ecke Bollwerk-Aarbergergasse
passierte, trat Blaser von hinten an ihn heran und
versetzte ihm einen wuchtigen Faustschlag in das Gesicht.
Blaser wurde alsbald durch zwei in der Nähe befindliche

Polizisten festgenommen. Auch der Frauensperson
gelang es nicht, zu entkommen. Vor Gericht bestritt

Blaser, die Absicht gehabt zu haben, die Frauensperson

zu befreien. Er habe geglaubt, es werde ihr
Gewalt angetan. Da sich der Polizist nicht in Uniform
befand, wurde die Anklage auf Arrestationsverhinde-
rung fallen gelassen. Dagegen musste Blaser wegen
Misshandlung bestraft werden. Letzterer hat im Kanton

Waadt im Jahr 1909 wegen Widerhandlung gegen
die Sitten und Widersetzlichkeit eine Freiheitsstrafe
von 15 Tagen erlitten. Angesichts dieser Tatsache
wurde ihm der bedingte Straferlass verweigert. Er
stellt nun das Gesuch um Erlass von Busse und
Gefängnisstrafe. Die städtische Polizeidirektion und der
Regierungsstatthalter können das Gesuch im
Hinblick auf die Verumständungen des Deliktes und die
Vorstrafe des Petenten nicht empfehlen. In der Tat
sind gewichtige Begnadigungsgründe nicht vorhanden.

Auch wenn Blaser sich über die Qualifikation
des fraglichen Polizisten allenfalls nicht im Klaren
befand, hätte er keineswegs in der gewalttätigen
Weise vorzugehen brauchen, um sich Aufschluss über
den Sachverhalt zu verschaffen. Der Regierungsrat
beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

zug der Strafe müsste als eine rigorose Massnahme
erscheinen, die ihren Zweck verfehlen würde.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

13. Ruchti, Oskar, geboren 1896, von Diemers-
wil, Erdarbeiter, in Bern, wurde am 9. Dezember
1912 vom korrektioneilen Richter von Bern wegen
Gehülfenschaft bei Diebstahl nach Abzug von 4

Tagen Untersuchungshaft zu 2 Tagen Gefängnis und
solidarisch mit dem Haupttäter zu 11 Fr. 80 Staatskosten

verurteilt. Ruchti befand sich am 5. Dezember

1912 in Gesellschaft des wegen Diebstahls mehrfach

vorbestraften Fabrikarbeiters F. Um die Mittagszeit
bestahlen die beiden auf dem Bahnhof Bern

im Wartsaal III. Klasse einen Landarbeiter um ein
Paket mit Kleidungsstücken im Werte von unter 30
Franken. Sie gingen dabei ziemlich raffiniert: zu
Werke. Der Bursche war etwas betrunken und hatte
das Paket neben sich auf der Bank liegen. Sie lockten
ihn nun zu einem Fahrplane und während ihn
Ruchti dort durch eine Konversation festhielt,
entwendete F. das Paket und machte sich davon. Die
beiden konnten später ausfindig gemacht werden und
gaben den Sachverhalt zu. Ruchti ist nicht vorbestraft.

Wohl mit Rücksicht auf die Begehungsart
des Deliktes wurde ihm der bedingte Straferlass nicht
zuerkannt. Er stellt nun mit Berufung auf sein
jugendliches Alter und seine sonstige gute Aufführung
das Gesuch um Erlass der Strafe. Das Gesuch wird
empfohlen. Der Regierungsrat hält indes dafür, es
seien genügende Begnadigungsgründe nicht vorhanden.

Es wird demnach Abweisung des Gesuches
beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

12. Stämpfli, Ernst Jakob, geboren 1892, von
Bolligen, Sticker in Rohrschach, wurde am 23.
Dezember 1912 vom korrektionellen Richter von Bern
wegen böswilliger !NicHterfüllung der Unterstützungspflicht

zu 4 Tagen Gefängnis und 12 Fr. Staatskosten

verurteilt. Ei- war am 4. Dezember 1911 vom
Regierungstatthaltér II von Bern zu einem einmaligen
Beitrag an die Verpflegungskosten seines in der
Armenanstalt befindlichen Vaters verfällt worden,
weigerte sich indes trotz wiederholter Aufforderung
und schliesslicher Betreibung, den Betrag zu bezahlen.
Er wurde deshalb gestützt auf das Armenpolizei-
gesetz angezeigt und auch verurteilt. Heute stellt
er nun das Gesuch um Erlass der Strafe. Er macht
geltend, dass er nunmehr den schuldigen Betrag
bezahlt und den Vater zu siqh genommen habe. Im
weitern unterstütze er auch eine kranke Schwester.
Durch den Vollzug der Strafe würde er seine Stelle
als Sticker verlieren. Alle diese Angaben sind riçhtig,
wie festgestellt worden ist. Das Gesuch wird allseitig
empfohlen. Der Regierungsrat kann unter diesen
Umständen das Gesuch ebenfalls befürworten. Der Voll-

14. Ammann, Johann August, geboren 1874,
Landarbeiter, von Rogtgwil, zurzeit in der Strafanstalt
Thorberg, wurde am 22. Oktober 1910 von den
Assisen des III. Bezirkes wegen Totschlagsversuches
und öffentlichen Skandals zu 4 .Tahreii Zuchthaus,
20 Fr. Busse und 417 Fr. 65 Staatskosten verurteilt.
Ammann wurde Anfangs Juli 1910 aus der Anstalt
St. Johannsen, wo er ein Jahr Arbeitshaus ausge-
halten hatte, entlassen. Er fand Unterkunft bei seiner
Mutter, die mit einem 2. Söhne in Roggwil
zusammenlebte. Nach kurzer Zeit Schon ergab er sich
wieder dem Trünke. Am Abend des 1,8. Juli kam er
in angetrunkenem Zustande nachHaüse zurück. Schon
unterwegs hatte er gegen seinen Bruder, den er
beschuldigte, zu seiner Versetzung in die AfbeitsaUstält
mitgewirkt zu haben, schwere Drohungen au'sgestos-
sen, wie beispielsweise, er mache ihn kaptit, er stosse
ihm das Messer in den Leib. Ër schritt denn auch
ungesäumt zur Ausführung. Als er nach Hause kam,
sass der Bruder daselbst mit einem Hausgenossen
auf der Bank. Ammann eilte mit offenem Messer
auf ihn zu und schrie ihn an : «jetz muesch käput
si», packte ihn am Rockkragen, zog mehrere Male
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mit dem Messer auf und stach schliesslich zu, zuerst
in den zum Schutze vorgehaltenen linken Arm des
Angegriffenen, sodann in dessen Kopf. Endlich konnte
sich der Verletzte losreissen und flüchten. Ammann
tobte, als er die Verfolgung seines Bruders aufgeben
musste, weiter, drohte jeden, der sich ihm nähere,
niederzustechen und gab erst Ruhe, als er durch
den herbeigerufenen Landjäger entwaffnet und
verhaftet wurde. Die Wunden seines Opfers, die leicht
viel schwerere hätten sein können, waren nicht
gefährlich und heilten - nach verhältnismässig kurzer
Zeit. Ammann wurde von den Geschwornen des
Totschlagsversuches schuldig-erklärt. Er ist wegen der
verschiedensten Delikte vielfach-und zum Teil schwer
vorbestraft. Er stellt nun heute das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe. Er gibt die Absicht kund, nach
Südamerika auszuwandern. Seine Aufführung in der
Strafanstalt hat zu Klagen nicht Anlass gegeben.
Angesichts des Vorlebens, des Petenten kann indes
von- einer Begnadigung nicht .die Rede sein. Die
Strafe verfolgt gegenüber Ammannp der längst zum
Gewohnheitsverbrecher herabgesunken ist, wesentlich
Sicherungszwecke. Der Regierungsrat beantragt, das
Gesuch, abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Glauser, Gottfried, geboren 1867, von' Jegen-
storf, Reisender in Alchenflüh, wurde am" 14.
Februar 1913 vom korrektionellen Richter von1 Burgdorf

wegen, böswilliger' Nichterfüllung ' der'
Unterstützungspflicht zu 2 Tagen verschärfter
Gefangenschaft .und 18 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Glauser

war durch Sprüch des Regierungsstatthalters von
Burgdorf verpflichtet, an die Verpflegungskosten
seiner Mutter einen jährlichen Beitrag von 10 Fr.
zu leisten. Er kam indes seiner Verpflichtung, während

Jahren nicht nach, bis. die Armenbehörde nach
vielfachen fruchtlosen ; Mahnungen und schliesslicher
Betreibung sich genötigt sah, Sträfklage zu erheben.
Glauser behauptete nun, er sei nicht fähig gewesen,
den Beitrag zu bezahlen. Die gerichtliche
Untersuchung ergab aber, dass er bei gutem Willen seine
Schuld wohl hätte tilgen können. Heute stellt er das
Gesuch um Begnadigung. Er hat bisher nicht' die
geringste Zahlung geleistet. Der Regierungsrat kann
unter diesen' Umständen das Gesuch nicht,
befürworten, zumal Glauser auch sonst nicht geräde eine
empfehlenswerte Persönlichkeit ist. Er ist wegen
Betruges, Diebstahls und Holzfrevels vorbestraft. Der
Regierungsrat beantragt,, das Gesüch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

15. Engel geb. Müller, Martha Emilie, geboren
1887, Gottliebs Witwe, nunmehr Ehefrau. des Karl
Joseph Audrey, von Plasselb,. Geschäftsführer, in Bern,
wurde am1 20.! Juli 1912 vom korrektionellen Richter

von Bern wegen Nichterfüllung der
Alimentationspflicht infolge, liederlichen Lebens zu 2Q
Tagen verschärfter Gefangenschaft und 25 Fr. Staatskosten

verurteilt. Frau Engel überliess seit längerer
Zeit ;die, Verpflegung ihres Knaben Karl aus erster
Ehe den Armenbehörden von Bern. Als der
ausgelegte Kostgeldbetrag bereits auf 446 Fr. angestiegen

und die pflichtvergessene Mutter trotz wiederholter

Mahnung sich jeder Zahlung entschlug, sahen
sich.,die genannten Armenbehörden schliesslich
gezwungen, Strafklage einzureichen. Die gerichtlichen
Erhebungen, ergaben,, dass Frau Engel nur unregelmässig,

arbeitete und sich einem liederlichen Lebenswandel

ergab und dass es ihr bei gutem Willen wohl
möglich gewesen wâçe, das Kostgeld für ihren Knaben
wenigstens teilweise zu bezahlen. Sie musste
demnach, verurteilt werden. Heute stellt sie nun das
Gesuch: um Erlass der Strafe. Sie macht geltend, sie
gebe, sich nunmehr alle Mühe,; ihren Pflichten soweit
möglich nachzukommen. Nach dem Berichte der
städtischen Behörden hat Petentin seit dem Monat
September 1912 das ihr zugemutete Kostgeld von
monatlich 11 Fr. regelmässig bezählt. Sie hat sich
seither wiederverheiratet und ihre Aufführung hat
zu, Klagen, nicht mehr Anlass gegeben. Das Gesuch
wird von daher i empfohlen, Der Regierungsrat kann
unter, diesen Umständen einer Begnadigung.beipflich¬
ten, zumal.idie. Gesuchstellerin nicht vorbestraft ist.
Es, wird demnach Erlass der Strafe beantragt.

Antrag des, Regierungsrates : Erlass.

17. Bieri, Johann, geboren. 1868, Karrer, von
Schangnau, zurzeit in der Strafanstalt iThorberg,
wurde am 10. April 191-2 vom korrektionellen Gericht
von Burgdorf wegen unzüchtiger..Handlungen mit
jungen Leuten zu 18,,Monaten Korrektionshaus, 4
Jahren Ehrverlust und 80 .Fr. 60 Staatskosten
verurteilt. Bieri ist wegen unzüchtiger Handlungen mit
jungen Leuten bereits 3 Mal vorbestraft, zuletzt mit
12 Monaten Korrektionshaus. Im Februar 1912 riahm
er mit dem 7jährigen Knaben S. im Stalle des
Fuhrhalters S. in Burgdorf Zugestandenermassen neuerdings

gravierende unsittliche Handlungen vor.
Desgleichen musste er sich schuldig bekennen, 2 kleine
Mädchen in unzüchtiger Weise berührt zu haben.
Bieri ist ein perverses, gemeingefährliches Individuum,

dem gegenüber eine möglichst .lange
Enthaltungszeit am Platze war. Er stellt nun, das Gesuch
um Erlass eines: Teiles, der Strafe. Angesichts der
Vorstrafen und der Natur der begangenen Delikte,
sowie des Charakters des Petenten kann von .einer
Begnadigung keine, Rede sein. Der Regierungsrat
beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

18. u. 19. Airdldi, Guiseppej geboren 1870, von
Vaglio, Tessin, Schreiner .in Biel, und Arn; Mariej,
geboren 1870, von Buetigen, in "Biel, wurden am
8. Januar 1913 voiri korrektionellen" Richter von Biel
wegen Konkubinates zu je' 3 Tagen Gefängnis und
je 3 Fr. Staatskosten verurteilt. Die beiden* lebten
in Biel in gemeinsamem Haushalte wie Eheleute
zusammen. Sie wurden deshalb verzeigt und' unterzogen

sich dem gerichtlichen Urteile ohne weiteres.
Heute stellen sie das Gesuch um Erlass' der Strafe.
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Sie haben, inzwischen, »ihre Verhältnisse geregelt und
di© Ehe abgeschlossen, Sie/ machen,, namentlich auch
geltend, sie hätten,(bereits vor der gerichtlichen
Untersuchung - Schritte zum Abschlüsse der Ehe getan.
Durch einen Beinbruch, den Airoldi erlitt, sei
alsdann ; die, Erledigung der Formalitäten hinausgeschoben

wordene Letztere Anbringen werden bestätigt
vom den .'Ortsbehörden von Biet, die denn auch das
Gesuch empfehlen,, zumal,sonst nichts Nachteiliges
über ,die Petenten bekannt ist. Die Gerichtskosten
sind (bezahlt, Der Regierungsrat.kann angesichts der
obwaltenden Verhältnisse und vorliegenden Empfehlungen;

das Gesuch ebenfalls befürworten, und beantragt,

den Petenten die Gefängnisstrafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

20. Rittmannj Reuben Georg, geboren 1868> von
London, zurzeit in der 'Strafanstalt Witzwil, wurde
am :>19.' Oktober 1.911 von den Assisen 'des iL
Bezirkes, wegen'Diebstählsversuches nach Abzug von
2 Monaten Untersuchungshaft zu 22iMoiiaten Zuchthaus,

und ; 20 : Jahren Landesverweisung^ sowie zu
318 Frj 10 Staatskosten verurteilt.; Rittmann ist,
professioneller Hochstapler und wegen Taschendiebstahls
vorbestraft. -Im Juni; 191L kam er, nach Bern und
wurde; daselbst bei; der, Ausübung seines Gewerbes
entdeckt und festgenommen1.. Er versuchte nämlich
Samstagseden 1. Juli, 1911 einem Spengler S. auf
dem Bubenbergplatze, inj Bern im Momente,, wo er
sich anschickte, das ; Tram zu,- besteigen, aus der
Busentasche .einen Kalender mit 1650 Frj .in Noten
zu (entwenden. Trotz • des bestehenden Gedränges
wurde S. aufmerksam,-und gewahrte' (die langen Finger

des! Diebes, noch > rechtzeitig.! Er., wahdte sich
unverzüglich an den Polizeiposten, der denn, auch
die Verfolgung des flüchtenden Hochstaplers sofort
aufnahm» und ihn verhaften konnte, Rittmann suchte
sich natürlich » herauszureden, machte indes falsche
Angaben über seine Herkunft und Beschäftigung,
sowie über sein Vorleben und so weiter, sodass an
seiner Schuld kein Zweifel übrig bleiben konnte. Er
musste offenbar auf der Bank beobachtet haben, wie
das Geld • an -

» den ; Meister »des- S und von diesem
an S. selbst ausbezahlt worden- wary- war dann» dem
S, gefolgt, um ihn im günstigen Moment zu berauben.

Rittmann, beziehungsweise dessen Ehefrau^ stellt
nun das Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe.
Der Regierungsrat kann indes einer -, Begnadigung
im Hinblick auf das. Vorleben-.und den Charakter
des Petenten nicht zustimmen. Rittmann ist ein
raffinierter und gefährlicher Dieb,, uhd es verfolgt die
Strafe hier wesentlich -den Zweck, die Gesellschaft
vor ihm sicherzustellen. Es wird demnach Abweisung

des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

'21.' Dondip Giovanni; geboren 4888, von Cerano,
Novarra, Handlangerj zurzeit in! der Strafanstalt
Thorberg,-wurde am 22. August 1912 vom korrektioneilen

Gericht von1 Bern wegen Teilnahme-an einem
Räufhahdel,1 Wirtshausskaüdals - uhd Eigeutums-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

beschädigung nach Abzug von 1 Monat
Untersuchungshaft; zu 12 Monaten Korrektionshaus,, 20
Franken Busse, 15 Jahren Landesverweisung,
solidarisch mit je 2 Mitschuldigen zu 346 Fr. und
86, Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Giovanni Dondi
befand sich mit-andern Italienern am Abend des
24; Juni 1912 in der Wirtschaft T. in Ostermundigen.
Die Italiener benahmen sich lärmend, mussten vom
Wirte zur Ruhe ermahnt und schliesslich aus der
Wirtschaft gewiesen werden. Es ging dies nicht ohne
Skandal ab. Einer- der Skandalmacher zerschlug ein
Bierglas auf dem Tische und warf mit einem, Zünd-
bolzsteine ein Loch in. die Wand. Vor der Wirtschaft
wurde sodann von Giovanni Dondi und dessen Bruder
Pacifico das Haus mit Steinen -und Blumentöpfen
bombardiert und eine Fensterscheibe eingeworfen.
Als nun; der Wirt-iund einige Bürger intervenierten,
kam es zu, einer Rauferei, bei der Giovanni Dondi
ohne Not in ausgiebiger Weise vom Messer Gebrauch
machte. 5 Bürger erhielten Messerstiche, die in 3

Fällen Arbeitsunfähigkeit von über .20 Tagen zur
Folge hatten, in 2 Fällen trat eine Arbeitsunfähigkeit
nicht ein. Ein bleibender Nachteil wurde in keinem
Falle angenommen, obschon einer der Verletzten,
den ein Messerstich in den grossen Nervenstrang
des rechten Oberschenkels getroffen hatte, für
längere- Zeit in' der Gebrauchsfähigk-eit des Beines
behindert war. Giovanni Dondi wurde, wie erwähnt,
zwei andere wurden zu kürzeren Freiheitsstrafen und
ein vierter Italiener zu Busse verurteilt. Ersterer
stellt nun das Gesuch um Erlass eines Teiles der
Strafe. Er beruft sich auf die prekäre Lage- seiner
Angehörigen, ohne dass1 hierüber etwas ermittelt
wäre. In der Strafanstalt hat er zu Klagen nicht An-
lass gegeben; Der Regi-erungsrat hält dafür, es liegen
Gründe für eine Herabsetzung der Strafe, die im
Vergleiche zu der Schwere - der deliktischen
Handlungen

- des Petenten1 keine- hohe genannt werden
darf, nicht vor. Die Polizeidirektion wird seinerzeit
immerhin die Frage erwägen, ob Dondi nicht mit
Rücksicht auf seine-gute Aufführung in der
'Strafanstalt und'derï Umstand, dass er nicht vorbestraft
ist, ein 'Zwölftel der Strafe erlassen werden soll.
Für heute wRd Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

22. Maire geb. Burri, Lina, geboren 1883, von
Mont-Tramelan, Gustavs Ehefrau, in Solothurn, würde
am 20. Juli 1912 vom Polizeirichter voii Bern wegen
böswilliger Nichterfüllung der Unterstützungspflicht

zu 8' Tagen verschärfter Gefangenschaft uhd
18 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Lina Maire wurde
durch Beschluss des Regierungsstatthalters von Bern
vom 4. September 1911 verpflichtet, an die 491 Fr. 05
betragenden Verpflegungskosten ihrer 3 Kinder der
Armenbehörde Bümpliz pro 1910 einen Beitrag von
30 Fr. zu leisten. Ein Rekurs gegen dieses Erkenntnis

wurde vom Regierungsrate abgewiesen. Frau
Maire kehrte sich indes nicht an die behördlichen
Weisungen und- bezahlte nichts, trotzdem sie mehrfach
gemahnt wurde und-zur Bezahlung fähig gewesen wäre.
Schliesslich reichte die Armenbehöirde von Bümpliz
Strafanzeige ein. Vor Gericht versprach Lina Maire,

58*
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die Schuld zu bezahlen und bat um Aufschub des
Verfahrens. Es wurde ihr Frist eingeräumt, aber ohne
Erfolg, sodass zur Verurteilung geschritten werden
musste. Der Richter stellte fest, dass seitens der
Angeschuldigten Böswilligkeit vorlag. Nachdem Lina
Maire im November 1912 mit einem Begnadigungsgesuche

vom Grossen Rat abgewiesen worden ist,
wird sie heute neuerdings vorstellig. Im Gegensatze
zu damals kann sie heute geltend machen, dass sie
nunmehr den ihr aufgelegten Beitrag gänzlich
getilgt hat. Die Gemeindebehörden von Bümpliz
bescheinigen, dass sie hiefür und die ihnen erwachsenen

Kosten gedeckt sind. Sie empfehlen das Gesuch.
Der Regierungsrat kann solches unter diesen
Umständen ebenfalls befürworten. Es dürfte in der Tat
keinen allzu grossen Zweck mehr haben, die Pe-
tentin, die Familienmutter ist, nunmehr noch zur
Verbüssung der Strafe zu verhalten. Es wird demnach
beantragt, der Gesuchstellerin die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

23. Berger, Samuel, geboren 1896, von Oberthal,
Mechanikerlehrling in Bolligen, wurde am 10.
Dezember 1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen die Jagdvorschriften zu
50 Fr. Busse und 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Berger wurde Sonntags, den 24. November 1912 des
Nachmittags auf dem Mannenberg betroffen, wie er
mit einem Flobertgewehre nach Vögeln schoss. Auf
Beschwerde von Spaziergängern wurde er durch die
Polizei zur Anzeige gebracht und musste demnach
wegen Widerhandlung gegen das Verbot der
Sonntagsjagd gebüsst werden. Der Richter sprach das
Minimum der Strafe aus. Heute stellt Berger das
Gesuch um deren Erlass. Berger ist Pflegling der
Gemeinde Bolligen und besitzt keine Mittel, aus
denen er die Busse bezahlen könnte; solche müsste
somit umgewandelt werden. Da Berger sonst einen
guten Ruf besitzt und ihm hinsichtlich seiner
Aufführung gute Zeugnisse ausgestellt werden, wäre es
für sein Fortkommen jedenfalls sehr nachteilig, wenn
er für 10 Tage ins Gefängnis oder in die
Zwangserziehungsanstalt versetzt werden müsste. Diese Strafe
würde übrigens auch nicht im Verhältnisse zu der
Schwere des Deliktes stehen. Das Gesuch wird denn
auch allseitig zur Entsprechung empfohlen. Die
Forstdirektion beantragt, die Busse auf 5 Fr. herabzusetzen;

in Berücksichtigung aller Umstände darf man
noch einen Schritt weiter gehen und die Busse auf
2 Fr. ermässigen. Berger wird wohl in der Lage sein,
sich durch Dienstleistungen diesen Betrag zu
verdienen und ihn zu bezahlen. Der Regierungsrat beantragt,

die Busse auf 2 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion auf 2 Fr.

24. Kehrli, Alfred, geboren 1881, Fabrikarbeiter,
von Utzenstorf, in Bätterkinden, wurde am, 6. März
1913 vom korrektioneilen Richter von Fraubrunnen
wegen groben Unfuges zu 5 Tagen Gefängnis und

10 Fr. Geldbusse verurteilt. Am 25. Januar 1913
war Kehrli mit seiner Ehefrau an einem Spinnet.
Infolge einer Ungehörigkeit, die sich Kehrli zu schulden

kommen liess, ging die Ehefrau bald nach Hause.
Kehrli selbst kam erst gegen Morgen (4 Uhr) in
betrunkenem Zustande heim. Zugestandenermassen
nahm er daselbst das Ordonnanzgewehr, sowie scharfe
Patronen hervor, verfügte sich sodann in den Stall,
nahm die Kuh an die Halfter und führte dieselbe
nach Utzenstorf zu seiner Mutter. Daselbst wurde
ihm das Gewehr abgenommen und die Kuh in den
Stall gestellt. Die Polizei erhielt Kenntnis von dem
Vorfalle und veranlasste Strafanzeige. Der Richter
qualifizierte das Benehmen Kehrlis als groben Unfug
und verfällte ihn zu den angegebenen Strafen. Heute
stellt nun Kehrli das Gesuch um Erlass der
Gefängnisstrafe. Er findet die Strafe zu scharf, zumal er
niemanden bedroht habe. Er beruft sich im weitern
auf seine grosse Familie, die durch den Vollzug
der Strafe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das
Gesuch wird vom Gemeinderate von Bätterkinden
empfohlen. Kehrli müsste durch den Vollzug der
Strafe riskieren, seine Stelle zu verlieren, wodurch
die grosse Familie in die misslichste Lage käme.
Der urteilende Richter selbst kann mit Rücksicht
auf diesen letztern Umstand eine Reduktion der
Strafe auf 1 Tag Gefängnis beipflichten. Petent ist
im Jahr 1903 wegen Misshandlung mit einem gefährlichen

Instrument mit 2 Tagen Gefängnis vorbestraft
und scheint hier und da etwas über den Durst zu
trinken. Abgesehen hiervon genoss er keinen
ungünstigen Leumund. Der Regierungsrat glaubt, es
könne die Strafe ohne Bedenken auf das Minimum
herabgesetzt werden. Petent wird alsdann in der
Lage sein, sie abzusitzen, ohne dass die Familie
dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Es wird demnach

beantragt, die Strafe auf 1 Tag Gefängnis zu
ermässigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Gefäng¬
nisstrafe auf 1 Tag.

25. Aebersold, Gottfried, geboren 1880, von Nie-
derhünigen, Gipser und Maler, zurzeit Irrenwärter,
in Münsingen, wurde am 7. November 1912 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegen betrügerischen

und leichtsinnigen Konkurses und
widerrechtlicher Begünstigung eines Gläubigers zu 2
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft und solidarisch mit einem Mitschuldigen
zu 111 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Aebersold und
ein gewisser M. W., die beide in Bern als Maler-
gehülfen tätig gewesen waren, vereinigten sich im
Frühjahr 1910 zu einer einfachen Gesellschaft, um
in Bümpliz ein Gipser- und Malergeschäft zu betreiben.

Trotzdem sie mittellos und sogar nicht ohne
Schulden waren, gingen sie ziemlich grossartig ins
Zeug; sie erwarben durch Vermittlung des Agenten
S. ein Wohnhaus und ein Scheuerlein auf Abbruch
zum Preise von 22,000 Fr. und erbauten eine Werkstatt.

Ferner kauften sie vom gleichen S. ein Stück
Land als Spekulationsobjekt zum Preise von 45,000,
Franken. Aber auch für das Geschäft selbst gingen
sie grosse Verbindlichkeiten ein. Für ihre Schulden
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stellten sie Wechsel aus. Schon im November 1910
gerieten sie dann in Betreibung. Um die Katastrophe
hinauszuschieben, verkauften sie Waren und Werkzeuge

zu Schleuderpreisen und überliessen solche
unter dem Werte an Gläubiger. Desgleichen wurden
die Liegenschaften veräussert. Trotzdem mussten sie
bereits am 22. Dezember 1910 den Konkurs
anrufen. Der Erlös des Gesellschaftsvermögens belief
sich auf bloss 400 Fr., während die Gesellschaftsschulden

13,000 Fr. und die Privatschulden 800 Fr.
betrugen. Die Gläubiger sahen sich veranlasst, wegen
der eingangs genannten Delikte Strafklage zu
erheben und das Gericht gelangte auch zu einer
Verurteilung. M. W. war bedeutend schwerer belastet als
Aebersold, der ziemlich geschäftsunerfahren und von
jenem beeinflusst war. Beide mochten zudem dem
gewissenlosen Agenten S. ins Garn gegangen sein.
Immerhin mussten auch sie sich über die Strafbarkeit
ihres Verhaltens Rechenschaft geben. Aebersold stellt
nun das Gesuch um Erlass der Strafe. Er beruft sich
auf seinen frühern guten Leumund, seine
Geschäftsunkenntnis, der er ein gut Teil seines Fiaskos
zuschreibt und den Umstand, dass es ihm gelungen sei,
sich eine neue Lebensstellung als Irrenwärter zu
schaffen, die er aber durch den Vollzug der Strafe
verlieren müsste. Der Gemeinderat von Münsingen
und der Direktor der Anstalt stellen ihm hinsichtlich
Aufführung und Fähigkeiten in seiner Stellung das
beste Zeugnis aus. Letztere müsste er allerdings im
Falle des Vollzuges der Strafe quittieren. Der
Regierungsstatthalter von Bern empfiehlt das Gesuch ebenfalls

zur Berücksichtigung, hält indes dafür, die Strafe
sollte in eine Geldbusse umgewandelt werden. Der
Regierungsrat ist ebenfalls der Meinung, es dürfte das
Gesuch mit Rücksicht auf das Vorleben des Petenten
und namentlich die Tatsache, dass er sich seit mehr
als 2 Jahren seit Begehung der Strafhandlungen in
seiner neuen Lebensstellung bewährt und einwandfrei

gehalten hat, empfohlen werden. Er beantragt,
dem Petenten die Strafe gänzlich zu erlassen.
Dagegen soll er zur Bezahlung der Staatskosten
verhalten werden.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

26. Avanzi, Wilhelm, geboren 1868, von Cisola,
Italien, Mineur und Landarbeiter, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 7. Juni 1910 von den
Assisen des III. Bezirkes wegen qualifizierten
Diebstahls zu 15 Monaten Zuchthaus, 20 Jahren
Kantonsverweisung und 433 Fr. 60 Staatskosten verurteilt.
In der Nacht vom 22./23. Januar 1903 wurde im
Postbureau von Wangen a. A. eingebrochen und daraus

ein Betrag von 404 Fr. 40 gestohlen. Der
Einbruch wurde in der Weise bewerkstelligt, dass der
Rolladen zum Bureaufenster aufgesprengt, die
Fensterscheiben eingedrückt und sodann auch der im
Bureau stehende eiserne Kassenschrank, sowie die
Schalterkasse aufgebrochen wurden. Der Einbruch
war von einer Bande von 4 Italienern verübt worden,
die von Oberitalien aus einen Raubzug durch die
Schweiz unternommen und bereits im Kanton Thur-
gau und im Kanton Solothurn gleiche Verbrechen
begangen hatten. Es gelang damals 3 Mitglieder der

Bande zu verhaften; sie wurden sämtliche am 4.
März 1904 von den Assisen des III. Bezirkes zu 15
Monaten Zuchthaus verurteilt. Der vierte Mittäter,
Avanzi, hatte sich flüchten können und wurde erst
nach Jahren in der Ostschweiz verhaftet und
nachträglich zur Verantwortung gezogen. Ihn traf
dieselbe Strafe wie seine Mitschuldigen. Die Assisenkammer

zog dabei ausdrücklich in Betracht, dass
Avanzi bereits in andern Kantonen Strafen erlitten
hatte und einer unverhältnismässig grossen
Freiheitsberaubung durch etwelche Ermässigung der im Kanton

Bern auszusprechenden Strafe vorgebeugt werden
musste. Andererseits fiel in Betracht, dass es sich
um einen gravierenden Tatbestand handelte und
Avanzi sich als gemeingefährliches Individuum
charakterisierte. Heute stellt Avanzi, der seine Strafe
am 18. Mai 1912 angetreten hat, das Gesuch um
Erlass eines Teiles derselben. Seine Aufführung in
der Strafanstalt war keine ganz einwandfreie, indem
er wegen Streitigkeiten mit einem Mitsträfling mit
Arrest belegt werden musste. Aber auch im übrigen
sind Gründe für eine Begnadigung nicht vorhanden.
Avanzi ist ein ziemlich gefährlicher Einbrecher und
es erscheint als geboten, im Interesse der Gesellschaft,

die Strafe konsequent durchzuführen. Der
Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

27. u. 28. Wandfluh, Rudolf, geboren 1884, und
Wandfluh, David, geboren 1889, beide Landwirte,
von und in Kandergrund, wurden am 26. Dezember
1912 von der I. Strafkammer des Obergerichts wegen
Widersetzlichkeit gegen Polizeibedienstete und
Wirtschaftsskandals verurteilt, Rudolf Wandfluh zu
10 Tagen Gefängnis und 40 Fr. Busse, David Wandfluh

zu 8 Tagen Gefängnis und 40 Fr. Busse und
beide solidarisch zu 25 Fr. Staatskosten. Am Abend
des 23. Mai 1912 befanden sich die Brüder Wandfluh

in der Wirtschaft S. in Frutigen. Daselbst war
auch Metzger R. anwesend. Wegen einer angeblichen
oder wirklichen Schuld des letztern an die Erbschaft
des Vater Wandfluh kam es zwischen den dreien
zu Anzüglichkeiten und bald auch zu Tätlichkeiten.
Die beiden Wandfluh suchten ostentativ eine Rauferei
heraufzubeschwören. David versetzte R. zuerst eine
Ohrfeige, worauf ihm dieser ein Bierglas an den
Kopf warf. Drei gleichzeitig anwesende Landjäger
legten sich sofort ins Mittel, suchten den Streit zu
schlichten und ermahnten zur Ruhe. Sie ersuchten
R. an ihren Tisch zu kommen, was geschah. Trotzdem

sich R. dort ganz ruhig verhielt, griffen ihn
die Wandfluh neuerdings an und traktierten ihn mit
Faustschlägen. Die Landjäger schritten nochmals ein.
Als sich R. indes etwas nachher erhob, um an einen
andern Tisch zu gehen, erhielt er von David Wandfluh

von hinten einen Stockschlag über den Kopf. Diese
Auftritte verursachten alle einen ganz erheblichen
Lärm und Skandal, sodass sich schliesslich, da alle
ihre Ermahnungen und auch diejenigen des Wirtes
nichts fruchteten, die Polizeiorgane genötigt sahen,
den Szenen ein Ende zu machen. Die beiden Wandfluh

wurden veranlasst, die Wirtschaft zu verlassen.
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Anstatt Rühe zu geben, fingen sie nun vor der
Wirtschaft mit den Landjägern, die sie hinausbegleiteten,
Streit an und erlaubten sich neuerliche Tätlichkeiten.
Es wurde ihnen niih eröffnet, dass sie verhaftet seien
und in Arrest verbracht werden sollten. Daraufhin
widersetzten sich beide auf ' das Aeusserste und
schlugen mit Stöcken und Füssen wütend um sich.
Eiher der Landjäger wurde von Rudolf Wandfluh
in den Zeigefinger der linken Hand gebissen und
auch am Mittelfinger dei rechten Hand verletzt.
Endlich gelang es doch, sie in Haft zu setzen. Vor
Gericht gaben sie den Sachverhalt zu. Rudolf Wandfluh

setzte sich mit dem verletzten Landjäger
hinsichtlich der Verletzung, die keine Arbeitsunfähigkeit
zur Folge gehabt hatte, gütlich auseinander. Der
erstinstanzliche Richter taxierte die Skandalszenen
und die Widersetzlichkeit als geringfügige und
verurteilte beide Angeschuldigte lediglich zu Bussen von
10 Fr. Die Staatsanwaltschaft und mit ihr die I.
Strafkammer konnten sich dieser Auffassung aber nicht
anschliéssen. Nach den oberinstanzlichen Motiven
qualifizierten sich sowohl die Skandalszenen, wie
die begangene Widersetzlichkeit" als ziemlich
gravierende Vorfälle, die eine entsprechende Ahndung
erheischten. Das Gericht sah sich auch nicht
veranlasst, den bedingten Straferlass auszusprechen.
Beide Verurteilte stellen nun das Gesuch um'Erlass
der Gefängnisstrafe. Sie finden die Strafe zu hart,
machen geltend, die 3 Landjäger hätten den Ausgang
der Sache verschuldet; sie hätten sich nicht in die
private Streitsache mischen sollen, R. habe sie
provoziert, um alsdann einem ehrlichen Kampf in feiger
Weise auszuweichen und so weiter. Sie verweisen
ferner auf ihre bisherige Unbescholtenheit: Das
Gesuch wird' vom Gemeinderat von Kandergrund
unterstützt. Auch der Regierungsstatthalter empfiehlt
es. Die' Staatskosten seien bezahlt. Der Regierungsrat
gelangt nicht' zu einer Befürwortung des Gesuches.
Die heutigen Behauptungen - der Petenten sind nicht
gerade sehr einnehmend für dieselben.: Sie bekunden
eine merkwürdige Auffassung über die Obliegenheiten

und Pflichten der Polizei,: der es nicht zukommen

sollte,''flagrante Skandalmacher und Raufbolde
zur Ordnung zu weisen. Die Polizei hat jedenfalls
im vorliegenden Falle nicht etwa zu früh eingegriffen,
sondern gegenteils eine ausserordentliche Langmut
an eleu Tag gelegt. Es liegt durchaus im Interesse
der öffentlichen Ordnung, wenn derartige unwürdige
Szenen, wie sie die beiden Petenten verursacht haben,
mit allem Nachdrücke geahndet werden. Allzu grosse
Nachsicht in solchen Fällen müsste das Ansehen
und die Autorität der öffentlichen Gewalt geradezu
untergraben. Der Regierungsrat kann deshalb das
Gesuch nicht empfehlen, sondern beantragt, es
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates Abweisung.

29. Hänni geb. Zehnder, Marie,' des Johannes
Ehefrau, geboren : 1880, 1 Buchhalterin, von Köniz,
wurde am 27. Jahuar '1913' von 1 den Assisen des
II. Bezirkes^ wegen Betruges und Diebstahls nach
Abzug von 2 Monaten Untersuchungshaft zu 2
Monaten' Kdrrektiön3haus, umgewandelt in 30 Tage Ein¬

zelhaft, allein zu 187 Fr. Staatskosten und solidarisch
mit einer Mitschuldigen zu WeiterU'187 'Fr. Staatskosten

verurteilt. Frau Hänni War seit 1902 ununterbrochen

im Restaurant K. als Buchhalterin angestellt.
Schon im Laufe des Jahres 1906 müsste der'Wirt'die
Entdeckung machen, dass Frau Hänni': Gelder
Veruntreute. Es handelte sich um kleinere Beträge von
zusammen 60 Fr., welche die Buchhalterin, anstatt
sie in der Tageskasse zu buchen, für sich verwendete.

Auf das reumütige Verhalten der Hährii' übte
der Wirt Nachsicht und behielt sie sogar im'-Dienste.
Im Laufe des Jahres 1912 begann Frau llänni neuerdings

sich in unrechtmässiger Weise Gelder anzueignen
und Zwar in der Weise, däsS sie von einer Kellnerin an
das Büffet abgelieferte Bons beseitigte Und die
betreffenden Beträge, um die die Kasse verkürzt Wurde, mit
der Kellnerin teilte. Der Wirt1 schöpfte schliesslich,
durch das ungünstige R eckiiungäergebnis aufmerksam
gemacht, Verdacht, prüfte unter polizeilicher
Kontrolle den KassCnVerkehr und die Buchführung nach
und gelangte' auf diese' Weise den Manipulationen
der Hänni und ihrer "Mitwisserin' auf die Spur.
Beide wurden in Haft genommen und müssten
den Sachverhalt zugeben. Sie gaben zu, sich
zwischen 400—500 Franken unrechtmässiger Weise
angeeignet zu haben. Die Beträge hatten sie "Ungefähr
zu Hälften verteilt. Eine Nachprüfung "ihrer Depo-
sitiönen hinsichtlich der1 Höhe der Veruntreuten
Beträge war ; nicht möglich, sondern es müsste1
diesbezüglich auf ihre'Angaben abgestellt werden'.
Anlässlich der bei Frau Hänni vorgenommenen
Haussuchung kamen überdies eine Reihe von Gegenständen

zum Vorscheine, die dem1 Dienstherrn entwendet
wordeh waren, so zwei Gabeln, 4 Löffel, ein'Tischmesser.

Frau Hänni musste auch den Diebstahl an
diesen Sachen zugeben; ferner musste sie1 zugeben,
auch Likör (1 Flasche Enzian Und 1 Flasche" Cognac),
sowie Zigarren, ein Zigarrenkistchen und leere
Flaschen entwendet zu haben. Vor der Beurteilung der
Strafsache schloSS" Fraü Hänni mit'denV Wirte einen
Vergleich ab, wonach letzterer Sich als abgefunden
erklärte und die Strafanzeige soweit an ihm ' zurückzog.

Frau Hänni wurde daraufhin von den Geschwor-
nen von der Anschuldigung auf Fälschung von
Privaturkunden (falscher Buchführung) und Unterschlagung

liberiert und bloss des Betruges und
Diebstahls schuldig erklärt. Frau Hänni ist nicht
vorbestraft. Das Gericht gelangte indes nicht dazu, ihr
den bedingten Straferlass zuzubilligen. Heute stellt
sie nüii das Gesuch um Erlass der Strafe auf dem
Begnadigungswege. Sie beruft sich'auf'ihre
Familienverhältnisse und" findet' es anverständlich, dass ihr
das Gericht den bedingten Straferlass nicht
zugebilligt habe. Ddr Gemeinderat' Von Köniz empfiehlt
das Gesuch; dagegen spricht sich der Regierungsstatthalter

"für" dessen Abweisung aus. •'In der Tat
dürfte sich Petentin sehr wohl s bei ' dem • 'ausgefällten
Urteile beruhigen. Die Geschwornen haben hinsichtlich

der-' Qualifikation • des : gegenüber1 ihrem Dienst-
herrn begangenen schweren1' VertrauensmissbrauChes
eine ausserordentlich' milde Auffassung' an den Tag
gelegt. Alle Umstände des "Falles sind1 derart •

gravierende, dass- es "nichts -'weniges- denn als
unverständlich erscheint; ' wenn das Gericht gefunden 'hat,
eine einigermassen empfindliche Bestrafung > der-
Delinquentin sei am Plätze. Der-'Regierungsrat teilt
diese Auffassung durchaus, zumaL keinerlei neue
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Tatsachen heute vorliegen, die dem Gerichte nicht
sehr wohl bekannt gewesen wären. Petentin hat ihre
Delikte nicht etwa aus Not oder aus andern Ver
umständungen heraus, die ihre Handlungsweise in einem
milderen Lichte erscheinen liessen, begangen, indem
sie einen schönen Lohn bezog und ihr Ehemann
sogar vermöglich war. Sie hat durch ihre wiederholten

und fortgesetzten Straftaten gegenteils
bewiesen, dass sie ausgesprochenen deliktischen
Neigungen unterliegt, die einer gebührenden Repression
bedürfen. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

30. Wirth, Adolf Felix, geboren 1875, Schneider
und Photographengehülfe, von Seeberg, wohnhaft
gewesen in Bern, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,
wurde am 20. Juli 1911 von den Assisen des II. Ge-
schwornenbezirkes wegen Fälschung einer
Privaturkunde und Diebstahls zu 4 Jahren Zuchthaus und
657 Fr. 55 Staatskosten verurteilt. Wirth teilte seit
dem 16. Februar 1911 das Zimmer mit dem
Schuhmacher S. J. an der Junkerngasse in Bern. Am 16.
März gleichen Jahres öffnete er in Abwesenheit des
J. dessen Koffer und stahl daraus eine Schachtel mit
90 Fr. Bargeld, sowie einen Einlageschein des J.
auf die Kantonalbank Bern. Gleichen Tages erhob
er mittelst dieses Scheines das Guthaben des J. mit
2207 Fr., indem er der Bank unter dem falschen Namen
des J. und unter falschem Datum quittierte. Mit dem
erbeuteten Gelde machte er sich davon, unternahm
von Zürich aus verschiedene Automobilfahrten in
der Ostschweiz herum und verprasste das Ersparnis
seines Zimmerkollegen mit Dirnen und anderem
Gesindel. Nach einigen Tagen hatte er das ganze Geld
restlos verbraucht. Trotz erdrückender Schuldbeweise
leugnete er jede Schuld und suchte sich durch ein
Lügengewebe herauszureden» Wirth ist bereits im
Jahr 1890 wegen Diebstahls zu 1 Jahr Besserungsanstalt

verurteilt worden. Er ist ferner wegen
Nichtbezahlung der Militärsteuer im Jahr 1904 mit 1 Tag
Gefängnis, sowie wegen Skandals und Tätlichkeiten
mit Bussen vorbestraft und genoss als arbeitsscheues,
liederliches Individuum einen schlechten Leumund.
Sein Vorleben und die Umstände der Tat, sowie
sein nachmaliges Verhalten erheischten ohne
weiteres eine strenge Bestrafung. Das Gericht führt in
den Urteilsmotiven denn auch aus, dass es im
öffentlichen Interesse geboten erscheine, die Gesellschaft

auf längere Zeit vor Wirth sicherzustellen.
Im vorliegenden Begnadigungsgesuche beruft er sich
im wesentlichen auf seinen Gesundheitszustand. In
der Strafanstalt hat er sich keineswegs zur Zufriedenheit

der Direktion aufgeführt. Richtig ist, dass er
bereits mit Tuberkulose beider Lungen und einem
Herzklappenfehler behaftet die Anstalt betreten hat
und bisher zumeist in der Krankenabteilung verpflegt
worden ist. Auf seinen Gesundheitszustand wird
soweit immer möglich Rücksicht genommen. Wie der
Regierungsrat indes bereits anlässlich der Behandlung

des ersten Begnadigungsgesuches des Wirth im
September 1912 ausgeführt hat, kann von einer
Begnadigung des Petenten angesichts seines Vorlebens

und Charakters nicht die Rede sein. Es wird denn
auch heute neuerdings beantragt, das gestellte Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

31. Rossé, Viktor Josef, geboren 1893, Landwirt
von und in Courroux, wurde am 26. Dezember 1912
und am 29. Januar 1913 vom korrektioneilen Richter

von Delsberg wegen Wirtshausverbotsübertretung
zu 1 und 2 Tagen Gefängnis und zu insgesamt

11 Fr. Staatskosten verurteilt. Das Wirtshausverbot
war wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von
Delsberg über ihn verhängt worden. Rossé wurde
am 10. November und 22. Dezember 1912 durch
die Polizei in der Wirtschaft betroffen und musste
denn auch die wegen Wirtshausverbot gegen ihn
eingereichten Strafanzeigen ohne weiteres anerkennen.

Im vorliegenden Strafnachlassgesuche wird
geltend gemacht, die rückständigen Steuern samt Kosten,
sowie auch die ergangenen Staatskosten seien bezahlt.
Nach den vorliegenden Bescheinigungen stimmt dies
mit den Tatsachen überein. Das Gesuch wird vom
Gemeinderat von Courroux empfohlen. Rossé geniesst
sonst einen guten Leumund und ist nicht vorbestraft.

Mit Rücksicht hierauf und die vorliegenden
Berichte und Empfehlungen kann der Regierungsrat das
Gesuch ebenfalls befürworten und beantragt dem
Petenten die Strafen zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

32. Farine, Marius Auguste, geboren 1886, von
und zu Courroux, Werkstättenarbeiter, wurde am
9. Oktober 1912 vom korrektioneilen Richter von
Delsberg wegen Wirtshausverbotsübertretung zu
1 Tag Gefängnis und 4 Fr. Staatskosten verurteilt.
Das Wirtshausverbot war wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern am 24. Januar 1912 über ihn
verhängt worden. Farine wurde am 22. September
gleichen Jahres durch die Polizei in der Wirtschaft
betroffen und musste sich denn auch der Strafanzeige
ohne weiteres unterziehen. Er hat nun die
rückständigen Steuern und auch die ergangenen Gerichtskosten

bezahlt und stellt gestützt hierauf das Gesuch
um Erlass der Strafe. Das Gesuch wird vom Ge-
méinderate von Courroux empfohlen. Farine geniesst
sonst einen guten Leumund und ist nicht vorbestraft.

Der Regierungsrat kann das Gesuch
befürworten und beantragt Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

33. Morosi, Stella, geborene Cinti, Wilhelms
Ehefrau, geboren 1882, von Marciano, in Moutier, wurde
am 23,. Mai 1912 vom Polizeirichter von Moutier
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr und

Beilagen sum Tagblatt des Grossen Bates. 1913. 59
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17 Fr, 75 Staatskosten verurteilt. Stella Morosi führte
in Moutier eine Pension, in der hauptsächlich
Italiener verkehrten, Sie war nicht befugt, ausserhalb
den Mahlzeiten geistige Getränke an die Kostnehmer
abzugeben. Es wurde indes geklagt, dass dies doch
vorkomme. Am Nachmittage des 3. Mai 1912
konstatierte Landjäger J. in Mortier selbst einen solchen
Fall. Als er sich nämlich in dienstlicher Angelegenheit

in die Pension Morosi verfügte, sassen 2 Italiener
beim Kartenspiel und konsumierten Flaschenbier. Die
Pensionshalterin, zur Rede gestellt, gab nun zu, dass
die beiden einen Liter Bier bestellt und bezahlt
hatten; einen zweiten wollte sie ihnen geschenkt
haben. Es wurde Strafanzeige veranlasst. Vor Gericht
bestritt die Angeschuldigte, dem Landjäger das
erwähnte Zugeständnis gemacht zu haben. Sie behauptete,

sie halte ihre Kostnehmer nur zur Bezahlung
der Getränke an, die sie zu den Mahlzeiten bestellten.
Es konnte indes festgestellt werden, dass sie auch
über die Gasse Bier abgegeben hatte. Eine
Verurteilung musste demnach erfolgen. Frau Morosi stellt
nun das Gesuch um Erlass der Busse. Es wird
geltend gemacht, sie habe in Unkenntnis des Gesetzes
gefehlt. Im weitern wird namentlich auf die
finanziellen und Familienverhältnisse Bezug genommen.
Das Gesuch kann vom Regierungsstatthalter und
auch von der Direktion des Innern nicht empfohlen
werden. Es liegen in der Tat genügende
Begnadigungsgründe nicht vor. Frau Morosi kann sich heute
nicht darauf berufen, sie habe in Gesetzesunkenntnis
gehandelt, nachdem sie sich vor dem Richter
hartnäckig bemühte, die Verfehlungen abzuleugnen. Der
Richter hat das Minimum der Busse ausgesprochen
und es ist solche nicht so hoch, dass sie als unerf-
schwinglich bezeichnet werden müsste. Im weitern
erscheint es als durchaus angebracht, wenn die
patentierten Wirtschaften gegenüber den Winkelwirtschaften

in ihren Rechten geschützt werden. Der
Regierungsrat beantragt demnach, das vorliegende Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

34. Favre, Albert August, geboren 1882, von
Chézard, Neuenburg, Remonteur, in Biel, wurde am
31. Januar und am 11. April 1913 vom korrektionel-
len Richter von Biel wegen Wirtshausverbotsübertretung

zu 10 und 4 Tagen Gefängnis, sowie zu
3 Fr. 50 und 2 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Favre
war wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern der
Gemeinde Biel pro 1909—1910 zu Wirtshausverbot
verurteilt worden. Zugestandenermassen übertrat er
das Verbot zu Beginn des Jahres 1913 mehrmals.
Es zog ihm dies die erwähnten Strafen zu. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass der Strafe. Die
Gemeinde Biel erklärt, für die Steuern Deckung erhalten
zu haben. Auch die Staatskosten sind bezahlt. Das
Gesuch ist allseitig empfohlen. Mit Rücksicht hierauf
kann der Regierungsrat dem Erlasse der Strafe
beipflichten.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

35. Lienhard, August, geboren 1885, von Zofingen,

Schriftsetzer, in Bern, wurde am 3. Dezember
1912 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Gesetz über die Hundetaxe
zu 40 Fr. Busse und 5 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.

Lienhard erbte im Monat August 1912 von
seiner Mutter einen Hund, für den die Taxe pro
1912 noch nicht bezahlt war. Der neue Besitzer
wurde aufgefordert, die Taxe zu bezahlen, und es
wurde ihm die Frist zur Bezahlung bis zum 15.
Oktober 1912 erstreckt. Lienhard bezahlte indes erst
am 18. Oktober 1912. Mittlerweile war bereits
Strafanzeige gegen "ihn eingereicht worden. Da der
Angezeigte sich der ihm von der Gemeindepolizei
eröffneten Ordnungsbusse nicht unterziehen wollte,
gelangte die Angelegenheit zur gerichtlichen Erledigung.
Lienhard wurde denn auch zu der gesetzlichen Busse
im doppelten Betrage der schuldigen Taxe verurteilt.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass der Busse.
Er beruft sich im wesentlichen darauf, dass die
Taxe nur mit ganz geringer Verspätung bezahlt worden

sei. Im weitern macht er Krankheit geltend.
Diesbezüglich liegen keinerlei Bescheinigungen vor. Die
städtische Polizeidirektion kann ordnungshalber einem
gänzlichen Erlasse der Busse nicht beipflichten. Auch
der Regierungsstatthälter beantragt lediglich eine
Reduktion auf die Hälfte. Es liegen in der Tat Gründe
für einen gänzlichen Erlass nicht vor. Dagegen kann
der Regierungsrat dem Antrage des Regierungsstatthalters

mit Rücksicht auf den Umstand, dass Lienhard

die Taxe bezahlt und sich auch bemüht hat,
die Staatskosten zu tilgen, beipflichten.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte der
Busse.

36. u. 37. Vautravers, Rudplf, geboren 1875,
Polier, von Rom, im Stöckacker, und Steiner, Gottlieb,

geboren 1867, von Walterswil, Grubenarbeiter,
in Bethlehem, wurden am 26. Februar 1913 vom
Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu je 50 Fr. Busse, 20
Franken Patentgebühr und solidarisch zu 32 Fr.
Staatskosten verurteilt. Die beiden waren in der
Kiesgrube in Bethlehem des Unternehmers K. in
Bern tätig. Wie durch die Strafuntersuchung
dargetan wurde, bezogen sie unter gemeinschaftlicher

Haftung von der Brauerei W. Flaschenbier
zum Preise von 27 Rp., das sie alsdann zu 30 Rp.
an die Grubenarbeiter, Fuhrleute, die in der Grube
verkehrten, und auch an beliebige Drittpersonen in
Quantitäten von unter 2 Li.tern weiterverkauften. Sie
befanden sich dabei, weder im Besitze eines
Kleinverkaufspatentes, noch hatten site sich für den
Grosshandel angemeldet. Zu ihrer Entlastung machten sie
geltend, dass sie mit dem Handel keinen wesentlichen

Gewinn beabsichtigt oder erzielt hätten. Der
Einwand genügte indes keineswegs, um sie von Strafe
zu befreien. Der Richter billigte ihnen das
Strafminimum zu. Beide stellen nun das Gesuch um
Erlass der Busse unjd Patentgebühr. Sie machen
geltend, sie hätten von der Strafbarkeit ihrer
Handlungsweise keine Kenntnis gehabt. Im weitern
berufen sie sich auf ihre bescheidenen Verhältnisse
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unci ihren guten Leumund. Das Gesuch kann weder
vom Gemeinderat von Bümpliz, noch vom
Regierungsstatthalter empfohlen werden. Auch die Direktion

des Innern spricht sich gegen einen Straferlass
aus. Von einem Erlasse der Patentgebühren auf dem
Begnadigungswege kann schon aus dem Grunde nicht
die Rede sein, weil sie sich nicht als Strafen,
sondern als rein fiskalische Leistungen darstellen. Aber
auch eine Reduktion der minimalen Busse ist nicht
am Platze. Der durch Poliere und Arbeiter auf
Arbeitsplätzen betriebene Bierhandel ist ein Unfug, der
im Interesse der Volkswohlfahrt nachdrücklich
bekämpft werden muss. Der Regierungsrat beantragt,
das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

38. Gilgen, Jakob, geboren 1858, von Rüeggis-
berg, Handlanger, in der Neubrück zu Bremgarten1,
wurde am 17. Dezember 1912 und 21. Januar 1913
vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen das Primarschulgesetz zu 12 und 24 Fr.
Busse und 4 F:r. Staatskosten verurteilt. Das Kind
Marie Gilgen fehlte die Schule von Bremgarten in
der Zeit vom 19. August bis 22. Nlove|mber 1912
gänzlich und unentschuldigt. Es war nämlich, trotzdem

es noch im letzten Jahre schulpflichtig war, in
eine Stelle nach Lucens plaziert worden. Gilgen
musste sich den ihm eröffneten Bussen ohne weiteres
unterziehen. Heute stellt er nun unter Berufung auf
seine Familienlast und seine bescheidenen Verhältnisse,

die ihm nicht gestatteten, die Bussen zu
beizählen, das Gesuch um deren Erlass. Der Gemeinderat

von Bremgarten bescheinigt, dass sich Petent in
misslichen finanziellen Verhältnissen befindet und
empfiehlt das Gesuch. Die Direktion des Unterrichtswesen

in Uebereinstimmung mit dem Regierungs«
Statthalter von Bern spricht sich angesichts der
ärmlichen Verhältnisse des Gilgen für eine Reduktion
der Busse aus. Der Konsequenzen halber kann indes
von einem gänzlichen Nachlasse nicht die Rede sein.
Gilgen ist auf die Folgen seines Verhaltens zur Ge.-

nüge aufmerksam gemacht worden. Die Jugend hat
ein Anrecht auf den Genuss einer minimalen Bildung,
in dem sie durch die Eltern keinesfalls beeinträchtigt

werden soll. Allzugrosse Nachsicht in derartigen
Fällen müsste die Bekämpfung des Schulunfleisses
lahmlegen. Der Regierungsrat beantragt, die Bussen
auf 10 Fr. insgesamt zu ermässigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion auf 10 Fr.

39. Schmidlin, Josephl, Taglöhner, von Trub, in
Delsberg, wurde am 29. Januar 1913 vom Polizeirichter

von Delsberg wegen Widerhandlung gegen
das Primarschulgesetz zu 12 und 24 Fr. Busse
und 4 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Das Mädchen
IL Z., ein Kind erster Ehe der Frau Schmidlin, fehlte
die Primarschule von Delsberg in den Monaten
November und Dezember 1912 gänzlich und unentschuldigt.

Die Mutter hatte es nämlich in den Kanton
Basel-Land plaziert, wo es alterhalber die Schule
nicht mehr besuchen konnte. Der Stiefvater Schmidlin

unterzog sich den ihm eröffneten Bussen ohne

weiteres. Heute stellt nun die Ehefrau das Gesut
um deren Erlass. Sie beruft sich auf ihre grosse
Familie und die bescheidenen Verdienstverhältnisse
des Ehemannes, die eine Bezahlung der Bussen nicht
gestatteten. Diese Angaben werden durch Zeugnis
des Gemeinderates von Delsberg als richtig bestätigt.
Petentin macht im weitern geltend, das Kind R.
habe am 9. Januar 1913 das Elternhaus heimlich
verlassen, .ohne dass es seither gelungen wäre, es
wieder aufzufinden. Die Direktion des Unterrichtswesens

widersetzt sich mit Rücksicht auf die
ärmlichen Verhältnisse der Familie Schmidlin einer
Reduktion der Busse nicht. Der Regierungsrat hält
ebenfalls dafür, es könne eine solche gewährt werden.
Immerhin kann ein gänzlicher Erlass nicht
platzgreifen, um die Bekämpfung des Schulunfleisses nicht
allzusehr zu beeinträchtigen. Es wird beantragt, die
Bussen auf 10 Fr. insgesamt herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen
auf 10 Fr.

40. u. 41. Oser, Fridolin, geboren 1882, und Oser,
Konstantin, geboren 1874, beide Maurer, von und
in Nenzlingen, wurden am 13. März 1913 vom
korrektioneilen Richter von Laufen wegen Störung von
Wahlvérsammlungen zu je 2 Tagen Gefängnis,
bedingt erlassen, zur Einstellung im Aktivbürgerreeht
auf die Dauer von 6 Monaten und zu je 21 Fr. 40
Staatskosten unter solidarischer Haftbarkeit verurteilt.
Am 22. Dezember 1912 war in 'der Gemeinde
Nenzlingen Gemeindeversammlung. Zur Behandlung
gelangte unter anderem die Vergebung einer Wegbaute,
für die auch Konstantin Oser eingegeben hatte. Während

der Behandlung des Traktandums mussten die
Brüder Oser den Austritt nehmen. Während sie vor
dem Gemeindelokal warteten, kam der Fabrikarbeiter
C. daher, um sich ebenfalls in die Versammlung zu
begeben. Die Gebrüder Oser, die vermuteten, er
möchte nicht zu ihren Gunsten stimmen, fuhren ihn
grob an, sagten ihm, er habe 'da nichts zu suchen
und wussten ihn dermassen einzuschüchtern, dass
er wirklich umkehrte und die Absicht, an der
Gemeindeversammlung teilzunehmen, aufgab. C. liess
sich umsoeher abschrecken, als er nicht von
Nenzlingen gebürtig war und sich daher vor Verfolgungen
fürchtete. Der Vorfall gelangte zur Anzeige, und es
mussten die Brüder Oser nach anfänglichem Leugnen
schliesslich die Tatsachen zugeben. Heute stellen sie
das Gesuch um Aufhebung der Einstellung im
Aktivbürgerrecht. Sie berufen sich auf ihren guten
Leumund, machen geltend, sie hätten es mit ihren
bürgerlichen Pflichten immer ernst genommen ; der Staat
selbst hätte ein grosses Interesse daran, die Bürger,
in diesem Pflichtbewusstsein eher zu fördern, als
hintanzuhalten. Den C. hätten sie an seinem Stimmrecht

nicht ernstlich hindern wollen. Die groben
Ausdrücke, die sie gebraucht, seien in Nenzlingen landesüblich

und so weiter. Das Gesuch wird von einer
Anzahl von Gemeindebürgern von Nenzlingen
unterstützt. Der Regierungsrat hält dafür, Petenten hätten
sich sehr wohl bei dem Urteile, wie es vorliegt,,
beruhigen dürfen. Der Richter hat grosse Milde walten

lassen. Die heutigen Ausführungen der Gesuchsteller

über die Pflichten des Bürgers und die Pflichten
des Staates passen auf den vorliegenden Fall wirk-
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lieh wie die Faust aufs Auge. Der Regierüngsrat ist
der Meinung, die Dauer der ausgesprochenen
Einstellung im Aktivbürgerrecht dürfe als eine minimale
bezeichnet werden und es bestehe durchaus kein
Grund, sie aufzuheben. Er beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antïag des Regierungsrates : Abweisung.

42. Krieger, Josef, geboren 1883, Bautechniker,
von Hergiswil, zurzeit in der Strafahstalt St. Gallen,
wurde am 16. Oktober 1912 von der ersten
Strafkammer des Kantons Bern wegen Betruges zu 3
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage
Einzelhaft, 100 Fr. 40 Entschädigung und 90 Fr.
Interventionskosten an die Zivilpartei und 82 Franken
Staatskosten verurteilt. Krieger war früher bei
Baumeister L. in Thun in Stellung. Im Januar 1911
veranlasste er den Malermeister S. in Uetendorf und
den Wirt B. in Thun, ihm auf einem auf 15. Juli 1911
fälligen Wechsel für 200 Fr. Bürgschaft zu leisten.
Er behauptete, sein Vater habe ihn um ein Darlehen
ersucht. Zufolge eines Gerichtshandels befinde er
sich in schwerer finanzieller Bedrängnis; wenn er
nicht bezahlen könne, müsse er ins Gefängnis und;
so weiter. Alle diese Angaben erwiesen sich in der.
Folgezeit als erfunden; Krieger verwendete das Geld,
das er mittelst der erschwindelten Unterschriften
erheben konnte; für sich. Bereits im Mai 1911 siedelte
er ohne Zurücklassung einer Adresse nach Tablat
über und überliess die Bezahlung des später fälligen
Wechsels den Bürgen. Die Handlungsweise Kriegers
charakterisierte sich, wie die Gerichtsinstanzen
übereinstimmend annahmen, als Betrug. Krieger, der auch
in St. Gallen wegen Betruges verurteilt worden ist
und daselbst eine Strafe verbüsst, stellt nun das'
Gesuch um Erlass der Strafe. Er bringt heute seine
lügnerischen Angaben neuerdings vor und führt aus,
er habe sich einer strafbaren Handlung gar nicht
schuldig gemacht. Nach einem Berichte der
Anstaltsdirektion von St. Gallen ist Petent in Konstanz auch
wegen Diebstahls bestraft worden ; während der Strafhaft

habe er sich keineswegs einwandfrei aufgeführt.
Der Regierungsrat hält dafür, es liegen Begnadigungsgründe

nicht vor und beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

43. Küpfer, Rudolf, geboren 1878, von Worb,
Sattler, in Bern, wurde am 5. Februar 1913 von der
I. Strafkammer des Kantons Bern wegen betrügerischen

und leichtsinnigen Konkurses zu 4 Monaten
Korrekt)'onshaus und 234 Fr. 85 Staatskosten
verurteilt. Küpfer betrieb seit 1906 in Bern eine
Sattlerei, nachdem er vorher lange Jahre auf diesem
Berufe gearbeitet hatte. Da er eigenes Betriebskapital
nicht besass, hatte er von Anfang an mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Er bekam immerhin
grössere Aufträge, so dass der Umsatz mehrere Jahre
hindurch jedenfalls 10,000 Fr. überstieg. Am 2.

August 1911 musste Küpfer in. Konkurs erklärt werden.

In der Folge reichten eine Reihe von Gläubigern
gegen ihn Strafklage ein, und er wurde denn auch
dem urteilenden Gericht wegen widerrechtlicher Be¬

günstigung von Gläubigern, leichtsinnigen und
betrügerischen Konkurses überwiesen. Bezüglich des
erstgenannten Deliktes konnte der gesetzliche Beweis
nicht erbracht werden. Dagegen war festgestellt, dass
Küpfer zugunsten seiner Ehefrau einen falschen
Weibergutsempfangsschein ausgestellt hatte, wodurch die
gewöhnlichen Gläubiger um einen namhaften Betrag,
jedenfalls mehr als 300 Fr., benachteiligt wurden.
Weiter hatte es Küpfer unterlassen, trotzdem dies
nach dem Umfange des Geschäftes geboten gewesen
wäre, eine auch nur einigermassen ordentliche
Buchführung einzurichten und zu handhaben. Seine
Aufzeichnungen beschränkten sich auf ein mangelhaft
geführtes Kassabuch. Der Tatbestand des betrügerischen

wie auch des leichtsinnigen Konkurses war
somit erfüllt. Bei der Strafausmessung zog das
Gericht in Betracht, dass Küpfer seinem Charakter nach
nicht ganz einwandfrei dastand. Trotzdem er eine
ziemlich grosse Familie besass und im vollen Be-
wusstsein seiner finanziell gefährdeten Lage hatte er
ein ziemlich leichtes Leben geführt, zahlreiche Feste,
namentlich Schützenfeste, besucht, unnötig viel Geld
in Wirtschaften verausgabt und auch in andererWeise
einen seine Einkünfte übersteigenden Aufwand
getrieben. Küpfer ist im Jahre 1892 wegen Diebstahls
mit 14 Tagen Gefängnis, 1893 wegen Misshandlung
mit 60 Tagen Einzelhaft, 1897 wegen Drohung,
Wirtshausskandals und Nachtlärm mit 13 Tagen Gefängnis
und seither wegen Nachtlärms und Skandals
bestraft worden. Im Gegensatze zu der ersten Instanz
wurde er vom Obergericht mit dem Antrag um
bedingten Straferlass abgewiesen. Heute stellt er nun
das Gesuch um Begnadigung. Er beruft sich auf seine
Familienverhältnisse und schreibt seinen finanziellen
Ruin mehr geschäftlichem Missgeschick und
Heimsuchung durch Krankheiten, als einer unzweckmässigen

Lebensführung zu. Die städtische Polizeidirektion
empfiehlt das Gesuch im wesentlichen mit Rücksicht

auf die Familienverhältnisse. Durch ärztliches
Zeugnis ist dargetan, dass Petent an den Folgen
eines schlecht verheilten Beinbruches zu leiden hat
und sich einer Operation unterziehen muss. Der
Regierungsstatthalter könnte lediglich dem Erlasse der
Hälfte der Strafe beipflichten, da nach seiner
Auffassung genügende Gründe für einen gänzlichen Nach-
lass nicht vorliegen. Es ist festzustellen, dass dem
Gerichtshofe die persönlichen Verhältnisse des
Petenten und seiner Familie sehr wohl bekannt waren;
sie sind demnach bei der Strafausmessung in Betracht
gezogen worden. Obwohl objektiv die gesetzliche
Möglichkeit vorhanden war, hat sich das Gericht nicht
veranlasst gesehen, Küpfer den bedingten Straferlass
zuzuerkennen. Umsoweniger kann aber von einer
Begnadigung die Rede sein, die weitergehend als
jene Rechtswohltat, den Delinquenten von der Strafe
gänzlich befreit. Küpfer ist einer soweitgehenden
Milde weder nach seinem Vorleben. und Charakter
noch nach dem Deliktstatbestande würdig. Wenn
durch den Strafvollzug die Familie mitbetroffen wird,
so kann dies nicht etwa ausschlaggebend ins Gewicht
fallen. Es wird eventuell Sache der öffentlichen
Wohltätigkeit sein, sie vor Entbehrungen zu bewahren.
Der Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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44. Zehfnss, Charles, geboren 1875, von Genf,
Uhrmacher in St. Immer, wurde am 14. August 1912
von der I. Strafkammer des Obergerichts wegen
Widerhandlung gegen das Spielgesetz zu 3 Bussen
von je 150 Fr. und zu 261 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Zehfuss hatte in den Jahren 1910 und 1911
in verschiedenen Wirtschaften von Sonvilier und
Renan 3 sogenannte Spielautomaten aufgestellt. Er
wurde deshalb, wie übrigens noch eine Reihe
anderer Besitzer solcher Automaten, angezeigt und in
der Folge auch zu den erwähnten Bussen verurteilt.
Er wie auch die übrigen Angeschuldigten stellten
sich auf den Standpunkt, es handle sich beim
Betriebe der Spielmaschinen nicht um ein Zufallsspiel,
sondern ein Geschicklichkeitsspiel. Sie beriefen sich
auch auf einen Entscheid des Richters von Biel,
der einen Angeschuldigten in einem ähnlichen Falle
freigesprochen haben sollte. Sie wurden mit ihrem
ersten Einwände durch die eingehende Expertise
widerlegt. In dem Falle, der in Biel zur Verhandlung
gelangte, hatte es sich tatsächlich nicht um ein
Zufallsspiel gehandelt. Es war nachgewiesen, dass durch
die betreffenden Maschinen durch den Besitzer grosse
Geldbeträge gewonnen wurden, somit durch deren
Betrieb eine bedeutende volkswirtschaftliche
Schädigung eintrat. Es war bei der Natur des Deliktes
ohne weiteres gegeben, empfindliche Bussen
auszusprechen. Heute stellt Zehfuss nun das Gesuch
um Erlass der Bussen. Er bringt die bereits vor
Gericht geltend gemachten Ausführungen neuerdings
vor. Dagegen wird nicht etwa geltend gemacht, dass
er nicht zu bezahlen vermöchte. Der Gemeindepräsident

von St. Immer empfiehlt den Petenten zum
teilweisen Erlasse der Bussen. Der Regierungsrat hält
dafür, es seien im vorliegenden Falle Begnadigungsgründe

nicht vorhanden. Auf die Bemängelung des
Urteils ist nicht einzutreten. Im übrigen liegt nichts
vor, was einen teilweisen oder gänzlichen Erlass der
Bussen zu rechtfertigen vermöchte. Wenn der Grosse
Rat im Februar 1913 den Petenten Kramer und
Courvoisier einen Teil der Bussen erlassen hat, so
geschah es lediglich mit Rücksicht auf ihre prekären
finanziellen Verhältnisse. Solche sind in casu weder
behauptet noch nachgewiesen worden. Der Regie-
rungsrat beantragt demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

45. Bechtel, Josef Alfred, geboren 1880, Coiffeur,
von Epiquerez, vormals in Bern, zurzeit unbekannten
Aufenthaltes, wurde am 7. Juli 1909 von der ersten
Strafkammer des Obergerichts wegen Nichterfüllung
der Unterstützungspflicht, Fälschung eines
Bankpapiers und Konkubinats zu 5 Monaten Korrektionshaus,

1 Jahr Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit, solidarisch mit Maria Rosasco zu 119 Fr.
60 Rp. und allein zu' 40 Fr. Staatskosten verurteilt.
Am 17. September 1908 erhob die Ehefrau Bechtels
gegen letztern Strafklage wegen Famiii en
Vernachlässigung, indem sie geltend machte, ihr Mann habe
sie mit ihren 5 Kindern seit 21/2 Monaten verlassen,
völlig ohne Unterstützung gelassen und sie dadurch
in die bitterste Verlegenheit versetzt. Sie gab der
Polizei gleichzeitig davon Kenntnis, dass Bechtel mit

der Corsetschneiderin Rosasco in einem unerlaubten
Verhältnis »usammenlebte und sich überdies der
Wechselfälschung schuldig gemacht habe. Vor Gericht
gab Bechtel zu, seine Familie im Stiche gelassen, ferner

auf einem Wechsel vom 30. Juni 1908 im Betrag
von 80 Fr. an die Ordre einer Bank in Bern dite

Unterschrift der drei Bürgen gefälscht zu haben. Den
Wechsel löste er vor Verfall wieder ein; das Geld
dazu erhielt er von der Rosasco. Sowohl er wie
die Rosasco bestritten, in einem Konkubinatsver-
hältnisse zusammenzuleben. Beide machten geltend,
Bechtel erlerne bei der Rosasco die Gorsetschneiderei
und habe zu diesem Behufe bei ihr ein Zimmer
gemietet. Eine Reihe von Indizien wiesen indes daraufhin,

dass sie in der Tat wie Mann und Frau
zusammenlebten. Das Gericht gelangte in allen Punkten zu
einem verurteilenden Erkenntnisse. Beide ergriffen
das Rechtsmittel der Appellation gegen das
erstinstanzliche Urteil; bezüglich des Deliktes des
Konkubinates wurde ihnen indes das Forum mangels
Appellabilität verschlossen. Soweit die Fälschung
angehend, liess Bechtel in oberer Instanz die Appellation

fallen, so dass das Obergericht nur mehr die
Beurteilung wegen Nichterfüllung der Unterstützungspflicht

zu überprüfen hatte. Es gelangte denn auch
in diesem Punkte, wie auch mit bezug auf die
Strafausmessung und die Frage der Anwendung des
bedingten Straferlasses zur vollen Bestätigung des
erstinstanzlichen Urteils. Die Motive des letztern weisen
daraufhin, dass in concreto das von Bechtel
begangene Delikt der Nichterfüllung der Unterstützungspflicht

schwerer wiege als das der Fällschung, von
dem zwar, als dem nach Gesetz am schwersten
qualifizierten, für die Strafausmessung ausgegangen werden

müsse. Der Antrag auf bedingten Straferlass
wurde abgewiesen, indem die Delinquenten einer
solchen Vergünstigung unwürdig erschienen, zumal
sie während der ganzen Dauer des Strafverfahrens
keinerlei Anstalten trafen, ihr unerlaubtes Verhältnis
zu lösen. Die Ehefrau Bechtel sah sich gezwungen,
samt den Kindern zu Verwandten nach Pruntrut zu
ziehen. Bechtel stellt heute, ohne seinen Aufenthaltsort

bekannt zu geben, das Gesuch um Begnadigung.
Der Grosse Rat hat bereits im März 1910 ein solches
Gesuch abgewiesen. Die Verhältnisse haben sich seither

nicht geändert. Bechtel ist nicht zu seiner Familie
zurückgekehrt und hat für dieselbe auch sonst nichts
geleistet, sodass sie vollständig von den Armenbehörden

erhalten werden muss. Die städtische
Polizeidirektion spricht sich denn auch entschieden gegen
eine Begnadigung aus; desgleichen der Regierungsstatthalter.

Wenn sich Bechtel heute darauf
beschränkt, das Urteil hinsichtlich des Tatbestandes
der Fälschung und des Konkubinates einer weitläufigen

Kritik zu unterziehen, hinsichtlich des Deliktes
der Familienvernachlässigung sich auf Verjährung
zu berufen, so dürfte dies nicht geeignet sein, um
auf die Begnadigungsbehörden Eindruck zu machen.
Es dürfte doch wohl zu weit gehen, wenn das
skrupellose Verhalten Bechtels gegenüber seiner Familie
und die hartnäckige Art und Weise, wie er sich der
Strafe zu entziehen sucht und bisher entzogen hat,,
nun schliesslich durch die Begnadigung belohnt
würde. Der Regierungsrat beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

Beilagen /.unijTagblatt des Grossen Rates. 1911. 60*
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46. Franz, Marie Ainelie, geboren ,1878, von Liesberg,

Magd, zurzeit in der Strafanstalt Hindelbank,
wurde am 17. September 1912 vom Polizeirichter
von Laufen wegen böslicher Verlassung zu 1 Jahr
Arbeitshaus und 9 Fr. 40 Staatskosten verurteilt.
Marie Ameli Franz gebar am 23. September 1.902
ausserehelich ein Kind. Während einiger Zeit
besorgte sie es, um es alsdann im Stiche zu lassen,
sodass die Armenbehörden für seine Verpflegung
aufkommen mussten. Die Franz ergab sich inzwischen
in Genf und Mühlhausen während Jahren der Pro.-
stitution- Trotz wiederholter Mahnungen leistete sie
nicht den geringsten Beitrag an den Unterhalt des1

Kindes, sodass die Behörden schliesslich gezwungen
waren, das Strafverfahren gegen sie durchzuführen.
Heute stellt die Franz nun das Gesuch um Erlass
eines Teiles der Strafe. Das Gesuch wird vom
Gemeinderat von Liesberg nicht empfohlen. Ebenso
spricht sich der Regierungsstatthalter entschieden
gegen eine Begnadigung aus. In der Tat sind Gründe
für eine Verkürzung der Strafe nicht vorhanden.
Eine einjährige Enthaltungszeit wird kaum genügen,
Petentin wieder an regelmässige ehrliche Arbeit zu
gewöhnen. Jedenfalls müsste eine Verkürzung der
Strafe deren Zweck zuwiderlaufen. Der Regierungsrat

beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

47. Hegi geb. Fuchs, Pauline Ursula, geboren
1883, von Roggwil, Magd in Bern, wurde am 16.
Januar 1913 vom korrektionellen Richter von Aarwangen

wegen Unterschlagung zu 5 Tagen Gefängnis
und 40 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Frau Hegi
kam im September 1912 per Schub nach Roggwil.
Die dortigen Armenbehörden verschafften ihr Arbeit
in der Fabrik und Unterkunft bei einer Frau B. Da
sie mangelhaft gekleidet war, lieh ihr Frau B. einen
Rock und zwei Blousen, ferner 1 Schürze, 1 Broche
und einen Regenschirm. Am 24. Oktober 1912 ver-
liess Frau Hegi Roggwil unter Mitnahme der
erwähnten Sachen und der Vorgabe, sie müsse nach
Schaffhausen an die Beerdigung eines Kindes gehen,
sie komme dann wieder zurück. Anstatt nach
Schaffhausen ging sie nach Bern und liess sich in Roggwil
nicht wieder blicken. Die unterschlagenen Sachen
mussten auf dem Wege der Haussuchung zur Stelle
gebracht werden. Ihr Wert war ein geringer (unter
30 Fr.). Immerhin war das Verhalten der Frau Hegi
ein treuloses und raffiniertes und eine gebührende
Strafe am Platze. Sie ist im Jahr 1909 in Schaffhausen

wegen Diebstahls mit Gefängnis vorbestraft
und genoss keinen guten Leumund. Sie stellt nun das
Gesuch um Erlass der Strafe, indem sie sich darauf
beruft, dass sie für 2 Kinder zu sorgen habe und
durch den Vollzug der Strafe voraussichtlich ihre
jetzige Stelle verlieren müsste. Ihre Ausführungen
werden von der städtischen Polizeidirektion bestätigt
und das Gesuch empfohlen. Der Regierungsstatthalter
kann dagegen einem gänzlichen Erlasse mit Rücksicht
auf die Vorstrafe nicht beipflichten. In der Tat kann
angesichts des Vorlebens der Petentin von einem
gänzlichen Straferlasse nicht wohl die Rede sein.

Dagegen rechtfertigen die Verhältnisse und namentlich

die Rücksichtnahme auf das Fortkommen
derselben die Reduktion der Strafe auf ein Minimum. Es
erscheint dies um so eher als zulässig, als Frau Hegi
seit Oktober 1912 zu keinerlei Klagen mehr Anlass
gegeben hat und ihr Arbeitgeber ihr ein günstiges
Zeugnis ausstellt. Der Regierungsrat beantragt
demnach, die Strafe auf 1 Tag Gefängnis zu ermässigen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung auf 1 Tag.

48. Gagnebin, Marce-Aurèle, geboren 1881,
Uhrmacher, von und in Tramelan-dessus, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 2. März 1910 von
den Assisen des V. Bezirkes wegen Misshandlung
mit tötlicliem Ausgange und einfacher Misshandlung

in 2 Fällen, alles begangen im Raufhandel,
ferner wegen Drohung und Wirtschaftsskandals zu
51/2 Jahren Zuchthaus, 20 Fr. Busse, 907 Fr. Staatskosten

und 10,118 Fr. 95 Entschädigung an die
Zivilpartei verurteilt. Sonntags, den 24. Oktober 1909
des Abends gegen 1/210 Uhr kam Gagnebin,
begleitet von seinem Arbeiter B. und dem' Holzer M.,
in die Wirtschaft G. in Cernil de Tramelan. Gagnebin
hatte den Nachmittag durch etwas dem Branntwein-
genusse gehuldigt. Wie gewöhnlich in diesem
Zustande war er streitsüchtig aufgelegt. Er begann denn
auch alsbald die anwesenden Gäste wie auch den
Wirt zu belästigen. Nachdem er wiederholt fruchtlos
zur Ordnung ermahnt worden war, sah sich der
Wirt schliesslich genötigt, ihn vor die Türe zu stellen.

Zwei Gäste, worunter Landwirt W. in Saucy,
die sich überzeugen wollten, dass er sich nach Hause
begab, kehrten nach einem kurzen Wortwechsel mit
dem Holzer M. zurück, nachdem sie festgestellt zu
haben glaubten, dass jener sich auf den Heimweg
begeben hatte. Landwirt W. hatte zu diesem
Verhalten einen besondern Grund, weil er wusste, dass
ihm Gagnebin nicht grün war, was dieser in der
Wirtschaft auch unverholen geäussert hatte. Der Wirt,
der die Rückkehr Gagnebins befürchtete, veranlasste
nach etwa Stunde die übrigen Gäste, das Lokal
vor der Zeit zu, verlassen. Diese nahmen denn auch
in verschiedenen Grippen den Austritt. Inzwischen
hatte sich Gagnebin mit seinem Spiessgesellen an
der Staatsstrasse in einen Hinterhalt gelegt. Als die
erste Gruppe herankam, wurde sie angefallen. Ein
gewisser K. wurde von Gagnebin mittelst eines Knüppels

auf den Kopf geschlagen; er fiel in die Knie,
konnte sich indes weitern schweren Mishandlungen
durch die Flucht entziehen. In diesem Momente kam
auch W. in Begleitung eines Kameraden heran. In
der herrschenden Dunkelheit erhielt auch er plötzlich
einen Schlag mit einem Knüppel, der ihn am Kopfe
verletzte und zu Fall brachte. Während dessen
Begleiter Ch. sich zurückzog, um Hilfe zu holen, ging
Gagnebin in seiner Wut soweit, den am Boden liegenden

W., der sich mühsam aufzurichten suchte, mit
Schlägen in die Bauchgegend weiter zu traktieren.
Auch ein gewisser B., der mit Ch. herankam, um den
W. aufzuheben, erhielt noch einen Schlag auf den
Kopf und konnte sich weitern Misshandlungen nur
dadurch entziehen, dass er wie tot liegen blieb. Ein-
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zig die Verletzungen des W. erwiesen sich in der
Folge als schwerwiegend. Die Schläge auf den Bauch
hatten eine Zerreissung des Dünndarmes und
darauffolgende akute Bauchfellentzündung zur Folge, an
der W. 2 Tage nachher verstarb. Gagnebin gab den
Sachverhalt teilweise zu. Immerhin bestritt er, den
W. am Boden weiter misshandelt zu haben. Die
Geschworenen nahmen indes an, dass die tötlich
verlaufenden Verletzungen von ihm herrührten. Gagnebin
ist wegen Diebstahls und Misshandlung in den Jahren

1899 und 1909 mit Gefängnis vorbestraft und
genoss keinen einwandfreien Leumund. Angesichts
der Brutalität und schweren Folgen der Tat, durch
die eine Familie ihren Ernährer verlor, war eine
empfindliche Strafe am Platze. Gagnebin stellt nun
heute das Gesuch um Erlass des Restes der Strafe.
Das Urteil wird als nicht einwandfrei, die Strafe
als zu hart kritisiert. Im weitern beruft sich Petent

auf die dermalige Lage seiner Ehefrau, die mit ihrem
Kinde auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen

sei. In der Strafanstalt hat sich der Gesuchsteller
gut aufgeführt. Es wird seinerzeit die Frage zu prüfen
sein, ob dem Petenten ein Teil der Strafe bedingt
erlassen werden kann. Bis heute liegen keine
Tatsachen vor, welche die Anwendung der genannten
Institution ohne weiteres ausschlössen. Dagegen hält
der Regierungsrat dafür, Gagnebin könne weder nach
seinem Vorleben, noch nach den Verumständungen
der begangenen deliktischen Handlungen zur
Begnadigung empfohlen werden. Er beantragt, das
vorliegende Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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Vortrag der Direktion des Unterrichtswesens
an den

Regiernngsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

Revision des Dekretes über die Besoldungen der Vorsteher

und Lehrer der staatlichen Seminare.

(Oktober 1912.)

Das gegenwärtige Dekret vom 16. März 1904
ordnet die Besoldungen der Vorsteher und Lehrer der
Staatsseminare in der Weise, dass der Vorsteher ohne
Naturalien 5000 bis 6000 Fr., der Vorsteher, der
freie Station geniesst, 3500 bis 4500 Fr. erhält, die
von ihm zu erteilenden Stunden überall mit
inbegriffen, die Lehrer sodann eine Besoldung gemessen,
die vom Regierungsrat im Verhältnis, von 120 bis
200 Fr. für die wöchentliche Stunde zu bestimmen
ist, dazu eine Dienstzulage, die von 3 zu 3 Dienstjahren

um 300 Fr. bis zum Höchstbetrag von 900
Franken ansteigt.

Demnach bietet sich ein grosser Spielraum für
die Festsetzung der Besoldung der Seminarlehrer. Die
Grundbesoldung eines Hauptlehrers mit der üblichen
Stundenzahl von 24 kann zwischen 2880 und 4800
Franken variieren und tatsächlich besteht denn auch
eine grosse, durch keine innern Gründe gerechtfertigte

Verschiedenheit in den Besoldungen. Am
Seminar Bern-Hofwil schwankt die Honorierung der
wöchentlichen Stunde zwischen 143 und 200 Fr.
Anderseits besteht die Unbilligkeit, dass die Besoldung
der Hilfslehrer sich immer gleich bleibt, da diese
keine Alterszulagen erhalten. Dies trifft auch bei
den Vorstehern zu, für die auch keine Zulagen
vorgesehen sind. Schon diese Ungleichheiten, die von
den Beteiligten stark empfunden werden und
Unzukömmlichkeiten und Verdriesslichkeiten im Gefolge
haben, rufen nach einer Revision des jetzigen
Dekretes.

Ein weiterer dringender Revisionsgrund liegt in
der Unzulänglichkeit der Besoldungsansätze des
Dekretes von 1904. Als in diesem Jahre nach der Reor-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

gani sation des Seminars Hofwil die Besoldungen der
Seminarlehrer neu geordnet wurden, ging man von
dem Gedanken aus, sie in gleicher Höhe zu halten,
wie die Besoldungen des städtischen Gymnasiums
und des städtischen Lehrerinnenseminars. Dieser
Grundsatz war gewiss sehr berechtigt. Denn er
ermöglichte, den staatlichen Lehrerbildungsanstalten
tüchtige Lehrkräfte zu gewinnen und zu erhalten. Für
die Heranbildung guter Lehrer ist dies ja auch
unbedingt erforderlich. Seit 1904 sind nun aber die
Lehrerbesoldungen dieser. städtischen Schulanstalten
zweimal erhöht worden, das zweite Mal 1911. Die
Stadt Bern richtet jetzt ihren Gymnasiallehrern,
Seminarlehrern und Handelslehrern 5000 bis 6000 Fr.
aus, den Lehrerinnen 4000 bis 5000 Fr. Auf dieser
oder einer grössern Höhe stehen auch die
Lehrerbesoldungen der gleichwertigen Anstalten aller übrigen

bedeutenderen Schweizerstädte. Sollen nun die
Staatsseminare des Kantons Bern ebenfalls Anspruch
auf erste Lehrkräfte machen dürfen, müssen die
Besoldungen mit denjenigen der genannten Anstalten
Schritt halten.

Aus dem Gesagten ergeben sich die folgenden zwei
Haupt-Revisionspunkte :

1. Die Besoldungsansätze müssen bestimmter und
gleichmässiger festgestellt werden.

2. Die Besoldungen müssen im Sinne obiger
Ausführungen erhöht werden.

Demnach schlagen wir vor, den Hauptlehrern, mit
22 bis 28 wöchentlichen Unterrichtsstunden (siehe
§ 47 des Reglements vom 27. Februar 1905 für das
deutsche Lehrerseminar) einen fixen Anfangsgehalt
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von 5000 Fr., den Hauptlehrerinnen einen solchen
von 4000 Fr. auszurichten; dazu kommen
Dienstalterszulagen von je 250 Fr. nach je 4 Dienstjahren
(wie bei den Beamtenbesoldungen nach dem Dekret
von 1906) bis zum Höchstbetrage von 1000 Fr.
Hilfslehrer, mit nicht voller Stundenzahl, beziehen eine
Grundbesoldung von 200 Franken, Hilfslehrerinnen
eine solche von 160 Franken für die wöchentliche
Stunde, mit Alterszulagen von 10 Fr. für die
wöchentliche Stunde nach je 4 Dienstjahren bis zum
Höchstbetrage von je 40 Fr. für die Wochenstunde.
Die Vorsteher beziehen die nämliche Besoldung wie
die Hauptlehrer, dazu eine Zulage von 1000 Fr.
Naturalien kommen nach dem vom Regierungsrat
festzusetzenden Schatzungswert in Abzug. In Bezug auf
die Alterszulagen wird bestimmt, dass den gegenwärtig

im Amt stehenden Lehrern und Lehrerinnen
ihre Dienstjahre anzurechnen sind; Dienstjahre an
andern öffentlichen Schulen können ganz oder zur
Hälfte angerechnet werden, ebenso ausnahmsweise
Dienstjähre, die als Hilfslehrer zugebracht worden
sind.

Die weitern Bestimmungen unseres Dekretsentwurfes
setzen fest, dass für die Bestimmung eines

Ruhegehaltes nach § 10 des Gesetzes vom 18. Juli 1875
über die Lehrerbildungsanstalten auch der
Schatzungswert der Naturalien als Besoldung anzurechnen
ist, dass die Besoldungen der Lehrer an Musterschulen

durch den Regierungsrat festgesetzt werden und
dass, solange die gegenwärtigen Verhältnisse am
Seminar Hindelbank bestehen, die Besoldung des
Direktors dieser Anstalt ebenfalls vom Regierungsrat
festgesetzt wird. (Direktor Grütter ist zugleich Pfarrer,

geniesst freie Station, benutzt aber seine
Pfarrwohnung).

Die deutsche wie auch die französische
Seminarkommission haben sich nach eingehenden Beratungen
für die Revision der Besoldungen im vorgeschlagenen
Sinne einstimmig ausgesprochen.

Die finanziellen Folgen der neuen Besoldungsordnung

zeigt nachstehende Zusammen- und
Gegenüberstellung der einzelnen Lehrerbesoldungen an den
vier verschiedenen Staatsseminaren nach dem alten
Dekret und dem neuen Dekretsentwurf. Nach dem
letztern ergibt sich ein Mehrerfordernis von insgesamt

24,227 Fr. Um das Staatsbudget nicht schon
nächstes Jahr mit dieser ganzen Mehrausgabe zu
belasten, schlagen wir vor, dass die Besoldungserhöhungen

auf 2 Jahre zu verteilen seien, sodass das nächstjährige

Budget nur eine Mehrbelastung von 12,113
Franken, oder, wenn das Dekret erst auf 1. April
1913 in Kraft treten soll, von 9085 Fr. erfährt. Es
würden demnach die Besoldungen ausmachen : '

Im Seminar Bern-Hofwil
» » Pruntrut
» » Hindelbank
» » Delsberg

Zusammen

Nach d. alten
Dekret :

1913

69875
28,900

8,605
10,500

Nach dem neuen
Dekret :

1913

75,846
31,825

9,912
12,410

v. 1914 an

81,817
34,750
11,220
14,320

142,107
117,880

Mehrbetrag

117,880 129,993
117,880

12,113 24,227

oder, vom 1. April 1913 an berechnet 9,085 21,199

Wir unterbreiten dem Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates beiliegenden Dekretsentwurf und
empfehlen ihn zur Annahme.

Bern, den 30. Oktober 1912.

Der Direktor des Unterrichtswesens :

Lolincr.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 8. November 1912.

Dekret
betreffend

die Besoldungen der Vorsteher und Lehrer

der staatlichen Seminare.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 26, Ziffer 14, der Staatsverfassung
und § 9, Absatz 2, des Gesetzes über die
Lehrerbildungsanstalten vom 18. Juli 1875,

auf den Antrag des Regierungsrates,

besohliesst:

§ 1. Die Besoldungen der Lehrer und Lehrerinnen
der staatlichen Seminare werden festgesetzt, wie folgt :

a) Hauptlehrer, mit 22 bis 28 wöchentlichen
Unterrichtsstunden, beziehen eine Grundbesoldung
von 5000 Fr., Hauptlehrerinnen eine solche von
4000 Fr.

Zu dieser Grundbesoldung treten vier
Dienstalterszulagen von je 250 Fr., die nach je vier
Dienstjahren ausgerichtet werden.

b) Hilfslehrer, mit nicht voller Stundenzahl, be¬
ziehen eine Grundbesoldung von 200 Fr.,
Hilfslehrerinnen eine solche von 160 Fr. für die
wöchentliche Stunde.

Zu dieser Grundbesoldung treten vier
Dienstalterszulagen von je 10 Fr. für die Wochenstunde,

die nach je vier Dienstjähren ausgerichtet
werden.

§ 2. Wo zur Zeit die Besoldung von Hilfslehrern
mit geringer Stundenzahl die in § 1, lit. b, festgesetzten

Ansätze übersteigt, bleiben die bisherigen
Besoldungsansätze in Kraft.

§ 3. Die Vorsteher beziehen die nämliche Besoldung,

wie die Hauptlehrer, dazu eine Zulage von
1000 Fr. Geniessen sie Naturalien, so ist der vom
Regierungsrat dafür festzusetzende Schatzungswert
von der Besoldung in Abzug zu bringen.

Für die Bestimmung eines Ruhegehaltes nach §10
des Gesetzes über die Lehrerbildungsanstalten vom
18. Juli 1875 ist jedoch auch der Schatzungswert
der Naturalien als Besoldung anzurechnen.

§ 4. Den gegenwärtig im Amt stehenden Lehrern
und Lehrerinnen sind ihre Dienstjahre anzurechnen.
Dienstjahre an andern öffentlichen Schulen können
ganz oder teilweise angerechnet werden.

§ 5. Die Besoldungen der Lehrer an Musterschulen
werden durch den Regierungsrat festgesetzt.

§ 6. Dieses Dekret tritt mit dem 1. April 1913
in Kraft. Es ersetzt das Dekret vom 16. März 1904.

§ 7. Die infolge der Anwendung dieses Dekretes
eintretenden Besoldungserhöhungen sind auf zwei
Jahre zu verteilen in der Weise, dass jeder Beteiligte

vom 1. April 1913 an die Hälfte und erst vom
1. April 1914 an die ganze Besoldungserhöhung
erhält.

§ 8. Solange die gegenwärtigen Verhältnisse am
Seminar Hindelbank bestehen, wird die Besoldung
des Direktors dieser Anstalt vom Regierungsrat
festgesetzt.

Bern, den 8. November 1912.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident

Lohner,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht und Anträge
der

StaatsWirtschaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwallung, die Staatsrechnung

und die Nachkreditbegehren

pro lDlti.

Die Staatswirtschaftskommission hat für die
Prüfung des Verwaltungsberichtes, der Staatsrechnung
und der Nachkreditbegehren folgende Subkommis-
sionen bezeichnet:

I. Regierungspräsidium
: HH.

II. Justizdirektion : »

III. Polizeidirektion : »

IV. Militärdirektion : »

V. Kirchendirektion : »

VI. Unterrichtsdi¬
rektion : »

VII. Gemeindedirek¬
tion : »

VIII. Armendirektion : »

IX. Direktion des
Innern : »

X. Bau- und
Eisenbahndirektion : »

XI. Sanitätsdirektion : »

XII. Finanzdirektion : »

XIII. Landwirtschafts¬
direktion : »

XIV. Forstdirektion : »

XV. Staatsrechnung
u. Nachkredite : »

Steiger und Jenny.
Jobin und Näher.
Stauffer und Näher.
Jenny und Rufener.
Marti und Neuenschwander.

Jenny und Jobin.

Neuenschwander u. Steiger.
Marti und Bühler.

Näher und Jenny.

Steiger und Bühler.
Jobin und Neuenschwander.
Neuenschwander u. Rufener.

Stauffer und Marti.
Bühler und Stauffer.

Rufener und Steiger.

Regierungspräsidium.

Die Staatswirtschaftskommission hält dafür, es sollte
der ganze Bericht über die Staatsverwaltung einheitlicher

gestaltet werden. Einige Direktionen bringen
verschiedene Einzelheiton, andere beschränken sich

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

auf die Hauptsache. Die statistischen Tabellen dürften
reduziert und der Bericht etwas lesbarer gemacht
werden. Die Kommission wünscht, dass der
Regierungsrat bestimmte Direktiven für die Abfassung
der Berichte der einzelnen Verwaltungsabteilungen
aufstelle.

Ueber das im letztjährigen Berichte gestellte
Begehren, es seien möglichst bald die nötigen
Massnahmen zu treffen, dass die Bureaux der Direktionen
der Polizei, des Gemeindewesens, der Sanität und der
Landwirtschaft aus dem Gebäude Kramgasse 2-1 verlegt

werden, liegt noch kein Bericht vor. Die
Staatswirtschaftskommission erwartet, dass diesem entschieden

dringlichen Begehren in der nächsten Zeit Folge
gegeben werde. Für eine neue Unterbringung des
Staatsarchives sind die nötigen Vorarbeiten an die
Hand genommen worden, so dass dem schon früher
ausgesprochenen Wunsche um Beschaffung richtiger
und würdiger Archivräumlichkeiten nun bald wird
Rechnung getragen werden können. Mit Genugtuung
wird festgestellt, dass die Parterreräumlichkeiten unter
dem Grossratssaale und dem Vorzimmer desselben in
durchaus praktischer Weise ausgebaut worden sind
zur Aufnahme des Druckschriftenmaterials. Damit ist
ein früheres Postulat der Staatswirtschaftskommission
endlich erfüllt worden.

Die sehr verspätete Zustellung der Grossratsverhandlungen

an die Mitglieder des Grossen Rates muss
entschieden gerügt werden. Der Regierungsrat wird
eingeladen, dafür zu sorgen, dass in Zukunft die
Protokolle rechtzeitig fertiggestellt, gedruckt und
versandt werden.

Die Verhandlungen des Grossen Rates im
französischen Amtsblatt erleiden eine ganz bedenkliche
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Verspätung. Es sollte hier unbedingt sofort Abhülfe
geschaffen werden.

Justizdirektion.

Mit dem Berichtsjahre 1912 begann das Inkrafttreten

des schweizerischen Zivilgesetzbuches. Um die
Anwendung desselben zu erleichtern und zu
verallgemeinern, hat Herr Nationalrat Bühlmann ein
stattliches, 500 Seiten starkes Handbuch veröffentlicht,
welches reich ist an juristischen Erklärungen,
praktischen Beispielen und Vergleichungen mit dem alten
Recht. Dank einer Subvention des Staates hat dieses
Werk zu dem sehr niedrigen Preise von Fr. 3.— dem
Publikum zugänglich gemacht werden können, bei
welchem es eine gute Aufnahme fand.

Zu gleicher Zeit hat Herr Regierungsrat Simonin
mit seiner Arbeit < Les attributions des autorités
communales d'après le nouveau Code civil» dem Jura
einen sichern und schätzenswerten Führer verschafft.

Sehr wünschbar erscheint die Erstellung einer
Anleitung über die Handhabung der Vorschriften des
eidgenössischen Zivilgesetzbuches betreffend das
Vormundschaftswesen und den Entzug der elterlichen
Gewalt.

Es ist interessant hervorzuheben, dass die seit
dem Januar 1912 erfolgte Anwendung des Dekretes
betreffend das gerichtliche Verfahren und das
Handelsgericht erlaubt hat, die hauptsächlichsten Grundsätze

des neuen Entwurfes des Zivilprozesses einer
Probe zu unterwerfen und diesbezüglich nach
allgemeiner Meinung die guten Ergebnisse festzustellen,
sowohl was die Verkürzung der Dauer als auch die
Verminderung der Kosten der Prozesse anbelangt.
Ohne Zweifel geht es nicht ohne Unzukömmlichkeiten,
zwei Prozessysteme neben einander anwenden zu lassen
und die Revision des Zivilprozesses drängt sich daher
mehr und mehr auf. Es hat deshalb der Regierungsrat

die Justizdirektion mit Recht beauftragt, sich mit
dieser Revision beförderlich zu befassen. Der Grosse
Rat wird nächstens in den Besitz der Vorlage gelangen.

Was den Entwurf des Strafprozesses anbelangt,
so ist er fertig und gedruckt; aber mit Rücksicht
auf andere wichtigere und dringendere Gesetze hat
er dem Regierungsrat nicht zur Prüfung vorgelegt
werden können.

Das schweizerische Zivilgesetzbuch hat ein System
der Katasterpläne eingeführt, dessen Grundlagen so
sind, dass ein genauer und vollständiger Kataster
unerlässlich geworden ist ; ebenso ist, um die
Bundessubvention zu erhalten, eine ständige Nachführung
durch Geometer nötig. Die Vermessung des Mittellandes,
des Emmentals, des Oberaargaues und des Seelandes
entsprechen den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches.
Nicht gleich verhält es sich mit derjenigen des
Oberlandes, welches noch nicht oder wenig vermessen ist
und des Juras, wo sie ungenügend ist. Es handelt
sich denn auch darum, sich den Erfordernissen der
eidgenössischen Behörde anzupassen und man wartet
auf diesbezügliche Vorschläge.

Die Einrichtung des Grundbuches nimmt ihren
ruhigen Fortgang, hat indessen im Jahre 1912 nicht
beendigt werden können. Im allgemeinen sind die
bis jetzt erhaltenen Resultate erfreulich. Die meisten
Einsprachen konnten gütlich erledigt werden, und da,
wo sie noch ziemlich zahlreich sind, wie in Bern und
Biel, erklären spezielle Umstände diese Verspätungen.

Die vergleichenden Tabellen, welche die
Justizdirektion in ihrem Berichte veröffentlicht, geben
interessante und lehrreiche Aufschlüsse über die Art
und Verschiedenheit der in dieser Hinsicht zu
überwindenden Schwierigkeiten.

Bis Ende des Jahres 1912 hat die Einrichtung
des Grundbuches eine Ausgabe von Fr. 480,027
verursacht, nicht inbegriffen die unerledigten
Kostenrechnungen einiger Sachverständiger. Wir erinnern
daran, dass der Grosse Rat unterm 18. November 1912
beschlossen hat, den Gemeinden per Grundbuchblatt
15 Rappen zu vergüten, um ihnen einen Teil der
Kosten, welche ihnen die Einrichtung des Grundbuches

verursacht, zurückzuerstatten, unter dem
Vorbehalte der Herabsetzung des Ansatzes für diejenigen
Gemeinden, welche ihre Verpflichtungen nicht oder
schlecht erfüllt haben.

Die Anwendung des Dekretes über das Lehrlingswesen

in Rechts- und Verwaltungsbureaux lässt, wie
es scheint, noch zu wünschen übrig. Die praktische
Nützlichkeit einer wahren und vollständigen Bildung
ist zwar nicht bestritten; aber die Bureauvorsteher
sind noch zahlreich, welche die Verpflichtung, an dem
so schweren Werke der Heranbildung von fähigen und
gewissenhaften Angestellten, welche das Ziel der Lehrzeit

ist, eher als eine Qual als eine soziale Aufgabe
betrachten. Die Prüfungen bekunden keine wesentlichen

Fortschritte. Trotz der Kritiken und
Beobachtungen, welche die Vorschriften bezüglich der
Ueberwachung des Lehrlingswesens und die Prüfungen
der Lehrlinge hervorrufen, ist es besser, weitere
Versuche abzuwarten, bevor man Abänderungen trifft.

Der seit 1. Januar 1912 vollzogene Uebergang von
der alten zur neuen Gesetzgebung ist bezüglich des
Vormundschaftswesens ohne ernstliche Störung vor
sich gegangen, obschon beträchtliche Schwierigkeiten
vorausgesehen wurden.

Gewiss ist, dass die Initiative, welche der kantonale

Gemeindeschreiberverband vor Inkrafttreten des

Zivilgesetzbuches ergriffen hat, und welche darin
bestund, die hauptsächlichsten Interessenten mit
den wichtigsten neuen Bestimmungen durch
Versammlungen, Vorträge und Diskussionen vertraut zu
machen, mächtig dazu beigetragen hat, dieses
erfreuliche Resultat zustande zu bringen.

Zum Schlüsse wollen wir noch erwähnen, dass von
4886 Vormundschaftsrechnungen, welche im Jahre
1912 abgelegt werden mussten, 4881, das heisst alle
bis auf fünf, innert nützlicher Frist eingereicht wurden.

Polizeidirektion.

Infolge des starken Wechsels im Regierungsrate
haben sich im verflossenen Jahre drei Mitglieder mit
den Geschäften der Polizeidirektion befassen müssen.

Ein in einem frühern Bericht der Staatswirtschaftskommission

geäusserter Wunsch geht bald seiner
Verwirklichung entgegen: ein Gesetz über den
Betrieb der Kinematographen ist gegenwärtig in
Vorbereitung. Wir wollen hoffen, dass dieser Entwurf
ohne Verzug den vorberatenden Behörden unterbreitet
werde.

Die Ortspolizeibehörden und vor allem die Landjäger

sollten über eine etwas genauere Handhabung
des Gesetzes und der Reglemente über die Sonntagsruhe

wachen. Die gesetzlichen Bestimmungen be-
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treffend diesen Gegenstand bleiben noch an vielen
Orten tote Buchstaben. Arbeiten, die nicht absolut
dringend und notwendig sind, und Unternehmen wie
Gras- und andere Steigerungen, die selbst von
Gemeindebehörden auf einen Sonntag festgesetzt und
organisiert werden, sollten nicht mehr geduldet werden.

Der Bestand des Polizeikorps ist im Laufe des
Jahres 1912 um sechs Mann erhöht worden. Es gibt
gewisse Posten, wo der Landjäger auch die
Punktionen des Wohnsitzregisterführers inne hat. Da einerseits

die Führung dieser Register in direkter
Verbindung mit der Armenpflege, der Armenpolizei steht,
und da andererseits ein Posten fast immer zwei oder
mehrere Gemeinden umfasst, glauben wir, dass
zwischen den beiden Aemtern ein Unvereinbarkeitsgrund
vorliegt.

Die Berichte über den Gang und die Verwaltung
der Straf- und Arbeitsanstalten sind sehr interessant
und verdienen bemerkt zu werden. Die Arbeiten für
den Wiederaufbau von St. Johannsen schreiten nur
sehr langsam vorwärts. Es fällt auf, dass die Zahl
der Disziplinarbestrafungen in Hindelbank verhältnismässig

viel höher ist als in den andern Anstalten.
Die Polizeidirektion wird ersucht, über die

Handhabung der Bestimmungen betreffend die
Aufenthaltsbewilligungen für Fremde ohne Ausweisschriften dem
Grossen Rate Auskunft zu geben.

Die Zahl der in das bernische Landrecht
aufgenommenen Personen, 215, stellt eine Vermehrung
von 33 gegenüber dem Jahre 1911 dar.

Es ist eine leichte Abnahme der Zahl der
Auswanderer zu konstatieren, obwohl die Ziffer immer
noch sehr hoch ist, 1102 Personen gegen 1170 im
letzten Berichtsjahre. In dem Augenblick, wo die
Frage der Einbürgerung der Fremden an der
Tagesordnung ist, wäre es interessant, die Beweggründe
zu kennen, welche diese grosse Zahl von Bürgern
und Familien veranlassen, auszuwandern. Es wäre
auch interessant, die Bezirke und Landesgegenden zu
kennen, welche verhältnismässig die stärksten
Kontingente liefern, und wie sie sich auf Industrie,
Landwirtschaft und Handwerk und Gewerbe verteilen.

Die Automobilisten vergessen noch zu oft, dass
die übertriebene Geschwindigkeit auf unsern engen
Strassen sowohl für sie als auch für die Bevölkerung
Gefahren bietet.

Die Staatswirtschaftskommission hebt mit Befriedigung'

hervor, dass der Regierungsrat und die
Polizeidirektion die Bewilligungen für die Organisation von
Lotterien, Glücksspielen, Lotto etc. auf ein angemessenes

Mass zurückzuführen suchen. Es muss ernstlich

verlangt werden, dass alle Bezirksbehörden die
gesetzlichen Vorschriften betreffend Einholung der
Bewilligungen befolgen.

Militärdirektion.

Die Einführung der neuen Truppenordnung hat
auch die Organe der kantonalen Militärverwaltung
aussergewöhnlich in Anspruch genommen. In der
Landwehr mussten sämtliche, im Auszug eine grosse
Zahl Einheiten neu eingeteilt werden. Nicht weniger
als 18,000 Marschbefehle mussten für die
Organisationsmusterungen erlassen werden. Grosse Arbeit
verursachte die Anlage neuer Korpskontrollen. Zu
erwähnen ist, dass die gesamte Mehrarbeit ohne Ver¬

mehrung des Personals durchgeführt wurde, welche
Leistung lobend anzuerkennen 'ist.

Der Prozentsatz der tauglich erklärten Rekruten
ist im Berichtsjahr neuerdings gestiegen und beträgt
70 Prozent, was dem schweizerischen Durchschnitt
der Diensttauglichen entspricht.

Das Total der Nichteingerückten in die letztjährigen
Wiederholungskurse ergibt 9,6 Prozent. Zwischen den
einzelnen Bataillonskreisen sind sehr wesentliche
Unterschiede zu konstatieren. Die höchste Zahl von
Nichteingerückten weisen die jurassischen Bezirke mit
13—18,9 Prozent auf, während im alten Kanton
einzelne Bataillonskreise nur 4—6 Prozent verzeichnen.
Dieser grosse Unterschied in der Zahl der
Nichteingerückten sollte die Militärdirektion veranlassen, diesen

Erscheinungen näher zu treten.
Bezüglich des Personals der Zeughausverwaltung ist

eine Aenderung geplant. Mit dem Jahre 1913 soll
dasselbe an den Bund übergehen, welcher dann den Unterhalt

des kantonalen Kriegsmaterials zu übernehmen
hätte. Ueber das Resultat der bezüglichen Verhandlungen

wird der nächste Bericht Auskunft geben.
Die Beseitigung der Doppelspurigkeit in der
Unterhaltung des Kriegsmaterials durch Bund und Kanton
ist zu begrüssen.

Dem kantonalen Kriegskommissariat bleiben noch
zirka 50 Arbeiter, welche als Büchsenmacher, Schneider,

Sattler und Magaziner tätig sind, unterstellt. Der
Dienst im Kommissariat ist zweckmässig geordnet.

Auf dem Gebiete der Tornisterlieferungen ist Ruhe
eingekehrt. Heute werden bei der Vergebung der
Arbeiten ungefähr die doppelte Zahl Sattler aus den
verschiedenen Landesteilen berücksichtigt, als zur Zeit
der wiederholten Reklamationen, ein Ergebnis, das
wohl die Reklamanten nicht herbeigewünscht haben.
Sofern die Qualität und die Gleichmässigkeit der
Lieferung unter dieser weitgehenden Teilung der Arbeit
nicht leidet, können wir das Vorgehen des Kommissariates

nur unterstützen.
Die im Vorjahr eingeleitete Verschiebung in der

Benützung der Magazine ist zum Teil durchgeführt,
zum Teil in Durchführung begriffen, die Aenderung

erscheint uns zweckmässig und im Interesse der
Vereinfachung des Betriebes.

Kirchendirektion.

Von einer Anzahl Gesuchen um Errichtung
weiterer Pfarrstellen wurde im Berichtsjahre dasjenige
der Johanneskirche Bern erledigt, indem durch Dekret
des Grossen Rates für diese eine dritte Pfarrstelle
geschaffen wurde. Die übrigen Gesuche werden
geprüft und später zur Erledigung kommen.

Die Angelegenheit betreffend Revision der Ueber-
einkunft mit dem Kanton Solothurn bezüglich der*
kirchlichen Verhältnisse des Bucheggberges ist immer
noch hängig ; dagegen ist das Begehren der
römischkatholischen Kirchgemeinde Tramelan um Ausrichtung

eines Betrages aus dem Vermögen der
katholischen Kirchgemeinde St. Immer durch Urteil des

Verwaltungsgerichtes erledigt.
Ein neues Geschäft ist anhängig gemacht durch

ein Gesuch des Synodalrates, es möchte die Frage
der gesetzlichen Einführung des kirchlichen
Frauenstimmrechtes in Erwägung gezogen werden, was in
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erster Linie nach Prüfung durch die Direktion den
Regierungsrat beschäftigen wird.

Die reformierten Pfarrstellen waren auf Ende des

Berichtsjahres bis auf drei, die katholischen alle
besetzt.

Beiträge an Kirchenbauten wurden an zwei
Gemeinden ausgerichtet. Mehrere Wohnungsentschädigungen

an Geistliche wurden erhöht und einige durch
Verträge mit den betreffenden Gemeinden losgekauft.

Unterrichtsdirektion.

Die Ausgaben für das Unterrichtswesen sind in
den letzten Jahren erheblich angewachsen. Während

die Staatsrechnung pro 1908 eine Ausgabe von
4,438,895 Fr. verzeichnet, registriert das Berichtsjahr
1912 eine solche von 6,019,223 Fr.. Die vermehrte
finanzielle Inanspruchnahme des Staates ist in der
Hauptsache auf das Inkrafttreten des neuen Primar-
lehrerbesoldungsgesetzes vom 31. Oktober 1909
zurückzuführen. Andererseits sind an diesen beträchtlichen
Mehrausgaben die Mittelschulen mit 311,500 Fr. und
die Hochschule mit rund 100,000 Fr. beteiligt.

Durch Kreisschreiben vom 19. September 1912 hat
die Unterrichtsdirektion die Schulgemeinden
aufgefordert, mit Bezug auf die Naturalleistungen den
gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der Lehrerschaft

nachzukommen. Es ist zu hoffen, dass diesem
Wunsche nachgelebt werde und dass unter
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bestehende
Unbilligkeiten beseitigt werden.

Im letztjährigen Bericht hat die Staatswirtschaftskommission

die Anregung gemacht, es möchte durch
Erlass des laut § 5 des Schulgesetzes vorgesehenen

Dekretes den Arbeitslehrerinnen, die nicht
zugleich Primarlehrerinnen sind, ermöglicht werden,
auch an den Wohltaten der Altersversicherung
teilhaftig zu werden. Die dem Staat erwachsenden Kosten
werden sich auf 18—20,000 Fr. jährlich belaufen.
Mit dem Hinweis auf die gespannte Finanzlage des
Staates kann diesem berechtigten Begehren wohl
nicht entgegengetreten werden. Wir erneuern deshalb
unsere letztjährige Einladung an die Regierung, sie
möchte in Ausführung von Art. 5 des
Lehrerbesoldungsgesetzes vom 31. Oktober 1909 an die Organisation

einer Altersversicherung für die Arbeitslehrerinnen

herantreten.
Das neue Lehrerbesoldungsgesetz hat auf die

Rekrutierung unserer Primarlehrerschaft nicht die
erhoffte Wirkung gehabt. Im Berichtsjahr wird neuerdings

über Lehrermangel geklagt. Pro 1912 wurden
an staatlichen und an privaten Seminarien 75 Lehrer
und 84 Lehrerinnen patentiert, zusammen 159 Lehr-

.kräfte. Im gleichen Jahre sind aus dem Primarschuldienste

121 Lehrer und Lehrerinnen ausgetreten und
dazu wurden 45 neue Schulklassen errichtet, so dass
der Gesamtbedarf an neuen Lehrkräften sich auf 166
belief, welchem Bedarf nur 159 neu Patentierte
gegenüberstanden. Zudem muss bemerkt werden, dass viele
Lehrkräfte ausser der Primarschule in Erziehungsinstituten

und diversen Anstalten Verwendung finden.
Wer leidet am meisten unter dem beständigen

Lehrermangel? Das sind die kleinen und schwachen
Landgemeinden. Die grossen, finanziell gut fundierten
Gemeindewesen kennen keinen Lehrermangel, hier ist

nach wie vor ein grosser Andrang zu den Lehrstellen
zu konstatieren ; sie können die tüchtigsten auswählen
und ihren Kindern eine gründliche Schulbildung
sichern; dagegen haben die kleinen und schwachen
Gemeindewesen alle schädlichen Folgen des
Lehrermangels zu tragen. In den kleinen Landgemeinden
haben wir die gemischten Schulen, wo vier bis fünf,
ja sogar sämtliche Schuljahre einer Lehrkraft unterstellt

sind. Diese Verhältnisse würden bedingen, dass
hier die tüchtigsten Lehrkräfte wirken würden. Statt
dessen sind diese Schulen häufig nur provisorisch
besetzt oder Lehrkräften anvertraut, die besser der
Pensionierung unterstellt würden. Die Opfer dieser
Verhältnisse sind die Schüler, die heranwachsenden
Staatsbürger. Unser demokratisches Staatswesen darf
derartigen Zuständen nicht gleichgültig zusehen,
sondern muss in seiner sozialen Ausgestaltungstendenz
bestrebt sein, bestehenden Ungleichheiten in der
Volksschulerziehung nach Möglichkeit entgegenzuwirken.
In diesem Bestreben wird es notwendig dazu kommen,

unserm Lehrkörper für die Primarschule
vermehrte Kräfte zuzuführen. Die Unterrichtsdirektion
will vorerst noch den Versuch machen, eine andere
Massnahme zur Anwendung zu bringen, um dem
bestehenden Lehrermangel einigermassen zu steuern.
Es soll der § 8 des Gesetzes über die Lehrerbildungsanstalten

strenger gehandhabt werden. Nach dieser
Bestimmung sind die Lehrer und Lehrerinnen
verpflichtet, wenigstens die vier ersten Jahre nach dem
Austritt aus dem Seminar sich dem Primarschuldienst
im Kanton zu widmen. Im weitern soll jeder Sekundar-
lehrerkandidat mit Primarlehrerbildung sich wenigstens

über einjährigen praktischen Schuldienst
ausweisen. Wir möchten die Unterrichtsdirektion in
diesem Vorgehen unterstützen und hoffen, es werde
ihr gelingen, dieser Bestimmung des Gesetzes
Nachachtung zu verschaffen. Einen zu weitgehenden Erfolg
darf man sich indessen von dieser Massnahme nicht
versprechen. Eine wirksame Abhülfe im Lehrermangel
wird nur eine stärkere Rekrutierung bringen. Ob die
bisherige Organisation der Lehrerbildungsanstalten
eine wesentliche Mehraufnahme an Zöglingen zulässt
oder ob auf eine Erweiterung der bestehenden
Anstalten Bedacht genommen werden muss, entzieht
sich unserer Beurteilung; dagegen müssen wir
grundsätzlich im Interesse einer gedeihlichen Weiterentwicklung

unserer Volksschule an einer stärkern
Rekrutierung festhalten und die Regierung einladen, zu
untersuchen, wie dieser Gedanke in geeigneter Weise
verwirklicht werden kann.

Als Gegenstück zum Primarlehrermangel verzeichnet
der Bericht einen Ueberfluss von Lehrkräften für

die Sekundärschule. Diese seit Jahren beobachtete
Tatsache hat indessen der Ueberproduktion noch keine
Schranken gesetzt. Im Berichtsjahr beträgt der
Zuwachs die ansehnliche Zahl von 102 Lehrkräften,
wovon 88 als Sekundarlehrer und 14 als Lehrer für
das höhere Lehramt patentiert wurden.

Die Staatswirtschaftskommission hat in ihrem
letztjährigen Bericht, gestützt auf durchgeführte
Untersuchungen, den baulichen Zustand des Lehrerinnenseminars

in Delsberg als unhaltbar bezeichnet und
den Wunsch geäussert, es möchte mit der Baufrage
auch die Organisation der Anstalt einer zeitgemässen
Reform unterzogen werden, wonach die Aufnahme
der Zöglinge alljährlich, statt wie bisher, nur alle
3 Jahre erfolgen könne. Sie hat sich auch dahin
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ausgesprochen, dass die Unterrichtszeit vorläufig auf
3 Jahre beschränkt bleibe, dass später eine Erweiterung

durch Angliederung des hauswirtschaftlichen
Unterrichts erfolgen könne. Die Unterrichtsdirektion
hat sich dieser Auffassung angeschlossen und sie
gedenkt mit dem Ausbau des Seminars Delsberg Ernst
zu machen. Nach ihrem Vorschlag soll dem Jura auf
den Zeitpunkt der Jahrhundertfeier seiner Vereinigung
mit Bern, stattgefunden im Jahr 1815, das ausgebaute
Lehrerinnenseminar als Geschenk dargeboten werden.
Wir begrüssen dieses Vorgehen und gewärtigen innert
nützlicher Frist eine Vorlage an den Grossen Rat.
Inzwischen dürfte auch die Reorganisationsfrage der
Lehrerinnenbildungsanstalt im deutschen Kantonsteil
aus dem Stadium der Vorprüfung heraustreten und
zu positiven Vorschlägen an den Grossen Rat heranreifen.

Die Unterrichtsdirektion erwähnt in ihrem Bericht
die grossartige Schenkung des am 5. Dezember 1909
verstorbenen Karl Ludwig Lory. Der Betrag dieser
Erbschaft beläuft sich heute auf 33/h Millionen Franken.

Wir geben mit der Unterrichtsdirektion dem
Wunsche Ausdruck, dass es gelingen möge, recht
bald eine Lösung zu finden, um die Nutzbarmachung
dieses Geschenkes zu Gunsten der armen Kranken zu
ermöglichen.

Mit der Regierung möchte auch die
Staatswirtschaftskommission das hochherzige Legat von Franken

200,000 des Herrn Professor Kocher zu Händen
unserer Hochschule bestens verdanken.

Mit dem Förderunterricht scheint man gute Erfolge
erzielt zu haben. Eine wesentliche Verbreitung dürfte
derselbe indessen kaum erfahren, so lange die
Gemeinden ausschliesslich für die Kosten aufkommen
müssen. Man wird die Versuche noch fortsetzen und
weitere Resultate abwarten müssen, bevor an eine
allgemeine Organisation dieses Unterrichts an unsern
Schulen gedacht werden kann.

Mit der Errichtung von Mädchenfortbildungsschulen
geht es langsam vorwärts. Das verlangte Reglement
lässt immer noch auf sich warten. In der
hauswirtschaftlichen Ausbildung des weiblichen Geschlechts
steht der Kanton Bern zurück. Vom Bunde wurde
im Jahr 1912 an 522 Schulen für hauswirtschaftliche
und berufliche Ausbildung des weiblichen Geschlechtes
Fr. 506,375 Subventionen ausgerichtet. Der Kanton
Bern beteiligte sich mit nur 49 Schulen und erhielt
einen Bundesbeitrag von Fr. 44,139. Von Bedeutung
in dieser Frage ist die Heranbildung der notwendigen
Lehrkräfte für den hauswirtschaftlichen Unterricht.
Damit im Zusammenhang steht die weitere Entwicklung

der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen und
Kurse. Es wird zu prüfen sein, ob nicht in den
Lehrerinnenbildungsanstalten das Unterrichtsprogramm
durch Angliederung des hauswirtschaftlichen Unterrichts

zu erweitern und dementsprechend die
Unterrichtszeit um wenigstens '/l> Jahr zu verlängern sei.
Es wäre wünschenswert, wenn die Regierung sich
über diese grundlegenden Fragen nächstens schlüssig
machen könnte. Bei diesem Anlasse dürfte es auch
an der Zeit sein, die hängige Frage, ob das gesamte
hauswirtschaftliche Unterrichtswesen nicht einer
Direktion zu unterstellen sei, zur Entscheidung zu
bringen. Bis dahin war es schwer, in dieser Materie
sich zurechtzufinden. Der Unterrichtsdirektion waren
die Mädchenfortbildungsschulen unterstellt; bei der
Direktion des Innern finden wir unter Abschnitt:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1913.

hauswirtschaftliches Bildungswesen, hauswirtschaftliche
Schulen und Kurse und unter Rubrik: Hebung

der Volksernährung, Haushaltungsschulen,
hauswirtschaftliche Kurse und Mädchenfortbildungsschulen
bunt durcheinandergewürfelt. Diesem Chaos sollte
durch Unterstellung dieser Materie unter eine Direktion,

und zwar die Unterrichtsdirektion, ein Ende
gemacht werden. Dadurch würde eine ganz wesentliche

Vereinfachung des Betriebes, der Aufsicht und
Kontrolle herbeigeführt.

Direktion des Gemeindewesens.

Die Direktion des Gemeindewesens sieht sich
veranlasst, die Bemerkungen der Staatswirtschaftskom-
mission im Bericht pro 1911 betreffend Aufstellung
von Gemeindereglementen, Abfassung der
Armenrechnungen und so weiter zurückzuweisen, da solche
gar nicht in ihren Bereich gehören. Hierzu ist zu
bemerken, dass diese Wünsche gar nicht im Bericht
der Staatswirtschaftskommission zum Gemeindewesen,

sondern in demjenigen das Armenwesen
betreffend angebracht waren ; es ist somit die
Reklamation der Gemeindedirektion hinfällig.

Der Entwurf eines neuen Gemeindegesetzes, welcher
bisher von einer ausserparlamentarischen Kommission
durchberaten wurde, liegt gegenwärtig zur Vernehmlassung

bei den Gemeinden ; dieselben haben
Bemerkungen und Wünsche bis Ende September der Direktion
des Gemeindewesens einzureichen. In Anbetracht der
Dringlichkeit der Vorlage, spricht die Staatswirtschaftskommission

den Wunsch aus, es möchte die Beratung
dieses Gesetzesentwurfes durch die Kommission und den
Grossen Rat beförderlichst an die Hand genommen
und wenn nötig eine Extra-Session dafür angesetzt
werden. Zur besseren Orientierung wäre es von
grossem Werte, wenn die in den übrigen gesetzlichen
Erlassen sich befindlichen Bestimmungen, welche auf
die Organisation des Gemeindewesens Bezug haben,
zusammengestellt und den vorberatenden Behörden
sowohl, wie auch den Mitgliedern des Grossen Rates
zur Verfügung gestellt würden. Diese Sammlung
könnte jedenfalls bei Anlass der Beratung des neuen
Gemeindegesetzes sehr wertvolle Dienste leisten.

In der Statistik der Beschwerden gegen Gemeinden

oder Gemeindebehörden fällt es auf, dass die
jurassischen Amtsbezirke Delsberg, Freibergen, Münster
und Pruntrut, sowie Aarwangen und Thun eine
verhältnismässig viel grössere Anzahl von Beschwerden
aufzuweisen haben als die übrigen Bezirke. Die
Staatswirtschaftskommission wünscht hierüber nähere
Auskunft.

Von den 282 Wohnsitzstreitigkeiten, wurden 245
in erster Instanz — und zwar 161 durch Vergleich
und 84 durch Entscheid — erledigt und bloss 33 an
die obere Instanz weitergezogen; die verhältnismässig
prompte Erledigung dieser Streitigkeiten verdient
hervorgehoben zu werden.

Die Zusammenstellung der wichtigsten Entscheidungen

in Gemeindeangelegenheiten, welche im
Berichtsjahre von der Gemeindedirektion gefasst wurden,
ist von grossem, allgemeinem Interesse; es erscheint
als wünschenswert, dass solche auch fernerhin im
Verwaltungsbericht Platz findet, sowie der Oeffent-
liehkeit bekannt gegeben wird.

63*
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Die Gemeindeanleihen haben im letzten Jahre eine
bedeutende Höhe erreicht, total in 129 Gemeinden
7,431,022 Fr. 98 Cts. Die grössten Summen wurden
beansprucht infolge von Strassenbauten, Erstellung
neuer Schulhäuser, sowie von Wasseranlagen,
Elektrizitätswerken, Hydranteneinrichtungen, Anschaffung
von Löschgerätschaften und so weiter.

Die von der Gemeindedirel^tion im Jahre 1912
erlassenen vier Kreisschreiben an die Regierungsstatthalterämter

verdienen alle Anerkennung und es kann
die Kommission den getroffenen Massnahmen,
betreffend rechtzeitige Rechnungsablage der Gemeinden,
Verbot der Ausleihung von Gemeindegeldern an
Private, sowie die regelmässige Kontrollierung aller Wert-
eitel des Gemeindevermögens an Hand der Gemeinderechnung

oder eines speziellen Inventars in jeder
Beziehung zustimmen.

Was das Verhältnis des Staates zu den
Amtsanzeigern anbetrifft, so sprechen wir den Wunsch aus,
die bestehenden Vorschriften seien einer Revision zu
unterwerfen und es sei eine grundsätzliche Regelung
zu erzielen in dem Sinne, dass sowohl die Interessen
des Staates wie der Amtsanzeiger in billiger Weise
berücksichtigt werden. Gewisse staatliche Erlasse
könnten vielleicht in etwas gekürzter Form zur
Publikation gelangen; auch sollte man von den
Amtsanzeigern nicht verlangen, dass sie Inserate, an welchen
auch Privatpersonen interessiert sind, vollständig
kostenlos aufnehmen müssen ; eine gewisse Entschädigung

für derartige Bekanntmachungen ist absolut
gerechtfertigt.

Während des Berichtsjahres haben in sechs
Amtsbezirken keine Inspektionen von Gemeindeschreibereien
durch die Regierungsstatthalter stattgefunden ; es wäre
jedenfalls zweckmässiger, wenn dieselben auf zwei
Jahre verteilt, das heisst jedes Jahr eine Anzahl von
Gemeinden inspiziert würde.

Armendirektion.

Im Berichtsjahre ist das Gesetz über die Armenpolizei

und die Enthaltungs- und Arbeitsanstalten vom
Bernervolke angenommen worden und auf 1. Juli ab-
hin in Kraft getreten. Wir hegen die Ueberzeugung,
die Direktion des Armenwesens werde darüber wachen,
dass dieses Gesetz richtig durchgeführt wird.

Es istanzuführen, dass die meisten Gemeinden nun ihre
Reglemente über das Verpflegungs- und Niederlassungswesen

zur Genehmigung eingesandt haben. Die Direktion

wird eingeladen, gegen die 38 rückständigen
Gemeinden energisch vorzugehen.

In den Armen- undSpendkassenrechnungen kommen
immer noch Fehler vor, indem in dieselben Beträge
eingestellt werden, die in die Gemeinderechnungen
gehören. Es will uns scheinen, die Gemeindebehörden
dürften dem Rechnungswesen etwas mehr Aufmerksamkeit

schenken.
Die Armenpflege in den Gemeinden ist befriedigend.

Die Gemeindebehörden sind gewillt, der Armut zu
steuern. Die Zahl der auf dem Etat der dauernd
Unterstützten stehenden Personen nimmt stetig etwas ab,
dagegen steigen die Verpflegungskosten von Jahr zu
Jahr. Vom Jahr 1906 bis 1911 stiegen die Ausgaben
für die dauernd Unterstützten um Fr. 278,000 und für
die vorübergehend Unterstützten um Fr. 200,000, ein
Beweis dafür, dass die Gemeinden für die einzelne
Person mehr auslegen als früher.

Die auswärtige Armenpflege erfordert immer mehr
Arbeit und mehr Auslagen, da die Zahl der hier zu
Unterstützenden zunimmt. Wir heben hervor, dass durch
den Ausbau des kantonalen Armeninspektorates
(Anstellung eines Adjunkten) hier eine Besserung
eingetreten ist, indem es nun möglich ist, die ausserhalb
des Kantons wohnenden Unterstützten mehr als bisher
zu besuchen und deren Verhältnisse zu prüfen. Die
Direktion ist bestrebt, für Eingang von Verwandten-
beitrfigen und Rückerstattungen zu sorgen, sowie darauf
Bedacht zu nehmen, dass dem Art. 311 des Zivilgesetzbuches,

betreffend Verordnung von Beiständen für
aussereheliche Kinder, seitens der Gemeinden
nachgelebt wird. Wir wünschen, dass dieses Vorgehen
auch weiterhin befolgt werde.

Die Naturalverpflegung gibt zu Bemerkungen nicht
Anlass. Die Ausgaben hiefür sind auch im Steigen
begriffen, was mit Rücksicht auf die Abflauung der
Geschäfte und verminderte Arbeitsgelegenheit nicht
zu vermeiden ist. Die mit einigen Stationen verbundenen
Arbeitsnachweisbureaux leisten gute Dienste.

Betreffend die Erziehungs- und Verpflegungsanstalten
sei bemerkt, dass der kantonale Armeninspektor

durch Anstellung eines Adjunkten nun in der Lage
ist, diese Anstalten regelmässig zu inspizieren. Durch
seine Verhandlungen mit den Anstaltsbehörden ist vieles
geschehen, um das Loos der Anstaltsinsassen zu
verbessern.

Direktion des Innern.

Betreffend die Versicherung der Fahrhabe ist schon
im Jahr 1907 ein von der Direktion des Innern
ausgearbeiteter Entwurf dem Regierungsrat unterbreitet

worden. Eine dahinzielende Motion datiert mit
Erheblichkeitserklärung durch den Grossen Rat vom
Jahre 1885. Aus der Vorlage ist noch nicht viel an
die Oeffentlichkeit gelangt; deren Grundartikel sollen
dahin tendieren, dass die ZwangsVersicherung eingeführt,

dagegen von einer reinen staatlichen
Versicherungsanstalt abgesehen werde. Die Staatswirtschaftskommission

ersucht die Regierung um Bericht, wann
sie den Gesetzesentwurf vorzulegen gedenkt.

Wie aus dem letztjährigen Berichte noch in
Erinnerung sein dürfte, wurde aus dem Gesetzesentwurf

über Handel und Gewerbe der Abschnitt
«Geldverkehr »ausgeschieden. In Uebereinstimmung mit der
Regierung vertrat die grossrätliche Kommission die
Auffassung, es solle über das Sparkassenwesen eine
separate Gesetzesvorlage ausgearbeitet werden.
Inzwischen ist die beabsichtigte Gründung eines
Revisionsverbandes bernischer Banken und Sparkassen

auf freiwilliger Grundlage zur Tatsache geworden ;

derselbe hat seine Tätigkeit bereits mit ersichtlichem
Erfolge aufnehmen können. Es dient denn auch zur
Beruhigung wohl in allen interessierten Kreisen der
Hinweis darauf, dass auf Ende des Jahres der grösste
Teil der Bankinstitute den Anschluss an den Verband
beschlossen hat, und dass überhaupt auf den heutigen
Tag nur noch wenige Institute eine abwartende Stellung
eingenommen haben. In der Regierung soll sich nun
die Meinung geltend machen, von der Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage könne zur Zeit Umgang
genommen werden. Die Begründung des regierungs-
rätlichen Standpunktes wird erwartet.

Sowohl der Gesetzesentwurf über Handel und
Gewerbe als auch derjenige über die kantonale Gebäude-
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Versicherung harren noch der endgültigen Beratung
durch den Grossen Rat, die im Laufe des Jahres 1913
erfolgen dürfte.

Trotzdem schon am 15. Mai 1912 von zehn
jurassischen und seeländischen Gemeinden das Gesuch
eingereicht worden ist um Erlass der Rückerstattung
des Restbetrages der zinslosen Vorschüsse anlässlich
der lezten Uhrenmacherkrisis, ist die Regierung noch
nicht dazu gelangt, zu der Angelegenheit Stellung zu
nehmen. Der Bezug der im Jahr 1912 fällig gewordenen

Vorschussraten ist sistiert worden bis zur definitiven

Erledigung des Gesuches, die bald erwartet
wird.

Die kantonale Handels- und Gewerbekammer hat
an Stelle der bisher erschienenen Publikationen die
Herausgabe einer regelmässig erscheinenden
Zeitschrift «Mitteilungen der Handels- und Gewerbekammer»

beschlossen, womit beabsichtigt wird, einen
engern Kontakt mit weitern Kreisen von Handel,
Industrie und Gewerbe im Kanton Bern herbeizuführen.
Die Aufgabe, die sich die Kammer mit dem neuen
Organ gestellt, ist eine grosse und mannigfaltige und es
ist an einem günstigen Erfolg wohl nicht zu zweifeln.
Die Kammer hat ihren erhöhten Bureaukredit zuerkannt
erhalten; dagegen vermisst die Staatswirtschaftskommission

die Erledigung des weitern Antrages der
Kammer, die Stelle des Sekretariatsadjunkten in Biel
sei in eine Sekretariatsstelle umzuwandeln. Die
dadurch bedingte Revision des Dekrets rechtfertigt ein
allzu langes Hinausschieben der Behandlung 'dieses
Antrages auf keinen Fall. Der Sekretariatsbericht
gibt in gedrängter Kürze an Hand von «Enqueten und
aus persönlichen Wahrnehmungen» ein Bild über den
Gang von Handel und Industrie im Jahr 1912. Die
Textilindustrie war ungünstig beeinflusst durch die
enorm hohen Preise des Rohmaterials. Auf allen
Gebieten machten sich die Balkanwirren, die Geldknappheit

und die abnormalen WitterungsVerhältnisse
ungünstig geltend.

Ein Rekordjahr verzeichnete abermals die
Uhrenindustrie. Die Ausfuhr an Uhren und Uhrenbestandteilen

belief sich auf 173,773,093 Franken gegenüber
164,026,760 Franken im Jahr 1911, mithin eine
Mehrausfuhr von 9,746,333 Franken. Die
Staatswirtschaftskommission anerkennt das Bestreben der Kammer

dem Export ihre vermehrte Aufmerksamkeit zu
schenken. — Am Technikum in Biel wurde eine besondere

Lehrstelle für Réglage und Remontage
geschaffen.

Im Bericht über das Lehrlingswesen begegnen wir
Klagen über ungesetzliche Ausnützung von Lehrlingen
im Bäckereigewerbe der Stadt Bern, einer Beschwerde
über die Beschäftigung von minderjährigen Personen
in einem Nouveauté- und Konfektionsgeschäft in Cor-
gémont und Klagen über die Berufslehre im
Schmiedehandwerk, die alle Untersuchung und Abhilfe verlangten.

Die von Lehrlingskommissionen im letztjährigen
Verwaltungsberichte angeführten Fälle von Lehrlings-
züchtereien im Schlosser-, Schmiede- und Wagnerbe-
rufe bestehen zum grossen Teil wohl noch weiter.
Die Kammer beantragte im Einverständnis mit den
interessierten Berufsverbänden dem Regierungsrat die
Abänderung der Verordnung über die Berufslehre im
Konditorengewerbe, im Sinne einer «zeitgemässen
Erleichterung» in der Lehrlingshaltung. Der
Regierungsrat willfahrte den Antragstellern. Auf 1. Januar
1909 betrug die Zahl der eingeschriebenen Lehrlinge

im Konditorenberuf 63, 1910: 61, 1911: 64, 1912 soll
sie auf 36 gesunken sein, um dann 1913 auf 69
anzuwachsen.

Die Zahl der von der Regierung und den Re-
gierungsstatthaltem erteilten Ueberzeitbewilligungen
im Fabrikbetrieb ist etwas zurückgegangen, von
176 im Jahr 1912 auf 158 im Berichtsjahr. Unter den
Strafanzeigen wegen Uebertretung der Fabrik- und
Haftpflichtgesetzvorschriften finden wir die alljährlich

wiederkehrenden Fälle von Beschäftigung
schulpflichtiger Kinder, mangelhafter oder ungenügender
Schutzvorrichtungen, unreinlicher Aborte oder sogar
Fehlen von solchen, überfüllter Arbeitslokalitäten,
unregelmässiger Lohnzahlung und so weiter. In 53
Fällen wurden Bussen von 5 bis 400 Franken
ausgesprochen. Man ersieht aus der Zusammenstellung der
Strafanzeigen, dass alle Kritik nichts fruchtet. Strengeres

Verfahren bei der Ausfällung der Urteile seitens
der Gerichtsbehörden ist wohl allein geeignet, hier
etwelche Abhülfe zu schaffen. Im Jahre 1907 sah
sich die Regierung veranlasst, das Obergericht zu
ersuchen, in dieser Beziehung bei den Gerichtsbehörden

vorstellig zu werden. Die Staatswirtschaftskommission

wünscht eine Erneuerung dieses Gesuches.
Die Zahl der dem Gesetz betreffend den Schutz

der Arbeiterinnen unterstellten Geschäfte beträgt 905.
Obenan stehen die Schneider und Schneiderinnen,
sowie die Konfektionsgeschäfte (401), es folgen die
Wäschereien und Glättereien (129), Modegeschäfte und
Hutfabriken (84), Geschäfte der Uhrenbranche (128).
Rund 1900 Arbeiterinnen sind in diesen 905 Geschäften

beschäftigt. Von einer Inspektion durch Sachverständige

war im Geschäftsjahr wieder nicht die Rede.
Von der Durchführung des Artikels 30, der die Schaffung

eines ständigen Inspektorates vorsieht, verlautet
nichts. Die Staatswirtschaftskommission muss neuerdings

verlangen, dass die nötigen Vorkehren getroffen
werden.

An der schweizerischen Landesausstellung in Bern
werden sich die gewerblichen und hauswirtschaftlichen

Bildungsanstalten beteiligen. Als
hauswirtschaftliche Fortbildungsschule wurde die
Mädchenfortbildungsschule Thun bezeichnet. — In Bezug auf
die gewerblichen Fortbildungsschulen entsprachen die
Bundesbehörden dem Wunsche unserer Regierung,
dass sich der Kanton Bern durch den alten und durch
den neuen Kantonsteil vertreten lassen könne. Es
wurden sodann bezeichnet die Gewerbeschule der
Stadt Bern und die Ecole des arts et métiers in St.
Immer. Gewerbliche Bildungsanstalten der höhern
Stufe (Techniken) ohne Werkstattbetrieb sind von der
Beteiligung an der Ausstellung ausgeschlossen. Es
wird deshalb einzig das kantonale Technikum in Biel
durch seine gewerblichen Abteilungen : Uhrenmacher-
schule, Gravier- und Ciselierschule, Kunstgewerbe-
und Kleinmechanikerschule zur Vertretung gelangen.

Einem geäusserten Wunsche, es sollte in der
Ausrichtung von Stipendien an das gewerbliche Bildungswesen

ein mehreres von Staates wegen geleistet werden,

wurde entgegengehalten, dass die gewerblichen
Organisationen ganz gut auch etwas zu leisten
vermöchten. Die Stadt Bern gehe hierin mit gutem
Beispiel voran. Wir wollen hoffen, dass diese Anregung
Berücksichtigung finden werde.

Im Wirtschaftswesen wird zu unserer Befriedigung
in der Bekämpfung des Alkoholismus, speziell im
Jura, auf dem vom frühern DirektionsVorsteher, Herrn
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Dr. Gobât, eingeschlagenen Wege weitergefahren. Wo
das Bedürfnis mangelt, oder auch'mit Rücksicht auf
das öffentliche Wohl, wird mit Recht sowohl bei der
Erteilung von Wirtschafts- als auch Patenten für den
Kleinhandel mit geistigen Getränken eine gewisse
Zurückhaltung beobachtet.

Betreffend die kantonalen Lebensmittelinspektoren
ist ein neues Regulativ erlassen worden, wodurch die
auch von der Staatswirtschaftskommission verlangte
Schaffung einer weitern (vierten) ständigen Inspek-
torenstelle ermöglicht wurde. Der Instruierung der
Ortsexperten sollte noch vermehrte Aufmerksamkeit
geschenkt, die Zahl der jährlichen Kurse, wenn immer
angängig, vermehrt werden. Die grosse Zahl der
Verfehlungen auf allen Gebieten des Lebensmittelverkehrs
verlangt eine unablässige strenge Kontrolle und diese
kann einzig durch ein tüchtiges und sich seiner
Verantwortung wohl bewusstes Aufsichtspersonal
durchgeführt werden.

Das statistische Bureau wücschl ei:e Reo yankatio i
desselben im Sinne der Zuwendung vermehrter
finanzieller und personeller Hüifsmittel, um den Anforderungen,

die an ein statistisches Amt gemacht werden,
entsprechen zu können. Auch ein zentralisierterer
Betrieb der Statistik in der bernischen Staatsverwaltung,

wodurch oft umständliche Arbeit und nicht
unbedeutende Kosten erspart werden könnten, wird
angeregt. Die Staatswirtschaftskommission erklärt sich
für eine gründliche Prüfung der angeregten
Reorganisationspunkte ; vielleicht könnten dieselben noch
vermehrt werden zum Nutzen einer fruchtbringenden
Statistik.

Bau- und Eisenbahndirektion.

Durch Dekret vom 22. April 1912 hat der Grosse
Rat für die Bau- und Eisenbahndirektion eine neue
Organisation geschaffen. DerZeitraum seitdem Inkrafttreten

derselben ist noch zu kurz, um ein definitives
Urteil über ihren Wert abzugeben; allein die bisherigen
Erfahrungen weisen darauf hin, dass die mit der
Organisation eingeführte Zentralisation gute Früchte tragen

wird. Jedenfalls kann die Aufsicht über die Strassen

intensiv durchgeführt werden, indem jedem
Kreisoberingenieur ein Automobil zur Verfügung gestellt
wird, so dass entweder der Kreisoberingenieur oder
sein Hülfstechniker in der Lage sind, sehr oft Inspektionen

der Strassen vorzunehmen und diejenigen
Massnahmen zu treffen, welche zur Erreichung eines richtigen
und rationellen Strassenunterhaltes notwendig sind.
Neben den Pferdewalzen besitzt der Staat nun 7 Dampf-
strassenwalzen, welche Zahl wohl genügen dürfte.

Die Ausgaben für Wegmeisterbesoldungen sind im
Jahre 1912 auf Fr. 569,442 angestiegen; sie waren
um zirka Fr. 29,000 höher als im Jahre 1911, im laufenden

Jahre sind sie auf Fr. 580,000 festgesetzt. Es
wird also seitens der Baudirektion dem von der
Staatswirtschaftskommission öfters gestellten Begehren um
successive Erhöhung dieser Besoldungen Rechnung
getragen, wie bereits letztes Jahr anlässlich der
Besprechung des Verwaltungsberichtes pro 1911
dargetan worden ist.

Es kann mit Befriedigung konstatiert werden,
dass das Bestreben, die Strassen gut zu unterhalten,
bei den staatlichen Organen vorhanden ist; um
aber zum Ziele zu gelangen, sollten auch die

Mittel für den Strassenunterhalt vermehrt werden.
Der daherige Kredit beträgt seit einer langen Reihe
von Jahren Fr. 500,000. Nun sind aber in den letzten
Jahren die Materialkosten im Preise gestiegen und
das Strassennetz hat sich bedeutend erweitert. Es
sollte daher der Kredit erhöht werden. Eine sehr
willkommene Erhöhung wird aus den Einnahmen des

Automobilgesetzes zu erwarten sein ; allein dieselbe
wird zum grössten Teile für die Bekämpfung der
Staubplage Verwendung finden, so dass für den
eigentlichen Strassenunterhalt ein namhafter Betrag
nicht übrig bleiben wird.

Die Baudirektion hat in den letzten Jahren in
anerkennenswerter Weise die Massnahmen der Gemeinden
zur Bekämpfung der Staubplage unterstützt und
subventioniert. Die Staatswirtschaftskommission wünscht
dringend, dass diese im hygienischen Interesse der
Bevölkerung liegenden Massnahmen in bedeutend
ververmehrten Masstabe getroffen werden können; dieses
Ziel kann erreicht werden, wenn dem Staate neue
Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Das
vom Grossen Rate durchberatene Automobilgesetz sieht
bekanntlich eine Automobilsteuer vor, welche für
Strassenzwecke verwendet werden soll. Die
Staatswirtschaftskommission erwartet, dass dieses Gesetz in
Bälde dem Volke unterbreitet, und dass dasselbe
vom Volke auch angenommen werde. Sobald dies der
Fall sein wird, werden die nötigen Vollziehungsbestimmungen

aufgestellt werden.
Der Kanton Bern ist bis dahin dem zwischen

einzelnen Kantonen abgeschlossenen Konkordat über
das Automobilwesen nicht beigetreten. Da eine
eidgenössische Regelung der Automobilfrage für die
nächsten Jahre kaum zu erwarten ist, erscheint der
Beitritt als angezeigt. Die Frist zur Beitrittserklärung
ist bis zum 1. Mai 1914 verlängert worden.

Im Abschnitt « Baupolizei » wird hervorgehoben,
dass die Baudirektion an die Regierungsstatthalter
und die Gemeindebehörden ein Kreisschreiben erlassen
habe, worin sie auf die Nachteile aufmerksam macht.,
welche entstehen, wenn An- und Umbauten an
Gebäuden, welche nicht die gesetzliche Entfernung von
3,60 beziehungsweise 3 m von öffentlichen Strassen
und Wegen haben, ohne die erforderliche Bewilligung
ausgeführt werden. Da die Baupolizeibehörden der
Gemeinden darüber zu wachen haben, dass den
gesetzlichen Bauvorschriften nachgelebt wird und Bauten

ohne Bewilligung der kompetenten Behörden nicht
zugelassen werden, so ist dieses Vorgehen der Baudirektion

sehr zu begrüssen
Eine Prüfung der KreditVerhältnisse für die Wasserbauten

hat das nicht unerwartete Resultat zu Tage
gefördert, dass nicht nur der Kredit von 1913 durch
die bereits bewilligten Subventionen aufgebraucht ist,
sondern dass auch die nächsten Jahre schon sehr
stark belastet sind. Diese Belastung ist die Folge der
gewaltigen Korrektionsarbeiten, welche insbesondere
an der Kander, Simme, Aare und Emme notwendig
geworden sind. Eine Erhöhung des Fr. 320,000
betragenden Kredites erscheint für die nächsten Jahre
als sehr angezeigt.

Vor dem Grossen Rate liegt zur Zeit ein Dekretsentwurf

betreffend das Vermessungswesen. Da der
Bund die Anerkennung der bestehenden Vermessungswerke

nicht ausspricht und dem Staate Bern die
Subventionen für die Neuvermessungen und die Nach-_
führungen nicht bewilligt, bevor der Staat die nö—
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gen Gesetzesbestimmungen erlässt, sollte die Behandlung

des Dekretsentwurfes unverzüglich an die Hand
genommen werden.

Bezüglich des Eisenbahnwesens wird der im letzten

Jahre geäusserte Wunsch nach Aufstellung einer
Tabelle über die Betriebsresultate der bernischen
Bahnen wiederholt.

Sanitätsdirektion.

Der Bericht der Sanitätsdirektion erlaubt mit
Befriedigung zu konstatieren, dass die ansteckenden
Krankheiten im ganzen genommen im Jahre 1912
einen milderen Charakter angenommen haben als in
1911.

Immerhin ist, was die Tuberkulose anbetrifft, zu
bemerken, dass zahlreiche Aerzte noch zu oft
unterlassen, die Behörden von Fällen dieses schrecklichen

Uebels nach Gesetz zu benachrichtigen. Die
Regierung hat sich deshalb gezwungen gesehen, an die
Aerzteschaft ein Zirkular zu richten, durch welches
sie diese letztere ausdrücklich ersucht, ihre Pflicht in
dieser Hinsicht gewissenhafter zu erfüllen.

Die Gemeindebehörden haben — wie in 1911 •— sehr
wenig Eifer gezeigt, dem Regierungsrat den durch
das Gesetz vorgesehenen Bericht bezüglich der
angewandten Massnahmen zur Bekämpfung der durch die
Tuberkulose verursachten Verheerungen einzusenden.
Gewisse Gemeinden haben bis zum sechsten Male
eingeladen werden müssen, diesen Bericht vorzulegen.
Es ist deshalb sehr begreiflich, dass die auf diesem
Gebiete erhaltenen Ergebnisse ziemlich nichtssagend
sind. Dennoch fängt man da und dort an, zu
Desinfektionen zu schreiten, man trifft prophylaktische
Massnahmen und es sind 371 ungesunde Wohnungen
verboten worden, die sich auf 19 Geineinden verteilen.

Die beunruhigenden Verheerungen der Tuberkulose
dauern fort; dieselben sind sowohl in den Städten
als auf dem Land auf verschiedene Ursachen
zurückzuführen; immerhin sind an solchen Ursachen vor
allem zu erwähnen : die gesundheitsgefährlichen
Wohnungen, die ungenügende Ernährung und der
Alkoholismus. — Die für die Bekämpfung der Tuberkulose

ausgegebenen Beträge, die sich pro 1912 auf
71,839.50 Fr. belaufen, sind gut angewendetes Geld.

Die in den Bezirksspitälern eingeführten neuen
Einrichtungen zur Erleichterung der chirurgischen
Operationen haben die Ueberfüllung des Inselspitals
schon ein wenig vermindert. Es ist zu wünschen, dass
sich diese Bewegung zur Dezentralisation noch verstärke.

Die Frage der Irrenanstalten steht bei den
Direktionsgeschäften immer noch oben an. Trotz der 200
durch den Neubau eines Pavillons bei der Waldau
geschaffenen neuen Plätze können mehrere Hundert
Unglückliche in unsern Anstalten nicht Aufnahme
finden.

Was gedenkt die Regierung vorzukehren, um
diesem unerfreulichen Zustand zu begegnen?

Finanzdirektion.

Im Abschnitt Gesetzgebung bespricht die
Finanzdirektion die Gründe und Konsequenzen der Verwerfung

des neuen Steuergesetzes. Ohne näher darauf
einzutreten sind wir der Ansicht, dass an eine
Gesamtrevision unserer Steuergesetzgebung in den näch-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913.

sten Jahren nicht zu denken ist; es wird zu
untersuchen sein, ob nicht die notwendigsten Verbesserungen

im Steuerwesen auf dem Wege der
Partialrevision erreicht werden können.

Nachdem an die Staatskasse immer grössere
Anforderungen gestellt werden und die verschiedenen
Verwaltungszweige jedes Jahr grössere finanzielle
Opfer verlangen, liegt es im wohlverstandenen
Interesse einer gesunden Finanzverwaltung, wenn dem
Staate zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben
rechtzeitig die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt
werden. Die neuen Verpflichtungen, welche der
Staatsverwaltung durch Gesetze und Beschlüsse des
Grossen Rates erwachsen sind, erfordern ganz
bedeutende finanzielle Mittel. Wir erwähnen hier bloss
die Erweiterung der Irrenpflege, die Reform des
Strafvollzuges (Neubauten inWitzwil und Umbau von
Thorberg), sowie die Subventionen an neue Eisenbahnbauten;

im ferneren werden die Verbesserung der
Strassen und Brücken, sowie grosse Flussverbauun-
gen und Entsumpfungen ganz bedeutende Mehrausgaben

zur Folge haben und auch die durch Gesetz
festgelegten Leistungen für das Schul- und Armenwesen

werden in Zukunft eher höhere Summen in
Anspruch nehmen.

Auf Grund des alten Steuergesetzes darf mit Rücksicht

auf die ziemlich ungünstige allgemeine
Geschäftslage auf einen Mehrertrag an direkten und
indirekten Steuern für die Zukunft nicht gerechnet werden

und es würde auch eine allfällige Erhöhung des
Steuersatzes im Volke keinen Anklang finden. Wir
sind nun der Ansicht, dass bei aller wünschenswerten
Sparsamkeit im Staatshaushalt den Verwaltungsbehörden

eines fortschrittlichen Staatswesens die finanziellen
Mittel zur Erfüllung der dringenden Aufgaben

des Staates zur Verfügung zu stellen sind; die
Verwendung derselben darf aber nicht in einseitiger
Weise geschehen, wie dies zum Beispiel in der
Eingabe des Vereins zur Förderung der Irrenpflege
verlangt wird. Andere staatliche Verpflichtungen sind
ebenso dringlich und müssen nach Möglichkeit
berücksichtigt werden. Wir können deshalb dem
Vorschlag, es sei zum Zwecke der Erstellung einer neuen
grossen Irrenanstalt eine Extrasteuer von 1/4°/oo zu
erheben, in dieser Form nicht beipflichten.

Nach Ablehnung des revidierten Erbschaftssteuergesetzes

im Jahre 1906 war man allgemein der
Ansicht, dass der infolge mangelhafter Aufklärung
erfolgte negative Volksentscheid wirklich zu bedauern
sei, da doch vernünftigerweise nicht bestritten werden

kann, dass die Besteuerung des Erbanfalles als die
gerechteste aller Steuern angesehen werden muss.
Wir halten dafür, der Moment zur Revision dieses
Gesetzes im Sinne der Beschaffung vermehrter
Einnahmen für Staat und Gemeinden sei nun gekommen
und stellen deshalb folgendes Postulat:

«Der Regierungsrat wird eingeladen die Revision

des Gesetzes über die Erbschafts- und
Schenkungssteuer an die Hand zu nehmen und dem
Grossen Rat den neuen Entwurf bis zur ordentlichen
Wintersession zu unterbreiten.» Wir behalten uns
vor, das Postulat bei Anlass der mündlichen
Berichterstattung eingehender zu begründen.

Bei näherer Prüfung der verschiedenen Verwal-
tungs- und Geschäftszweige der Finanzdirektion darf
mit Vergnügen konstatiert werden, dass trotz des
Passivsaldos der laufenden Verwaltung von Fr. 273,325.14

64
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sich die Finanzlage 'des Kantons auf durchaus
gesunder und solider Basis befindet, und dass die
Finanzgeschäfte desselben in richtiger Weise besorgt
werden. Das Staatsvermögen hat gegenüber 1911
eine Vermehrung von Fr. 161,119.09 erfahren, welche
in der Hauptsache auf die Schätzungserhöhungen von
Domänen infolge Neubauten zurückzuführen ist. Die
neu angekauften Wertschriften im Betrage von rund
Fr. 1,500,000 betreffen Aktien der Thunerseebahn
und der mit letzteren fusionierten Dampfschiffahrtsgesellschaft

auf dem Thuner- und Brienzersee.
Mit der Einlage von Fr. 50,000 in den Fonds für

die Gründung einer Pensions- und Invalidenkasse für
die Beamten, Angestellten und Arbeiter der
Staatsverwaltung ist die Finanzdirektion einem Wunsche
der Staatswirtschaftskommission entgegengekommen
und es wurde damit der Grundstein zu dem schönen
sozialen Werke gelogt.

Der Reingewinn der Kantonalbank ist gegenüber
dem Vorjahr um Fr. 100,000 zurückgegangen und
ergibt eine 5y2%ige Verzinsung des Grundkapitals

von Fr. 20,000,000. Der Grund hiezu liegt nicht
etwa in einer weniger sorgfältigen Geschäftsführung
— solche war auch im letzten Jahr eine vorzügliche
—-, sondern es beruht der Minderertrag hauptsächlich
auf einer ganz bedeutenden, im Interesse eines soliden

Geschäftsgebarens notwendigen Abschreibung auf
Wertschriften, sowie auf dem Umstand, dass die Bank
seinerzeit eine Anzahl von 4%igen Eisenbahn- und
Gemeindeanleihen finanzieren musste; infolge des
hohen Geldstandes konnten die betreffenden Titel
zum guten Teil nicht plaziert werden, was
gegenwärtig einen Zinsverlust zur Folge hat. Im Entwurf
eines neuen Kantonalbankgesetzes, welches nächstens
im Grossen Rate zur Behandlung kommen soll, ist
vorgesehen, dass der Bank infolge Erhöhung des
Grundkapitals bis auf 30 beziehungsweise 40
Millionen vermehrte Mittel zur Verfügung gestellt werden

unid es sind mit Rücksicht auf den bedeutend

grössern und umfangreicheren Geschäftsbetrieb
auch verschiedene Aenderungen in der Organisation
in Aussicht genommen.

Das im letzten Frühjahr emittierte neue Anleihen
der Hypothekarkasse im Betrage von Fr. 15,000,000
hatte einen schönen Erfolg, indem dasselbe mit 40 %
überzeichnet wurde. Die Kasse ist nun in den Stand
gesetzt, wenigstens den dringendsten Darlehensgesuchen

zu entsprechen. Es ist zu hoffen, dass der
Zinsfuss auf Hypothekardarlehen auch im laufenden
Jahr nicht erhöht werden muss. Bis jetzt konnten
landwirtschaftliche Grundstücke noch zu 41/, %
belehnt werden.

In Bezug auf die Steuerverwaltung sprechen wir
den Wunsch aus, es möchten die Einschatzungen für
die Einkommensteuer in möglichst gleichmässiger,
dem Gesetz entsprechender Weise vorgenommen werden.

Es existieren immer noch grosse Ungleichheiten
zwischen einzelnen Gemeinden und Bezirken und die
Steuervorschriften werden in sehr verschiedenem
Sinne gehandhabt. Diesen Uebelständen sollte nach
Möglichkeit abgeholfen werden.

In Handels- und Gewerbekreisen wurde schon seit
einiger Zeit einem Gesetz über eine spezielle
Warenhaussteuer gerufen. Wir drücken den Wunsch aus,
die Regierung möchte die Frage prüfen, ob nicht,
die auswärtigen Warenhäuser, welche Filialen im
Kanton Bern haben und sich der Einkommensteuer zu

entziehen suchen, einer' speziellen Steuerverordnung,
welche eine richtige Einschätzung derselben èrmôg-
licht, zu unterstellen seien.

Der kantonale Salzauswägerverband hat in einer
Eingabe an den Grossen Rat eine den veränderten
Verhältnissen entsprechende Erhöhung der
Salzverkaufsprovisionen von 7 auf 12% verlangt. Wir fragen

die Regierung an, ob nicht dem Begehren der
Salzauswäger zum Teil entsprochen werden könnte.

Der Geschäftsbericht der kantonalen Rekurskommission

gibt uns nur zu wenigen Bemerkungen An-
lass. Wir schliessen uns dem Wunsche der
Rekurskommission an, die Steuerverwaltung möchte ihr
die Einsprachen gegen die Taxation der Zentralsteuerkommission

mit tunlichster Beförderung, wenn möglich

bis am Schlüsse des Steuerjahres, überweisen. Die
raschere Erledigung der Steuerfälle würde zur Folge
haben, dass die grossen Ausstände der direkten
Steuern, welche auf Ende des Jahres zirka vier
Millionen Franken betragen haben, sich entsprechend
verringern würden.

Landwirfschaftsdirektion.

Das Jahr 1912 hat bei den Landwirten kein gutes
Andenken zurückgelassen : nach einem sehr milden
Winter ein regnerischer Sommer. Das Wetter ist
für das Einbringen der Ernten sehr ungünstig
gewesen ; auf den Bergen hat die Heuernte bis zum Monat

September gedauert. Wenn wir diesem ungünstigen

Stand des Wetters die Krisis beifügen, welche
sich in der Milchwirtschaft ergeben hat, sowie die
Maul- und Klauenseuche, welche hauptsächlich im
Jura gewütet und dort beträchtliche Verluste
verursacht hat, so haben wir die landwirtschaftliche
Bilanz des Berichtsjahres.

Für das Anpflanzen von Obstbäumen längs der
Strassen ist bei der Landwirtschaftsdirektion kein
Subventionsgesuch eingereicht worden. Es ist
hervorzuheben, dass eine gute Zahl der vorhandenen Bäume
ziemlich schlecht unterhalten ist. Die
Landwirtschaftsdirektion würde gut tun, die Gemeinden,
welchen die Aufsicht über diese Pflanzungen obliegt,
einzuladen, bei den Anstössern einzuschreiten und sie
an ihre Pflicht zu erinnern.

Eine unserer ältesten Kulturen, die Rebe, hat eine
Reihe schlechter Jahre hinter sich; ebenso befinden
sich die Weinbauern in einer wenig glänzenden
Situation. Die Fläche der Weinberge nimmt in unserm
Kanton von Jahr zu Jahr ab; überall wo das Land
für einen andern Anbau geeignet ist, sind die Reben
ausgereutet worden; in den Amtsbezirken Biel und
Büren, sowie auf dem rechtsufrigen Teil des Amtsbezirks

Nidau sind sie verschwunden. Für die Gemeindendes

linken Bielerseeufers besteht diese Wahl nicht,
da die Schätzung des Bodens sehr hoch ist und die
Gestaltung desselben kaum zulässt, ihm eine andere
Bestimmung zu geben. Es ist deshalb ganz natürlich,
dass die Behörden ihr Möglichstes tun, um dieser so
schwer geprüften Bevölkerung zu Hülfe zu kommen.
Es ist bedauerlich, dass der Bund jegliche Subvention
an die Arbeiten, die von der Versuchsstation für
amerikanische Reben in Twann ausgeführt worden sind,
verweigert hat.

Die Rückzahlung der unverzinslichen Vorschüsse,
welche an fünf weinbautreibende Gemeinden gemacht
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wurden, vollzieht sich regelmässig und gemäss den
vom Staat festgelegten Bedingungen.

Der Winter 1911/12 ist für die Mäuse sehr günstig

gewesen, und sie haben sich denn auch ganz
beträchtlich vermehrt, hauptsächlich im Eisgau und
im Seeland, wo sie an den verschiedenen Kulturen
und Ernten sehr grossen Schaden angerichtet haben.
Man kann deshalb der Landwirtschaftsdirektion Dank
wissen, dass sie die Gemeinden durch ein Zirkular
eingeladen hat, die nötigen Massnahmen zur
Vertilgung dieser Nager zu treffen.

Die Subventionsgesuche für Bodenverbesserungen
werden immer zahlreicher. Da die Nützlichkeit der
letztern vom wirtschaftlichen Standpunkt aus kaum
bestritten werden kann, wird man untersuchen müssen,

ob die bezüglichen Kredite nicht erhöht werden
sollten, eventuell ob der Grosse Rat nicht einen
ausserordentlichen Kredit für die grossen projektierten
Arbeiten sprechen sollte, für welche die Voranschläge
auf die Summe von Fr. 1,602,700 ansteigen.

Zum ersten Male seit langen Jahren hat die
Molkereischule Rütti infolge der Krisis in der
Milchwirtschaft ihre Rechnungen mit einem Ausgabenüber-
schuss abgeschlossen.

Die neue landwirtschaftliche Schule von Münsingen

wird ihre Pforten in der ersten Woche November

dieses Jahres öffnen. Die landwirtschaftlichen
Winterschulen sind berufen, unsern Landwirten auf
dem Gebiete der beruflichen Erziehung sehr grosse
Dienste zu leisten; um aber ihren Zweck vollständig
erfüllen zu können, sollte ihnen ein Musterbetrieb,
wie dies für die Rütti und Münsingen der Fall ist,
zur Verfügung stehen. Indem der Verwaltungsbericht
die ruhige Entwicklung der landwirtschaftlichen
Schule Pruntrut feststellt, hebt er indessen hervor,
dass der Besuch noch besser sein könnte. Wir sind
damit vollständig einverstanden und es ist auf
diesem Gebiete im Jura noch viel zu machen ; ein
der landwirtschaftlichen Schule Pruntrut angegliederter

Musterbetrieb würde zweifellos zu ihrer weitern
Popularisation beitragen. Ohne einen förmlichen
Antrag zu stellen, erachten wir es als unsere Pflicht,
auf diese Lücke in unserm landwirtschaftlichen Unterricht

hinzuweisen.
Sehr erfreulich ist festzustellen, dass der Kanton

Bern und speziell der Jura sich noch in intensiver
Weise mit der Pferdezucht befassen; wir werden
Gelegenheit haben, uns an der Landesausstellung 1914
in Bern ein Bild ihrer Bedeutung und der erzielten
Fortschritte zu machen. Da die Zucht des Zugschlages
die einzig nutzbringende ist, kann man nur schwer
verstehen, dass trotz der beim eidgenössischen
Landwirtschaftsdepartement unternommenen Schritte und
Reklamationen der Reitschlag immer noch Vorzüge
in der Bemessung der Punktprämien geniesst. So gut
die Eidgenossenschaft die Gross- und Kleinviehzuchtmärkte

subventioniert, könnte sie auch dem
Pferdeausstellungsmarkt in Saignelégier eine kleine Subvention
gewähren.

Das Gesetz über Förderung und Verbesserung der
Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht vom 17. Mai
1908 gibt dem "Regierungsrat die Kompetenz, die
Schaukreise, für Rindvieh gegenwärtig 38,
festzusetzen. Wir stellen fest, dass die Schaffung neuer
Kreise beim Inkrafttreten des Gesetzes einem
wirklichen Bedürfnis entsprach; die Staatswirtschaftskommission

spricht aber im Interesse eines guten Fort¬

schreitens der Viehzucht den Wunsch aus, dass diese
Zahl nicht erhöht werde.

Die Aufzucht von Ziegen ist in der aufsteigenden
Linie begriffen und es ist erfreulich, feststellen zu
können, dass die Ziegenzuchtgenossenschaften in steter

Zunahme begriffen sind. Es ist nur schade, dass
von der Schafzucht nicht das nämliche gesagt werden

kann ; diese geht leider immer mehr zurück. Eine
fortschreitende Entwicklung zeigt dagegen die
Schweinezucht, namentlich die Schweinemast;
immerhin könnte in dieser Beziehung noch mehr
geschehen.

Eine Maul- und Klauenseuche-Epidemie, wie wir
sie im Jahre 1912 im Jura erlebt haben, verursacht
nicht nur den Besitzern, deren Vieh verseucht ist,
grossen Schaden; vielmehr leidet darunter die ganze
verseuchte Gegend. Gegenüber den wenig
gewissenhaften Viehhändlern, die die Seuche in das Land
einschleppen, dürften die Gerichte noch viel strenger

sein. Die Staatswirtschaftskommission spricht
den Wunsch aus, dass in Zukunft beim Ausbruch
der Maul- und Klauenseuche — wenn die Epidemie
von einer gewissen Bedeutung ist — ein junger Tierarzt

oder ein Kandidat in der betreffenden Ortschaft
oder Gegend stationiert und speziell mit dem
Sanitätsdienst in den infizierten Stallungen betraut werde.
Durch ein derartiges Vorgehen können von den
Viehbesitzern bedeutende Schäden abgewendet werden.

Die Viehversicherungskassen erreichen gegenwärtig
die Zahl von 328 — 248 im alten Kantonsteil und

80 im Jura —; denselben gehören an 25,504
Rindviehbesitzer, 1245 Ziegenbesitzer und 110 Besitzer
von Schweinen; die Zahl der versicherten Tiere
beträgt für das Rindviehgeschlecht 214,983, Ziegen
3503 und Schweine 349.

Der administrative und finanzielle Bericht über
den Stand und die Wirksamkeit all dieser
Versicherungskassen ist sehr interessant und bedeutet eine
grosse Arbeit; er dürfte aber vielleicht in Zukunft
etwas kürzer gefasst werden.

Forstdirektion.

Das Berichtsjahr 1912 war für die Forstdirektion
von weniger bewegter Arbeit als das Vorjahr.

Der Vertrag betreffend Unfall- und Krankenversicherung

der kantonalen Forstverwaltung mit der
Unfallversicherungsgesellschaft «Helvetia» in Zürich
wird mit dem Inkrafttreten des eidg. Unfall- und
KrankenVersicherungsgesetzes hinfällig. Das
Vermögen der Unfall- und Krankenkasse der Staatsforstverwaltung

beläuft sich auf Ende 1912 auf über
108,000 Fr. Dieser Fonds wird zum gleichen Zwecke
der neuen Versicherung dienen.

Es muss die auffallende Tatsache hervorgehoben
werden, dass aus dem Jura eine geringe Zahl von
Waldwirtschaftsplänen zur Genehmigung vorgelegt
worden ist.

Die Nachforschungen nach Kohlenlagern im Jura,
lassen erwarten, dass ein günstiges Resultat eintreten
werde.

Der Lehrplan betreffend die Forstkurse sollte auch
das Wissenswerteste der Jagdkunde enthalten. Die
Entwürfe über das neue Jagdgesetz enthalten
Bestimmungen, wonach die Beamten und Angestellten
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der Forstverwaltung auch die Jagdaufsicht auszuüben
haben. Wenn aber dem Forstmann der naturgeschichtliche

Teil, sowie die Gesetzes- und Betriebskunde
der Jagd ein unbekannter Faktor ist, wie soll er
dann mit Erfolg seine Pflichten erfüllen? Es wird
mitunter über Wildschaden in den Aufforstungen und
Waldgärten geklagt; auch hier fehlen meistenteils
bestimmte Anhaltspunkte, von welcher Wildgattung
diese Schäden verursacht werden. Dem Wildschaden
in den Waldgärten kann man durch Drahteinzäunung
entgegentreten. Will man aber den übrigen Wald-
und Kulturschaden, verursacht durch das Nutzwild,
zu verringern suchen, so muss vorerst das Au'sreuten
des Unterholzes in den Waldungen eingestellt werden.
Die Heimat der meisten Wildarten und namentlich
der gesetzlich geschützten Vogelarten, ist das Dickicht
oder das sogenannte Unterholz; hier findet das Wild
die meiste Nahrung und das sicherste Obdach.

Die Begehren der Ziegenzuchtgenossenschaften
nach Waldweide nehmen zu; hier ist aber Vorsicht
am Platze; denn die Ziege kann in den jungen
Aufforstungen und jungen Waldungen nicht geduldet
werden. Entweder muss die Ziege über der
Waldgrenze gut gehütet, zur Weide getrieben,' oder aber
müssen die am Walde liegenden Ziegenweiden
abgezäunt werden.

Aus der Tabelle über den Erlös von Bau- und
Sagholz aus den Staatswaldungen im Berichtsjahr
geht hervor, dass die Preise gegenüber den frühern
Jahren eher gestiegen sind.

Die Forstdirektion hat in geeigneter Weise in der
Hochwildzone verschiedene Aenderungen betreffend
Einteilung von Bannbezirken durchgeführt. Die Zahl
der Jagdaufseher wurde entsprechend vermehrt, und
diese Wildhüter sind so vorteilhaft in der Gegend
verteilt worden, dass viele früher gefürchtete
Wilderer ihr Handwerk aufgeben mussten. Der Bestand
an Gemsen, Rehen und Murmeltieren hat infolgedessen

zugenommen.

Staatsrechnung.

Uebungsgemäss wurde seitens einer Delegation von
zwei Mitgliedern der Staatswirtschaftskommission die
Prüfung der Staatsrechnung vorgenommen und eine
grössere Zahl von Stichproben und Zusammenstellungen

gemacht. Hiebei ergab sich in allen Beziehungen

Uebereinstimmung zwischen der vorgelegten Rechnung

und den Visa-Kontrollen, desgleichen bezüglich
der Eintragungen und Belege.

Führung der Bücher und Ordnung in den
Belegbänden sind durchwegs musterhaft, auch die
rechtzeitige Ablieferung der abgeschlossenen Rechnung
von 1912 darf anerkennend hervorgehoben werden.

Das reine Staatsvermögen betrug
am 1. Januar 1912 Fr. 63,222,908.58
am 31. Dezember 1912 » 63,384,027.67

Vermehrung Fr. 161,119.09
Gegenüber einer Vermehrung auf

Ende 1911 von Fr. 223,664.91
Diese Vermehrung ergibt sich aus folgenden

Zusammenstellungen :

Vermehrungen:
Berichtigungen im Sinne des Gesetzes vom 31. Juli

1872:

Waldungen .Fr. 6,742.30
Domänen » 707,140.15
Verwaltungsinventar » 99,233.65

Summa Vermehrungen Fr. 813,116.10

Verminderungen :

Waldungen Fr. 78,194.—
Domänen » 265,170.95
Verwaltungsinventar » 35,306.92
Mehrausgaben der laufenden Verwal¬

tung » 273,325.14

Summa Verminderungen Fr. 651,997.01
Reine Vermehrung wie oben » 161,119.09

Die Spezialfonds weisen reine Aktiven auf:
am 1. Januar 1912 Fr. 23,247,377.14
am 31. Dezember 1912 » 24,027,394.82

Vermehrung Fr. 780,017.68

Ueber die Spezialfonds ist zu bemerken, dass der
Grosse Rat auf Antrag des Regierungsrates dem
Schwellenfonds für die Jura-Gewässer-Korrektion
neuerdings Fr. 29,549.72 entnommen hat, und dass
die Aeuffnung dieses Fonds auf den gesetzlichen
Bestand von Fr. 1,000,000 sich auf einige Jahre wird
verteilen müssen. Neue Fonds werden zwei
ausgewiesen, nämlich die Walter Munzinger-Stiftung im
Betrag von Fr. 59,971.90 und die erste Einlage in
den Fonds für die Errichtung einer Pensions- und
Invalidenkasse für die Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung mit Fr. 50,000, welch' letzterer
Betrag aus laufender Verwaltung bestritten wurde.
Bezüglich der hochherzigen Stiftung des Herrn Professor

Theodor Kocher im Betrage von Fr. 200,000 wird
anlässlich der Rechnung des Jahres 1913 einläss-
liche Erwähnung getan werden.

Der Eisenbahn-Amortisationsfonds ist bis Ende des
Berichtsjahres auf die ansehnliche Höhe von Fr.
1,804,100 gebracht worden.

Die Rechnung der laufenden Verwaltung weist ein
Defizit auf von Fr. 273,325.14

Gegenüber dem Voranschlag betra¬
gen die Mehreinnahmen —
Minderausgaben » 3,031,785.67

die Mehrausgaben » 249,485.81
Günstigeres Rechnungsergebnis Fr. 2,782,299.86

Ziehen wir folgende ausserordentliche Aufwendungen
bezw. Rückstellungen in der laufenden Verwaltung

in Betracht, welche im Voranschlag nicht
vorgesehen waren, nämlich

Fr. 100,000.— Einlage in die Reserve für
Deckung der Kosten der Grund-
buchbereinigung.

Fr. 50,000.— erste Einlage in einen Fonds
für die Gründung einer
Pensions- und Invalidenkasse für
die Beamten und Angestellten
der Staatsverwaltung.

Fr. 25,000.— Rücklagen für Magazineinrich¬
tungen im Zeughaus.

Fr. 29,982.95 Mehraufwand für Hochbauten.

Summa Fr. 204,982.95, so würde der Ausgabenüber-
schuss pro 1912 nur Fr. 68,342.19 betragen haben.
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Eine Vergleichung der Einnahmen und Ausgaben
in der laufenden Verwaltung gegenüber dem Voranschlag

ergibt zunächst das erfreuliche Resultat, dass
im Berichtsjahr keine einzige Mindereinnahme zu
konstatieren ist. Es lässt dieser Umstand auf eine sehr
vorsichtige Aufstellung der Budget-Einnahme-Ziffern
schliessen.

Die Minderausgaben gegenüber dem Voranschlag
betragen Fr. 344,670.02; im Jahr 1911 waren es
bloss Fr. 250,763.77.

Mehrausgaben figurieren mit Fr. 249,485.81
gegenüber Fr. 630,597.25 im Jahr 1911, was einzig eine
Verbesserung um Fr. 381,111.44 repräsentiert. Während

im Jahr 1911 das Armenwesen noch eine
Ausgabenvermehrung von Fr. 173,484.92 gegenüber dem
damaligen Voranschlag aufzuweisen hatte, figuriert
dasselbe in der Rechnung von 1912 mit einer
Minderausgabe von Fr. 48,510.93 als budgetiert gewesen
war. Es entspricht dies vollkommen dem Wunsch der
Staatswirtschaftskommission. Auch im Bauwesen ist
dieselbe Erscheinung zu konstatieren, indem die
Mehrausgaben pro 1911 von Fr. 157,107.93 auf Fr.
75,586.29 pro 1912 heruntergegangen sind. Die
Staatswirtschaftskommission unterstützt diese Tendenz in
der Aufstellung der Voranschlagsziffem und erblickt
darin ein Mittel, um einer chronischen Defizitwirtschaft

erfolgreich entgegenzuarbeiten. Trotzdem die
Höhe des Ausgabenüberschusses zu ernstlichen
Befürchtungen zur Zeit nicht Veranlassung bietet, müssen

wir das Verhältnis zwischen Einnahmen und
Ausgaben doch als ein gespanntes bezeichnen, namentlich

im Hinblick auf die durch den Staat bereits
übernommenen aber vorläufig noch unerledigten
Verpflichtungen, so zum Beispiel Fr. 8,253,160 übernommene

Eisenbahnsubventionen, zu denen im Jahr 1913
bereits wieder neue hinzugekommen sind. Ausserdem

wird es geboten sein die Entwicklung der
nunmehr dem Betrieb übergebenen Berner-Alpenbahn
vorderhand mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, um
konstatieren zu können, ob ein Staatsvorschuss bezüglich

des Zinsendienstes unter Umständen erforderlich
sein wird oder nicht. — Eine beständige Sorge und
drückende Last verursachen die stets wiederkehrenden

Wasserschäden, deren Bekämpfung nachgerade
unheimliche Summen verschlingt. Zu alledem die
lang andauernde Krise im Handel und Verkehr
verbunden mit einer enormen Geldverteuerung I Angesichts

all dieser Tatsachen ersucht die
Staatswirtschaftskommission den Grossen Rat, er möge
zurückhalten in der Bewilligung neuer grosser
Ausgaben und es sei mit aller Entschiedenheit festzuhalten

an einer vorsichtigen und haushälterischen
Finanzgebarung.

Antrag :

Die Staatsrechnung pro 1912 sei unter dem
üblichen Vorbehalte von Irr- und Missrechnung zu
genehmigen.

Nachkredite.

In ihrer Zusammenstellung der Kreditüberschreitungen

im Jahr 1912 unterscheidet die Finanzdirektion
zwei verschiedene Rubriken, nämlich :

I. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher keiner besonderen
Begründung bedürfen.

II. Die übrigen Kreditüberschreitungen, deren
Anerkennung weniger selbstverständlich ist, obgleich die
betreffenden Ausgaben sich meistenteils ebenfalls auf
gesetzliche Vorschriften stützen und von diesen
bestimmt werden.

Die Kreditüberschreitungen unter Rubrik I
betragen insgesamt Fr. 168,412.49 gegenüber Fr.
766,195.18 pro 1911, weisen also eine gewaltige
Verminderung auf, was auch hier bestätigt, dass mit
Sorgfalt budgetiert worden ist, und dass dem von
der Staatswirtschaftskommission geäusserten Wunsch,
es seien die Ausgabeziffern auf den verschiedenen
Ressorts im Voranschlag genügend zu bemessen,
vollkommen nachgelebt worden ist. Möge an diesem
Grundsatz auch fernerhin festgehalten werden.

Die Summe der Kreditüberschreitungen in Rubrik
II beträgt pro 1912 Fr. 441,339.73 gegenüber Fr.
290,671.97, und es partizipiert hiebei das Bauwesen
allein mit Fr. 121,790. Rechnen wir indessen die
unter Unvorhergesehenes fallenden Posten von Fr.
150,000 (Reserve für Grundbuchbereinigung Fr.
100,000 und erste Einlage in den Fonds für eine
Pensions-Invaliden-Kasse) ab, so ergibt sich als
Kreditüberschreitung im eigentlichen Sinne des Wortes
ein Betrag von Fr. 290,939.73, ungefähr in gleicher
Höhe wie pro 1911.

Die Kreditüberschreitungen beider Klassen belaufen

sich im Jahr 1912 auf Fr. 609,752.22 oder 2,6 %
der reinen Ausgaben, gegenüber 4,8 °/0 im Vorjahr.

Antrag :

Es seien zu genehmigen :

1. Die Kreditüberschreitungen des
Jahres 1912 in Rubrik I hier-
vor mit Fr

2. Die Kreditüberschreitungen in
Rubrik II hiervor mit »

Fr.

Bern, den 20. August 1913.

Namens der Staatswirtschaftskommission,

Der Präsident:

Steiger.

168,412.49

441,339.73

609,752.22

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 65*
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Kreditüberschreitungen für 1912.

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates.

(Juni 1913.)

Wir beehren uns, Ihnen hiermit Berieht und
Antrag vorzulegen betreffend die im Jahre 1912
vorgekommenen Kreditüberschreitungen. Wir teilen dieselben
in zwei Klassen ein, wobei Beträge von weniger als
Fr. 100.— ausser Acht gelassen werden:

I. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher keiner besonderen
Begründung bedürfen.

II. Die übrigen Kreditüberschreitungen.

I.

Die erste Kategorie umfasst die Kreditüberschreitungen,

welche Ausgaben betreffen, die der Zeit und
der Summe nach, einerseits durch gesetzliche
Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates, Tarife oder
Verträge, anderseits durch Faktoren bestimmt werden,
welche nicht in der Hand der einzelnen Verwaltungen
oder des Regierungsrates liegen. Dieser Kategorie
gehören folgende Kreditüberschreitungen an:

I. Allgemeine Verwaltung.
J. 2. Entschädigungen der Stellver¬

treter der Amtsschreiher Fr. 979.90

II. Gerichtsverwaltung.
G. 3. Entschädigungen der Stellver¬

treter der Betreihungs- und
Konkursbeamten » 905. —

G. 4. Besoldungen der Betreibungs-
gehülfen » 13,700.55

G. 5. Besoldungen der Angestellten. » 5,149. 10

IHK Polizei.
G. 5. Polizeikosten » 1,990.97
H. 1. Entschädigung der Zivilstands-

beamten » 6,751.50

Uebertrag Fr. 29,477.02

VI. Unterrichtswesen.
B. 13.a. Beitrag an die Kliniken
C. 2. Staatsbeitrüge an Gymnasien

und Propymnasien
D. 14. Stellvertretung kranker Lehrer

» 30,000. —

5,207. 45
1,822. 70

VIII. Armenwesen.
D. 1—8. Bezirks- und Gemeinde-Ver¬

pflegungsanstalten, Beiträge »

IXa. Volkswirtschaft.
C. 9. Lehrlingswesen »

XV. Waldungen.
D. 2. Staatssteuern »

D. 3. Gemeindesteuern »

XVI. Domänen.
C. 1. Staatssteuern »

C. 2. Gemeindesteuern »

XVII. Domänenkasse. »

XX. Staatskasse.
B. l.b. Zinse für gerichtliche Hinter¬

lagen
B. I.e. Zinse für verschiedene Depots
B. 2. Skonti für Barzahlungen

575.

3,839. 48

775. 69
2,617. 18

5,343. 52
447. 98

821.30

5,845. 36
7,038. 76
1,382. 93

Uebertrag Fr. 29,477. 02 Uebertrag Fr. 95,194. 37
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Uebertrag Fr. 95,194.37

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.
A. 2. Anteil der Gemeinden » 1,920.—

XXIV. Stempelsteuer.
B. 2. Provisionen » 8,190.45

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.
A. 2. Anteil der Gemeinden ...» 17,283.82
B. 1. Bezugsprovisionen » 2,162.32

XXVII. Wasserrechtsabgaben.
A. 2. Anteil des Naturschadenfonds » 432.30

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

A. 2. Anteil der Gemeinden ...» 1,257.86
B. 2. Anteil der Gemeinden ...» 440. —

XXXII. Direkte Steuern.

C. 3. a. Bezugsprovisionen auf der Ver¬

mögenssteuer » 15,018.86
C. 3. b. Bezugsprovisionen auf der Ein¬

kommenssteuer » 26,512.51
Zusammen Fr. 168,412.49

II.

Der zweiten Klasse sind die Kreditüberschreitungen
zugeschieden, deren Anerkennung weniger selbstverständlich

ist, obgleich die betreffenden Ausgaben sich
meistenteils ebenfalls auf gesetzliche Vorschriften
stützen und von diesen bestimmt werden.

I. Allgemeine Verwaltung.
C. 1—4. Ratskredit » 6,690. 76
E. 4. Druckkosten der Ütaatskanzlei » 14,942.70
H. 4. Bureaukosten
H. 5. Mietzinse

Ad E. 4. Die Kreditüberschreitung wurde verursacht

durch die Kosten für Erstellung neuer
Zivilstandsformulare, Fr. 9,380.55, und von Güterreclits-
registerformularen, Fr. 2,004.20 ; ferner durch die
Kosten der Drucksachen betreffend die Regierungsratswahl

vom 14. April 1912 und die Volksabstimmungen

vom 4. Juli und 1. Dezember 1912, Fr. 16,332.—.
Ad H. 4. Die Mehrausgabe entstand durch die

Anschaffung eines Kassaschrankes für das
Regierungsstatthalteramt Bern, Fr. 280. —, und durch die
Anschaffung von Mobiliar für das Regierungsstatthalteramt
Oelsberg, Fr. 216.—.

Ad IL 5. Die Kreditüberschreitung betrifft den
Mietzins für die neubezogenen Bureaulokalitäten im
Kantonalbankgebäude in Langenthal, der im
Voranschlage nicht hatte berücksichtigt werden können.

II. Gerichtsverwaltung.
B. 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 290. —
D. 4. Bureaukosten 2,218.95
F. 5. Mietzins » 100.—
G. 2. Besoldungen der Beamten » 1,383.45
G. 6. Bureaukosten 1,671.65
G. 7. Formulare und Kontrollen » 6,423.55

387. 26
1,427. 90

Zusammen Fr. 23,448.62

Ad C. 1—4. Der Ratskredit wurde durch folgende
aussergewöhnliche Ausgaben belastet:
Extrasubvention an das Stadttheater in

Bern für die Saison 1911/1912 Fr. 2,C00. —
Anteil des Kantons an den Kosten der

gemeinsam von ihm und dem Bunde
dem Kasino in Bern geschenkten
Statuetten vop Bildhauer Bossard » 3,355.95

Beitrag an das Akademische Kunst-
Komitee zur Anschaffung von
Werken des Bildhauers Rodo von
Niederhäusern » 1,000.—

Beitrag an dasselbe zur Erwerbung von
Werken aus dem Nachlasse von
Maler Albert Welti » 1,500. —

Zusammen Fr. 7,855. 95

Zusammen Fr. 12,087.60

Ad B. 2. Die Ueberschreitung rührt her von dem
Besoldungsnachgenuss von Fr. 750. —, der an die
Hinterlassenen eines verstorbenen Kanzlisten
ausgerichtet worden ist.

Ad D. 4. Das neue schweizerische Zivilgesetzbuch
hat die Erstellung neuer Kontrollen und Register
notwendig gemacht. Die daherigen Kosten belaufen
sich auf Fr. 962. 40. Ferner wurde Bureaumobiliar
übernommen im Betrage von Fr. 349. 65. Ueberdies
wurden zwei Schreibmaschinen angeschafft und daran
bezahlt Fr. 558. —. Endlich veranlasste die Neu-
möblierung eines Zimmers auf dem Richteramte Bern
eine Ausgabe von Fr. 410. —.

Ad F. 5. Die Mehrausgabe betrifft die Entschädigung

an die Gemeinde Oelsberg für Heizung der
dortigen Assisenlokalitäten.

Ad G. 2. Die Mehrausgabe ist durch die Trennung
des Betréibungs- und Konkursamtes und der
Gerichtsschreiberei Niedersimmenthal verursacht worden. Im
Voranschlage waren als Zulage für den Betreibungsund

Konkursbeamten Fr. 700. — vorgesehen, während
sich aus der Trennung eine Ausgabe von Fr. 2,890.70
ergab.

Ad G. 6. Dem Betreibungsamte Courtelary wurden
für die Anschaffung einer Schreibmaschine Fr. 300. —
bewilligt. Für die Viehverpfändung mussten neue
Kontrollen erstellt werden, was eine Ausgabe von
Fr. 139.50 zur Folge hatte. Den Betreibungs- und
Konkursbeamten wurden Fr. 1,416.80 für Portoaus-

' lagen vergütet, da sie unter dem neuen Postregalgesetz

nicht mehr amtlich mit den Betreibungsgehülfen
verkehren dürfen. Diesem Umstände war im
Voranschlage nicht Rücksicht getragen worden.

Ad G. 7. Vom Vorjahre her ist eine Rechnung
von Fr. 3,375.10 übernommen worden. Der Rest der
Ueberschreitung fällt auf vermehrte Anschaffungen
von Formularen, teils infolge zunehmender Geschäftslast

der Betreibungsämter, teils infolge Einführung
neuer Formulare.
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IIIa. Justiz.

A. '4. Rechtskosten Pr. 1,317.20

Der Kredit wurde allein schon durch die Kosten
verschiedener eingeholter Gutachten um Fr. 110.90
überschritten. Dazu kommen Fr. 1,012. 35 für
Abschreibung von unerhältlich gewordenen Vorschüssen
in Haftpflichtstreitigkeiten und Fr. 140.—, welche
wegen Verlustes eines Aktenheftes vergütet werden
mussten.

Illb. Polizei.

A. 2. Besoldungen der Angestellten. Fr. 800.—
A. 3. Bureaukosten 2> 404.34
D. 1. a. Nahrung der Gefangenen in

der Hauptstadt 3> 1,074.90
D. 2. b. Verschiedene Verpflegungskosten » 2,516.25
D. 2. c. Mietzinse > 1,903.85
E. 4. Zwangserziehungsanstalt Trach-

selwald 482.32
E. 5. Arbeitsanstalt Hindelbank 1,125.72

Zusammen Fr. 8,307.38

Ad A. 2. Die Ueberschreitung rührt her von der
anfänglich provisorischen, später definitiven Anstellung
eines Kanzlisten und von der Zuerkennung. eines
Besoldungsnachgenusses an die Witwe eines nach langer
Dienstzeit verstorbenen Angestellten.

Ad A. 3. Der Kredit wurde in ausserordentlicher
Weise belastet durch eine Ausgabe von Fr. 400.—
für ein Gutachten betreffend die Revision des
Réglementes über die Landjägerinvalidenkasse.

Ad D. 1. a. Die Mehrausgabe ist in der grossen
Zahl von Pflegetagen begründet.

Ad D. 2. b. Bs mussten in mehrere Bezirksgefängnisse

unvorhergesehenerweise grössere Lieferungen von
Gefängniseffekten aller Art gemacht werden, wodurch
der Kredit sehr belastet wurde. Soweit die Strafanstalt

Thorbeeg diese Effekten überhaupt verfertigt,
wurden alle von ihr bezogen.

Ad D. 2. c. Die Mehrausgabe entspricht dem der
Domänenverwaltung bezahlten Mietzins für die neuen
Gefangenschaften im Kantonalbankgebäude in Langenthal.

Bei der Aufstellung des Voranschlages war der
Betrag des Mietzinses nicht bekannt und hatte daher
im Voranschlage nicht vorgesehen werden können.

Ad E. 4. Die Ueberschreitung ist durch den
Ankauf eines jungen Pferdes zum Preise von Fr. 1250.—
veranlasst worden. Der Mehrausgabe steht eine
Inventarvermehrung von Fr, 760.70 gegenüber.

Ad E. 5. Die Kosten der Nahrung stellten sich
um Fr. 5,115.97 höher, als sie berechnet waren. Der
Voranschlag fusste auf einem Tagesbestande der
Enthaltenen von 75 bis 80, während er in Wirklichkeit
101 betragen hat. Dieser höhere Bestand beeinflusste
auch die Kosten der Verpfleguug, welche den Voranschlag

um Fr. 334.20 überschreiten. Der Mehrverdienst

der Gewerbe und der Mehrertrag der Kostgelder
von zusammen Fr. 4,595.71 vermochten die
Mehrausgaben nicht ganz zu decken. Dazu bestand für
die Inventarvermehrung von Fr. 500.25 kein Budgetposten.

IV. Militär.
A. 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 486.95
A. 5. Mobilmachungsvorbereitungen » 1,792.70
C. 2. Besoldungen der Angestellten » 133. —
F. 2. Besoldungen der Angestellten » 400. —

G. 4. Relcrutenaushebung » 337. 97

Zusammen Fr. 3,150. 62

Ad A. 2. Einem Angestellten ist nach Aufstellung
des Voranschlages eine Aufbesserung von Fr. 200.—
bewilligt worden. Der Rest der Ueberschreitung
betrifft die Besoldungsdifferenz, die sich aus der
Ersetzung eines Angestellten ergeben hat.

Ad A. 5. Die neue Truppenordnung veranlasste
Organisationsarbeiten, für deren Vorbereitung und
Durchführung Hülfskräfte angestellt und
Extraentschädigungen ausgerichtet wurden.

Ad G. 2. und F. 2. Die Mehrausgaben betreffen
Besoldungserhöhungen in Gemässheit des
Grossratsbeschlusses vom 30. März 1911 (Besoldungsminimum
nach fünf Dienstjahren).

Ad G. 4. Die Ursache der Kreditüberschreitung
liegt hauptsächlich in der Vermehrung des Aus-
hebungstage.

V. Kirchenwesen.
D. 8. Leibgedinge Fr. 571.—

Die Ausgabe betrifft das von Herrn César, gew.
christkatholischer Pfarrer in St.Immer, vom 1. Juni 1912
bis zu seinem Todestage — 17. Oktober g. J. —
bezogene Leibgeding, für welches ein entsprechender
Kredit im Voranschlage nicht eingestellt war.

VI. Unterrichtswesen.
A. 5. Prüfungskosten, Expertisen,

Reisekosten Fr. 1,327.75
B. 4. Besoldungen der Angestellten » 533.35
B. 8.1-35. Lehrmittel und Subsidiär-

anstalten » 197.94
C. 1. Kantonsschule Pruntrut, Bei¬

trag » 3,950.—
C. 5. Pensionen für Mittelschullehrer » 6,895.70
F. 1. Taubstummenanstalt München¬

buchsee » 198.50
F. 2. Taubstummenanstalt Wabern,

Beitrag » 225.—
Zusammen Fr. 13,328.24

Ad A. 5. Die Kreditüberschreitung wurde
veranlasst durch eine Reihe ausserordentlicher Ausgaben,
darunter folgende: Prüfung von 10 Manuskripten für
eine neue französische Grammatik Fr. 375.—, Kostenanteil

betreffend das interkantonale Diplom für Lehrer
des Französischen Fr. 246.50, Kosten einer Ex.tra-
sitzung der französischen Seminarkommission und der
französischen Patentprüfungskommission Fr. 404.—.

Ad B. 4. Die Mehrausgabe ist die Folge von
Besoldungsaufbesserungen an zwei Abwarte der
Hochschule, die eine von Fr. 350.-—, die andere von Fr. 200.—.

Ad B. 8. 1-35. Die Ueberschreitung steht im
Zusammenhange mit der Anschaffung von Apparaten
für das anorganische Laboratorium auf Grund einei
besondern Bewilligung des Regierungsrates.
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Ad C. 1. Infolge des neuen zwischen der Direktion
des Unterrichtswesens und der Gemeinde Pruntrut
abgeschlossenen Vertrages vom 30. Dezember 1911
ist der Staatsbeitrag an die Kantonsschule Pruntrut
in 1912 um Fr. 3,950.— gestiegen.

Ad C. 5. Es sind acht neue Pensionen in Kraft
getreten im Gesamtbetrage von Fr. 17,100.—, die für
1912 eine Mehrausgabe von Fr. 8,449.— nach sich
zogen. Dagegen kamen zwei Pensionen in Wegfall
mit einer Minderausgabe von Fr. 1,350.—-.

Ad F. 1. Die Kreditüberschreitung betrifft die
Rubrik Verpflegung, im speziellen die Kleidung, deren
Kosten wegen höherer Materialpreise und erhöhter
Löhne gestiegen ist.

Ad F. 2. Die Taubstummenanstalt Wabern zählte
in 1912 zwei Zöglinge mehr, als der Voranschlag
vorsah. Dadurch stellte sich der Staatsbeitrag an die
Anstalt um Fr. 225. — höher, als er berechnet war.

VII. Gemeindewesen.
A. 3. Bureauhosten Fr. 397.30

Der Kredit wurde in ausserordentlicher Weise
belastet mit Fr. 190.55 Restzahlung für eine
angekaufte Schreibmaschine und mit Fr. 240. — Kosten
eines eingeholten Rechtsgutachtens betreffend
Wertzuwachssteuer.

VIII. Armenwesen.
A. 3. BureauTcosten Fr. 2,016.81
B. 2. a. Besoldungen » 1,000. —
B. 2. b. Reisekosten » 525.15
G. 1. Berufsstipendien » 2,517.25

Zusammen Fr. 6,059.21

Ad A. 3. Die Mehrausgaben wurden verursacht
durch vermehrten Bedarf an Drucksachen, hauptsächlich

für die auswärtige Armenpflege, sowie durch
Extrakosten im Betrage von Fr. 560. — für
Ausarbeitung des Entwurfes des neuen Armenpolizeigesetzes.

Ad B. 2. a. Die Mehrausgabe betrifft die dem
Adjunkten des kantonalen Armeninspektors auch in
1912 zuerkannte Entschädigung für Inspektion der
staatlichen und der unter staatlicher Aufsicht stehenden

Armenerziehungs- und Verpflegungsanstalten.
Ad B. 2. b. Die Ueberschreitung ist auf vermehrte

Inspektionsreisen zurückzuführen.
Ad O. 1. Die Zahl der Stipendien war grösser,

als im Voranschlage angenommen war. Es wurden
in 1912 231 Stipendien ausbezahlt gegen 192 im
Vorjahre.

IXa. Volkswirtschaft.
C. 3. Fach- und Gewerbeschulen. Fr. 16,419. —
C. 5. a. Hufschmiedekurse » 768. 83
C. 6. a. Besoldungen der Beamten » 625. —
C. 6. c. Bureau- und Reisekosten, Pub¬

likationen » 1,004.07

Zusammen Fr. 18,816.90

C. 3. Der Budgetkredit von Fr. 200,000. — erwies
sich gegenüber den Bedürfnissen als zu gering. Es
sah sich daher der Regierungsrat genötigt, zur
Befriedigung der Ansprüche der subventionsberechtigten
Schulen zu einer Kreditüberschreitung von fr. 16,419.—
Zuflucht zu nehmen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1913.

Ad C. 5. a. Den Mehrausgaben liegen drei
Ursachen zu Grunde: Abhaltung von drei Kursen statt
zwei, Erhöhung der Materialentschädigung an den
Hufbeschlaglehrer und Verweigerung eines
Bundesbeitrages durch das eidg. Landwirtschaftsdepartement
an die Kursausgaben für Teilnehmer, die einen eidg.
Militärschmiedekurs bestanden hatten.

Ad C. 6. a. Die Ueberschreitung hat ihren Grund
in der Bewilligung der Besoldung bis 30. Juni 1912
an den erkrankten gewesenen Sekretär der Handelsund

Gewerbekammer, der im Februar 1912 seine
Demission eingereicht hatte. Die rechtliche Gültigkeit
der Demission wurde vom Beistande des Demissionierenden

angefochten und war sehr zweifelhaft, weil
letzterer damals geistig nicht normal war. Die
Ausrichtung der Besoldung bis 30. Juni 1912 wurde
bewilligt unter dem Vorbehalte, dass vom
Demissionierenden bezw. von seinem Vertreter auf jegliche
Ansprüche gegenüber dem Staate verzichtet werde,
welche Bedingung erfüllt wurde.

Ad G. 6. c. Der Kredit war seit einigen Jahren
unzulänglich infolge der vermehrten Tätigkeit der
Handels- und Gewerbekammer auf dem Gebiete des

Lehrlingswesens und des Informationsdienstes. Die
meisten Bureauauslagen des letzten Jahresquartals
konnten nie im betreffenden Rechnungsjahre bezahlt
werden. Deren Deckung musste vielmehr regelmässig
in das folgende Jahr verschoben werden. Um diesem
Zustande ein Ende zu machen, willigte der Regierungsrat

in eine Kreditüberschreitung ein.

DD>. Gesundheitswesen.
B. 1. Allgemeine Sanitätsvorkehren Fr. 4,270.20
0. Frauenspital » 30,489. 19
F. Irrenanstalt Münsingen ...» 2,825.65
G. Irrenanstalt Bellelay ...» 700.91

Zusammen Fr. 38,285.95

Ad B. 1. Der Kredit wurde durch folgende
Ausgaben in unvorhergesehener Weise in Anspruch
genommen :

Ausserordentlicher Beitrag an die Ge¬
meinde Bremgarten für die Kosten
der Blatternepidemie Fr. 700. —

Beitrag an die Kosten der Errichtung
einer Desinfektionsanstalt in Biel » 2,475. —

Beitrag an die Kosten der Blatternepide¬
mie in Laufen » 3,811.75

Zusammen Fr. 6,986. 75

Ad C. Die Rechnung des Frauenspitals vei zeigt
gegenüber dem Voranschlage folgende Abweichungen :

Mehrausgaben:
Verwaltung Fr. 769.09
Unterricht » 6,465.52
Nahrung » 14,342.11
Verpflegung » 12,407.72
Gynäkologische Poliklinik » 158.20
Inventarvermehrung » 10,324.65

Fr. 44,467.29
Mehreinnahmen :

Kostgelder » 13,978.10

Kreditüberschreitung Fr. 30,489.19

66
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Die Mehrausgaben sind, abgesehen von der
Inventarvermehrung, für welche im Voranschläge nichts
ausgesetzt war, grösstenteils auf die Zunahme der
Pflegetage zurückzuführen, der im Budget zu wenig
Rechnung getragen worden war und die alle Rubriken
der Rechnung mehr oder weniger beeiriflusste. Die
Zahl der Pflegetage stieg um 8,914 und betrug
62,423 gegen 53,509 in 1911. Die Kosten der Nahrung
per Pflegetag blieben in 1912 annähernd die gleichen
wie in 1911. Sie stellen sich auf Fr. 1.06 gegen
Fr. 1.05 im Vorjahre. In den Mehrausgaben für
Verpflegung sind Fr. 5,992. 37 Mobiliaranschaffungen
enthalten, für welche der Grosse Rat unterm 16.
September 1912 bereits einen Nachkredit bewilligt hat.
Die übrigen Mehrkosten der Verpflegung betreffen
insbesondere die Befeuerung, sowie die Heilmittel und
Verbandstoffe. In den Mehrausgaben für Unterricht ist
die Anschaffung eines Operationstisches mit Fr. 1,950. —
inbegriffen.

Ad F. Die Irrenanstalt Münsingen hatte folgende
Ausgaben zu bestreiten, die im Voranschlage nicht
vorgesehen waren und für welche sie vom Regierungsrate

die Ermächtigung eingeholt hatte:
Anschaffung von zwei Dampfkochkesseln Fr. 3,070.—
Ankauf von fünf Aktien der Mosterei¬

genossenschaft in Münsingen,
Anzahlung » 500. —

Projektierung einer Bewässerungsanlage
in der Tägermatten » 400.—

Besoldungsnachgenuss für sechs Monate
zu Gunsten der Witwe des verstorbenen

Verwaltungsgehülfen ...» 700. —

Zusammen Fr. 4,670.—

Ad G. Die Irrenanstalt Bellelay zählte in 1912
732 Pflegetage mehr als in 1911, welche eine ordentliche

Mehrausgabe von rund Fr. 800. — veranlassten.
Die Kosten der Anstalt sind um Fr. 17,281. 59 niedriger
als im Vorjahre. Die Kosten der Nahrung haben zwar
gegen 1911 um Fr. 10,130. 06 zugenommen. Die
Mehrausgaben sind aber zu einem wesentlichen Teil auf
eine genauere Verrechnung der von der Landwirtschaft

bezogenen Lebensmittel zurückzuführen. Dies
erklärt auch zum Teil das bedeutend bessere Resultat
der Landwirtschaft im Vergleiche zum Vorjahre.

A.
A.
0.
D.
E.
E.

1.
3.
4.
1.
1.
3.

K. 1.

/ X. Bauwesen.

Besoldungen der Beamten
Bureau- und Reisekosten
OeffentlicTie Plätze
Neue Hochbauten
Wegmeisterbesoldungen
Wasserschaden und Schwellenbauten

Schiffahrt, Aufsichtskosten

Fr. 1,416. 70
2,481. 50
1,725. 20

29,982. 95
19,442.10

65,694. 75
1,046. 80

Zusammen Fr. 121,790.-

Ad A. 1. Die Mehrausgabe ist begründet durch
den Uebertritt des bisherigen Bezirksingenieurs V als
Ingenieur des Kantonsoberingenieurs in die
Zentralverwaltung.

Ad A. 3. Die Kreditüberschreitung wurde
veranlasst durch vermehrte Reisekosten infolge der
Wassergrösse vom Juni 1912, sowie durch folgende

ausserordentliche Ausgaben: Ankauf einer
Schreibmaschine Fr. 350. —, Gutachten betreffend das
Automobilgesetz Fr. 550. —, Anschaffung von zwei
Aktenschränken Fr. 599. — und Kosten der Konferenz der
westschweizerischen kantonalen Baudirektoren in Bern
Fr. 401.55.

Ad C. 4. Die Mehrausgabe ist durch die Kosten
der ausserordentlichen Herstellung des Schlosshofes
Interlaken herbeigeführt worden, die sich auf
Fr. 1,826. 95 beliefen.

Ad D. 1. Der Kredit für neue Hochbauten erwies
sich mit Rücksicht auf die vielen ausgeführten Bauten
als zu klein. Um nicht eine Uebertragung auf
Vorschusskonto vornehmen zu müssen, ermächtigte der
Regierungsrat die Baudirektion, den Kredit um •

Fr. 30,00U. — zu überschreiten.

Ad E. 1. Für Erlös an Strassengras und
Landabschnitten gingen Fr. 19,706.— mehr ein, als bud-
getiert war. Der Regierungsrat beschloss, diese
Mehreinnahme für Besoldungsaufbesserungen an das
Wegmeisterpersonal zu verwenden.

Ad E. 3. Die Mehrausgaben rühren teilweise noch
von Bewilligungen des Regierungsrates und des
Grossen Rates aus früheren Jahren her für Arbeiten,
von welchen jeweilen nur das notwendigste ausgeführt
wurde. Zum Teil stehen die Mehrausgaben in
Verbindung mit Gewässerkorrektionen und Verbauungen
und namentlich mit den Notarbeiten aus den
Hochwasserjahren 1910 und 1912.

Ad K. 1. Für diese Ausgaben, welche die Folge
der zwischen den Kantonen Bern, Freiburg, Waadt
und Neuenburg zustande gekommenen Uebereinkunft
betreffend die Kontrolle und die Schiffahrtspolizei auf
dem Neuenburger-, Bieler- und Murtensee, sowie auf
den Kanälen der Zihl und der Broye sind, war im
Voransehlage kein Kredit vorgesehen.

XI. Anleihen.

B. 1. Provisionen, Transportkosten und
Agio Fr. 1,772.55

Die Mehrausgabe betrifft das für in Paris
eingelöste Coupons und Obligationen vergütete Agio,
das wegen ungünstiger Wechselkurse hoch war.

XII. Finanzwesen.

B. 4. Druckkosten und Buchbinder¬
kosten Fr. 495.15

C. 3. Mietzinse » 1,081.70

Zusammen Fr. 1,576. 85

Ad B. 4. Die Druckkosten und Buchbinderkosten
der Kantonsbuchhalterei nehmen mit dem Umfange
der Rechnungsführung zu. Mit einem Kredite von
Fr. 4,000.— ist nicht mehr auszukommen. Für 1913
wurde ein solcher von Er. 4,500. — eingestellt.

Ad G. 3. Diese Ueberschreitung ist die Folge des
Umzuges der Amtsschaffnerei Aarwangen in das neue
Kantonalbankgebäude in Langenthal und betrifft den
der Kantonalbank vergüteten Mietzins.
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XIII. Landwirtschaft.
A. 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 2,002. —
A. 6. Bureaueinrichtung 1,700. —
B. 5. Förderung der Kleinviehzucht 131.75
B. 7. Hagelversicherung 4,698. 86
D. 2. Molkerei » 6,675.36

Zusatximen Fr. 15,207.97

Ad A. 2. Die Mehrausgabe ist durch die
Anstellung eines vierten Kanzlisten begründet.

Ad A. 6. Die Extrausgabe betrifft die Ausstattung
zweier neuer Bureauräume.

Ad B. Ö. Der Kredit ist in 1912 in ausserge-
wöhnlicher Weise mit einer Summe von Fr. 510. —
als Beitrag für Import von Yorkshire-Schweinen und
Oxford-Schafen belastet worden.

Ad B. 7. Ursache der Kreditüberschreitung ist,
dass mehr Versicherungsverträge zum Abschlüsse
gekommen 'sind, als im Budget angenommen worden
war. Die Mehrkosten betragen Fr. 9,397. 72, wovon
der Bund die Hälfte übernahm.

Ad D. 2. Statt des im Budget vorgesehenen
Reinertrages von Fr. 1,700.— ergab die Rechnung der
Molkerei Rütti ein Defizit von Fr. 4,975.36.
Dasselbe ist die Folge des Missverhältnisses zwischen
dem vertraglich normierten Milchpreis und dem Marktwerte

des Fabrikates. Dem ungewöhnlich hohen
Milchpreise steht ein empfindlich gesunkener Käsepreis

gegenüber. Bei diesen abnormalen Verhältnissen,
unter welchen wohl alle Käsereien in 1912 gelitten
haben, war die Erzielung des veranschlagten
Reinerträgnisses nicht möglich. Das Defizit wäre noch
grösser, wenn nicht aus der Schweinehaltung sich ein
ganz aussergewöhnlicher Reingewinn ergeben hätte,
Fr. 12,997.67 gegen Fr. 2,000. — nach Budget und
Fr. 8,733.42 in 1911.

XIV. Forstwesen.

B. 1. a. Besoldungen der Forstmeister Fr. 444. 35
B. 2. c. Reisekosten der Kreisoberförster » 1,226. 20
B. 2. d. Mietzinse der Kreisoberförster » 446. 35

Zusammen Fr. 2,116.90

Ad B. 1. a. Die Ueberschreitung ist verursacht
worden durch den den Erben des verstorbenen
Forstmeisters Müller ausbezahlten Besoldungsnachgenuss
für drei Monate.

Ad B. 2. c. Zu der Mehrausgabe haben
vermehrte Reisen und namentlich die erhöhten
Entschädigungen nach dem Regulativ vom 7. Mai 1912
geführt.

Ad B. 2. d. Das Kreisforstamt X in Langenthal
ist in das Kantonalbankgebäude daselbst verlegt
worden. Der Mietzins für die neuen Lokalitäten stellt
sich bedeutend höher als für die frühern.

XV. Staatswaldungen.
C. 1. Waldkulturen Fr. 8,123.99
C. 4. Rüstlöhne » 4,493. —
0. 7. Rechtskosten » 470.50
C. 9. Gebäudereparaturen » 2,007.20

Zusammen Fr. 15,094.69

Ad C 1. Die abnormale, sehr trockene Witterung
des Sommers 1911, durch die das normale Gedeihen
der Pflänzlinge und deren Wachstum verhindert wurde,
wirkte im Jahre 1912 in den Saat- und
Pflanzschulen nach. Infolgedessen erlitt die Pflanzenabgabe
im Jahre 1912 und damit auch deren Erlös eine
wesentliche Reduktion. Dazu kommt, dass die
Ausgaben für Aufforstungs- und Pflanzschul-Arbeiten
durch die stetig steigenden Arbeitslöhne wachsen.

Ad C. 4. Die Mehrausgabe ist die Folge des
Steigens der Rüstlöhne um 9 Rp. per m8 Hauptnutzung
und um 12 Rp. per m® Zwischennutzung.

Ad C. 7. Der Kredit wurde wegen verschiedener
Grundbuchprozesse in aussergewöhnlicher Weise in
Anspruch genommen.

Ad C. 9. Die Mehrausgabe wurde durch die
Stallumbaute im sogenannten Hübeli-Heimwesen
veranlasst.

XXII. Jagd, Fischerei und Berghau.
A. 3. Aufsichts- und Bezugskosten Fr. 1,686.85
B. 2. Aufsichts- und Bezugskosten » 898.85

Zusammen Fr. 2,585. 70

Ad A. 3. Die Ueberschreitung wurde durch
folgende ausserordentliche Ausgaben verursacht:
Beitrag an einen Wildhüter an die ihm

in einem Prozesse erwachsenen
Kosten Fr. 900. —

Ankauf von Drillingen » 691.20
Kosten für Abschuss alter Gemsböcke » 320. —

Letzterer Ausgabe steht eine Einnahme von
Fr. 1,193.80 in Rubrik XXII A. 1 gegenüber für
Erlös der abgeschossenen Gemsböcke.

Ad B. 2. Der Kredit wurde in unvorhergesehener
Weise belastet mit Fr. 272.40 für Besoldungsnachgenuss

an die Hinterlassenen eines verstorbenen
Fischereiaufsehers und mit der Besoldung im Betrage
von Fr. 700. — des mit der Besorgung der kantonalen
Fischzuchtanstalt betrauten Fischereiaufsehers. Diese
Besoldung wurde früher auf Rubrik XXII. B. 5
verrechnet.

XXIII. Salzhandlung.
C. 2. Bureaukosten Fr. 162.60

Die Mehrausgabe betrifft Portoauslagen der
Faktoreien, die nicht mehr amtlich mit den Auswägern
verkehren können, sowie die Kosten aus dem
Postcheckverkehr, dem sich die Faktorei Bern
angeschlossen hat. In 1913 sind alle Salzfaktoreien
veranlasst worden, sich Postcheckrechnungen eröffnen
zu lassen.

XXIV. Stempelsteuer.

B. 1. Rohmaterial Fr. 2,784.70
B. 3. Verschiedene Bezugskosten » 779. —
C. 3. Bureaukosten » 355.55

Zusammen Fr. 3,919. 25

Ad B. 1. Der Bedarf an Rohmaterial ist im
Zusammenhange mit dem Markenabsatze gestiegen. In
1911 betrugen die Kosten Fr. 19,276.85, in 1912
erreichen sie Fr. 19,784. 70.



264 — As 15

Ad B. 3. Dieser Rubrik werden die Yerleideranteile
an den Bussen wegen Stempelverschlagnissen
verrechnet. Die Zahl der Anzeigen hat in 1912 bedeutend

zugenommen und es kamen daher auch
entsprechend mehr Bussenanteile zur Ausrichtung.

Ad C. 3. Die Mehrausgabe ist durch die Anschaffung

einer Schreibmaschine entstanden.

B. 1.

XXXI. Militärsteuer.

Besoldungen der Angestellten. Fr. 400.

Die Mehrausgabe betrifft die einem Angestellten
nach Aufstellung des Voranschlages bewilligte
Besoldungsaufbesserung.

0.
XXXII. Direkte Steuern.

1. Kosten der Einkommenssteuer¬
kommissionen Pr.

Die Kosten der Einkommenssteuerkommissionen
sind annähernd die gleichen wie in 1911. Hingegen
nahm der Voranschlag zu wenig Rücksicht auf die
tatsächlichen Verhältnisse.

XXXIII. Unvorhergesehenes Fr. 150,400. —

Die Ausgaben setzen sich zusammen aus Pr. 400. —
Herausgabe einer seinerzeit eingegangenen anonymen
Rückerstattung, Pr. 100,000. — Einlage in die
Reserve für die Kosten der Grundbuchbereinigung und
Pr. 50,000. — Zuweisung an einen Fonds für Gründung

einer Pensions- und Invalidenkasse zu Gunsten
des Personals der Staatsverwaltung. Durch letztere
Zuweisung wird selbstverständlich die Errichtung
einer Pensionskasse und ihre Ausgestaltung in keiner
Weise präjudiziert.

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXXI.
XXXII.

XXXIII.

Uebertrag Pr. 125,770.02
Bauwesen 121,790. —
Anleihen > 1,772.55
Finanzwesen » 1,576.85
Landwirtschaft » 15,207.97
Forstwesen » 2,116.90
Staatswaldungen » 15,094.69
Jagd, Fischerei und Bergbau » 2,585. 70

Salzhandlung » 162.60
Stempel-Steuer » 3,919.25
Militär-Steuer » 400. —
Direkte Steuern » 543.20
Unvorhergesehenes » 150,400. —

Zusammen Pr. 441,3.39.73

543. 20

Gestützt auf den vorstehenden Bericht schlägt die
Pinanzdirektion dem Regierungsrate vor:

Dem Grossen Rate wird beantragt, es möchte
derselbe für die im Jahre 1912 vorgekommenen
Kreditüberschreitungen folgende Nachkredite auf Rechnung
des genannten Jahres bewilligen:
1. Kreditüberschreitungen für Aus¬

gaben, welche der Zeit und
Summe nach durch gesetzliche
Vorschriften, Tarife und Verträge
bestimmt sind

2. Kreditüberschreitungen für Aus¬
gaben, wo dies nur zum Teil der
Fall ist

Pr. 168,412.49

» 441,339.73
Zusammen Pr. 609,752. 22

Bern, den 30. Mai 1913.

Der Finanzdirektor:
Könitzer.

Rekapitulation.
I. Allgemeine Verwaltung Pr. 23,448.62

II. Gerichtsverwaltung » 12,087.60
IIP. Justiz » 1,317.20
IIP. Polizei » 8,307.38
IV. Militär > 3,150.62
V. Kirchenwesen » 571. —

VI. Unterrichtswesen » 13,328. 24
VII. Gemeindewesen » 397.30

VIII. Armenwesen » 6,059.21
IXs. Volkswirtschaft » 18,816.90
IX". Gesundheitswesen » 38,285.95

Uebertrag Pr. 125,770.02

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 14. Juni 1913.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
Seheurer,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Strafnachlassgesuche.

(September 1913.)

1. Krumm (geb. Simmen, Maria, geboren 1868,
Wirtin, von und in Erlach, wurde am 27. März 1913
vom Polizeirichter Von Erlach wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu 60 und 50 Fr.
Geldbusse, 2 mal 20 Fr. Patentgebühr und 7 Fr. 95
Staatskosten verurteilt. Frau Krumm, die für ihre
Wirtschaft kein Beherbergungsrecht besass, logierte
im Monat März den Telephonarbeiter M., sowie den
Inspektor D. während je einigen Tagen. Sie wurde
deswegen zur 'Anzeige gebracht. Vor Gericht machte
sie geltend, M. habe vorgegeben, er bleibe während
längerer Zeit in dem ihm zur Verfügung gestellten
Zimmer. Er sei dann vorzeitig abgereist. Für das
Zimmer habe sie ihm nichts abgenommen, sondern
lediglich für das Essen. Inspektor D. anderseits sei
ihr Cousin, sie habe ihn als Verwandten aufgenommen.

Für das Essen habe er allerdings bezahlt. Der
Richter stellte 'fest, dass in beiden Fällen eine
Uebertretung des Wirtschaftsgesetzes vorlag und verurteilte

sie zu den vorgenannten Strafen und
Patentgebühren. Heute Stellt nun Frau Krumm im wesentlichen

gestützt auf die bereits vor Gericht geltend
gemachten Verumständungen des Falles das Gesuch
um Erlass der Bussen und Patentgebühren. Sie führt
im weitern aus, sie sei sich jedenfalls der Strafbarkeit

ihrer Handlungsweise nicht bewusst gewesen.
Der Regierungsstatthalter 'hält dafür, es könne in
der Tat 'angenommen werden, Frau Krumm habe sich
in Unkenntnis gegen das Gesetz vergangen und
empfiehlt den 'Erlass der einen Busse, sowie der
Patentgebühren. Die Direktion des Innern schliesst sich
dieser Auffassung an. Von einem Erlasse der
Patentgebühren auf dem Begnadigungswege kann nicht die
Rede sein, Weil solche sich als rein fiskalische
Leistungen und nicht als Strafen charakterisieren. Im
übrigen erscheinen allerdings die beiden Bussen
zusammen im 'Vergleiche zu den Verumständungen des
Falles als einigermassen drückend. Der Regierungsrat

ist der Meinung, es könne die eine derselben
erlassen werden. Dagegen könnte er einem Erlasse
der beiden Bussen nicht beistimmen, zumal Petentin
nicht etwa geltend gemacht hat, dass sie solche nicht
zu bezahlen vermöchte. Auch wenn angenommen
werden sollte, Frau Krumm habe von der Strafbarkeit
ihrer Handlungsweise nicht Kenntnis gehabt, worauf
sie heute abstellt, so könnte dies keinesfalls
ausschlaggebend für den Erlass beider Bussen in
Betracht fallen, da bekanntlich das fehlende Bewusstsein
der Unerlaubtheit leiner Handlung deren Strafbarkeit

nicht ausschliesst. Der Regierungsrat beantragt in
Erwägung des Angebrachten, der Gesuchstellerin die
Busse von 60 Fr. zu erlassen-

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse von
60 Fr.

2. Jeisy, Adolphe, geboren 1885, von Blauen,
Handlanger in Soyhières, wurde am 9. April 1913
vom Polizeirichter von Delsberg wegen Uebertretung
des WirtshausVerbotes zu 5 Tagen Gefängnis und
5 Fr. '70 Staatskosten verurteilt. Das Wirtshausverbot
war am 20. Juni 1910 wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern von Delsberg über ihn verhängt
worden. Die Uebertretung fand statt im Februar 1913.
Seither hat Jeisy nicht nur die rückständigen Steuern,
sondern auch die ergangenen Betreibungs- und
Gerichtskosten bezahlt und stellt gestützt hierauf das
Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe. Der
Regierungsrat kann das Gesuch befürworten, nachdem
feststeht, dass Petent sich seiner finanziellen Verpflichtungen

gänzlich entledigt hat. Der Vollzug der Strafe
würde seinen Zweck unter diesen Umständen verfehlen.

Es wird demnach Erlass der Strafe beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnis¬
strafe.

3. u. 4. Guénardeau, Georges, geboren 1874, von
Orléans, Uhrmacher, .und Langel geb. Huguenin,
Augustine, Juliens Ehefrau, geboren 1873, von Destor,
Vogesen, Frankreich, beide in Delsberg, wurden am
19. Februar 1913 vom korrektionellen Richter von
Delsberg wegen Konkubinates zu je 2 Tagen
Gefängnis und solidarisch zu 6 Fr. 95 Staatskosten
verurteilt. Die beiden lebten seit dem Jahre 1907 in
Delsberg im Konkubinate. Im November 1907 wurden
sie deswegen erstmals bestraft. Sie setzten indes ihr
Verhältnis fort, sodass neuerdings gegen sie Klage
eingereicht werden musste. Sie mussten sich der
Strafe ohne weiteres unterziehen. Heute stellen sie
nun das 'Gesuch um Erlass der Strafe. Sie machen

Beilagen*zum Tagblatt des ^Grossen Rates. 11913. 67*
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geltend, dass sie nicht in der Lage seien, ihre
Verhältnisse durch den Abschluss der Ehe zu ordnen,
da Guénardeau die Mittel nicht besitze, sich von
seiner in Frankreich lebenden Ehefrau scheiden zu
lassen. Im weitem berufen sie sich auf ihr sonst
einwandfreies Vorleben. Der Regierungsrat kann die
Petenten zur Begnadigung nicht empfehlen. Solche
machen selbst geltend, dass sie in absehbarer Zeit
nicht im Falle sind, ihre Verhältnisse zu regeln. Das
Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet, weil ihr
gesetzloses Zusammenleben, aus dem bereits mehrere
Kinder entsprossen sind, bei der Bevölkerung der
Nachbarschaft Aergernis hervorrief. Es kann nun
nicht Sache des Grossen Rates sein, diesen anstoss-
erregenden Zustand durch eine Begnadigung gleichsam

zu sanktionieren. Der Regierungsrat beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

5. Teutsch, Karl, geboren 1842, von Ligerz,
Rebbesitzer, daselbst, wurde am ,26- April 1913 vom
korrektioneilen Gericht von Nidau wegen Diebstahls
und Bestechung zu 21/2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 37 Tage Einzelhaft und 48 Fr. 40
Staatskosten verurteilt. Am 24. Februar 1913 des
Nachmittags entwendete Teutsch im Burgerwalde zu
Ligerz zum Nachteile der Burgergemeinde, sowie
einiger Burger eine Anzahl Holz-Spälten und
Reiswellen im Gesamtwerte von unter 30 Fr. Er wurde
hierbei von Forsthüter P., der ihn mit Ross und!
Wagen hatte abfahren sehen und dem er als Holzdieb
bekannt war, beobachtet. Zur Rede gestellt und zum
Abladen des Holzes veranlasst, suchte Teutsch nun
den Forsthüter P. mit Geld zu bestechen und zum
Schweigen zu veranlassen. Das Ansinnen wurde indes
zurückgewiesen. Teutsch war in den Jahren 1897
und 1909 wegen Diebstahls mit 10 und 2 Tagen
Gefängnis vorbestraft, befand sich somit im wiederholten

Rückfalle und musste daher mit Korrektionshausstrafe

belegt werden. Er stellt nun unter
Berufung auf sein hohes Alter und seine Gebrechlichkeit

das Gesuch um Erlass der Strafe. Die mangelhafte

Gesundheit und die Gebrechlichkeit des Petenten
sind ärztlich bescheinigt. Auch der Regierungsstatthalter

glaubt, es könnte die Strafe nicht wohl
vollzogen werden und beantragt, sie mit Rücksicht auf
die günstigen ökonomischen Verhältnisse des
Gesuchstellers in eine Geldstrafe umzuwandeln. Der
Regierungsrat kann diesem Antrage beipflichten. Da
Teutsch das 70. Altersjahr überschritten hat und
zudem leidend ist, müsste ein Vollzug der Strafe als
rigoros erscheinen; andererseits hat er eine gänzliche

Begnadigung in keiner Weise verdient. Da seine
Tat offensichtlich aus Motiven der Habsucht
entsprungen ist, dürfte ihn eine angemessene Geldstrafe
immerhin empfindlich treffen. Er ist wohlbemittelt
und wird solche entrichten können. Der Regierungsrat

beantragt demnach, die Freiheitsstrafe in 200 Fr.
Geldbusse umzuwandteln.

Antrag des Regferungsrates : Umwandlung dter Frei¬
heitsstrafe in 200 Fr.
Geldbusse.

6. Chapuis, Ernest geboren 1888, von Bonfol,
Uhrmacher, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,
wurde am 14. Dezember 1909 von den Assisen des
V. Bezirkes wegen Misshandlung mit tötlichem
Ausgange, nach Abzug von 3 Monaten
Untersuchungshaft, zu 41/* Jahren Zuchthaus, 674 Fr. 45
Staatskosten, sowie zu je 560 Fr. Entschädigung und
Interventionskosten an zwei Zivilparteien verurteilt.
Am Nachmittage des 5. Juli 1909 begab sich einte
Gruppe junger Leute von Bonfol nach dter elsäs-
sischen Grenze, angeblich um zu « Kirschen ». In
der Nähe ihres Bestimmungsortes angelangt, unweit
von der Ortschaft Beurnevésin, teilte sich die Gruppe;
die einen folgten einem Fusswege, die andern, unter
ihnen Chapuis, hielten sich nicht an den Weg, sonh
dern gingen geradeaus durch ein Kornfeld auf eine
Gruppe Personen zu, die mit dem Entästen eines
Kirschbaumes beschäftigt waren. Chapuis machte den
Führer. Beim erwähnten Kirschbaume angelangt,
verwies ihnen der 81jährige Landwirt J. C. aus Beurnevésin

ihr rücksichtsloses Benehmen, wodurch sie in
leichtfertiger Weise das Eigentum Dritter schädigten
und forderte sie auf, ßich an den Weg zu halten.
Chapuis glaubte die Zurechtweisung nicht annehmen

zu sollen, sondern bemerkte, er kenne die Wege
nicht und gehe, wo es ihm beliebe. Nach kurzem
Wortwechsel ergriff Chapuis einen ,am Boden liegenden

dicken Ast und versetzte dem J. C. einen wuchtigen

Schlag auf den Kopf. Sodann ergriffen die
Burschen die Flucht. J. C. erlitt durch den Schlag
eine heftige Gehirnblutung und erlangte das Bewusst-
sein bis zu seinem 5 Tage später eintretenden Tode
nicht wieder. Chapuis war als streitsüchtiger Mensch
bekannt und genoss keinen günstigen Leumund. Er
stellt heute das Gesuch um Erlass des Restes der
Strafe. Da er sich in der Strafanstalt nicht einwandfrei

aufgeführt hat, kann von einer bedingten
Entlassung nicht die Rede ,sein. Der Regierungsrat hält
dafür, es könne umsoweniger eine Begnadigung in
Frage kommen. Die ausserordentliche Brutalität der
Straftat und deren schwere Folgen, sowie die
ungünstigen Charakteranlagen des Petenten rechtfertigen
entschieden einen konsequenten Vollzug der Strafe.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

7. Rosasco, Maria, geboren ,1882, Abgeschiedene
des Jakob Keiser, von Genua, Korsetschneiderin,
vormals in Bern, zurzeit in Zürich, wurde am 11. März
1,909 vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen
Konkubinates zu '10 Tagen Gefängnis, 100 Fr. Busse
und solidarisch mit ihrem Mitschuldigen zu 119 Fr.
60 Cts. Staatskosten verurteilt. Frau Rosasco, die
früher in Bern eine Korsetschneiderei betrieb, lebte
seit dem 'Sommer 1908 mit dem Ehemanne B. in
wilder Ehe 'zusammen. B, hatte seine Ehefrau und
die zahlreiche Familie im Stiche gelassen und
kümmerte sich nicht im Geringsten um sie, sodass die
Ehefrau schliesslich genötigt war, ,auf dem Strafwege
gegen ihn Vorzugehen. In diesem Verfahren gelangte
denn auch das Konkubinatsverhältnis zur gerichtlichen

Erörterung. Die Angeschuldigten bestritten
zwar den Tatbestand, konnten indes überführt wer-
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den. Nachdem der Grosse flat bereits im März 1910
ein Begnadigungsgesuch der Rosasco abgewiesen hat,
erneuert sie heute das Gesuch. Sie hat sich bisher
der Strafe zu entziehen gewusst. Der Regierungsstatthalter

von Bern kann das Gesuch nicht empfehlen. In
der Tat liegen Begnadigungsgründe .nicht vor. Der
Tatbestand des Konkubinates war ;ein gravierender.
Die Rosasco wusste genau, dass sie es mit einem
Ehemanne zu tun hatte und dass dieser seinen Pflichten

entzogen wurde. B. .hat denn auch seither seine
Familie völlig vernachlässigt und scheint seine
Beziehungen zu der Rosasco .aufrecht erhalten zu haben.
Wenigstens ist auch er »ach Zürich übergesiedelt,
von wo aus er jnun endlich seine Strafe angetreten
hat, nachdem der Grosse .Rat in der letzten
Maisession ein von ihm gestelltes Strafnâchlassgesuch
zum zweiten Male abgewiesen hat. Der Regierungsrat

beantragt, auch das vorliegende Gesuch
abzuweisen. Es sprechen Gründe • der Konsequenz
entschieden gegen einen Nachlass.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

8. Dinet, geb. Joli, Marie, geboren 1849, von
Charmotvilliers, Frankreich, Sertisseuse in Biel,
wurde am 28. März ,1913 vom Polizeirichter von Biel
wegen Nichtbezahlung der Hundetaxe ;zu 40 Fr.
Busse, 20 Fr. Hundetaxe und 7 Fr. 60 Staatskosten
verurteilt. Am 8. Juli ;1911 wurde durch die Polizei
bei Frau Dinet ein Hund notiert. Die Besitzerin
unterliess es, in der Folge die reglementarische Taxe
zu bezahlen. Auch einer Bussverfügung gab sie keine
Folge, sodass sie gerichtlich zu Busse und Taxe
verurteilt werden musste. Heute stellt sie nun das
Gesuch um Erlass der Busse und Staatskosten. Sie
macht geltend, der fragliche Hund sei bereits im
April 1911 an Altersschwäche umgestanden; sie sei
demnach nicht mehr taxpflichtig gewesen. Im weitern

führt sie aus, dass sie aus ihrem kärglichen
Verdienste ihren Unterhalt bestreiten müsse und nicht
in der Lage sei, Busse und Kosten zu bezahlen. Die
ersterwähnten Anbringen stehen mit den Akten im
Widerspruche, und es macht durchaus keinen günstigen

Eindruck, wenn Petentin die Behörden durch
wissentlich unwahre Angaben für sich einzunehmen
sucht. Dagegen wird allerdings bescheinigt, dass Frau
Dinet sich nicht in günstigen finanziellen Verhältnissen

befinde und das Gesuch von Gemeinderat
und Regierungsstatthalter empfohlen. Von .einem
Nachlasse der Staatskosten auf .dem Begnadigungswege

kann mit Rücksicht ,auf die Vorschrift des
Art. 565 des Strafverfahrens nicht die Rede sein.
Auch ein gänzlicher Erlass der Busse erscheint aus
Gründen der Konsequenz und im Hinblick auf die
bemühenden unwahren Angaben der Petentin nicht
am Platze. Dagegen kann der Regierungsrat mit Rücksicht

auf das hohe Alter, die geschwächte Gesundheit
und die ökonomisch nicht günstige Lage der Petentin,
sowie die vorliegenden Empfehlungen der Reduktion
der Busse auf 10 Fr. beipflichten.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse aüf
10 Fr.

9. Allemann, Christian, geboren 1878, Chauffeur,
von Lenk, in Bern, .wurde am 1. März 1913 vom
korrektionellen Gericht von Laupen wegen
fahrlässiger Körperverletzung zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 2020
Franken Entschädigung und 150 Fr. Interventionskosten

an die Zivilpartei, sowie zu 344 Fr. 40 Staatskosten

verurteilt. Allemann hatte ,am Morgen des
4. November 1911 mit dem Automobil der Firma
H. den Flieger F. yon Bern nach Avenches geführt.
Auf dem Rückwege nach Bern ergab er sich alsdann
dem übermässigen Alkoholgenusse. Er wurde schliesslich

ziemlich betrunken und vermochte in diesem
Zustande das Automobil nicht mehr sicher zu steuern.
Zwischen Mühleberg und Frauenkappelen fuhr er mit
solcher Gewalt gegen eine Telephonstange, dass sie
in 3 Stücke zerbrach; das Automobil wurde von der
rechten Strassenseite auf die linke geschleudert. Eine
Frau aus Mühleberg, die sich gerade an dieser Stelle
der Strasse befand, erlitt durch den Unfall einen
derartigen Schreck, dass sie einen bleibenden Nachteil

davontrug. Von Hause aus schwächlich und mit
einem Herzleiden behaftet, wurde sie durch den
erlittenen psychischen Choc aufs Krankenlager geworfen

und erlitt durch die Verschlimmerung des
Herzleidens eine bleibende Einbusse in der Arbeitsfähigkeit

von schätzungsweise 50%. Das Gericht nahm
an, Allemann habe den Unfall fahrlässigerweise
herbeigeführt. Der Umstand, dass er das Automobil
führte, trotzdem er sich bewusst sein musste, dass
er zufolge seiner Trunkenheit die,volle Herrschaft
über sich und das Fahrzeug verloren hatte, wurde
ihm zum schweren Verschulden angerechnet. Der
bedingte Straferlass wurde ihm nicht zuerkannt.
Allemann ist wegen Widerhandlung gegen die strassen-
polizeilichen Vorschriften bereits gebüsst worden,
sonst aber nicht vorbestraft. Er stellt heute das
Gesuch um Erlass der Strafe. Es wird ausgeführt, der
Unfall sei auf einen unglücklichen Zufall und nicht
auf das Verschulden des Petenten zurückzuführen, die
Strafe müsse daher als rigoros empfunden werden.
Petent beruft sich auch auf sein Vorleben. Der
Regierungsstatthalter könnte nur einen Nachlass eines
Drittels der Strafe empfehlen. Der Regierungsrat hält
dafür, es seien genügende Begnadigungsgründe nicht
gegeben. Auf die Kritik des Urteiles kann nicht
eingetreten werden. Solches erscheint übrigens nach den
Motiven als ein wohl erwogenes. Es ist durchaus
begreiflich, wenn das Gericht; an das unverantwortliche
Verhalten Allemanns unter Rücksichtnahme auf die
Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs und der
öffentlichen Sicherheit einen strengen Massstab angelegt

hat. Es kann nicht Sache der Begnadigungsbehörde

sein, hier der Strafjüstiz hemmend in den
Arm zu fallen. Der Regierungsrat beantragt demnach,
das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

10. Rastorfer, Friedrich, geboren 1860, von Nie-
derbipp, Coiffeur, Stalden Nr. 15 in Bern, wurde
am 4. Februar 1913 vom Polizeirichter von Bern
wegen Ehrverletzung zu 20 Fr. Busse und 7 Fr.
Staatskosten verurteilt. Rastorfer befand sich Diens-
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tags, den 14. Januar 1913, in der Wirtschaft E. am
Stalden in Bern. Er hatte mit dem Wirte einen
Anstand. Nach Verlassen des Wirtschaftslokales belegte
er jenen von der Strasse aus mit ehrverletzenden
Ausdrücken. Er nannte ihn «Hurenhund» und rief
ihm zu, er führe eine « HurenWirtschaft ». Rastorfer
befand sich in angetrunkenem Zustande. Vor Gericht
musste er den Tatbestand ohne weiteres zugeben.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass der Busse.
Er beruft sich auf prekäre finanzielle und familiäre
Verhältnisse. Die städtische Polizeidirektion führt
aus, Rastorfer sei, sobald er sich nicht in angetrunkenem

Zustande befinde, ein friedliebender Bürger.
Er habe seither zu klagen nicht mehr Anlass gegeben.
Das Gesuch wird empfohlen. Der Regierungsstatthalter
kann der Empfehlung nicht beipflichten. Petent ist
wegen Skandals und öffentlichen Aergernisses bereits
mehrfach gebüsst worden und eignet sich daher nicht
zur Begnadigung. Der Regierungsrat teilt die letztere
Auffassung. Die 'Busse ist keine hohe. Petent wird
solche voraussichtlich bezahlen können, zumal, wenn
er sich fortdauernd des Alkoholgenusses enthält, wie
er dies in Aussicht stellt. Es wird demnach beantragt,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

11. Walther, Jean, geboren 1856, von Balm,
Fuhrhalter, in Delsberg, wurde am 2. Oktober, 23.
November 1912 und am 23. Januar 1913 von derl.
Strafkammer des Kantons Bern wegen Wirtshausverbots-
übertretung zu 15, 18 und 20 Tagen Gefängnisstrafe
und zu 28 Fr. 16, 41 Fr. 80 und 29 Fr. 80 Staatskosten

verurteilt. Walther war durch Urteil des
Gerichtspräsidenten von Delsberg vom 8. November
1911 wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von
Delsberg pro 1908 mit Wirtshausverbot belegt worden.

Er kehrte sich nicht an das Verbot und glaubte
die jeweiligen Folgen der Uebertretung mit der
Behauptung, er habe die rückständigen Steuern bezahlt,
von sich abwälzen zu können. Da er seine Behauptung

nicht zu belegen vermochte, wurde er
nacheinander mit verschiedenen Gefängnisstrafen belegt.
Mit grosser Hartnäckigkeit zog er jedesmal das
erstinstanzliche Urteil weiter, ohne dass das Obergericht
natürlich an der Sachlage etwas hätte ändern können.

Als schliesslich bereits zwei Strafen vollzogen
waren, sah sich Walther doch veranlasst, die Steuern
zu bezahlen. Heute stellt er nun das Gesuch um
Erlass der übrigen Strafen. Er hält an seiner
Behauptung auch heute noch fest und will sich in
gutem Glauben befunden haben. Walther ist wegen
Gebrauchs einer gefälschten Urkunde, Widersetzlichkeit,

Diebstahls, Unterschlagung und Pfandverschleppung
vorbestraft, besitzt somit keinen guten

Leumund. Der Regierungsrat hält denn auch dafür, er
sei eines Aktes der Gnade an sich nicht würdig. Es
dürfte aber auch sonst nicht zulässig erscheinen, die
Renitenz Walthers und dessen Missachtung und
Belästigung der Behörden nun durch den Erlass der
Strafen zu belohnen. Er muss die Folgen seines
Verhaltens, die er bestens kannte, nun eben auf sich

nehmen. Es wird demnach Abweisung des Gesuches
beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

12. Bregnard, Gaston, geboren 1881, von Bonfol,
Mechaniker, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,
wurde am 23. Dezember 1908 von den Assisen des
I. Bezirkes wegen qualifizierten Diebstahls und
Diebstahlsversuches nach Abzug von 4 Monaten
Untersuchungshaft zu 5 Jahren und 2 Monaten Zuchthaus

und 1069 Fr. 92 Staatskosten verurteilt. Am
Charfreitag, 17. April 1908, beging Bregnard in
St. Immer einen frechen Einbruchsdiebstahl. Er hatte
offenbar die Wohnung der Eheleute M., die vorübergehend

nach Montreux verreist waren, als
leerstehend ausgekundschaftet, drang des Nachmittags
in dieselbe ein, indem er die Logistüre aufsprengte,
brach einen Spiegelschrank auf und behändigte daraus
einen Bund Schlüssel, der ihm die Zimmer und Möbel
der Wohnung öffnete. Aus einem kleinen Eisenkoffer
entwendete er 3 Bracelets, 2 Colliers, einen Bleistifthalter,

1 Messer, vom Nachttisch der Frau M. eine
silberne Bonbonnière, aus dem Buffet eine Schachtel
mit 11 silbernen Löffeln, aus dem Zimmer des Dienstboten

dessen Taschenuhr. Alsdann drang er auch in
die unter der Wohnung gelegenen Geschäftslokalitäten

ein, indem er wiederum die Türe aufbrach,
versuchte vergeblich den Kassenschrank zu forcieren,
erbrach dagegen die Kasse und entwendete daraus
einen Betrag von 47 Fr. 30. Mit seinem Raube, der
einen Gesamtwert von zirka 600 Fr. repräsentierte,
ergriff er gleichen Tags die Flucht nach dem Kanton
Neuenburg und sodann über die Grenze nach Frankreich.

Der Verdacht der Täterschaft fiel bald auf ihn
und es gelang seiner in Frankreich habhaft zu werden.

Er bestritt allerdings seine Schuld hartnäckig;
es konnte indes ein erdrückendes Beweismaterial
gegen ihn aufgebracht werden. Bregnard war trotz
seiner jungen Jahre wegen Diebstahls vielfach, zum
Teil schwer, vorbestraft. Er führte, ohne einer
geregelten Arbeit obzuliegen, ganz das Leben eines
Gewohnheitsdiebes. Er stellt nun das Gesuch um
Erlass eines Teiles seiner Strafe. Er behauptet noch
immer, er sei unschuldig verurteilt worden und
beruft sich im weitern auf seine mangelhafte Erziehung.
In der Strafanstalt hat er zu vielfachen schweren
Klagen und Disziplinarstrafen Anlass gegeben. In
allerletzter Zeit hat sich seine Aufführung gebessert.
Der Regierungsrat ist indes der Meinung, es könne
von einer Begnadigung Bregnards schon mit Rücksicht

auf sein schwer belastetes Vorleben nicht die
Rede sein. Der Grosse Rat hat übrigens bereits im
September 1912 ein Begnadigungsgesuch Bregnards
abgewiesen. Es besteht heute durchaus kein Grund
für eine andere Entscheidung. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

13. Lehmann, Lina, geboren 1890, von und in
Utzenstorf, wurde am 12. Oktober 1912 vom Polizeirichter

von Fraubrunnen wegen Ehrverletzung zu
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30 Fr. Busse und. 19 Fr. 55 Staatskosten verurteilt.
Lina Lehmann beschimpfte am Nachmittage des
12. Septembers 1912 die gleichaltrige Näherin A. A.
in unflätiger Weise. Vor Gericht musste sie den
Sachverhalt im wesentlichen zugeben und wurde denn
auch, wie erwähnt, verurteilt. Heute stellt sie nun
das Gesuch um Eriass der Strafe. Sie beruft sich
auf ihre unheilbare Krankheit, die sie zum Verdienste
unfähig mache. Die Busse vermöge sie infolgedessen

nicht zu befahlen. Es wird bescheinigt, dass
die Gesuchstellerin an Tuberkulose unheilbar krank
und von der Heimatgemeinde unterstützt ist. Das
Gesuch wird auch vom Regierungsstatthalteramt
empfohlen. Lina Lehmann besitzt sonst keinen ungü-
stigen Leumund. Der Regierungsrat kann der
Empfehlung des Gesuches beipflichten, [allerdings lediglich

mit Rücksicht auf die völlige Mittellosigkeit und
die Krankheit der Petentin. Abgesehen hiervon,
würde sich der Fall zu einer Begnadigung nicht
eignen.

Antrag des Regierungsrates : Eriass der Busse.

14. Furrer, Alfred, geboren 1877, von Heiligen-
schwendi, Fabrikarbeiter in Hünibach daselbst, wurde
jam 10. Mai 1913 vom Polizeirichter von Thun
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 50 Fr. Busse, 20 Fr. Patentgebühr und
8 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Furrer, der seit
Jahren Mitglied der Schützengesellschaft Hünibach
war, musste zugeben, dass er im Sommer und Herbst
1911 an den Schiessübungen der Gesellschaft jewei-
len geistige Getränke (ausgewirtet hatte, ohne im
Besitze eines hierzu erforderlichen Patentes zu sein.
Er war von der Schützengesellschaft als Wirt
bezeichnet worden und gab die Getränke zu vereinbarten

Preisen ab. Vor Gericht machte er geltend,
er sei sich einer strafbaren Handlung nicht bewusst
gewesen. Heute stellt er das Gesuch um Eriass der
Auflagen, zu denen er verurteilt worden ist. Er macht
geltend, er vermöchte die Busse nicht zu bezjahlen, ohne
seine Familie im notwendigen Lebensunterhalte zu
verkürzen. Diese Ausführungen werden vom
Gemeinderate von Heiligenschwendi bestätigt. Auch der
Regierungsstatthalter von Thun beantragt eine
Reduktion der Busse und den Eriass der Patentgebühr.
Die Patentgebühr kann nicht Gegenstand eines
Begnadigungsgesuches bilden, da sie eine rein fiskalische
Leistung und nicht eine Strafe darstellt. Ebensowenig
kann mit Rücksicht auf die Vorschrift von Artikel 565
des Gesetzbuches über das Strafverfahren von einem
Kostenerlasse auf dem Begnadigungswege die Rede
sein. Dagegen empfiehlt der Regierungsrat in Ueber-
einstimmung mit der Direktion des Innern und mit
Rücksicht auf die besonderen Verumstândungén des
Falles sowie die persönlichen Verhältnisse des
Petenten eine Reduktion der Busse auf 20 Fr.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Busse
lauf 20 Fr.

15. Marti, Alfred, geboren 1882, von Grossaffol-
tern, Bauführer in Bern, wurde am 5. Dezember 1911

vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung

Beilagen zum Tagblatt des Grosser. Rates. 1013.

gegen die Verordnung der Gemeinde Bern
betreffend den Bezug neuerstellter Wohnungen zu
zwei Bussen von je 100 Fr. und zu zwei Bussen von
je 200 Fr., sowie zu 4 Fr. Staatskosten verurteilt.
Marti war Bauführer des Baumeister B. in Bern.
Im November 1911 wurde gegen Baumeister B. Strafklage

eingereicht, weil er in seinen Neubauten
verschiedene Wohnungen bereits auf Ende Oktober und
Anfangs November vermietet hatte und beziehen liess,
welche nach der erwähnten Verordnung frühestens
auf den 9. Dezember bezogen werden durften. Im
Gerichtstermin erschien Bauführer Marti und erklärte,
dass er die Verantwortung für die Strafhandlungen
übernehme. Er gab die Anzeige als richtig zu und
unterzog sich dem ihm eröffneten Urteile. Heute
stellt er nun das Gesuch um Eriass der Bussen. Er
macht im wesentlichen geltend, er sei von jeher der
Meinung gewesen, dass der Baumeister die Bussen
bezahlen werde und auch zwischen ihm und jenem
habe hierüber kein Zweifel obgewaltet; nunmehr sei
B. in Konkurs gefallen und könne nicht bezahlen. Es
wäre ungerecht, wenn die Bussen wirklich an ihm
vollzogen würden, zumal B. seinerzeit den auè den
Mietzinsen resultierenden Gewinn des vorzeitigen
Logisbezuges eingesteckt habe und nicht etwa er. An
die Bussen hat er einen Betrag von 100 Fr. abbezahlt.
Die von Marti geltend gemachten Tatsachen dürften
der Wirklichkeit entsprechen. Nach dem Berichte der
städtischen Polizeidirektion ist solcher Familienvater,
ohne Vermögen und gut beleumdet; das Gesuch wird
von daher empfohlen. Der RegierungsstatthalLer
spricht sich für eine Reduktion der Bussen auf 100 Fr.
aus. Der Regierungsrat kann sich dem letzteren
Antrage anschliessen. Es müsste in der Tat als rigoros
erscheinen, wenn Marti die vollen 600 Fr. Busse
bezahlen sollte, währenddem der eigentlich Schuldige

leer ausgeht. Auf der andern Seite sprechen
Gründe der Konsequenz gegen einen allzu weitgehenden

Nachlass. Marti hat sich in leichtfertiger Weise
einer Strafe unterzogen, die ihn eigentlich nicht
betraf. Er kann sich nun heute nicht ohne weiteres
auf letzteren Umstand berufen und damit bewirken,
dass die tatsächlich vorgekommenen Uebertretungen
ungesühnt bleiben. Der Regierungsrat beantragt in
Würdigung aller obwaltenden Verhältnisse, die Bussen,

soweit sie nicht bereits bezahlt sind, auf 100 Fr.
zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Bussen
auf 100 Fr.,soweit nicht

bezahlt.

16. Barth, Rudolf, geboren 1876, Landwirt, von
Radelfingen, in Walperswil, wurde am 31. Dezember
1912 vom Polizeirichter von Nidau wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr.
Busse, 50 Fr. Patentgebühr und 3 Fr. 20 Staatskosten
verurteilt. Barth bewarb sich bei der Direktion des
Innern um ein Patent für den Kleinverkauf von Bier,
musste indes mit seinem Gesuche abgewiesen werden,

da er die gesetzlichen Voraussetzungen nicht
erfüllte. Barth betrieb trotzdem den Kleinverkauf
von Bier, indem er den Arbeitern am Kallnachkanal
solches per lj2 Liter zu 25 Rp. abgab. Der gegen

08
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ihn eingelangten Strafanzeige unterzog er sich ohne
weiteres. Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass
der Busse. Er macht im wesentlichen geltend, die
Kanalarbeiter hätten wiederholt und dringend die
Abgabe von Bier von ihm verlangt. Da er solches in
seiner Kostgeberei an diejenigen Arbeiter abgab, die
bei ihm Kost bezogen und die Trinkwasserverhältnisse
in der Gegend höchst ungünstige waren, habe er dem
Begehren schliesslich nicht widerstehen können. Er
habe sich nun in die Kontrolle der Grosshändler
eintragen lassen. Im weitern wird geltend gemacht,
Barth befinde sich nicht in günstigen finanziellen
Verhältnissen, habe für eine grosse Familie zu sorgen und
geniesse sonst einen einwandfreien Ruf. Seine
Ausführungen werden seitens des Gemeinderates und des
Regierungsstatthalters bestätigt und das Gesuch von
daher empfohlen. Die Direktion des Innern spricht sich
für eine Reduktion der Busse auf 20 Fr. aus. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass in der Tat Gründe
für einen gänzlichen Nachlass der Busse nicht
vorhanden seien, zumal Barth seine Uebertretungen mit
vollem Bewusstsein und nachdem ihm seitens der
Behörden die Bewilligung zum Kleinverkaufe
ausdrücklich abgeschlagen worden war, begangen hat.
Mit Rücksicht auf die übrigen Verumständungen des
Falles und die vorliegenden übereinstimmenden
Empfehlungen kann der Regierungsrat immerhin einer
Herabsetzung der Busse beipflichten. Er beantragt sie
auf 20 Fr. zu ermässigen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 20 Fr.

17. Fritschi, Oskar, geboren 1888,. von Täufen-
thal, Hülfsmonteur, in Biel, wurde am 13. Juni 1913
vom Polizeirichter von Biel wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 8 Tagen Gefängnis und 5 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Das. Wirtshausverbot war
wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel
pro 1912 über ihn verhängt worden. Fritschi übertrat

solches zu wiederholten Malen. Seither hat er
nun die rückständigen Steuern wie auch die ergangenen

Betreibungskosten und die Staatskosten bezahlt
und stellt, gestützt hierauf, das Gesuch um Erlass
der Strafe. Das Gesuch ist allseitig empfohlen. Da
Fritschi seinen finanziellen Pflichten gegenüber
Gemeinde und Staat voll und ganz nachgekommen ist,
beantragt der Regierungsrat, in Beibehaltung seiner
konstanten Praxis, dem Petenten die Gefängnisstrafe
zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

18. Schläfli, Otto, geboren 1869, von Eschert, Tag-
löhmer, von Steinhof, in Eschert, wurde am 23.
Januar, 20. Februar, 20. März und 8. Mai 1913 vom
Polizeirichter von Moutier wegen Widerhandlung
gegen das Primarschulgesetz zu 12, 24, 48 und
96 Fr. Busse und zusammen 11 Fr. 15 Staatskosten
verurteilt. Schläfli schickte seinen im letzten Jahre
schulpflichtigen Knaben D. im Winterhalbjahr 1912/13

nicht mehr zur Schule. Es zog ihm dies im ganzen
6 Bussen zu, von denen er lediglich die beiden ersten
mit 3 und 6 Fr. bezahlt hat. Für die vier übrigen
wird das Gesuch um Erlass gestellt. Schläfli beruft
sich zur Begründung des Gesuches im wesentlichen
auf seine ärmlichen Verhältnisse. Aus einem
Berichte des Armeninspektors von Münster geht hervor,
dass seine ökonomischen Verhältnisse allerdings missliche

sind. Auch der zuständige Gemeinderat
empfiehlt das Gesuch. Andererseits ergibt sich aus den
Berichten der Schulbehörden, dass es sich um einen
ziemlich gravierenden Fall handelt, indem der Knabe
Schläfli absichtlich der Schule entzogen worden ist.
Der Petent sei zudem nicht besonders empfehlenswert,
da er träge und dem Trünke ergeben sei und für
seine Familie ungenügend sorge. Es ist unter diesen
Umständen ohne weiteres klar, dass von einem
gänzlichen Erlasse der Bussen nicht wohl die Rede sein
kann. Mit Rücksicht indes auf die gänzliche
Mittellosigkeit des Petenten und die Lage, in die seine
Familie durch den Vollzug einer längern Freiheitsstrafe

geraten müsste, sieht sich der Regierungsrat
veranlasst, eine Reduktion der Bussen zu befürworten.

Er beantragt, sie auf 25 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen
auf 25 Fr.

19. Probst, Ernst Emil, geboren 1884, von
Finsterhennen, Landwirt, in Münchenwiler, wurde am
14. Juni 1913 von der I. Strafkammer des Oberge-
richtes wegen Verleumdung zu 3 Tagen Gefängnis,
100 Fr. Busse, 100 Fr. Entschädigung und 140 Fr.
Interventionskosten an die Zivilpartei, sowie zu 71 Fr.
60 Staatskosten verurteilt. Probst bezichtigte den
Gemeindepräsidenten von M. des Diebstahls an Holz-
spälten. Durch eine erstmalige Bestrafung mit 50 Fr.
Busse Hess er sieh von seinen verleumderischen
Auslassungen nicht abhalten. Am, 3. Dezember 1912
wiederholte er in verschiedenen Wirtschaften in L. seine
Behauptungen, indem er sich im wesentlichen dahin
äusserte, es sei traurig, dass die Gemeinde M. einen
Spältenschelm zum Präsidenten haben müsse. Er
hatte auch ein Spottgedicht über denselben Gegenstand

verfasst, das er den anwesenden Gästen zum
besten gab. Vor Gericht machte er sich, wie bereits
früher, anheischig, den Wahrheitsbeweis zu erbringen,

blieb solchen aber auch dieses Mal schuldig. Er
musste demnach neuerdings verurteilt werden. Eine
strengere Bestrafung war am Platze. Probst genoss
als etwas arbeitsscheuer und händelsüchtiger Mensch
nicht einen einwandfreien Leumund. Er stellt nun
das Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe. Zu dessen
Begründung macht er lediglich geltend, er hoffe
zuversichtlich demnächst den Wahrheitsbeweis seiner
getanenen Aeusserungen erbringen zu können. Wenn
man bedenkt, dass er anlässlich der Gerichtsverhandlungen

nicht die geringsten tatsächlichen Anbringen,
auf die sich seine Auslassungen hätten stützen können,

zu machen in der Lage war, so können seine
heutigen Ausführungen nur als ein Verharren in
seinem Unrechte betrachtet werden. Sie sind denn auch
nicht geeignet, als Begnadigungsgrund zu seinen Gun-
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sten ins Gewicht zu fallen. Der Regierungsrat hält
im Gegenteil dafür, das Gesuch müsse ohne weiteres
abgewiesen werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

20. und 21. Oswald, Lydia, geb. Pfander, geboren
1884, von Oberhofen, Rudolfs Ehefrau, und Spahni,
Pauline, geb. Herren, von Niedermuhlern, Johanns
Ehefrau, beide im Hünibach zu Heiligenschwendi
wohnhaft, wurden am 25. April 1913 vom
Korrektionellen Gericht des Amtsbezirkes Thun wegen
Holzdiebstahls und Holzfrevels, Pauline Spahni ausserdem

wegen Wahrsagen zu je 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 10 Fr.
Busse, Pauline Spahni allein zu weiteren 10 Fr. Busse
und beide solidarisch zu 75 Fr. 20 Staatskosten
verurteilt. Die beiden waren geständig, im Walde der
Burgergemeinde H. Holz im Werte von nicht über
30 Fr. gefrevelt zu haben. Sie waren ferner
angeschuldigt, am 20. Dezember 1912 beim Chalet II.
im Hünibach Rundholz im Werte von 40 Fr., das zum
Baue eines Gartenhäuschens bestimmt war, gestohlen
zu haben. Sie leugneten diesen Tatbestand, konnten
indes durch zwingende Beweise überführt werden.
Frau Spahni schliesslich musste zugeben, dass sie
am 13. Januar 1913 dem Gärtner M. in H. für Wahrsagen

einen Franken abgenommen hatte. Frau
Oswald ist wegen Diebstahls schon zweimal vorbestraft.
Beide stellen nun das Gesuch um Begnadigung. Sie
berufen sich darauf, dass sie Familienmütter seien
und machen im weitern ihre prekären finanziellen
Verhältnisse geltend. Der Gemeinderat von
Heiligenschwendi bestätigt ihre Ausführungen und empfiehlt
das Gesuch. Nach dem Berichte des Regierungsstatthalters

musste Frau Spahni seither neuerdings
wegen Diebstahls in Strafuntersuchung gezogen werden.

Der Regierungsrat hält dafür, es seien
Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Gegen eine Begnadigung

der Frau Oswald sprechen schon deren mehrfache

Vorstrafen; aber auch Frau Spahni scheint
erheblichen deliktischen Neigungen unterworfen zu
sein, die einer entschiedenen Repression bedürfen.
Beide haben zudem durch ihr hartnäckiges Leugnen
hinsichtlich des Diebstahlsdeliktes bewiesen, dass man
es mit ziemlich verstockten Tätern zu tun hat. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung des Gesuches.

22. Bauer, Gustav, geboren 1871, von Wien,
Pianist, in Bern, wurde am 24. September 1912 vom
Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen das Stempelgesetz zu 2 Bussen von je 10 Fr.
und zu 2 Fr. Extrastempel, sowie zu 3 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Bauer unterliess es zugestandener-
massen zwei Quittungen über Beträge von mehr als
50 Fr. zu stempeln. Durch eine Zufälligkeit erhielt
die Polizei hiervon Kenntnis. Bauer sah sich, trotzdem

er den Tatbestand nicht zu bestreiten vermochte,
nicht veranlasst, die administrative Bussverfügung an¬

zunehmen, sondern liess es zur gerichtlichen Behandlung

der Sache kommen. Heute stellt er nun das
Gesuch um Erlass der Bussen, indem er sich auf
prekäre finanzielle Verhältnisse und Krankheit in der
Familie beruft. Einen Betrag von 5 Fr. hat er
abbezahlt. Seine Ausführungen werden von der städtischen

Polizeidirektion als richtig bestätigt. Das
Gesuch wird empfohlen. Der Regierungsrat hält dafür,
es seien genügende Gründe für einen gänzlichen Nach-
lass nicht vorhanden. Die Bekämpfung der
Stempelvergehen ist eine schwierige, und es gelingt wohl
in den wenigsten Fällen, solche zur Ahndung zu
bringen. Immerhin sind die Verdienst- und
Familienverhältnisse des Petenten derart, dass sich ein
teilweiser Busserlass empfiehlt. Der Regierungsrat
beantragt eine Reduktion der Bussen auf Fr. 10.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen
auf Fr. 10.

23. Lencia, geb. Lencia, Therese, geboren 1868,
von Turin, Italien, Fabrikarbeiterin, in Bern, wurde
am 15. Oktober 1912, 17. Dezember 1912 und am
28. März 1913 wegen Widerhandlung gegen das
Primarschulgesetz zu Bussen von 6, 12, 24, 96
und 192 Fr., sowie zu 11 Fr. Staatskosten insgesamt
verurteilt. Frau Lencia schickte ihren im letzten
Jahrgange schulpflichtigen Knaben Albert anstatt zur
Schule in die Fabrik. Es zog ihr dies die hiervor
erwähnten Bussen zu. Heute stellt sie nun das Gesuch
um Erlass der Bussen. Sie beruft sich zur Begründung

des Gesuches im wesentlichen auf ihre prekäre
Finanzlage. Ihr Ehemann habe sie seit längerer Zeit
verlassen, so dass sie aus ihrem kärglichen
Verdienste allein für sich und ihre drei 'Kinder
aufzukommen genötigt sei. Die Busse vermöchte sie
unmöglich zu bezählen. Ihre Ausführungen werden
seitens der städtischen Polizeidirektion bestätigt. Frau
Lencia ist wiederholt fruchtlos ausgepfändet. Das
Gesuch wird empföhlen. Der -Regierungsstatthalter
kann einen gänzlichen Erlass der Bussen aus Gründen

der Konsequenz nicht empfehlen. In der Tat
kann von einem gänzlichen Nachlasse nicht wohl
die Rede sein. Frau Lencia hat ihren 'Knaben in
voller Kenntnis der gesetzlichen Vorschriften absichtlich

zum Schülunfleisse angehalten. Ein Dispensa-
tionsgesuch wurde abgewiesen. Es handelt sich demnach

im vorliegenden Falle um bewusste Renitenz.
Ein gänzlicher Nachlass wäre darum geeignet, die
Bekämpfung des Schulunfleisses lahmzulegen. Mit
Rücksicht auf die ärmlichen Verhältnisse der Petentin
kann der Regierungsrat immerhin einer Reduktion
der Bussen zustimmen. Er beantragt, solche auf 20
Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen
auf 20 Fr. insgesamt.

24. Juvet, Henri Ernst, geboren 1856, von Buttes,
Demonteur, in Biel, wurde am 11. April und am
23. Mai 1913 vom Korrektionellen Richter von Biel wegen

Wirtshausverbotsübertretung zu 6 und 2 Tagen
Gefängnis und zusammen 7 Fr. Staatskosten verurteilt.
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Das Wirtshausverbot war wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern von Biel pro 1903—1910 über ihn
verhängt worden. Die Uebertretungen fanden statt
zu wiederholten Malen in der ersten Hälfte des Jahres
1913. Seither hat Juvet die rückständigen Steuern
und die ergangenen Betreibungs- und Gerichtskosten
bezahlt und stellt nun das Gesuch um Erlass der
Gefängnisstrafen. Das Gesuch wird von den
Gemeindebehörden und vom Regierungsstatthalter von
Biel empfohlen. Da Juvet seinen finanziellen
Verpflichtungen nunmehr voll und ganz nachgekommen
ist und mit Rücksicht auf die vorliegenden Empfehlungen

beantragt der Regierungsrat, es seien ihm die
Strafen zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafen.

25. Von Arx, Rudolf, geboren 1858, von Utzen-
storf, Fabrikarbeiter, in Luterbach, wurde am 7. Mai
1913 vom Polizeirichter von Fraubrunnen wegen
böswilliger Nichterfüllung der Unterstützungspflicht
zu 20 Tagen Gefängnis und 19 Fr. 20 Staatskosten
verurteilt. Zufolge Entscheides des Regierungsstatthalters

von Fraubrunnen schuldete von Arx seit 1909
einen Beitrag an die Verpflegungskosten seines
schwachsinnigen Sohnes und zwar 120 Fr. jährlich.
Er blieb in der Folge mit seinen Zahlungen so sehr
im Rückstände, dass sich die zuständige Amtsstelle
im Juni 1912 genötigt sah, Strafklage gegen ihn
einzuleiten. Der Richter stellte fest, dass von Arx nach
seinen Verhältnissen hätte in der Lage sein müssen,
die schuldigen Kostgeldbeiträge zu bezahlen. Seine
Verurteilung war demnach gegeben. Von Arx war
im Juli 1910 wegen desselben Deliktes unter Zuer-
kennung des bedingten Straferlasses zu 30 Tagen
Gefängnis verurteilt worden. Diesmal konnte ihm
die Vergünstigung des bedingten Straferlasses nicht
gewährt werden. Er stellt nunmehr das Gesuch um
Erlass der Strafe auf dem Begnadigungswege. Die
Armendirektion empfiehlt den Gesuchsteller zur
Begnadigung. Solcher sei zwar noch mit der Bezahlung

von Beiträgen in der Höhe von 300 Fr. im Rückstand,

sie habe solche indes als unerhältlich
abgeschrieben. Der Regierungsrat kann einem gänzlichen
Nachlasse nicht beipflichten. Von Arx wäre offenbar
bei festem Willen in der Lage gewesen, seinen
Verpflichtungen besser nachzukommen, indem er sonst
nur für sich und seine Tochter zu sorgen hat.
Die Behörden haben ihm gegenüber jedenfalls
eine grosse Langmut an den Tag gelegt. Nachdem
ihm die erste Strafe ohne den gewünschten Erfolg
bedingt erlassen worden ist, kann von einer
gänzlichen Begnadigung der zweiten Strafe aus Gründen
der Konsequenz nicht die Rede sein. Immerhin mag
eine Reduktion der Strafe platzgreifen, damit von
Arx seiner Arbeit und seinem Verdienste nicht
allzulange entzogen wird. Der Regierungsrat beantragt,
solche auf 5 Tage herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe
auf 5 Tage.

26. Degoumois, Emile Charles, geboren 1895, von
Tramelan, Bureaulehrling, in Bern, wurde am 17. Juni
1913 vom Polizeirichter von Bern wegen
Verbotsübertretung zu 3 Fr. Busse und 2 Fr. Staatskosten
verurteilt. Die Baudirektion des Kantons Bern hatte
unterm 16. Mai 1913 ein gerichtlich bewilligtes Verbot

herausgenommen, durch welches während der
Dauer des Umbaues der Kirchenfeldbrücke das
Befahren der Brücke mit Automobilen, Fahrrädern,
Handkarren und Fuhrwerken jeder Art, das Stossen
von Fahrrädern, das Reiten und Treiben von Vieh
über die Brücke verboten wurde. Degoumois machte
sich der Widerhandlung gegen dieses Verbot schuldig,
indem er am 31. Mai 1913 die Brücke passierte, sein
Velo vor sich herstossend. Vor dem Richter unterzog
er sich der ihm eröffneten Busse ohne weiteres.
Dagegen stellt er nun heute das Gesuch um Erlass
derselben auf dem Begnadigungswege. Zur Begründung
wird geltend gemacht, Degoumois habe das Verbot
unabsichtlich übertreten. Er habe geglaubt, es sei
erlaubt, das Velo über die Brücke zu stossen. Die
Verbotsanschläge seien in der ersten Zeit der Absperrung

ungenügende gewesen und erst nachträglich durch
präzisere ersetzt worden. Petent macht nicht
geltend, dass er die Busse nicht zu bezahlen vermöchte.
Die städtische Polizeidirektion, wie auch der
Regierungsstatthalter beantragen, das Gesuch abzuweisen.

Aus den Akten ist nicht ersichtlich, inwieweit
die Anbringen des Petenten den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechen. Solcher hat sich dem Urteile
vorbehaltlos unterzogen. Der Regierungsrat hält
dafür, es könne schon angesichts der Geringfügigkeit der
Busse auf einen Nachlass nicht eingetreten werden.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

27. Schmid, Rudolf, geboren 1874, von Frutigen,
Wirt, in Thun, wurde am 17. Mai 1913 vom Polizeirichter

von Thun wegen Widerhandlung gegen das
Gesetz über das Wirtschaftswesen und den Handel

mit geistigen Getränken zu 50 Fr. Busse, 5 Fr.
Patentgebühr und 12 Fr. 60 Staatskosten verurteilt.
Schmid eröffnete zu Beginn des Jahres 1913 an der
Obern Hauptgasse in Thun eine Kaffewirtschaft und
Volksküche, ohne im Besitze eines hiezu erforderlichen

Patentes zu sein. Er hatte allerdings am 21.
Januar 1913 beim Gemeinderat von Thun ein Patentgesuch

eingereicht; dessen Behandlung war indessen
zurückgelegt worden, weil die Wirtschaftslokalitäten,
wesentlichen Anforderungen noch nicht genügten, so
z. B. einer Ventilationseinrichtung und eines Abortes
entbehrten. Die Strafanzeige gegen Schmid wurde
am 29. April 1913 eingereicht. Vorher war er
polizeilich aufgefordert worden, den ausgehängten
Wirtschaftsschild zu entfernen und die Erteilung des
Patentes abzuwarten. Er hatte sich indes an diese Mahnung

nicht gekehrt. Vor Gericht gab er den
Sachverhalt zu, behauptete aber, der Gemeindeschreiber
von Thun habe ihm Bewilligung zum Betriebe der
Wirtschaft erteilt. Die Richtigkeit dieser Behauptung

wurde vom erwähnten Funktionär in Abrede
gestellt, ganz abgesehen davon, dass sie für die
Erledigung des Straffalles als irrelevant hätte erfunden
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werden müssen. Schmid stellt nun das Gesuch um
Erlass der Busse von 50 Fr. Er macht zur Begründung

desselben im wesentlichen geltend, eine
absichtliche Verletzung des Gesetzes sei ihm absolut
ferngelegen. Es würde ihm schwer fallen, die Busse
zu bezahlen, da er infolge Gebrechlichkeit nahezu
arbeitsunfähig sei. Der Polizeiinspektor von Thun hält
dafür, dass das Strafminimum im vorliegenden Falle
allerdings zu hoch sei; er bestätigt auch die
Ausführungen des Gesuches betreffend die Verdienstver-
hältnisse des Petenten und glaubt, diese beiden
Faktoren sollten bei der Behandlung des Gesuches
wesentlich ins Gewicht fallen. Der Regierungsstatthalter
beantragt die Herabsetzung der Busse auf 10 Fr.
Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass von einem
gänzlichen Erlasse der Busse nicht die Rede sein
kann. Schmid hat, entgegen seinen Ausführungen,
gewirtschaftet, trotzdem er wohl wusste, dass er hiezu
nicht befugt war, bis das Patent ausgestellt war
und trotzdem er auf das Unstatthafte seines
Verhaltens polizeilich aufmerksam gemacht wurde. Es
würde diese Tatsache unter gewöhnlichen Verhältnissen

eine gänzliche Abweisung des Gesuches vollauf

begründen. Der Regierungsrat kann denn auch
einen soweit gehenden Nachlass, wie ihn der
Regierungsstatthalter beantragt, nicht befürworten. Er
glaubt, dass durch die Herabsetzung der Busse auf
die Hälfte den ökonomischen Verhâltnissèn des
Petenten und den vorliegenden Empfehlungen allseitig
Rechnung getragen wird. Er beantragt demnach, die
Busse auf 25 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 25 Fr.

28. Tschaggelar, Ludwig, geboren 1883, Schlosser,
von Schwendibach, zurzeit in Staffelbach, Kanton Aargau,

wurde am 6. Februar 1913 vom Polizeirichter
von Thun wegen Nichterfüllung der
Unterstützungspflicht zu 10 Tagen verschärfter Gefangenschaft
und 11 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Die Gefängnisstrafe

wurde ihm unter Auflage einer Probezeit von
3 Jahren und mit der Weisung, den schuldigen Beitrag

von 40 Fr. binnen 2 Monaten zu bezahlen,
bedingt erlassen. Durch Beschluss der Armenbehörde
von Schwendibach war Tschaggelar verpflichtet worden,

an den Unterhalt seiner auf dem Etat der
genannten Gemeinde stehenden Mutter für das Jahr
1912 einen Beitrag von 40 Fr. zu leisten. Trotz
wiederholter Mahnungen und schliesslicher Betreibung
machte Tschaggelar nicht die geringste Abschlagszahlung.

Die Behörden von Schwendibach sahen sich
schliesslich veranlasst, auf dem Strafwege vorzugehen.
Tschaggelar machte geltend, er sei zufolge Krankheit
in der Familie und ungenügenden Verdienstes nicht
im Falle gewesen, etwas an den ihm aufgelegten
Beitrag zu leisten. Der Richter fand, dass er bei
gutem Willen und etwas mehr Pflichtgefühl gegenüber
seiner alten armen Mutter den Beitrag hätte leisten
können und gelangte demnach zur Verurteilung. Heute
stellt Tschaggelar nun das Gesuch um Begnadigung.
Er beruft sich neuerdings auf sein Unvermögen, den
Beitrag zu bezahlen. Das Gesuch wird vom Gemeinderat

von Schwendibach nicht empfohlen. Der Regie¬

rungsrat hält dafür, es seien in der Tat Begnadigungsgründe

nicht vorhanden. Der Richter hat die
Verhältnisse allseitig gewürdigt und dem Petenten die
Möglichkeit offen gelassen, sich von Strafe zu
befreien. Der bedingte Straferlass ist denn auch bis
heute noch nicht widerrufen worden, sodass Tschaggelar

immer noch Gelegenheit hat, seiner Verpflichtung
nachzukommen. Eine Prüfung der Akten ergibt,

dass es Tschaggelar nicht darum zu tun ist, auch nur
das Geringste an den Unterhalt seiner Mutter zu
leisten. Die Gemeinde wäre bereit, den Beitrag noch
herabzusetzen, falls Tschaggelar erst einmal beweisen
würde, dass er gewillt ist, überhaupt etwas zu leisten.
Der Regierungsrat beantragt demnach in Würdigung
aller Umstände des Falles, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

29. Gury, Theodor, geboren 1859, von Löwenburg,
Landwirt, in Vieques, wurde am 9. April 1.913 vom
Polizeirichter von Delsberg wegen Widerhandlung
gegen das Primarschulgesetz zu 2 Tagen Gefängnis
und zu 2 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Die im
letzten Jahre schulpflichtige Tochter Gurys fehlte in
der Zeit vom 1.—20. März 1913 den Primarunterricht
der Schule zu Vieques gänzlich, ohne eine Entschuldigung

beizubringen. Da Vater Gury innert Jahresfrist

bereits wiederholt wegen Schulunfleisses seiner
Tochter mit Busse bestraft worden war, musste diesmal

eine Gefängnisstrafe über ihn verhängt werden.
Er stellt nunmehr das Gesuch um Erlass dieser Strafe.
'Zur Begründung macht er im wesentlichen geltend,
seine Tochter sei für ihr Alter sehr entwickelt
gewesen und habe sich derart geniert in die Schule
zu gehen, dass er sie nicht mehr dazu habe verhalten
können. Er verweist im weitern auf seinen
angegriffenen Gesundheitszustand. Es wird ärztlich
bescheinigt, dass er an Asthma leidet. Das Gesuch
wird von den Schulbehörden und auch vom Gemeinderate

von Vieques, sowie vom Regierungsstatthalter
von Delsberg empfohlen. Die vom Petenten
nachträglich geltend gemachten Entschuldigungsgründe
werden als glaubwürdig hingestellt. Der Regierungsrat

hält dafür, es könne dem Gesuche entsprochen
werden. Gury ist immerhin mit den ausgesprochenen
Bussen einigermassen empfindlich bestraft. Im weitern

sprechen die übereinstimmenden Empfehlungen,
sowie der nicht gerade günstige Gesundheitszustand
des Petenten für eine Begnadigung.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnis¬
strafe.

30. Geliri, Johann, geboren 1876, Zimmermann
und Händler, von und in Worben, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 14. März 1913 von
den Assisen des 4. Geschworenenbezirkes wegen
Misshandlung, begangen im Raufhandel, unter
Anrechnung von 2 Monaten Untersuchungshaft zu 11
Monaten Korrektionshaus, 460 Fr. 20 Staatskosten,
4000 Fr. Entschädigung und 200 Fr. Interventions-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1913. 69*
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kosten an die Zivilpartei verurteilt. Sonntags, den
23. Juni 1912 des Abends befanden sich verschiedene
Bürger von Worben in der Wirtschaft N. daselbst.
Man war fröhlich, sang und spielte. Gegen Mitternacht,

als sich die Gäste anschickten, die Wirtschaft
zu verlassen, kam es zwischen Zimmermann S. und
Landwirt L. zu einer harmlosen Neckerei, indem sie
sich beim Abschiedshandschlage die Hände drehten,
um die Kraftprobe zu machen. Der Vorfall gab dann
noch Anlass zu Sticheleien und führte späte? vor der
Wirtschaft zu einem Wortwechsel zwischen S. und
einem der anwesenden Söhne des Landwirtes L. Es
kam sogar zu Tätlichkeiten, in die sich Johann Gehri
grundloser Weise einmischte. Der Auftritt fand indes
bald ein Ende, und es wäre wohl kaum zu
folgenschweren Szenen gekommen, wenn nicht der als ziemlich

händelsüchtig bekannte Johann Gehri neuerdings
den Anlass zu Tätlichkeiten gesucht hätte. S. hatte
sich nämlich bereits auf den Heimweg begeben, als
Gehri, der zunächst zurückgehalten worden war, bis
S. ausser Gesichtsweite war, ihm nacheilte und ihn
nach kurzer Rauferei mit einem Sparren derart auf
den Kopf schlug, dass S. eine Schädelfraktur erlitt,
an deren Folgen er ca. ein halbes Jahr völlig
arbeitsunfähig blieb und die einen bleibenden Nachteil hinter-
liess. S. litt nämlich seit der Misshandlung an
gänzlicher Taubheit des einen Ohres. Gehri machte vor
Gericht geltend, er sei von S. zu der begangenen Tat
provoziert worden. Die Geschworenen verneinten
indes die Frage nach vorliegender Provokation. Gehri
ist nicht vorbestraft, war aber als Skandalmacher
bekannt. Der Gerichtshof zog bei der Strafausmessung
ausdrücklich in Betracht, dass Gehri erstmals bestraft
wurde und zudem Haupt einer zahlreichen Familie
war und wandelte die minimal angedrohte Zuchthausstrafe

von einem Jahr in Korrektionshaus um, indem
er zwei Monate der Untersuchungshaft in Anrechnung
brachte ; dagegen lehnte er es ausdrücklich ab, ausserdem

den bedingten Straferlass zuzubilligen. Der
Gemeinderat von Worben stellt nunmëhr das Gesuch
um Begnadigung des Johann Gehri. Zur Begründung
wird namentlich geltend gemacht, die Familie des
Verurteilten bedürfe dringend ihres Ernährers, sie
habe sich bereits um Unterstützung an die Gemeinde
wenden müssen. Der Regierungsrat kann dem
Gesuche nicht beipflichten. Die Familienverhältnisse des
Petenten sind bereits bei der Strafausmessung soweit
möglich berücksichtigt worden und es können solche
heute nicht neuerdings ausschlaggebend ins Gewicht
fallen. Die begangene Tat charakterisiert sich als
eine ausserordentlich brutale und bedarf einer ganz
energischen Repression. Jedenfalls kann von einem
weitgehenden Nachlasse mit Rücksicht auf die schweren

Folgen der deliktischen Handlung und den nicht
besonders günstigen Charakter des Petenten nicht die
Rede sein. Ob demselben vielleicht später im
Hinblick auf seine gute Aufführung in der Strafanstalt ein
kleiner Teil der Strafe erlassen werden kann, wird
durch die zuständige Stelle seinerzeit erwogen werden.
Der Regierungsrat beantragt das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

31. Flury, Joseph, geboren 1872, von Lommiswil,
Handlanger in Courroux, wurde am 19. März und am

23. April 1913 vom Polizeirichter von Relsberg wegen
Widerhandlung gegen das Primarscliulgesetz zu
Bussen von 6, 12 und 24 Fr. und zusammen 6 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Die 14jährige Tochter Flurvs
fehlte im Monat Januar 1913 von 142 Unterrichtsstunden

42 unentschuldigterweise, im Monat Februar
von 120 Stunden sämtliche und im Monat März von
126 Stunden 114. Flury musste sich den gegen ihn
eingereichten Strafanzeigen ohne weiteres unterziehen.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass der Bussen.
Er macht geltend, er habe seine Tochter notgedrungen
zu Haushaltungszwecken zurückbehalten müssen. Im
weitern beruft er sich auf seine prekären Verdienst-
verhältnisse. Das Gesuch wird vom Gemeinderate
von Courroux empfohlen. Aus den Akten geht hervor,
dass Petent noch eine ältere, nicht mehr schulpflichtige

Tochter besitzt. Die Angaben des Petenten, er
habe sich in seiner Haushaltung nicht anders zu
helfen gewusst, als durch Heranziehung des
schulpflichtigen Mädchens, ist daher kaum stichhaltig.
Der Regierungsrat ist der Meinung, es müsse
der Jugend im Interesse ihrer Ausbildung und
Erziehung sowie ihres Fortkommens der Genuss des
gesetzlich garantierten Unterrichtes gesichert bleiben.
Es ist schliesslich das Minimum, was von den Eltern
verlangt werden kann. Es muss demnach der Schul-
unfleiss, wo nicht etwa aussergewöhnliche Umstände
vorliegen, namentlich aber in den Fällen absichtlicher

Begehung, entschieden bekämpft werden. Im
vorliegenden Falle sind eigentliche Begnadigungsgründe

nicht vorhanden. Wenn der Regierungsrat
dennoch eine teilweise Berücksichtigung des Gesuches
empfiehlt, so geschieht es im Hinblick auf die prekäre
Lage des Petenten. Immerhin dürfte mit einer
Reduktion der drei Bussen auf insgesamt 20 Fr. allen
Verhältnissen genügend Rechnung getragen sein.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der drei Bus¬
sen auf 20 Fr.

32. Schürch, Franz, geboren 1881, von Rohrbach,
Monteur in Thierachern, wurde am 9. August 1113
vom Polizeirichter von Thun wegen Widerhandlung
gegen die Jagdvorschriften zu 50 Fr. Busse und
2 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Schürch schoss
Sonntags den 27. Juli 1913 in der Nähe seiner Wohnung

auf Krähen. Er verfehlte damit gegen das Verbot

der Sonntagsjagd. Vor dem Richter gab er den
Tatbestand ohne weiteres zu, machte indes geltend,
er sei sich einer strafbaren Handlung nicht bewusst
gewesen. Er wurde zum Minimum der angedrohten
Busse, verurteilt. Heute stellt er das Gesuch um deren
Erlass. Er führt aus, die Strafe treffe ihn auf alle
Fälle zu hart. Der Regierungsstatthalter von Thun
empfiehlt eine Herabsetzung der Busse auf 10 Fr.
Schürch sei nicht vorbestraft. Nach der Auffassung
des Regierungsrates sind eigentlich Begnadigungsgründe

nicht vorhanden, zumal Petent nicht etwa
geltend macht, dass er die Bussen nicht zu bezahlen
vermöchte. Ob sich derselbe der Strafbarkeit seiner
Handlungsweise bewusst war oder nicht, entzieht sich
der Kontrolle. Immerhin mag zugegeben werden, dass
die Strafe im Vergleiche zu der Natur der deliktischen
Handlung und der sozialen Stellung des Petenten eine
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recht empfindliche ist, und es mag angesichts der
Tatsache, dass solcher erstmals straffällig geworden
ist,, eine angemessene Reduktion stattfinden. Der
Regierungsrat hält indes dafür, mit einer Reduktion
der Busse auf 20 Fr. sei allen Verhältnissen Rechnung

getragen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse
auf 20 Fr.

33. Geiser, Ernst, geboren 1892, von Roggwil,
Giessereiarbeiter, daselbst, wurde am 24. Juli 1913
vom Polizeirichter von Aarwangen wegen
Widerhandlung gegen die Jagdvorschriften zu 50 Fr.
Busse und 4 Fr. Staatskosten verurteilt. Geisser schoss
zugestandenermassen Sonntags den 13. Juli 1913 im
Moos zu Roggwil mit einem Flobertgewehr auf Krähen.
Er machte sich damit der Widerhandlung gegen das
Verbot der Sonntagsjagd schuldig. Vor dem Richter
unterzog er sich der ihm eröffneten Strafe ohne
weiteres, stellte dagegen sofort das Gesuch um Er-
lass der Busse auf dem Begnadigungswege. Zur
Begründung wird geltend gemacht, Geiser habe ohne
Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seiner Tat gehandelt.

Das Gesuch wird vom Gerichtspräsidenten von
Aarwangen zur teilweisen Entsprechung empfohlen.
Die Forstdirektion führt aus, dass gerade gegen junge
Vogelschützen im Amt Aarwangen ziemlich häufig
Anzeigen eingereicht werden müssten und eine
allzuweitgehende Herabsetzung der Busse daher nicht
angezeigt sei. Ob Petent gewusst hat, dass sein
Verhalten strafbar war oder nicht, lässt sich nicht
nachprüfen, es ist dies strafrechtlich auch irrelevant.
Weitere Begnadigungsgründe sind eigentlich nicht
geltend gemacht. Immerhin kann der Regierungsrat eine
Herabsetzung der Busse auf 20 Fr. befürworten, von
der Erwägung ausgehend, dass die Strafe im
Verhältnisse zu der Schwere der Tat und der sozialen
Stellung des Petenten als etwas hoch erscheint.
Petent wird auch durch die ausgesprochene Konfiskation

der Waffe ziemlich empfindlich betroffen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 20 Fr.

34. und 35. Von Känel, Jakob, geboren 1856, von
Reichenbach, Schuhmacher, in Sigriswil, und
Heimann, Rosa, geboren 187.4, von Reichenbach,
Wäscherin in Sigriswil, wurden am 8. März 1913 vom
korrektionellen Richter von Thun wegen Konkubinates

zu je 8 Tagen Gefangenschaft und solidarisch
zu 17 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Die beiden lebten

im Winter 1912/13 während längerer Zeit in
Sigriswil im Konkubinate und wurden deshalb zur
Anzeige gebracht. Vor Gericht bestritten sie den
Tatbestand; solcher wurde indes vom Richter als
erwiesen erklärt. Da die beiden wegen des gleichen
Deliktes bereitsr in Frutigen bestraft worden waren,
sah sich der Richter zur Ausfällung einer ziemlich
empfindlichen. Strafe veranlasst. Seither haben die
Verurteilten nun die Ehe abgeschlossen und stellen

gestützt hierauf das- Gesuch um Erlass der Strafe.
Solches wird vom Gemeinderat von Sigriswil und vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Die Staatskosten
sind bezahlt. Der Regierungsrat kann das Gesuch
befürworten. Petenten haben ihr Verhältnis nunmehr
legitimiert, und es müsste als eine rigorose
Massnahme erscheinen, wenn sie trotzdem noch zur Ver-
büssung der Strafe angehalten werden sollten, zumal
sie auch im übrigen ihren Verpflichtungen
nachgekommen sind. Es wird demnach beantragt, ihnen die
Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

36. Bobillier, William, geboren 1877, von
Métiers, Remonteur, in Biel, wurde am 6. Juni 1913
vom korrektionellen Richter von Biel wegen Wirts-
liausverbotsübertretung zu 2 Tagen Gefängnis und
2 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Das Wirtshaus verbot

war wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern
von Biel am 20. Mai 1912 über ihn verhängt worden.
Die Uebertretung fand statt am 3. Februar 1913.
Seither hat Bobillier nun die rückständigen Steuern
und die ergangenen Betreibungskosten bezahlt. Auch
die Gerichtskosten sind getilgt. Gestützt auf diese
Tatsache stellt er nun das Gesuch um Erlass der
Strafe. Das Gesuch ist allseitig empfohlen. Der
Regierungsrat beantragt Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

37. Duelli, Josephine, geboren 1891, von Heiligenberg,

Baden, Wirtin, in Grellingen, wurde am 7.
Dezember 1912 von der I. Strafkammer des Obergerichtes

wegen Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz zu 80 Fr. Busse, 20 Fr. Patentgebühr
und 69 Fr. 25 Staatskosten verurteilt. Josephine
Duelli ist Patentinhaberin der Wirtschaft S. in
Grellingen. Die Wirtschaft besitzt erst seitdem 2-Mai. 191.2
das Beherbergungsrecht. Wie es scheint, wurde schon
vor diesem Zeitpunkte in einzelnen Fällen Personen
in der Wirtschaft Unterkunft gewährt. Ein solcher
Fall wurde zur Anzeige gebracht und hatte ein
Strafverfahren zur Folge. Es handelte sich um einen
Geschäftsreisenden, der sich in Gesellschaft einer
Frauensperson am 5. April 1912 um ein Nachtquartier
bewarb, das ihm denn auch gewährt wurde. Vor
Gericht machte die Angeschuldigte geltend, man habe
den beiden Personen für die Zimmer nichts verlangt,
da der Herr ein alter Bekannter ihres Vaters und
die Frauensperson ein stellenloses Mädchen gewesen
sei. Lediglich die Konsumation sei bezahlt worden.
Die Angaben erschienen dem Gerichte nicht sehr
glaubwürdig, sowohl was den Charakter der beiden
Personen anlangte, wie auch hinsichtlich der
Gratisbeherbergung. Immerhin, konnte ein gesetzlicher
Beweis über die erfolgte Bezahlung des Logis nicht
erbracht werden. Das Gericht, gelangte aber trotzdem

zur Verurteilung, indem es in der Gewährung
der Unterkunft an sich eine strafbare Handlung er-
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blickte. Jedenfalls hätte die Angeschuldigte, um sich
zu liberieren, den Beweis der völlig unentgeltlichen
Beherbergung erbringen müssen. Dies war indes nicht
der Fall, da sie selbst zugeben musste, dass seitens
der betreffenden Personen eine Rechnung tatsächlich
beglichen worden war. Josephine Duelli stellt
nunmehr das Gesuch um Erlass der ihr aufgelegten Busse,
Patentgebühr und Staatskosten. Zur Begründung des
Gesuches wird im wesentlichen geltend gemacht, das
fragliche Strafverfahren sei auf eine Chikane von
Berufskollegen zurückzuführen, die mit Neid und
Missgunst der Entwicklung des von der Duelli mit grossem
Fleisse sonst einwandfrei geführten Geschäftes
zusähen. Es habe lediglich bewirken sollen, dass die
Erteilung des Beherbergungsrechtes vereitelt werde.
Dies sei allerdings misslungen. Die Strafe müsse
aber als zu hart bezeichnet werden, zumal im
Zeitpunkte der Begehung der Widerhandlung das
Beherbergungsrecht seitens der Direktion des Innern
bereits zugesichert gewesen sei. Der Regierungsstatthalter

von Laufen kann eine Herabsetzung der Busse
auf 50 Fr. empfehlen. Die Wirtschaftsführung der
Petentin hat sonst zu Klagen nicht Anlass gegeben.
Die Gesuchsbegründung ist allerdings nicht in allen
Teilen zutreffend. Von einem Erlasse der Staatskosten

und der Patentgebühr auf dem
Begnadigungswege kann nicht die Rede sein, da sich
beide nicht als Strafen oder Straffolgen
charakterisieren, sondern fiskalische Leistungen darstellen.

Aber auch zu einem Erlasse der Busse
sind genügende Gründe nicht vorhanden. Das
Obergericht hat sich nicht etwa veranlasst gesehen, die
Busse auf das gesetzliche Minimum herabzusetzen.
Die Verumständungen der fraglichen Beherbergung waren

nicht gerade dazu angetan, das Gericht zur Milde
zu veranlassen, ebensowenig die offensichtlich nicht
der Wahrheit entsprechenden Erklärungen der
Angeschuldigten. Es wird im weitern nicht etwa behauptet,
dass die Gesuchstellerin nicht sehr wohl in der Lage
wäre, die Busse zu bezahlen. Es hat, daher auch
keinen grossen Wert, durch einen geringfügigen Nach-
lass im Sinne des Antrages des Regierungsstatthalters
von Laufen auf die allenfalls zu Gunsten der
Gesuchstellerin sprechenden Momente Gewicht zu legen. Der
Regierungsrat hält dafür, es sollte das Gesuch
abgewiesen werden.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

38. Dettwiler, Ernst, geboren 1862, Wirt, in
Büren, wurde am 27. Februar 1913 vom Polizeirichter
von Büren wegen Widerhandlung gegen die
Vorschriften üher das Wirtschaftswesen zu 50 Fr.
Busse und 14 Fr. 60 Staatskosten verurteilt.
Dettwiler, wirtete am 22. September 1912 im Schützenstand

von Büren anlässlich einer freiwilligen Schiessübung

der dortigen Schützengesellschaft alkoholische
Getränke aus, ohne dass er im Besitze einer
erforderlichen Bewilligung des Regierungsstatthalters
gewesen wäre. Es zog ihm dies eine Strafanzeige zu.
Dettwiler vermochte den Tatbestand nicht zu bestreiten,

glaubte aber, sich einer strafbaren Handlung nicht
schuldig gemacht zu haben. Er musste indes
angesichts der Vorschriften des Wirtschaftsgesetzes über

das Wirten ausserhalb der im Patente aufgezählten
Lokalitäten verurteilt werden. Dettwiler stellt nun
das Gesuch um Erlass der Busse. Er beruft sich auf
die Umstände des Falles und macht im weitern
geltend, die fragliche Bewilligung sei in analogen Fällen

nie eingeholt worden, ohne dass jemals seitens
der Polizei interveniert worden wäre. Die Staatskosten

hat Dettwiler bezahlt. Das Gesuch wird vom
Gemeinderate von Büren, vom urteilenden Richter
und vom Regierungsstatthalter empfohlen. Auf die
Bemängelung der Amtshandlungen der Polizeiorgane
kann nicht eingetreten werden. Es besteht kein Zweifel

darüber, dass das Urteil richtig ist. Dagegen mag
zutreffen, dass es dem Petenten nicht etwa um die
Verschlagnis einer Bewilligungsgebühr zu tun war,
indem die Bewilligung in solchen Fällen laut
Gesetzesvorschrift gratis abzugeben sind. Der
Regierungsrats kann denn auch einer angemessenen
Herabsetzung der Busse zustimmen. Dagegen kann von
einem gänzlichen Erlasse der Busse aus Gründen
der Konsequenz nicht die Rede sein. Durch einen
gänzlichen Erlass würde die Polizei in der
Handhabung der gesetzlichen Vorschriften lahmgelegt.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 20 Fr.

39. Walker, Albert, geboren 1882, von Bitsch,
Landarbeiter daselbst, wurde am 13. Mai 1913 vom
korrektioneilen Gericht von Saanen wegen Diebstahls
zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30
Tage Einzelhaft, 2 Jahren Wirtshausverbot und 108 Fr.
Staatskosten verurteilt. An die Einzelhaftstrafe wurden

ihm durch das Gericht 27 Tage Untersuchungshaft
angerechnet, so dass Walker noch 3 Tage Einzelhaft

abzusitzen hat. Walker arbeitete während einiger
Zeit im Winter bei Baumeister M. in Gstaad als
Handlanger. Am 10. Dezember 1912 verliess er
Gstaad und liess bei diesem Anlasse verschiedene
Effekten zweier Zimmerkameraden mitlaufen. So
entwendete er dem einen eine Uhr und ein Paar Schuhe,
dem andern gleichfalls eine Uhr samt Kette. Der
Verdacht fiel bald auf ihn; in Untersuchung gezogen,
versuchte er zu leugnen, und es gelang ihm, die
Justiz anfänglich irrezuführen. Schliesslich konnte
indes ein genügendes Beweismaterial beigebracht werden,

so dass er für besser fand, die Diebstähle
zuzugeben. Nach seinen eigenen Angaben hatten die
Uhren samt Ketten einen Wert von 8 bezw. 11 Fr.,
die Schuhe einen solchen von 15 Fr. Die Sachen
konnten nicht amtlich geschätzt werden, da er die
Uhren veräussert hatte und die Schuhe abgetragen
waren. Es musste auch in diesem Punkte auf das
Geständnis abgestellt werden. Walker ist in Deutschland

wegen tätlicher Beleidigung und Hausfriedensbruch

mit 4 Monaten und 1 Woche Gefängnis
vorbestraft. Im Kanton Bern hat er Vorstrafen nicht
erlitten. Er war dem Trünke ergeben und genoss
von daher nicht den besten Ruf. Heute stellt er
nun das Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe. Er
macht im wesentlichen geltend, die Sachen hätten
tatsächlich' nicht einen Wert von über 30 Fr.
gehabt, sondern seien höchstens 30 Fr. Wert gewesen.
Er habe gegen die höhere Schätzung nicht Einwendung

erhoben, weil er nicht gewusst habe, dass die
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Straflimite bei 30 Fr. sei. Zurzeit sei er in Bitsch
als Landarbeiter in Stellung und es würde grosse
Unannehmlichkeiten für ihn im Gefolge haben, falls er
die Strafe absitzen müsste. Das Gesuch wird vom
Gerichtspräsidenten von Saanen und vom Regierungsstatthalter

empfohlen. Ersterer führt aus, das Gericht
habe selbst das Gefühl gehabt, die Schätzung der
gestohlenen Sachen sei zu hoch. Der Regierungsrat hält
dafür, es seien Begnadigungsgründe nicht vorhanden.
Das Gericht hat es ausdrücklich abgelehnt, dem Walker

den bedingten Erlass der Strafe zu gewähren.
In den Motiven des Urteils wird ausgeführt, Walker
sei im Hinblick auf seine anlässlich des Verfahrens an
den Tag gelegte Verlogenheit und seinen liederlichen
Lebenswandel einer solchen Vergünstigung nicht würdig.

Umsoweniger kann nun von einer Begnadigung
die Rede sein. Die Strafe ist keine hohe und es kann
solche im Kanton Wallis vollzogen werden. Wenn
Petent sich auch auf die ausgestandene Untersuchungshaft

beruft, so ist demgegenüber zu bemerken, dass
er sie durch sein Verhalten selbst verursacht hat und
dass sie ihm überdies voll angerechnet worden ist.
Der Regierungsrat beantragt in Erwägung des
Angebrachten, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

40. Stotz, Otto Wilhelm, geboren 1876,
Buchbindermeister von Biel, daselbst wohnhaft gewesen,
zurzeit in der Augenklinik des Inselspitals in Bern,
wurde am 20. Dezember 1910 von den Assisen des
IV. Geschworenenbezirkes wegen Mordversuches zu
6 Jahren Zuchthaus und 841 Fr. Staatskosten verurteilt.

Stotz, der in Biel aufgewachsen ist und
daselbst die Schulen besuchte, erlernte das Buchbinderhandwerk.

Nach Beendigung seiner Lehrzeit hielt er
sich während mehreren Jahren als Geselle in
verschiedenen deutschen Städten auf. In Glauchau
knüpfte er ein Verhältnis mit seiner nachmaligen Ehefrau

an. Das Verhältnis hatte Folgen und Stotz
heiratete seine Geliebte entgegen dem Willen und
Wunsche seiner Eltern, die in Biel eine Papeterie
betrieben und offenbar lieber die Heimkunft des Sobnes
und dessen Verbindung mit der tüchtigen
Geschäftsangestellten gesehen hätten. Das Ehepaar blieb denn
auch während ungefähr 4 Jahren in Deutschland. Nach
Aussage des Ehemannes war die Ehe eine leidliche,
nach denjenigen der Ehefrau eine glückliche. Ehefrau

und Eltern des Mannes standen sich mit
Abneigung gegenüber. Dieser Zustand hielt an und
spitzte sich zu, als Stotz alsdann nach Biel
übersiedelte. Daselbst entfremdete sich nun auch Stotz
immer mehr von seiner Ehefrau. Trotzdem 3 Kinder
da waren, suchte er in seiner freien Zeit immer mehr
Zeitvertreib ausserhalb des Hauses, widmete sich
Vereinen und Gesellschaften. Das Zerwürfnis
zwischen den Ehegatten wurde, mit der Zeit so
nachhaltig, dass der Ehemann bereits im Jahr 1906 und
dann wieder 1909 die Scheidung anbegehrte. Die
Ehefrau widersetzte sich und Stotz sah sich beide
Male veranlasst, das Scheidungsbegehren zurückzuziehen.

In den Jahren 1907 und 1908 unterhielt
dann Stotz Beziehungen zu einer im Hause der Eltern
bediensteten Frauensperson, die sich in der Folge zu

einem regelrechten, hinter dem Rücken der Ehefrau
betriebenen Liebensverhältnisse entwickelten. Mit der
Zeit muss sich nun bei Stotz der Gedanke gebildet
haben, seine Ehefrau, die in die Scheidung nicht
einwilligen wollte, trotzdem er sie brutal bebandelte,
nach ihren Aussagen sogar schwer misshandelte, so
oder anders zu beseitigen, um sodann seine Geliebte
zu heiraten. Am Abend des 10. September bemerkte
die Ehefrau, als sie sich beim Abendessen den Kaffee
einschenken wollte, in ihrer Tasse etwas unsauberes.
Bei näherer Betrachtung am Fenster (es war zur Zeit
der Dämmerung) konstatierte sie, dass der Boden der
Tasse mit einem grünlichen Pulver bedeckt war; sie
stellte die Tasse in die Küche hinaus, nachdem auf
ihr Befragen, was mit der Tasse geschehen sei, keines
der Kinder Auskunft geben konnte. Der Ehemann
sprach seit längerer Zeit nicht mehr mit ihr. Es fiel
ihr indes am Benehmen des leztern eine merkwürdige
Aufgeregtheit auf; sie fasste Verdacht und holte, als
sich der Ehemann ohne zu essen entfernt hatte, eine
Nachbarin herbei, der sie ihren Verdacht, es möchte
sich um einen Vergiftungsversuch handeln, mitteilte
und die alsdann die Tasse mit Inhalt in eine Apotheke
zur Untersuchung brachte. Der Befund lautete auf
Grünspan, vermischt mit Zucker, was andern Tags
der Frau mitgeteilt wurde. Am 22. September reichte
alsdann Frau Stotz bei der Polizei Strafanzeige wegen
Vergiftungsversuch ein. Stotz, in Haft genommen,
leugnete zunächst, den Grünspan in die Tasse
geschüttet zu haben; bereits im Verhör vom 23.
September gab er es zu und behauptete, er habe seiner
Frau nur körperliches Unbehagen beifügen wollen,
keineswegs die Absicht gehabt, sie zu töten. Bei
dieser Darstellung blieb er bis zum Schlüsse der
Verhandlungen. Unter seiner Führung wurden auf
seinem Bureau und in seiner Werkstatt eine Federkapsel

erhoben, die zur Hälfte mit demselben Pulver,
das sich in der Tasse befand, angefüllt war, sowie
eine Farbschale, in der verschiedene Kupfermünzen
mit Essigsäure angesetzt waren. Die Münzen wiesen
bereits Spuren von Grünspan auf; Stotz gab zu, dass
er die Schale am Tage nach jenem verhängnisvollen
Abend neu angesetzt hatte. Das Pulver in der Federkapsel

hatte er bereits früher auf die gleiche Weise
gewonnen. Die chemische und medizinische Expertise

stellte fest, dass der Tasseninhalt, der etwa den
fünfzigsten Teil des Federnkapselinhaltes ausmachte,
etwa 0,0015 Gramm Kupfer enthielt. Die
entsprechende Grünspanmenge konnte weder einmal noch
fortgesetzt genommen irgend Vergiftungserscheinungen

im menschlichen Körper auslösen, oder gar den
Tod bewirken. In der Federkapsel befand sich etwa
0,06 Gramm Kupfer oder entsprechend etwa 0,2 g
Grünspan. Von den Autoren wird die allerkleinste
tötlich wirkende Dose an Grünspan auf 1 g
angegeben, sodass der Gesamtinhalt der Kapsel hievon
immer noch bloss den fünften Teil enthielt. Eine
Quantität Grünspan mit 0,06 Kupfergehalt könnte auf
einmal genommen akute Vergiftungserscheinungen
nicht tötlicher Natur hervorrufen. Stotz bestritt,
abgesehen von jenem Abend, seiner Ehefrau je Grünspan

oder ein anderes Gift gelegt oder zugeführt zu
haben. Die medizinischen Experten konnten aus den
Angaben der Frau Stotz über ihr körperliches
Befinden in den letzten Zeiten keinerlei Symptome für
akute Vergiftung herleiten. Die Anklage gegenüber
Stotz lautete auf Mordversuch, begangen dadurch, dass
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er im Herbst 1910 vorsätzlich und mit Vorbedacht
seine Ehefrau durch Beibringung von Grünspan zu
töten versucht habe und wurde von den Geschworenen
unter Verneinung der mildernden Umstände bejaht.
Das Minimum der angedrohten Strafe betrug 5 Jahre.
Angesichts der Aberkennung der mildernden
Umstände und des Ergebnisses der Hauptverhandlung,
durch das Stotz namentlich auch in seinem sonstigen
persönlichen Verhalten gegenüber seiner Ehefrau
belastet wurde, sah sich die Assisenkammer veranlasst,
über das Minimum der Strafe hinauszugehen. Stotz
ist nicht vorbestraft und war sonst nicht übel
beleumundet. Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe. Er beruft sich zu dessen
Begründung im wesentlichen auf seinen Gesundheitszustand.

Stotz war schon vor seinem Eintritte in die
Strafanstalt augenleidend. In der Strafanstalt hat sich
dieses Leiden in intensiver Weise geltend gemacht.
Stotz musste wiederholt und für Monate in die Augenklinik

des Inselspitals in Bern versetzt werden. Trotz
aller Anstrengung des Arztes ist die Sehfähigkeit des
einen Auges auf 0 herabgesunken. Die Sehfähigkeit
des andern Auges, die ebenfalls bereits auf 0,1
gesunken war, konnte durch die Behandlung wieder auf
0,9 gehoben werden. Das vorliegende ärztliche
Gutachten konstatiert nun, dass die jedesmalige Rück-
versetzung des Patienten in die Strafanstalt sofort
eine Verschlimmerung des Zustandes zur Folge hatte
und die aus der Strafhaft resultierende psychische
Depression an diesem Erfolge einen ganz wesentlichen
Anteil hat. Das Gutachten kommt zum Schlüsse, dass
durch die Freilassung des Patienten höchstwahrscheinlich

am ehesten das noch übrig gebliebene Augenlicht
des einen Auges erhalten werden könne, da mit der
Freilassung gerade die Hauptursache der immer
wiederkehrenden Augenerkrankungen ausgeschaltet werde.
Im weitern macht das Gutachten darauf aufmerksam,
dass die Gefahr bestehe, dass bei weiterem Vollzuge
der Strafe in der Strafanstalt auch das zweite Auge
erblinde. Der Regierungsrat kann unter diesen Umständen

die Begnadigung des Stotz befürworten. Es dürfte
angesichts des medizinischen Gutachtens nicht
angehen, ihn wieder in die Strafanstalt zurückzuversetzen

und der Gefahr der völligen Erblindung
auszusetzen. Es müsste demnach die dauernde
Versetzung in ein Spital erfolgen. Eine weitere
Fortsetzung des Strafvollzuges hat in diesem Falle keinen
Sinn mehr. Stotz muss im übrigen zufolge seines
Leidens wegen die Strafe in der Anstalt doppelt schwer
empfinden. Er hat nunmehr nahezu 3 Jahre ver-
büsst. Wenn auch seine Tat in subjektiver
Beziehung durchaus gravierend und verwerflich war,
so mag andererseits doch zugegeben werden, dass
im Hinblick auf die objektiven Momente des
Tatbestandes sein Verbrechen als gesühnt betrachtet werden

kann. Der Regierungsrat beantragt demnach, dem
Petenten die restanzliche Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes.

41. Galeuchet, Henriette, geborene Bailly, Pauls
Ehefrau, geboren 1886, Wirtin, von und in Courte-
mäiche, wurde am 27. Juni 1912 vom Polizeirichter
von Pruntrut wegen Widerhandlung gegen die
Vorschriften des Wirtschaftsgesetzes zu 50 Fr. Busse
und 10 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Henriette
Galeuchet ist Inhaberin des «cercle libéral» von Courte-
maîche. Als solche bewirtete sie am 12. Mai, dem
Tage der «fête du village» von Courtemaîche, verschiedene

Personen, die weder Mitglieder des Cercles noch
von Mitgliedern eingeladen waren. Sie bestritt zwar
vor dem Richter diesen Sachverhalt, musste indes
auf die Aussagen des die Widerhandlung konstatierenden

Landjägers verurteilt werden. Heute stellt sie
nun das Gesuch um Erlass der Busse. Sie macht
geltend, die Depositionen des betreffenden Landjägers

hätten den tatsächlichen Verhältnissen nicht
entsprochen. Es seien allerdings 3 Personen, welche
nicht ortsansässig waren, während des fraglichen
Anlasses im Cercle serviert worden, davon seien aber
2 auswärtige Ehrenmitglieder des Cercle und der
Dritte von diesen eingeladen gewesen. Dagegen wird
nicht etwa dargetan, dass Petentin nicht in der Lage
wäre, die Busse zu bezahlen. Auf die heutigen
Ausführungen der Petentin kann nicht abgestellt werden,
da sie nicht aktenkundig sind. Auch wenn festgestellt

würde, dass die betreffenden 3 Personen wirklich

den ihnen zugeschriebenen Charakter hätten, so
wäre damit die Unrichtigkeit der Angaben des
denunzierenden Landjägers noch keineswegs erwiesen, da
sich seine Depositionen vielleicht auf ganz andere
Personen bezogen. Nach der Auffassung des
Regierungsrates liegen demnach keinerlei Gründe zu einem
Straferlasse vor. Er beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

42. Büttet, Karl Walter, geboren 1886, von Ferlens,
Etampeur, in Biel, wurde am 20. Mai 1910 vom kor-
rektionellen Einzelrichter wegen Wirtshausverbots-
übertretung zu 4 Tagen Gefangenschaft und 3 Fr.
Staatskosten verurteilt. Die WirtshausVerbotsstrafe
war am 22. November 1909 wegen Nichtbezahlung der
Militärsteuer über ihn verhängt worden. Die Ueber-
tretung fand statt am 24. und 25. April 1910. Im
vorliegenden Gesuche um Erlass der Gefängnisstrafe
macht Petent im wesentlichen geltend, er habe
nunmehr die rückständige Militärsteuer und auch die
ergangenen Gerichtskosten bezahlt. Das Gesuch ist
vom Gemeinderate und vom Regierungsstatthalter von
Biel empfohlen. Der Regierungsrat kann mit Rücksicht

auf diese Empfehlungen und den Umstand, dass
Petent in dieser Sache seinen Verpflichtungen nun
vollständig nachgekommen ist, das Gesuch ebenfalls
befürworten.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.
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